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Tagblatt
des Grossen Rates
des Kantons Bern

Erste Sitzung

Montag, 9. März 1997, 13.30 Uhr

Präsident: Roland Seiler, Moosseedorf

Präsenz: Anwesend sind 183 Mitglieder. Entschuldigt abwesend
sind: Bertschi, Daetwyler (St-Imier), Gauler, Gerber, Gilgen-
Müller, Kämpf, Käser (Münchenbuchsee), Lachat, Mosimann,
Portmann, Schreier, Steinegger, Steiner, Verdon, Wyss (Bern),

Zaugg (Ramsei), Zbinden Günter.

Präsident. Ich begrüsse Sie zur letzten Session in dieser
Legislaturperiode. Wenn man im März 1998 im Grossratssaal eine

Sitzung eröffnet, ist die Versuchung gross, 200 Jahre zurück auf
den März 1798 zu blicken. Ich will der historischen Wertung
jener Zeit, die am nächsten Dienstag Frau Professor Beatrix
Mesmer hier vornehmen wird, nicht vorgreifen. Ich kann es mir
aber nicht verkneifen, ein paar Bemerkungen anzubringen.
Heute vor 200 Jahren gab es keinen bernischen Grossen Rat.
Am 4. März 1798 hatte die damalige Regierung abgedankt, und
der Grosse Rat, wie ich in den Geschichtsbüchern lese, hatte
sich «formlos aufgelöst». Heute ist Montag, der 9. März. Im Jahr
1798 war der 9. März ein Freitag. Die Montage spielten aber
damals eine wichtige Rolle: Am Montag, den 5. März 1798
waren die Gefechte am Grauholz und bei Neuenegg. Am
gleichen Tag marschierten die französischen Truppen in Bern ein.
Am Montag, den 12. März transportierten die Franzosen den
bernischen Staatsschatz ab. Man sagt, es seien etwa 10 Mio.
Pfund gewesen, was heute etwa 300 Mio. Franken entsprechen
würde.
Im Unterschied zu andern Kantonen, vor allem im Unterschied
zu den ehemaligen Untertanengebieten Waadt und Aargau, wird
in Bern weder auf kantonaler noch auf Gemeindeebene der
Ereignisse vor 200 Jahren speziell gedacht. Vielleicht ist dies der
Ausdruck einer gewissen Ambivalenz dem damaligen Geschehen

gegenüber. Weil ich in der Gemeinde Moosseedorf wohne,
auf deren Boden sich das Grauholz befindet, habe ich mich
schon seit ein paar Jahren mit der Geschichte rund um die
Schlacht am Grauholz befasst. Es stellen sich mir drei Fragen im

Zusammenhang mit der Wertung dessen, was vor 200 Jahren
passiert ist. Ich frage mich, wie man den 200. Jahrestag der
Niederlage des Rests des bernischen Heers unter General von
Erlach begehen kann, ohne im Sumpf salbungsvoller,
rückwärtsorientierter Feierlichkeiten zu versinken. Ich frage mich
weiter, wie man daran erinnern kann, dass der Einmarsch der
Franzosen damals ein wichtiger Schritt war, um von einem
undemokratischen Patriziat zum modernen Volksstaat zu gelangen,

ohne ins Kreuzfeuer reaktionärer Patrioten zu geraten. Ich

frage mich schliesslich, wie man auf die manchmal erstaunlichen
Parallelen zwischen unseren heute aktuellen Problemen und der
damaligen Sachlage hinweisen kann, ohne auf dem Glatteis der
laufenden politischen Auseinandersetzungen auszurutschen.
Eine Antwort auf diese Fragen haben die Gemeinden zwischen
dem Grauholz und Bern zu geben versucht, indem sie den

Skulpturenweg Grauholz 98 geschaffen haben. Dieses Werk
wird von den Gemeinden Bern, Bolligen, Ittigen, Moosseedorf,

Urtenen und Zollikofen getragen und von der Eidgenossenschaft
und vom Kanton Bern über den Lotteriefonds unterstützt. Der
Skulpturenweg trägt den Titel «Berns Weg von der alten
Eidgenossenschaft zum modernen Bundesstaat». Er verbindet
symbolisch zwei historische Orte, nämlich einerseits das Grauholz
als Sinnbild für den 1798 besiegelten Untergang eines überlebten

Staatssystems, andererseits das Bundeshaus als Wahrzeichen

der 1848 entstandenen modernen Schweiz. Der Weg hat
damit einen Anfangs- und einen Endpunkt, er kann aber gleichzeitig

als Ausschnitt eines Weges angeschaut werden, der über
die beiden Endpunkte hinausführt. Damit wird der Skulpturenweg

zur Metapher für die Tatsache, dass auch jeder historische
Abschnitt nur Teilstück einer Entwicklung ist.

Sie haben vielleicht festgestellt, dass auch direkt vor dem
Rathaus eine dieser Skulpturen steht. Sie stammt vom Künstler
Jürg Häusler, der im Kanton Bern keineswegs unbekannt ist.
Bei den Jubiläumsfeierlichkeiten 1991 stellte er nämlich auf dem
Weg der Schweiz im Abschnitt des Kantons Bern, in Isleten,
eine Plastik auf. Der Kanton Bern hat sich verpflichtet, dieses
Werk zu unterhalten. Die Skulptur, die jetzt vor dem Rathaus
steht, heisst Schachtelhalm. Ich habe den Künstler am Samstag
an der Vernissage gefragt, wie er dazu komme, ausgerechnet
dieses Werk vor das Rathaus zu stellen. Er sagte mir, der
Schachtelhalm sei ein Pflanze und damit ein Symbol der
Lebendigkeit, und auch das Parlament sei doch lebendig. Der
Schachtelhalm sei aber eine Pflanze, die nicht beim kleinsten
Windstoss schon schwanke, sondern Widerstand zeige. Er

habe das Gefühl, Politiker und Politikerinnen müssten eine ähnliche

Standfestigkeit zeigen. Ich war fast sprachlos, als ich hörte,
wie er den Zusammenhang zwischen seinem Schachtelhalm
und unserem Parlament herstellt. Aber wir wollen nicht grübeln.
Es ist klar, dass man über jedes Werk diskutieren kann, dass
man das tun darf und soll, solange die Diskussion im Rahmen
gegenseitiger Anerkennung bleibt.
Heute morgen gab es hier im Rathaus noch eine andere Vernissage.

Im hinteren Teil der Halle im Erdgeschoss ist eine kleine

Ausstellung eingeweiht worden, die über eine zwanzigjährige
Tätigkeit hier im Rat Zeugnis ablegt. Es handelt sich nämlich um
die Bilder des Fotografen Andreas Blatter, der seit 20 Jahren
das Geschehen im Rat fotografiert. Wir haben ihm die Möglichkeit

gegeben, einen Ausschnitt aus seinen Tausenden von Fotos
auszustellen. Als ich die Bilder heute morgen anschaute, musste
ich schmunzeln und hatte das Gefühl, es sei eine gelungene
Ausstellung, ich gratuliere Andreas Blatter zu seinem Jubiläum
und zu seinem Werk. (Beifall)
Ich habe noch eine traurige Nachricht. Gestern morgen wurde
mir mitgeteilt, unser Ratskollege Gottfried Kämpf sei gestorben.
Die meisten von uns wussten um seine Krankheit. Trotzdem,
wenn dann der telefonische Anruf kommt, erschrickt man und
beginnt nachzudenken. Godi Kämpf verstarb in seinem 55.
Altersjahr. Er war nur während einer Legislatur bei uns. Die
Familie wünscht, dass die Beisetzung im engsten Familienkreis
stattfindet. Am nächsten Freitag, nachmittags zwei Uhr, wird
aber in der Kirche Hilterfingen eine Abdankungsfeier stattfinden,
zu der Sie alle herzlich eingeladen sind. Ich bitte Sie, sich zum
Gedenken an den Verstorbenen kurz zu erheben. - Danke.
Ich erkläre die Session als eröffnet.

Eintritt neuer Mitglieder in den Rat; Vereidigung

Präsident. Frau Marianne Morgenthaler nimmt den Platz von
Hans Ueli Bigler ein, der sich in der letzten Session in sympathischer

Art verabschiedet hat. Ich bitte Frau Morgenthaler, zur
Vereidigung nach vorn zu kommen.

Frau Morgenthaler legt das Gelübde ab.
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Präsident. Ich wünsche Frau Morgenthaler viel Befriedigung
und Freude bei ihrer Arbeit als Grossrätin.

Bericht der Geschäftsprüfungskommission über ihre
Tätigkeit im Jahre 1997

Antrag Geschäftsprüfungskommission
Kenntnisnahme des Berichts und der darin enthaltenen Empfehlungen.

Baumann, Präsident der Geschäftsprüfungskommission. Die

GPK ist das delegierte Organ des Grossen Rates für die
Oberaufsicht über den Regierungsrat und die Verwaltung. Deshalb
informiert die GPK seit Jahren den Grossen Rat und eine weitere

Öffentlichkeit in Form eines Jahresberichts über die wesentlichen

Gegenstände ihrer Arbeit. Die GPK kann mit Befriedigung
feststellen, dass sie ihre umfangreichen Arbeiten in einer
entspannten und konstruktiven Atmosphäre, kommissionsintern
wie auch mit Regierung und Verwaltung, leisten konnte. Die

GPK möchte besonders die neue Qualität der Transparenz
hervorheben, die bei der Bearbeitung des Dossiers Bedag durch
den Regierungsrat und die Finanzdirektion geschaffen worden
ist. Die GPK würde es begrüssen, wenn dieses Vorgehen zum
Standard in allen Bereichen gemacht würde.
Die neue Verwaltungsführung NEF 2000 hat die GPK im letzten
Jahr sehr stark in Anspruch genommen. Ich verweise auf die
Ziffer 2.3 in unserem Bericht. Die GPK besuchte die sieben

gestarteten NEF-Einheiten und stellte nach einem einheitlichen

Katalog ihre Fragen. Auf dieser Grundlage verfasste die GPK
zuhanden des Projektorgans einen Bericht mit den nötigen
Schlussfolgerungen. Eine Erkenntnis bestand darin, dass im

Informationsbereich dringender Handlungsbedarf besteht. Die

GPK hat daraufhin Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen

für die Aufsichtskommissionen, die Präsidentenkonferenz

und für den Grossen Rat ausgelöst. Ich persönlich bin
davon überzeugt, dass die Anstrengungen in der nächsten
Legislatur weiterverfolgt werden müssen, wenn der Grosse Rat
nicht Überraschungen erleben will. Eine weitere Erkenntnis
bestand darin, dass das Reporting und der Budgetprozess für die
Aufsichtskommissionen verbessert werden sollten. Die GPK
wird sich mit der Frage der Aufsicht noch intensiv auseinandersetzen

und eigene Vorschläge entwickeln müssen.
Das Kontrollkonzept der mittelbaren Verwaltung hat zu Jahresbeginn

abgeschlossen werden können. Die GPK stellt aber fest,
dass sie aus Kapazitätsgründen bei der mittelbaren und dezentralen

Verwaltung nicht die gleichen Kontrollaktivitäten wie bei

der Zentralverwaltung entwickeln kann. Sie strebt das aber auch

gar nicht an. Die GPK stellt fest, dass bei der Umsetzung der 20
Grundsätze des Regierungsrates bei den Beziehungen zwischen
dem Kanton und seinen öffentlichen und gemischtwirtschaftlichen

Unternehmungen Fortschritte erzielt worden sind. Weiter
befasste sich die GPK mit der Beteiligung des Kantons an
verschiedenen Privatbahnen. Sie hat diese Arbeiten noch nicht
abschliessen können, und sie werden in diesem Jahr fortgesetzt.

Die systematische Aufgabenüberprüfung war auch im

Berichtsjahr ein Gesprächsthema der GPK. In einer weiteren
Stellungnahme an den Regierungsrat hat die GPK die geleistete
Arbeit bei den Teilüberprüfungen anerkannt und hat von den
beschränkten personellen Kapazitäten, die für die Arbeit zur
Verfügung stehen, Kenntnis genommen. Die GPK hat aber

gegenüber dem Regierungsrat ihre Auffassung noch einmal
unterstrichen, wonach eine systematische, flächendeckende
Aufgabenüberprüfung gemacht und der Aufgabenkatalog
laufend nachgeführt werden sollte. Damit bleibt die Beurteilungsdifferenz

zwischen der GPK und dem Regierungsrat bestehen. Die

GPK hat mit Befriedigung festgestellt, dass die Fiko in die glei¬

che Richtung stösst. Sie empfiehlt in diesem Zusammenhang,
der in der Motion Baumann von 1992 verlangte Bericht über
mögliche Verfahren zu einer periodischen Überprüfung von
Zweckmässigkeit und Notwendigkeit der vom Staat erfüllten
Aufgaben sollte jetzt, 1998, vorgelegt werden.
Die GPK befaste sich mit der Umgehung des Informatikplafonds.

Sie wurde mit einem Bericht bedient, der aber nicht ihren

Erwartungen entsprach. Weil sich aber das Amt für Organisation
mit Fragen der Abgrenzung zwischen Wartung, Betrieb und
Neuentwicklungen befasst, hat die GPK keine weiteren
Abklärungen verlangt, aber sie wird diesen Punkt weiterhin im Auge
behalten. Bei den Kontrollen der GPK über die dezentrale
Verwaltung müssen wir gewisse Problemlagen feststellen. Sie sind
bei der Justiz-, Gemeinde und Kirchendirektion deponiert worden.

Grundsätzlich kann aber die GPK feststellen, dass die
Arbeit der dezentralen Verwaltung gut ist. Die GPK führte bei
einer begrenzten Zahl von Direktionsgeschäften eine Vollzugskontrolle

durch. Grundsätzlich kann die GPK auch hier feststellen,

dass die Geschäfte gemäss den Vorgaben gut abgewickelt
werden. Die GPK nimmt auch Auswertungen von abgeschlossenen

Erfolgskontrollen vor. Sie stellt fest, dass den
Wirkungsaspekten bei den Erfolgskontrollen zum Teil zuwenig
Beachtung geschenkt wird. Deshalb gibt sie hier drei Empfehlungen

ab: 1. Erfolgskontrollen sollten künftig vermehrt als

Wirkungskontrollen ausgestaltet werden, damit auch politisch
erstrangig interessierende Fragestellungen untersucht werden.
2. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Erfolgskontrolle
sollten nicht nur die quantitativen finanziellen Aspekte, sondern
auch qualitative Nutzungsaspekte Beachtung finden. 3. Die GPK
sollte über die Auslösung von Erfolgskontrollen im Staatsbeitrags-

wie auch im Nichtstaatsbeitragsbereich jeweils informiert
werden.
Die GPK hat im Berichtsjahr sieben Eingaben entgegengenommen,

die alle abschliessend behandelt worden sind. Ich möchte
auf die Eingabe des Vereins «Helvetia nostra» zum Abbruch des
Hotels Alpina in Gstaad eingehen Mit dieser Eingabe verlangte
«Helvetia nostra» eine parlamentarische Untersuchung. Der
Grosse Rat verzichtete am 2. September 1996 auf Antrag der
GPK auf die Einsetzung einer PUK. Sie beschäftigte sich dann
noch weiter mit dem Fall und empfahl dem Regierungsrat, es
sollten weitere Untersuchungen respektive eine aufsichtsrechtliche

Untersuchung durchgeführt werden. Der Regierungsrat
übertrug diese Aufgabe der Justiz-, Gemeinde und Kirchendirektion.

Der Schlussbericht, vom Regierungsrat verabschiedet,
stellt fest, die Gemeinde Saanen habe einen grundlegenden
Verfahrensfehler begangen, indem sie entgegen den eindeutigen
Vorschriften die Nachbarn nicht über den Abbruch des Hotels
Alpina orientierte. Bei einem weiteren derartigen Vorfall in der
Gemeinde Saanen müsste der Gemeinde eventuell die volle

Baubewilligungskompetenz entzogen werden. Der Gemeinde
Saanen sind der Standpunkt und die Erwartungen des Kantons
durch den Vorsteher der Justiz-, Gemeinde und Kirchendirektion

direkt eröffnet worden. Die GPK ist aber zum Schluss
gekommen, dem Regierungsrat habe der politische Wille gefehlt,
die Gemeinde Saanen angemessen zu disziplinieren. Deshalb

sagt sie in ihrem Bericht in Form einer Empfehlung: «I.Der
Regierungsrat soll die Gemeinde Saanen streng beaufsichtigen
und darüber wachen, dass sie in Zukunft die rechtlichen
Vorschriften respektiert. 2. Bei einem erneuten schweren
Verfahrensfehler ist mit dem sofortigen Entzug der vollen
Baubewilligungskompetenz zu reagieren.»
Die GPK beantragt dem Grossen Rat, vom Bericht wie von den
Empfehlungen Kenntnis zu nehmen. Sie erwartet Rückmeldungen

aus dem Grossen Rat über die Arbeit, die sie im letzten
Jahr geleistet hat. Als Präsident der GPK möchte ich allen 23
Mitgliedern, die in dieser Legislatur in dieser Kommission
mitgearbeitet haben, recht herzlich danken für die grosse Arbeit. In

den Dank möchte ich auch Herrn Christian Moser, der seine
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Stelle als GPK-Sekretär vor kurzem verlassen hat, und das
ganze Ratssekretariat einbeziehen.

Jenni-Schmid. Die GPK als vorberatende Kommission und
Oberaufsichtsorgan legt uns einen Rechenschaftsbericht über
ihre Tätigkeiten und Aufgaben im Jahr 1997 vor. Der Bericht
umfasst 21 Seiten, ist gut lesbar, aufgeteilt in 12 Hauptkapitel,
versehen mit fünf Empfehlungen und einem Hinweis. In der SVP-
Fraktion ist von dem informativen Bericht kapitelweise Kenntnis

genommen worden. Wir können den ersten Kapiteln des
Tätigkeitsberichts entnehmen, dass sich die Geschäftsprüfungskommission

weiterhin mit grossem Zeitaufwand mit ihrer
Hauptaufgabe, der Oberaufsicht und der Verwaltungskontrolle, be-
fasst hat. Wie bereits in den Vorjahren stellt sich die Frage, wieviel

Zeit jedes Kommissionsmitglied noch investieren kann, um in

all den vertikalen, horizontalen und speziellen Fachausschüssen
den anstehenden Aufgaben im Milizsystem gerecht werden zu
können. Es ist verständlich, dass Zusatzaufgaben oder
Schiedsrichterrollen für die GPK die Grenzen des Machbaren erreicht
haben, vor allem wenn es sich um die Begleitung und Beurteilung

der mittel- und langfristigen Projekte handelt. Die Überbelastung

einzelner Kommissionsmitglieder führt unweigerlich zu
Mutationen, was einer GPK nicht förderlich ist. Deshalb wird
man sich im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform gut
überlegen müssen, wie die verschiedenen Aufgaben und Pflichten

in ständigen oder vorberatenden Kommissionen sinnvoll und
effizient abgewickelt, wo Prioritäten gesetzt und Doppelspurigkeiten

vermieden werden können.
Die SVP-Fraktion nimmt mit Freuden zur Kenntnis, dass eine
bessere Zusammenarbeit zwischen Kommission und Regierung
erreicht wurde. Gemeinsame offene Gespräche statt gegenseitige

Korrespondenzen scheinen zu diesem Erfolg beigetragen zu
haben. Man müsste überlegen, ob nicht ähnliche Strategien bei

gemischtwirtschaftlichen Betrieben des Kantons ähnliche
Auswirkungen haben und Klima und Aufsicht verbessern könnten.
Zum Kapitel 5.2 über die Verwaltungsorganisation und
Aufgabenzuweisung: Das neue Organisationsgesetz und die
Verordnungen über die Organisation und die Aufgaben der Direktionen
und der Staatskanzlei sind auf den 1. Januar 1996 in Kraft
gesetzt worden. Die Einteilung der Direktionen und die Zuweisung
der Aufgaben sind damit vom Parlament an den Regierungsrat
übertragen worden. Die GPK hat eine zusätzliche und sehr
wichtige Aufsichtsaufgabe übernommen. Es ist wichtig, dass sie
in diesem Sektor weiterhin wachsam bleibt, weil für gewisse
Aufsichtsfunktionen nicht mehr der Grosse Rat verantwortlich
gemacht werden kann.
Zur neuen Verwaltungsführung NEF 2000: Der GPK entsteht
eine neue, zusätzliche Belastung. Über den Stand des Projekts
sind wir bereits mehrmals ins Bild gesetzt worden. Den im
Bericht aufgeführten Aktivitäten kann entnommen werden, dass
der Auftrag einer Oberaufsicht bei diesem Projekt nicht geklärt
ist. Im Klartext heisst dies: Ein Eingreifen aus Kommissionssicht
ist erst im nachhinein möglich. Für die SVP-Fraktion stellt sich
die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, für eine optimale Begleitung
des Projekts NEF 2000 die GPK und die Fiko früher in den Bud-
getprozess einzubeziehen. Damit verbunden ist auch die Frage,
ob nicht ein kleiner, kompetenter Ausschuss gebildet werden
müsste, der sich fortlaufend mit dieser umfangreichen und

komplizierten Materie befassen würde. Die bei Effista gemachten

Erfahrungen könnten so vielleicht beim NEF-Pilotprojekt
einflössen.
Beim Kapitel 7.2 Aufgabenüberprüfung sehen wir einen

Schwerpunkt bei der Berichterstattung. Die GPK und die Fiko
haben gemeinsam die Auffassung, bei den direktionsweisen
Teilüberprüfungen gehe die Gesamtschau verloren. Sie fordern
eine flächendeckende Aufgabenüberprüfung. Der Aufgabenkatalog

müsse von der Regierung laufend nachgeführt werden. Die

Regierung teilt die Sorgen der beiden Kommissionen nicht und

bezweifelt, ob flächendeckende Aufgabenüberprüfungen bessere

Ergebnisse zeitigen würden. Sie verspricht aber, den von der
überwiesenen Motion 202/92 der GPK geforderten Bericht
vorzulegen.
Zum Kapitel 7.4 über den Nachrichtendienst und die
Kantonspolizei: Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels erfahren wir,
dass der Problematik der Ostmafia vermehrte Beachtung zu
schenken sei. Diese Feststellung muss ernst genommen werden.

Es liegt an der Regierung und an uns im Parlament zu
entscheiden, was uns Sicherheit und Schutz der Bevölkerung
wert sind, wieviel an finanziellen Mitteln zu diesem Zweck zur
Verfügung gestellt werden muss.
Eine erfreuliche Verbesserung kann beim Informatikprojekt Per-
siska festgestellt werden. Zu den Themen der Kapitel 7.7 und
7.8, also Bedag-Informatik und Motion Widmer, wird unsere
Fraktion noch bei den betreffenden Direktionen Stellung
nehmen. Bezüglich der Motion der GPK vom 24. Oktober 1996
scheint es uns wichtig, dass die Kommission angesichts der
jüngsten Entwicklung im Zusammenhang mit dem bernischen
Institut für Arbeitsmedizin das Geschäft im Auge behält. Zum
Kapitel 9: Die Erfolgskontrolle im Staatsbeitragsbereich scheint
zum Dauerbrenner der GPK zu werden. Wir erachten es als

richtig, dass sich die Kommission abwartend verhält, wenn
gewisse Probleme, zum Teil auch im kommunikativen Bereich,
bei einzelnen Direktionen anstehen.
Die SVP-Fraktion anerkennt den grossen Einsatz und die geleistete

Arbeit der GPK. Wir unterstützen den Antrag der GPK auf
Kenntnisnahme vom Bericht und von den Empfehlungen. Im

Namen meiner Fraktion möchte ich auch dem scheidenden
Präsidenten der GPK danken. Fritz Baumann hat in den acht
Jahren seiner Präsidentschaft für die Kommission und den Grossen

Rat sehr viel Zeit und Arbeit aufgewendet.

Keller-Beutler. Auch die Fraktion Grüne - Freie Liste dankt für
den Bericht der GPK, und zwar dankt sie nicht nur für das
Papier, sondern mehr noch für die immense Arbeit, die dahintersteht.

Ein besonderer Dank gilt dem abtretenden Präsidenten
Fritz Baumann. In der Einleitung zu ihrem Tätigkeitsbericht
schreibt die GPK, sie erwarte vom Grossen Rat Rückmeldungen
zu ihrer Arbeit. Von unserer Seite deshalb zwei Bemerkungen:
Die Fraktion Grüne - Freie Liste steht voll und ganz hinter der
GPK mit ihrer Empfehlung an den Regierungsrat in Sachen
Abbruch des Hotels Alpina in Gstaad. Man hätte zwar statt
«Empfehlung» füglich auch «Rüffel» hinschreiben können. Der

Regierungsrat soll der Gemeinde Saanen auf die Finger schauen
und darüber wachen, dass es nicht noch einmal zu widerrechtlichen

Nacht-und-Nebel-Aktionen kommt. Sonst müsste man der
Gemeinde die Baubewilligungskompetenz entziehen. Meine
zweite Bemerkung betrifft die Aufgabenüberprüfung. Der
Regierungsrat macht wegen beschränkten personellen Kapazitäten
nur noch Teilüberprüfungen, die zwar seriös durchgeführt werden,

wie die GPK feststellt. Die GPK, unterstützt von der Fiko,

verlangt aber eine systematische Aufgabenüberprüfung im Sinn
einer Gesamtschau. Unsere Fraktion erwartet ebenfalls, dass die

Regierung im nächsten Jahr dieser Forderung nachkommt.

Widmer-Keller. Es ist für mich als Nicht-GPK-Mitglied relativ

schwierig, den Bericht so tiefgreifend zu würdigen, wie es Vreni
Jenni getan hat. Ich habe ihr deshalb sehr genau zugehört. Es

scheint mir wichtig, dass wir alle merken, wie gross die
Belastung für die Kommissionsmitglieder ist. Ich habe zusammengerechnet

und bin auf etwa 95 GPK-Sitzungen gekommen. Wenn
wir NEF 2000 wirklich in den Griff bekommen wollen, so muss
die Belastung der GPK-Mitglieder, die Aufsicht führen sollen, im

Rahmen bleiben. Die Oberaufsicht über alle Verwaltungen zu
behalten und gleichzeitig die Direktionsgeschäfte beurteilen zu
müssen, scheint mir sehr schwierig. Damit wir einigermassen
auf einen Nenner kommen, das heisst, alle Verwaltungen nach
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den gleichen Kriterien beurteilen können, ist es wichtig, dass wir
kompromissbereit sind und einen Konsens finden. Es ist für die
GPK auch ein Problem, dass sie der Verwaltung und dem
Regierungsrat nur Empfehlungen geben, aber keine Aufträge erteilen

kann. Mir scheint, wir sollten einen Schritt weiter gehen.
Die SP-Fraktion nimmt Kenntnis vom Bericht und dankt der
Kommission und dem Kommissionspräsidenten für die geleistete

Arbeit.

Walliser-Klunge. La commission de gestion est sans doute
l'organe le plus important du Grand Conseil. Pourtant, au
moment où ses objets arrivent en plénum, tout le travail est terminé
et cela implique parfois de la part des membres un certain
sentiment que le Grand Conseil est ingrat. Le groupe radical a pris
connaissance du rapport de la commission de gestion avec
intérêt et c'est la raison pour laquelle il tient particulièrement à

remercier son président et tous ses membres pour l'énorme
travail qui est accompli.
Je me permettrais de faire une petite remarque concernant les

conditions générales de travail. Tant la masse de travail que le

climat positif, constructif et transparent sur les plans interne et

externe dans lequel travaille la commission de gestion ont été

soulignés. Il y a donc eu manifestement des progrès dans ce
domaine-là. Les affaires de Direction se sont stabilisées à un
bas niveau, nous a-t-on dit, ce qui permet à la commission de

gestion de se consacrer à sa tâche principale, à savoir l'exercice

de la haute surveillance et du contrôle de l'administration.
Même si elle a gagné en efficacité et en transparence, la
commission de gestion ne peut pas faire tout ce qu'elle aurait à faire.
Pour la commission de gestion comme pour tout le monde, la

politique reste l'art du possible, et cela tant qu'on ne soulève

pas la question de la professionnalisation des membres de la

commission de gestion.
Un petit post-scriptum romand: depuis que M. Grünig est
membre de la commission de gestion, les francophones sont de

nouveau représentés. La commission de gestion pourrait
éventuellement, mais ne doit pas, inclure des questions concernant
le bilinguisme du canton lors de ses visites dans les différentes

parties de l'administration cantonale. Le Conseil régional a

constaté qu'il y avait des progrès dans la sensibilité de
l'administration concernant les Romands, mais là non plus tout n'est

pas encore pour le mieux dans le meilleur des mondes; il serait
heureux si du côté de la commission de gestion il y avait aussi

une sensibilité sur cette question-là.

Zölch-Balmer, Regierungspräsidentin. Die Regierung hat mit

grosser Aufmerksamkeit und mit grossem Interesse vom
Tätigkeitsbericht der GPK und von den Empfehlungen Kenntnis
genommen. Sie dankt für die grosse Arbeit, die in der GPK geleistet

wird, und vor allem auch für die gute und unkomplizierte
Zusammenarbeit. Gerade in schwierigen Zeiten ist der offene
und konstruktive Dialog zwischen den obersten Staatsorganen
enorm wichtig, und die Regierung stellt fest, dass dieser Dialog
in letzter Zeit verbessert werden konnte. Wir sind dankbar dafür,
dass der Präsident der GPK auf diese Tatsache hingewiesen
hat. Wir sind bestrebt, das Klima der Zusammenarbeit
aufrechtzuerhalten.

Im Bereich der Verwaltungskontrolle im Rahmen der neuen

Verwaltungsführung hat der Regierungsrat davon Kenntnis

genommen, dass die Aufsichtskommissionen ein spezielles

Begleitgremium schaffen wollen respektive bereits geschaffen
haben. Selbstverständlich ist der Regierungsrat zu einer
Zusammenarbeit mit diesem Gremium bereit. Bezüglich der
Ausführungen des Geschäftsberichts der GPK hat die Regierung
keine grossen Differenzen.

Präsident. Es sind keine anderslautenden Anträge gestellt
worden. Damit hat der Grosse Rat vom Bericht der GPK und
von ihren Empfehlungen Kenntnis genommen.

Bericht des Gesamtprojektausschusses GRIS

Antrag Geschäftsprüfungskommission
1. Der Grosse Rat nimmt Kenntnis vom Bericht des

Gesamtprojektausschusses Gris.
2. Der Grosse Rat gibt folgende Erklärung gemäss Artikel 61

des Grossratsgesetzes ab: Das Projekt Gris ist auf der
Grundlage des im Bericht beschriebenen Lösungskonzepts
weiterzuführen (zu realisieren).

Streit-Eggimann, Sprecherin der Geschäftsprüfungskommission.
Das Grossratsinformationssystem Gris beschäftigt den

Grossen Rat schon seit längerer Zeit. Genau vor einem Jahr
haben wir dazu einen Zwischenbericht behandelt und weitere
20 000 Franken bewilligt. Total sind bis jetzt 410 000 Franken in

das Projekt investiert worden. Jetzt soll sich der Grosse Rat in

der letzten Session dieser Legislatur dazu äussern, mit welchen
technischen und elektronischen Mitteln der neue Grosse Rat in

Zukunft arbeiten soll. Wenn man bedenkt, dass sich der Rat um
etwa einen Drittel erneuern wird und der neue Grosse Rat
wahrscheinlich noch flächendeckender mit PC und wahrscheinlich
auch mit Anschlüssen ans Internet ausgerüstet sein wird, so
erscheint die Sache als heikel. Aber dieser Rat hat es vor einem
Jahr abgelehnt, den Entscheid auf die nächste Legislatur zu
vertagen. Aufgrund der Flochrechnungen aus den zwei letzten

Umfragen nimmt man an, in der nächsten Legislatur würden
etwa 90 Prozent aller Ratsmitglieder an ihrem Arbeitsplatz oder
privat Zugriff auf einen PC haben. Immer mehr Ratsmitglieder
möchten auch für ihre politische Tätigkeit diese Mittel sinnvoll
einsetzen. Von den Vorgaben, die wir vor einem Jahr an das
Projekt herantrugen, sind fast alle erfüllt. Wenn Gris so realisiert

wird, wie es im vorliegenden Bericht beschrieben ist, dann ist
das Ganze modulartig aufgebaut und auch ausbaubar. Die

Benutzung ist freiwillig. Jedes Ratsmitglied kann selber bestimmen,

welche Daten ihm weiterhin in Papierform geliefert werden
sollen; die Dokumentation in Papierform soll weiterhin
hundertprozentig gewährleistet sein. Der Dienstleistungsgedanke ist

umgesetzt. Gris nützt in erster Linie uns Ratsmitgliedern und
erst in zweiter Linie den Journalisten oder der Öffentlichkeit.
Andere Kantone haben gerade die umgekehrte Praxis
angewendet. Einsparungen bei Publikationen werden versprochen,
sind aber heute noch recht spekulativ.
Vor einem Jahr haben wir auch gefordert, die Kosten für das
einzelne Ratsmitglied müssten aufgezeigt werden. Sie sehen auf
der Seite 9 des Berichts, welche Voraussetzungen beim
Ratsmitglied erfüllt sein müssen, damit es auf die Daten des kantonalen

Internetservers zugreifen kann. Wer neu investieren muss,
hat mit Kosten von etwa 2500 Franken für einen leistungsfähigen

PC zu rechnen. Dazu kommt ein Modem, das noch weitere
rund 300 Franken kostet. Bis Gris fertig entwickelt und
betriebsbereit sein wird, werden wohl schon wieder ganz andere
Preise gelten; deshalb sind das nur Grobinformationen. Es werden

aber auch Betriebskosten anfallen, und dazu sagt der
Bericht nichts aus. Wir haben dazu folgende Informationen
bekommen: Wenn man mit etwa 10 Stunden pro Monat zum Ortstarif

rechnet, kostet das 600 bis 800 Franken.
Wie sieht nun die praktische Umsetzung für den einzelnen aus?
Sie sehen auf der Seite 6 des Berichts, welche Daten auf der
Gris-Originaldatenbank abrufbar sein sollen. Denkbar ist auch
ein Ausbau mit Daten von Gerichts- und Verwaltungsentscheiden,

die öffentlich sind. Arbeitsgruppen von Anwendern, also
von Grossrätinnen und Grossräten, sollen jährlich mitentscheiden

können, welche Daten neu aufgenommen werden.
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Die Kosten des Projekts sind mit 454 000 Franken beziffert und
liegen damit im Kompetenzbereich der Regierung. Um so wichtiger

ist es, dass wir zu diesem Bericht unsere Meinung kundtun
und quasi eine Planungserklärung abgeben. Man muss sich
bewusst sein: Gris funktioniert nur, wenn die Daten laufend
betreut und aktualisiert werden; das ist zwingend. Mit der
Realisierung von Gris müssen laufende Kosten von rund 150 000
Franken in Kauf genommen werden. Die Staatskanzlei bekommt
mit diesem Geschäft den Auftrag, diese laufenden Kosten durch
anderweitige Einsparungen zu kompensieren. Eine Stellenaufstockung

ist nicht möglich. Die Staatskanzlei ist gewillt, diesen
Auftrag zu erfüllen. Auf den Seiten 12 und 13 weist die Staatskanzlei

auf die Schwierigkeiten der Umsetzung hin. Im Klartext
heisst das: Einsparungen können auch Abbau anderer
Dienstleistungen bedeuten.
In den Kosten von 454 000 Franken sind 40 000 Franken für

Schulung enthalten. Man ist davon ausgegangen, dass rund
hundert Personen geschult werden müssen, und zwar rund 40
Personen in den Grundkenntnissen des Word und zusätzlich
rund 60 Personen in den Kenntnissen des Internet.
Realistischerweise muss ich sagen, dass es dabei nur um eine Einführung

und nicht um eine eigentliche Schulung gehen kann. Sicher
werden die Grossrätinnen und Grossräte auch private Initiativen

ergreifen müssen.
Die GPK hat das Geschäft intensiv diskutiert, und wir stellen
Ihnen folgende Anträge: 1. Kenntnisnahme des Berichts, wie er
hier vorliegt. 2. Realisierung des Projekts Gris entsprechend
dem hier beschriebenen Lösungskonzept. Der zweite Punkt hat
die Funktion einer Planungserklärung und darf nicht mit einem
üblichen Ausgabengeschäft verwechselt werden. Ich bitte Sie,
diese Anträge zu unterstützen.

Albrecht. Die Fraktion Grüne - Freie Liste dankt dem Ge-

samtprojektausschuss für die sorgfältigen Abklärungen und den
informativen Bericht. Unsere Fraktion unterstützt das Vorhaben.
Wir finden es wichtig, dass wir den Anschluss an die interessanten

Möglichkeiten, die uns die Informatik bietet, suchen und die
neuen Technologien für unsere Bedürfnisse sinnvoll nutzen. Wir
sind froh, dass die Staatskanzlei bereit ist, die entstehenden
Mehrkosten irgendwie aufzufangen. Wichtig scheint uns bei
diesem Geschäft, dass die Grossrätinnen und Grossräte, die
sich nicht mit Informatikinfrastruktur ausrüsten können oder
wollen, nicht in einen Informationsrückstand geraten. Wir haben
im Bericht gesehen, dass dem GPA dieses Problem bewusst
ist. Wir nehmen vom Bericht zustimmend Kenntnis und
unterstützen die Anträge der GPK.

Koch, Vorsitzender des Gesamtprojektausschusses Gris. Ich

rede für die SP-Fraktion, aber auch für den GPA. Ich habe
eigentlich erwartet, es werde auch hier, wie vorher im Büro und in

der GPK, ein Schwall von Fragen auf mich zukommen. Aber
offenbar sind die Fragen so beantwortet worden, dass jetzt alles
klar ist. Ich möchte aber doch zuhanden der Materialien für das

zukünftige Projekt ein paar Punkte verdeutlichen und festhalten.
Zuerst möchte ich Frau Streit für ihre gute Zusammenfassung
danken; zu ihrer Berichterstattung gibt es nichts zu ergänzen
oder zu korrigieren. Ich möchte auch Andreas Lutz danken. Mit
diesem Bericht hat er uns, zusammen mit dem Ko-Projektleiter,
Flerrn Kleiner, ein Abschiedsgeschenk gemacht. Der Ratssekretär

Christian Wissmann hat den Bericht redigiert; auch ihm

möchte ich herzlich danken.
Wir wollen das Gris nicht selber erfinden und in eigener Regie
realisieren, sondern wir wollen das Gris im Gleichschritt mit dem
Kanton realisieren. Für den Kanton könnte allerdings das Gris

unterstützend und fördernd wirken. Wir sind davon überzeugt,
dass der Kanton jetzt wirklich etwas tun muss. Was der Kanton

anbietet, wollen wir im Gris nicht auch noch anbieten. Der Kan¬

ton sollte seine hauseigenen Informationen auf sein System
bringen, und wir bringen in erster Linie unsere Parlamentaria auf
das System. Nur wenn der Kanton das, was auf der Seite 6
aufgelistet ist, nicht ins System bringen würde, müssten wir es
selber tun und selber finanzieren. Vielfach wurde diskutiert, ob
der Kanton jedem Ratsmitglied einen PC bezahlen soll. Diese
Variante haben wir in unsere Überlegungen gar nicht erst
einbezogen, weil sie zu teuer wäre. Ich habe auch das Gefühl, dass
eine solche Lösung hier keine Chance hätte. Es ist auch nicht
vorgesehen, dass im Rahmen des Gris der Kanton die Leitungskesten

übernimmt. Es könnte aber sein, dass das Büro be-
schliesst, man wolle einen Beitrag an die Kosten bezahlen,
vielleicht etwa 500 Franken, sozusagen als Anreiz.
Geschlossene Benutzergruppen haben wir im Moment nur für
das Mailsystem vorgesehen, also für die elektronische Post; sie

muss geschützt werden. Später ist zum Beispiel auf dem kantonalen

Netzwerk Bewan durchaus auch die Variante mit
geschlossenen Benutzergruppen für das Gris möglich, also etwa
für den Austausch der Protokolle der GPK und der Fiko oder
auch für vertrauliche Unterlagen wie Begnadigungsgesuche.
Selbstverständlich werden alle Informationen nicht nur über das
Gris verbreitet, sondern auch in Drucksachenform. Wir möchten
es aber der Staatskanzlei ermöglichen, die Sache ein wenig
umzugestalten. Elektronisch werden die Sachen ja sowieso
aufbereitet, also kann man nachher die Daten entweder auf das
System Gris laden oder eben ausdrucken. Ausgedruckt wird
also nur noch auf Verlangen, was sehr grosse Einsparungen
bringt. Andererseits ist für das Gris halt auch ein gewisser
Aufwand nötig. Es braucht eine Stelle, durch die das Gris betreut
wird. Entweder wird man intern eine Stelle schaffen müssen
oder man wird die Sache auslagern. Ich bitte den Regierungsrat,
zu einer Lösung innerhalb der Staatskanzlei Fland zu bieten. Ich
kann darauf hinweisen, dass wir nicht zuletzt mit dem
Effizienzsteigerungsprogramm Sitzungen reduzieren und der Staatskanzlei

einige Einsparungen ermöglichen konnten. Mir scheint, es
würde in diesem Sinn weitergehen, vor allem eben im
Drucksachenbereich. Was man so einspart, könnte man durchaus für
eine solche Stelle einsetzen. Ich hoffe, dass wir im Lauf des
nächsten Sommers die Sache realisieren können. Es wird zuerst
eine Ausschreibung stattfinden, und auch da werden wir noch
Einsparungsmöglichkeiten herausholen können. Es freut mich,
dass die Sache hier im Rat so gut aufgenommen worden ist.

Nuspliger, Staatsschreiber. Die Staatskanzlei als gemeinsame
Stabsstelle des Grossen Rates und des Regierungsrates ist

verantwortlich für die Umsetzung des Projekts Gris. Deshalb
äussere ich mich hier dazu. Der Grosse Rat befasst sich nicht
zum ersten Mal mit dem Projekt; es hat einen gewissen Rei-

fungsprozess durchgemacht. Ich bitte Sie heute, gestützt auf die
vorliegenden Unterlagen, den Anträgen der GPK zuzustimmen.
Der Grosse Rat sollte vom Bericht des GPA Kenntnis nehmen
und er sollte im Sinn einer Planungserklärung festhalten, dass
das Projekt zu realisieren sei. Wenn der Grosse Rat diese positiven

Signale aussendet, kann der Regierungsrat über einen

Verpflichtungskredit für das Projekt Gris entscheiden. Der Kredit
fällt wegen der Flöhe des Betrags in die Ausgabenkompetenz
des Regierungsrates. Der Regierungsrat fasst aber nur dann
einen Beschluss, wenn der Grosse Rat klar zu erkennen gibt,
dass er das Projekt will.

Vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich am 10. März 1997,

sagte ich an dieser Stelle hier, der Grosse Rat könne seine

Gesetzgebungs- und Aufsichtsfunktionen auf längere Sicht nur
dann wahrnehmen, wenn er auch selber die Mittel der Informatik
einsetze. Es geht darum, die Handlungsfähigkeit des Parlaments

gegenüber dem professionellen Apparat von Regierung und

Verwaltung langfristig zu wahren. Auch der Expertenbericht für
die Parlamentseffizienz hat auf die Bedeutung des Projekts Gris
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hingewiesen. Eine Bemerkung scheint mir besonders wichtig:
Jedes Mitglied des Grossen Rates soll selber entscheiden können,

ob es die Instrumente der Informatik einsetzen will. Gris
bedeutet für das einzelne Ratsmitglied keinen Zwang, sondern
es ist eine Offerte. Mit der Zeit werden immer mehr Ratsmitglieder

die Möglichkeiten nutzen. Die Staatskanzlei als
Dienstleistungsbetrieb stellt sich darauf ein, dass sie die Unterlagen nicht
nur über den Bildschirm, sondern auch in Papierform wird
bereitstellen müssen.
Im Hinblick auf die Realisierung des Projekts bestehen noch
offene Fragen. Es geht einmal um die Frage, welche Daten in

das System aufzunehmen sind. Hier hat der GPA einen
Planungsentscheid gefällt. Zusätzlich muss jetzt das Einverständnis
derjenigen Behörden vorliegen, die für die betroffenen Daten
verantwortlich sind. Das gilt um so mehr, als die Daten, die in

das System Gris einfliessen, ja nicht nur für die Ratsmitglieder
zugänglich sind, sondern zu einem grossen Teil auch für eine
weitere Öffentlichkeit. Gris ist also auch ein Beitrag zum
Öffentlichkeitsprinzip. Herr Grossrat Koch hat gesagt, es gebe dann
auch noch geschlossene Benutzergruppen für Teilbereiche wie
das Mail-System oder die Protokolle der Aufsichtskommissionen.

Die GPK, die Fiko und die Justizkommission werden sich
dazu äussern müssen, welche Daten aus ihren Bereichen in

diesem Rahmen gebraucht werden können. Auch der
Regierungsrat wird sich noch zu den Daten betreffend die
Regierungsratsbeschlüsse äussern müssen. Zahlreiche
Regierungsratsbeschlüsse sind sowieso für das Parlament und eine weitere
Öffentlichkeit bestimmt. Andere Beschlüsse können wegen der
gesetzlichen Geheimhaltungspflicht - ich verweise auf das
Datenschutzgesetz und auf das Steuergesetz - auch nicht in

Kurzform zugänglich gemacht werden. Es sind vertiefte
Abklärungen nötig.
Gris nützt nur etwas, wenn die Daten immer wieder aktualisiert
werden können. Der Betrieb des Gris ist für die Staatskanzlei
eine Aufgabe mit Kostenfolgen. Die Betriebskosten von 148 000
Franken sind in den heutigen Planungsgrundlagen, im Voranschlag

1998 und im Finanzplan 1999-2001, nicht eingestellt.
Die GPK hat zu erkennen gegeben, dass der Staatskanzlei für
diese Aufgabe nicht einfach im Rahmen dieser Berichterstattung
zusätzliche Mittel bewilligt werden können; dafür habe ich
Verständnis. Vor dem Hintergrund beschlossener Sparvorgaben
und absehbarer Sparvorgaben wird es aber für die Staatskanzlei
nicht leicht sein, die Neuausgaben zu verkraften. Der
Regierungsrat wird dem Geschäft nur zustimmen, wenn die Frage der
Betriebskosten geklärt werden kann. Da besteht also noch ein
Hindernis. Für die Abklärungen in dieser Beziehung werden wir
noch ein wenig Zeit brauchen. Die Staatskanzlei ist aber gewillt,
den zusätzlichen Aufwand möglichst tief zu halten und nach
Möglichkeit in andern Bereichen zu kompensieren. Das könnte
auch mit Leistungsüberpüfungen in andern Bereichen verbunden

sein. Aus Gründen der Transparenz bin ich verpflichtet, Sie
auf diese Umstände hinzuweisen. Das ändert nichts an meinem
Engagement und an meinem Einsatz für das Projekt Gris. Ich bin
davon überzeugt, dass sich der Grosse Rat auf dem richtigen
Weg befindet, wenn er für die Realisierung des Projekts grünes
Licht gibt.

Präsident. Die Kenntnisnahme des Berichts (Punkt 1 des
Antrags GPK) ist unbestritten. Über die Planungserklärung der
GPK (Punkt 2 des Antrags GPK) stimmen wir ab.

Abstimmung
Für Annahme der Planungserklärung 129 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Petitionen und Eingaben (Justizkommission)

Der Rat stimmt dem Antrag der Justizkommission stillschweigend

zu.

203/97
Interpellation Frainier - Millénaire de l'ancien Evêché
de Bâle

Texte de l'interpellation du 25 novembre 1997
L'année 1999 marquera le millénaire de la donation de l'abbaye
de Moutier-Grandval à l'évêque de Bâle. Cet acte marqua la
création d'un Etat - l'ancien évêché de Bâle, constitué essentiellement

du Jura historique - qui fut souverain pendant huit
siècles. Le Jura méridional - tout comme les territoires formant
aujourd'hui la République et canton du Jura - est concerné par
cet événement.
Le Conseil-exécutif est invité à répondre aux questions suivantes:

1. A-t-il prévu des manifestations particulières mettant en évi¬

dence ce moment clé de l'histoire jurassienne?
2. Si oui, lesquelles?
(3 cosignataires)

Réponse écrite du Conseil-exécutif du 21 janvier 1998

C'est par l'intermédiaire de la Fondation des Archives de l'ancien

Evêché de Bâle que le canton participera à la commémoration

du millénaire de la donation de l'abbaye de Moutier-
Grandval à l'évêque de Bâle. En effet, ladite fondation organisera

en septembre 1999 un colloque scientifique consacré à ce
sujet d'histoire peu connu et peu étudié, et les résultats de ce
colloque feront l'objet d'une publication.
Le Conseil-exécutif n'a prévu aucune autre manifestation de
commémoration.

Frainier. Je suis partiellement satisfait de la réponse du
gouvernement à mon interpellation. J'ai bien noté que le canton de
Berne participera à un colloque scientifique dans le cadre de la

célébration du millénaire de la donation Moutier-Grandval en
1999. Pour nous, le canton de Berne devrait s'engager davantage

pour célébrer ce millénaire. Jusqu'à la fin du Xllle siècle,
tous les efforts des princes-évêques tendront à acquérir de
nouveaux territoires et à souder ville et campagne: ainsi fut
établi un Etat qui était pratiquement d'un seul tenant et qui
comprenait, outre les territoires qui constituent aujourd'hui le

canton du Jura et le Jura bernois, le Birseck, c'est-à-dire Arles-
heim, le Laufonnais ainsi que Bienne, Boujean et Pieterlen. On
considère que c'est en 999 qu'est né l'Etat du prince-évêque de
Bâle qui a subsisté jusqu'à la Révolution française, Etat qui est à

l'origine de la communauté jurassienne que forment aujourd'hui
le Jura bernois et le canton du Jura.
Je vous informe pour votre gouverne que la commission culture
de l'Assemblée interjurassienne a été également saisie de ce
dossier.

Präsident. Herr Frainier ist von der regierungsrätlichen Antwort
teilweise befriedigt.

209/97
Interpellation Aellen - Information au public

Texte de l'interpellation du 27 novembre 1997

Depuis quelques sessions, le programme journalier n'est plus
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distribué aux parlementaires, ceci afin de réaliser des économies.

Malheureusement, ce programme ne figure plus dans la
vitrine sise à l'entrée du Rathaus. Le public n'est donc plus
informé de ce qui se passe au Grand Conseil. Le gouvernement
est prié de répondre aux questions suivantes:
1. N'est-on pas en contradiction avec le devoir d'information au

public?
2. Ne peut-on pas sous une forme à définir remettre le pro¬

gramme journalier dans la vitrine afin d'informer le public qui
se rend au parlement?

(3 cosignataires)

Réponse écrite du Conseil-exécutif du 21 janvier 1998

C'est par décision du 24 février 1997 que la Conférence des
présidents a décidé de ne plus distribuer le programme journalier.

Cette mesure permet d'économiser plus de 20 000 feuilles
de papier par an. Toutefois, la Conférence des présidents n'a
pas pris cette décision sans contre-partie, puisque diverses

mesures ont été adoptées pour garantir l'information.
Ainsi, les horaires des séances sont affichés à l'entrée de l'Hôtel
du gouvernement. Le programme de la session est lui aussi
affiché, en allemand et en français, à côté du vestiaire dans le

grand hall et sur la tribune. Le personnel de la Chancellerie
d'Etat présent sur les lieux connaît l'état d'avancement des
débats et peut à tout moment renseigner le public sur l'objet en
délibération.
Chaque jour, la Chancellerie d'Etat informe les membres du
Conseil-exécutif, l'administration et la presse sur l'état
d'avancement des débats et sur les objets qui seront délibérés le
lendemain. Ces mesures, conjuguées à la mise à disposition du

programme détaillé, garantissent donc une information correcte.

Präsident. Herr Aellen ist von der Antwort des Regierungsrates

befriedigt.

Verbauungs- und Aufforstungsprojekte «Brienzer
Wildbäche» des Staates Bern in den Gemeinden Brienz,
Schwanden und Hofstetten; Rahmenkredit

Beilage Nr. 4, Geschäft 0157

Genehmigt

214/97
Dringliche Motion Haldemann - Bundesgelder für die
Werterhaltung bei Erschliessungsstrassen

Wortlaut der Motion vom 27. November 1997

Der Regierungsrat wird aufgefordert, beim Bundesrat vorstellig
zu werden und diesen aufzufordern, im Rahmen des Erlasses
der Ausführungsbestimmungen zur AP 2002 eine Rechtsgrundlage

für die Gewährung von Beiträgen an den Unterhalt von
landwirtschaftlichen Erschliessungsstrassen zu schaffen, deren

Erstellung mit öffentlichen Mitteln unterstützt wurde.

Begründung: Bund und Kantone unterstützten bereits in der

Vergangenheit die Erstellung von Erschliessungsstrassen im

Bereich des ländlichen Tiefbaus. Im neuen Landwirtschaftsgesetz

des Bundes (AP 2002) findet sich eine Rechtsgrundlage für
die Weiterführung dieser Massnahme. Auch das am 1. Januar
1999 in Kraft tretende kantonale Landwirtschaftsgesetz enthält
eine entsprechende Rechtsgrundlage. Ohne diese namhafte

Unterstützung durch die öffentliche Hand wäre es im ländlichen
Raum nicht möglich, den Bewohnern eine zeitgemässe
Erschliessung zukommen zu lassen, was für die Aufrechterhaltung

der dezentralen Besiedelung eine unabdingbare Voraussetzung
darstellt.
Die Gesetzgebung sowohl des Bundes als auch des Kantons
verpflichtet die Subventionsempfänger dazu, die Erschlies-
sungsanlagen sachgemäss zu unterhalten. Dieser Unterhalt
kostet jedoch Geld. Häufig sind die Weggenossenschaften oder
die als Trägerinnen der jeweiligen Unternehmen auftretenden
Gemeinden aus finanziellen Gründen nicht in der Lage, die
notwendigen Massnahmen vorzukehren. Verschiedentlich ist deshalb

heute festzustellen, dass die Erschliessungsanlagen
zusehends zerfallen. Dadurch kann eine Wertverminderung in
Millionenhöhe entstehen. Ein zu langes Zuwarten mit den notwendigen

Unterhaltsmassnahmen aus finanziellen Gründen wird
mittelfristig dazu führen, dass eine kaum finanzierbare Wiederherstellung

der Erschliessung erfolgen muss.
Um dieser Entwicklung vorzubeugen, ist es angezeigt, mittels
Subventionen Anreize dafür zu schaffen, dass der periodische
Unterhalt zeitgerecht vorgenommen wird. Das kantonale
Landwirtschaftsgesetz enthält die Rechtsgrundlagen für die

Gewährung von Staatsbeiträgen an den Unterhalt. Die
Bundesgesetzgebung sah solches bis anhin nicht vor. Der Gesetzestext
des neuen Landwirtschaftsgesetzes schliesst zwar nicht aus,
ebenfalls Unterhaltsbeiträge zu gewähren. Angesichts der
bisherigen Bundesregelung sowie angesichts der Finanzknappheit
des Bundes ist indes fraglich, ob die Ausführungsgesetzgebung
entsprechend ausgestaltet werden wird. Der Regierungsrat wird
mit diesem Vorstoss aufgefordert, diesbezüglich Einfiuss zu
nehmen.
Einer Gewährung von Bundessubventionen für den Unterhalt
von Erschliessungsanlagen kann auch die bevorstehende
Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen
nicht entgegenstehen. Angesichts der enorm hohen Summen,
die für den Strassenbau aufgewendet werden, ist es undenkbar,
diesbezüglich einen Aufgabentransfer zu Lasten der Kantone
vorzunehmen. Der Strassenbau muss daher eine Verbundaufgabe

bleiben.
Die parlamentarische Beratung des neuen Landwirtschaftsgesetzes

des Bundes ist im Gang. Die Inkraftsetzung ist auf den
1. Januar 1999 geplant. Es ist davon auszugehen, dass mit der
Erarbeitung der Ausführungsbestimmungen bereits begonnen
wurde. Eine Intervention des Regierungsrates muss deshalb
rasch erfolgen.

(35 Mitunterzeichnerinnen)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 18. Februar 1998

Der Regierungsrat teilt die Auffassung des Motionärs weitgehend.

Der Werterhaltung der bestehenden Erschliessungsanlagen

kommt eine zentrale Bedeutung zu. Kanton und Gemeinden
verfügen weder je einzeln noch zusammen über ausreichende
Mittel, um die an sich notwendigen Massnahmen durchzuführen.

Deshalb sollte nebst der Unterstützung von Neuinvestitionen

auch der periodische Unterhalt von mit Meliorationsmitteln
erstellten Erschliessungsanlagen zur Verbundaufgabe unter
Einbezug des Bundes werden. Freilich ist darauf zu achten,
dass die vom Bundesrat zu erlassenden Bestimmungen keine

Koppelungsmechanismen normieren, welche die Gewährung
von Bundessubventionen davon abhängig machen, dass sich
ebenfalls der Kanton beteiligt.
Angesichts der finanziellen Lage der Gemeinwesen aller Stufen
ist indes undenkbar, dass für die Subventionierung des periodischen

Unterhaltes zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Die Bereitstellung der erforderlichen Mittel hat kostenneutral

zu erfolgen. In Zukunft sind daher die vorhandenen Mittel
nicht mehr im bisherigen Ausmass für die Neuerstellung von
Erschliessungsanlagen, sondern im Rahmen einer allmählichen

Umlagerung vermehrt für die Werterhaltung bestehender Wege
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zu verwenden. Die Prioritätenordnung wird deshalb mindestens
mittel- bis langfristig geändert werden müssen.
Die selben Überlegungen sind hinsichtlich der kantonalen
Subventionstätigkeit anzustellen. Auch hier gilt es, den Grundsatz
der Kostenneutralität zu wahren. Die erforderlichen Mittel müssen

ebenfalls durch eine Umlagerung bereitgestellt werden.
Überdies kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch im
Bereich der Meliorationen im Rahmen des Legislatursanie-
rungsprogrammes Kürzungen vorgenommen werden müssen.
Der Mitteleinsatz hat in jedem Fall nach den Grundsätzen der
Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit zu erfolgen. Die
Subventionsempfänger haben es in der Hand, durch die Wahrnehmung
ihrer gesetzlichen Unterhaltspflicht den Aufwand zu begrenzen.
Antrag: Annahme der Motion.

Abstimmung
Für Annahme der Motion 110 Stimmen
Dagegen 2 Stimmen

(10 Enthaltungen)

166/97
Motion Zaugg - Beschäftigungsprogramme konkur
renzieren IV-Werkstätten

Wortlaut der Motion vom 10. September 1997

Der Regierungsrat wird beauftragt, das kantonale Amt für
Industrie, Gewerbe und Arbeit Kiga anzuweisen, auch

Beschäftigungsprogramme abzulehnen, die direkt Arbeiten von IV-

Werkstätten konkurrenzieren. Massgebend dafür ist Artikel 72
AVIG.

Begründung: Mit grossem Befremden habe ich von meinem

Arbeitgeber (Eingliederungsstätte Gwatt) erfahren, dass die
Gemeinde Wattenwil im Rahmen eines Arbeitslosenprogrammes
den Gemeinden das Verpacken von Abstimmungs- und
Wahlmaterial gratis anbietet. In einem Schreiben des Thuner
Regierungsstatthalters Anton Genna vom 30. August 1997 an
das Kiga wird eindrücklich auf diesen für IV-Werkstätten
unerfreulichen Tatbestand aufmerksam gemacht. Im Brief wird darauf

hingewiesen, dass das Kiga das Ausführen dieser Arbeiten
ausdrücklich begrüsst.
Bereits im Zusammenhang mit der Motion Liechti 213/95,
Wahlversand: Kosten und Termine, habe ich im Rat insbesondere
auch Ziffer 3 «Zu prüfen ist ferner, ob für diese Verpackungsarbeiten

nicht auch Arbeitslose aus den Gemeinden eingesetzt
werden können» bestritten. In der Diskussion wurde mir
versichert, dass meine Bedenken unbegründet seien, da man auf die
Arbeiten der IV-Werkstätten nicht verzichten werde. Leider muss
ich in diesem Zusammenhang feststellen, dass meine Bedenken
durchaus begründet waren. Wieder einmal muss darauf
hingewiesen werden, dass mit diesem Vorgehen benachteiligte
Gruppen unserer Gesellschaft gegeneinander ausgespielt werden.

In diesem Konkurrenzkampf sind jedoch die Spiesse
ungleich lang. Die IV-Werkstätten sind verpflichtet, für ihre
Dienstleistungen marktgerechte Preise zu verlangen, während
Arbeitslosenprogramme ihre Dienste gratis (d.h. zu Lasten der
Arbeitslosenversicherung) anbieten können.
Bei allem Verständnis dafür, dass ein Beschäftigungsprogramm
nach Arbeit suchen muss, ist es völlig unverständlich, ja sogar
stossend, dass ausgerechnet IV-Werkstätten konkurrenziert
werden. In der Eingliederungsstätte Gwatt sind übrigens seit

langem Arbeitslose im Zwischenverdienst beschäftigt! Zur beruflichen

Qualifizierung der Arbeitslosen tragen solche Programme
nichts bei, andererseits verlieren die IV-Werkstätten gerade jene
Arbeiten, die für die behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
besonders geeignet sind. Die durch die IV-Werkstätten ausge¬

führten Arbeiten waren und sind qualitativ sehr gut und äusserst
preisgünstig. Es gibt also keinen Anlass, diese Arbeiten den IV-

Werkstätten wegzunehmen. Im Zusammenhang mit der Revision

der Verordnung über politische Rechte kam eine Arbeitsgruppe

am 23. Juli 1997 noch zum Schluss, finanzielle Anreize
für die Gemeinden seien nicht notwendig, weil die IV-

Werkstätten diese Aufträge auf jeden Fall erhielten. Wie das
genannte Beispiel zeigt, ist dem leider nicht so.
Arbeitsmarktliche Massnahmen dürfen nicht ausgerechnet auf
dem Buckel der am stärksten Benachteiligten dieser Gesellschaft

gefördert werden. Das in Artikel 72 des AVIG statuierte
Konkurrenzierungsverbot muss auch für Invalidenwerkstätten
gelten.
(29 Mitunterzeichnerinnen)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 21. Januar 1998

Das Anliegen des Motionärs zielt in die gleiche Richtung wie die
von Grossrat Stöckli, Bern, am 20. Januar 1997 eingereichte
Motion über die Durchführung von Beschäftigungsprogrammen
für Arbeitslose. Der Grosse Rat lehnte in der Junisession den
vom Motionär in ein Postulat umgewandelten Vorstoss ab.
Der Motionär legt an einem Einzelfall dar, dass das Verpacken
von Abstimmungs- und Wahlmaterlal im Rahmen eines
Beschäftigungsprogramms für Arbeitslose einer Gemeinde eine
Invalidenwerkstätte konkurrenziert habe, und verlangt deshalb
eine Weisung an das Kiga, solche Beschäftigungsprogramme
abzulehnen.
Im Rahmen der vom Bund vorgegebenen Bereitstellung von
rund 3000 Jahresplätzen für die Beschäftigung von Arbeitslosen
hat das Kiga das von der Gemeinde Wattenwil eingereichte
Beschäftigungsprogramm bewilligt. Nebst vielen anderen
Tätigkeiten war im Programmbeschrieb auch das Verpacken von
Stimm- und Wahlmaterial aufgeführt. Aus dem Gesuch war nicht
ersichtlich, dass diese Arbeiten für verschiedene Gemeinden
bisher durch eine Invalidenwerkstätte gegen Entgelt durchgeführt

wurden. Im Zeitpunkt der Bewilligung konnte das Kiga also
keine Gefahr einer Konkurrenzierung erkennen, da diese Arbeiten

insbesondere in vielen kleineren Gemeinden meistens
gemeindeintern ausgeführt werden.
Nach Vorliegen des Schreibens vom 30. August 1997 des
Regierungsstatthalters von Thun, in welchem dieser das Kiga auf
den vom Motionär geschilderten Sachverhalt aufmerksam
machte, wies das Kiga die Gemeinde umgehend an, diese
Arbeiten im Rahmen des Beschäftigungsprogrammes einzustellen

beziehungsweise in Zukunft zu unterlassen. Soweit dem Kiga
bekannt ist, handelte es sich hier um einen bisher noch nicht
vorgekommenen Einzelfall.
Der Regierungsrat ist - wie bereits bei der Beantwortung der
Motion Stöckli - nach wie vor der Meinung, dass
Beschäftigungsprogramme private Unternehmen, und im vorliegenden
Fall auch Invalidenwerkstätten, dann unzulässig konkurrenzieren
können, wenn keine staatliche Möglichkeit zur Einflussnahme
auf die Programmgestaltung bestehen würde. Er ist der Ansicht,
dass die heute vom Kiga bereits getätigten Kontrollen und die

ergriffenen Massnahmen genügen, um eine Konkurrenzierung
von vornherein auszuschliessen, bei Klagen nachträglich die

notwendigen Abklärungen rasch und kompetent durchzuführen
und, wie im Einzelfall Wattenwil, Korrekturen einzuleiten. Es

besteht somit auch heute kein Handlungsbedarf, dem Kiga
weitere Anweisungen zu erteilen.

Antrag: Ablehnung der Motion

Zaugg (Fahrni). Ich möchte der Regierung und dem Kiga ganz
herzlich für die prompte und positive Reaktion auf den Sachverhalt

danken. Die Tatsache, dass das Kiga aufgrund des Briefs
des Regierungsstatthalters von Thun die Gemeinde Wattenwil
angewiesen hat, das kostenlose Verpacken von Wahl- und
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Abstimmungsmaterial wieder aus dem Beschäftigungsprogramm

zu streichen, stimmt unsere IV-Werkstätten und damit
auch unsere betreuten Mitarbeiter positiv. Ich danke der Regierung

auch für die schriftliche Antwort auf meine Motion. Nur mit
dem Antrag auf Ablehnung bin ich nicht ganz einverstanden.
Arbeit ist eine der fünf Säulen, die unsere persönliche Identität
stützen. Die andern vier sind der eigene Körper, das soziale
Umfeld, die materielle Sicherheit und schliesslich unsere Werte,
Ziele und der Glaube. Es geht also um eine wichtige Stütze
unserer Identität. Den behinderten und betreuten Mitmenschen
fehlen meistens mehrere dieser Stützen. Sie leiden deshalb
besonders, wenn sie arbeitslos sind, wenn sie keine verwertbare
Arbeit verrichten können oder dies nicht tun dürfen.
Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose dienen unter anderem dazu,
unseren arbeitslosen Mitmenschen wieder eine Aufgabe und
damit auch einen Lebensinhalt zu geben und so ihre Identität zu
stützen. Dabei ist es aber falsch, wenn man die einen gegen die
andern ausspielt. Ich bin mir als Gemeindepräsident bewusst,
wie schwierig es ist, Jahresplätze zur Beschäftigung von Arbeitslosen

zur Verfügung zu stellen. Fast mit jedem Projekt wird
irgendwo irgendwie eine Branche konkurrenziert oder mindestens

tangiert. Die Aufgabe ist schwierig und wird schwierig
bleiben. Es hält sehr schwer, geeignete Projekte zu finden.
Deshalb ist es für die Verantwortlichen schwierig zu sehen, wo
und wie andere konkurrenziert werden. Dazu ein kleines Beispiel
aus der Stadt Bern: Es wird ein Kurs «Selber Haare schneiden»

angeboten. Zweifellos ist das eine Möglichkeit, im Privatbudget
Kosten zu sparen. Dass aber der Kurs nicht einmal von einer
arbeitslosen Coiffeuse - davon gibt es nämlich im Kanton Bern
recht viele - gegeben wird, stösst nicht nur bei Fachleuten auf
Kopfschütteln.
Zurück zum eigentlichen Thema meiner Motion: Arbeit ist für
Behinderte von besonders grosser Bedeutung, weil die Säulen
der Identität bei ihnen angeschlagen sind. Wenn auch die Arbeit
wegfällt, wird sich die ohnehin schwierige Lebenssituation noch
verschlechtern. Wir alle sind dazu aufgerufen, wenn immer möglich

auch denen, die nicht auf der Sonnseite des Lebens stehen,
Arbeit anzubieten. Unsere IV-Werkstätten müssen sich täglich
im wirtschaftlichen Umfeld von Preis, Qualität und Terminen
bewähren. Einerseits stehen wir in Konkurrenz zu den Institutionen

in den Bereichen der Behindertenwerkstätten,
Beschäftigungsprogramme und Arbeitstherapien in Spitälern, Altersheimen

und Strafanstalten, aber auch in der Drogentherapie.
Andererseits müssen wir uns auch immer wieder gegenüber der
fortschreitenden Automatisierung behaupten, die in vielen Fällen

gerade die einfache Handarbeit wegrationalisiert. In diesem
Umfeld sind die Verpackungsarbeiten der Gemeinden für die

Grundauslastung der IV-Werkstätten von grosser Bedeutung.
Eine Umfrage in der letzten Woche hat gezeigt, dass 17
Werkstätten im Kanton Bern für die Gemeinden Wahl- und
Abstimmungsmaterial verpacken. Ich verfüge also über eine ganz
aktuelle Liste, und wer sich dafür interessiert, kann sie bei mir
einsehen.
Es ist nicht sinnvoll, solche Arbeiten in einem Beschäftigungsprogramm

für Arbeitslose auszuführen. Es ist wohl richtig, dass
so diese Arbeiten für die Gemeinden kostenlos sind. Uns alle als
Steuerzahler können sie aber teuer zu stehen kommen. Bund
und Kanton müssen für die Aufwendungen der Arbeitslosenprogramme

aufkommen, und die grösseren Defizite in unseren
Werkstätten müssen ebenfalls durch die Öffentlichkeit getragen
werden. Wir zahlen also im Endeffekt zweimal für die gleiche
Arbeit. Im Moment sind unsere Anliegen bei den zuständigen
Stellen klar. Was aber, wenn zum Beispiel beim Kiga oder in den
Gemeinden das Personal wechselt? Was passiert, wenn sich
die Situation auf dem Arbeitsmarkt verändert? Es ist von grosser
Bedeutung, dass wir dann eine überwiesene Motion haben. Es

geht nicht darum, der Regierung oder dem Kiga im jetzigen
Zeitpunkt einen grossen administrativen Aufwand zu übertragen,

so dass sie neue Weisungen schreiben müssen. Das Ja zu
meiner Motion soll für unsere betreuten und behinderten
Mitmenschen eine Zukunftsversicherung sein, damit sie spüren,
das auch ihr Recht auf Arbeit uns allen wichtig ist. Ich bitte Sie,
meine Motion zu überweisen.

Vizepräsidentin Haller übernimmt den Vorsitz.

Singer. Die SVP-Fraktion schlägt Ihnen vor, die Motion Zaugg
(Fahrni) zu überweisen und gleichzeitig abzuschreiben. Die
Regierung stellt fest, es gebe mit den Beschäftigungsprogrammen
eigentlich keine grossen Probleme. Trotzdem möchten wir beim
Kiga einen Nagel einschlagen, damit man dort die

Beschäftigungsprogramme unter Kontrolle hält. Es gibt Schwierigkeiten,
namentlich in andern Kantonen. Der Presse konnte man
entnehmen, dass der Gewerbeverband des Kantons Luzern einen

sofortigen Stopp der unseligen Beschäftigungsprogramme
gefordert hat; die Arbeitslosigkeit dürfe nicht zum Geschäft
werden. Aus dem Kanton Aargau hat man ähnliche Töne
gehört: Der aargauische Gewerbeverband hat am 28. August
1997 die Abschaffung der Beschäftigungsprogramme gefordert.
Die Meinung war, die Beschäftigungsprogramme müssten effizienter

auf die Aus- und Weiterbildung ausgerichtet werden.
Im Kanton Bern haben sich bis heute die Beschäftigungsprogramme

eigentlich gut angelassen und sind gut aufgenommen
worden; jedenfalls haben sie nicht zu grösseren Problemen
geführt. Vom Gewerbeverband aus wurden die Exponenten
informiert, damit sie ein Auge auf die verschiedenen Projekte
hielten. Es gab aber trotzdem gewisse Unstimmigkeiten, besonders

bei kleineren Beschäftigungsprogrammen, wo man punkto
Betreuung und Überwachung Unstimmigkeiten feststellte. Wenn
man zum Beispiel in einem Beschäftigungsprogramm eine nur
dreissigprozentige Präsenz der Arbeitslosen während der Woche

hatte, während der Einsatz am Wochenende mit einem
Zuschlag von hundert Prozent in Rechnung gestellt wurde, so
musste man sich schon fragen, ob das richtig sei. Das betrifft
die Frage der Kontrolle. Die Koordination zwischen
Beschäftigungsprogrammen und Behindertenwerkstätten müsste
gesucht werden, damit bei übermässiger Belastung in den
Behindertenwerkstätten die Beschäftigungsprogramm beigezogen
werden können.
Warum suchen die Beschäftigungsprogramme Arbeit, die
bezahlt wird? Ein Grund liegt vielleicht auch im Kreisschreiben 51

des Biga, durch das die Entschädigung der Leiter eines
Beschäftigungsprogramms auf 7500 Franken herabgesetzt wurde,
unabhängig davon, ob ein Leiter eines Beschäftigungsprogramms

fünf oder sechs Arbeitslose in einer Übungsfirma
betreut oder ein Beschäftigungsprogramm mit 150 oder mehr
Teilnehmern führt.
Wir möchten ein Zeichen setzen, im Prinzip für die
Beschäftigungsprogramme, aber so, dass das Kiga dazu angehalten
wird, weiterhin ein wachsames Auge auf die Beschäftigungsprogramme

zu halten.

Blatter (Bern). Was mein Vorredner getan hat, ist ein wenig
gefährlich. Er hat nämlich verschiedene Ereignisse und Sachverhalte

durcheinandergemischt. Ich möchte mich nur auf die Motion

beziehen. Wenn man Vorkommnisse kritisieren möchte,
müsste man genau sagen, wie und wo sie sich ereignet haben.
Im Gegensatz zu Arbeitgeberorganisationen in andern Kantonen
bin auch ich der Ansicht, das ganze Projekt der
Beschäftigungsprogramme sei nicht gescheitert. Im Gegenteil zeigt es
sich, dass es recht gut anläuft. Der Kanton Bern muss 3000
Jahresarbeitsplätze anbieten, und da ist es natürlich nicht aus-
zuschliessen, dass auch Pannen passieren können. Es handelt
sich bei den Arbeitslosenprogrammen um eine Gratwanderung.
Wir haben in der kantonalen Arbeitsmarktkommission mehrmals
darüber gesprochen, ob man Richtlinien herausgeben sollte. Es
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wäre schwierig, man könnte nicht allen Problemen gerecht
werden. Für mich ist aber klar, dass die Frage, was ein Gesuch
alles beinhalten muss, damit die arbeitsmarktliche Behörde ein

Programm bewilligen oder ablehnen kann, noch überprüft werden

muss. Deshalb haben wir es nicht ganz verstanden, dass
die Regierung die Motion einfach ablehnen will. Man hat
erkannt, dass ein Fehler passiert ist. Das Kiga hat zwar sofort
gehandelt und das Beschäftigungsprogramm eingestellt. Aber
man muss wohl doch sagen, die Motion sei anzunehmen, um
ein Zeichen zu setzen; man kann sie gleichzeitig abschreiben.
Wir sind also gleicher Meinung wie die SVP-Fraktion.

Stöckli. Die FPS/SD-Fraktion unterstützt diese Motion voll und

ganz; wir möchten sie nicht abschreiben. Ich habe selbst auch
eine Motion eingereicht. Leider wurde ich nicht von allen Leuten
unterstützt. Aber die Probleme sind allgemein anerkannt. Sie

sind sogar beim Biga bekannt. Kürzlich war ich an einem Vortrag

von Biga-Direktor Jean-Luc Nordmann, organisiert von der

Staatsbürgerlichen Gesellschaft Bern. Herr Nordmann bestätigte
mir persönlich, dass diese Probleme erkannt seien. Selbstverständlich

verstehe ich die Frau Volkswirtschaftsdirektorin wie
auch den Herrn Polizeidirektor: Wenn einfach vom Bund her
diktiert wird, der Kanton müsse so und so viele

Beschäftigungsprogramme aufstellen, dann ist es sehr schwierig, dem
nachzukommen. Ich kämpfe aber für die Kleingewerben damit
man das Problem der Konkurrenzierung in den Griff bekommt.
Alle kämpfen heute um das Überleben. Eine grosse Firma mit
vielen Angestellten kann einfach eine gewisse Anzahl Leute
entlassen. Es ist tragisch, wenn eine grosse Firma 40, 50 oder
60 Leute entlassen muss. Aber wenn ein Kleingewerbler mit
zwei oder drei Angestellten seine Leute entlassen muss, dann
muss er gleich den Laden schliessen. Er hat für sein Gewerbe

gekämpft, ist seinen Verpflichtungen nachgekommen, hat seine
Steuern bezahlt. Da muss man doch schauen, dass nicht durch
solche Beschäftigungsprogramme dem Kleingewerbler noch die

Arbeit weggenommen wird. Ich verstehe Frau Zölch, wenn sie

auch für die Beschäftigungsprogramme eintritt, aber die
Schönfärbereien und die Beschwichtigungen in den Antworten
können wir nicht akzeptieren. Es ist doch einfach wichtig, das
Gewerbe zu erhalten. Deshalb bitte ich Sie, die Motion zu
unterstützen. Ich hoffe, dass diese Motion, im Unterschied zu
meiner Motion, überwiesen wird.

Rychiger. Wie die SVP- und die SP-Fraktion ist auch die FDP-

Fraktion der Meinung, die Motion solle überwiesen und
abgeschrieben werden. Die Anliegen von Herrn Zaugg (Fahrni) sind

berechtigt. Wir nehmen aber auch zur Kenntnis, dass man in

diesem Fall schnell und richtig gehandelt und korrigiert hat. Die

Regierung stellt in ihrer Antwort fest, es bestehe eigentlich kein

Handlungsbedarf. Wir sind mit dieser Feststellung einverstanden,

kommen aber zum andern Schluss: nicht ablehnen,
sondern annehmen und abschreiben. Wenn wir nämlich die Motion
ablehnen, setzen wir ein falsches Signal. Wir würden damit

sagen, das Anliegen sei nicht berechtigt, die Problematik sei

nicht vorhanden. Ich bitte den Motionär, einer Abschreibung
zuzustimmen.

von Escher-Fuhrer. Die Fraktion Grüne - Freie Liste hat für
das Anliegen von Herrn Zaugg (Fahrni) viel Verständnis. Es ist

nötig, den Behindertenwerkstätten die Arbeiten, die sie gut
erfüllen können, zu erhalten und nicht durch ein

Beschäftigungsprogramm zu konkurrenzieren. Es ist unbestritten, dass
hier ein Fehler passiert ist. Wo Leute arbeiten, können Fehler

passieren. Die Regierung hat den Fehler eingesehen, das Kiga
hat sofort reagiert. Offensichtlich funktionieren die

Beschäftigungsprogramme, offensichtlich handelt das Kiga, wenn etwas
schief läuft. Deshalb sind auch wir der Meinung, man müsse die

Motion annehmen und als erfüllt abschreiben.

Liechti. Beschäftigungsprogramme haben bis heute noch
keinen einzigen Arbeitsplatz geschaffen. Man sollte mehr auf
persönliche Betreuung der Arbeitslosen setzen. So würden
sicher etliche Arbeitsplätze mehr gefunden. Es kann praktisch
kein Beschäftigungsprogramm ausgeführt werden, das nicht
irgendwo irgend jemanden konkurrenziert. Dass dabei die Invaliden

beeinträchtigt werden, ist doppelt tragisch. Wenn diese
Motion nicht überwiesen wird, müssen Schritte unternommen
werden, die Beschäftigungsprogramme abzuschaffen.
Unterstützen Sie die Motion und schreiben Sie sie ja nicht ab.

Zaugg (Fahrni). Ich danke für die positive Aufnahme der Motion.
Es freut mich, dass von links bis rechts die Probleme, die ich

vorgetragen habe, anerkannt sind und dass man bereit ist, die
Motion zu überweisen. Abschreiben oder nicht abschreiben?
Mein Ziel ist es, einen Markstein zu setzen, auf den man sich
beziehen kann, wenn in Zukunft wieder etwas fehlgehen sollte.
Wenn Sie die Motion überweisen, dann ist der Markstein
gesetzt, auch wenn Sie die Motion gleichzeitig abschreiben. Deshalb

will ich mich der Abschreibung nicht widersetzen.

Zölch-Balmer, Volkswirtschaftsdirektorin. Die Regierung
beantragt Ablehnung der Motion, und zwar mit der Begründung,
zur Zeit bestehe kein Handlungsbedarf und gegenüber dem
Kiga müssten keine zusätzlichen Weisungen erteilt werden. Ich
habe mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass die Arbeit
in den Beschäftigungsprogrammen vom Rat grossmehrheitlich
nicht bestritten wird, sogar geschätzt wird und dass eine Mehrheit

der Votantinnen und Votanten auch der Auffassung ist, dass
das Kiga heute in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen
Arbeitsmarktkommission und mit den regionalen
Arbeitsmarktkommissionen seine Aufgabe gut erfüllt. Deshalb will ich mich
namens der Regierung einer Überweisung und gleichzeitigen
Abschreibung der Motion nicht widersetzen, weil damit auch
klar gemacht ist, dass kein Handlungsbedarf besteht.
Die Probleme und Anliegen sind uns bekannt. Die Vorgaben
sind bekannt, die Einhaltung wird kontrolliert, das Reporting zu
meinen Händen ist sichergestellt. Das hat, Herr Grossrat Liechti,
nichts mit Schönfärberei zu tun. Wir haben enge Kontakte auch
mit den Arbeitgeber- und mit den Arbeitnehmerverbänden. Die

Situation hat sich seit der Junisession, als sich der Rat im

Zusammenhang mit der Motion Stöckli intensiv mit dem Konkur-
renzierungsverbot auseinandersetzte, nicht entscheidend verändert.

Im vergangenen Jahr haben im Kanton Bern Tausende von
Arbeitslosen während insgesamt 3100 Beschäftigungsjahren
eine sinnvolle Beschäftigung und damit auch eine geregelte
Tagesstruktur bekommen. Als verantwortliche
Volkswirtschaftsdirektorin, aber auch namens der Regierung stelle ich

fest, dass bei dieser Arbeit keine nennenswerten Schwierigkeiten
im Bereich der Konkurrenzierung aufgetreten sind. Mir

persönlich ist es sehr wichtig, dass wir die Beschäftigungsprogramme

zusammen mit dem Gewerbe, auch zusammen mit den
kleinen und mittleren Unternehmen, allgemein zusammen mit
der Wirtschaft vollziehen können. Ich rufe sämtliche Grossrätin-
nen und Grossräte dazu auf, mir die konkreten Fälle zu nennen,
bei denen sie den Eindruck haben, das Konkurrenzverbot sei

verletzt worden. Ich hatte enge Kontakte und ein persönliches
Gespräch mit Herrn Grossrat Stöckli. Ich kenne seinen Fall, und
ich glaube, wir konnten vom Kiga her doch etwas unternehmen.
Der Auslöser für die vorliegende Motion war das Verpacken von
Abstimmungs- und Wahlmaterial im Rahmen eines
Beschäftigungsprogramms der Gemeinde Wattenwil. Dabei wurden
tatsächlich Invalidenwerkstätten konkurrenziert. Die Regierung sagt
in ihrer Motionsantwort, dass der detaillierte Sachverhalt für das
Kiga im Zeitpunkt der Bewilligung dieses Beschäftigungsprogramms

noch nicht erkennbar war: Nachdem aber das Kiga
durch den Regierungsstatthalter auf diese Situation hingewiesen
wurde, griffen wir sofort, zeitgerecht und korrekt ein. Es handelt
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sich hier seit der Junisession 1997 um den einzigen Fall, bei
dem das Kiga auf diese Art und Weise intervenieren musste.
Das Kiga hält sich an die gesetzlichen Vorschriften und arbeitet

eng mit den kantonalen und regionalen Arbeitsmarktkommissionen

zusammen. Ich benutze die Gelegenheit, allen bestens zu
danken, die auf Gemeindeebene und auf Kantonsebene mithelfen,

die schwierigen Bestimmungen und die hohen Vorgaben
seitens des Bundes zu erfüllen.

Abstimmung
Für Annahme der Motion 136 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

(3 Enthaltungen)

Für Abschreibung der Motion 135 Stimmen
Dagegen 8 Stimmen

(2 Enthaltungen)

Präsident Seiler (Moosseedorf) übernimmt wieder den Vorsitz.

144/97
Motion Kaufmann (Bern) - Totalrevision des Gesetzes
über die Förderung des Tourismus

Wortlaut der Motion vom 2. September 1997

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat in der
kommenden Legislatur eine Totalrevision des Gesetzes über die

Förderung des Tourismus (inkl. Verordnungen) vorzulegen.
Dabei sollen insbesondere die Zielsetzungen, die Förderungs-
massnahmen und -kriterien neu festgelegt werden. Leitlinie soll
die Konzeption eines sanften Tourismus sein und die
Berücksichtigung der neusten touristischen Erkenntnisse (insbesondere
Untersuchungen FIF 1995).
Begründung: Die Tourismusbranche ist auch im Kanton Bern
stark im Wandel. Das Risiko droht, einerseits eine punktuelle
Konzentration auf Massentourismus-Orte zu haben, anderseits
die Abkoppelung ganzer Regionen von touristischen Entwicklungen.

Die Auseinanderentwicklung führt zu wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Negativeffekten sowohl in den Mas-
sentourismusorten als auch in den benachteiligten Regionen.
Der Kanton kann diese Entwicklungen im Sinne einer
flächendeckenden Strategie massgeblich beeinflussen. Insbesondere
sind die Kriterien für die Vergabe von Förderungsgeldern neu zu
diskutieren. Dazu liegen seit Ende 1995 seitens des FIF neue
Erkenntnisse vor, die in eine moderne Gesetzgebung einflössen
sollten.
(13 Mitunterzeichnerinnen)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 28. Januar 1998

Dem Motionär ist zuzustimmen, dass sich der Tourismus in

einem starken Wandel befindet und dass sich auch die
Tourismusförderung immer wieder der Frage nach ihrer Ausrichtung
stellen muss. Dennoch erachtet der Regierungsrat eine
Überarbeitung des Gesetzes vom 12. Februar 1990 über die Förderung

des Tourismus (TFG) nicht als angebracht. Dies aus mehreren

Überlegungen:

- Der Einfluss der staatlichen Subventionen auf die touristische

Entwicklung ist beschränkt. Soweit diese staatlich beeinflusst
werden soll, beispielsweise aus orts- oder regionalplaneri-

• sehen Überlegungen, bestehen dort die erforderlichen
Instrumente. Es wäre nicht sinnvoll, anstelle der Planung den

nötigen Einfluss über die Gewährung von Beiträgen vornehmen

zu wollen.

- Für die Touristinnen und Touristen, die bewusst Ferien
abseits der grossen Touristenströme erleben wollen, bestehen

im Kanton Bern genügend Möglichkeiten. Diese Gäste
wünschen gar keine grossen touristischen Infrastrukturen. Für
ihre Ansprüche genügt es, wenn der Staat mithilft, das
bestehende Angebot in seiner Qualität zu optimieren. Mit einem
grenzenlosen Ausbau der Infrastruktur würden die Orte sogar
ihre Anziehungskraft als Alternative zu den grossen Kurorten
verlieren. Der Regierungsrat wird deshalb die bisherige
Förderpraxis fortführen und teure touristische Infrastrukturen dort
unterstützen, wo sie von möglichst vielen Gästen genutzt
werden können.

- Die bestehenden rechtlichen Grundlagen reichen für eine

ganzheitliche Förderpraxis aus. So schreibt Artikel 1 TFG vor,
«die Pläne und Entwicklungsziele des Kantons, der Regionen,
der Subregionen, der Gemeinden und der Ortschaften» seien
zu berücksichtigen. Gemäss Artikel 2 sind bei der Tourismusförderung

«die natürlichen Lebensgrundlagen sowie Natur,
Landschaft und Ortsbild zu schonen. Vorhaben sind zu
bevorzugen, die möglichst gut mit öffentlichen oder
gewerbsmässigen Verkehrsmitteln erschlossen sind und die Energie

sparsam und zweckmässig verwenden.» Die Umsetzung dieser

Ziele in die konkrete Förderpraxis wird durch die kantonale

Fachkommis-sion für Tourismus begleitet, in welcher auch
Natur- und Umweltschutz vertreten sind.
Im Rahmen der Erfolgskontrollen, die das Staatsbeitragsgesetz

vorschreibt, wird auch die Tourismusförderung regelmässig

überprüft. Für das Jahr 1998 ist eine Untersuchung
eingeplant. Von ihr werden Impulse für die Weiterentwicklung
der Förderpraxis erwartet.

- Das vom Motionär vertretene Bild eines «sanften Tourismus»
ist nicht unumstritten. Professor Hansruedi Müller, Leiter des
Forschungsinstituts für Freizeit und Tourismus (FIF), weist in

einem Interview im Oktober 1997 selber darauf hin, dass ein

grosses touristisches Zentrum für die Befriedigung der
touristischen Bedürfnisse unserer Gesellschaft sinnvoller sein
kann als die Erschliessung immer neuer Räume für den Indi-
vidualtourismus.

Zusammenfassend hält der Regierungsrat die bestehende
Tourismusförderung in ihrer Stossrichtung nach wie vor für richtig.
Soweit im einzelnen aufgrund der Entwicklung und zusätzlicher
Erkenntnisse Korrekturen anzubringen sind, nehmen die mit
dem Vollzug betrauten Stellen diese laufend vor. Das Gesetz

aus dem Jahr 1990 enthält den dazu erforderlichen Spielraum.
Eine Überarbeitung der Rechtsgrundlagen ist deshalb nicht

angebracht.
Antrag: Ablehnung der Motion

Kaufmann (Bern). Meine Motion zielt auf die Revision der
kantonalen Tourismusgesetzgebung ab. Auch wenn man der
Antwort der Regierung in dieser Debatte das Flauptgewicht gibt,
kann man doch sicher gemeinsam feststellen, dass die
Tourismusbranche im Kanton Bern in starkem Wandel begriffen und
es deshalb sinnvoll ist, wenn das Parlament darüber nachdenkt,
wie in Zukunft die Tourismuspolitik des Kantons aussehen soll.
Der Tourismus hat in unserer Volkswirtschaft einen hohen
Stellenwert. Die direkte und indirekte Wertschöpfung in der
Tourismusbranche beträgt rund 7 Mrd. Franken; davon sind etwa 3,7
Mrd. Franken direkte Wertschöpfung in der eigentlichen
Tourismusbranche. Vor allem im Berggebiet ist der Tourismus wichtig,
aber nicht nur dort, sondern auch in der Region Bern und im

Berner Jura.
Es gibt heute neue Angebote innerhalb des Tourismus. Es

kommt zu einer Polarisierung der Situation, indem sich einerseits
Massentourismus und Eintagestourismus auf ein paar wenige
Orte konzentrieren, auf der andern Seite aber sich neue
Tourismusformen, die nicht ganz unbedenklich sind, ausserhalb dieser
Massentourismusorte entwickeln. Ich denke an den sogenannten

Adventure-Tourismus, bei dem man sich zum Teil fragen

muss, ob er wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll sei. Es gibt
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aber auch eine Polarisierung, indem wir Regionen haben, die
immer weniger vom Tourismuskuchen profitieren, obwohl sie an
sich sehr attraktiv wären und touristische Förderung verdienen
würden. Ich meine nicht, man müsse eine Nivellierung des
Tourismus flächendeckend im ganzen Kanton Bern herbeiführen; es
geht nicht darum, die Massentourismusort abzuspecken, um
andernorts neue Tourismuszentren aufzubauen. Vielmehr
braucht es ein Gleichgewicht zwischen den beiden Tourismussituationen

im Kantone Bern.
Es stellt sich die Frage, ob wir mit der heutigen Gesetzgebung
der jetzigen Situation und der künftigen Entwicklung noch
gerecht werden können. 1995 erarbeiteten das Forschungsinstitut
für Tourismus und andere Institutionen im Auftrag der
Volkswirtschaftsdirektion eine Studie über Wirtschaftsstruktur, Reiseverhalten

und Wertschöpfung im Berner Tourismus. In meiner
Partei hat eine Arbeitsgruppe diese Studie angeschaut und
diskutiert, und daraus ist meine Motion entstanden. Wenn man
nämlich die Studie genau liest, stellt man fest, dass es neben
dem Wandel im Tourismus noch ein paar andere Probleme gibt,
und zwar Probleme vor allem ökologischer Art. Wir haben einen
hohen Zureiseanteil mit dem Privatauto und einen schwachen
Anteil des öffentlichen Verkehrs. Eigentlich müsste man das
Postulat aufstellen, dass zukünftige Tourismusentwicklungen
nicht nur aufgrund der Wertschöpfung angeschaut werden
dürfen, sondern beispielsweise auch aufgrund der Erschliessung
durch den öffentlichen Verkehr. Im jetzigen Gesetz stelle ich

diesbezüglich eine Lücke fest. Das Gesetz sagt zwar, man wolle

ökologische Projekte fördern. Wenn man die Sache aber in der
Praxis anschaut, so ist der Aspekt der Zufahrt durch den öffentlichen

Verkehr kein Kriterium bei der Zuteilung von Förderungs-
massnahmen. Dort stelle ich klaren Nachholbedarf fest.
Wir haben den Tourismusfonds; es besteht also die Möglichkeit,
über die entsprechende Kommission Förderungsmassnahmen
auszulösen. Im Ansatz bestehen dazu recht gute Kriterien. Aber
trotzdem stellt sich die Frage, was effektiv mit diesem Fonds
erreicht wird, ob es überhaupt noch sinnvoll sei, auf diese Art
und Weise Tourismusförderung zu betreiben, wenn man sonst
überall davon spricht, nach Möglichkeit zu privatisieren, also die
Branchen in Eigensolidarität die Förderungsmassnahmen selber
vornehmen zu lassen. Diese Frage müsste man doch mindestens

auf den Tisch legen, nachdem wir zu vielen andern ähnlich

gelagerten Fonds sehr grosse Fragezeichen gesetzt haben.
Zur Antwort der Regierung: Ich bin an sich mit der Regierung
einverstanden, dass das jetzige Gesetz durchaus gute Seiten

hat und ein Grundinstrumentarium zur Verfügung stellt. Aber
dort, wo es bei den Förderungsmassnahmen konkret wird,
besteht ein grosser Nachholbedarf. Das Gesetz ist im Jahr 1990
neu gemacht worden. Wenn wir jetzt eine Revision einläuten

würden, dann würde es noch zwei bis drei Jahre dauern, bis die

Revision über die Bühne gehen könnte. In Anbetracht des starken

Wandels des Tourismus wäre es wohl angebracht, alle zehn
Jahre darüber nachzudenken, ob es nicht nötig wäre, die

Gesetzgebung zu revidieren. Ich habe meine Motion offen formuliert,

weil mir scheint, es gehe vor allem darum, eine kritische
Bestandesaufnahme zu machen und nachher die entsprechenden

Konsequenzen zu ziehen. Beim sogenannten sanften
Tourismus ginge es mir darum, noch mehr ökologische Kriterien
und einen noch besseren Umgang mit der Umwelt zu verlangen,
und zwar nicht nur in den schönen Zweckartikeln des Gesetzes,
sondern auch etwa in den konkretisierenden Artikeln 3, 8, 12

usw., in denen es um die effektive Vergabe von Förderungsgeldern

geht. Es würde dem Kanton Bern gut anstehen, wenn wir
die Chance ergreifen und grünes Licht für eine Revision der

Tourismusgesetzgebung geben würden.

Möri-Tock. Die SP-Fraktion unterstützt die Motion Kaufmann

(Bern). Herr Kaufmann hat selbst seine Motion ausführlich be¬

schrieben. Ich will dem nichts hinzufügen, sondern der Frau

Volkswirtschaftsdirektorin eine Frage stellen: Welche Kriterien
werden angewendet bei der Überprüfung der Tourismusförderung?

Mir geht es nämlich um die Region Seeland-Jura. Dort
besteht ein grosses Entwicklungspotential für sanften Tourismus.

Wir fühlen uns dort manchmal ein wenig stiefmütterlich
behandelt.

Zbären. Die Fraktion Grüne - Freie Liste unterstützt die Motion
Kaufmann (Bern). Das bestehende Tourismusförderungsgesetz
ist bald zehn Jahre alt. Eine Revision wäre eine gute Gelegenheit,

darüber nachzudenken, in welcher Richtung wir den
Tourismus in unserem Kanton weiterentwickeln wollen. Unsere
Fraktion ist der Ansicht, ein Tourismusförderungsgesetz mit
einer Leitlinie in Richtung eines sanften Tourismus wäre eine

gute Sache. Im zweiten Punkt ihrer Antwort sagt die Regierung,
für Touristinnen und Touristen, die bewusst ihre Ferien abseits
der grossen Touristenströme erleben möchten, gebe es im

Kanton Bern bereits genügend Möglichkeiten. Damit sind wir
einverstanden. Aber dann sagt die Regierung noch: «Mit einem

grenzenlosen Ausbau der Infrastruktur würden die Orte sogar
ihre Anziehungskraft als Alternative zu den grossen Kurorten
verlieren.» Ich frage mich, wie man zu einem solchen Satz

kommt. Sanfter Tourismus kann doch niemals einen grenzenlosen

Ausbau der Infrastruktur im hintersten und letzten Ort
verlangen, und Michael Kaufmann wäre sicher der letzte, der so
etwas möchte.
Auch im letzten Punkt der regierungsrätlichen Antwort steht eine
seltsame Unterschiebung, indem gesagt wird, das vom Motio-
när vertretene Bild eines sanften Tourismus sei nicht unumstritten.

Am Schluss heisst es dann, ein grosses touristisches Zentrum

könne sinnvoller sein als die Erschliessung von immer
neuen Räumen für den Individualtourismus. Das will aber der
sanfte Tourismus sicher nicht. Der sanfte Tourismus will nicht
immer neue Räume erschliessen, aber er kann sehr wohl einen
vermehrten Mitteleinsatz für die Erhaltung des kleinen, bescheidenen

touristischen Angebots in Nicht-Tourismuszentren
beinhalten. Stichworte dazu: Ferien auf dem Bauernhof, Schlafen im

Stroh. Das sind kleine Stückchen im Tourismuskuchen. Aber
diese kleinen Stückchen können mancher Familie ein paar Franken

bringen. Auf der andern Seite bedeutet sanfter Tourismus
aber auch, dass wir damit beginnen müssen, die Natur in den

grossen Tourismuszentren tatsächlich zu schonen und nicht nur
laut davon zu sprechen. Sanfter Tourismus heisst heute konkret,
die Pläne zur ganzjährigen Erschliessung von Gletschergebieten
für das Skifahren - ich denke an die Pläne Rosenhorn Grindelwald,

Wildstrubel Adelboden - ganz tief in einer Schublade zu

versorgen. Sanfter Tourismus würde auch heissen, die
Expansionsträume zu vergessen und in den Tourismusorten Obergrenzen

für die Bettenzahl festzulegen. In unseren Nachbarländern

gibt es Orte, die das tun, und der Tourismus funktioniert dort
hervorragend.
Zu einer gezielten, sorgfältigen Förderung des Tourismus sagen
wir ja. Aber der ganze Tourismusbetrieb muss vermehrt auf die

langfristig tragbare Belastungsgrenze der ganzen Erholungslandschaft

Rücksicht nehmen. In dem Sinn wäre eine Revision
des Tourismusförderungsgesetzes sehr zu begrüssen. Der

Kanton Bern hätte damit Gelegenheit, einmal beispielhaft
voranzugehen. Das haben wir Berner noch nicht oft getan; hier

könnten wir es tun. Ich bitte Sie deshalb, die Motion Kaufmann
(Bern) zu überweisen.

Andres. Mit Grossrat Kaufmann (Bern) stimme ich in zwei
Punkten überein: Der Tourismus befindet sich im Wandel, und
der Tourismus hat im Kanton Bern eine grosse Bedeutung. Im

Gegensatz zu Herrn Kaufmann sind wir in der FDP-Fraktion aber
froh, dass wir noch einen Zureiseverkehr haben. Wir wollen
unseren Kunden nicht vorschreiben, welches Verkehrsmittel sie
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wählen sollen, um unsere Region zu besuchen. Wir stehen ein
für die freie Verkehrsmittelwahl. Das heutige Tourismusförderungsgesetz

lässt eine ganzheitliche Förderungspraxis zu. Die

Anliegen des Motionärs sind im Gesetz in den Artikeln 1

(Zweck), 2 (Umwelt) und 4 (Förderungsmassnahmen) berücksichtigt.

Es ist ein Rahmengesetz. Wir brauchen darin keine
Details, wie sie von meinem Vorredner erwähnt worden sind,
denn das würde uns daran hindern, rasch auf Wandlungen
reagieren zu können. Wir haben eine Fachkommission für
Tourismus, der ich seit sieben Jahren angehöre. Dort werden die
Gesuche angeschaut, wir arbeiten Richtlinien aus und passen
sie dem Wandel an. Dieses Werkzeug sollte so bestehen bleiben

und nicht eingeschränkt werden. Aus der Sicht der FDP-
Fraktion besteht kein Handlungsbedarf, und wir lehnen mit der
Regierung die Motion ab.

Michel (Meiringen). Ich kann mich persönlich den Argumenten
von Frau Andres anschliessen. Die einstimmige SVP-Fraktion
lehnt die Motion ab.

Liechti. Es ist sicher nicht die Aufgabe des Staates, unserem
Feriengast vorzuschreiben, wie, wann und wo er in unserem
schönen Bernerland die Ferien verbringen soll. Über 80 Prozent
der Gäste kommen umweltfreundlich und mit dem privaten Auto
zu uns. Genau dem ist Rechnung zu tragen. Wenn der Tourismus

eine Förderung braucht, so kann es höchstens um weniger
Staat und weniger pseudoumweltschonende Beschränkungen
und Eingrenzungen wie diesen «sanften Tourismus» gehen. Ich

bitte Sie, die Motion abzulehnen.

Aebersold. Als Präsident der Fachkommission für Tourismusfragen

habe ich den Eindruck, das Gesetz lasse uns grossen
Spielraum offen. Wir brauchen im Moment keine Anpassungen.
Wir haben Richtlinien, und diese sind in den letzten Jahren der
Situation immer neu angepasst worden. Auch in Zukunft wird
man das so machen können. Dem Kollegen Ernst Zbären
möchte ich folgendes sagen: Auch die Touristen sollten sich
meiner Meinung nach anpassen, und zwar vor allem die, welche
hier Forderungen stellen. Aber da hat doch am Skitag 1997 der
Zbären Ernst Mitte Februar in einer Alphütte oben Erdbeerkuchen

gegessen. Auch in dieser Beziehung sollte man ein wenig
weiterdenken. Es ist ein banales Beispiel, ich weiss es, und
solche Fehler machen alle. Aber wenn man schon solche
Forderungen stellt, dann sollte man sich auch dementsprechend
verhalten.

Zbären. Ich habe tatsächlich im letzten Jahr am Tag des
Grossratsskirennens in Zweisimmen die Sünde begangen, ein

Erdbeertörtchen zu essen. Ich weiss nicht, ob die Erdbeeren

aus Spanien gekommen sind oder woher. Der Energieaufwand
dafür war auf alle Fälle kleiner, als wenn ich mit dem Auto
unnötigerweise 100 oder 200 km herumgefahren wäre. Ich bin jetzt
seit 12 Jahren noch nie mit dem Auto an die Grossratssession

gefahren. Wenn ich das dem Erdbeertörtchen entgegenhalte, so
habe ich heute noch Freude an dem guten Törtchen.

Zölch-Balmer, Volkswirtschaftsdirektorin. Die Regierung
beantragt Ihnen, die Motion abzulehnen, weil wir der Auffassung
sind, die heutigen gesetzlichen Grundlagen Hessen sehr wohl
einen sanften Tourismus zu. Im Artikel 1 des Tourismusförderungsgesetzes

heisst es, die Pläne und Entwicklungsziele des

Kantons, der Regionen, der Subregionen, der Gemeinden und
der Ortschaften seien zu berücksichtigen, und gemäss Artikel 2

sind die natürlichen Lebensgrundlagen sowie Natur, Landschaft
und Ortsbild zu schonen. Es wird auch gesagt, Vorhaben seien

zu bevorzugen, die möglichst gut mit öffentlichen oder
gewerbsmässigen Verkehrsmitteln erschlossen sind und Energie

sparsam und zweckmässig verwenden. Das, Frau Grossrätin

Möri, sind im übrigen auch die Kriterien, welche die Fachkommission

für Tourismus im Einzelfall anwendet. Damit ist schon
gesagt: Die Umsetzung der Ziele in die konkrete Förderpraxis
wird durch die kantonale Fachkommission für Tourismus begleitet.

Natur- und Umweltschutzorganisationen sind in dieser
Kommission vertreten.
Die vom Motionär geforderte Neuausrichtung der Förderungspolitik

ist nicht unumstritten. Wir lassen uns unter anderem
durch Herrn Professor Hansruedi Müller, den Leiter des
Forschungsinstituts für Freizeit und Tourismus, beraten. Er ist der
Auffassung, einzelne grössere touristische Zentren für die
Befriedigung der verschiedensten Bedürfnisse unserer Gesellschaft
seien sinnvoller als eine flächendeckende Strategie, wie sie nach
dem Wortlaut der Motion verlangt wird. Deshalb möchten wir
die bewährte Praxis mit der nötigen Sensibilität weiterführen.
Unsere Gäste wollen längst nicht mehr einen Tourismus, der die
Landschaft zerstört, und wir wollen das anbieten, was die Gäste
von uns wünschen. Bei unserer Förderpraxis und mit unserer
Tourismuspolitik können wir die immer knapper werdenden
Mittel wirkungsvoll und effizient einsetzen.
Das Gesetz aus dem Jahr 1990 gewährt keinen Rechtsanspruch

auf Beiträge; es legt nur die Leitlinien der Förderung fest.
Das Gesetz ist deshalb genügend flexibel, um die Förderung
immer wieder den neuen Erkenntnissen anzupassen. Die Regierung

ist überzeugt, mit einer Totalrevision im Sinn der Motion,
die auf mehr Regelungen hinzielt und uns den Handlungsspielraum

einengt, sei einem ökologischeren Tourismus nicht
gedient.

Abstimmung
Für Annahme der Motion 52 Stimmen
Dagegen 85 Stimmen

(5 Enthaltungen)

197/97
Motion Strecker-Krüsi - Abbau von kantonalen Beiträ'
gen in der Landwirtschaft

Wortlaut der Motion vom 24. November 1997

Die Regierung wird beauftragt, in folgenden Bereichen das
mögliche Sparpotential zu überprüfen und dem Grossen Rat
Bericht zu erstatten:

- Streichung der kantonalen Hang- und Sömmerungsbeiträge
(BSG 910.2/910.211) für Einkommen ab 80 000 Franken und
700 000 Franken Vermögen.

- Mit Inkrafttreten des KLwG die Ausrichtung dieser Beiträge
für konventionelle Betriebe generell zu streichen.

- Auf die Unterstützung des Nutz- und Schlachtviehabsatzes
und Beiträge an Marktorganisationen gemäss GRB vom
14. September 1994 und 4. September 1996 zu verzichten.
Diese Massnahme wurde nur als Übergangsmassnahme vom
Grossen Rat genehmigt.

- Die kantonalen Meliorationsbeitragssätze um mindestens 10

Prozent (analog Bund) zu kürzen.
Dieses Sparpotential so bald als möglich umzusetzen.

Begründung: Im Finanzplan 1999-2001 weist der Voranschlag
1998 einen Aufwand von total 683,8 Mio. Franken auf. Das

bedeutet eine Steigerung von 93,7 Millionen gegenüber 1997.
Diese Erhöhung resultiert aus einer Aufstockung der Bundesbeiträge

um 80,5 Mio. und der Kantonsbeiträge um 16,5 Mio.

Franken (SG 36).
Durch Umstellung auf IP und Bio-Produktion haben die
Direktzahlungen in den letzten Jahren markant zugenommen. Insgesamt

wurden im Kanton Bern 1996 438 Mio. Franken an die

Landwirtschaft gewährt. Das bedeutet gegenüber 1995 eine
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Zunahme von 23 Prozent. Diese Tendenz ist erfreulich. Sie führt
jedoch mit den obgenannten kantonalen Beiträgen zu einer
Kumulation von Subventionen, die angesichts der Finanzlage
unseres Kantons nicht mehr zu vertreten ist. Laut Medienberichten

bezogen im Kanton Bern rund 16 000 Betriebe Direktzahlungen

zwischen 10 000 und 134 000 Franken, 62 Berner
Betriebe mehr als 80 000 Franken und die zehn grössten Bezüger
gar über 100 000 Franken jährlich.
Angesichts der Finanzlage des Kantons Bern und seinen
Sparbemühungen namentlich im Personal- und Sozialbereich drängt
sich eine Umsetzung des möglichen Sparpotentials auch im
Bereich Landwirtschaft auf.

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 28. Januar 1998

Die Motionärin verlangt die Prüfung und Umsetzung des
Sparpotentials im Bereich Landwirtschaft durch Kürzung oder
Streichung bestimmter Kredite und Massnahmen. Der Vorstoss
erweckt den Eindruck, als ob der Bereich Landwirtschaft ein

beachtliches Sparpotential aufweisen würde und er bisher von
den kantonalen Sparmassnahmen verschont geblieben wäre.
Dies entspricht nicht der Realität.
Die laufende Umsetzung der neuen Agrarpolitik des Bundes
(Liberalisierung, mehr Wettbewerb usw.) hat schwerwiegende
Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Wie die neusten Auswertungen

der landwirtschaftlichen Buchhaltungsergebnisse für
1996 zeigen, hat sich die Ertrags- und Einkommenslage der
Bauernbetriebe gegenüber dem Vorjahr kaum verbessert. Über

40 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe zehren von der
Substanz (Eigenkapitalverzehr) und rund 10 Prozent der Betriebe
weisen einen negativen Cash flow auf, das heisst, sie sind kurz-
bis mittelfristig gefährdet. Und dies trotz massiver Verstärkung
des Engagements des Bundes bezüglich Direktzahlungen. Der
Strukturwandel ist in vollem Gang.
Die wirtschaftliche Lage der schweizerischen und bernischen
Landwirtschaft wird sich in Zukunft weiter verschärfen. Im Rahmen

der Agrarreform wird die Preis- und Absatzsicherung bis

zum Jahr 2002 weiter abgebaut, was gleichzeitig einen weiteren
bedeutenden Rückgang der Ausgaben der Konsumenten
zugunsten der Landwirtschaft bewirkt. Aus finanzpolitischen Gründen

können diese Erlösverluste im Agrarsektor durch den Bund
nur teilweise mit Direktzahlungen kompensiert werden. Nach

Berechnungen der ETH Zürich zur AP 2002 entstehen für die
Landwirtschaft gesamtschweizerisch bis ins Jahr 2002 Erlösverluste

von über 700 Mio. Franken. Dies bedeutet für die Berner
Landwirtschaft im gleichen Zeitraum einen Verlust von mindestens

140 Mio. Franken.
Die vom Kanton ausgerichteten Beiträge, wovon hauptsächlich
das Hügel- und Berggebiet profitiert, sind deshalb weiterhin sehr

wichtig. Mit den Beiträgen kann in den Randregionen des Kantons

Bern dem unkontrollierten Strukturwandel und
Arbeitsplatzverlust entgegengewirkt werden.
Mit der Verabschiedung und Inkraftsetzung (auf 1. Januar 1998)
des neuen kantonalen Landwirtschaftsgesetzes und der
dazugehörenden Verordnungen bekunden der Grosse Rat und der

Regierungsrat, dass der Kanton Bern seinen Handlungsspielraum

zugunsten der bernischen Landwirtschaft weiterhin
bestmöglich nutzen will.

Aufgrund der prekären Finanzlage musste der Regierungsrat
bereits Ende 1995 die finanziellen Zielgrössen der BE-

Agrarstrategie 2000 nach unten korrigieren und die Staatsbeiträge

und Strukturhilfen für 1996 ff., welche der Landwirtschaft
direkt zukommen, nominell auf den Stand der Staatsrechnung
1994 herabsetzen (rund 50 Mio. Franken). Im Budget 1998 und

Finanzplan 1999 sind lediglich noch rund 44 Mio. Franken an
direkten kantonalen Beiträgen an die Landwirte vorgesehen.
Dabei fallen vor allem die Meliorationskredite stark ins Gewicht,
die inzwischen von 24 auf 18 Mio. Franken gekürzt worden sind.

Bei den zur Begründung des Vorstosses herangezogenen
Finanzplandaten handelt es sich nicht um Werte für den alleinigen
Bereich Landwirtschaft, sondern um den Aufwand der
Volkswirtschaftsdirektion. Im Zusammenhang mit diesem Vorstoss
relevant sind für den Bereich Landwirtschaft obenerwähnte
Zahlen. Ein Blick in den Voranschlag 1998 zeigt zudem, dass
beim Amt für Landwirtschaft in der Laufenden Rechnung auch
der Ausgabenüberschuss total (Saldo) gegenüber dem Budget
1997 um rund 3 Mio. Franken günstiger ausfällt.
Die Feststellungen bezüglich der Entwicklung der Direktzahlungen

sind zutreffend. Die Zunahme ist darin begründet, dass sich
der Beitragsempfängerkreis (insbesondere DZ nach Artikel 31b
LwG) wesentlich vergrössert hat. So hat sich die Anzahl der
Biobetriebe von 1995 auf 1996 mehr als verdoppelt und die
Zahl der Betriebe, die nach IP-Richtlinien wirtschaften, um 45
Prozent zugenommen. Bei den genannten Betrieben mit hohen
Beitragszahlungen handelt es sich vorab um solche, die flä-

chenmässig gross sind, über kein Milchkontingent verfügen und
sich der ökologischen Produktionsweise verschrieben haben
(also im Trend der Agrarpolitik liegen). Die alleinige Betrachtung
der Beitragssumme gibt ein trügerisches Bild.
Zu den konkreten Kürzungs- und Streichungsanträgen gilt es
folgendes zu bemerken:

- Für die kantonalen Hang- und Sömmerungsbeiträge
(Bewirtschaftungsbeiträge) gelten bereits heute die von der
Motionärin verlangten Obergrenzen von 80 000 Franken
beim Einkommen und 700 000 Franken beim Vermögen. Bei

Überschreitung dieser Obergrenzen werden die Beiträge pro
2000 Franken Mehreinkommen oder 10 000 Franken
Mehrvermögen um 10 Prozent gekürzt. Es handelt sich um
Vorgaben des Bundes, an die sich der Regierungsrat - im Interesse

eines effizienten Vollzugs - auch in Zukunft halten will.

- Gemäss Artikel 28 der Verordnung über die Erhaltung der
Lebensgrundlagen und der Kulturlandschaft (LKV) vom
5. November 1997 ist zum Bezug kantonaler
Bewirtschaftungsbeiträge nur berechtigt, wer auf seiner landwirtschaftlichen

Nutzfläche die Regeln der integrierten Produktion oder
des biologischen Landbaus befolgt. Mit Rücksicht auf die

agrarpolitischen Zielsetzungen von Bund und Kanton bezüglich

naturnaher Bewirtschaftung will der Regierungsrat diese

Bestimmung jedoch bewusst erst auf den 1. Januar 2002 in

Kraft setzen (Artikel 42 LKV).

- Das regionale Viehvermarktungskonzept (mit Versteigerungssystem)

gemäss GRB vom 14. September 1994
beziehungsweise 4. September 1996 trägt den Grundsätzen und
Zielsetzungen der neuen Agrarpolitik voll Rechnung (Anreize
schaffen, Konkurrenzfähigkeit fördern usw.). Es erhöht die
Markttransparenz, die Effizienz der Vermarktung und die

Wertschöpfung vor allem zugunsten des Hügel- und
Berggebietes. Im vergangenen Jahr 1997 konnte beispielweise für
die über 23 000 aufgeführten Tiere dank diesem Konzept ein

um 9 Prozent höherer Preis oder Mehrerlös in der Grössen-
ordnung von rund 2,5 Mio. Franken zusätzlich zum Kantonsbeitrag

erzielt werden. Dieses Konzept wurde vom Grossen
Rat vielmehr als Sofortmassnahme denn als (befristete)
Übergangsmassnahme genehmigt. Infolge fehlender
Rechtsgrundlage musste damals der Weg über den Grossen
Rat gewählt werden. Inzwischen ist diese wichtige
Massnahme ins neue bernische Landwirtschaftsrecht aufgenommen

worden.

- Mit der anbegehrten Kürzung der kantonalen Meliorations¬

beitragssätze um mindestens 10 Prozent könnte der
Beitragsempfängerkreis vergrössert, jedoch kein Spareffekt
erzielt werden. Die Höchstansätze gemäss Artikel 2 der
Verordnung über Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft
(SW) vom 5. November 1997 gelangen bereits heute nur
noch in Ausnahmefällen zur Anwendung. Anderseits sind der
Reduktion der Beitragssätze nicht zuletzt mit Blick auf die fi-
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nanzielle Tragbarkeit der Vorhaben immer engere Grenzen

gesetzt. Im übrigen hat der Bund die lineare 10prozentige
Beitragskürzung per 1. Januar 1998 aufgehoben. Dies nicht
zuletzt darum, weil die Situation in der Landwirtschaft nach
mehr Handlungsspielraum und Flexibilität bei den Beitragsregelungen

auf Kantonsebene verlangt. Dies ist denn auch der
Grund, weshalb nicht auf dieses Kürzungsbegehren
eingegangen werden kann.

Der Regierungsrat stellt fest, dass die Motionärin von teilweise
falschen Annahmen ausgegangen ist und die einzelnen Begehren

entweder bereits erfüllt sind oder aber aus agrarpolitischen
und volkswirtschaftlichen Überlegungen nicht erfüllt werden
können. Im Rahmen der Bemühungen zur Sanierung des
Staatshaushaltes muss sich der Regierungsrat in sämtlichen
Politikbereichen den diesbezüglichen Handlungsspielraum wahren.

Im Bereich Landwirtschaft gilt es, insbesondere die weiteren

Auswirkungen der AP 2002 kritisch zu verfolgen und bei

allfälligen kantonalen Massnahmen entsprechend zu berücksichtigen.

Antrag: Ablehnung der Motion.

Strecker-Krüsi. Mein Vorstoss geht einerseits in Richtung
Ökologie und andererseits in Richtung einer kleinen Sparmass-
nahme. Ich habe im Verwaltungsbericht für das Jahr 1996 im

Kapitel 3.1, Amt für Landwirtschaft, die dort aufgeführten Zahlen
näher angeschaut. Danach sind 1985 von Bund und Kanton
zugunsten der bernischen Landwirtschaft insgesamt 234,78
Mio. Franken ausgegeben worden. 1996 waren es 541,8 Mio.
Franken. Darin sind Meliorationskredite und Administration
eingeschlossen. Der Kanton allein hat 94,629 Mio. Franken
bezahlt. So steht es im Verwaltungsbericht. Wenn man mir
vorwirft, ich hätte falsche Zahlen gebraucht, dann wäre der
Verwaltungsbericht falsch. Wir alle wissen, dass seit 1985 die Zahl der
Betriebe in der Landwirtschaft kleiner geworden ist; die Zahlungen

haben aber zugenommen. Laut Bundesamt für Statistik sind

gesamtschweizerisch nur noch rund 4,8 Prozent aller Beschäftigten

in der Landwirtschaft tätig. Es mag zutreffen, dass der
Prozentsatz im Kanton Bern höher ist; wir sind ja immer noch
der grösste Agrarkanton, was man hier im Rat oft deutlich
merkt. Es ist gesagt worden, mein Vorstoss erwecke den
Eindruck, im Bereich der Landwirtschaft liege ein beachtliches
Sparpotential. Ich möchte das nicht einmal abstreiten;
wahrscheinlich wäre das Sparpotential vorhanden, aber meine Motion

ist wirklich nur eine minimale Sparmassnahme. Sie bezieht
sich ausschliesslich auf die kantonalen Beiträge, die zusätzlich
zu den Bundesbeiträgen ausbezahlt werden.
Zum ersten Punkt, den kantonalen Hangbeiträgen. Sie waren
hier schon einmal ein Thema, als es um die Familienzulagen in

der Landwirtschaft ging. Die SVP verzichtete lieber auf die soziale

Massnahme der Familienzulage, um die Hangbeiträge
beizubehalten. Für Hang- und Sömmerungsbeiträge - leider ist das in

einem Staatsbeitrag zusammengefasst - sind ab 1998 bis zum
Jahr 2001 jährlich rund 12 Mio. Franken an kantonalen Beiträgen

vorgesehen. Im Verwaltungsbericht des Bundes steht, der
Bund habe 1996 auch noch 27,6 Mio. Franken für Hangbeiträge
und 19,4 Mio. Franken für Sömmerungsbeiträge bezahlt. In

dieser Motion geht es nur um eine Streichung von kantonalen

Beiträgen bei einem Einkommen über 80 000 Franken und
einem Vermögen über 700 000 Franken. Die Regierung sagt,
diese Forderung sei schon erfüllt; die Beiträge jenseits dieser

Obergrenzen seien degressiv. Jedenfalls ist diese Obergrenze
schon gesetzt, sie muss nicht neu erfunden werden, der
administrative Aufwand bleibt sich gleich. Wenn ich eine komplette
Streichung statt degressive Beiträge vorschlage, so ist es eine

sehr kleine Sparmassnahme. Es wäre interessant zu hören, wie
viele Bauern das überhaupt betreffen würde. Es hat mich ein

wenig schockiert, als ich die Presseberichte las, in denen dar¬

gestellt wurde, wieviel an Direktzahlungen an einzelne Betriebe
im Kanton Bern ausgerichtet wird.
Zum zweiten Punkt: Das neue kantonale Landwirtschaftsgesetz
ist seit dem 1. Januar 1998 in Kraft. Die Begründung dafür,
dass wir im Prinzip die Direktzahlungen für konventionelle
Betriebe erst ab dem Jahr 2002 streichen, also nur noch Bio- und
IP-Betriebe finanzieren können, ist nicht nachvollziehbar. 1998
sind die Kriterien gegeben. Die Direktzahlungen für IP- und Bio-
Betriebe werden in diesem Jahr vom Bund um 80,5 Mio. Franken

und vom Kanton um zusätzlich 16,5 Mio. Franken
aufgestockt. Da sehe ich nicht ein, weshalb man auf der einen Seite
schon jetzt aufstocken, aber auf der andern Seite nicht auch
schon ab 1998 abbauen kann.
Zur regionalen Viehvermarktung: Diese Massnahme wurde 1994
als Übergangsmassnahme eingeführt; sie war auf zwei Jahre
befristet. Von SP-Seite wiesen wir darauf hin, nach zwei Jahren
gebe es von uns ein klares Nein. 1996 wurde der jährliche
Beitrag von 3,7 Mio. Franken noch einmal verlängert, weil man
sagte, man müsse ihn aufrechterhalten, bis das kantonale
Landwirtschaftsgesetz eingeführt sei. Jetzt hat man diese
Beiträge einfach verewigt. Das ist eigentlich eine Missachtung des
Grossratsbeschlusses, der diese Beiträge übergangsweise und
als Ersatz für die Ausmerzaktion vorsah. Wenn jetzt die Sache
dank dem Viehvermarktungskonzept seit vier Jahren so gut läuft
und im Prinzip jährlich etwa 24 000 Tiere auf die Viehmärkte

geführt werden, wobei um 9 Prozent höhere Preise gelöst werden,

dann sollte das genügen, die Bauern weiterhin zu motivieren,

auf die Viehmärkte zu gehen. Wenn man pro Kuh noch 150
Franken zusätzlich bezahlt, so scheint mir das angesichts unserer

Kantonsfinanzen nicht mehr angebracht. Ich habe die 3,7
Mio. Franken, die zur Verfügung stehen, auf die 24 000 Tiere

aufgeteilt und komme so auf durchschnittlich 150 Franken pro
Kuh.
Zu den Meliorationsbeiträgen: Es stimmt, dass es hierbei nicht
um eine Sparmassnahme geht, weil der Meliorationsfonds
dadurch nicht gekürzt wird. Wir haben ihn ja von 16 auf 18 Mio.
Franken erhöht, weil anscheinend noch ein sehr grosser Bedarf
bei Stallsanierungen im Hinblick auf die Tierschutz- und
Gewässerschutzverordnung besteht. Wenn also bei den Meliorationen
ein Stau besteht und man die Aufgaben nicht zeitgerecht erfüllen

kann, so scheint es mir angebracht, vielleicht mehr Projekte mit
einem gekürzten Beitrag anzugehen.
Ich beantrage, dass über meine Motion punktweise abgestimmt
wird. Aufgrund der Diskussion werde ich am Ende noch einmal

zu einzelnen Punkten Stellung nehmen.

Oesch. Die SVP-Fraktion lehnt die Motion ab. Unserer Meinung
nach steht der Vorstoss total quer in der Landschaft. Heute geht
es sicher allen Leuten nicht mehr so rosig. Es spielt keine Rolle,
in welchem Bereich wir tätig sind, überall ist die Wirtschaft nicht
mehr so florierend wie in den siebziger und achtziger Jahren.

Aufgrund des Vorstosses könnte man aber meinen, die
Landwirtschaft sei bis heute überhaupt noch nicht von den Spar-
massnahmen betroffen gewesen. Dazu ist zu sagen, dass allein

im letzten Jahr und nur im Verwaltungsbereich 2 Mio. Franken

gespart worden sind. Man hat dort gespart, damit den Bauern,
die unter den schlechten Zeiten leiden, nicht noch mehr
verlorengeht. Die Landwirtschaft hat in den letzten fünf Jahren starke
Preiseinbussen hinnehmen müssen. Der grösste Teil der
Landwirtschaftsbetriebe hat schon in den besseren Zeiten grosse

Einbussen gegenüber dem Paritätslohn hinnehmen müssen.
Vor allem in den voralpinen Berggebieten wurde der Paritätslohn
nicht erreicht. Genau von der Seite, die je länger desto mehr
eine ökologische Landwirtschaft forderte, wird heute ein
Vorstoss eingereicht, der in vielen Bereichen von falschen
Voraussetzungen ausgeht. Es sollen sogar Beiträge, die im neuen
Landwirtschaftsgesetz verankert sind, gekürzt oder ganz aufgehoben

werden. Frau Strecker, wenn Sie der Presse entnehmen,
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wie viele Direktzahlungen an einzelne Betriebe ausbezahlt worden

sind, dann verstehe ich Ihren Missmut. Sie müssen aber
nicht befürchten, dass die Landwirte Gefahr laufen, sofort Millionäre

zu werden. Sie können der regierungsrätlichen Antwort
entnehmen, dass über 40 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe
von der Substanz leben. Heute sind es schon mehr als 50
Prozent. Wenn 62 Betriebe erwähnt werden, die 80 000 und mehr
Franken Direktzahlungen bekommen haben, so müssen Sie
wissen, dass nur flächenmässig sehr grosse Betriebe soviel
bekommen. Auf so grossen Betrieben kann aber nicht ein Mann
allein arbeiten. Es sind Betriebe, die von Gebrüdern bewirtschaftet

werden, von Vater und Sohn oder mit Hilfe von Angestellten.
Wenn die Angestellten auch gerne von ihrem Lohn leben

möchten, so sind die Beiträge rasch aufgefressen. Man darf
auch nicht vergessen, dass in den Landwirtschaftsbetrieben die
Frau im Betrieb integriert sein muss und wenn möglich auch

gerne ein Löhnlein hätte. So sind in den Betrieben eben vier
oder fünf Personen tätig. Im Berggebiet gehen die Direktzahlungen

an flächenmässig viel kleinere Betriebe, wobei bei einem
Talbetrieb noch die Alpwirtschaft dazukommt, so dass es im

Sommer auch viele mitarbeitende Personen braucht. Wenn man
also die Beiträge auf alle aufteilt, so bekommt man sehr kleine
Löhnlein. Die Direktzahlungen sind zum grössten Teil

Ausgleichszahlungen für verlorene Produktepreise, und sie sind zum

grossen Teil auch leistungsabhängig.
Nun zu den einzelnen Punkten der Motion. Der erste Punkt
betrifft die Streichung der kantonalen Hang- und Sömmerungs-
beiträge für Einkommen ab 80 000 Franken und Vermögen ab
700 000 Franken: Sie haben gesehen, dass dies vom Bund
schon so gehandhabt wird. Zum zweiten Punkt: Aus Rücksicht
auf die agrarpolitischen Zielsetzungen des Bundes hat die

Regierung bekanntgegeben, dass man von der Streichung absehen

will. Es können nicht alle Betriebe von heute auf morgen
von konventionell auf IP oder biologisch umstellen. Diese Betriebe

alle einfach zugrundegehen zu lassen, wäre falsch. Deshalb
ist die Regierung auf dem richtigen Weg, wenn sie ihnen den

Beitrag bis zum Jahr 2002 noch zukommen lassen will. Zum
dritten Punkt: Es ist zu hoffen, dass die Beiträge an die
Marktorganisationen bestehen bleiben. Durch das neue
Landwirtschaftsgesetz sind sie bestätigt und in der Verordnung
umschrieben. Im letzten Jahr konnte, laut Antwort der Regierung,
für die 23 000 aufgeführten Tiere dank diesem Konzept ein um
9 Prozent höherer Preis erzielt werden. Dieser Mehrerlös von
2,5 Mio. Franken hat die Steuerzahler nichts gekostet, kam aber
den Bauern zugute, die für ihr Schlachtvieh so schlechte Preise
erzielen. Zum vierten Punkt ist zu sagen, dass die zehnprozen-
tige Kürzung der Meliorationskredite beim Bund wieder
aufgehoben worden ist. Viele Betriebe müssen Rückstände aufholen,
damit sie den Bedingungen für die Auszahlung von Direktbeiträgen

gerecht werden können. Sie müssen Investitionen tätigen,
und es wäre ganz falsch, die Meliorationskredite zu kürzen. Es

ist noch nicht lange her, dass wir hier die Meliorationskredite
von 25,8 Mio., Franken auf 18 Mio. Franken kürzten. Mehr
erträgt es nicht, denn sonst werden sich die Randgebiete und

Bergtäler entvölkern, und das wäre dann wirklich ein
volkswirtschaftlicher Blödsinn. Ich bitte Sie, die Motion abzulehnen. Das

alte Sprichwort gilt noch heute: Hat der Bauer Geld, dann hat es
die ganze Welt.

Wisler Albrecht. Die SP-Fraktion unterstützt die Stossrichtung
der Motion. Es geht darum, ein wichtiges politisches Zeichen zu
setzen. Warum? Erstens aus finanzpolitischen Gründen. Die

Kantonsfinanzen sind in einer beängstigenden Schieflage.
Verschiedentlich haben wir Sparpakete geschnürt. Wir von der SP
halfen mit, auch in Bereichen, die uns wehtun: im Sozialbereich,
bei den Schulen und beim Personal, das in den letzten fünf
Jahren einen Sparbeitrag von über 500 Mio. Franken leistete.

Als Gewerkschafterin tut mir das weh. Der Blick auf die Eidge¬

nossenschaft zeigt ein ähnliches Bild. Auch dort gibt es ein

Stabilisierungsprogramm. Bundesrat Villiger hat Sozialpartner
und Parteien an den runden Tisch eingeladen, um ein Sparpaket
zu schnüren. Der Bundesrat schlägt Kürzungen in verschiedenen

Bereichen vor, etwa bei den SBB um 200 Mio., beim Militär
um 400 Mio., bei den Kantonen um 500 Mio. Franken; bei den
letzteren trifft es vor allem den Regionalverkehr und die Verbilli-

gung der Krankenkassenprämien. Ein weiterer Sparvorschlag
des Bundesrates betrifft die Arbeitslosen (200 bis 500 Mio.
Franken) und die AHV- und IV-Rentner (über 1 Mrd. Franken).
Vom ganzen Paket ausgeklammert ist aber einmal mehr die
Landwirtschaft. Als Gewerkschafterin muss ich mich da schon
fragen, wo da die Opfersymmetrie sei. Die umstrittenen Markt-
stützungsmassnahmen sind in der nationalrätlichen Debatte der
letzten Woche kaum angetastet worden. Da setze ich grosse
Fragezeichen. Wie soll ich das meinen Gewerkschaftsmitgliedern

erklären? Sie können vielleicht noch verstehen, dass es
Subventionen für das Berggebiet gibt. Aber weshalb Subventionen

für Flachlandbauern, weshalb werden diese mit Samthandschuhen

angefasst? Es ist jetzt gesagt worden, auch bei der
Landwirtschaft sei gespart worden. Aber im Vergleich zu den
andern Bereichen ist es sehr wenig. Das kann ich einem
Arbeitnehmer, dem der Lohn gekürzt worden ist, oder einem Kleingewerben

dem die Bank den Kredit kündigt, nicht erklären.
Es gibt noch einen zweiten Grund für die Unterstützung der
Motion, und der liegt in der volkswirtschaftlichen Dimension. Das

Sprichwort von Herrn Oesch stimmte vielleicht vor hundert
Jahren, aber heute sieht es anders aus. Punkto
Landwirtschaftssubventionen liegt die Schweiz gemäss Statistischem
Jahrbuch auf einem Spitzenrang. Im Durchschnitt haben die
OECD-Länder im Verhältnis zum landwirtschaftlichen
Produktionswert einen Anteil an Subventionen von 41 Prozent, in der
Schweiz aber 81 Prozent. Von 100 Franken, die ein
Landwirtschaftsprodukt wert ist, sind 81 Franken Subventionen.
Vergleicht man diesen Anteil mit dem Anteil von Leuten, die in der
Landwirtschaft tätig sind, so wird einem beinahe elend: In der
Schweiz sind nur noch 4 Prozent der Erwerbstätigen in der
Landwirtschaft tätig, im Durchschnitt der OECD-Länder sind es
immerhin 5,5 Prozent. Meine Schlussfolgerung: In der Schweiz
kassieren einige wenige Betriebe mächtig ab.
Die Motionärin macht konkrete Sparvorschläge. Sie hat sich die
Mühe genommen, den Subventionsdschungel zu durchforsten
und zu schauen, wo Sparmöglichkeiten bestehen. Sie hat es
sehr moderat getan. Ich bitte Sie, die Gelegenheit beim Schopf
zu packen, ein Zeichen zu setzen und den Bürgerinnen und

Bürgern im Land zu zeigen, dass es dem Grossen Rat mit
Sparen ernst ist, und zwar mit einem gerechten und ausgewogenen

Sparen, zu dem jeder Bereich seinen Anteil leistet. Ich
danke für die Unterstützung der Motion.

Hutzli. Die FDP-Fraktion misst die Motion an der Agrarstrategie
2000. Ich war der Meinung, wir hätten im Grossen Rat einen
Konsens darüber, dass wir zu dieser Agrarstrategie stehen
sollten. Aber nach dem Votum von Frau Wisler muss ich mich
fragen, wo die SP heute stehe. Sie stellen alles in Frage, Frau

Wisler, was in der Landwirtschaft gegenwärtig Gültigkeit hat.
Frau Strecker war viel moderater; sie hat das Sparmoment nicht
in den Vordergrund gestellt.
Die Motion besteht aus vier Punkten. Erstens: Die Streichung
der kantonalen Hang- und Sömmerungsbeiträge darf man nicht
überschätzen. Es geht um 11,8 Mio. Franken insgesamt. Jetzt
möchte Frau Strecker bei den wohlhabendsten Bauern etwas
weniges abzwacken. Dem steht gegenüber, dass wir eine möglichst

einfache Administration wollen. Wenn man nach zwei
verschiedenen Kriterien vorgeht, haben wir wieder eine verwal-

tungsmässige Erschwernis. Das lohnt sich nicht. Beim zweiten
Punkt, der Streichung der Beiträge für die konventionellen
Betriebe, geht es für uns um eine Frage der Rechtssicherheit. Die
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Betriebe, die aus irgendwelchen Gründen nicht auf IP oder Bio
umstellen können, wissen, dass sie noch eine Lebenserwartung
von knapp vier Jahren haben. In dieser Zeit müssen sie die
Finanzen für die Umstellung aufbringen oder irgendeine Umnut-

zung realisieren. Man kann doch nicht innerhalb eines Jahres
das Fallbeil herunterlassen und diese Betriebe zur Stillegung
zwingen.
Zum dritten Punkt: Im Verzicht auf die Unterstützung der
Viehmärkte sehen wir positive Elemente. Eine Mehrheit der FDP

würde diesen Punkt als Postulat annehmen. Wir müssen auch
im Landwirtschaftsbereich darauf schauen, dass wir nicht die
Subventionen einfach auf unbeschränkte Dauer festschreiben,
denn sonst gewöhnen sich die Markteilnehmer daran. Durch die
Überweisung dieses Punktes als Postulat möchten wir
erreichen, dass ein gewisser Druck entsteht, die Viehmärkte
selbsttragend zu machen - im Sinn von mehr Eigenverantwortung und
mehr Eigeninitiative. Wir sehen das nicht als Sparmassnahme,
sondern wir möchten im Einklang mit dem Grundgedanken des
neuen Landwirtschaftsgesetzes so die Mittel für andere Impulse
freispielen, und zwar Impulse für Werbeaktionen, für die Entwicklung

neuer Marktwege und neuer Produkte. Wir sind überzeugt,
dass es möglich ist, die Viehmärkte selbsttragend zu machen.
Zum vierten Punkt: Über die Senkung der Meliorationsbeiträge
haben wir uns schon intensiv unterhalten. Die FDP ist gegenüber
den Güterzusammenlegungen weiterhin äusserst kritisch eingestellt.

Hingegen muss für die Strukturverbesserung der Einzelhöfe

noch Geld zur Verfügung gestellt werden, weil wir gemäss
Agrarstrategie 2000 ja unsere landwirtschaftliche Struktur in

etwa erhalten wollen.
Wir lehnen also die Punkte 1,2 und 4 ab; eine Mehrheit unserer
Fraktion wäre bereit, den Punkt 3 als Postulat zu überweisen.

Lecomte. Concernant la motion de Mme Strecker intitulée
Réduction des contributions cantonales à l'agriculture, je puis
vous assurer que la situation actuelle que l'agriculture est en
train de vivre échappe totalement à la profession. La crise de la

vache folle a créé au sein des consommatrices et des consommateurs

une situation totalement méconnue jusqu'à nos jours.
Cette situation a été provoquée par l'Office vétérinaire fédéral
qui n'a pas su prendre les dispositions nécessaires afin de
réglementer l'entrée en Suisse de farines d'animaux. La suite est
connue de tout le monde.
Lors des votations fédérales de 1995, le peuple a accepté une
loi en faveur d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement.

Cette agriculture doit suivre toutes les directives qui ont
été acceptées par nos populations et on lui a imposé des
conditions de production qu'elle n'avait jamais connues auparavant:
protection des animaux, protection de l'air, protection des eaux,
protection de l'environnement, etc. Pendant des générations,
les autorités de notre pays ont prôné aux agriculteurs d'encore
et toujours produire pour subvenir à l'alimentation de nos
populations. Suite aux événements que vous connaissez, depuis
quelques années l'agriculture est obligée de prendre une toute
autre direction: on lui demande de produire plus écologique-
ment, ce qui réduit énormément les rendements dans tous les

domaines. Selon les nouvelles directives fédérales, ces rendements

réduits seront compensés par des contributions et voilà

qu'après quelques années à peine de l'entrée en vigueur de ces
nouvelles dispositions, nous avons une Mme Strecker qui

dépose une motion pour diminuer les contributions cantonales.
Dans sa réponse d'ailleurs, le Conseil-exécutif signale que les

réductions demandées par la motionnaire ont été déjà
appliquées dans des contributions cantonales. Je vous invite, Mme
Strecker et la grande partie des socialistes, à venir assister au

marché de bétail de boucherie, où des jeunes vaches de l'âge
de trois ans se vendent entre 500 et 600 francs, alors qu'un
veau vaut de 300 à 400 francs! Dites-moi ce que peut encore

gagner l'agriculteur là-dessus. Si vous n'avez pas une réduction

dans les boucheries, ce n'est certainement pas la faute de
l'agriculture.
Alors que les agriculteurs sont en train de se soumettre à cette
armada de nouvelles directives, je trouve la motion de Mme
Strecker totalement dépassée et c'est la raison pour laquelle je
vous invite à refuser cette motion.

von Allmen (Gimmelwald). Es ist das erste Mal, dass ich
Gelegenheit habe, vor dem Grossen Rat zu sprechen, und hoffentlich

nicht das letzte Mal. Ich bin damit einverstanden, dass man
auch bei der Landwirtschaft ein wenig sparen kann; man kann
diesen Bereich nicht einfach auslassen. Ich beurteile die Spar-
massnahmen in der Landwirtschaft immer nach zwei Kriterien,
nämlich einerseits nach den ökologischen, andererseits nach
den sozialen Auswirkungen. Den ersten Punkt der Motion
unterstütze ich im Bewusstsein, dass er nur eine leichte Verschärfung

dessen ist, was sowieso gilt. Den zweiten Punkt kann man
meiner Meinung nach auch annehmen. Wenn man davon
ausgeht, dass die Sömmerungsbeiträge schon jetzt den ökologischen

Leistungsnachweis bedingen, so bringt dieser Punkt
keine grosse Verschärfung. Den dritten Punkt muss ich persönlich

ablehnen, obwohl ich sonst keine grosse Sympathie für zu

grosse Interventionen in den Markt habe. Aber die Streichung
der Marktbeiträge würde absolut die falschen treffen, nämlich
die kleinen und mittleren Bergbauernbetriebe, die von diesen

Beiträgen ziemlich stark profitieren. Bei diesem Punkt würde
auch am meisten gespart, und zwar ohne irgendwelche
Kompensationen. Es würden die gleichen getroffen, die schon bei

der Streichung des kantonalen Anteils der Kinderzulagen getroffen

worden sind. Mit gefällt an sich die Idee, die von freisinniger
Seite vorgebracht worden ist, wonach man schauen sollte, ob
dieses Geld nicht auch für andere Sachen zur Verfügung gestellt
werden könnte. Mittelfristig könnte es sinnvoll sein, das Geld
nicht mehr für die Stützung der Schlachtviehmärkte einzusetzen,
sondern zu andern sinnvollen Projekten umzulagern. Beim vierten

Punkt kann ich wieder ja sagen, weil ein grosser Bedarf
vorhanden ist. Es besteht eine grosse Warteschlange von Bauern,

die jetzt in Gewässerschutzmassnahmen usw. investieren
wollen, und da scheint es mir sinnvoll, das Geld auf mehr Köpfe
zu verteilen. Als Berater habe ich es auch schon erlebt, dass
man einem Bauern sagen muss, es könne noch Jahre dauern,
bis er das Geld bekomme, und er müsse jetzt die Sanierung auf
andere Art sofort vornehmen. Deshalb bin ich für einen kleineren

Beitragssatz, der dafür mehr Bauern zugute kommt.

Michel (Brienz). Diese Motion reiht sich nahtlos in das
Strickmuster der linken Vorstösse in Sachen Landwirtschaftspolitik
ein. Ohne fundierte Kenntnis wird auf die Landwirte eingedroschen.

Es wird mit Zahlenmaterial argumentiert, das wissentlich
oder nicht teilweise falsch ist. Hauptsache, es verkauft sich gut.
Bei jedem Ausgabenposten im Kanton gibt es noch ein Sparpotential.

Es sei darauf hingewiesen, dass sowohl auf kantonaler
wie auf Bundesebene 1997 für die Landwirtschaft weniger
ausgegeben worden ist als im Jahr zuvor, und dies erst noch bei

gesunkenen Produzentenpreisen.
Ich beschränke mich auf den ersten Punkt der Motion: Frau

Strecker möchte bei einem Einkommen über 80 000 Franken

und einem Vermögen von über 700 000 Franken die kantonalen

Beiträge ganz streichen. Dieser Vorschlag lässt sich am Stammtisch

gut verkaufen. Man sollte sich aber nicht vom Stammtisch,
sondern vom Kopf leiten lassen. Bereits jetzt wird ab 80 000
Franken gekürzt; bei 100 000 Franken Einkommen sinkt der

Beitrag auf null. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass die zehn
höchsten Bezüger im Kantone Bern von dieser Massnahme
nichts befürchten müssten. Das steuerbare Einkommen hat
nichts mit diesen Beiträgen zu tun. Diese Beiträge sind keine

sozialen Almosen, sondern ganz klar leistungsgebundene
Beiträge. Für mich ist bereits die Kürzung bei 80 000 Franken frag-
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lieh. Ob sich nun ein Millionär im steilen Hang die Füsse verdreht
oder ob ein normaler Bergbauer in den Genuss der Beiträge
kommt, spielt an sich keine Rolle. Die Leistung ist in beiden
Fällen genau die gleiche. Bei der Einkommensgrenze ist zu
berücksichtigen, dass es sich um ein Familieneinkommen handelt.

Hat der Bergbauer zum Beispiel das Glück, eine gut dotierte

Beamtin heiraten zu können, dann soll plötzlich seine Arbeit
weniger Wert sein. Das ist nicht richtig.
Sollte sich hier im Rat die Meinung durchsetzen, dass ab einem
Familieneinkommen von 80 000 Franken die staatlichen Beiträge

gestrichen werden sollen, kann ich mich selbstverständlich
fügen. Dann darf aber davon ausgegangen werden, dass man
die Limite auch bei Zulagen beim Staatspersonal in Zukunft
besser unter die Lupe nimmt. Damit wir klar sehen, wer dafür
und wer dagegen ist, verlange ich einen Namensaufruf zu allen
vier Abstimmungspunkten. Ich persönlich bin für die Ablehnung
der Motion in allen Punkten.

Aeschbacher. In Anbetracht der Lage der Landwirtschaft ist
diese Motion zynisch. Am Ende ihrer Motionsbegründung sagt
Frau Strecker, das Personal und der Sozialbereich hätten Opfer
erbracht, und jetzt müsse die Landwirtschaft ebenfalls Opfer
bringen. Im Kanton Bern sind in den letzten fünf Jahren in der
Landwirtschaft 8000 Arbeitsplätze abgebaut worden; das sind
15 Prozent aller Arbeitsplätze in der Landwirtschaft. Wie würde
die SP reagieren, wenn es in einem anderen Bereich einen
derart massiven Personalabbau geben würde? Übrigens sind
parallel zu diesem Arbeitsplatzabbau auch in der Verwaltung 60
Stellen abgebaut worden. Wie wäre es, wenn etwa in der
Bauverwaltung ähnliche Reduktionen stattfinden würden? Wo bleibt
da die Glaubwürdigkeit der SP? Ist es sozial, wenn der
Arbeitsverdienst einer Bauernfamilie im Kanton Bern durchschnittlich
31 200 Franken beträgt? Wir haben leider den Paritätslohn nicht
mehr, aber wenn man trotzdem mit dem Einkommen anderer
Familien vergleicht, so sollte die Bauernfamilie eigentlich 50 000
Franken verdienen. Ist es sozial, wenn wir eine so grosse Differenz

haben? Wer würde für 50 bis 75 Franken pro Tag noch die
Arbeit leisten, die ein Bauer heute leistet? Die Landwirtschaft
lebt trotz Direktzahlungen von ihrer Substanz. 40 Prozent der

Bergbetriebe und ein Drittel der Talbetriebe vermögen heute
nicht mehr genügend Mittel zu erwirtschaften, um die eigene
Substanz zu erhalten. Die Existenz dieser Betriebe ist mittelfristig
gefährdet, wenn wir nicht eine Verbesserung erreichen.
Direktzahlungen sind im übrigen keine direkten Einkommen. Gerade
bei grösseren Betrieben müssen daraus vielleicht noch Löhne
bezahlt werden, und es müssen mit diesem Geld Strukturen
erhalten werden. Man darf deshalb nicht meinen, alle Direktzahlungen

erhöhten das Einkommen.
Die Landwirtschaft hat in letzter Zeit auch im Bereich der Ökologie

wichtige Leistungen erbracht. In diesem Bereich hat ja
gerade die SP immer mit Vorstössen geglänzt. Wenn wir das
sehen, so ist es nicht glaubwürdig, wenn die SP jetzt diese

Beiträge streichen will. Immerhin haben wir bei den Meliorationen

schon Kürzungen vorgenommen. Auch die Beiträge an die

Marktorganisationen sind sehr sinnvoll, weil sie einen Anreiz

geben und der Bauer nachher einen höheren Preis für sein

Schlachtvieh realisieren kann, ohne dass der Kanton dafür viel

Geld in die Hand nehmen muss. Deshalb muss man diese Motion

ablehnen. Die Bauern würden es nicht verstehen, wenn die

Beiträge gekürzt würden. Ich bin froh, dass die SP und nicht
meine eigene Partei diese Vorschläge gemacht hat.

Zaugg (Fahrni). Als ich das Votum von Frau Wisler hörte,
bekam ich einen Knäuel im Bauch, und ich hatte das Gefühl, jetzt
müsste ich auch etwas sagen. Ich bin Arbeitnehmer und nicht
Bauer, aber mir müssen Sie die Sache nicht klarmachen, Frau

Wisler. Wenn ich als Gemeindepräsident in einer kleinen ländlichen

Gemeinde feststellen muss, dass das steuerbare Einkom¬

men meiner Bauernfamilien in den letzten Jahren massiv
zurückgegangen ist, dann ist dies für mich kein Indiz dafür, dass
es ihnen zu gut gehe. Ich sehe auch, wieviel in den Bauernfamilien

für den geringen Ertrag gearbeitet wird. Es ist einfach ein
Affront, wenn man hier sagt, die Bauern hätten in den letzten
Jahren nie Haare lassen müssen. Vielleicht haben sie tatsächlich
bei den Beiträgen von Bund und Kanton wenig Einbussen
gehabt, aber wenn Sie die marktwirtschaftliche Situation anschauen,

dann sehen Sie, dass unsere Bauern sehr wohl Haare
lassen mussten. Deshalb kann ich das Votum von Frau Wisler nicht
einfach so stehen lassen; ich wehre mich vehement gegen ihre
Auffassung.

Schmid. Ich beziehe mich nur auf den dritten Punkt, also die

Unterstützung des Nutz- und Schlachtviehabsatzes. Ich hatte
die Ehre, als Mitglied der GPK die zwei entsprechenden
Grossratsbeschlüsse hier vorzustellen. Es ist jetzt gesagt worden, man
habe die Sache damals als Übergangsmassnahme verstanden.
Frau Strecker, man sagte damals, man warte auf das neue
Landwirtschaftsgesetz, und man werde dann versuchen, die
Sache im neuen Landwritschaftsgesetz zu verankern. Die

Tierzuchtverordnung des Bundes galt damals nicht mehr, und deshalb

sagten wir, wir müssten das im neuen Landwirtschaftsgesetz
kantonal regeln. Glücklicherweise war das so möglich, und

im neuen Landwirtschaftsgesetz steht jetzt, der Kanton könne -
wir haben also eine Kann-Formulierung - den Viehabsatz
fördern. Nachdem auf den I.Januar 1998 das Gesetz in Kraft

gesetzt worden ist, wollen Sie die Sache durch die Hintertüre
gerade wieder bodigen. Das erstaunt mich. Auch Herr Hutzli will
daran herumsägen. Kaum ist etwas im Gesetz verankert, soll es
wieder hinausgeputzt werden. Das geht nicht. Die Absatzförderung

bringt dem Produzenten viel mehr Geld, als die Massnahme

den Kanton kostet. Der Kanton gibt nur wenig an das
Produkt, aber den Gemeinden wird dadurch geholfen, die Märkte
zu organisieren. Der Kanton gibt einen Beitrag, verlangt aber,
dass das Schlachtvieh versteigert wird. Das Vieh wird nach
Qualität eingeschätzt, und dann wird es versteigert. Zwischen
dem Schatzungspreis und dem effektiv erzielten Preis liegen
insgesamt Millionenbeträge. 1995 waren es 9 Mio. Franken, im
letzten Jahr waren es immerhin noch 2,5 Mio. Franken. Man hat
also mit einer Wurst eine Hamme heruntergeschlagen. Deshalb
ist es falsch, diese Massnahme abzuschaffen.
Noch eine allgemeine Bemerkung: Frau Strecker, Sie sagen, auf
16 000 Betriebe seien es 62, die viel zu viel an Direktzahlungen
bekämen. Aber Sie sagen nicht, dass Sie die andern 15 938
auch noch gerade strafen wollen. Das ist falsch. Ich bitte den
Rat, die Motion abzulehnen.

Hier werden die Beratungen unterbrochen.

Schluss der Sitzung um 16.28 Uhr

Der Redaktor/
die Redaktorin:
Tobias Kästli (d)

Catherine Graf Lutz (f)
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Zweite Sitzung

Dienstag, 10. März 1998, 9.00 Uhr

Präsident: Roland Seiler, Moosseedorf

Präsenz: Anwesend sind 181 Mitglieder (von 199). Entschuldigt
abwesend sind: Balmer, Bertschi, Beutler, Emmenegger, Fahrni,
Gauler, Geissbühler, Gerber, Joder, Kämpf, Kiener (Heimiswil),
Lachat, Lüthi (Uetendorf), Müller (Biel), Stauffer, Steinegger,
Verdon, Wyss (Bern), Zemp.

197/97
Motion Strecker-Krüsi - Abbau von kantonalen Beiträ'
gen in der Landwirtschaft

Fortsetzung

Kaufmann (Bern). «Aufschwung ist wählbar», so lautet die
offizielle Wahlparole der bürgerlichen Parteien im Kanton Bern.
In der gestrigen Agrardebatte hatte ich das Gefühl, man sei

wieder in die alten Zeiten zurückgekehrt, nämlich zur alten SVP-
Parole «gut gejammert ist halb gebauert». Anfänglich wollte ich

zu dieser Debatte nichts beitragen, weil bekannt ist, dass ich

gegenüber der Motion gewisse Vorbehalte habe - ich war ja
Präsident der Kommission zur Vorberatung des
Landwirtschaftsgesetzes. Nun haben mich verschiedene Voten aus zwei
Gründen nach vorne gerufen. Der erste Grund ist die von Herrn
Hans Michel und anderen geäusserte Kritik an der SP-Fraktion
wir würden Bier- und Stammtischpolitik betreiben und hätten die
Motion sozusagen mit der linken Hand und erst noch mit
falschen Zahlen vorgelegt. Das muss ich zurückweisen. Offenbar
hat man, wenn man weder Landwirt noch Angehöriger der
Landwirtschaftsfraktion der SVP in diesem Rat ist, immer noch
nicht das Recht, zu agrarpolitischen Themen Stellung zu
nehmen. Wenn nicht von anderer als nur von landwirtschaftlicher
Seite in den letzten 15 Jahren Agrarpolitik gemacht worden
wäre, wären wir mit Agrar 2000 und nach verschiedenen
Volksabstimmungen auf schweizerischer Ebene wahrscheinlich noch
nicht so weit wie heute. Die SP-Motion ist seriös geprüft und in

unserer Fraktion breit und differenziert diskutiert worden.
Der zweite Grund, weshalb ich nach vorne gekommen bin: Man
kann uns nicht vorhalten, mit falschen Zahlen und falschen
Argumenten argumentiert zu haben, wenn gleichzeitig Dinge in

den Raum gestellt werden, die entweder ebenfalls nicht stimmen

oder zumindest aufgrund der neuen agrarpolitischen
Debatte nicht zulässig sind. Wer sagt, die ganze Diskussion über
Einkommens- und Vermögensgrenzen sei aus dem Tierbuch,
der kennt die Debatten auf nationaler Ebene im Zusammenhang
mit Agrar 2002 nicht. Die Frage der Einkommens- und

Vermögensgrenzen ist kein Tabu mehr, auch im Kanton Bern nicht,
nachdem wir der Regierung im Landwirtschaftsgesetz die
Kompetenz gegeben haben, solche Grenzen einzuführen. Unzulässig
ist der Vergleich von Landwirten und Beamten - erstere gehören
immer noch zur Privatwirtschaft, zum Gewerbe -, zumal von
seiten einer Partei, die in enger Umarmung mit der
Wirtschaftspartei in allen übrigen Bereichen des Staates für freie

Marktwirtschaft plädiert und gegen Planwirtschaft argumentiert.
Die ersten beiden Punkte der Motion Strecker-Krüsi sind
aufgrund des neuen Landwirtschaftsgesetzes erfüllt. Zum zweiten
Punkt muss ich eine kritische Anmerkung machen: Ich bin
enttäuscht, dass der Regierungsrat die Frist für die Einhaltung des
Bio-Landbaus und der IP-Produktion als einziges Kriterium für
Zuschüsse bis ins Jahr 2002 erstreckt hat. Wir haben im Gesetz
klar festgehalten, (Der Präsident bittet den Redner, zum Schluss

zu kommen.) die Bedingung müsse schnell eingeführt werden;

ich habe daher von der Regierung eine kürzere Frist erwartet.
Deshalb kann ich diesen Punkt, der im Sinn des
Landwirtschaftsgesetzes liegt, hundertprozentig unterstützen. Bezüglich
Punkt 3 bin ich gleicher Meinung wie Emil von Allmen und bin
auch mit der Kritik von Alfred Schmid einverstanden.

Liechti. Zuerst wird der Landwirtschaft - ich rede von der
Hügel- und Berglandwirtschaft, der Sie unter anderem die

Hang- und Sömmerungsbeiträge kürzen wollen - vorgeschrieben,

wieviel Milch die Kuh geben kann, wieviele Kartoffeln an
der Staude wachsen dürfen, und so weiter; ich wiederhole mich
nicht gerne, ich habe die Probleme hier bereits einmal aufgezählt.

Das alles verursacht bei den Bauern Einkommenseinbussen.

Aber nicht genug. Die Linken haben den Natur- und
Umweltfimmel erfunden, und heute wird die Landwirtschaft über
das Portemonnaie gezwungen, dem Bio-Schwindel aufzusitzen,
der im übrigen von den Konsumenten bald nicht mehr bezahlt
werden kann. Dadurch müssen die verlustreichen Produkte mit
Subventionen kompensiert werden, was logisch ist, aber die
Landwirte zu staatsabhängigen Individuen degradiert. Auf der
andern Seite geben wir grosse Summen an Steuergeldern für
Pseudokultur aus, zahlen übersetzte Löhne und diskriminierende

Zulagen an Staatsbeamte mit über 100 000 und 200 000
Franken Jahreseinkommen. Wir bezahlen Unsummen an
Steuergeldern für kriminelle Asylanten, statt diese sofort auszuschaf-
fen. Und jetzt wollen ausgerechnet die Sozialisten bei den
Hügel- und Bergbauern das Sparen propagieren. Ha, ha! Ich bitte
Sie, solche Machenschaften mit der Ablehnung des Vorstosses
zu strafen.

von Allmen (Gimmelwald). Noch einmal zum ersten Punkt:
Hans Michel sagte, das sei Stammtischpolitik. Meinetwegen ja,
aber an einem bäuerlichen Stammtisch würde von den Bauern
selber gesagt, man dürfe bei Einkommen und Vermögen gegen
oben begrenzen, weil das die Akzeptanz der Beiträge fördern
würde. Anders wäre es, wenn der Kanton im Geld schwimmen
würde.
Zu Punkt 2 habe ich zwei Fragen an die Volkswirtschaftsdfrekto-
rin. Wenn die Motion angenommen würde, wie sähe die zeitliche

Umsetzung bei den Hangbeiträgen aus? Wird die Motion abgelehnt,

werden die konventionellen Betriebe ab 1. Januar 2002
ohnehin keine Beiträge mehr erhalten. Die zweite Frage bezieht
sich auf die Sömmerungsbeiträge. Ich gehe davon aus, dass mit
dem ökologischen Leistungsauftrag, der an die Sömmerungsbeiträge

gebunden ist, die Motion erfüllt wäre, weil die
Alpenbewirtschaftung nicht gleich wie ein Talbetrieb nach IP
anerkannt werden kann. Sähe die Regierung das auch so, wenn die
Motion überwiesen würde?

Kiener Nellen. Herr von Allmen hat mir eben das Stichwort
geliefert: Würden wir im Geld schwimmen, müssten wir die
Debatte vermutlich nicht so führen. Frau Strecker schrieb im

ersten Satz der Motion, es gehe in den angeführten Bereichen

um die Überprüfung möglicher Sparpotentiale. In der gestrigen
Debatte hat die noch grösste Fraktion in keiner Art einen möglichen

Sparbeitrag an die Sanierung der Staatsfinanzen im
Bereich der kantonalen landwirtschaftlichen Subventionen aufgezeigt.

Das fällt mir auf, wenn ich daran denke, wie wir in den
Novembersessionen bei den Sanierungsmassnahmen, den

Budget- und Finanzplandebatten jeweils um Lösungen ringen
und einschneidende Beschlüsse fasst müssen. Deshalb interessierte

es mich, wo die SVP im Bereich der Landwirtschaftssubventionen

zu einem Abbau bereit ist. Diese Antwort steht für
mich noch aus. Wir haben 4 Milliarden Franken Finanzfehlbetrag,

wir haben eine Verschuldung von über 10 Milliarden, wir
haben zehn Jahre defizitäre Abschlüsse, und wie ich höre, wird
uns die Rechnung 97 auch wieder keine Erträge einbringen.
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Vor diesem Hintergrund möchte ich der Volkswirtschaftsdirektorin
zwei Fragen stellen. Erstens. Welche Kantone zahlen heute

noch kantonale Landwirtschaftssubventionen in den beiden
Bereichen, die Frau Strecker in Punkt 1 und 3 ihrer Motion
anspricht? Meines Wissens zahlt beispielsweise der Kanton
Graubünden, ein sehr gebirgiger Kanton mit sehr ausgeprägten
Tälern und Randregionen, längst keine solchen Beiträge mehr.
Zweitens. In der Antwort des Regierungsrats ist an mehreren
Stellen die Rede vom Handlungsspielraum, den der Regierungsrat

bewahren möchte, insbesondere heisst es im zweitletzten
Satz der Antwort: «Im Rahmen der Bemühungen zur Sanierung
des Staatshaushalts muss sich der Regierungsrat in sämtlichen
Politikbereichen den diesbezüglichen Handlungsspielraum
wahren.» Frau Volkswirtschaftsdirektorin, wo sehen Sie ein

Sparpotential bei den kantonalen Landwirtschaftssubventionen,
wenn Sie sie gemäss Antwort auf die Motion Strecker-Krüsi in

diesen Bereichen nicht sehen?

Reber. Wie Michael Kaufmann wollte auch ich mich ursprünglich

nicht zu dieser Materie äussern. Die Fragen Margret Kieners,
wo wir bereit wären, in der Landwirtschaft zu sparen, haben
mich nun doch nach vorne geholt. Ich habe bereits in der
Januarsession mit Frau Strecker über dieses Thema diskutiert und
versucht, ihr bei einem Kaffee crème die Motion auszureden. Es

ist mir nicht gelungen: Beim gleichen Kaffee hat sie im Gegenzug

versucht, die Motion mir schmackhaft zu machen. Ich sagte
Frau Strecker schon damals, ich hätte Mühe, Punkt 1 zu
bekämpfen - in der Zwischenzeit hat sich erwiesen, dass dieser
Punkt gegenstandslos geworden ist.

Frau Wisler sagte, wie schwierig es sei, den Gewerkschaftern
deren - auch meinerseits unbestrittenen - Beitrag zur
Haushaltsanierung zu erklären, wenn man bei den Subventionen
nichts streiche. Ich will Ihnen an einem Beispiel zeigen, wie die
Situation in Wirklichkeit aussieht. Ich habe vor 30 Jahren ein

neues Ökonomiegebäude bauen lassen, und zwar zuhinterst im

Diemtigtal, wo nicht gerade die höchsten Löhne gezahlt werden,
auch heute noch nicht. Damals konnte ich eine Handwerkerstunde

noch mit 12, 13 Litern Milch bezahlen. Wollte ich heute
die gleiche Scheuer bauen, könnte ich die Handwerkerstunde
auch nicht mit einer 40-Liter-Kanne Milch bezahlen. Frau Wisler,

wenn Sie Ihren Gewerkschaftern das Problem erklären wollen,
müssen Sie die ganze Wahrheit sagen. Ich habe es versucht,
und siehe da, es hat funktioniert. Man kann ein Ziel, eine
Philosophie in der Landwirtschaft haben, das besagt, die
Nahrungsmittelpreise seien so zu gestalten, dass auch ein Arbeiter,
der nicht auf Rosen gebettet ist, sie bezahlen kann und er
prozentual nicht mehr für die Nahrungsmittel ausgeben muss. Dass
die Preise so zu gestalten, dass sie in etwa mit jenen ausländischer

Produkte Schritt halten können, sehe ich noch ein. Aber
dann darf man auf der andern Seite nicht sagen, man habe die

Direktzahlungen so und so aufgestockt und jetzt würden sie

nicht mehr angerührt. Wie gesagt, man kann als Ziel tiefe

Agrarproduktepreise haben; aber um den Einkommensrückgang
bei den Bauern aufzufangen, muss halt irgend etwas getan
werden.
Zur Frage Margret Kieners, wo wir zu Kürzungen bereit seien: In

der Sachgruppe 36 wurden in den letzten Jahren beispielsweise
die Meliorationen von 25 auf 18 Mio. Franken zurückgeschraubt.
Würde man in allen Bereichen der Sachgruppe 36 prozentual
soviel streichen, hätten wir tatsächlich keine Budgetprobleme
mehr. Aber ich weiss auch, dass dies weder volkswirtschaftlich
sinnvoll noch politisch durchsetzbar wäre.
Zum Schluss: Frau Strecker, wir müssen beide feststellen, dass
es Fragen gibt, in denen wir uns einig sind, dass es aber auch
Fragen gibt, die wir mit einem Kaffee nicht lösen können; dazu
bräuchte es noch einen zweiten oder dritten.
Ich bitte den Rat, die Motion in allen Punkten abzulehnen.

Präsident. Eine Bemerkung im Sinn ausgleichender Gerechtigkeit:

Die Herren Kaufmann (Bern) und Reber haben beide die
Redezeit um eine Minute überschritten.

Strecker-Krüsi. Man könnte meinen, ich wolle mit meiner
Motion die Landwirtschaft abschaffen. Lassen Sie mich noch
einmal auf folgendes hinweisen: Ich möchte bei jährlich 550 Mio.
Franken Ausgaben für die Landwirtschaft, die ab 1. Januar 1998
um weitere 93 Millionen Direktzahlungen erhöht werden, eine
Kleine Einsparung bei jenen bäulerichen Personen erreichen, die
über 80 000 Franken verdienen und ein Vermögen von 700 000
Franken haben. Wenn all jene in diesem Rat den Saal verlassen
müssten, die über 80 000 Franken verdienen, und nur jene
bleiben könnten, die auf die Unterstützung einer ökologischen
sowie natur- und tiergerechten Landwirtschaft angewiesen sind,
würde der Saal wahrscheinlich ein bisschen leerer. Herr Oesch,
auch mich stört, dass Direktzahlungen nur nach der Fläche
ausbezahlt werden. Aber das muss auf eidgenössischer Ebene
anders geregelt werden. Ich weiss, dass die Gemüse- und
beispielsweise auch die Weinbauern den kürzeren ziehen und
etliche Gemüsebauern durchaus auch von ihrer Substanz zehren.

Aber dieses Thema muss wie gesagt auf eidgenössischer
Ebene angegangen werden. Gefreut hat mich an Ihrer Argumentation,

Herr Oesch, dass Sie das Einkommen von 80 000 Franken

auf Mann und Frau verteilen; ich nehme an, es werde ebenso

verteilt, wenn es um die Auszahlungen geht. Was die Hang-
und Steilbeiträge betrifft, bin ich ebenfalls gespannt auf die
Antwort. Meines Wissens zahlt der Kanton Graubünden längst
keine kantonalen Subventionen mehr; es gibt ja immer noch
Bundessubventionen, und die werden weiterhin ausgezahlt und
über Bio und IP ausgeglichen. Übrigens hat man den Rebbauern

am Bielersee die Hang- und Steilbeiträge auf Bundesebene
schon lange gestrichen; sie beziehen lediglich jene des Kantons
Bern. Herr Hutzli, weshalb eine Streichung ab 80 000 Franken
administrativ aufwendiger sein sollte als die schon jetzt übliche
degressive Auszahlung, müssen Sie mir noch erklären, vielleicht
ebenfalls bei einem Kaffee.
Was die Streichung der Beiträge für konventionelle Betriebe an
Hang- und Steillagen betrifft: Man weiss schon lange, dass die

Umstellung gemacht werden muss. Von 1995 auf 1996 haben
sich die Bio-Betriebe mehr als verdoppelt; die IP-Betriebe haben
um 45 Prozent zugenommen, sicher auch wegen der massiven
Zunahme der Direktzahlungen. Die restlichen konventionellen
Betriebe noch weitere zwei, drei Jahre am Leben zu erhalten -
so ist gestern gesagt worden -, nenne ich Strukturerhaltung,
und das wird doch sonst von der FDP sehr verpönt.
Herr Schmid, im neuen Landwirtschaftsgesetz wurde nur eine

formalgesetzliche Grundlage in Form einer Kann-Formulierung
geschaffen; sie hat nun in bezug auf Viehmarktbeiträge in der
Verordnung Eingang gefunden. Die Zahlung ist also nicht
gesetzlich verankert, sie steht nur in der Verordnung. Wenn man
sagt, durch die Viehmärkte könne man 2,5 Mio. Franken mehr
herausholen - ohne einen Steuerrappen, das stimmt, weil bessere

Preise bezahlt worden sind -, sollte das Anreiz genug sein
und müsste nicht noch mit zusätzlichen 3,7 Millionen Steuergeldern

vergoldet werden. Die Lampe leuchtet bereits. Trotzdem
noch eine sozialpolitische Bemerkung. Herr Liechti, im letzten
Herbst haben wir das Zuschussdekret abgeschafft, das vor
allem rund 7000 alleinstehenden Müttern zugestanden hatte. Ich

appelliere an das Gewissen jener, die dagegen sind, im Agrar-
sektor ab 80 000 Franken Einkommen leicht zu kürzen: Die
Frauen, die keinen Anspruch mehr auf das Zuschussdekret
haben und jetzt fürsorgerische Leistungen beziehen, haben
Anspruch auf ein Vermögen unter 10 000 Franken, das eigentlich

ihre Substanz ist. Bedenken Sie auch dies bei Ihrem
Entscheid. (Der Präsident bittet die Rednerin, zum Schluss zu
kommen.) Nachdem von der FDP gestern signalisiert worden ist,



Volkswirtschaft 10. März 1998 157

sie wäre bereit, eventuell ein Postulat zu unterstützen, wandle
ich Punkt 3 meiner Motion in ein Postulat um.

Präsident. Punkt 3 der Motion Strecker-Krüsi ist in ein Postulat
umgewandelt worden.

Aeschbacher. Punkt 3 ist von den Finanzen her gesehen sehr
wesentlich. Zum einen geht es um den grössten Beitrag, zum
andern um die grösste Wirkung, wie ich gestern schon darlegte.
Zielsetzung dieser Massnahme war schon in der provisorischen
Ausführung bis 1. Januar 1998, die Konkurrenz- und
Wettbewerbsfähigkeit der Viehwirtschaft zu fördern und zu stärken. Die

Viehwirtschaft hat im Kanton Bern eine grosse Bedeutung.
Deshalb wurde dieser Punkt denn auch ins Landwirtschaftsgesetz

aufgenommen. Wir sind wenig glaubwürdig, wenn wir an
einem Gesetz, kaum ist es in Kraft, schon wieder herumschrauben.

Wir gingen immer davon aus, das Gesetz sei eine Grundlage

für die Finanzierung. Nun wird an diesem Grundsatz gerüttelt.
Das ist schade, auch wenn es nur in Form eines Postulats
geschieht. Wir werden daher auch das Postulat bekämpfen.
Frau Strecker spricht stets von 93 Mio. Franken, die zur Diskussion

stehen, und nimmt die Bundesbeiträge noch dazu. 1990
gaben wir für die Landwirtschaft 96 Mio. Franken aus, wovon 46
Millionen direkt an die Bauern gingen, während der Rest für

Bildung und Verwaltung war. 1997 gingen vor. den budgetierten
94 Mio. Franken 51 Mio. Franken direkt an die Bauern; 1999
werden es total noch 84 Millionen sein, wovon 44 für Bildung
und Verwaltung. Man kann also nicht einfach von den 93 Millionen

ausgehen, wenn davon auch Verwaltung und Bildung
profitieren.

Zölch-Balmer, Volkswirtschaftsdirektorin. Der Regierungsrat
lehnt die Motion Strecker-Krüsi in allen Punkten ab. Ich verweise
auf die ausführliche Begründung, möchte aber noch ein paar
Aspekte unterstreichen und ergänzen. Letztes Jahr hat der
Grosse Rat das neue kantonale Landwirtschaftsgesetz
verabschiedet und damit unterstrichen, dass im Kanton Bern im
Einklang mit der neuen Bundespolitik der Landwirtschaft der Rük-
ken gestärkt und auch der Plandlungsspielraum zu ihren Gunsten

bestmöglich genutzt werden soll. Das Gesetz gibt positive
neue Impulse. Es ist kein Jammergesetz, sondern ein modernes,

zukunftsgerichtetes Gesetz, das weit über die Kantonsgrenzen

Beachtung findet. Erfreulicherweise konnte auch die SP
diesem zukunftsgerichteten Gesetz zustimmen. In den
entsprechenden Ausführungsbestimmungen, in den Verordnungen,
trägt die Regierung diesem politischen Willen mit konkreten
Massnahmen Rechnung. Es versteht sich von selbst, dass die

neue Landwirtschaftspolitik auch eine andere Denkweise, einen
anderen Einsatz der Mittel und überhaupt Mittel braucht. Aus
verschiedensten Diskussionen hier im Rat ist Ihnen bekannt,
dass die Regierung alles daran setzt, die Landwirtschaft
zusammen mit den landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungsstellen

in den Stand zu setzen, möglichst schnell auf integrierte
und biologische Produktion umstellen zu können. Aber man darf
das Fuder nicht überladen; solche Umstellungen brauchen Zeit,
auch in unseren Köpfen, in unserer Denkweise. Die finanziellen

Auswirkungen wurden damals in der Botschaft zum neuen
Gesetz sehr transparent dargelegt. Auf Seite 25 des regierungs-
rätlichen Vortrags steht eine tabellarische Darstellung der
vorgesehenen Finanzplanzahlen für kantonale Beiträge zugunsten der
Landwirtschaft. Wir brauchten diese Tabelle damals auch in den

Kommissionsberatungen. Diese Zahlen waren nie bestritten
worden. Ein Blick in die aktuellen Finanzplanwerte zeigt, dass
inzwischen die Staatsbeiträge zugunsten der Landwirtschaft

sogar um über 10 Prozent gekürzt wurden. Ins Gewicht fallen

vor allem die ersatzlose Streichung der Viehversicherungsbeiträge
und die Kürzung der Meliorationskredite. Wir haben aber

nicht nur dort gespart - und das geht an die Adresse jener, die
hier vorne sagten, die Landwirtschaft sei verschont worden,
werde mit Samthandschuhen angefasst -, sondern auch in der
Agrarverwaltung massiv gespart: Wir legten verschiedene
Abteilungen zusammen, strafften Verfahren, schlössen zwei
Landwirtschaftliche Schulen, wir werden Gutsbetriebe verpachten.
Das Rechnungsergebnis 1997 fällt um rund 2 Mio. Franken
günstiger aus als die Rechnung 1996. Das ist im Verhältnis zu
den gesamten Staatsaufgaben ein sehr grosses Sparpotential.
Die Reorganisationsmassnahmen der letzten Jahre, die ich eben
aufzählte, hatten den Abbau von rund 40 Stellen zur Folge. Ein

weiterer Stellenabbau ist geplant im Zusammenhang mit der
Verpachtung der Gutsbetriebe. Das wird sich im entsprechenden

Finanzplan noch einmal auswirken. Wir haben, Frau Wisler,
sehr wohl wichtige finanzpolitische Zeichen auch in der
Landwirtschaft gesetzt. Ich wehre mich dagegen, wenn das in Abrede

gestellt wird. Es ist der Landwirtschaft gegenüber nicht richtig.

Wir sind an der Schmerzgrenze angelangt, wenn wir die
Aufgaben in der Landwirtschaft noch verantwortungsbewusst
erfüllen und auch weiterhin zu einer möglichst flächendeckenden,

umweltschonend produzierenden Landwirtschaft im Kanton

Bern stehen wollen - und das wollen wir, das war hier im

Rat nie bestritten. Weitere Kürzungen, wie in der Motion gefordert,

wären volkswirtschaftlich und sachlich falsch. Sie würden
die Probleme in der Landwirtschaft auf schwerwiegende Art
verschärfen. Flier sei insbesondere auf die Meliorationsbeiträge
hingewiesen, die zu wichtigen Massnahmen zur Strukturverbesserung,

zur Kostensenkung in der Landwirtschaft und damit zur
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit auch in der neuen
Agrarpolitik des Bundes deklariert werden. Sie sind im übrigen
für die Anpassungen im Tier- und Gewässerschutz dringend
nötig. Diese Meinung hat auch die SP-Fraktion anlässlich der
Behandlung der Motion Siegenthaler 1996 vertreten, als wir
sagten, wir würden die Meliorationsbeiträge zugunsten des Tierund

Gewässerschutzes um 2 Mio. Franken aufstocken.
Frau Strecker hat auf das Rebbaugesetz aufmerksam gemacht,
das 1995 diskutiert und verabschiedet wurde. Frau Strecker,
Sie setzten sich damals vehement und mit Erfolg - und auch mit
unserer Unterstützung - zugunsten von Bewirtschaftungsbeiträgen

für Rebflächen ein, die in Waldnähe liegen oder erschwert
bewirtschaftbar sind. Die Lage hat sich in der Zwischenzeit
weder im Rebbau noch in der übrigen Landwirtschaft - die
Rebbauern sind auch Bauern - wesentlich geändert.
Zum Schluss eine grundsätzliche Bemerkung zur Aufgabenteilung

Bund-Kanton in der Agrarpolitik. Die Begründung von Frau

Strecker in ihrer Motion lässt gewisse Doppelspurigkeiten
vermuten. Diese Annahme ist falsch. Der Bund nimmt grundsätzlich
die agrarpolitische Grundversorgung wahr. Die Kantone müssen
Massnahmen für eine optimale regionale Versorgung treffen.
Das ist sehr stark von der Struktur eines Kantons abhängig. Die
Landwirtschaft im Kanton Bern hat gerade in Tourismusregionen
eine sehr wichtige Funktion in der Erhaltung der Kulturlandschaft.

Negative ökologische Folgeerscheinungen sind lokal
oder regional ein Problem. Deshalb müssen wir sie auf dieser
Ebene mit Mitteln angehen, wie wir Sie Ihnen im

Landwirtschaftsgesetz vorgeschlagen haben. Die steigenden Direktzahlungen

des Bundes, die die Motionärin erwähnt, kommen vor
allem den Neueinsteigern unter den IP- und Bio-Betrieben zugute.

Das führt zu einer zunehmenden Ökologisierung in der
Landwirtschaft. Bereits werden 80 Prozent der landwirtschaftlichen

Nutzfläche nach diesen Richtlinien bewirtschaftet. Wir
haben also das ehrgeizige Ziel erreicht, das wir seinerzeit in der
kantonalen Agrarstrategie festgelegt haben. Die wirtschaftliche
Lage der Betriebe hat sich durch die Aufstockung allerdings
alles andere als entspannt. Die neusten Auswertungen der Agro-
Treuhand zeigen, dass nach wie vor rund 40 Prozent der
Betriebe mittelfristig gefährdet sind, weil sie von der Substanz
zehren oder eine negative Eigenkapitalbildung aufweisen.
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Ich bitte den Rat dringend, die Motion - auch Punkt 3, der in ein

Postulat umgewandelt worden ist - abzulehnen. Noch einmal
die vier wichtigsten Gründe. Erstens. Die Motionärin ist von
teilweise falschen Annahmen ausgegangen. Zweitens. Die

Landwirtschaft hat bereits ein beträchtliches Sparpotential
erbracht - ungefähr 10 Prozent bei den Staatsbeiträgen, der
Abbau von 40 Stellen; die Reorganisationsmassnahmen gehen in

diesem Bereich weiter. Drittens. Die bernische Agrarpolitik ist
auf die Bundespolitik abgestimmt und beschränkt sich auf Be-

gleitmassnahmen zur Verhinderung negativer struktureller oder
ökologischer Entwicklungen. Vierter und sehr wichtiger Punkt:
Es steht die Glaubwürdigkeit dieses Parlaments auf dem Spiel.
Der Rat hat das Landwirtschaftsgesetz seinerzeit mit grosser
Mehrheit genehmigt, und es wäre falsch, das Rad jetzt zurückdrehen

zu wollen.
Ich wurde gefragt, wie es in andern Kantonen aussehe. Sömme-

rungs- und Bewirtschaftungsbeiträge werden tatsächlich nur
noch in drei Kantonen ausgerichtet. Dafür richtet beispielsweise
der Kanton Graubünden ungefähr fünfmal so hohe Meliorationsbeiträge

aus. Deshalb ist ein Vergleich schwierig. Wir müssen
unsere eigene Politik machen, so wie Sie sie eingeleitet und
dafür die gesetzlichen Grundlagen geschaffen haben.

Präsident. Herr Kaufmann (Bern) hat noch einmal das Wort
verlangt. Die vorhin überzogene Minute werde ich diesmal in

Rechnung stellen.

Kaufmann (Bern). Emil von Allmen hat eine Frage im

Zusammenhang mit Punkt 2 gestellt, nämlich Ausrichtung ausschliesslich

an IP- und Bio-Betriebe. Auch in Interpretation des neuen
Landwirtschaftsgesetzes besteht ein Widerspruch zwischen
dem, was wir in der damaligen Kommission diskutierten, und
dem, was die Regierung nun als Übergangsfrist vorgibt. Es ist
auch ein Widerspruch zur eigenen Agrarstrategie 2000, wonach
im Jahr 2000 flächendeckend mindestens IP eingeführt sein soll.
Die Verordnung, die erst im Jahr 2002 einsetzt, steht dazu im

klaren Widerspruch.

Präsident. Frau Strecker verlangt das Wort zu einer Erklärung.

Strecker-Krüsi. Zur Bemerkung der Volkswirtschaftsdirektorin,
ich hätte die Betriebsbeiträge im Rebbaugesetz unterstützt:

Es ging um 200 000 Franken für gefährdete Lagen nicht in

Waldnähe, sondern am Pilgerweg, und der Rebbau erhält keine

Hang- und Steilbeiträge, weder vom Bund noch vom Kanton.

Präsident. Frau Strecker verlangte punktweise Abstimmung;
sie hat Punkt 3 in ein Postulat umgewandelt. Herr Michel
(Brienz) verlangte namentliche Abstimmung für alle vier Punkte.
Das Quorum beträgt 35 Stimmen. Ich schlage vor, die Frage
des Namensaufrufs in einer Abstimmung zu klären. - Der

Antragsteller ist einverstanden.

Abstimmung
Für namentliche Abstimmung 131 Stimmen

Namentliche Abstimmung
Für Annahme von Punkt 1 stimmen: Aellen, Albrecht, Bieri

(Goldiwil), Blatter (Bern), Brändli, Breitschmid, Brodmann,
Christen (Bern), Daetwyler (St-Imier), Egger-Jenzer, Eigenmann
Fisch, Frainier, Gilgen-Müller, Göldi Hofbauer, Graf (Moutier),
Gurtner-Schwarzenbach, Gusset-Durisch, Hess-Güdel, Hofer
(Biel), Hurni-Wilhelm, Iseli-Marti, Jaggi, Jörg, Käser (Meienried),
Kauert-Loeffel, Kaufmann (Bern), Keller-Beutler, Kempf
Schluchter, Kiener Nellen, Koch, Künzler, Liniger, Lutz, Marti-
Caccivio, Matter, Mauerhofer, Morgenthaler, Möri-Tock, Neuen-
schwander (Belp), Pétermann, Reichenau Rickenbacher, Rytz,
Schärer, Schneider, Schreier, Schwarz, Seiler (Bönigen), Sidler

(Biel), Siegrist, Stoffer-Fankhauser, Strecker-Krüsi, Tanner,
Trüssel-Stalder, von Allmen (Gimmelwald), von Ballmoos, Wen-
ger-Schüpbach, Widmer (Bern), Widmer-Keller, Wisler Albrecht,
Zbinden Günter (61 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aebersold, Aebischer, Aeschbacher, Ander-
egg-Dietrich, Andres, Balz, Barth, Baumann, Bernhard-Kirchhofer,

Blaser, Bohler, Bolli Jost, Bommeli, Brönnimann, Bühler,
Burkhalter, Burn, Christen (Rüedisbach), Dätwyler (Lotzwil),
Eberle, Erb, Ermatinger, Fischer, Frey, Friedli, Galli, Gfeller, Glur-
Schneider, Gmünder, Graf (Bolligen), Grünig, Guggisberg,
Günter, Haldemann, Haller, Hauswirth, Hayoz-Wolf, Hofer
(Schüpfen), Horisberger, Houriet, Hubschmid, Hurni (Sutz),
Hutzli, Iseli (Biel), Isenschmid, Jäger, Jakob, Jenni-Schmid,
Kaufmann (Bremgarten), Knecht-Messerli, Kuffer, Künzi, Lack,
Landolt, Lecomte, Liechti, Lüthi (Münsingen), Marthaler, Meyer,
Michel (Brienz), Michel (Meiringen), Mosimann, Neuenschwander
(Rüfenacht), Nyffenegger, Oesch, Pauli (Bern), Pauli (Nidau),
Pfister (Zweisimmen), Pfister (Wasen), Portmann, Reber, Ried-
wyl, Rüfenacht-Frey, Rychiger, Schaad, Schibier, Schläppi,
Schmid, Schneiter, Schwab, Sidler (Port), Siegenthaler (Bern),
Siegenthaler (Münchenbuchsee), Siegenthaler (Oberwangen),
Singer, Soltermann, Stalder, Steiner, Sterchi, Stöckli, Streit
(Neuenegg), Streit-Eggimann, Studer, Sumi, Voiblet, von Allmen
(Wengen), von Siebenthal, Voutat, Walliser-Klunge, Wasserfallen,

Widmer (Wanzwil), Wyss (Langenthal), Zaugg (Burgdorf),
Zaugg (Fahrni), Zaugg (Ramsei), Zbären, Zesiger, Zumbrunn
(108 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Bettschen, Blatter (Bolligen), Bieri

(Oberdiessbach).

Abwesend sind: Balmer, Bertschi, Beutler, Emmenegger, Fahrni,
Fuhrer, Gauler, Geissbühler, Gerber, Hunziker, Joder, Käser
(Münchenbuchsee), Kiener (Heimiswil), Lachat, Lüthi (Uetendorf),
Müller (Biel), Müller (Thun), Sieber, Stauffer, Stein-egger, Stirne-

mann, Sutter, Verdon, von Escher-Fuhrer, Wyss (Bern), Zemp
(26 Ratsmitglieder).

Präsident Seiler (Moosseedorf) stimmt nicht.

Präsident. Der Rat hat Punkt 1 mit 108 zu 61 Stimmen bei drei

Enthaltungen abgelehnt. Wir stimmen über Punkt 2 ab.

Namentliche Abstimmung
Für Annahme von Punkt 2 stimmen: Aellen, Brändli, Brodmann,
Christen (Bern), Daetwyler (St-Imier), Egger-Jenzer, Eigenmann
Fisch, Frainier, Gilgen-Müller, Göldi Hofbauer, Graf (Moutier),
Gurtner-Schwarzenbach, Iseli-Marti, Jaggi, Käser (Meienried),
Kauert-Loeffel, Kaufmann (Bern), Kempf Schluchter, Kiener
Nellen, Koch, Lutz, Marti-Caccivio, Matter, Mauerhofer,
Morgenthaler, Möri-Tock, Pétermann, Rickenbacher, Rytz, Schärer,
Sidler (Biel), Siegrist, Strecker-Krüsi, Tanner, Trüssel-Stalder,
von Ballmoos, Widmer (Bern), Widmer-Keller, Wisler Albrecht,
Zbinden Günter (40 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aebersold, Aebischer, Aeschbacher,
Albrecht, Anderegg-Dietrich, Andres, Balz Barth, Baumann,
Bernhard-Kirchhofer, Bettschen, Bieri (Goldiwil), Bieri (Oberdiessbach),

Blaser, Blatter (Bolligen), Bohler, Bolli Jost, Bommeli,
Breitschmid, Brönnimann, Bühler, Burkhalter, Burn, Christen
(Rüedisbach), Dätwyler (Lotzwil), Eberle, Erb, Ermatinger,
Fischer, Frey, Friedli, Galli, Gfeller, Glur-Schneider, Gmünder, Graf
(Bolligen), Grünig, Guggisberg, Günter, Gusset-Durisch, Haldemann,

Haller, Hauswirth, Hayoz-Wolf, Hofer (Schüpfen),
Horisberger, Houriet, Hubschmid, Hurni (Sutz), Hutzli, Iseli (Biel),

Isenschmid, Jäger, Jakob, Jenni-Schmid, Jörg, Kaufmann
(Bremgarten), Keller-Beutler, Knecht-Messerli, Kuffer, Künzi,
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Künzler, Lack, Landolt, Lecomte, Liechti, Lüthi (Münsingen),
Marthaler, Meyer, Michel (Brienz), Michel (Meiringen), Mosimann,
Neuenschwander (Belp), Neuenschwander (Rüfenacht), Nyffe-
negger, Oesch, Pauli (Bern), Pauli (Nidau), Pfister (Zweisimmen),
Pfister (Wasen), Portmann, Reber, Reichenau, Riedwyl, Rü-
fenacht-Frey, Rychiger, Schaad, Schibier, Schläppi, Schmid,
Schneiter, Schwab, Schwarz, Seiler (Bönigen), Sidler (Port),
Siegenthaler (Bern), Siegenthaler (Münchenbuchsee), Siegenthaler

(Oberwangen), Singer, Soltermann, Stalder, Steiner, Sterchi,
Stöckli, Stoffer-Fankhauser, Streit (Neuenegg), Streit-Eggimann,
Studer, Sumi, Voiblet, von Allmen (Gimmelwald), von Allmen
(Wengen), von Siebenthal, Voutat, Walliser-Klunge, Wasserfallen,

Wenger-Schüpbach, Widmer (Wanzwil), Wyss (Langenthal),
Zaugg (Burgdorl), Zaugg (Fahrni), Zaugg (Ramsei), Zbären,
Zesiger, Zumbrunn (125 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Blatter (Bern), Pless-Güdel, Hofer
(Biel), Hurni-Wilhelm, Liniger, Schneider, Schreier, Sieber (8

Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Balmer, Bertschi, Beutler, Emmenegger, Fahrni,
Fuhrer, Gauler, Geissbühler, Gerber, Hunziker, Joder, Käser
(Münchenbuchsee), Kiener (Heimiswil), Lachat, Lüthi (Uetendorf),
Müller (Biel), Müller (Thun), Stauffer, Steinegger, Stirnemann,
Sutter, Verdon, von Escher-Fuhrer, Wyss (Bern), Zemp (25
Ratsmitglieder).

Präsident. Der Rat hat Punkt 2 mit 125 zu 40 Stimmen bei 8

Enthaltungen abgelehnt. Wir stimmen über Punkt 3 als Postulat
ab.

Namentliche Abstimmung
Für Annahme von Punkt 3 stimmen: Aellen, Albrecht, Bieri

(Goldiwil), Bieri (Oberdiessbach), Blatter (Bern), Blatter (Bolligen),
Bohler, Bommeli, Brändli, Breitschmid, Brodmann, Egger-
Jenzer, Eigenmann Fisch, Frainier, Gilgen-Müller, Göldi
Hofbauer, Graf (Bolligen), Gurtner-Schwarzenbach, Hayoz-Wolf,
Hofer (Biel), Hutzli, Iseli (Biel), Iseli-Marti, Jaggi, Käser
(Meienried), Kauert-Loeffel, Kaufmann (Bern), Kempf Schluchter,
Kiener Nellen, Koch, Lack, Liniger, Lutz, Marti-Caccivio, Matter,
Mauerhofer, Morgenthaler, Möri-Tock, Neuenschwander (Belp),
Reichenau Rickenbacher, Rytz, Schärer, Schreier, Schwarz,
Sidler (Biel), Siegrist, Strecker-Krüsi, Tanner, Trüssel-Stalder,
von Ballmoos, Widmer (Bern), Widmer-Keller, Wisler Albrecht,
Zaugg (Burgdorf), Zbinden Günter (56 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aebersold, Aebischer, Aeschbacher, Ander-
egg-Dietrich, Andres, Balz, Barth, Baumann. Bernhard-
Kirchhofer, Bettschen, Blaser, Bolli Jost, Brönnimann, Bühler,
Burkhalter, Burn, Christen (Rüedisbach), Daetwyler (St-Imier),
Eberle, Erb, Ermatinger, Fischer, Frey, Friedli, Galli, Gfeller, Glur-
Schneider, Gmünder, Grünig, Guggisberg, Günter, Gusset-
Durisch, Haldemann, Haller, Hauswirth, Hess-Güdel, Hofer
(Schüpfen), Horisberger, Houriet, Hubschmid, Hurni (Sutz),

Isenschmid, Jäger, Jakob, Jenni-Schmid, Jörg, Kaufmann

(Bremgarten), Keller-Beutler, Knecht-Messerli, Kuffer, Künzi,

Künzler, Landolt, Lecomte, Liechti, Lüthi (Münsingen), Marthaler,
Meyer, Michel (Brienz), Michel (Meiringen), Neuenschwander
(Rüfenacht), Nyffenegger, Oesch, Pauli (Bern), Pauli (Nidau),
Pétermann, Pfister (Zweisimmen), Pfister (Wasen), Portmann,
Reber, Riedwyl, Rüfenacht-Frey, Rychiger, Schaad, Schibier,
Schläppi, Schmid, Schneiter, Schwab, Seiler (Bönigen), Sidler

(Port), Siegenthaler (Bern), Siegenthaler (Münchenbuchsee),
Siegenthaler (Oberwangen), Singer, Soltermann, Stalder, Steiner,

Sterchi, Stöckli, Stoffer-Fankhauser, Streit (Neuenegg),

Streit-Eggimann, Studer, Sumi, Voiblet, von Allmen (Gimmelwald),

von Allmen (Wengen), von Siebenthal, Voutat, Walliser-

Klunge, Wasserfallen, Wenger-Schüpbach, Widmer (Wanzwil),

Wyss (Langenthal), Zaugg (Fahrni), Zaugg (Ramsei), Zbären,
Zesiger, Zumbrunn (110 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Christen (Bern), Dätwyler (Lotzwil),
Graf (Moutier), Hurni-Wilhelm, Mosimann, Schneider, Sieber (7

Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Balmer, Bertschi, Beutler, Emmenegger, Fahrni,
Fuhrer, Gauler, Geissbühler, Gerber, Hunziker, Joder, Käser
(Münchenbuchsee), Kiener (Heimiswil), Lachat, Lüthi (Uetendorl),
Müller (Biel), Müller (Thun), Stauffer, Steinegger, Stirnemann,
Sutter, Verdon, von Escher-Fuhrer, Wyss (Bern), Zemp (25
Ratsmitglieder).

Präsident Seiler (Moosseedorf) stimmt nicht.

Präsident. Der Rat hat Punkt 3 mit 110 zu 56 Stimmen bei 7

Enthaltungen als Postulat abgelehnt. Wir stimmen über Punkt 4
als Motion ab.

Namentliche Abstimmung
Für Annahme von Punkt 4 stimmen: Aellen, Albrecht, Baumann,
Bieri (Oberdiessbach), Brändli, Brodmann, Christen (Bern),

Daetwyler (St-Imier), Egger-Jenzer, Eigenmann Fisch, Frainier,

Gilgen-Müller, Göldi Hofbauer, Graf (Moutier), Gurtner-
Schwarzenbach, Gusset-Durisch, Hofer (Biel), Iseli-Marti, Jaggi,
Jörg, Käser (Meienried), Kauert-Loeffel, Kaufmann (Bern), Kempf
Schluchter, Kiener Nellen, Koch, Lutz, Marti-Caccivio, Matter,
Mauerhofer, Morgenthaler, Möri-Tock, Neuenschwander (Belp),
Pétermann, Rickenbacher, Rytz, Schärer, Schreier, Sidler (Biel),

Siegrist, Stoffer-Fankhauser, Strecker-Krüsi, Tanner, Trüssel-
Stalder, von Allmen (Gimmelwald), von Ballmoos, Wenger-
Schüpbach, Widmer (Bern), Widmer-Keller, Wisler Albrecht,
Zbinden Günter (51 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aebersold, Aebischer, Aeschbacher, Ander-
egg-Dietrich, Andres, Balz, Barth, Bernhard-Kirchhofer,
Bettschen, Bieri (Goldiwil), Blaser, Blatter (Bolligen), Bohler, Bolli

Jost, Bommeli, Breitschmid, Brönnimann, Bühler, Burkhalter,
Burn, Christen (Rüedisbach), Dätwyler (Lotzwil), Eberle, Erb,
Ermatinger, Fischer, Frey, Friedli, Galli, Gfeller, Glur-Schneider,
Gmünder, Graf (Bolligen), Grünig, Guggisberg, Günter, Haldemann,

Haller, Hauswirth, Hayoz-Wolf, Hofer (Schüpfen),
Horisberger, Houriet, Hubschmid, Hurni (Sutz), Hutzli, Iseli (Biel),

Isenschmid, Jäger, Jakob, Jenni-Schmid, Kaufmann
(Bremgarten), Keller-Beutler, Knecht-Messerli, Kuffer, Künzi, Künzler,
Lack, Landolt, Lecomte, Liechti, Lüthi (Münsingen), Marthaler,
Meyer, Michel (Brienz), Michel (Meiringen), Mosimann,
Neuenschwander (Rüfenacht), Nyffenegger, Oesch, Pauli (Bern), Pauli

(Nidau), Pfister (Zweisimmen), Pfister (Wasen), Portmann, Reber,
Reichenau, Riedwyl, Rüfenacht-Frey, Rychiger, Schaad, Schibier,

Schläppi, Schmid, Schneiter, Schwab, Schwarz, Sidler

(Port), Siegenthaler (Bern), Siegenthaler (Münchenbuchsee),
Siegenthaler (Oberwangen), Singer, Soltermann, Stalder, Steiner,

Sterchi, Stöckli, Streit (Neuenegg), Streit-Eggimann, Studer,
Sumi, Voiblet, von Allmen (Wengen), von Siebenthal, Voutat,
Walliser-Klunge, Wasserfallen, Widmer (Wanzwil), Wyss
(Langenthal), Zaugg (Burgdorf), Zaugg (Fahrni), Zaugg (Ramsei),

Zbären, Zemp, Zesiger, Zumbrunn (116 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Blatter (Bern), Hess-Güdel, Hurni-
Wilhelm, Liniger, Schneider, Sieber (6 Ratsmitglieder)

Abwesend sind: Balmer, Bertschi, Beutler, Emmenegger, Fahrni,

Fuhrer, Gauler, Geissbühler, Gerber, Hunziker, Joder, Käser

(Münchenbuchsee), Kiener (Heimiswil), Lachat, Lüthi (Uetendorf),
Müller (Biel), Müller (Thun), Stauffer, Steinegger, Stirnemann,
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Sutter, Verdon, von Escher-Fuhrer, Wyss (Bern), Zemp (25
Ratsmitglieder).

Präsident. Der Rat hat Punkt 4 mit 116 zu 51 Stimmen bei 6

Enthaltungen abgelehnt.

136/97
Interpellation Verdon - Création d'une région Berne-
Neuchâtel-Fribourg, au travers d'une alliance intercantonale:

pourquoi pas?

Texte de l'interpellation du 1er septembre 1997

Une tendance claire et récente, consistant à envisager environ

sept régions en Suisse se manifeste de plus en plus dans notre

pays: il s'agirait de créer des régions supracantonales,
concrétisées au travers d'alliances (ou, dans un projet plus ambitieux,

plus futuriste et sans doute plus utopiste, de remplacer
nos 26 cantons). Nous faisons référence ici au débat général, en
Romandie, sur les propositions de regroupement des cantons
de Genève et de Vaud, qui ont largement été couvertes par les

médias et à la proposition de M. Jean Cavadini, conseiller aux
Etats, au début du mois d'août, concernant Berne, Neuchâtel et

Fribourg.
Sur le plan national interne, la réforme constitutionnelle en cours
ouvre un tel débat; celui-ci doit se poursuivre, s'intensifier et
finalement se concrétiser! Il faut relever qu'au stade des débats
actuels, la Constitution révisée permettrait des alliances
intercantonales.

Sur le plan externe et international, que l'on soit pro-européen
ou anti-européen n'y change rien: l'Europe des régions est en
marche aujourd'hui. Elle forme une réalité incontournable et la

Suisse devra, le plus tôt sera le mieux, se positionner par
rapport à une mouvance de plus en plus contraignante.
Nous avons la conviction que nous devrons modifier, à moyen
ou à long terme, notre système fédéraliste. Comment pourra-ton

continuer à défendre un système qui impose 26 lois sur les

hôpitaux, 26 lois sur l'énergie, 26 lois sur les transports, etc.?
Un tel système coûte très cher, prend du temps lors des élabo-
rations et des modifications des actes législatifs (26 débats
parlementaires multipliés par le nombre de lois, décrets et
arrêtés) et alourdit les processus de décision. Face à l'état dégradé

des finances fédérales, cantonales et communales, une telle
situation devient insoutenable. En outre, bon nombre d'affaires
gouvernementales ou parlementaires sont de plus en plus
marquées du sceau de l'intercantonalité, tant la pression est forte et
le besoin évident.
Une personnalité connue en Romandie et sur le plan national, le

neuchâtelois Jean Cavadini, propose un rapprochement des
cantons de Berne, Neuchâtel et Fribourg, dans l'esprit d'une
alliance supracantonale et compatible avec la récente mouture
de la nouvelle Constitution fédérale. Dans son modèle, le sénateur

n'excluerait pas forcément le canton du Jura, qui pourrait
dans la même logique rejoindre les Bâlois, ou, «s'il parvenait à
surmonter son aversion pour Berne», qui serait le bienvenu dans
l'entité «BENEFRI». Nous trouvons l'idée de M. J. Cavadini
séduisante et intéressante à plusieurs titres; elle mérite d'être
développée et suivie, comme susmentionné et pour les raisons
supplémentaires suivantes:
1. Une région BENEFRI est une véritable région européenne.
2. Elle est équilibrée à maints égards: socio-économiquement,

géographiquement et sur le plan des mentalités et des religions.

Un tel équilibre constitue un des fondements de la Suisse

et, à ce titre, il doit être préservé.
3. Sur le plan linguistique, elle rassemblerait, grosso modo,

400 000 Romands et 900 000 Alémaniques (la partie francophone

deviendrait substantielle et pèserait de tout son poids,

davantage même que sur l'échelon suisse). Les problèmes
inhérents au bilinguisme bernois (rapports de force déséquilibrés),

seraient encore mieux résolus, à la satisfaction de
chacun dans le canton.

4. La formule de l'alliance intercantonale autorise le respect des
identités et des sensibilités et différences cantonales et
micro-régionales.

5. Une entité régionale augmente l'efficacité, limite les gaspilla¬

ges de toutes sortes, offre de nouvelles synergies et collaborations

et permet enfin des économies importantes dans
l'optique de l'assainissement des finances de chaque canton.

6. Une telle création s'inscrit dans une logique en marche: elle
concrétise et approfondit les multiples collaborations et les
récents rapprochements entre nos trois cantons (par exemple,

BENEFRI dans le domaine de l'éducation, les collaborations

dans des domaines tels que la santé, la défense d'intérêts

communs, dans les axes routiers et ferroviaires etc.).
7. Cette alliance offre un rôle de pont exceptionnel au canton de

Berne, entre la communauté alémanique et francophone,
renforce son rôle d'intégration des minorités et de centre sur
le plan national.

8. La Romandie y trouve son compte à maints égards, alors

que bon nombre de variantes différentes esquissées l'isolent
ou l'affaiblissent.

9. La concurrence de l'Arc lémanique se trouve rééquilibrée,
offrant une place et un rôle nouveaux à l'Arc jurassien.

10. Une telle alliance concrétise, va plus loin et constitue un
prolongement heureux de l'Espace Mittelland.

11. Pour autant que le Jura joue le jeu et se positionne dans
l'ensemble qui lui convient (alliance avec Bâle ou avec
BENEFRI), l'affaire jurassienne, qui empoisonne notre canton et le

pays tout entier depuis des décennies, est définitivement et
harmonieusement résolue, sans vainqueur, ni vaincu.

12.Ce projet n'est pas fermé à tout développement ultérieur sur
le plan national, voire international.

13.Les intérêts légitimes et la souveraineté des cantons re¬

spectifs sont sauvegardés.
Dès lors, nous souhaitons obtenir une réponse du gouvernement

bernois sur les questions suivantes:
1. Quelle est l'attitude du Conseil-exécutif devant l'idée et l'es¬

quisse développées ci-dessus (alliance intercantonale BENEFRI)?

2. Quelle est la position du gouvernement bernois, de même

que son analyse de la situation et ses considérants face au
projet susmentionné?

3. Le Conseil-exécutif peut-il, dans les grandes lignes et sur le

principe, approuver un tel développement?
4. Dans le cas d'une réponse affirmative, le gouvernement

bernois envisage-t-il de prendre l'initiative de prendre les
contacts nécessaires permettant de concrétiser cette idée?

5. Le gouvernement a-t-il eu des contacts avec d'autres cantons

dans le sens indiqué?
6. Dans le cadre de la réforme constitutionnelle nationale, le

gouvernement est-il déjà intervenu dans cette direction
(favoriser l'émergence de régions supracantonales en Suisse)?

Le cas échéant, est-il prêt à le faire et sous quelle
forme?

Réponse écrite du Conseil-exécutif du 25 février 1998

Les grands défis de notre temps nécessitent aussi un réexamen
des moyens, des instruments et des structures dans le domaine
public. Les cantons tentent depuis quelques années de définir
leur rôle futur dans notre Etat fédéral. Le gouvernement bernois
prend une part très active aux efforts déployés dans ce sens,
d'autant que le directeur de la justice est le président de la

Conférence des gouvernements cantonaux, organe récemment
créé dans le but de renforcer la position des cantons. Il s'agira
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d'examiner la possibilité d'accroître l'influence des cantons sur
les décisions prises au niveau fédéral notamment par la réforme
du Conseil des Etats ou par d'autres mesures.
Une Suisse sans fédéralisme n'est pas concevable. La principale

difficulté réside dans le grand nombre et la diversité des
cantons. Il est par conséquent devenu indispensable de réexaminer
les structures en place. Les cantons de Vaud et de Genève ont
déjà relevé le défi. Dans notre région, une coopération étroite a
été mise en place entre les cantons de Berne, de Neuchâtel, de
Fribourg et du Jura (BENEFRI et BEJUNE), principalement dans
le domaine de la formation. La diversité à la fois linguistique,
culturelle et confessionnelle de cette région en fait en quelque
sorte une «Suisse en miniature», qui pourrait servir de base à

l'approfondissement de la discussion. Le Conseil-exécutif est
donc prêt à poursuivre la coopération avec ses partenaires en
lui donnant aussi cette orientation plus fondamentale. Parallèlement,

il juge opportun d'étendre le cas échéant la coopération
mise en place au sein de L'espace Mittelland à d'autres cantons
intéressés.

Lecomte. Mon collègue Verdon, actuellement en convalescence,

m'a prié de vous communiquer qu'il se déclare partiellement

satisfait de la réponse du Conseil-exécutif à son interpellation.

Il estime que le gouvernement n'a pas fourni de réponses
suffisamment détaillées aux questions pourtant très précises
développées dans son interpellation.
Dans la situation actuelle, il est sans doute difficile pour le

gouvernement de répondre de façon plus complète. Le gouvernement

bernois prend déjà une part active dans ce genre de
collaboration, du fait que le directeur de la justice est le président
de la Conférence des gouvernements cantonaux. Cette dernière
sera chargée d'examiner toutes les possibilités d'accroître
l'influence des cantons sur les décisions prises au niveau fédéral.
La Suisse sans fédéralisme n'est pas concevable. La diversité
des cantons représente l'obstacle majeur de cette réalisation.
C'est la raison pour laquelle les gouvernements cantonaux
devront réexaminer les structures actuelles et les cantons de
Genève et Vaud sont en train de s'engager dans cette voie. J'ai
assisté il y a huit jours à Tramelan à une conférence de M. Ca-
vadini, conseiller aux Etats neuchâtelois, sur le sujet précité. La
réalisation de cette alliance, si elle pouvait se réaliser, représenterait

la plus grande région bilingue de Suisse avec 900 000
Alémaniques et 400 000 Romands. Lors de son exposé, M.

Cavadini nous a fait comprendre que les plus grandes difficultés
provenaient de la très grande diversité de nos institutions cantonales,

mais il a également déclaré qu'avec de la compétence et
de la bonne volonté on pourrait obtenir des résultats assez
rapidement, souvent plus rapidement qu'on n'aurait pu l'imaginer.

Je lui ai demandé quel serait le temps nécessaire à nos
gouvernements pour réaliser cette alliance et à ma stupéfaction
il m'a répondu qu'une décennie suffirait. Si cette alliance pouvait
aboutir, on aurait en grande partie résolu le problème jurassien,
ce qui représenterait un grand pas vers l'avenir.

Präsident. Herr Verdon ist von der Antwort des Regierungsrats

teilweise befriedigt.

156/97
Interpellation Bigler - Wirtschaftlich oder wirtschaftS'
feindlich?

Wortlaut der Interpellation vom 9. September 1997

Als Mitglied der Plenum Jungunternehmer Vereinigung
Innerschweiz wurden wir über das gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung

initiierte Projekt «Gründerzentrum Luzern» orientiert.

- Was läuft im Kanton Bern betreffs Jungunternehmer/Innen /
Neuunternehmer/Innen?

- Wie werden bestehende Kleinunternehmungen mit schwieri¬

gem Geschäftsgang beraten, begleitet und unterstützt?

- Ist die neukonzipierte Wirtschaftsförderung besser und effizi¬

enter mit der Wirtschaft vernetzt?

- Vertritt sie ökologische Kriterien?

- In Kommentaren werden verschiedene bernische Institutio¬

nen und Amtsstellen als «traditionell und latent wirtschaftsfeindlich»

bezeichnet. Kann der neue Wind aus der VOL
solche Vorurteile über die Kantonsgrenzen hinaus
«wegblasen»? Wird in Zukunft in solchen Fragen progressiver
informiert, damit wichtige zukunftsgerichtete Wirtschaftsfragen
nicht mehr im links-rechts-Schema der Parteien zerzaust
werden?

Schriftliche Antwort des Regierungsrats vom 21. Januar 1998

Die Fragen des Interpellanten lassen sich folgendermassen
beantworten:
1. Der Kanton Bern darf für sich in Anspruch nehmen, bei der

Unterstützung von Jungunternehmen eine Vorreiterrolle
einzunehmen. Dank der Initiative des Handels- und Industrievereins
wurde das erste Gründerzentrum (Grüze) in Bern bereits 1995
eröffnet. Im Jahr 1997 nahmen weitere Zentren in Wabern, in

Biel und in Burgdorf ihren Betrieb auf. Neben den zahlreichen
Unternehmen, die sich an Grüze beteiligen, leisten auch die
Gemeinden und der Kanton ihren Beitrag; der Kanton Bern aus
dem Arbeitsmarktfonds.
Die Zielsetzungen von Grüze lassen sich folgendermassen
zusammenfassen:

- Firmengründungen für Jungunternehmen (unabhängig vom
Alter der Gründerinnen und Gründer) erleichtern und fördern.

- Überlebensrate von Jungunternehmen erhöhen (die Erfah¬

rung zeigt, dass nur vier von zehn Neugründungen das vierte
Jahr überleben).

- Den Glauben der Gründerinnen und Gründer an sich selber
sowie ihre Eigeninitiative stärken.

- Netzwerke zwischen Jungunternehmen schaffen und als

Plattform für innovative Ideen dienen.
Grüze richtet sich an alle Arten von Unternehmen. Das 1993
eröffnete BeTech im Berner Technopark konzentriert sich dagegen

auf Jungunternehmen im Technologiebereich. Es wurde von
der Wirtschaftsförderung massgeblich unterstützt, ebenso das
Zentrum für Umwelttechnologie in Thun (ZUT, Eröffnung 1995),
das sich im Bereich Umweltschutz spezialisiert hat.
2. Es gehört zu den Kernaufgaben dieser Gründerzentren, ihre

Kunden nicht nur in der Gründungs-, sondern auch in der
Aufbauphase und deren Schwierigkeiten zur Seite zu stehen.
3. Die Vernetzung der bernischen Wirtschaftspolitik und der
Wirtschaftsförderung mit der Wirtschaft wurde gegenüber früher
wesentlich verstärkt:

- In der Standortpromotion arbeitet die Wirtschaftsförderung
eng mit der Wirtschaft zusammen. Sie wirbt beispielsweise
im Ausland mit Aussagen bernischer Unternehmen zum
Wirtschaftsstandort Kanton Bern. Der Kanton half ferner mit, die
Vereine Telematik Cluster Bern (TCB) und Medizinal Cluster
Bern (MCB) zu gründen. Die beiden Vereine stärken die
Zusammenarbeit innerhalb der Branche und vermitteln der
Wirtschaftsförderung Wissen für die Standortpromotion.

- Die Wirtschaftsförderung betreibt eine Anlaufstelle für die
Wirtschaft. Diese steht allen Unternehmen zur Klärung von
Fragen zur Verfügung und verhilft zu raschen Problemlösungen.

- Ein Beirat berät die Wirtschaftsförderung über den Vollzug
des Gesetzes. Er setzt sich aus aktiven Unternehmerinnen
und Unternehmern, Vertretern der Arbeitnehmer, der Banken
sowie der Wissenschaft zusammen.
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- Regelmässig finden wirtschaftspolitische Aussprachen in den
verschiedenen Kantonsteilen statt. Die Wirtschaftsdelegation
des Regierungsrats trifft sich mit Unternehmerinnen und
Unternehmern zum Gespräch über aktuelle Fragen der
Wirtschaftspolitik.

4. Artikel 1 des neuen Wirtschaftsförderungsgesetzes schreibt
ausdrücklich vor, dass die Wirtschaftsförderung einer nachhaltigen

Entwicklung verpflichtet ist.

5. Der Regierungsrat hat sich in seiner Antwort auf die Interpellation

Steinegger zur Finanzierung der BEA ausführlich zur
Wirtschaftspolitik geäussert. Die folgenden Ausführungen beschränken

sich deshalb auf die wichtigsten Aussagen:

- Das Image des Wirtschaftsstandorts Kanton Bern kann nicht
mit Erklärungen oder kurzfristigen Kampagnen beeinflusst
werden. Gefragt sind eine längerfristige, glaubwürdige
Wirtschafts- und Finanzpolitik. Der Regierungsrat misst dabei der
Sanierung der Kantonsfinanzen grundlegende Bedeutung zu.

- Zentrale Aufgabe der kantonalen Wirtschaftspolitik ist weiter¬
hin die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die
Wirtschaft. Hier hat der Kanton Bern schon einiges erreicht. So
verfügt er beispielsweise seit 1993 über ein liberales Gesetz
über Handel und Gewerbe, seit 1994 über ein liberales
Gastgewerbegesetz. Das Koordinationsgesetz zeigt die
erwünschten Wirkungen, indem sich die Dauer der
Baubewilligungsverfahren seit seiner Einführung praktisch halbiert hat.
Die notwendigen Verbesserungen sind bei weitem noch nicht
abgeschlossen; zur Zeit sind rund weitere 30 Projekte (wie

Espace Mittelland, Entwicklungsschwerpunkte ESP etc.) in

allen Bereichen in Arbeit.

- Ende 1996 hat der Regierungsrat zudem seine «6 Offensiven
für Bern» vorgestellt. Drei Offensiven haben je einen Standortfaktor

zum Thema, der für die Entwicklung unseres
Wirtschaftsstandortes in den nächsten Jahren von zentraler
Bedeutung sein wird. Es geht um die Themenbereiche
Telekommunikation, Energie und Bildung. Der bereits erwähnte
Verein Technologie Cluster Bern ist ein Ergebnis dieser
Offensiven. Die drei anderen Offensiven richten sich nach innen,

an die Verwaltung. Sie wollen bei den Angestellten der öffentlichen

Hand das Verständnis für die Wirtschaft fördern. Das
Wissen um wirtschaftliche Zusammenhänge ist deshalb ein

Schwerpunkt bei der Weiterbildung des Personals im Jahr
1998. Im Zentrum stehen dabei nicht zusätzliche Kurse,
sondern der praxisnahe Erfahrungsaustausch zwischen
Wirtschaft und Verwaltung. Seit September 1997 werden zudem
alle wichtigen Vorlagen auf ihre Auswirkungen auf die
Wirtschaft hin untersucht.

Präsident. Herr Bigler ist nicht mehr im Rat. Er liess mitteilen,
er sei von der Antwort des Regierungsrats teilweise befriedigt.

161/97
Interpellation Wyss (Bern) - Adventure-Tourismus im
Berner Oberland

Wortlaut der Interpellation vom 9. September 1997

Eine immer grösser werdende Anzahl Touristinnen, die im Berner

Oberland ihren Urlaub verbringen, sucht nach immer
waghalsigeren Abenteuern. Entsprechend hat sich in den letzten
Jahren das Freizeit- und Ferienangebot gewandelt: Adventure-
Tours auf und in Bergbächen, Gleitschirmfliegen, Mountainbiking
und Bangee-Jumping sind nur die bekanntesten. Daneben
entdeckt die Branche aber fortwährend neue und noch verrücktere

Herausforderungen, welche sich immer weiter in unberührte
Naturgebiete vordrängen. Die Entwicklung scheint unaufhaltbar.
Bisher wurde die Problematik, welche mit dem massenhaften
Ausüben solcher Aktivitäten verbunden ist, denn auch viel zu

wenig wahrgenommen, und die Auseinandersetzung reduziert
sich bisher auf wissenschaftliche Untersuchungen.
Der Kanton darf aber gerade vor dieser zunehmenden Bedrohung

unberührter Naturflecke die Augen nicht verschliessen. Es
stellen sich daher folgende Fragen:
1. Mit welchen Massnahmen gedenkt der Kanton der

zunehmenden Naturbedrohung durch den Adventure-Tourismus
entgegenzutreten?

2. Wie können besonders empfindliche Gebiete vor diesen
Eingriffen bewahrt werden?

3. Für welche Gewässer wird Artikel 14 des kantonalen Fi¬

schereigesetzes heute angewandt?
4. Bestehen weitere rechtliche Möglichkeiten, um sportliche

Aktivitäten, wie sie oben beschrieben sind, einschränken zu
können?

5. Kann sich der Regierungsrat ein Verbot des Adventure-
Tourismus für gewisse Gebiete vorstellen?

6. Gibt es Zahlenmaterial über die Struktur der Adventure-
Touristlnnen im Berner Oberland (Anzahl Übernachtungen,
Herkunft, Ausgabenverhalten, Alter etc.)?

(13 Mitunterzeichnerinnen)

Schriftliche Antwort des Regierungsrats vom 21. Januar 1998

In den vergangenen Jahren hat sich der Adventure-Tourismus
als Bestandteil des touristischen Angebotes im Berner Oberland
etabliert. Er soll vor allem jüngere Touristinnen und Touristen ins
Berner Oberland holen. Sogenannte «Backpackers», junge
Gäste vor allem aus Deutschland, Asien und den USA, die mit
tiefem Budget in Europa reisen, planen oft ihre Aufenthalte
aufgrund des Adventure-Angebots. Firmen buchen diese Angebote
vor allem als Incentive, als Belohnung für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. In beiden Fällen werden so Kontakte zum Berner
Oberland geknüpft, die in Zukunft zu weiteren Buchungen führen

können. Wichtig ist der Adventure-Tourismus aber vor allem
in der Imagewerbung für das Berner Oberland. Volkswirtschaftlich

bedeutsam sind schliesslich die gut 100 Vollzeitstellen, die
während der Sommersaison durch den Adventure-Tourismus
geschaffen werden.
Adventure-Sportarten interessieren nur einen kleinen Anteil der
Gäste im Berner Oberland. Es ist deshalb nicht zu befürchten,
dass sich diese Sportarten zu einem Breitensport wie dem
Skilaufen entwickeln werden. Viele dieser Sportarten sind zudem
sehr kurzlebig und verschwinden nach zwei bis drei Jahren
wieder. Schliesslich benötigen kommerzielle Anbieter eine
gewisse Infrastruktur. Die Anfahrt oder der Anmarsch dürfen
zudem nicht zu lang sein. Dies schränkt die möglichen Gebiete für
Adventure-Sportarten ebenfalls ein. Verschiedene dieser
Sportarten werden von der Bevölkerung als Freizeitaktivität
ausgeübt, ohne die Dienstleistungen kommerzieller Anbieter in

Anspruch zu nehmen oder Sportverbänden beizutreten. Deshalb
ist hier eine Beeinflussung zu umweltgerechtem Verhalten

schwieriger zu erreichen.
Der positiven volkswirtschaftlichen Beurteilung stehen negative
Auswirkungen auf die Umwelt gegenüber. Die gesteigerte
Nachfrage führt sowohl zu stärkerer Beanspruchung bekannter
Gebiete als auch zur Erschliessung neuer, noch weitgehend
unberührter Gegenden. Die dadurch hervorgerufenen Störungen
(z.B. Menschenpräsenz, Lärm, Überraschungseffekte, Bau von
Wegen oder Beseitigen von Hindernissen) können sich beträchtlich

auf Fauna und Flora auswirken, zumal oft Rückzugsgebiete
oder Restlebensräume seltener oder spezialisierter Tier- und
Pflanzenarten betroffen werden. Je nach Ort, Zeit und Intensität
können die Adventure-Sportarten somit in Konflikt mit den Zielen
des Arten- und Biotopschutzes geraten. Es gilt deshalb, ihre

Entwicklung in vernünftige Bahnen zu lenken und die negativen
Auswirkungen auf die Natur zu minimieren.
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Die Fragen der Interpellantin lassen sich wie folgt beantworten:
1. Dem Kanton stehen verschiedene, gesetzlich vorgesehene

Massnahmen zur Verfügung, um Adventure-Sportarten zu
lenken, wo nötig einzuschränken oder gar zu verbieten:

- Raumplanerische Instrumente (Rieht- und Nutzungsplanung).

- Schaffung von Naturschutzgebieten oder Artenschutzzonen
mit vollständigen oder zeitlichen Nutzungseinschränkungen
(Artikel 6 Naturschutzgesetz und Artikel 11 Naturschutzverordnung).

- Beschränkung sportlicher Aktivitäten in bestimmten Gewässern

oder Gewässerabschnitten sowie Allgemeinverbindlicherklärung

von entsprechenden Vereinbarungen (Artikel 14

Fischereigesetz FiG). Verkehrsbeschränkungen auf bestimmten
Gewässerabschnitten für Schiffe (Artikel 2 Absatz 3
Schifffahrtsgesetz).

- Errichtung oder Durchsetzung von Fahrverboten für
Motorfahrzeuge auf Zufahrtswegen (z.B. Waldstrassen).
Ausserdem können Wildruhezonen geschaffen werden,
gestützt auf Vereinbarungen zwischen dem Jagdinspektorat
und geeigneten Partnern (z.B. Paraglidern). Im Einzelfall ist zu

prüfen, welche Massnahme am besten geeignet ist, den
beabsichtigten Schutz zu erzielen, ohne wirtschaftliche Aktivitäten

übermässig einzuschränken.
2. Für besonders empfindliche Gebiete steht insbesondere die

Möglichkeit offen, die sportlichen Aktivitäten gestützt auf das

Fischereigesetz einzuschränken oder eine Artenschutzzone
gestützt auf das Naturschutzgesetz zu erlassen.
Naturschutzgebiete sollen dort geschaffen werden, wo verschiedene

Schutzziele den Aufwand rechtfertigen, der mit der
Schaffung eines Naturschutzgebiets verbunden ist.

3. Bis heute sind keine Vereinbarungen im Sinne von Artikel 14
FiG zustandegekommen. Im Anschluss an die Beratungen
des Fischereigesetzes im Grossen Rat sind betreffend die
Lütschine zwar erste Verhandlungen zwischen der
Fischereipachtvereinigung Interlaken und einem Veranstalter
aufgenommen, bis heute aber zu keinem Abschluss gebracht worden.

Die Volkswirtschaftsdirektion wird auf geeignete Weise
Anstösse zu solchen Vereinbarungen geben und Ende 1998
eine Zwischenbilanz ziehen. Danach ist zu entscheiden, ob
andere Massnahmen zu ergreifen sind.

Folgende Probleme erschweren den Abschluss einer
Vereinbarung:

- Die Zahl der Anbieter in einem freien Markt nimmt zu und die

Anbieter stehen zueinander im Wettbewerb.

- Die Anbieter sind in keiner Dachorganisation vereint. Eine

solche Organisation würde es ermöglichen, dass die Tourismus-

und Schutzorganisationen mit einem kompetenten
Ansprechpartner verhandeln können.

- Der Nutzung von Gewässern sind Grenzen gesetzt oder
müssen Grenzen gesetzt werden, um den erwünschten
Schutz zu erreichen. Es stellt sich die Frage, wie die
beschränkten Nutzungsmöglichkeiten auf die verschiedenen
Anbieter aufgeteilt werden können.

4. Der Regierungsrat geht davon aus, dass im Gespräch geeig¬
nete Massnahmen gefunden werden können, um den Adven-
ture-Tourismus in geordnete Bahnen zu lenken. Sollte dies
nicht gelingen, kann er auf dem Verordnungsweg weitergehende

Vorschriften erlassen.
5. Die geschilderten Rechtsgrundlagen lassen ein Verbot von

Adventure-Sportarten zu. Zu prüfen ist jeweils, ob ein Verbot

verhältnismässig ist oder ob sich der Schutzzweck nicht auch
mit milderen Massnahmen erreichen lässt.

6. Statistische Unterlagen zum Adventure-Tourismus sind nicht
vorhanden. Aufgrund von Abklärungen bei den verschiedenen

Anbietern sind jedoch Schätzungen möglich: Die

wichtigsten Sportarten sind Rafting mit rund 20 000 und

Canyoning mit knapp 10 000 Passagieren je Saison (zum

Vergleich: an einem schönen Sommertag besuchen 3000

Gäste allein das Schilthorn). Die übrigen Adventure-
Sportarten weisen alle viel tiefere Teilnehmerzahlen auf.

Präsident. Frau Wyss ist von der Antwort des Regierungsrats
nicht befriedigt.

164/97
Interpellation Zbären - Kantonsbeitrag an Wegebau
Hahnenmoospass-Äugi-Ammertenspitz

Wortlaut der Interpellation vom 10. September 1997

Vor elf Jahren genehmigte die Gemeinde Adelboden ein

Wanderwegkonzept, worin eine Verbindung Hahnenmoospass-
Äugi-Ammertenspitz enthalten war. 1993 äusserten sich Jagd-
und Naturinspektorat negativ zum vorgesehenen Wegebau. Im

folgenden Jahr meldeten nach zwei ganztägigen Begehungen
im Gelände Vertreter des Oberländischen Naturschutzes und
der Adelbodner Jägerschaft grundsätzliche Bedenken an.
Das grösstenteils sehr steile, felsige und steinschlaggefährdete
Gelände am Äugigrat wurde als nicht geeignet für einen
Bergwanderwegebau taxiert. Die neue Weganlage würde vermehrt
Unruhe in ein bis anhin nur von sehr wenigen Leuten begangenes

Einstandsgebiet von Gemsen bringen. Man einigte sich
darauf, die Gefährlichkeit der abschnittsweise vorhandenen
Pfadspur durch punktuelle Sicherheitsmassnahmen zu vermindern.

Der Weg sollte als Alpinpfad - nur für gute Berggänger
geeignet - markiert werden. Trotzdem wurde nun für 360 000
Franken (laut «Bund»-Artikel) ein massiver Eingriff vorgenommen:

Auf einer Länge von mehreren hundert Metern wurde ein

Weg aus dem Fels herausgesprengt. Sieben breite Metalltreppen

mit Geländer überwinden die steilsten Wegstellen. Trotz
diesen baulichen Massnahmen ist die Begehung des Weges
vorab bei Schlechtwetter und nassem Fels nach wie vor mit
Risiken verbunden.
Mit Erstaunen nimmt man zur Kenntnis, dass der Kanton Bern
diesen fragwürdigen Wegebau mit 120 000 Franken mitfinanziert

hat.
Der Regierungsrat wird ersucht, die nachfolgenden Fragen zu
beantworten:
1. Wer hat mit welcher Begründung den Kantonsbeitrag bewilligt?

2. Wie passt dieser grosszügige Beitrag an ein umstrittenes
Projekt zur knauserigen Plaltung desselben Kantons gegenüber

den Berner Wanderwegen (Kürzung des Kantonsbeitrages

an den seit Jahrzehnten aktiven Verein)?
3. Wäre es nicht sinnvoller, die nur beschränkt vorhandenen

kantonalen Mittel für den mancherorts mangelhaften Unterhalt

des bestehenden ausgedehnten Wanderwegnetzes im

ganzen Kanton einzusetzen, als problematische neue
Verbindungen zu unterstützen?

4. Ist für den Bau des Weges am Äugigrat ein ordentliches
Baubewilligungsverfahren durchgeführt worden und lag eine

Ausnahmebewilligung laut Artikel 24 Raumplanungsgesetz
vor?

(6 Mitunterzeichnerinnen)

Schriftliche Antwort des Regierungsrats vom 21. Januar 1998

Der Interpellant gibt die Vorgeschichte des Wegebaus
unvollständig wieder. Es stimmt zwar, dass sich an einer ersten
Begehung im Jahr 1993 vor allem der Wildhut- und der Jagdverein
kritisch gegenüber dem Projekt äusserten. Daraufhin wurden
Varianten geprüft und das Projekt überarbeitet. So wurde unter
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anderem die Wegbreite reduziert und auf Sprengungen weitgehend

verzichtet. Im August 1994 wurde im Beisein aller interessierten

Kreise, so auch des Interpellanten als Vertreter des
Naturschutzverbands Berner Oberland, beschlossen, den Äugiweg
als Alpinpfad auszubauen. Zur Begleitung der Bauausführung
wurde ein Ausschuss bestimmt. Mit den Bauarbeiten wurde im

Jahr 1996 begonnen, abgeschlossen wurden sie im Sommer
1997. Bei der Ausführung mögen Fehler vorgekommen sein, sie

rechtfertigen aber nicht, das Vorhaben als Ganzes in Frage zu
stellen.
Die konkreten Fragen des Interpellanten lassen sich folgender-
massen beantworten:
1. Der Beitrag wurde 1992 als Verpflichtungskredit vom

Regierungsrat bewilligt. Damals wurde mit Gesamtkosten von
465 000 Franken gerechnet, an die nach damaligem Schlüssel

ein Kantonsbeitrag von 33 Prozent, höchstens aber
155 500 Franken, zugesichert wurde. Der Wanderweg ist
das wichtigste Teilstück des Adelbodner Höhenrundwegkon-
zepts. Er führt vom Flahnenmoos zur Engstligenalp und wird
von vielen berggewohnten Wanderinnen und Wanderern

begangen. Der Ausbau hat zum Ziel, die Sicherheit auf dem

gebirgigen Übergang zu erhöhen und das Wandern auf einen

einzigen Weg zu konzentrieren.
2. Der Regierungsrat teilt die Auffassung nicht, wonach es sich

um ein umstrittenes Projekt handle. Er stellt vielmehr fest,
dass sowohl die Gemeinde Adelboden als Bauherrin, die
Gemeinde Lenk, der Regierungsstatthalter von Frutigen wie
auch die Berner Wanderwege das Projekt unterstützten. Die

Finanzierung des Vorhabens ist breit abgestützt; neben der
Gemeinde Adelboden beteiligen sich auch der Kur- und
Verkehrsverein und die Transportunternehmen. Der Wanderweg
ist zudem Teil des Gesamtkonzepts der Gemeinde Adelboden,

das seinerzeit in der Fachkommission für Tourismus
behandelt worden ist. Die begrenzten finanziellen Mittel des
Kantons zwingen in allen Bereichen zu Einsparungen. Nicht

nur der jährliche Beitrag an die Berner Wanderwege, sondern
auch die Beiträge an einzelne Wegprojekte mussten deshalb
in den vergangenen Jahren gekürzt werden. Für neue Vorhaben,

an die Beiträge gemäss dem Gesetz über die Förderung
des Tourismus möglich sind, kommen heute deutlich tiefere
Ansätze von 20 bis 25 Prozent zur Anwendung.

3. Der Regierungsrat kann sich der Auffassung des Interpellan¬
ten nicht anschliessen, wonach die knappen staatlichen Mittel

einzig in den Unterhalt zu investieren sind. Der Kanton
Bern ist auf ein attraktives, auf die aktuellen Bedürfnisse
zugeschnittenes touristisches Angebot angewiesen. Deshalb

genügt es nicht, das Bestehende zu erhalten, sondern es
sind immer wieder Ergänzungen und Erneuerungen der
touristischen Infrastruktur erforderlich. Im übrigen leistet der
Kanton beträchtliche Beiträge an den Unterhalt. Mit der
Änderung des Strassenfinanzierungsdekrets leistet der Kanton

Unterhaltsbeiträge in der Grössenordnung von 200 Franken

je Kilometer Wanderweg (auf 4.- bis 6.-Klass-Wegen) und
Jahr. Dies kostet den Kanton jährlich rund 1,5 Mio. Franken.

4. Die Gemeinde Adelboden hat zusammen mit der Gemeinde
Lenk das Projekt unter Einbezug der zuständigen Fachstellen

geplant und deren schriftliche Zustimmung eingeholt. Auch
der Natur- und Fleimatschutz war von Anfang an in die
Projektierung und den Variantenentscheid einbezogen. Dagegen
wurde kein förmliches Baubewilligungsverfahren durchgeführt.

Deshalb hat der Regierungsrat die Akten dem zuständigen

Regierungsstatthalteramt überwiesen. Dieser wird
abklären, ob das Vorhaben bewilligungspflichtig ist und allenfalls
ein nachträgliches Baubewilligungsverfahren durchführen.

Präsident. Herr Zbären verlangt Diskussion. Das Quorum

beträgt 50 Stimmen.

Abstimmung
Für den Antrag auf Diskussion 40 Stimmen

Präsident. Herr Zbären hat das Wort für eine Erklärung.

Zbären. Ich bin schon enttäuscht, dass Sie mir nicht erlauben,
ein paar Worte mehr zu meiner Interpellation zu sagen. Es
stimmt hinten und vorne nicht, dass die Berner Wanderwege
hinter diesem Projekt stehen, wie die Regierung schreibt. Die
Berner Wanderwege haben in Sachen Wandern sehr grosse
Erfahrung, man dürfte sie nicht einfach übergehen und den
Gemeinden für sogenannten Wegunterhalt 1,5 Mio. Franken
zukommen lassen - ohne jede Gewähr, dass dieser Unterhalt
dann auch tatsächlich gemacht wird. Wie mancher Gemeindekassier

hat den Beitrag zurückgeschickt, weil er nicht für den
Unterhalt gebraucht wurde? Das möchte ich gerne wissen.
Frage 1 habe ich vielleicht zu wenig präzis gestellt. Es nimmt
mich wunder, wer genau in der Verwaltung das Projekt
befürwortete und mit entsprechendem Antrag an die Regierung
weiterleitete. Klar muss es die Regierung letztlich beschliessen;
aber wer war so grosszügig in der Verwaltung, ein solches
Projekt zu unterstützen? Auf der andern Seite bestrafen wir die
Berner Wanderwege mit einer massiven Kürzung des jährlichen
Beitrags - die Berner Wanderwege, die seit Jahren an der Arbeit
sind und dem Kanton Bern ein Wanderwegnetz von fast 9000
Kilometern eingerichtet haben! Ich bitte die Kantonsstelle, in

Zukunft vermehrt mit den Wanderwegen zusammenzuarbeiten
und zu versuchen, mit einem möglichst kleinen finanziellen
Aufwand möglichst viel für den Wandertourismus herauszuholen.
Im Moment läuft es nicht so, leider.

Präsident. Herr Zbären ist von der Antwort nicht befriedigt.

Dekret über Musikschulen und Konservatorien
(Änderung)

Beilage Nr. 5

Eintretensfrage

Schibier, Präsident der Kommission. Bei der vorgeschlagenen
Änderung geht es um nichts grundlegend anderes oder neues.
Das Dekret aus dem Jahr 1983 hat sich im grossen und ganzen
bewährt. Es schuf die Grundlage für eine kontinuierliche und
gefreute Entwicklung der Musikschulen im Kanton. Heute gibt
es 29 anerkannte allgemeine Musikschulen, an denen gegen
1500 Lehrerinnen und Lehrer rund 20 000 Schülerinnen und
Schüler unterrichten. Dass diese Schulen heute im Bildungsund

Freizeitangebot einen wichtigen Faktor bilden, wird wohl
von keiner Seite bestritten. Eine Gesamtrevision des Dekrets

drängt sich deshalb nicht auf. Die vorgeschlagene Teilrevision
beschränkt sich im wesentlichen auf zwei Bereiche. Erstens.
Das System der Kantonsbeiträge an die allgemeinen Musikschulen

- nicht aber die Konservatorien - soll geändert werden. Im

Anschluss an die bereits 1996 beschlossene Änderung des

Kulturförderungsgesetzes soll das System bei der Berechnung
der Kantonsbeiträge verfeinert werden. Bisher wurden die
Subventionen als Pauschalbeiträge pro Schülereinheit ausbezahlt.
Neu sollen diese Beiträge auf der Grundlage der anrechenbaren
Kosten der Musikschulen ausgerichtet werden. Das ist der neu
eingeführte Schlüsselbegriff. Zu den anrechenbaren Kosten
gehören allein die Löhne und die Sozialleistungen; diese machen
weitaus den grössten Teil des Aufwands einer Musikschule aus.
Hier wird sich der Kanton mit 20 Prozent beteiligen. Was nicht
dazu gehört und wo sich der Kanton heraushält, sind die Kosten
für die Infrastruktur, also beispielsweise Raummieten und
Instrumentenmieten, der Aufwand für Sachversicherungen, für
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Infrastruktur und Administration. Diese Kosten machen bei einer
durchschnittlichen Musikschule gesamthaft zwischen 5 und 15
Prozent aus. Ganz bewusst will man den Schulen in diesen
Bereichen einen gewissen Spielraum belassen und damit auch
die Möglichkeit für Einsparungen. Die Höhe der Kosten ist,
anders als bei den Löhnen, durch gesetzliche Erlasse nur zum Teil

geregelt. Sie ist abhängig von den Strukturen einer Schule, von
den lokalen Gegebenheiten und von internen Reglementen,
beispielsweise über die Spesenentschädigung und Reisekosten.
Ich sage es schon hier: Anträge auf eine Erhöhung der
Kantonsbeiträge fanden mit Rücksicht auf die Situation unserer
Kantonsfinanzen in der Kommission keine Mehrheit.
Die zweite Änderung bezieht sich auf die Gehälter der Lehrkräfte
an den Musikschulen und Konservatorien. 1995 ist die neue
Lehreranstellungsgesetzgebung in Kraft getreten. Nun geht es
darum, die Gehälter der Lehrkräfte und Schulleitungen der
allgemeinen Musikschulen und Konservatorien den neuen
Bestimmungen anzupassen. Etwas grundsätzlich Neues soll also
auch hier nicht eingeführt werden; es geht um einen rechtlichen
Nachvollzug.
Weitere im Zusammenhang mit der Dekretsrevision vorgeschlagene

Änderungen wurden von der Kommission ebenfalls gut
aufgenommen. Dazu gehört beispielsweise eine Bestimmung,
wonach die an einer Musikschule beteiligten Gemeinden in

Zukunft mit den Schulen sogenannte Leistungsvereinbarungen
abschliessen können, die vor allem das Unterrichtsangebot,
Schulgelder, Finanzierung sowie Rechte und Pflichten der
Musikschulträger regeln. Der bisher bewährte Schlüssel - 40
Prozent Schulgelder, 40 Prozent Gemeindebeiträge und 20 Prozent
Kantonsbeitrag - soll weiterhin gelten. Materiell brachte die
Kommission zwei Ergänzungen ein. Sie fügte in Artikel 6 als
weitere Voraussetzung neben den qualifizierten Lehrkräften auch
eine qualifizierte Schulleitung ein, was eigentlich logisch ist.
Dafür konnte in Artikel 7 der Absatz 2 ersatzlos gestrichen werden.

Im weiteren entschied sie sich nach eingehender Diskussion

in Artikel 8 mit klarer Mehrheit für eine sogenannte
Eignungsabklärung, die periodisch zu überprüfen ist. Diese Ergänzung

soll gemäss den vorliegenden Anträgen wieder gestrichen
werden - das wird sicher noch einiges zu diskutieren geben.
Die Teilrevision wurde in der Kommission im allgemeinen gut
aufgenommen. Eintreten war unbestritten. Einzelne Punkte
gaben recht zu reden. In der Schlussabstimmung wurde das
Dekret mit 18 zu 1 bei 2 Enthaltungen sehr deutlich angenommen.

Zu den Anträgen, die drei Bereiche im Visier haben, werde
ich mich in der Detailberatung äussern.

Vizepräsidentin Haller übernimmt den Vorsitz.

Lüthi (Münsingen). Die SVP ist klar für Eintreten. Die Anpassung
an die Lehreranstellungsgesetzgebung und die Änderung
bezüglich der anrechenbaren Kosten können wir unterstützen. Wir
sind für Eintreten im Wissen, dass bei Inkrafttreten des neuen
Finanzausgleichs wir wieder über die Bücher werden gehen
müssen, weil der Verteiler für die Volksschule dann 70/30 lauten
wird. Wir fragten uns, ob die Musikschulen nicht in die
Schulgesetzgebung gehören und somit bei der Aufgabenteilung ab
2001 ganz anders gehandhabt werden müssten. Mehr Geld für
die Musikschulen können wir leider nicht geben, deshalb müssen

wir den Faktor 1,2 und auch 1,1 ablehnen. Ein Hauptproblem

ist die Einflussnahme der Gemeinden auf die Kosten der
Musikschulen (Artikel 17). Die Gemeinden können jedoch durch
Leistungsvereinbarungen Einfluss und Einsitz in die Musikschulen

nehmen. Sie können sogar Pauschalen pro Verrechnungseinheit,

Globalbudgets oder auch Kostendächer vereinbaren;
man muss aber zusammensitzen und zusammen reden. Einmal

mehr müssen wir bei diesem Dekret dem Druck der Gemeinden,
Musikschulen und der Kantonsfinanzen standhalten und einer

Lösung das Wort reden, die uns vielleicht nicht gänzlich freut.

Niemand stellt aber die Musikschulen in Frage; alle hier in
diesem Saal sind von der Wichtigkeit der musischen Ausbildung für
Kinder überzeugt. Aber muss, was wünschbar, gut und wichtig
ist für die Kinder, gleich mehrheitlich von der öffentlichen Hand
bezahlt werden? Wenn ich daran denke, worauf meine Eltern
während der Ausbildung von uns drei Kindern verzichten muss-
ten, frage ich mich, und das nicht das erstemal, wo heute das
Verantwortungsbewusstsein von Erzeugerinnen und Erzeugern
von Kindern geblieben sei.

Widmer (Bern). Ohne finanzielle Korrekturen wird die
Dekretsänderung zu einer Verschlimmbesserung für die Musikschulen.
Die grüne und autonomistische Fraktion begrüsst es, dass der
Kanton die finanziellen Mittel zur Unterstützung der Musikschulen

gerechter verteilen will. Grundsätzlich unterstützen wir den

vorgeschlagenen Systemwechsel der Kostenabgeltung. Hingegen

sind wir mit der Ausgestaltung des neuen Abgeltungssystems

nicht einverstanden. Ohne Modus und kantonale Beiträge
an die Administrations- und Infrastrukturkosten wird die
Dekretsänderung zu einer einseitigen Sparübung, und zwar vorab zu
Lasten der Musikschulen der Städte Bern, Biel und Thun und
den Schulgeld Zahlenden dieser Schulen. Das steht im
Widerspruch zum neuen Lastenausgleich zwischen Kanton und
Gemeinden - wir werden in dieser Session noch davon reden -,
der unter anderem eine angemessene Abgeltung der Zentrumslasten

vorsieht. Zusätzlich verstösst der vorgesehene Umfang
der Kantonsbeiträge gegen das Kulturförderungsgesetz. Das
schreibt bekanntlich eine Kostenübernahme von 20 Prozent
durch den Kanton vor. Wir bieten sicher nicht Hand, die
mangelnde Unterstützung der Musikschulen auch noch rechtlich
festzuschreiben. Es soll hier niemand behaupten, die finanzielle
Situation des Kantons habe sich seit der Verabschiedung des

Kulturförderungsgesetzes grundlegend geändert.
Der zweite Kritikpunkt betrifft die sprachliche Gleichbehandlung
der Geschlechter im Dekretsentwurf, was bereits in der
Vernehmlassung von verschiedener Seite kritisiert wurde. In den
revidierten Artikeln wird korrekterweise immer die männliche und
weibliche Form gebraucht. Nicht so in den bisherigen Artikeln
des Dekrets. So findet sich beispielsweise in Artikel 18 Buchstabe

c die einzige Erwähnung von Rhythmikern, obwohl dieser
Beruf fast ausschliesslich von Frauen ausgeübt wird. Man wird
mir entgegenhalten, es gebe einen Grossratsbeschluss, wonach
aus Effizienzgründen nur bei Totalrevisionen eine redaktionelle
Gesamtbereinigung erfolge. Das ist mir bekannt. Uns ist aber
nicht einsichtig, weshalb es aufwandmässig möglich ist, im

ganzen Dekret einerseits den Begriff «Staat» durch «Kanton» zu
ersetzen, anderseits die sprachliche Gleichbehandlung der
Geschlechter auf die Revisionsartikel zu beschränken. Ganz

abgesehen davon, dass es bei der Lektüre seltsam anmutet,
wenn im gleichen Schriftstück unterschiedliche sprachliche
Geschlechtsformen gebraucht werden. Wir regen an, dies im
Hinblick auf die definitive Fassung noch einmal zu überprüfen.
Mit diesen Vorbehalten beantragt unsere Fraktion, auf die Vorlage

einzutreten.

Bühler. Auch die FDP-Fraktion ist für Eintreten auf die
Dekretsänderung und bis auf ein Detail für die graue Fassung. Wir
sehen den Grund für die Revision ein, nämlich das revidierte
Lehreranstellungsgesetz und das Kulturförderungsgesetz. Die Revision

ist eine Übergangslösung, wie Herr Lüthi bereits sagte. Wir

begrüssen besonders die Leistungsvereinbarungen zwischen
Musikschulen und Gemeinden. An und für sich ist auch der
Wechsel der Pauschalkostenbeiträge zur Abgeltung der
sogenannten anrechenbaren Kosten richtig. Dies muss im Rahmen
des Projekts Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden gesehen
werden, und man muss es als Kantonsparlamentarier auch
befürworten - als Gemeindevertreter geschieht dies wohl eher
zähneknirschend. Die Plafonierung der Betriebskostenbeiträge
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führte im Vorfeld schon zu etlichen Diskussionen und
Widerständen seitens des Gemeindeverbandes, aber auch der
Musikschulen. Es ist schade, dass auf dem Buckel der Musikschulen
und der Musikförderung Finanzpolitik betrieben wird. Aber
angesichts der desolaten Staatsfinanzen ist das wahrscheinlich
nicht zu vermeiden. Die Gemeinden müssen schauen, wie sie

auch im Bereich der Infrastruktur der Musikschulen Sparmöglichkeiten

und Synergien nutzen können. Es geht bekanntlich
manchmal auch einfacher. So gesehen werden wir den Anträgen

auf Erhöhung der Kantonsbeiträge in Artikel 13a nicht
zustimmen.

Bohler. Die Grüne - Freie Liste sieht vier Ziele, die mit der

Dekretsänderung erreicht werden. Der Gelder sollen gerechter
verteilt werden, wobei es natürlich auch Gewinner und Verlierer

gibt. Mit dem Dekret werden klare Kriterien geschaffen. Die

Lehrergehälter sind gesichert - ältere Lehrer werden von der
Musikschule nicht entlassen, weil sie zu teuer kommen. Der
Staat steht gerade noch so zu den Musikschulen; es könnte
schlimmer sein.
Unsere Kritik: Die Eltern und Gemeinden sind mit 40 Prozent
beteiligt, der Staatbeitrag jedoch sank allmählich auf 17 Prozent,
wie folgendes Beispiel zeigt. 1989 konnte der Leiter der Musikschule

Gürbetal noch mit 24,5 Prozent Staatsbeitrag rechnen. In

der Folge reduzierte sich der Prozentsatz kontinuierlich auf 17,4
Prozent im Jahr 1996. Eine kleine Floffnung besteht, dass das
Dekret im Zusammenhang mit der Kantonalisierung der
Konservatorien und mit den Fachhochschulen vielleicht im Jahr 2000
oder ein, zwei Jahre später angepasst und nicht auf dem für uns
zu tiefen Niveau bleiben wird.
Die Grüne - Freie Liste ist für Eintreten und lehnt alle Anträge ab,
mit Ausnahme des Antrags Koch.

Koch. Die SP ist selbstverständlich für Eintreten, möchte aber
trotzdem ein paar Bemerkungen anbringen - aufs Risiko hin zu
wiederholen, was die Vorredner schon sagten. Auch ich habe
das Gefühl, die Vorlage komme reichlich spät. Meine Motion
reichte ich im November 1993 ein, und jetzt kommt die Anpassung

so nahe an die Neuordnung der Aufgabenteilung zwischen
Gemeinden und Kanton, dass sie nur eine kurze Übergangslösung

sein kann. Ausserdem werden mit der Schaffung der
Fachhochschule im musischen Bereich die Konservatorien nicht
mehr durch das Dekret abgedeckt. Die Dekretsänderung hätte
zusammen mit dem Kulturförderungsgesetz oder kurz darauf
dem Grossen Rat vorgelegt werden sollen. Mit der Neuregelung
der Lehreranstellungsgesetzgebung hat die Verspätung der
Revision in der Zwischenzeit zusätzliche Probleme verursacht.
Der Unmut der Gemeinden, die sich in diversen Schreiben
äusserte, ist deshalb verständlich. Der Gemeindeverband ging aber
vielleicht in die falsche Richtung; darauf komme ich noch
zurück.

Die Musikausbildung ist gegenwärtig im Kulturförderungsgesetz
verankert, und auch wir fragen uns, weshalb sie nicht in die

Bildungsgesetzgebung aufgenommen wird. Es gibt verschiedene

Berührungspunkte zur Volksschule. Ich denke an die musikalische

Grundschulung. Die Lehrkräfte geben an der Volksschule
zum Teil Instrumentalunterricht, und das ist, wie wir wissen, an
der Grenze zur Legalität, es geht manchmal darum, Stunden
aufzufüllen, die man eigentlich reduzieren müsste, und das ist
wohl nicht im Sinn der Sparbemühungen im Bildungsbereich.
Die Musik - und ich meine nicht nur die Singstunde - sollte so
selbstverständlich zur Ausbildung gehören wie Rechnen und
Schreiben.
Zum Dekret in der grauen Fassung haben wir nicht viel
anzumerken. Die Fraktion ist sich in der Frage der Eignungsabklärung

nicht einig. Für die einen - die Mehrheit - ist sie ein Mittel

zur Selektionierung und deshalb ein sozialpolitisch fragwürdiges
Postulat. Für die andern soll den Schülerinnen und Schülern eine

adäquate Musikausbildung vermittelt werden, weshalb eine

Abklärung - nicht mit einem Test oder einer Selektionierung -
nötig sei. Den letzteren Standpunkt vertritt die Minderheit, die
aber in der Kommission sehr gut vertreten war. Ein zweiter
Themenbereich sind die anrechenbaren Kosten. Der Vortrag
selber ist in dieser Frage alles andere als konsistent. Seite 2

redet man von Schulen mit einem älteren Lehrkörper, entsprechend

hohen Gehaltskosten und Sozialleistungen und einer
teuren Infrastruktur. Seite 3 werden dann die Infrastrukturkosten
ohne weitere Begründung als nicht anrechenbar bezeichnet.
Man hätte zumindest aufzeigen müssen, warum sie nicht
anrechenbar sind. Ich werde bei meinem Antrag noch genauer
begründen, weshalb man hier den Gemeinden einen kleinen
Schritt entgegenkommen sollte. Auch wir meinen, der Kanton
sollte nach Gesetz 20 Prozent ausrichten - der
Kommissionspräsident sagte zwar, er tue dies, aber das ist überhaupt
nicht mehr der Fall.

Eine Bemerkung zu den Schreiben des Gemeindeverbandes. Im

Gegensatz zum ersten Schreiben vom 10. Dezember 1997, das
nur an die Kommissionsmitglieder gerichtet war, ist das zweite
Schreiben vom 2. März 1998 sehr viel differenzierter, obwohl es
um ein Vielfaches kürzer ist. Die erste Stellungnahme enthält
schlicht Fehlinterpretationen. Mit dem, was der Gemeindeverband

im zweiten Schreiben verlangt, bin ich sogar weitgehend
einverstanden, nur hat es mit der gegenwärtig vorliegenden
Revision nicht viel zu tun. Das in diesem Schreiben geäusserte
Anliegen muss in die Diskussionen um die neue Aufgabenteilung
Kanton-Gemeinden einflössen. Die Neuregelung des Prinzips -
bisher Pauschalbeträge nach Unterrichtseinheiten, neu nach
anrechenbaren Kosten - liegt auch im Interesse der Gemeinden,
Peter Bühler. Die Kosten in den Musikschulen werden so viel

transparenter. Die Gemeinden können besser kontrollieren,
können neu Leistungsvereinbarungen abschliessen. Das wurde
zwar teilweise schon getan, aber auf einer recht wackligen
rechtlichen Grundlage. Die Vorlage ist gegenüber der heutigen
Regelung kostenneutral, was immer das heissen soll. Ich bin

überzeugt, dass sie längerfristig sogar kostensenkend wirkt,
nämlich wegen der Kostentransparenz, die für die Umsetzung
nötig ist. Vergleiche unter allen 29 Musikschulen im Kanton
können dazu beitragen aufzuzeigen, wo allenfalls bei einer
bestimmten Schule zu hohe Kosten entstehen, und dann können
die Gründe analysiert werdén.
Zusammenfassend: Der Kanton Bern darf stolz sein auf seine
Regelung der Musikausbildung. Diese Errungenschaft wollen wir
behalten und pflegen.

Präsident Seiler (Moosseedorf) übernimmt wieder den Vorsitz.

Blatter (Bolligen). Ich war dabei, als seinerzeit der kühne
Versuch unternommen wurde, den Wildwuchs auf dem Gebiet der
Musikschulen zu beseitigen und eine einheitliche Philosophie zu
entwickeln. Ich kann mich gut erinnern, wie man unisono gefunden

hat, es dürfe nicht jede Gemeinde auf diesem Gebiet dilet-
tieren und je nach Zusammensetzung und Interesse etwas tun
oder eben nicht tun. So klaffte etwa die Besoldung der
Unterrichtenden auseinander, ebenfalls die Qualität. Man erreichte
dann immerhin nicht eine Gleichschaltung, sondern gleich lange
Spiesse für alle Musikschulen im ganzen Kanton. Natürlich kann
man sagen, gewisse Musikschulen hätten sich elitär entwickelt
und würden eine breitere Palette anbieten als vertretbar. Aber es
ist im Interesse der Begabtenförderung sicher sinnvoll, dass ein
zweites Instrument gelernt werden kann.
Beim vorliegenden Dekret habe ich das ungute Gefühl, man
wolle Kultur und Finanzen kompatibel machen, was natürlich in

der Luft liegt, aber oft zu Ungunsten der Kultur ausgeht. Ich
befürchte auch, dass die Gemeinden, wenn sie unter Druck
kommen, indem der Kanton seine Beiträge reduziert, am ehesten

dort zu sparen beginnen, wo man sparen kann, und das ist
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bei der Kultur, bei der Musikschule. Deshalb meint die EVP, der
Kanton solle seine Führungsrolle auf dem Gebiet der Musikschulen

beibehalten und halt auch zwingend dreinreden, ein
Engagement zeigen, auch wenn die Finanzen knapp sind. Dass nicht
alle Musikschulen den gleichen Aufwand haben, gerade im

administrativen Bereich, ist uns klar. Darum meint die EVP-
Fraktion, eine moderate Streichung gerade bei den grossen
Musikschulen - beispielsweise Bern - sei sinnvoller als eine

Nullösung. So würden die Mitsprache des Kantons und die

strategische Führung in Sachen Musikschulen eher akzeptiert,
als wenn man den Gemeinden befiehlt und sie dann vollumfänglich

für die Finanzen aufkommen müssen. Eine strategische
Führung des Kantons ist also erwünscht, aber auch ein
Engagement im Finanziellen. Wir werden deshalb dem Antrag auf 1,1

Prozent zustimmen. Wenn nötig, werden wir dies noch einmal
begründen.
Die EVP-Fraktion ist für Eintreten. Sie findet die Dekretsänderung

nötig und kann ihr zustimmen.

Galli. Die CVP hält diese Teilrevision für dringlich. Bisherige
Erfahrungen in der praktischen Anwendung wurden in das
Dekret eingebaut, so dass eine noch sinnvollere und effizientere
Arbeit der Musikschulen möglich ist. Alle beteiligten Musikschulen

und Behörden haben in den letzten Jahren um kostengünstige

Lösungen gerungen und mit Qualitätsentwicklung und

Diversifizierung das Unterrichtsangebot optimieren können. Die

Neugestaltung der Lehreranstellungsgesetzgebung und die
daraus folgende Verordnung für die Musikschullehrkräfte wird
integriert. Das Einfrieren der Berechnungsgrundlagen über Jahre
belastete die Gemeinden zusätzlich, die Erhöhung der Schulgelder

ging oft über die soziale Verträglichkeit. Gespart wurden laut

Mitteilungen und Protokollnotizen da und dort schon bis zu 25
Prozent. Es wird also nicht das erste Mal gespart. Das ist bei

der Beurteilung unserer Anträge zu berücksichtigen.
Musik wird auch in den allgemeinen Schulen oder in der generellen

Ausbildung integriert. Indessen braucht es die Musikschulen
trotzdem: als begleitende Chance für eine spätere Berufswahl
wie auch für die Förderung des Kulturbewusstsein und der
späteren aktiven Teilnahme an der Kultur. Gerade wegen der
Parallelität der Ausbildung und der Kostenbegrenzung erachtet
die CVP die Modifikation der Kommission mit Eignungsprüfungen

als möglich und praktikabel. Positiv ist, dass jetzt der Begriff
«beitragspflichtige Schülerinnen und Schüler» eindeutiger
definiert wird, wie auch die Leistungsvereinbarung zu einer
Selbstverständlichkeit werden soll. Vorbehalte haben wir in dem Sinn,
dass ein solches Reglement einheitlich ausgelegt wird und von
Alienlüften bis Biel gilt. In anderen Bereichen nehmen wir auf

Regionen oder Städte Rücksicht, hier offenbar nicht. Musikschulen

mit 100 oder über 1000 Schülerinnen und Schülern haben
nicht die gleichen Organisations-, Miet- und Betriebskosten.
Dass ein hoher Faktor wie bisher mit 20 Prozent oder 1,2 keine
Chance hat, ist uns klar, deshalb unser Kompromissantrag mit
1,1, weil wir meinen, es seien nicht Mehrausgaben, sondern es
werde weniger, aber immer noch gespart. Die Begabtenförderung

ist in diesem Rat von Kolleginnen und Kollegen wie von der

Regierung mehrmals versprochen worden. Wir möchten sie mit

diesem Antrag erstmals richtig im Musikunterricht verbriefen. Die

Betroffenen werden später zu wichtigen Promoter und
Promoterinnen unseres Kantons.

Schmid, Erziehungsdirektor. Obwohl Eintreten nicht bestritten
ist, erlaube ich mir zwei, drei grundsätzliche Bemerkungen.
Erstens. Es geht hier um Bereinigungen, um Korrekturen auch

gestützt auf Änderungen in der Gesetzgebung, um Klarstellungen

in einem Bereich, dessen ideelle Bedeutung ich noch einmal
unterstreichen möchte. Die Musikschulen im Kanton sind ein

gefreuter Bereich; deren Entwicklung ist schön, und wir dürfen

zu ihnen stehen. Das will nicht heissen, man müsse nicht auch

in diesem Bereich Missbräuche verhindern und Steuerungsinstrumente

einbauen, damit wir ihn im Griff haben. Es geht zweitens

um eine Verbundaufgabe von Gemeinden und Kanton. Bei

Verbundaufgaben gerade im Bildungsbereich stelle ich in letzter
Zeit ein gewisses Missbehagen fest, das offenbar tief sitzt und
das wir irgendwie durchbrechen müssen. Die Schule und auch
die Musikschule ist eine Aufgabe, in der die Gemeinden durchaus

eine Funktion haben, in der sie ihre Verantwortung
wahrnehmen sollen und dürfen und mittragen sollen; denn ein
wesentlicher Grund für die Stärke dieser Bereiche liegt darin, nah
bei der Bevölkerung zu sein und ein breites Engagement in der
Bevölkerung spüren zu dürfen. Das muss so bleiben; die
Gemeinden müssen auch hier ihren Beitrag leisten. Ob es eine

kurzfristige Übergangslösung ist, ob wir davon ausgehen dürfen,
dass die Finanzausgleichsmodelle so rasch greifen, wie jetzt
dargestellt wurde, wird die Zeit zeigen. Trotzdem ist die Bereinigung

hier nötig.
Drittens. Auch hier hat die Lage der Staatsfinanzen Grenzen

gesetzt. Wir dürfen nicht den Fehler begehen - wie in gewissen
Anträgen - zu sagen, man wolle die Ungerechtigkeit ausgleichen,

die darin liegt, dass einige Schulen durch ältere Lehrkräfte
höhere Lohnkosten haben als andere, und gleichzeitig wieder
Faktoren einbauen, die unabhängig von den örtlichen Situationen

beispielsweise mit der fraglichen Gleichung operieren, je
grösser eine Schule, desto höher seien die Kosten. In bezug auf
die Grösse der Gemeinden behauptet man meist mit der
gleichen Überzeugung das Gegenteil. Ich warne davor, Elemente
einzubauen, die nicht systemkonform sind.
Zu den gestellten Fragen. Frau Widmer (Bern) gab sich die
Antwort gleich selber: Eine Gesetzgebung wird nur dann redaktionell

bereinigt - auch bezüglich Geschlechterneutralität und
Begriffen wie Staat und Kanton -, wenn es um eine Totalrevision
geht; bei Teilrevisionen beschränken wir uns auf die Artikel, die
materiell geändert werden. Dieses Prinzip wird, nachdem es
einmal aufgestellt wurde, auch hier durchgesetzt.
Herr Koch, wollte ich die Musikschulen in die Bildungsgesetzgebung

einbauen, würde mir entgegengehalten, die Musikschulen
gingen weit über die Volksschule hinaus, hätten eine eigene
Ausstrahlung, es sei ein Kulturbereich, der in der Bevölkerung
gepflegt werde und deshalb bewusst aus dem Schulbereich
herausgehalten werden solle, und zwar auch gesetzgeberisch.
Das war seinerzeit die Grundidee, die sicher nicht so daneben
ist. Dass der Bezug zur Schule sehr direkt ist, ist richtig und ist
damit nicht in Abrede gestellt.

Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung

Art. 1, 4-6, Art. 8 Abs. 1

Angenommen

Art. 8 Abs. 2

Gleichlautender Antrag Widmer (Bern) / Widmer-Keller
Streichen

Widmer (Bern). Der Artikel stammt aus der Feder der vorberatenden

Kommission, wie ich dem Protokoll entnommen habe -
unsere Fraktion war in der Kommission nicht vertreten. Wir
finden diesen Artikel überflüssig und vor allem praxisfremd.
Einerseits sind die Kriterien für den beitragsberechtigten Unterricht

in Artikel 13 genügend definiert. Anderseits, und das ist

wichtig, werden schon heute Eintrittsgespräche mit allen
Schülerinnen durchgeführt. Die Eignung der Schüler steht im Zentrum
dieser Gespräche, und in diesem Rahmen werden Vorstellungen,

auch falsche, geklärt. Wenn heute ein unbefriedigendes
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Unterrichtsverhältnis besteht, ergreift man spätestens am Ende
des Semesters korrigierende Massnahmen. Wenn man jetzt die

Eignungsabklärung aufgrund der neuen Bestimmung
institutionalisierte, führte dies gerade in Anbetracht der knappen finanziellen

Mittel zu einem unnötigen zusätzlichen Aufwand. Noch
etwas: In der Kommission fiel bei der Behandlung dieser Bestimmung

das Stichwort der ungenügenden Leistungen. Daran zeigt
sich eine Kernfrage zur Steuerung des Musikunterrichts durch
das Dekret. Heisst denn Eignung in erster Linie Leistung, und ist

das Ziel die Spitzen- oder die Breitenmusik? Für unsere Fraktion
ist klar: Im Vordergrund sollen die Freude am Musizieren und die

Breitenentwicklung stehen. Ein neues Kontrollinstrument, wie es
die Bestimmung vorschlägt, steht im Widerspruch dazu. Wir
bitten Sie, unseren Streichungsantrag zu unterstützen.

Widmer-Keller. Wieso schlage ich Ihnen vor, Artikel 8 Absatz
2 und damit auch das Marginale «Aufnahme» zu streichen? Es

muss unser aller Ziel sein, möglichst allen interessierten Kindern
eine möglichst gute Ausbildung in Musik zukommen zu lassen.
Denn Musik ist Balsam für die Seele und kann die Entwicklung
unserer Jugendlichen nur positiv unterstützen - sei es beim
Üben in spezieller Zwiesprache mit dem Instrument, mit dem
man seinen Gefühlen Ausdruck geben oder sie abreagieren
kann, viel besser als mit Fäusten -, sei es im Orchester, wenn
man aufeinander hören, aufeinander Rücksicht nehmen muss.
Um der Muse in unserem hektischen Leben Platz zu geben,
hängt der Zugang zur Musik am Anfang nicht von der Frage ab,
welches das idealste Instrument für das Kind sei. In dem
Moment sind die Motivation und das Instrument, das der Freund

spielt, bedeutend wichtiger als die spezielle Eignung eines
Kindes. Sind ein Kind und dessen Familie der Musik gut gesinnt,
kann im Gespräch mit den Lehrerinnen und Schulleiterinnen und
-leitern der Weg zum bestgeeigneten Instrument problemlos
gefunden werden Wie wir vorhin von Franziska Widmer hörten,
ist es auch möglich, innerhalb eines Semesters oder Ende
Semester durch gute Gespräche ein besseres oder idealeres
Instrument zu finden. Zudem wollen auch die Erziehungsberechtigten

ihrem Kind den optimalen Unterricht zukommen lassen,
werden sie doch angemessen an den Kosten beteiligt. Wenn ich
auf Herrn Lüthi zurückkommen darf: Auch wir müssen unser
Familienbudget der Erziehung und Bildung unserer Kinder
anpassen.

Eine der wichtigen Aufgaben der qualifizierten Schulleitung und
der qualifizierten Lehrkräfte, wie wir sie in Artikel 6 Absatz e
vorsehen und eben beschlossen haben, liegt bei der Information
der Schülerinnen und Schüler und der Eltern. Wir müssen es
den einzelnen Musikschulen überlassen, wie sie mit diesen
Informationen umgehen und wie sie die einzelnen Instrumente
zuteilen wollen. Eine möglichst gute Lösung liegt auch in ihrem
Interesse, da sie gegenüber der beitragspflichtigen Gemeinde
Rechenschaft ablegen müssen. Es dünkt mich, der Kanton solle
die strategische Führung übernehmen; die operative müssen wir
den Gemeinden und den Musikschulen überlassen.
Zu den Auswirkungen einer Ablehnung des Streichungsantrags.
Was passiert, wenn ein Schüler oder eine Schülerin nicht zum
beitragsberechtigten Unterricht zugelassen wird? Er oder sie
wird wahrscheinlich auf einen Musikunterricht verzichten und
damit eine ganz wichtige Facette unseres Lebens verlieren oder

gar nicht mitbekommen. Zweite Möglichkeit. Mit Erlaubnis der
Musikschule kann er oder sie den Unterricht im nicht geeigneten
Instrument bei Bezahlung der vollen Kosten besuchen. Das
kann und darf doch nicht das Ziel des Gesetzgebers sein! Dritte

Möglichkeit ist, Beschwerde zu führen, da Schulleiter und Lehrer
sich ja auch einmal irren können. Welche Instanz würde die

Eignung weiter abklären und den endgültigen Entscheid treffen?
Sicher wurde der Absatz mit der guten Absicht, einen möglichst
optimalen Musikunterricht anzubieten, in der Kommission
eingebracht und angenommen. Genau besehen soll aber die Eig¬

nungsabklärung nicht als erstes zur Instrumentenfindung führen,
sondern die Frage klären, ob jemand zum beitragsberechtigten
Unterricht zugelassen werden kann oder nicht. Offensichtlich
waren wir uns in der Kommission der rechtlichen und finanziellen

Folgen dieses Absatzes zu wenig bewusst. Ich will und kann
beim Musikunterricht an öffentlichen Musikschulen keinem
Auswahlverfahren zustimmen und bitte Sie deshalb, den Absatz zu
streichen - der Musik zuliebe.

Lüthi (Münsingen). Ich will Frau Widmer nicht widersprechen;
sie hat sicher weitgehend recht. Aber ich will noch von einer
andern Seite beleuchten, weshalb die SVP gegen die Streichung
des Absatzes ist. Ein Dekret ist nicht nur für die Musizierenden
gemacht, sondern auch für diejenigen, die bezahlen müssen
oder keine Musik machen. Bei denen ist immer auch eine
gewisse Skepsis gegenüber diesen Schulen vorhanden. Bei uns in

der SVP tauchte beispielsweise die Frage auf, ob die Formulierung

nicht sogar zu schwach sei. Als wir in der Kommission
beim Marginale den Begriff «Aufnahme» diskutierten, wurde
gefragt, ob nicht auch «Ausschluss» hingehöre. In «Aufnahme»
steckt jedoch auch das Wort «Nicht-Aufnahme», also ist
«Ausschluss» nicht nötig. Hingegen wollen wir der qualifizierten
Leitung, die ebenso unternehmerisch wie musikpädagogisch
führen kann, den Rücken stärken, damit sie - und das sage ich
jetzt als Lehrer -, bei einer periodischen Überprüfung auch
einmal sagen kann, so mache es keinen Sinn. Dabei wird nicht
viel Tragisches passieren, ich glaube auch nicht, dass viele
Leute ausgeschlossen würden. Aber mit diesem Absatz haben
wir gegenüber den Nichtmusizierenden, die manchmal das
Gefühl haben, zuviel bezahlen zu müssen, etwas für die Akzeptanz

dieses Dekrets getan. Auch aus diesen Gründen bitte ich
Sie, Absatz 2 nicht zu streichen.

Bühler. Dem Absatz 2 mit der Eignungsabklärung haben wir
Freisinnigen schon in der Kommission zugestimmt; wir
unterstützen ihn voll und ganz und lehnen den Streichungsantrag der
beiden Damen Widmer ab. Die Eignungsabklärung ist eine gute
und sinnvolle Sache, sie liegt im Interesse der Musikschulen,
aber auch der Kinder und deren Eltern sowie, nicht zuletzt, auch
der Gemeinden, die ja mitzahlen müssen. Ich sage es jetzt
etwas salopp, aber wir meinen es so: Es darf nicht sein, dass
ungeeignete Schülerinnen und Schüler gefördert werden oder
ein ungeeignetes Instrument lernen müssen, und das noch
subventioniert. Herr Lüthi hat im übrigen die Ablehnung des
Antrags schon ausführlich begründet; ich will seine Argumente
nicht wiederholen. Wir sind anderseits beziehungsweise flankierend

auch für die Begabtenförderung, wie sie in den Anträgen
zu Artikel 13b gefordert wird.
Wir bitten Sie, den Streichungsantrag der Damen Widmer
abzulehnen.

Präsident. Als Einzelsprecherin hat Frau Stoffer das Wort
verlangt.

Stoffer-Fankhauser. In der Grundidee gehen die beiden
Damen Widmer und ich kaum auseinander, aber wir sind etwas
anderer Auffassung, ob diese Bestimmung ins Dekret gehört
oder nicht. Ich will versuchen, die Ängste etwas abbauen zu
helfen, die gerade auf unserer Seite aufgetaucht sind. So wurde
etwa gesagt, eine solche Eignungsabklärung sei eine Guillotine,
so würden nur guter Schüler aufgenommen. Für diese Argumentation

habe ich kein Verständnis. Erstens ist die Musikschule
dafür da - und das ist expliziter Dekretswille -, jedem Kind, das
sich dazu eignet, den Zugang zu einem ihm adäquaten
Instrumentalunterricht zu vermitteln. Es heisst in Artikel 6 Absatz d,

die Musikschule «soll im Rahmen ihrer Möglichkeiten und ihres

Unterrichtsangebots grundsätzlich jedermann offenstehen.»
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Musikschulen sind nicht dafür da, nur ausserordentliche und
sehr begabte Kinder auszubilden, im Gegenteil, sie wurden ja
gerade dazu geschaffen, den Musikunterricht einem breiten
Publikum zu vermitteln und den Zugang nicht nur zur
klassischen, sondern auch zur Volksmusik, zur Blasmusik, zum Jazz
usw. zu ermöglichen. Musizieren ist eine sehr sinnvolle Beschäftigung,

eine Bereicherung für alle. Es eröffnet dem Menschen
Welten, von denen er sonst nicht einmal träumen kann. Musizieren

ist für eine gesunde Entwicklung eines Kindes nötig, es gibt
ihm einen gesunden Boden fürs Leben; Musizieren kann
Jugendliche vor Fehlentwicklungen schützen und ihnen sogar
helfen, in andern Bereichen bessere Leistungen zu erbringen;
schliesslich dient es auch zu therapeutischen Zwecken. Ich will
jetzt nicht die ganze Palette der Musikphilosophie aufzählen,
sonst stehe ich am Abend noch da. Es ist also überhaupt nicht
der Sinn dieses Absatzes, die Kinder durch ein Aufnahmeverfahren

von der Musikschule fernzuhalten. Es geht darum, durch
eine gute Eignungsabklärung ein Kind zu dem Instrument zu
führen, zu dem es sich am besten eignet. Bei den Musikschulen,
die ich kenne, wird das bis jetzt so gehandhabt. Bei uns zum
Beispiel findet nächstens in spielerischem Rahmen die Vorstellung

von Instrumenten statt. Kinder und Eltern lernen die ganze
Palette von Instrumenten, von Techniken und vom Klangcharakter

kennen. Ein nächster Schritt sind Schnupperstunden im

Instrumentalunterricht, und schliesslich findet ein Gespräch mit
der Musikschulleiterin statt. Ein Beispiel, was während eines
solchen Gesprächs passieren kann: Ich habe vernommen, unsere

Musikschulleiterin habe einem Buben auf dem Klavier vorgespielt,

und jedes Mal, wenn sie in den mittleren Lagen gespielt
habe, habe er das Gesicht verzogen. Wenn sie hingegen in den
tiefen Lagen gespielt habe, hätten die Augen zu leuchten

begonnen. Natürlich wird man einem solchen Kind nicht ein Piccolo

in die Hand geben, sondern eher ein Cello oder eine Bassgeige.

Diese Art Eignungsabklärung ist gemeint. Es ist kein
Aufnahmeexamen, das ohnehin bei Fünf- und Sechsjährigen, die
mit der Musik beginnen sollen, nicht möglich ist.
Die Kriterien bei Eignungsabklärungen können ganz verschieden
sein, wie das Beispiel im Biidungsauftrag der Stadt Bern für die

allgemeine Musikschule am Konservatorium zeigt. Dort wird
zum Beispiel gefragt, ob der richtige Zeitpunkt gegeben sei, ein
Instrument zu lernen, ob der Entwicklungsstand in bezug auf

Konzentrationsfähigkeit vorhanden sei, wie es mit der Koordination

und Motorik, der allgemeinen körperlichen Disposition, den

Hörgewohnheiten usw. stehe. Auf diese Art kann vermieden
werden, dass Kinder die Freude an der Musik verlieren, wenn
sie erst auf langen Umwegen zu ihrem richtigen Instrument
finden, und es wird unnötiges Geldausgeben vermieden. Dieser
letzte Punkt ist wichtig vor allem für die Gemeinden, die an die
Musikschulen doch recht viel zahlen müssen: Die Gemeinden
sollen wissen, dass seriös mit ihrem Geld umgegangen wird und
eine Musikschule nicht einfach ein mehrbesserer Kinderhüte-
dienst ist, wie man ab und zu hört. Wenn im Artikel steht, die

Eignung sei periodisch zu überprüfen, so sollte jedem, der sich
mit Musik auf dieser Stufe befasst, klar sein, dass damit nicht

Zwischenprüfungen gemeint sind. Der Musiklehrer sieht sehr
wohl, ob sein Schüler Freude an der Musik zeigt, übt und sich
einsetzt - wie schnell er vorwärtskommt, ist zweitrangig, nicht

jedes ist gleich rasch im Begreifen und Umsetzen. Im periodischen

Gespräch zwischen Schulleitung, Lehrkraft, Eltern, bei

Vortragsübungen, Klassenstunden usw. kann festgestellt werden,

wie ein Kind steht. Und wenn ein Kind wirklich nicht übt,
wenn es die Klassenstunden schwänzt, muss man es vom
Unterricht ausschliessen können, und dazu braucht es einen

entsprechenden Artikel im Dekret.
Ich bitte Herrn Regierungsrat Schmid zu bestätigen, dass mit

diesem Artikel weder Aufnahmeexamen noch Zwischenprüfungen

noch ein Numerus clausus eingeführt werden soll, sonst
wäre ich die erste, die meinen eigenen Artikel bekämpfte.

Widmer (Bern). Zunächst ein Hinweis auf zwei Widersprüche.
Erster Widerspruch: Es werden hier immer wieder die finanziellen

Mittel verknappt oder, wie in diesem Fall, die verknappten
Mittel rechtlich festgeschrieben und gleichzeitig neue Aufgaben
aufgebürdet. Das ist eine Rechnung, die nicht aufgehen kann.
Zweiter Widerspruch: Wenn man Institutionen Geld zukommen
lässt und sie unterstützt, heisst es immer wieder, man solle
unternehmerischen Spielraum für diese Unternehmen schaffen.
Hier geht es um die Musikschulen. Man kann sie doch nicht
gleichzeitig fördern wollen und auf der andern Seite in den ope-
rationellen Bereich eingreifen und enge pädagogische Vorschriften

rechtlich verankern.
Herr Lüthi, die Musiklehrerinnen und -lehrer sind im VPOD gut
organisiert. Sie haben die Revision sehr genau angeschaut. Sie
finden den Artikel überflüssig, weil, was er verlangt, bereits
gemacht wird. Die Musiklehrerinnen sind kompetent, sie brauchen

keine Rückenstärkung durch den Grossen Rat, sie sind
selber in der Lage, Massnahmen zu ergreifen - dies an die
Adresse von Frau Stoffer -, und sie tun das auch.

Schibier, Präsident der Kommission. Der von der Kommission
nach engagierter Diskussion eingefügte Artikel gibt erwartungs-
gemäss auch hier viel zu reden. Der Artikel wurde in der
Kommission mit einer sehr deutlichen Mehrheit angenommen. Einige
Überlegungen aus meiner Sicht. Ich kann bestätigen, dass es
nicht darum geht, nur ausserordentlich begabte Schülerinnen
und Schüler zum Musikschulunterricht zuzulassen. Die allgemeinen

Musikschulen sind, wie der Name sagt, dazu da, einem
breiteren Publikum den Zugang zur Musik zu öffnen. Aber in der
Kommission kam klar zum Ausdruck, dass bei ungeeigneten
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bestehen solle, die
Übung abzubrechen. Es gibt eine ganze Reihe von Kriterien, die

zu einer negativen Beurteilung führen können. Erstens die

grundsätzliche Eignung eines Kindes für das Instrument, das es
unbedingt spielen möchte. Zweitens und damit verbunden:
Diesem Wunsch können beispielsweise die fehlenden physischen

Voraussetzungen entgegenstehen. Drittens. Das falsche

Prestigedenken der Eltern, die in ihrem Zögling ein musikalisches

Wunderkind à la Vladimir sehen - ein grosser Teil des
Rats hat ihn gestern vor vierzehn Tagen hören können -, dabei
ist höchstens eine durchschnittliche Begabung vorhanden.
Viertens, und das ist im Bereich Musik von allergrösster
Wichtigkeit: Es braucht ein gewisses Minimum an Motivation, Lust

zum täglichen Üben, um einigermassen auf einen grünen Zweig
zu kommen. Sonst kommt man in Gottes Namen im Klavierunterricht

nie zu einem Chopin-Walzer. Es ist wie in der Politik:
Man muss daran Freude haben, und es ist für beide Seiten, für
die Schülerinnen und Schüler wie für die Lehrer, gescheiter, ein

musikalisches Experiment im geeigneten Zeitpunkt zu beenden.
Zudem ist nicht explizit festgelegt, wie die Eignungsabklärung
durchgeführt werden soll. Einige meinen vielleicht, der Schüler
oder die Schülerin müsse vor einem erlauchten Gremium
vorspielen. Das ist überhaupt nicht die Meinung. Die Eignungsabklärung

kann in Form eines Gesprächs zwischen Lehrer
und/oder Leiter und Schülerin/Schüler mit oder ohne Eltern

stattfinden. Das Auftreten im Rahmen einer hochgestochenen
Vortragsübung ist sicher nicht gemeint. Deshalb, Frau Widmer,
habe ich Mühe, wenn Sie von einem praxisfremden Verfahren

reden; das ist nicht die Meinung. Fünfter und letzter Punkt: In

der Kommission wurde auch betont, das Engagement der
öffentlichen Hand - 40 Prozent Gemeinden, 20 Prozent Kanton -
sei so gross, dass eine solche Bremse unbedingt eingebaut
werden müsse, um ein Weiterschreiten auf einem falschen Pfad

zu verhindern. Ich bitte Sie, den Streichungsantrag abzulehnen.

Schmid, Erziehungsdirektor. Auch ich bitte Sie, den

Streichungsantrag abzulehnen. Was ist eine Eignungsabklärung? Die

authentische Interpretation hat Frau Stoffer, die diesen Absatz 2
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eingebracht hat, selber gegeben, und ich kann sie nur bestätigen.

Wer von Prüfungen, Examen und weiss ich was allem

spricht, geht am Wortlaut der Bestimmung vorbei. Es kann

einzig darum gehen, Schülerinnen und Schüler, bei denen der
Unterricht keinen Sinn macht, nicht in diesem Unterricht zu
belassen. Ein Schüler, bei dem sich bald einmal zeigt, dass das

einzige Instrument, mit dem er etwas anfangen kann, ein Fussball

ist, soll nicht, weil es die Eltern oder sonstwer will, mit der

Geige geplagt werden; denn ein solcher Unterricht macht keinen
Sinn. Wir geben also den Gemeinden, den Kommissionen und
auch der Lehrerschaft ein Mittel in die Hand, Missbrauch oder
Unsinn zu verhindern. Zudem können wir den nicht seltenen
Vorwurf entkräften, die Musikschulen seien ein Fass ohne
Boden; für das, was dort betrieben werde, sei das Geld zu schade.
Auch von daher macht der Absatz 2 Sinn.

Wenn die beiden Damen Widmer sagen, dies sei nicht mehr

strategisch gedacht, diesbezüglich solle man den Gemeinden
und Schulen Vertrauen schenken, so hat das etwas für sich,
insbesondere auch in bezug auf Artikel 13b. Anderseits besteht
hier ein Anliegen der Gemeinden, ihnen ein Instrument zur
Steuerung zu geben. In diesem Fall sollte der Gesetzgeber ihnen
dieses Instrument nicht verweigern.

Abstimmung
Für den Antrag Widmer (Bern) / Widmer-Keller 32 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat/Kommission 90 Stimmen

(6 Enthaltungen)

Art. 10-13, 13a Abs. 1

Angenommen

Art. 13a Abs. 2 (neu)

Antrag Galli
Für die Ermittlung von Betriebsbeiträgen des Kantons an grössere

Musikschulen und Konservatorien mit mehr als 1000
Schülerinnen und Schülern kann der Kanton zur Deckung
erhöhter Verwaltungs-, Infrastruktur- und Mietkosten den
Pauschalbeitrag um einen Faktor 1,1 multiplizieren.
Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.

Antrag Koch
Für die Ermittlung von Betriebsbeiträgen des Kantons werden
die anrechenbaren Kosten gemäss Absatz 1 mit dem Faktor 1,1

als pauschaler Beitrag an die geforderte Verwaltung und die

notwendigen Infrastrukturkosten multipliziert.
Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.

Antrag Widmer (Bern)
Für die Ermittlung von Betriebsbeiträgen des Kantons werden
die anrechenbaren Kosten gemäss Absatz 1 mit dem Faktor 1,2
als pauschaler Beitrag an die geforderte Verwaltung und die

notwendigen Infrastrukturkosten multipliziert.
Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.

Galli. Ich sagte es bereits: Es geht hier ums Sparen, aber der

Sparwillen ist von den Musikschulen bereits praktiziert worden.
Über Jahre wurden die Beiträge plafoniert beziehungsweise
eingefroren; die Staatsbeiträge nahmen, wie das Beispiel der
Musikschule Gürbetal zeigt, innerhalb von sieben Jahren von
24,5 auf 17,4 Prozent ab, also um rund einen Viertel.
Berücksichtigen Sie das bitte bei unserem Antrag, der gegenüber dem
Dekret, nicht aber gegenüber 1989 gewisse Mehrkosten oder
ein geringeres Sparpotential enthält. Der Kanton gibt jetzt
sozusagen einen Einheitstarif durch, ob die Schulen sich in St.

Stephan, in Zäziwil oder in Bern befinden. Nun sind aber die Struk¬

turen sicherlich nicht überall gleich. Es braucht wenige oder
zahlreiche Unterrichtsräume; oft genügen bestehende Schulen
oder aber es müssen Gebäude zugemietet oder neu erstellt
werden. Entsprechend steigen die Betriebskosten. Auch die
Lebens- und Infrastrukturkosten sind auf dem Land, in Subzen-
tren oder in Zentren nicht gleich hoch. Dem müsste Rechnung
getragen werden. In Bern, Biel, Thun und Köniz und allenfalls
auch in regionalen Verbünden werden heute praktisch schon
über 1000 Personen unterrichtet. Das ist nicht einfach zu
organisieren. In Thun beispielsweise mietet die Musikschule ihre
Räume zu Marktpreisen, in Bern müssen mehrere Objekte -
auch das Konservatorium - gemietet werden; in Bern erteilt man
mangels Geld für genügend Räume zum Teil Musikunterricht bei

den Lehrern zuhause, und diese erhalten natürlich keine Miete
für das Zurverfügungstellen ihrer Räume. Das sind nicht normale
Zustände. Bern hat auch noch eine Schauspielschule, die wieder

anders strukturiert ist. Einerseits wollen wir mit dem neuen
Finanzausgleich die Zentren entlasten; durch die Hintertür wollen
wir sie wieder bestrafen, beispielsweise bei den Musikschulen.
Dass der bisherige 20-Prozent-Zuschlag bei den Sparanstrengungen

bezogen auf die Städte nicht drinliegt, wurde auch in

der Kommission offensichtlich. Deshalb mein Kompromissvorschlag

mit dem Faktor 1,1, dies nach Rücksprache mit dem
Direktor des Konservatoriums. Laut Kanton soll dieser Faktor
1,1 rund 800 000 Franken Mehrkosten ausmachen. Es wird
immer noch gespart, aber weniger. Mein Kompromissantrag
beruht auf der Annahme, dass es mit der Eignungsprüfung
weniger Schüler geben wird. Die Kommission nahm die Behauptungen

des Kantons entgegen, prüfte sie aber nicht nach. Noch
einmal: Gespart wird trotzdem, aber mit meinem Antrag
vielleicht statt 1,8 Millionen 1,3 Millionen, aber gespart ist das
immer noch. Mein Antrag enthält im weiteren - im Unterschied zu
den Anträgen Koch und Widmer (Bern) - eine Kann-Formu-
lierung und beschränkt sich auf die grossen Schulen, dies in der
Meinung, für die Zentren mit ihren besonderen Strukturen und
Zusatzaufgaben habe man eher Verständnis.
Ich bitte Sie, meinem Kompromissantrag zuzustimmen. Die
Musikschulen haben sieben Jahre lang ihren Sparwillen gezeigt;
sie haben wahrscheinlich mehr gespart als jeder andere Bereich
in diesem Kanton. Bleiben wir also zentrumsfreundlich und
sozialverträglich und geben wir auch den Zentrumsbewohnern
eine gute Chance.
Koch. Ich möchte zuerst noch auf die Antwort des
Erziehungsdirektors bezüglich Musikschulen im Kulturförderungsoder

Volksschulgesetz zurückkommen. Ich habe diese Frage
nicht als einziger geäussert, auch Herr Lüthi (Münsingen) sprach
davon. Also: Ich war es nicht, der andere hat auch mitgeholfen...

Zum Antrag. Gemäss Vortrag beschränken sich die anrechenbaren

Kosten auf die Bruttogehälter der Lehrkräfte und der
Schulleitungen und auf die damit verbundenen Versicherungsbeiträge.

Nicht anrechenbar sind die Kosten für Verwaltung und
Infrastruktur. Das benachteiligt unverschuldet teure Schulen. Wir
haben aufgrund dieses unbefriedigenden Umstands nach einer
Lösung gesucht und die Idee eines Pauschalbeitrags gemäss
den Berechnungen des Musikschulverbands und anderer
aufgenommen. Würden nämlich die effektiven Kosten berücksichtigt,

würde der Sparanreiz wegfallen und die grosszügigen
Gemeinden, die beispielsweise Schulräumlichkeiten gratis zur
Verfügung stellen, benachteiligt.
Zur vom Erziehungsdirektor angesprochenen Systemwidrigkeit.
Was ist denn hier das richtige System? Sind die effektiven
Kosten etwa weniger systemwidrig? Sie sind sehr schwierig zu
handhaben und könnten Ungerechtigkeiten hervorrufen. Nach
den Kommissionsberatungen haben wir uns in der Fraktion zum
vorliegenden Kompromiss entschlossen in der Einsicht, dass ein
Faktor 1,2 im Rat sicher keine Chance hätte. Der Vorschlag Galli

benachteiligt halt trotzdem mittelgrosse und kleinere Musikschu-
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len; diese können durchaus ebenso unverschuldet höhere
Infrastrukturkosten haben wie die andern auch. Herrn Gallis Anliegen

ist eigentlich im gegenwärtigen Absatz 2 schon abgedeckt,
nach dem Sonderleistungen speziell abgegolten werden können.

Das Limit von 1000 Schülern ist zudem recht willkürlich. Ich

muss es halt noch einmal sagen: Gemäss Artikel 5 des
Kulturförderungsgesetzes wäre der Kanton verpflichtet, 20 Prozent
der Kosten zu übernehmen. Was heisst in diesem Zusammenhang

Kostenneutralität? Nimmt man als Vergleichszahl, was der
Kanton effektiv zahlt, oder was er zahlen sollte?
Wie die Herren Bohler und Galli möchte auch ich auf folgendes
hinweisen: Der Beitrag des Kantons ging von 24 Prozent im
Jahr 1984 auf 17 Prozent zurück. Die Musikschulen haben also
ihren Sparbeitrag an die Kantonsfinanzen in den letzten Jahren
bei weitem geleistet. Im übrigen: Der Kanton muss wegen eines
Verwaltungsgerichtsentscheids an die Wohnsitzgemeinden von
Gymnasien von 1991 bis 1996 Nachzahlungen leisten. Wäre
unter Umständen nicht auch der Beitrag an die Musikschulen
klagbar, weil sich der Kanton nicht an die gesetzlichen Regelung
gehalten hat und hält? Noch ein Aspekt in diesem Zusammenhang:

Es droht eine Abwälzung der Kosten auf die Eltern. Das
ist asozial, und wir riskieren, dass sich nur noch Gutbetuchte
eine Musikschulausbildung leisten können.

Widmer (Bern). In diesem Artikel geht es um den zentralen
finanziellen Punkt der Dekretsänderung. Für unsere Fraktion ist

dies der Schlüsselartikel und wird den Ausschlag dafür geben,
ob wir dem Dekret werden zustimmen können oder nicht. Es

wurde schon mehrfach gesagt: Die Beiträge wurden in den
letzten Jahren eingefroren; der Kanton bezahlt nurmehr rund 17

Prozent an die Kosten der Musikschulen, statt, wie im

Kulturförderungsgesetz vorgeschrieben, 20 Prozent. Bauen wir für die
Administration, die Raummieten, die Infrastruktur jetzt keinen

Multiplikatorfaktor ein, so wird der gesetzwidrige Zustand
zementiert. Aber das ist ein gesetzestechnisches Argument. Viel

wichtiger ist, was auch Thomas Koch schon angesprochen hat,
dass als Folge davon verschiedene Schulen ihre Schulgelder
erhöhen müssen, was die Attraktivität der Schulen wiederum
einschränkt. Natürlich sind die Schulen mit unterschiedlichen
Rahmenbedingungen konfrontiert. Hier geht es aber nicht
einfach um Sparanreize; was hier geschieht, ist eine Nivellierung
nach unten, und zwar auf dem Buckel der Gemeinden, der
Schulen und der zahlenden Eltern. Das ist unsozial und könnte
sich letztlich auch auf die Qualität auswirken. Wir verlangen mit

unserem Antrag nichts Überrissenes; wir sind ja immer noch bei

den 1,2 Prozent. Im Gegenteil, in einem ersten internen
Verwaltungsentwurf vom Juli 1997 war der Multiplikatorfaktor von 1,2
noch Bestandteil der Revisionsvorlage. Wenn wir hier so
weiterfahren, wäre das Stimmvolk wohl besser beraten, in Zukunft
anstelle von uns Politikerinnen 200 Buchhalter in den Rat zu
delegieren. Wir halten an unserem Antrag fest. Die Anträge
Koch und Galli wären sicher immer noch besser als gar nichts,
sie bewirken aber nicht mehr als eine Schadensbegrenzung. Es

braucht einen Multiplikatorfaktor von 1,2. Was darunter liegt,
würde für die Musikschulen Thun, Bern und Biel zu einer
Kostenabwälzung führen. Wir bitten Sie, unserem Antrag
zuzustimmen.

Lüthi (Münsingen). Natürlich reden wir hier auch von den
Kantonsfinanzen im Zusammenhang mit diesem Dekret; das ist

legitim und gehört zu den Aufgaben des Grossen Rates. Die

Musikschulen entstanden ursprünglich privatrechtlich; die
Gemeinderäte hatten daran Freude, es kostete nicht viel, man
konnte einen freiwilligen Beitrag leisten. Dann kam das Dekret,
und danach gab es in den Gemeinden kaum eine Abteilung, in

der die Kosten derart stiegen wie in den Musikschulen. Dann

kam die Umstellung der Besoldungen auf das Lehreranstellungsgesetz

- wieder ein Riesensprung, zu dem ich stehe und

den ich gut finde -, und heute reden wir nur noch über die
Infrastrukturkosten. Die sind nun allerdings beeinflussbar. Hätten
wir viel Geld, würde ich dem Faktor 1,1 oder 1,2 sofort zustimmen.

Wir haben aber kein Geld. Die Infrastrukturkosten sind in

jeder Gemeinde und in jeder Musikschule unabhängig von deren
Grösse beeinflussbar. Deshalb bin ich dankbar, dass mit dem
Dekret in den anrechenbaren Kosten die Lehrerlöhne für alle,
auch die alten, enthalten sind, so dass keine Musikschule sagen
muss, sie wolle nur noch junge Lehrer. Das ist schon ein grosser
Fortschritt. Rolf Blatter sagte beim Eintreten, man versuche
stets, Kultur und Finanzen kompatibel zu machen. In jeder
Situation müssen wir uns überlegen, was wir wollen und wieviel
wir finanziell einsetzen können. Für die SVP ist klar: Wir können
uns keinen Faktor leisten. Deshalb lehnen wir alle drei Anträge
ab, so leid uns das tut, aber das ist für uns verantwortungsbe-
wusstes Handeln.

Bohler. Die Diskussion gleicht einem Basar: Man schaut, was
man noch herausholen kann, wo eine Grenzverschiebung noch
drinliegt. Die Grüne - Freie Liste ist für den Antrag Koch, weil er
einen Kompromiss darstellt und noch tragbar ist. Mit dem Faktor

1,1 werden alle Musikschulen begünstigt - hier liegt der
Hauptgrund, weshalb wir den Antrag Galli ablehnen. Obwohl
der Faktor 1,1 rund 0,9 Mio. Franken ausmacht, erreicht der

Kantonsbeitrag damit immer noch nicht die gesetzlich
vorgeschriebenen 20 Prozent. Das Verhältnis zwischen Kanton und
Gemeinden ist bekanntlich sehr angespannt. Der Antrag Koch
wäre ein Zeichen guten Willens gegenüber den Gemeinden.
Auch das ist für die Grüne - Freie Liste ein Grund, dem Antrag
Koch zuzustimmen.

Bühler. Die freisinnige Fraktion lehnt die Anträge ab. Eine

Erhöhung des Beitrags um je 10 Prozent kostet den Kanton 1

Mio. Franken. Denken wir kommunal, wäre das erwünscht,
denn es ist immer schön und gäbig, wenn der Kanton etwas
mehr gibt. Aber wir sind Kantonsparlamentarier, sollten es
wenigstens sein, und müssen sparen helfen. Da ist jede nicht
ausgegebene Million gut. Auch das ist ein Punkt, Herr Koch und
Frau Widmer. Einsparungen bei der Infrastruktur der Musikschulen

liegen sicher noch drin. Zugegeben, für die städtischen
Musikschulen ist die Infrastruktur wahrscheinlich aufwendiger, aber
auch dort gibt es sicher noch ein Löchlein, um den Gurt enger
zu schnallen. Wird der Satz generell auf 1,1 oder 1,2 erhöht,
würden wir jene Musikschulen einladen, Kosten in Rechnung zu
stellen, die bis jetzt gespart haben und mit weniger zufrieden

waren. Herr Lüthi sagte es bereits: Die Infrastrukturkosten sind
beeinflussbar. Das meinen auch wir. Es gibt auf dem Land
Musikschulen, denen die Räume gratis zur Verfügung gestellt wurden.

Würde nun der Kanton zahlen, könnte man das
bequemerweise in Rechnung stellen. Sparen ist immer möglich
und geht manchmal unter Druck sogar ganz gut. Im Hinblick auf
die Kantonsfinanzen bitten wir Sie, die Anträge abzulehnen. In

der Ausmarchung werden wir dem Antrag Galli den Vorzug
geben, da er für den Kanton der billigste ist.

Blatter (Bolligen). Der Vorredner argumentierte eben vor allem
finanziell. Ich sagte im Eintreten, man solle bei aller Ehrfurcht vor
den Finanzproblemen eine Ausgewogenheit zwischen der Kultur
und den Finanzen anstreben. Nicht alle Musikschulen im Kanton
Bern haben die gleichen Voraussetzungen bezüglich Aufwand.
Jede Musikschule hat im Grunde genommen die gleichen
administrativen Aufgaben zu lösen, aber - ich will jetzt nicht eine

Lex Bern konstruieren -: Die Stadt Bern hat eben auch eine

regionale Funktion. Ein SVP-Grossrat aus Guggisberg sagte mir

vorhin, sie hätten keine Musikschule, ihre Kinder müssten sie

nach Bern schicken. Gerade deshalb sollten die ländlichen

Regionen nicht nur Kinder nach Bern schicken, sondern die
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Mehrbelastung, die man den Bernern zumutet, auch ein Stück
weit abgelten helfen.
Die Mehrheit der EVP-Fraktion erachtet den Antrag Galli aus
diesen Gründen als moderat, auch weil er differenziert zwischen
Musikschulen mit einem grossen administrativen Aufwand und
kleineren, die die Administration relativ speditiv erledigen können.

Demgegenüber geht es im Antrag Koch eher wieder Richtung

Giesskanne, sollen doch alle Musikschulen in den Genuss
des Faktors 1,1 kommen. Unsere Fraktion wird deshalb dem
Antrag Galli zustimmen.

Schibier, Präsident der Kommission. Die drei Anträge zielen

darauf ab, das finanzielle Engagement des Kantons zu erhöhen.
Der Antrag mit dem Faktor 1,2 wurde schon in der Kommission
gestellt und mit 14 zu 7 Stimmen abgelehnt. Dies natürlich in

erster Linie mit Blick auf unsere Kantonsfinanzen. Wir befinden
uns tatsächlich im Spannungsfeld Kultur-Finanzen. Es wurde
uns von Regierungs- und Verwaltungsseite gesagt, der Faktor
1,1 hätte eine Mehrbelastung von 900 000 Franken und der
Faktor 1,2 eine solche von 1,8 Mio. Franken zur Folge. In den
70er und 80er Jahren wären solche Anträge vermutlich recht
schlank durchgegangen, um in der musikalischen Sprache zu
reden: con brio oder con fuoco. Aber diese Zeiten sind vorbei.
Denken Sie nur an die Rechnung 1997 der Stadt Bern, die
ietzten Freitag präsentiert wurde. Wir können leider nicht die
Jubel-Ouverture von Carl Maria von Weber anstimmen - ich
hätte diese Tonart auch lieber. Wir sind nicht einmal bei einem
Andante oder bei einem Moderato; wir sind bei einem Lento,
und zwar nicht cantabile, sondern lamentabile, bei einem

Jammergesang, einem Klagelied. Wir können das einfach nicht
negieren. Bei der Ausgestaltung dieses Dekrets gingen wir von
der Kostenneutralität aus. Diese würde durch die Anträge wieder

in Frage gestellt.
Der Antrag Galli hat drei Pferdefüsse. Er würde wieder zu den
Pauschalbeiträgen zurückgehen, von denen wir ausdrücklich
abkommen wollen; er würde die beiden Konservatorien
einbeziehen - die Beitragsgewährung laut Vorlage ist beschränkt auf
die allgemeinen Musikschulen -; und er würde die mittelgrossen
und kleinen Musikschulen wiederum benachteiligen. Jedes
System, auch das von uns vorgeschlagene, hat seine Vor- und
Nachteile. Aber nachdem die grosse Mehrheit der Musikschulen
und auch deren Verband dahinter stehen, können wir sagen,
unsere Lösung sei breit abgestützt. Ich bitte Sie, die Anträge
abzulehnen.

Schmid, Erziehungsdirektor. Ich will zwar nicht vom Lamentabile
des Kommissionsprädenten ins Furioso des Erziehungsdirektors

übergehen, Sie aber doch mit aller Klarheit auf die
Konsequenzen dieser Anträge aufmerksam machen. Der Antrag Widmer

(Bern) bedeutet für den Kanton einen jährlichen Mehraufwand

von 2 Mio. Franken, beim Antrag Koch ist es 1 Million -
beides aufgerundet -, und beim Antrag Galli schätzungsweise
eine halbe Million. Die Kostenneutralität, Herr Koch, brauche ich
einem Ökonomen nicht zu erklären. Kostenneutralität heisst, es
darf nicht mehr kosten als vorher. Das ist die Auflage, die der

Regierungsrat mir in bezug auf diese Vorlage machte, und es ist
eine Auflage, die der Grosse Rat der Regierung allgemein für
ihre Gesetzgebung macht. Ich bitte, sich auch hier daran zu
halten. Auch über die Systemfrage brauche ich. mich nicht lange
auszulassen. Herr Galli wendet ein sehr diskutables Kriterium

an, indem er die grossen Schulen gegenüber kleinen privilegiert.
Kleine Schulen haben zum Teil administrative Mehraufwendungen,

während grosse eher rationalisieren können. Das Kriterium
der Grösse dünkt mich zumindest diskutabel. Und dass man
nun einfach auf einen Faktor, gestützt auf die anrechenbaren
Kosten, abstellt, führt auch wieder zu Ungleichheiten, die nicht
zu begründen sind. Anders gesagt: Nachdem die Löhne einen
Faktor bilden, den die Schulen selber nicht beeinflussen können,

stellen wir auf die Lohngrösse als anrechenbare Kosten ab. Wir
wollen tatsächlich nicht eine Schule bestrafen, die eine im
Durchschnitt amtsältere - und damit teurere - Lehrerschaft
aufweist als eine andere Schule. Nun soll bei denjenigen, zu
deren Gunsten wir den Ausgleich machen, noch nachgedoppelt
werden, indem den Musikschulen mit amtsälterer Lehrerschaft
zugleich auch höhere Verwaltungs- und Infrastrukturkosten
attestiert werden, was einen höheren Zuschlag bedinge. Das ist
ein sachfremdes, rein finanzpolitisch begründetes Kriterium, das
man in den Beitragsleistungen des Kantons möglichst vermeiden

sollte.

Koch. Mir sind fast die Tränen gekommen, als der
Kommissionspräsident vom Lamento sprach. Weil er ausserdem das
falsche Beispiel vorbrachte, muss ich noch etwas sagen. Der

Kommissionspräsident erwähnte ausgerechnet die Rechnung
der Stadt Bern, deshalb müsse man sparen. Das Gegenteil ist
der Fall: Man müsste meinem Antrag zustimmen.
Ein Wort zum Erziehungsdirektor bezüglich Kostenneutralität:
Ich bin zwar Ökonom, habe aber im Nebenfach auch Jus
studiert. Als Ökonom müsste man zuerst die Basisgrösse nennen
und dann gestützt darauf die Kostenneutralität definieren. Ist die
Basis das letzte Jahr, jene von vor drei Jahren, vor zehn Jahren?

Der Jurist in mir sagt etwas anderes: Wir leben unseren
gesetzlichen Bestimmungen so nicht nach. Im

Kulturförderungsgesetz sind 20 Prozent festgelegt. Nun gilt es abzuwägen.
Mein Vorschlag ist ein Kompromiss zwischen dem Ökonom und
dem Juristen. Deshalb bitte ich Sie, ihm zuzustimmen.

Präsident. In der ersten Abstimmung stelle ich die Anträge
gegenüber, die sich näher sind, also die Anträge Galli und Koch.

Eventualabstimmung
Für den Antrag Galli 62 Stimmen
Für den Antrag Koch 71 Stimmen

(8 Enthaltungen)

Für den Antrag Koch 115 Stimmen
Für den Antrag Widmer (Bern) 17 Stimmen

(15 Enthaltungen)

Definitive Abstimmung
Für den Antrag Koch 69 Stimmen
Dagegen 85 Stimmen

Präsident. Der Rat hat auf einen neuen Absatz 2 in Artikel 13a
verzichtet. Der bisherige Absatz 2 ist nicht bestritten und damit

angenommen.

Art. 13a Abs. 2-4, Art. 13b Abs. 1 Bst. a und b

Angenommen

Art. 13b Abs. 1 Bst. c (neu)

Antrag Galli
Schülerinnen und Schüler, die sich aufgrund von Eignungsabklärungen

als besonders geeignet erweisen, dürfen von der Belegung

zusätzlicher Unterrichtsfächer und entsprechender
Beitragspflicht nicht ausgeschlossen werden.

Antrag Guggisberg
Schülerinnen und Schülern, die sich aufgrund periodischer
Eignungsabklärungen als besonders geeignet erweisen, kann die

Leitung der Schule zusätzliche Unterrichtsfächer als beitragsberechtigt

bewilligen.
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Galli. Das Thema Begabtenförderung wurde in der Kommission,

wie ich den Protokollen entnehme, diskutiert und ganz
knapp abgelehnt. Mit der Schulreform wurden generell Schülerinnen

und Schüler gefördert, insbesondere weniger begabte.
Die echte Begabtenförderung, die Förderung überdurchschnittlich

Begabter wurde dagegen aus der Sicht von Bildungsfachleuten,

Wirtschaft und Kultur eher vernachlässigt. In letzter Zeit
wird das Anliegen von Behörden, Politikern und auch von der
Regierung vermehrt aufgenommen und als notwendig befunden.
In der Kunst hat die Begabtenförderung einen ganz speziellen
Stellenwert. Weil zum Beispiel die Musikschule das Portemonnaie

der Eltern mehr strapaziert als eine Normalschule, muss die
Förderung unbedingt ernstgenommen werden. Laut
Kommissionsprotokoll kann allenfalls der Beitrag an einen sehr begabten
Musikschüler oder eine Musikschülerin für den Zweitunterricht
oder das Zweitinstrument gestrichen werden. Aber gerade in

der Evaluationsphase begabter Musikerinnen und Musiker ist
deren Förderung und das Eingleisen sehr wichtig und darf nicht
verweigert werden. Je nach familiärer Situation kann das sozial
nicht mehr tragbar sein. Eine junge Person, die als überdurchschnittlich

begabt befunden wurde, sollte daher unbedingt
gefördert werden. Nicht dass man nun fürchten müsste, wegen
dieses Artikels würde eine Unzahl von Schülerinnen und Schülern

sich für einen Zusatzunterricht oder ein Zusatzinstrument
entscheiden oder zugelassen. Es handelt sich erfahrungsge-
mäss um wenige, aber, weil begabt, um so wichtigere Fälle. Da

musische Schulen eher rar sind und die Begabung mit einer

Eignungsprüfung abgeklärt werden soll, ist die Gefahr unmässi-

ger Kosten gering; auch die Kostenneutralität wird nicht berührt.
Wir sollten hinsichtlich Begabtenförderung ein Zeichen nach
aussen setzen. Es geht hier um einen sehr sinnvollen Bereich.
Ich war nicht Mitglied der Kommission. Herr Guggisberg hat
ebenfalls einen Antrag eingereicht. Wenn er das gleiche meint
wie ich - ich warte noch auf seine Begründung -, könnte ich
meinen Antrag zugunsten seines Antrags zurückziehen.

Guggisberg. Zuerst meine Interessenbindung: Ich bin im
Vorstand des Verbandes bernischer Musikschulen. Im Dezember
1994 reichte ich ein Postulat ein mit folgendem Kernsatz: «Ich

ersuche den Regierungsrat, Lösungen zu prüfen, die einerseits

begabte Schüler und Talente fördert und anderseits Schüler, die
nach mehrjährigem Schulbesuch keine Fortschritte mehr
machen und kein Interesse mehr zeigen, nicht mehr voll
unterstützt.» Das ist in einigen Gemeinden bereits seit längerem Realität.

Der Fall der Unbegabten oder Uninteressierten ist abgeklärt.
Mein Anliegen im Postulat, das im März 1994 überwiesen wurde,

Talente zu fördern und zu unterstützen, ist nun auch in

meinem Antrag enthalten. Begabten Schülern sollte man die
Möglichkeit geben, ein zweites Fach, ein zweites Instrument oder

sogar ein drittes beitragsberechtigt belegen beziehungsweise
erlernen zu können.
Es fehlt in der Musikausbildung etwas, was wir in der
Schulausbildung haben, nämlich die Mittelschulausbildung. Der

Schüler in der Musikschule ist sozusagen in der Volksschule; er
hat Musiklehrer, die wie Volksschullehrer behandelt werden, und
kommt dann von der Volksschule direkt ans Konservatorium
oder in die Fachhochschule. Die Mittelstufe, die fehlt, möchte ich
mit der Weiterausbildung in einem oder mehreren Instrumenten
verwirklichen. Mein Antrag war übrigens im Vernehmlassungs-
entwurf enthalten. In der Kommission wurde mir gesagt, es

gebe heute keine Einschränkung, also brauche es auch keinen

Antrag für eine Ausnahme. Ich bin da nicht ganz so sicher. Die

Rücksprache mit dem VBMS bestätigte mir, dass angesichts
der angespannten Finanzlage von Kanton und Gemeinden der

Beitrag für ein zweites Instrument von der einen oder anderen
Behörde gestrichen werden könnte und die Eltern eines
talentierten Kindes eine Sonderleistung erbringen müssten. Wäre
ihnen das nicht möglich, ginge das Talent verloren. Es geht nur

um sehr wenige Einzelfälle - ein bis zwei Schüler auf 10 000
Fälle. Ich kann mich der Interpretation von Herrn Galli anschlie-
ssen: Ich möchte eine Eignungsabklärung und gestützt darauf
die Möglichkeit, ein zweites Instrument zu lernen. - Ich bitte Sie,
meinem Antrag so zuzustimmen.

Stoffer-Fankhauser. Die SP ging von der Annahme aus, die

Möglichkeit, ein zweites Instrument zu belegen, sei gegeben,
weil im Dekret nirgendwo ein Verbot steht. Bis jetzt konnten
sehr begabte Jugendliche immer ein zweites Instrument lernen.
Die SP fand deshalb, rein formell sei es unnötig, das im Dekret
speziell festzuhalten. Falls die Gemeinden sich weigern könnten,
wie Herr Guggisberg befürchtet, würden wir den Antrag
selbstverständlich unterstützen. In diesem Fall gäbe eine Ablehnung
des Antrags ein völlig falsches Signal. Wir möchten nur nicht,
dass die Gemeinden das Gefühl haben, jetzt würden ganze
Völkerstämme ein zweites Instrument auf Kosten der Öffentlichkeit

erlernen wollen. Wie bereits die Antragsteller kann auch ich
versichern, dass dies ganz sicher nicht der Fall sein wird und die
Angst völlig unbegründet ist: Es kommt sehr selten vor, dass
Kinder ein zweites Instrument lernen. Stellen Sie sich die
Belastung vor: Die Kinder gehen in die Schule, müssen Aufgaben
machen, müssen für das erste Instrument üben, und dann
müsste auch noch für das zweite Instrument geübt werden, und
zwar jeden Tag ein, zwei Stunden, sonst hat es keinen Sinn.
Gemäss Aussagen unserer Musikschulleiterin sind Kinder, die in

den letzten 20 Jahren ein zweites Instrument lernten, an einer
Hand abzuzählen. Jugendliche, die wirklich so begabt sind und
so Freude an der Musik haben, dass sie ein zweites Instrument
lernen und die Musik dann auch zu ihrem Beruf machen wollen,
müssen die Möglichkeit dazu unbedingt haben. Denken Sie
daran: Für jugendliche Streicher oder Bläser ist der Klavierunterricht

in der Berufsschule obligatorisch. Wenn sie relativ früh

beginnen und einen Boden legen können, um so besser. Noch
einmal: Sollte die Möglichkeit eines zweiten Instruments im
Dekret nicht enthalten sein, würde die SP den Antrag Guggisberg

unterstützen.
Zu ergänzen bleibt: Hinsichtlich Begabtenförderung wird von
den Musikschulen, die ich kenne, enorm viel getan. Leitung und
Lehrkräfte betreiben einen grossen zeitlichen und persönlichen
Aufwand, um die Begabten zu fördern. Im Namen der betroffenen

Kinder und deren Eltern möchte ich auch von dieser Stelle

aus herzlich dafür danken.

Bühler. Die FDP befürwortet die Anträge grundsätzlich. Wir
sind bekanntlich immer für die Begabtenförderung, also für ein

crescendo, um es musikalisch auszudrücken, auch in der
künstlerischen und kulturellen Ausbildung. Wir unterstützen
allerdings die Antragsvariante Guggisberg, weil sie etwas
pointierter ausformuliert ist als der Antrag Galli.

Schmid, Erziehungsdirektor. Auch die Regierung ist für die

Förderung Begabter und Hochbegabter. Trotzdem bitte ich, die

Anträge abzulehnen, und zwar aus Konsequenzgründen. Die

Bestimmung macht nur dann einen Sinn, wenn wir in das Dekret
das Prinzip aufnehmen, jede Schülerin und jeder Schüler habe

Anspruch auf nur ein Unterrichtsfach. Das steht aber nirgendwo,
und wir scheuen mit den Anträgen unnötigerweise einen Hasen
auf. Frau Stoffer hat darauf hingewiesen: Es ist selbstverständlich,

dass Begabte und Hochbegabte Zugang zu mehr als einem
Fach haben. Eine Türe zu öffnen, nachdem keine Wand besteht,
dünkt uns gesetzgeberisch falsch und auch aus der Sicht der

Aufgabenteilung - kantonaler Gesetzgeber, Reglementsgeber in

den Gemeinden oder Gemeindeverbänden - falsch.

Präsident. Herr Galli sprach davon, seinen Antrag allenfalls

zugunsten des Antrags Guggisberg zurückzuziehen.
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Galli. Ich schliesse mich dem Antrag Guggisberg an, möchte
aber dem Erziehunqsdirektor sagen: Im Protokoll der Kommission

tönte es ander'. Die Leistungsvereinbarungen könnte man
theoretisch so formulieren, dass die Begabtenförderung
ausgeschlossen ist.

Präsident. Herr Galli hat seinen Antrag jenem von Herrn
Guggisberg angeglichen.

Abstimmung
Für den Antrag Guggisberg/Galli 57 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat/Kommission 61 Stimmen

(9 Enthaltungen)

Dritte Sitzung

Mittwoch, 7 7. März 7998, 09.00 Uhr

Präsident: Roland Seiler, Moosseedorf

Präsenz: Anwesend sind 183 Mitglieder (von 199). Entschuldigt
abwesend sind: Bertschi, Bommeli, Egger-Jenzer, Geissbühler,
Jaggi, Lachat, Landolt, Eoesch, Steinegger, Verdon, von Allmen
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Dekret über die kulturellen Kommissionen (DKK)

Beilage Nr. 6

Eintretensfrage

Reichenau, Präsident der Kommission. Bei der Totalrevision
des Dekretes über die kulturellen Kommissionen handelt es sich
um ein «Aufräumgeschäft» des Erziehungsdirektors. Der Grosse
Rat hat heute eine konkrete Chance, etwas für die Zweisprachigkeit

unseres Kantons zu tun. Die Totalrevision ist für den
französischsprachigen Kantonsteil ein Dauerbrenner. Die
Kommission beriet den Entwurf intensiv und verabschiedete ihn mit
16 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Ich beantrage Ihnen im
Namen der Kommission, die Vorlage ebenfalls gutzuheissen.
Das Dekret wurde 1979 gestützt auf das Kulturförderungsgesetz

erlassen. Es bildet die Grundlage für sieben kantonale
Fachkommissionen sowie die kantonale Kommission für
allgemeine kulturelle Fragen. Fachkommissionen wurden für folgende
Gebiete geschaffen: Literatur (je eine deutsch- und eine
französischsprachige Kommission), Kunst und Architektur, Musik,
Theater und Tanz, Foto und Film sowie für bildende und
angewandte Kunst. Die Fachkommissionen befassen sich vorwiegend

mit Auszeichnungen für einzelne Kulturschaffende und
Institutionen sowie anderen Massnahmen zur Förderung des
kulturellen Lebens. Die Kommission für allgemeine kulturelle
Fragen setzt sich aus den Präsidien der sieben Fachkommissionen

sowie aus vier weiteren, vom Regierungsrat bestimmten
Mitgliedern zusammen. Drei ihrer Mitglieder müssen
französischsprachig sein. Diese Kommission koordiniert die Tätigkeiten

der Fachkommissionen, kann auch selber Auszeichnungen
verleihen und berät die Verwaltung, die nach wie vor über einen
wesentlichen Teil der Kulturförderung befindet. Die Kommissionen

stellen der Erziehungsdirektion, für Kunst im öffentlichen
Raum der Bau-, Energie- und Verkehrsdirektion, Antrag. Die
beiden Direktionen entscheiden über die Anträge der Kommissionen.

Im übrigen regelt das Dekret die Zusammensetzung der
Kommissionen, deren Mitgliederzahl, die Amtsdauer, die
Wiederwählbarkeit, die verfügbaren Mittel und die Entscheidkompetenzen.

Seit 1987 ist die Revision dieses Dekretes immer wieder ein
Thema. Damals forderte die «Fédération des communes du
Jura bernois» die Juradelegation des Regierungsrates auf, alle
Kulturkommissionen im Kanton zweisprachig zu führen. Für

jeden Bereich sollten also zwei Fachkommissionen geschaffen
werden. Der Regierungsrat präsentierte 1991 eine entsprechende

Vorlage. Die Kommissionen sollten aufgeteilt werden. Zudem
sollte die französischsprachige «Commission de sauvegarde du
patrimoine culturel» geschaffen werden. Die vorberatende
Kommission trat auf die Vorlage nicht ein, weil sie der Meinung
war, die Zweisprachigkeit der einzelnen Kommissionen sollte
erhalten bleiben. Im weiteren spielten auch finanzielle
Überlegungen eine Rolle.

Für Annahme der Dekretsänderung
Dagegen

Schluss der Sitzung um 7 7.46 Uhr
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Nach diesem Scheiterhaufen beauftragte der Regierungsrat den
ehemaligen Genfer Staatsschreiber Dominique Haenni, zur
Dekretsrevision Stellung zu nehmen. Herr Haenni erstellte einen
relativ umfangreichen Bericht und wies auf die besondere Lage
des Berner Jura und namentlich dessen spezielle kulturelle
Situation hin. Er zog daraus den Schluss, dem Berner Jura dürfe
kulturell nichts von aussen aufgezwungen werden. Vielmehr
seien alle Massnahmen zu unterstützen, die er zur Festigung
seiner Eigenständigkeit für wichtig halte. Nach der Meinung des
Gutachters muss den Anliegen des Berner Jura mit einem
speziellen System Rechnung getragen werden. Nur so könne die
Lage entspannt und «la vie culturelle» des Berner Jura optimal
gefördert und geschützt werden. Im weiteren stellte Herr Haenni
fest, das System sei möglichst locker auszugestalten, so dass
der Regierungsrat den Bereich flexibel gestalten könne.
Nach dem Bericht Haenni wartete man lange zu. Schliesslich
führte der Regierungsrat in Tramelan ein Kulturhearing durch. In

diesem Rahmen forderte der Regionalrat die Einführung einer
französischsprachigen allgemeinen Kulturkommission sowie
einer welschen Fachkommission für Theater und Tanz. Aufgrund
dieser Forderung arbeitete der Regierungsrat die heute zur
Diskussion stehende Vorlage aus.
In der Zwischenzeit wurde die Kantonsverfassung revidiert. In

den Artikeln 4 bis 6 der neuen Verfassung wurde ein klares,
festes und starkes System zur Festigung der Eigenständigkeit
des französischsprachigen Kantonsteils statuiert. Der Kanton ist
also verpflichtet, die freie Entwicklung der Eigenständigkeit
dieses Kantonsteils zu fördern.
Mit der revidierten Vorlage verfolgt der Regierungsrat drei Ziele:
Erstens sollen auf Verordnungsstufe ein- oder zweisprachige
Fachkommissionen eingesetzt werden können. Zweitens soll für

jede Sprachregion eine kantonale Kommission für allgemeine
kulturelle Fragen geschaffen werden. Drittens soll das Dekret

gestrafft werden. Neu sind statt 19 nur noch 12 Artikel, statt 27

nur noch 19 Absätze vorgesehen. Diverse Punkte sollen also
nicht mehr auf Dekretsstufe, sondern durch Verordnung geregelt

werden.
Die Kommission begrüsste eine Reihe von wichtigen Punkten
dieser Vorlage, so die Chance, die die Revision zur Förderung
der Zweisprachigkeit bietet. Nach der Meinung der Kommission
eignet sich die Kultur ausgezeichnet zur Förderung der
Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Sprachregionen. Man ist stolz
auf die Vermittlerrolle, die dem Kanton in diesem Bereich
zukommt. Die Kommission akzeptierte den Vorschlag, zwei kantonale

Kommissionen für allgemeine kulturelle Fragen zu schaffen,
hielt aber fest, die beiden Kommissionen müssten intensiv
zusammenarbeiten. Sie war damit einverstanden, dass die heute

zweisprachigen Fachkommissionen in eine deutsch- und eine

französischsprachige Kommission aufgeteilt werden können,
war aber der Meinung, diesfalls müssten alle, das heisst also
auch die neugeschaffenen Kommissionen, über minimale finanzielle

Mittel verfügen. Andernfalls könnten sie den ihnen übertragenen

Aufgaben nicht gerecht werden. In diesem Sinne kritisierte

sie den Vortrag des Regierungsrates insofern, als darin
festgehalten wird, ausser Sitzungsentschädigungen und Reisespesen

würden keine zusätzlichen Kosten anfallen. Diese Feststellung

des Regierungsrates ist unglaubwürdig und sinnwidrig. In

der Kommission wurden viele Anträge gestellt. Die meisten
wurden nach längerer Diskussion abgelehnt, obwohl sie

sinngemäss akzeptiert wurden. Abgelehnt wurde unter anderem ein

Antrag, der die Prägung des Kantons durch die Zweisprachigkeit

nochmals ausdrücklich anerkennen wollte. Nach der

Meinung der Kommission wird dieser Punkt bereits in der
Kantonsverfassung statuiert. Im weiteren wurde ein Antrag abgelehnt,
der ausdrücklich die doppelt geführten Kommissionen zur
Zusammenarbeit verpflichten wollte. Nach Ansicht der Kommission

ergibt sich deren Zusammenarbeit entweder von selbst oder sie

ist auch mit einer Verpflichtung nicht zu erzwingen. Es wurde im

übrigen beantragt, die Kommissionen sollten sich ausschliesslich

aus Sachverständigen und Kulturschaffenden zusammensetzen,

zudem sollte die Amtsdauer und die Wiederwählbarkeit
der Kommissionsmitglieder geregelt werden. Auch dieser Antrag
wurde abgelehnt. Die Amtsdauer und Wiederwählbarkeit soll
nach der Meinung der Kommission durch Verordnung bestimmt
werden. Die Zusammensetzung der Kommissionen aus
Sachverständigen und Kulturschaffenden verstehe sich von selbst. Im

weiteren wurde beantragt, bei der Aufteilung bestehender
zweisprachiger Kommissionen sowie der Neuschaffung von
Kommissionen seien zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung zu
stellen. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt, weil man der
Meinung war, es handle sich um eine Selbstverständlichkeit.
Die Kommission hiess drei marginale Änderungen gut. Sie sind
in der Vorlage mit fettgedruckten Randstrichen markiert. Erstens
soll der Titel des ersten Abschnittes geändert werden, zweitens
sollen in Artikel 4 Absatz 1 die Fachbereiche nicht abschliessend
aufgezählt werden, drittens soll die Formulierung von Artikel 7

Absatz 2 inhaltlich unverändert etwas eleganter formuliert werden.

Zudem sollen die Absätze 2 und 3 umgestellt werden. Die
Änderungen sind also minim, was auf eine beträchtliche
Zufriedenheit der Kommission über die Vorlage des Regierungsrates
zurückzuführen ist.

Die erste Vorlage aus dem Jahr 1991 wurde unter anderem aus
finanziellen Erwägungen zurückgewiesen. Im Rahmen der
Vorberatung der gegenwärtigen Vorlage liess sich die Kommission
über die finanziellen Mittel der Kulturkommissionen ausführlich
dokumentieren: Diese verfügten 1997 alle zusammen über einen
Kredit von 568 000 Franken. Der Kredit wurde für 1998
eingefroren. Jeder Kommission steht ein bestimmter Anteil zu. Wie
bereits erwähnt, wurde die vorgesehene Kostenneutralität dieser
Vorlage kritisiert, weil die neugeschaffenen Kommissionen auch
über Mittel verfügen müssten, um ihre Aufgaben zu erfüllen.
Die Anträge von Grossrat Graf (Moutier) lagen in dieser Form der
Kommission nicht vor. Ich werde zu ihnen Stellung nehmen,
sobald sich der Antragsteller geäussert hat.
Der mehrfach erwähnte Gutachter Dominik Haenni gab 1991 in

seinem Bericht folgendes zu bedenken: «Welche Lösung auch
immer gewählt wird, keinesfalls darf das Problem als ein für
allemal gelöst gelten. Es scheint mir unerlässlich, dass nach
einiger Zeit überprüft werden muss, ob das System in der Praxis

befriedigt. Das faktische Staatsmonopol auf dem Gebiet des
kulturellen Mäzenatentums erfordert eine erhöhte Wachsamkeit
des Staates, damit ein Abgleiten in die Routine und in die blosse
Weiterführung erworbener Praktiken vermieden werden kann.
Die Romands des Kantons erwarten, dass ihnen der Staat
ermöglicht, ihre eigene Kultur zu entdecken und zu leben, was
immer auch an Unkonventionellem und Unvorhersehbarem
damit verbunden sein mag.» - Die Vorlage soll ermöglichen,
dieses Ziel zu erreichen, und zwar im Interesse der Romands,
des Kantons und der Kultur. Ich bitte Sie im Namen der
Kommission, auf die Vorlage einzutreten.

Rytz. Ich spreche im Namen der grünen und autonomistischen
Fraktion. Die Neuformulierung des Dekretes über die kulturellen
Kommissionen gehört zu den «Aufräumarbeiten» der Ära

Schmid und ist vor allem von sprachpolitischer Bedeutung. Die

französischsprachigen Minderheiten des Kantons fordern die

Schaffung einer eigenständigen kulturellen Kommission, die das
kulturelle Leben der Region neu gestalten und ihm neue Impulse
geben soll. Unseres Erachtens ist dieser Wunsch der
französischsprachigen Bevölkerung sehr ernst zu nehmen, weshalb
wir die Aufteilung der kantonalen Kommission für allgemeine
kulturelle Fragen in eine deutsch- und eine französischsprachige
Sektion begrüssen, die die Möglichkeit, nicht aber die Pflicht zur
Zusammenarbeit haben. Natürlich wäre es schön, wenn gerade
in kulturellen Angelegenheit der «Röstigraben» keine Auswirkun-
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gen hätte. Natürlich wäre es schön, wenn gerade in der Kunst
Kommunikationsformen alltäglich wären, die sprachliche Grenzen

spielend überwinden würden. Bei allem Innovationsgeist
und aller Offenheit, die das kulturelle Leben prägen, darf man
aber nicht vergessen, dass die unterschiedlichen Sprachräume
verschiedene Geschichten und kulturelle Nachbarschaften
haben. Auch wenn ein Austausch spannend und sinnvoll ist, ist
das Kräfteverhältnis zwischen der sprachlichen Mehrheit und
der Minderheit nicht ausgeglichen. An einem Beispiel illustriert
wirken sich die Kräfteverhältnisse wie folgt aus: Während im

Kanton 18mal «Züri West» gehört wird, wird in der gleichen Zeit

nur zweimal «Sense unie» gehört. Bei dieser Ausgangslage ist
der Wunsch der französischsprachigen Minderheit nach einer

eigenen kulturellen Kommission für allgemeine kulturelle Fragen
verständlich. Die Fachkommissionen sollten hingegen nach wie
vor zweisprachig sein.
Die grüne und autonomistische Fraktion ist für Eintreten und
wird den Erlass auch im Rahmen der Schlussabstimmung
unterstützen. Leider sind die finanziellen Mittel für die kulturellen
Kommissionen zur Zeit eingefroren. Durch die sprachliche Aufteilung

gewisser Kommissionen werden den Kulturschaffenden
deshalb noch weniger Mittel zur Verfügung stehen, was wir
ausserordentlich bedauern. Diese Tatsache betrifft aber ein

völlig anderes Kapitel der kantonalen Politik, das heute nicht zur
Diskussion steht. Der finanzielle Punkt soll heute die Besserstellung

der französischsprachigen Minderheit in der Kulturförderung

nicht trüben. Die grüne und autonomistische Fraktion empfiehlt

Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und ihr zuzustimmen.

Lecomte. En 1991, la commission parlementaire chargée
d'examiner un projet de modification du décret sur les commissions

culturelles du 6 novembre 1979 avait refusé l'entrée en
matière. Suite au refus de la commission parlementaire, le
Conseil-exécutif a ordonné une étude supplémentaire à M. Dominique

Haenni sur les commissions culturelles. Ce rapport propose
plusieurs variantes pour régler ce problème. Il souligne qu'une
grande marge de manoeuvre doit être laissée au gouvernement
dans l'aménagement des dispositions de détail, tout en laissant
au Grand Conseil le soin de fixer les principes généraux. Le

projet de révision totale qui vous est proposé découle directement

des conclusions de ce rapport. Le transfert de certaines
compétences figurant dans le décret actuellement en vigueur
dans une ordonnance du Conseil-exécutif en est la caractéristique

essentielle avec la création, dans chaque région linguistique,

d'une commission chargée des affaires culturelles générales.

Ce transfert de compétences permettra à l'avenir de mieux
tenir compte des besoins légitimes de la communauté francophone

de ce canton. L'adoption depuis 1991 d'une nouvelle
Constitution qui reconnaît au Jura bernois un statut particulier,
devant lui permettre de préserver son identité et de conserver
sa particularité linguistique et culturelle, donne une autre légitimité

à ce projet. Celui-ci vous est en effet soumis à la demande du
Conseil régional institué par la loi sur la participation politique
précisément pour exercer cette tâche et cette fonction.
Tout autre développement pour montrer la nécessité de cette
révision ne se justifie pas. Le projet qui vous est soumis tient
compte d'un bilinguisme innovateur tourné vers l'avenir et non
pas vers un bilinguisme statique. Dans ce projet, le canton de
Berne apportera également la preuve qu'il sait s'adapter à de
nouvelles conditions, contrairement à ce qui a souvent été dit
sur l'opposition à toute évolution témoignant d'un paternalisme
démodé. Il y a lieu de préciser que les coûts, mis à part les
indemnités aux nouveaux membres, sont nuls. Le Conseil-
exécutif veillera dans l'ordonnance, conformément à l'article 6,
alinéa 2 de la Constitution, que les liens entre les communautés
linguistiques soient maintenues.
Le groupe UDC a pris connaissance du nouveau décret et vous
en recommande l'entrée en matière.

Stoffer-Fankhauser. Ich spreche im Namen der SP-Fraktion.
Ich komme auf die historische Entwicklung dieser Dekretsrevision

nicht mehr zu sprechen, da der Präsident der Kommission
bereits darauf einging. Es scheint mir demgegenüber wichtig,
den Bericht Haenni intensiv zu diskutieren. Nach der Meinung
von Herrn Haenni war das Nichteintreten der ersten Kommission
eine überrissene Reaktion. Die Debatte sei damals von Problemen

beeinflusst worden, die mit dem kulturellen Anliegen in
keinem Zusammenhang standen. Der Beschluss der ersten
Kommission wurde von den Welschen schlecht aufgenommen,
um so mehr, als es dem festen Wunsch der «Fédération des
communes du Jura bernois» entsprach, sämtliche Kommissionen

aufzuteilen. Letzte Woche war im «Bund» zu lesen, dieser
Wunsch bestehe immer noch. Der Bericht Haenni beeinflusste
entsprechend die Meinung der SP-Fraktion. Ich will einige
Punkte daraus nochmals aufgreifen: Die besondere Lage des
Berner Jura namentlich im kulturellen Bereich sei anerkannt. Das

ergebe sich aus der historischen Entwicklung des Kantonsteils.
Aus diesem Grund dürfe diesem nichts von aussen aufgezwungen

werden. Im weiteren seien alle Massnahmen zu unterstützen,

die dessen Entfaltung und Festigung fördere. Der
deutschsprachige Kantonsteil müsse den Rhythmus der Romands und
ihr Verlangen nach Echtheit respektieren. Unter allen Umständen
seien dringend Massnahmen zum Schutz des kulturellen Erbes
des Berner Jura und von Biel zu ergreifen.
Das vorliegende Dekret sucht nach einem Kompromiss
zwischen dem Wunsch nach Aufteilung sämtlicher Kommissionen
und dem Nichteintretensentscheid der ersten vorberatenden
Kommission. Wir haben Verständnis für den Wunsch der
Romands. Gleichzeitig befürchten wir bei einer Aufteilung sämtlicher

Kommissionen, dass zwischen den sprachspezifischen
Kommissionen kein Dialog mehr stattfindet. Im weiteren würden
sich wohl zuwenig kompetente Personen finden, um jeweils
zwei Kommissionen zu besetzen. Bei einer konsequenten Aufteilung

aller Kommissionen würden auch die finanziellen Mittel
verzettelt, da per Saldo nicht mehr Geld zur Verfügung steht.
Eine Aufteilung der Kommissionen ist sicher in denjenigen Bereichen

sinnvoll, die durch die Sprache geprägt sind, so bei der
Literatur. Der Regierungsrat kann also für einzelne Bereiche
doppelt geführte Fachkommissionen einsetzen. Wir begrüssen
im übrigen die Aufteilung der kantonalen Kommission für
allgemeine kulturelle Fragen.
Das vorliegende Dekret beinhaltet zu einem grossen Teil ein

politisches Anliegen. Es wird sich weisen, wieviel die Kultur
selbst davon profitieren wird. Unseres Erachtens müssen die
Deutsch- und die Französischsprachigen voneinander profitieren
können und dürfen nicht auseinandertreiben. Um diese Gefahr
zu bannen, sollte im Dekret die Verpflichtung der Kommissionen
zur Zusammenarbeit verankert werden. Grossrat Graf stellt
einen entsprechenden Antrag. - Die SP-Fraktion ist für Eintreten
und bittet Sie, die Anträge Graf (Moutier) zu unterstützen.

Guggisberg. Die FDP-Fraktion ist für Eintreten. Uns wird heute
eine gute Lösung präsentiert. Für jede Sprachregion soll eine
kantonale Kommission für allgemeine kulturelle Fragen geschaffen

werden. Der Regierungsrat soll die Fachkommissionen
festlegen. Dies begrüssen wir.
Wir setzten uns mit dem finanziellen Aspekt der Vorlage auseinander.

Die kulturellen Kommissionen verfügen jährlich über einen
Gesamtkredit von 568 000 Franken. Dieser Kredit wurde
eingefroren. Benötigt eine Kommission in einem Jahr einen höheren
Betrag als ihr zusteht, wird dies intern zwischen den Kommissionen

ausgeglichen. Dies wurde uns versichert. Die Kommissionen

kommen also vorläufig mit dem eingefrorenen Kredit aus.
Wir akzeptieren die drei kleinen Änderungen der Kommission.

Daetwyler (St-Imier). L'accueil positif qui a été réservé à ce
décret par les porte-parole des différents groupes parlementai-
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res me permettra de ne rappeler que quelques éléments de ce
dossier.
Premièrement, le décret dont nous discutons ici correspond à

une demande déjà ancienne qui émanait du Jura bernois.
Deuxièmement, cette modification de décret que nous allons
voter va dans le sens de l'avalisation de l'autonomie progressive
de la région. Troisièmement, la situation particulière d'un canton
bilingue demande des aménagements dans le domaine culturel;
dans certains domaines de la culture, les références à la langue
sont extrêmement importantes, notamment la littérature, et il est
souhaitable que, également dans le domaine culturel, la nouvelle

organisation permette aussi une collaboration plus efficace entre
les milieux culturels de langue française et allemande.
Bien que nous n'ayons pas, dans le cadre de la Députation
romande, discuté de l'amendement de la fraction socialiste, je

propose à titre personnel de l'approuver.

Präsident. Die Einzelsprecher haben das Wort.

Stirnemann. Ich trete nach 14 Jahren Stadtrat und 16 Jahren
Grossem Rat jetzt garantiert zum letzten Mal an dieses Rednerpult

und werde mit meinem Votum ebenso wenig bewirken wie
die meisten Male zuvor. - Eigentlich habe ich schon seit längerer
Zeit aufgehört, gegen Windmühlen zu kämpfen. Das vorliegende
Dekret soll aber nicht ohne jeden Kommentar meinerseits über
die Bühne gehen - dies nicht zuletzt wegen meiner eigenen
Seelenhygiene.
Bei diesem Dekret handelt es sich insofern um eine Mogelpak-
kung, als es mit Kultur nur wenig zu tun hat. Es geht vor allem

um Jurapolitik. Dies sei nicht kritisch bemerkt; wir müssen diese
Tatsache aber im Auge behalten. Gegen die Überlegungen von
Dominik Haenni ist grundsätzlich nichts einzuwenden.
Offensichtlich entspricht es einem Bedürfnis weiter Kreise des Berner
Jura, dass für jede Sprachregion eine kantonale Kommission für
allgemeine kulturelle Fragen eingesetzt wird. Dies kann tatsächlich

dazu beitragen, die eigene «identité» zu finden. Eine andere
Frage ist die Aufteilung sämtlicher kultureller Fachkommissionen,
wie dies laut einer «Bund»-Notiz der Regionalrat erneut fordert.
1989 war die Aufteilung bereits einmal Thema. Damals konnten
die Kulturschaffenden und die Fachkommissionen dazu Stellung
nehmen. Sie lehnten eine Trennung mehrheitlich ab. Auch die

französischsprachigen Befragten stellten sich mehrheitlich
dagegen. Sie betrachteten die Zweisprachigkeit der bernischen
Kultur als grosse Chance und den Dialog zwischen den kulturellen

Regionen als besonders wertvoll. Die Politiker beurteilen die
Situation natürlich anders. Bei der Vorbereitung des heute zur
Diskussion stehenden Dekrets trug die Erziehungsdirektion den

damaligen Erfahrungen insofern Rechnung, als sie die
Fachkommissionen und die Kulturschaffenden diesmal schon gar
nicht erst um ihre Meinungen fragte. In der Sitzung der vorberatenden

Kommission wurde mehrfach - unter anderem auch von
mir - beantragt, die Zweisprachigkeit sei als kulturelle Chance
ausdrücklich zu postulieren, die Aufteilung der Fachkommissionen

sei vom konkreten Bedarf abhängig zu machen, und die
bestehenden zweisprachigen Fachkommissionen seien vor einer

allfälligen Aufteilung anzuhören. Meines Erachtens hätten der

Dialog zwischen den kulturellen Regionen sichergestellt und die

doppelt geführten Kommissionen zur Zusammenarbeit verpflichtet

werden sollen. Den neuen Kommissionen sollten zudem die

nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. All

diese Punkte betrachteten der Regierungsrat und die betreffenden

Beamten der Erziehungsdirektion als unnötig, bereits geregelt,

selbstverständlich oder überflüssig.
Zu den jurapolitischen Aspekten der Vorlage will ich mich nicht
äussern. Jede Bevormundung durch den alten Kantonsteil ist
klar abzulehnen. Hingegen wird die von der Zweisprachigkeit
geprägte Kultur des Kantons durch die Trennung der
Fachkommissionen sicher nicht bereichert. Ich verzichte darauf,

abgelehnte Anträge nochmals vorzubringen oder sogar das
Eintreten zu bestreiten - der Regierungsrat wird wohl schon
zum Rechten schauen! Er wird wissen, wie er mit Kulturschaffenden

umzugehen hat. Was seine Dialogfähigkeit anbelangt,
verweise ich auf folgende Anekdote: Seit Fritz Dürrenmatt bei
der Entgegennahme des grossen Kulturpreises dem
Regierungsrat unsäglich an den Karren fuhr und Kritisches äusserte,
bleiben dessen Mitglieder derartigen Veranstaltungen ohnehin
fern.
Abschliessend danke ich Ihnen, dass Sie mir in den vergangenen

Jahren zwar jeweils nicht zustimmten, aber immerhin zuhörten

- ich hätte es ansonsten hier im Grossen Rat nicht so lange
ausgehalten. Während meiner langjährigen Tätigkeit als Grossrat
stiess ich auf einen Satz, der zu meinem Lieblingssatz geworden
ist. Er stammt nicht aus meinen Kreisen, sondern aus einer
Fraktionssitzung einer grossen, staatserhaltenden Partei. Er kam
mir durch eine Indiskretion zu Ohren. Ich werde ihn nie vergessen

und möchte ihn abschliessend zitieren: «Es gäbt no mängs
z'säge, we me nume wüssti was!».

Aellen. Dans la perspective de l'autonomisation progressive de
la région, prônée par le rapport Haenni, je suis heureux de voir
qu'un effort a été fourni dans le domaine des commissions
culturelles. Il était temps qu'on tienne aussi compte de la spécificité

culturelle des francophones dans ce canton, car, comme
le souligne le rapport Haenni, un mécanisme de sauvegarde du
patrimoine culturel du Jura bernois et de Bienne doit être mis en
place d'urgence. Ce décret répond donc à un besoin urgent et
impératif. Dominique Haenni remarquait à propos des systèmes
que «quelle que soit la structure adoptée, elle devra tenir

compte premièrement de la diversité des activités culturelles
actuelles, deuxièmement de l'aspect prioritaire de la spécificité
du Jura bernois.» Cette modification tient-elle pleinement
compte de ces deux remarques, seul l'avenir et la pratique
apporteront une réponse à cette question.
Je tiens cependant à mettre un bémol à l'enthousiasme général
et à préciser ce qui suit. M. Haenni mentionnait trois possibilités

pour sauvegarder les intérêts culturels des Romands du canton
de Berne: maintenir, en le renforçant, le système des commissions

du type actuel; créer une commission unique dont
dépendraient des sous-commissions; mettre en place un système
de commissions culturelles propres à la partie francophone du
canton, qui tiennent mieux compte de la spécificité culturelle de
cette région. Cette dernière option apparaît la mieux à même de

décrisper la situation et sauvegarder de manière adéquate la vie

romande du canton. Je regrette que dans les pages suivies des
conclusions de rapport, qui a tout de même coûté plusieurs
centaines de milliers de francs au canton, on ait choisi la solution

la plus mauvaise selon Dominique Haenni. C'est le choix du
Conseil régional: je ne m'y opposerai pas mais tenais à relever
ces faits.
Je vous prie d'entrer en matière et d'accepter ce décret.

Galli. Dank der SVP hatte ich die Gelegenheit, in die vorberatende

Kommission Einsitz zu nehmen. Ich konnte so die Anliegen

der mir bekannten Kulturschaffenden und kulturellen
Organisationen einbringen. Diese schätzen übrigens die Vielfalt der
verschiedenen Kommissionen. Sie bilden ein praktikables Vehikel,

das durch die Revision nun aufgefrischt wird.
Ein Hauptpunkt der Vorlage betrifft die Zweisprachigkeit der
Kommissionen. Grundsätzlich ist die CVP der Meinung, die

Zweisprachigkeit sei eine Bereicherung, von der insbesondere
kulturelle Kommissionen profitieren sollten. Die Kulturschaffenden

sind an einer Aufteilung der Kommissionen nicht interessiert,

da die Kultur ein geeignetes Mittel sei, Sprachgrenzen zu
überwinden und die Gemeinsamkeit in Zukunft zu fördern.
Umgekehrt zeigten die kulturellen Organisationen Respekt gegenüber

der französischsprachigen Minderheit. Sie möchten keines-
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falls zu einer Bevormundung Hand bieten. Die Kulturschaffenden
denken nicht ortsgebunden. Sie denken meistens global,
verbünden sich mit anderen, ohne sich durch übliche Strukturen
gebunden zu fühlen. Die CVP hält viel von einer geistigen
Öffnung, glaubt aber auch, dass Identität insbesondere im kleinen,
überschaubaren Teil stattfindet, sei dies im Simmental, im Jura
oder im Seeland. Wir sind also für die Schaffung einer welschen
Kommission für allgemeine kulturelle Fragen, weil dadurch die
lokale Identität mehr gefördert wird. Regionales Bewusstsein

gepaart mit globaler Sicht ist unseres Erachtens besser als
Isolation. Der Dialog zwischen den Kommissionen muss aber
unbedingt sichergestellt werden, auch wenn die kantonale
Kommission für allgemeine kulturelle Fragen und die
Literaturkommission aufgeteilt werden. Die Trennung anderer
Fachkommissionen begrüssen wir nicht. Kommissionen sollten wirklich

nur wenn unbedingt nötig aufgeteilt werden. Dies muss der

Regierungsrat beachten.
Abschliessend leite ich den Dank einer kulturellen Organisation
weiter, die mit Freude zur Kenntnis genommen hat, dass die

Marginalie «Volkskunst, Kunstgewerbe und gestaltendes Handwerk»

nun »angewandte Kunst» heisst. Dieser Begriff ist international

kompatibel. - Ich bin für Eintreten auf das Dekret.

Reichenau, Präsident der Kommission. Kurz drei Bemerkungen

zu den soeben gehörten Voten: Das Dekret muss die
Möglichkeit einräumen, zweisprachige Fachkommissionen einzusetzen.

In diesem Erlass sollte aber nicht festgelegt werden, in

welchen Bereichen eine Aufteilung erfolgen muss. Dadurch wird
einem wichtigen Punkt des Gutachtens Haenni Rechnung
getragen. Der Berner Jura soll seine Bedürfnisse anmelden, die

Regierung diese frei würdigen können. Die Bedürfnisse müssen
im Einzelfall gewichtet werden. Die deutschsprachige Mehrheit
darf nicht paternalistisch darüber befinden, welche Massnahmen
nötig beziehungsweise nicht nötig sind. Die offene Formulierung
des Dekrets ist in diesem Sinn zu begrüssen.
Im weiteren möchte ich auf folgende Frage eingehen: Was
geschieht, wenn bisher zweisprachig geführte Kommissionen in je
eine deutsch- und eine französischsprachige Kommission aufgeteilt

wird? Nach der Meinung von Grossrat Stirnemann müssten
die betroffenen Kommissionen vor einer Aufteilung angehört
werden. Dieser Antrag wurde von der Kommission abgelehnt.
Im Kommissionsprotokoll finden wir aber die klare Aussage des
Regierungsrats, auf die Festschreibung einer obligatorischen
Anhörung sei verzichtet worden, weil es sich um eine
Selbstverständlichkeit handle. Es wird unsere Aufgabe sein, zu
kontrollieren, ob der Regierungsrat sein Wort hält.
Über den finanziellen Punkt wurde in der Kommission ausführlich

diskutiert: Auch wenn neue Kommissionen gebildet werden,
steht tatsächlich kein höherer Kredit zur Verfügung. Hierzu ist
aber folgendes zu bemerken: Das Budget wird vom Regierungsrat

vorgelegt, die Budgethoheit hat demgegenüber der Grosse
Rat. Es liegt also in seiner Kompetenz, den einen oder anderen
Kredit anzupassen.
Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten: Es ist wichtig, nun
einen Schritt zu machen. Es soll aber keine abschliessende
Regelung getroffen werden. Vielmehr muss daran ständig
weitergearbeitet werden.

Schmid, Erziehungsdirektor. Herr Grossrat Stirnemann, ich
wäre auch geneigt, Seelenhygiene zu betreiben, beschränke
mich aber auf die Feststellung, dass in der Politik ein gutes
Geschäft oft erst im zweiten Anlauf die Hürde nimmt. Beim

vorliegenden Dekret stolperte ich im ersten Anlauf massiv über
eine Hürde, die den Namen Stirnemann trug - Bernhard Stirnemann

ist der Letzte, der sich also beklagen kann, er habe in

diesem Rat keine Erfolge verbuchen können!

Eigentlich liegen die verschiedenen Meinungen gar nicht weit
auseinander. Im Kulturbereich ist die Zweisprachigkeit eine

Bereicherung. Das Dekret stellt uns Instrumente zur Verfügung,
um die Chancen zu nutzen, die die Begegnung zweier Kulturen
mit sich bringen. Im übrigen sollte die deutschsprachige Mehrheit

des Kantons nicht darüber befinden, was der
französischsprachigen Minderheit dient. Wir sollten liberal und grosszügig

sein, indem wir eine flexible Regelung vorsehen, die uns
ermöglicht, den konkreten Bedürfnissen der Romands Rechnung

zu tragen. Im Dekret sollte also nicht jedes Detail geregelt
werden. Dies haben wir in der Zwischenzeit bemerkt. Ich bin
dem Grossen Rat für seine Bereitschaft dankbar, nun im zweiten
Anlauf die Vorlage entgegenzunehmen.

Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung

Art. 1 Abs. 1 und 2

Angenommen

Art. 1 Abs. 3 (neu)

Proposition d'amendement Graf (Moutier)
II veille à assurer une bonne collaboration entre ces commissions

et organisera, au besoin, des séances communes.

Graf (Moutier). Vous avez entendu tout à l'heure un membre du
Grand Conseil déçu et aigri, Bernhard Stirnemann, qui après
seize ans d'activité ici exprimait sa déception de voir qu'on
s'apprêtait à créer un clivage entre Romands et Alémaniques du
canton de Berne. C'est un peu en réaction à ce sentiment de
mon collègue du parti socialiste que j'ai suggéré un complément
à l'article 1 du décret. Bernhard Stirnemann a expliqué longuement

en commission et devant notre groupe socialiste qu'il
pourrait résulter un déficit dans les dialogues entre Alémaniques
et Romands si l'on allait simplement séparer cette commission
générale. Ce risque n'est pas nul; si je n'ai pas pu souscrire au
niveau de la commission à son affirmation selon laquelle la vie
culturelle du canton de Berne est marquée de l'empreinte du
bilinguisme - j'avais trouvé ce doute intéressant, mais hélas pas
une réalité - ce n'est pas parce que je n'ai pas cru qu'il y avait
une piste à suivre. Dans l'amendement que j'ai suggéré, le

complément à l'alinéa 3, on m'a fait remarquer qu'on touchait à

deux niveaux de compétences et que d'une part on confiait au
Conseil-exécutif la mission de veiller à une bonne collaboration
et que d'autre part on allait un peu loin en lui demandant d'inviter

les commissions à siéger en commun en cas de nécessité.
J'ai pris en considération ces remarques et objections et je vous
propose aujourd'hui un alinéa 3 qui va dans le sens du dialogue
que tout le monde souhaite, après avoir tenu compte des
besoins et des revendications légitimes des Jurassiens bernois.
Avec cette précision donnée dans les principes en tête du
décret, nous aurons vraiment recouvert les principales préoccupations

qui nous animent, en donnant à l'encouragement des
activités culturelles un support juridique valable.
Certains se préoccupent en Suisse de ce multiculturalisme que
nous voudrions réanimer. Un ambassadeur de la culture francophone

en Allemagne notamment insiste beaucoup sur les
difficultés qu'on rencontre en Suisse dans la vie communautaire et
a déclaré récemment à un journaliste que la Suisse risquait
d'entretenir une situation d'apartheid culturel, que trois importantes

communautés linguistiques y cohabitent mais ne s'y
rencontrent jamais. Il disait que «cette irresponsabilité de la

Confédération est révoltante, il s'agit d'une capitulation culturelle.»

Ce n'est pas un avenir auquel nous pouvons souscrire et
c'est pour cette raison que je vous invite à introduire à l'article
premier la disposition suivante: «Il veille à ce que le rôle de pont
culturel dévolu au canton soit assumé.» - «Er sorgt dafür, dass
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dabei die kulturelle Brückenfunktion des Kantons wahrgenommen

wird.» On aura ainsi répondu au voeu exprimé par plusieurs
responsables de groupes de faire en sorte que le bilinguisme
cantonal ne soit pas simplement une étiquette mais qu'il soit
pratiqué réellement, surtout au niveau culturel.

Präsident. Herr Graf hat seinen Antrag wie folgt modifiziert: II

veille à ce que le rôle de pont culturel dévolu au canton soit
assumé.

Guggisberg. Den ursprünglich eingereichten Antrag Graf
(Moutier) hätte die FDP-Fraktion abgelehnt. Sein modifizierter
Antrag lag der Fraktion nicht vor, so dass ich diesbezüglich nicht
die Fraktionsmeinung bekanntgeben kann. Ich persönlich kann
diesem zustimmen. Die Zweisprachigkeit ist eine Bereicherung
des Kantons Bern.

Daetwyler (St-Imier). Je vous invite également à approuver cet
article. Nous sommes ici au coeur d'un problème qui est
extrêmement important pour l'avenir de la Suisse. Un des drames de
ce pays actuellement est que nous mesurons très exactement
tous les inconvénients qui pourraient résulter de la cohabitation
de plusieurs langues. Il est vrai que vivre dans un pays où nous
parlons plusieurs langues demande des efforts plus grands pour
se comprendre. Nous avons en revanche perdu de vue tous les

avantages que nous retirons d'être dans un pays où les principales

cultures européennes sont représentées.
Ce décret sur les commissions culturelles ne va certes pas tout
résoudre, car nous travaillons ici au niveau de la région du canton,

mais il a néanmoins une portée politique qui n'est pas
innocente. Il est apparu au cours des discussions que nous devons
faire en sorte que le mécanisme de compréhension entre les
différentes régions linguistiques de ce pays puisse exister et
doive pouvoir fonctionner.

Walliser-Klunge. Je suis entièrement d'accord avec la

proposition d'amendement de Frédéric Graf, à l'exception du terme
de pont ou «Brücke» que je n'aime pas. Lorsqu'on parle de

pont, cela signifie qu'il y a un abîme qu'il faut traverser et il n'y a

pas d'abîme entre les cultures dans le canton de Berne. Il y a
des passages, des transitions, des dialogues, des communications

qui marchent plus ou moins bien, mais il n'y a pas
d'Abgrund au-dessus il faut construire un pont, qui ne correspond

pas à la réalité politique. C'est la raison pour laquelle je
prierais Frédéric Graf de remplacer le terme de «pont culturel»

par le terme de «lien culturel», qui figure aussi dans la Constitution

bernoise.

Lecomte. J'ai pris connaissance de l'amendement de M. Graf
et pense que l'UDC peut y souscrire. Je suis du même avis que
Marie-Pierre Walliser concernant la rectification de l'amendement,

à savoir remplacer le terme de «pont» par «lien». J'espère
que vous soutiendrez l'amendement de M. Graf, modifié par
Mme Walliser.

Präsident. Frau Walliser möchte den Antrag Graf (Moutier) wie

folgt modifizieren: II veille à ce que le rôle de lien culturel dévolu

au canton soit assumé. - Er sorgt dafür, dass dabei das kulturelle

Bindeglied des Kantons wahrgenommen wird.

Reichenau, Präsident der Kommission. Der Antrag Graf

(Moutier) lag in der Kommission nicht vor. Er wurde offenbar erst
heute morgen formuliert. Es geht jetzt darum, seinen definitiven
Wortlaut festzulegen. Ich kann in diesem Sinn nicht die

Kommissionsmeinung wiedergeben. Hingegen kann ich aufgrund der

Diskussionen, die in der Kommission geführt wurden, folgendes
bemerken: Der bereichernde Effekt der Zweisprachigkeit im

Kanton Bern ist völlig unbestritten. Aus dieser Sicht kann dem

Antrag Graf (Moutier) nichts entgegengehalten werden.
Unabhängig davon, ob in der Formulierung der Begriff «Brücke» oder
«Bindeglied» verwendet wird, geht der Antrag aber an sich weit
über die ursprüngliche Formulierung des Antrages Graf (Moutier)
hinaus. Es war immer die Rede von der Zweisprachigkeit im
Kanton Bern. Der modifizierte Antrag weist demgegenüber auf
die Rolle hin, die der Kanton Bern in bezug auf die ganze
Schweiz wahrzunehmen hat. Er soll Bindeglied zwischen der
französischen und der deutschen Schweiz sein. Ich persönlich
kann dem modifizierten Antrag ohne weiteres zustimmen. Durch
diesen Antrag wird das Dekret inhaltlich aber markant erweitert,
was kulturpolitisch nur zu befürworten ist, wenn der Regierungsrat

dieser Erweiterung zustimmen kann. Diesfalls wird auch die
Kommission kaum etwas dagegen einzuwenden haben.
Zur Wortwahl: Eine Brücke kann nur gebaut werden, wenn feste
Aufleger vorhanden sind. Die Zweisprachigkeit bietet feste
Auflageflächen, weshalb dieser Begriff die konkreten Umstände
treffend versinnbildlicht. Ich bevorzuge deshalb diesen Begriff.
Wird aber der Begriff «lien» für «helvetische Lismete» verwendet,
ist mir dies auch recht.

Schmid, Erziehungsdirektor. Ich hatte Gelegenheit, mit Herrn
Graf seinen ursprünglichen Antrag zu diskutieren. Sein modifizierter

Antrag ist die Frucht dieser Diskussion. Meines Erachtens
sollte dieser Grundsatz in das Dekret aufgenommen werden.
Was die Wortwahl betrifft, versuche ich dem Begriff «Brücke»

Rechnung zu tragen, und schlage folgende deutsche Formulierung

vor: «Er sorgt dafür, dass dabei die Funktion des Kantons
als kulturelles Bindeglied zwischen den Sprachregionen
wahrgenommen wird.» Diese Formulierung berücksichtigt auch die

Anliegen von Frau Walliser.

Graf (Moutier). Je retire le mot «pont» qui ne convient pas à

tous et qui peut très bien être remplacé par le mot «lien». Pour la

version française, à part ce mot-là, rien ne change.

Präsident. Herr Graf modifiziert seinen Antrag im Sinne des

Antrags Walliser-Klunge. Somit steht nur noch eine französische
Fassung zur Diskussion. Frau Walliser ist mit der deutschen
Übersetzung des Erziehungsdirektors einverstanden. Diese

ersetzt somit die von ihr vorgeschlagene deutsche Version. Wir
stimmen über den gleichlautenden Antrag Graf (Moutier) /
Walliser-Klunge ab.

Abstimmung
Für den Antrag Graf (Moutier)AA/alliser-Klunge 135 Stimmen

Dagegen 1 Stimme
(1 Enthaltung)

Art. 2 - 9

Angenommen

Art. 10 Abs. 1

Proposition d'amendement Graf (Moutier)
Le Conseil-exécutif institue les commissions d'experts et, le cas
échéant, les dissout.

Graf (Moutier). Je vous remercie d'avoir soutenu la proposition

que j'ai faite concernant l'article premier de ce décret. Après
discussion avec le directeur de l'instruction publique, je me
rends compte que la dernière modification que j'avais suggérée
est superflue. Le Conseil-exécutif se réserve effectivement la

possibilité de dissoudre les commissions, étant donné qu'elles
sont aussi constituées à la suite d'une ordonnance qui aurait été

arrêtée par le Conseil-exécutif. Dans ces conditions, je vous
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propose d'en rester là et je ne maintiens pas l'amendement que
j'avais prévu pour l'article 10.

Präsident. Herr Graf hat seinen Antrag zu Artikel 10 Absatz 1

zurückgezogen. Artikel 10 ist somit stillschweigend genehmigt.

Art. 11 und 12

Angenommen

Titel und Ingress

Angenommen

Kein Rückkommen

Schlussabstimmung
Für Annahme des Dekretsentwurfs 123 Stimmen

(Einstimmigkeit)
(1 Enthaltung)

Anmerkung: Die korrigierte Schlussabstimmung lautet: 122 zu 0
Stimmen bei 7 Enthaltung. (Vgl. weiter unten, Seite 208)

Höhere Mittelstufe Marziii Bern; Übernahme durch den
Kanton

Beilage Nr. 4, Geschäft 0079

Genehmigt

Errichtung der Berner Maturitätsschule für Erwachse'
ne (BME)

Beilage Nr. 4, Geschäft 0178

Genehmigt

Amt für Kindergarten, Volks- und Mittelschule:
Nachkredit pro 1997 für die Wohnsitzgemeindebeiträge an
die Betriebskosten der öffentlichen Gymnasien
(Nachzahlung der Jahre 1991 bis 1996)

Beilage Nr. 4, Geschäft 2763

Genehmigt

Amt für Kindergarten, Volks- und Mittelschule: Haus-
haltneutrale Nachkredite pro 1997 für Lehrerbesol
düngen

Beilage Nr. 4, Geschärt 0080

Genehmigt

Universität: Haushaltneutrale Nachkredite pro 1997
auf diversen Konten

Beilage Nr. 4, Geschäft 0081

Genehmigt

Haushaltneutrale Nachkredite pro 1997 auf verschie'
denen Dienststellen und Konten

Beilage Nr. 4, Geschäft 0082

Genehmigt

008/98
Dringliche Interpellation Rytz - Gesamtkonzeption
Lehrerinnenbildung: Wie koordiniert verläuft die
Planung? Ist sie eine ganzheitliche Reform?

Wortlaut der Interpellation vom 19. Januar 1998

Die Reform der Lehrerinnenausbildung im Kanton Bern kommt in

eine entscheidende Planungsphase. Ab dem Herbst 1998 werden

keine Seminarklassen mehr geführt, und im Wintersemester
des Jahres 2001 soll die neue Lehrerinnenausbildung auf
Tertiärstufe eingerichtet sein. Die kantonalen Planungsgruppen sind
zusammengestellt und erarbeiten erste Rahmenbedingungen.
Ich gehe davon aus, dass eine Gesamtkonzeption Lehrerinnenbildung

eine Reform in einem ganzheitlichen Sinn ist und dass
die im Bildungswesen geforderten Qualifikationen lückenlos
aufgebaut werden. Dabei ist klar, dass ein grundlegender Re-

formprozess wie die Lehrerinnenbildung nicht ohne rollende
Planung und zeitweilige Unsicherheiten vonstatten gehen kann.
Trotzdem fällt auf, dass für eine bestimmte Kategorie von
Fachlehrerinnen nach wie vor grosse Fragen nicht beantwortet
wurden. Dies trifft auf Lehrkräfte des künstlerisch-gestalterischen
Bereichs (Bildnerisches, Technisches, Textiles Gestalten, Musik)
und Hauswirtschaft und Kindergarten zu.
Gestalten und Musik sind auf allen Stufen der obligatorischen
Schulzeit ein wichtiger Bestandteil des Stundenplans. Auf der
Sekundarstufe II, also im Gymnasium, kann das Bildnerische
Gestalten als Schwerpunktfach belegt werden. Gemäss
Auskunft der Erziehungsdirektion sind darin Elemente von
Technischem und Textilem Gestalten zwingend vorgesehen. Unklar
bleibt, wo künftig Lehrkräfte für die neuen Aufgaben an Gymnasien

ausgebildet werden. Offen ist zudem, wo die Dozentinnen
für die Lehrerlnnenbiidung künftig ihre Qualifikation in den
obengenannten Fächern beziehungsweise Stufen erwerben können.
Ich bitte deshalb die Regierung, mir folgende Fragen zu
beantworten:

1. Werden bei der Reform der Lehrerinnenbildung alle
Lehrerinnenkategorien der Volksschule bezüglich Ausbildung gleich
behandelt? Wird es spezielle Ausbildungsgänge für einzelne
Fächer geben? Wenn ja: in welchen Fächern? Wann werden
die Planungsgruppen eingesetzt?

2. Wo sollen in Zukunft die Fachlehrerinnen der obengenannten
Kategorien für die Sekundarstufe II ausgebildet werden?

3. Wo werden in Zukunft die Dozentinnen der obengenannten
Kategorien ausgebildet?

4. Falls zu Ziffern 2 und 3 noch keine konkreten Entscheidungen
bestehen: Wann werden diese vorliegen, und wer wird an der
Entscheidfindung beteiligt sein?

5. Haben die Entscheide, den Vertrag mit dem ZLS und dem
Didaktischen Institut in Solothurn zu kündigen, präjudizieren-
de Wirkung auf die weitere Ausgestaltung der Ausbildung der
entsprechenden Lehrkräfte? Kann vor dem Hintergrund der
unklaren Ausbildungssituation die Qualität des Unterrichts
sichergestellt werden?

6. Setzt sich der Kanton Bern dafür ein, dass in Zukunft eine
einheitliche Lösung zur Ausbildung von allen Lehrerinnen-
Kategorien auf Ebene Tertiärstufe (Hochschule) zustandekommt

und Synergien zwischen den einzelnen Stufentypen
hergestellt werden?

(7 Mitunterzeichnerinnen)
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Schriftliche Antwort des Regierungsrats vom 7 7. Februar 1998

Die Erziehungsdirektion hat im April und Dezember 1997 Vorgaben

für die Planung der deutschsprachigen Lehrerinnen- und
Lehrerbildung (LLB) erlassen. Sie garantieren neben dem
Stufenbezug die Harmonisierung der LLB. So werden alle

Stufenausbildungen hauptsächlich auf vier Säulen aufgebaut:
Fachausbildung / erziehungswissenschaftlich-didaktische Ausbildung

/ berufspraktische Ausbildung / Bezugswissenschaften
(z.B. Medienpädagogik, Bildungsrecht, interkulturelle Aspekte
der Bildung, Bildungssoziologie).
Der gesamte Planungsbedarf ist in 12 Bereiche eingeteilt worden.

12 Planungsgruppen haben 1997 erste Grundsätze zu
diesen Bereichen erarbeitet. Im Frühjahr 1998 werden diese
Grundsätze allen bisherigen Verantwortlichen der LLB zur
Stellungnahme vorgelegt. Anschliessend werden die Grundsätze
durch die Planungsgruppen überarbeitet und bei der
Erziehungsdirektion zur Genehmigung eingereicht. Die Erziehungsdirektion

wird für diese ersten Planungsaussagen Ende 1998 ein

Genehmigungsverfahren durchführen und die Kohärenz der
Ausbildungen mit der Zielstufe und untereinander zu überprüfen
und einzufordern haben.
Für die Planungen im französischsprachigen Kantonsteil wird ein
ähnliches Verfahren eingerichtet, das aber auch die Koordination
mit den Planungsarbeiten für die Pädagogische Hochschule im

Rahmen von BEJUNE gewährleisten muss. Denn es wird
geprüft, ob die Kantone Neuenburg, Jura und Bern eine gemeinsame

Pädagogische Hochschule führen und ein entsprechendes
Konkordat unterzeichnen wollen
Zu den einzelnen Fragen:
1. Das Gesetz vom 9. Mai 1995 über die Lehrerinnen-und

Lehrerbildung legt vier Stufenausbildungen fest. Die Planung
und die zukünftige Ausbildung erfolgen auf diese Stufen

bezogen. Für die Stufen des Kindergartens und der Primarstufe
wird für ein integrales Patent ausgebildet, für die Sekundarstufe

I werden Fächergruppenlehrkräfte ausgebildet. Innerhalb

einer einzelnen Stufe haben alle Fächer denselben
Stellenwert. Sie richten sich inhaltlich nach dem Lehrplan der
Zielstufe aus und erreichen so die notwendige Kohärenz.
Zudem wird jede Stufenausbildung ihren Zusammenhang mit
ihren Nachbarstufen zu erarbeiten haben, so dass die Kohärenz

vermehrt gefördert wird.
Ob für einzelne Fächer spezifische Ausbildungen einzurichten
sind, werden die Planungsverantwortlichen der Planungsgruppen

darstellen. Die Erziehungsdirektion wird im oben
genannten Genehmigungsverfahren garantieren, dass keine
Fächer benachteiligt werden. Die inhaltliche Detailplanung
beginnt in der zweiten Hälfte 1998 und wird 1999 einen

Schwerpunkt erreichen.
2. Die Antworten sind für die einzelnen Ausbildungsbereiche

unterschiedlich.
Bildnerisches Gestalten und Musik: Die Planung sieht vor,
dass die Lehrkräfte für diese beiden Fächer ihre Fachausbildung

an der Berner Hochschule für Gestaltung, Kunst und

Konservierung beziehungsweise an der Berner Hochschule
für Musik und Theater absolvieren, falls der Grosse Rat der

entsprechenden Vorlage zustimmt. Zusätzlich werden diese
Lehrkräfte Studien an den zuständigen Instituten der Universität

betreiben und die erziehungswissenschaftlich-didaktische
Ausbildung an der Abteilung für das Höhere Lehramt
beziehungsweise am Institut der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Sekundarstufe II (Nachfolgeinstitution der Abteilung für das
Höhere Lehramt) durchlaufen, um das Lehrdiplom zu erhalten.

Hauswirtschaft sowie Technisches und Textiles Gestalten:
Für diese Fächer bestehen keine Institutionen (und sind noch

keine geplant), die eine höhere Fachausbildung führen, wie
sie für Musik und Bildnerisches Gestalten geplant sind.
Es ist ein Manko vorhanden, von dem auch andere Kantone
betroffen sind. Auf Betreiben des Kantons Bern wird im
Rahmen der Nordwestschweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz

(NW EDK) eine Umfrage durchgeführt zur
Abklärung, welche Kantone einen ähnlichen Bedarf haben und
ob sie eine gemeinsame höhere Ausbildung für diese
Fachausbildungen einrichten und finanzieren wollen. Denkbar sind
entsprechende Fachhochschulen mit einer durch mehrere
Kantone gemeinsam übernommenen Trägerschaft
(Konkordatslösung). Die Umfrage ist noch nicht abgeschlossen.
Falls die Mittel bereitgestellt werden, sind auch Berner
Lösungen denkbar. Hauswirtschaft an der Universität oder an
der Fachhochschule entspräche einer durchaus notwendigen
Entwicklung; die Integration von Technischem und Textilem
Gestalten in die Berner Hochschule für Gestaltung, Kunst
und Konservierung könnte nur begrüsst werden. Da aber der
Bedarf an Studienplätzen in diesen Bereichen nicht sehr hoch
ist, ist eine interkantonale Lösung wesentlich kostengünstiger.

3. Die Antwort ist dieselbe wie für Frage 2. Während der erzie¬

hungswissenschaftlich-didaktische Teil der Ausbildung dieser
Dozentenschaft an der Universität Bern sichergestellt werden
kann, fehlen die Institutionen, die eine höhere Fachausbildung
führen. Dies gilt ebenso für den Fachbereich Kindergarten.

4. Die Entscheidfindung hat nicht für alle Bereiche denselben
Stand erreicht.

- Die Umfrage im Rahmen der NW EDK (zu: Fachbereiche
Kindergarten, Hauswirtschaft, Textiles und Technisches
Gestalten) läuft bis Mitte Februar 1998. Nach der Auswertung
wird sich zeigen, ob und welche weiteren Planungsmass-
nahmen durchzuführen sind. Falls eine Konkordatslösung
zustandekommt, liegt die Entscheidung beim Grossen Rat.

- Der GRB über die Schaffung eines Direktionsbereichs Gestaltung,

Kunst und Konservierung im Rahmen der Berner
Fachhochschule wird zu Beginn der nächsten Legislaturperiode -
wenn immer möglich im Jahr 1998 - dem Grossen Rat
vorgelegt.

- Eine entsprechende Vorlage für Musik ist in Vorbereitung.
5. Zeichenlehrerseminar (ZLS): Im Rahmen der Haushaltsanierung

des Kantons Bern wurde die Erziehungsdirektion im

September 1995 beauftragt, die Staatsbeiträge des Kantons
auf ihre Wirksamkeit und Zielsetzung hin zu überprüfen. Die

Vereinbarung zwischen Kanton und Stadt Bern betreffend die

Ausbildung von Zeichenlehrkräften für die Sekundarstufe II ist

deshalb vom Kanton auf den 31. Juli 1998 gekündigt worden.

Abklärungen haben ergeben, dass eine kostengünstigere
Ausbildungsorganisation ohne Qualitätsverlust möglich ist.

Ausserdem verläuft die schweizerische Entwicklung
voraussichtlich dahin, dass die Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) die Anerkennung der
Diplome von Lehrkräften der Sekundarstufe II für Bildnerisches
Gestalten von einem Fachhochschulabschluss (Fachausbildung)

abhängig machen wird. Deshalb darf man die
beabsichtigte Fachhochschullösung als optimal bezeichnen. Bis

zum Entscheid durch den Grossen Rat sind Übergangslösungen

geplant, die die Qualität der Ausbildung garantieren.
Didaktisches Institut Solothurn: Die Distanzierung vom
Didaktischen Institut wurde notwendig, weil dieses eine Ausbildung
durchführt, die die Ausbildungsansprüche, die an die
Dozentenschaft der Tertiärstufe zu stellen sind, nicht erfüllt. Falls die
Diskussion im Rahmen der NW EDK zu keiner neuen
interkantonalen Lösung führt, falls auch keine Berner Lösung im

Rahmen der Fachhochschule zustande kommt, muss im

Rahmen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung eine Lösung für
die Ausbildung der Dozentenschaft (Kindergarten, Hauswirt-
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schaft, Technisches und Textiles Gestalten) eingerichtet werden,

um die Qualität zu garantieren.
6. Vom heutigen Stand der Planung her können folgende

Antworten gegeben werden:

- Alle Lehrkräfte werden in Zukunft auf der Tertiärstufe ausgebildet.

- Die Ausbildung erfolgt im Rahmen der durch das Gesetz
definierten Stufenausbildungen. Der Bedarf der Stufen wird
definiert; Synergien werden überall genutzt, wo sie genutzt
werden können im Rahmen einer regionalisierten Lehrerinnen-

und Lehrerbildung. Die Planung ist in vollem Gang,
Einzelheiten sind aber noch nicht festgelegt, auch nicht für die

Synergiebildung.

- Bereits heute festgelegt ist eine mindestens zum Teil stufen¬

übergreifende erziehungswissenschaftlich-didaktische
Ausbildung in denjenigen Ausbildungsanteilen, die an der
Universität abgeholt werden. Zudem werden stufenübergreifende

Sonderwochen definiert, die für die Studierenden aller

Stufenausbildungen verpflichtend sind.

Rytz. Ich bin von der Antwort des Regierungsrates nur teilweise

befriedigt. Zufrieden bin ich mit der Offenheit der Antwort,
unzufrieden mit der Situation, die in aller Offenheit geschildert
wird. Drei Jahre vor dem Start der neuen Lehrerinnen- und

Lehrerbildung bestehen nach wie vor keine klaren Vorstellungen

- geschweige denn Lösungen - hinsichtlich der Ausbildung der
Dozentinnen und Dozenten, die die Fachlehrerinnen und Fachlehrer

in den Bereichen Gestaltung, Musik und Flauswirtschaft
ausbilden sollten. Es handelt sich dabei um eine empfindliche
Lücke. Das Grüne Bündnis wird die Situation zusammen mit
den Betroffenen weiterhin beobachten und versuchen, darauf
Einfluss zu nehmen. Es ist uns ausserordentlich wichtig, dass
Punkt 6 der Antwort des Regierungsrates eingehalten wird. Es

sollten für alle Lehrkräfte gleichwertige Ausbildungen auf der
Tertiärstufe eingerichtet werden, damit es künftig nicht zwei
verschiedene Kategorien Lehrer geben wird. Auch die
musischen und gestalterischen Bereiche, die zurzeit in den Lehrerinnen-

und Lehrerseminaren gepflegt werden, sollten weiterhin
eine wichtige Rolle spielen. Mit der Neukonzeption der Lehrerinnen-

und Lehrerbildung wollte man eine Trennung zwischen
Haupt- und Nebenlehrkräften vermeiden. Man sollte auf die

Einhaltung dieses Grundsatzes achten. Ich denke, auch andere
Mitglieder des Grossen Rates teilen meine Anliegen.

Präsident. Die Interpellantin ist von der Antwort des
Regierungsrates nur teilweise befriedigt.

012/98
Dringliche Interpellation Sidler (Biel) - Der Fall Arch
und seine Konsequenzen

Wortlaut der Interpellation vom 19. Januar 1998

Angefangen hat es mit der Feststellung von fremdenfeindlichen
Äusserungen, worauf der Klassenlehrer diese zu thematisieren
versuchte. In der Folge tauchten sogar Hakenkreuze auf. Die

zuständige Gemeinderätin kritisierte den Besuch eines
Holocaust-Überlebenden und einer Synagoge durch Schülerinnen
und Schüler des gleichen Klassenlehres als «unstatthafte
Beeinflussung der Jugendlichen» und meint, die Behandlung des
Themas Holocaust müsse neutral erfolgen. Schliesslich kündigt
die Schulkommission dem betreffenden Lehrer das Arbeitsverhältnis

und nimmt diese Kündigung erst auf Intervention des
Anwalts zurück. Das war vor über anderthalb Jahren.
Bis heute hat die kantonale Erziehungsdirektion sich nicht
offiziell zu den Vorfällen in Arch geäussert. Dabei hat sich der Lehrer

auf den Bericht zu Rassismus und Schule der EDK aus dem

Jahr 1991 gestützt. Darin wird die Lehrerschaft unter anderem
aufgefordert, dass sie Stellung nimmt gegen Rassismus und
Rassendiskriminierung und dass sie dagegen Reaktionsmöglichkeiten

aufzeigt.
In der Fragestunde vom 25. Juni 1996 erklärte Erziehungsdirektor

Schmid auf entsprechende Fragen von Roland Sidler und
Anna Maria Hofer, die Erziehungsdirektion sei bei der Umsetzung

dieser Ziele selbst aktiv, und in der Lehrerausbildung und -

fortbildung werde diesem Aspekt grosser Wert beigemessen.
Bezüglich der Vorkommnisse in Arch wollte der Erziehungsdirektor

jedoch nicht Stellung beziehen und nur bei Bedarf entsprechende

Schritte einleiten. Bis heute sind uns keine
entsprechenden Schritte bekannt. Wir haben den dringenden Verdacht,
die Erziehungsdirektion wolle über den Fall Arch Gras wachsen
lassen.
Unterdessen haben sich knapp tausend Personen in einer Resolution

an die Erziehungsdirektion gewandt mit unter anderem
der Forderung, sie solle gegenüber den Archer Gemeindebehörden

in aller Deutlichkeit öffentlich Stellung beziehen. Rund
250 Lehrerinnen und Lehrer haben diese Resolution mitunterzeichnet.

Sie haben sie mitunterzeichnet aus dem Bedürfnis,
von der Erziehungsdirektion Rückendeckung zu erhalten, falls
sie in ähnliche Konflikte gelangen in der Umsetzung der
entsprechenden Richtlinien. Diese Sorge ist begründet: In Arch hat
unterdessen ein Viertel der Lehrkräfte eine Anstellung in einem
anderen Ort angenommen, und dies in einer Situation der
Lehrerarbeitslosigkeit! Viele Lehrerinnen und Lehrer sind verunsichert

und zögern, in ähnlichen Situationen klar zu intervenieren.
Sie brauchen jetzt eine klare Stellungnahme.
Die Unterzeichneten gelangen daher mit folgenden Fragen an
die Erziehungsdirektion:
1. Ist die Erziehungsdirektion anderthalb Jahre nach den

Vorkommnissen in Arch bereit zu erklären, dass der damalige
Lehrer im Sinn der EDK-Richtlinien richtig handelte, als er die
Themen Fremdenfeindlichkeit und Holocaust thematisierte?

2. Wenn ja; Ist die Erziehungsdirektion nicht auch der Meinung,
dass sie dem betreffenden Lehrer zu wenig Unterstützung
zukommen liess?

3. Angesichts der Verunsicherung in Teilen der Lehrerschaft;
Können die Lehrerinnen und Lehrer in ähnlichen Situationen
künftig voll auf den juristischen Dienst der Erziehungsdirektion
zählen?

(7 Mitunterzeichnerinnen)

Schriftliche Antwort des Regierungsrats vom 18. Februar 1998

Der Regierungsrat nimmt zu den Fragen des Interpellanten wie
folgt Stellung:
1. Lehrkräfte, welche das Thema Fremdenfeindlichkeit und die

Holocaust-Problematik im Unterricht behandeln, handeln im

Sinne der Erklärung der Schweizerischen Konferenz der
Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) vom 6. Juni 1991 zu
Rassismus und Schule, welche unter anderem festhält, dass
Unterricht und Erziehung in der Schule darauf hinwirken,
dass offene und versteckte Formen von Rassismus bewusst
gemacht und bekämpft werden und dass die Begegnung mit
fremden Menschen und Gruppen angstfrei und offen verlaufen

kann. Der Unterricht im Geist dieser Erklärung ist auch im

Sinne des Volksschulgesetzes (Artikel 2 Absatz 3) und des
bernischen Lehrplans für die Volksschule, der in den Leitideen

unter anderem ausdrücklich festhält, dass die Schule
Haltungen fördert, welche Diskriminierung - sei es aufgrund
des Geschlechts, der sozialen Herkunft, der Religion oder der
Rasse - ablehnen, und in verschiedenen Teilen Anregungen
beinhaltet beziehungsweise Gefässe bereitstellt zur Umsetzung

entsprechender Unterrichtsinhalte (vgl. insbesondere
Ziffer 9 der allgemeinen Hinweise und Bestimmungen sowie
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den Lehrplanteil Natur - Mensch - Mitwelt [NMM] mit den
Richtzielen «Haltungen», der Umschreibung der Ausrichtung
der Teilgebiete «Religion - Mensch - Ethik» und «Mensch -

Zeit - Gesellschaft» sowie den Themenfeldern «Ich selber sein
- Leben in Gemeinschaft», «Menschen einer Welt»,
«Staatengemeinschaften - internationale Organisationen», «Konflikte -

Konfliktlösungen»). Es ist in der bernischen Schulpraxis denn
auch durchaus üblich, die vom Interpellanten angesprochenen

Themen in den Unterricht einflössen zu lassen, und die
Zentralstelle für Lehrerinnenund Lehrerfortbildung bearbeitet
Fragestellungen zur Interkulturellen Erziehung und Pädagogik
sowie zu Fragen von Gewalt und Konfliktbearbeitung in

einem ständigen Projektteam, dessen Arbeitsergebnisse unter
anderem in einem breiten Kursangebot im fraglichen
Themenbereich Niederschlag finden. Auch was den in der
Interpellation konkret angesprochenen Lehrer angeht, gilt, dass er
richtig handelte, als er die Themen Fremdenfeindlichkeit und
Holocaust in den Unterricht einbrachte. Anlässlich der
Aufarbeitung des Konflikts in Arch um den Jahreswechsel 1995/96
unter Federführung des zuständigen Schulinspektors (vgl.
Ziffer 2) wurde denn auch dieser Aspekt mit den beteiligten
Parteien besprochen, wobei die Pflicht der Lehrkräfte, im

Rahmen ihres Auftrags auf diese Themen einzugehen, allseits

unwidersprochen blieb.
2. Nachdem die Vorfälle rassistischer Prägung im Umfeld der

Schule von Arch vom Sommer 1995 bekannt geworden waren

und einzelne Mitglieder der kommunalen Schulbehörde in

öffentlichen Äusserungen den Eindruck vermittelt hatten, die
Vorfälle verharmlosen zu wollen, beauftragte die Erziehungsdirektion

den zuständigen Schulinspektor, Abklärungen einzuleiten

und die erforderlichen Massnahmen zu treffen. Dieser
führte unter anderem mit den beteiligten Lehrkräften und
Schulkommissionsmitgliedern unter Einbezug des
Gemeindepräsidenten zahlreiche Gespräche, nahm Schulbesuche vor,
widmete sich den vielen Fragen, Befürchtungen und
Meinungsäusserungen von Bürgerinnen, Bürgern sowie Eltern
und orientierte unter verschiedenen Malen die Presse, ohne

je Zweifel darüber aufkommen zu lassen, dass Schulinspek-
torat und Erziehungsdirektion klar jede Form von Rassismus
ablehnen. Das Klima, das zu diesem Zeitpunkt in Arch
herrschte, war geprägt von gegenseitigen Anschuldigungen und
diametral unterschiedlichen Beurteilungen der Vorfälle. Im

Zuge der Abklärungen, welche der Schulinspektor auf der
Ebene Lehrerschaft von Arch - eingeschlossen die von den

fraglichen Vorfällen direkt betroffenen zwei Lehrer -, Schul-
kommissionsmitglieder und Gemeinderat unternahm, zeigte
sich freilich rasch, dass der Konflikt zwischen Schulkommission

und betroffenen Lehrern sowie die Spaltung innerhalb
der Lehrerschaft nicht allein mit den rassistischen Vorfällen

aus dem Jahr 1995 zu erklären waren. In der unterschiedlichen

Beurteilung dieser Vorfälle und unter dem Druck der
öffentlichen Diskussion kulminierte vielmehr ein - in einzelnen

Beziehungen mehrjähriger - vorbestehender latenter Konflikt.
Das Problemlösungskonzept, das der Schulinspektor im
Einvernehmen mit der Erziehungsdirektion verfolgte, basierte auf
Vermittlung und inhaltlicher Aufarbeitung der jüngeren und
älteren Schulvergangenheit. Es baute ferner - nach intensiven

Gesprächen mit den Betroffenen - auf der Absicht weiterer
Zusammenarbeit zwischen den Schulbehörden und dem

vom Interpellanten angesprochenen Lehrer auf, und letzterer

war im gesamten Prozess immer direkt einbezogen. Die

Bemühungen des Schulinspektors mündeten in ein in zäher
Kleinarbeit mit allen Betroffenen erarbeitetes Grundlagenpapier

aus, das die Ausgangslage des im Sommer 1995 zu Tage

getretenen Konflikts darstellte und Massnahmen bezeichnete,

welche eine gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit
schaffen sollten, in der Überzeugung, dass rechtsextremen
und rassistischen Vorfällen an der Schule oder im Umfeld der

Schule nur gemeinsam wirksam begegnet beziehungsweise
vorgebeugt werden kann. Kurz nach Vorliegen des bereinigten

Grundlagenpapiers - es sollte durch die beteiligten
Parteien noch unterzeichnet werden - sprach die damalige Se-
kundarschulkommission Arch/Rüti/Leuzigen am 12. April
1996 gegenüber dem vom Interpellanten bezeichneten Lehrer

die Kündigung auf Ende Schuljahr aus. Der Aufarbei-
tungsprozess wurde mit diesem Akt, den die Erziehungsdirektion

in einem Schreiben an alle Beteiligten (Schulkommission,

Gemeinderat, betroffener Lehrer) als klar rechtswidrig

und unverständlich bezeichnete, abrupt unterbrochen. Ab
diesem Zeitpunkt war klar, dass das Thema Rassismus an
den Schulen in Arch mit den Schulkommissionen, der
Lehrerschaft, den Eltern und Schülerinnen und Schülern nicht
erfolgversprechend angegangen werden konnte, bevor der
Konflikt zwischen der Sekundarschulkommission und dem
betroffenen Lehrer - der sich nun offen als Streit um dessen
Weiterbeschäftigung an der Schule Arch darstellte - beigelegt

war. Die nachfolgenden Verhandlungen führte aus
Zuständigkeitsgründen der Regierungsstatthalter von Büren.
Der Schulinspektor und der Rechtsdienst vertraten in diesen
Verhandlungen die Erziehungsdirektion, welche im Interesse
des betroffenen Lehrers zu einer Vereinbarung Hand bot, in

deren Rahmen dieser während des Schuljahres 1996/97
Tätigkeiten seines eigenen Interesses nachgehen konnte (unter
anderem im Rahmen der Gewährung eines bezahlten
Bildungsurlaubes). Diese Lösung wurde auf Wunsch des Betroffenen

bis Ende Oktober 1997 verlängert.
Der Regierungsrat ist mit Blick auf diese Fakten der Meinung,
dass die Erziehungsdirektion dem betreffenden Lehrer
hinreichende Unterstützung zukommen Hess. Wenn sie es unter-
liess, den Lehrer in öffentlichen Stellungnahmen als Opfer
schulbehördlicher Willkür darzustellen, so weder zwecks
Verharmlosung rassistischer Vorfälle noch zur Deckung
rechtswidriger Akte der Schulbehörde, sondern bloss aufgrund der
im Rahmen der Aufarbeitung der ganzen Problematik
gewonnenen Überzeugung, dass sich der «Fall Arch» nicht auf
diese Formel reduzieren lässt. Einzuräumen ist, dass es im

nachhinein beurteilt wohl richtig gewesen wäre, die Kündigung

vom April 1996 nicht nur gegenüber allen beteiligten
Privaten und Behörden zu verurteilen, sondern auch in der
Presse. In der Fragestunde vom 25. April 1996 im Grossen
Rat unter Anwesenheit der Presse hat der Erziehungsdirektor
aber klargestellt, dass keine Rede davon sein könne, dass
sein Rechtsdienst zur fraglichen Kündigung geraten habe.

3. Die Beratungsdienste des Rechtsdienstes der Erziehungsdi¬
rektion stehen für alle am Bildungsgeschehen beteiligten
Personen offen. Der Rechtsdienst hat dabei aber die gesetzlich
vorgesehenen Zuständigkeiten zu respektieren. Unter diesem

Aspekt kann er namentlich weder direkt in Anstellungskonflikte
zwischen Lehrkräften und kommunalen Schulkommissionen

- letztere sind im Volksschulwesen Anstellungsbehörden

- eingreifen noch die eine oder andere Partei einseitig
unterstützen. Auch kann er nicht für unzulässige oder nicht
voraussehbare Handlungen von Schulkommissionen einstehen.
Zählen können die Lehrkräfte freilich insofern auf den Rechtsdienst,

als für diesen ausser Frage steht, dass von
Schulkommissionen angeordnete anstellungsrechtliche Sanktionen

gegenüber einer Lehrkraft wegen Vermitteins von
Unterrichtsinhalten im Sinne der EDK-Erklärung vom 6. Juni 1991

klar unzulässig sind. In diesem Sinn berät er sowohl Lehrkräfte

als auch Anstellungsbehörden.

Präsident. Der Interpellant ist von der Antwort des Regierungsrates

nur teilweise befriedigt.
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160/97
Motion Bolli Jost - Maturitätsausbildung für Jugendliche

mit besonderen Begabungen

Wortlaut der Motion vom 9. September 1997

Der Regierungsrat wird aufgefordert, alle Massnahmen, die zur
Einrichtung eines Klassenzuges für Jugendliche mit besonderen
Begabungen in den Bereichen Musik, Gestaltung, Sport/Tanz
am Gymnasium Hofwil führen, zu unterlassen. Er wird beauftragt,

ein Angebot für besonders Begabte in den Bereichen
Musik und Sport/Tanz in Zusammenarbeit mit anderen,
insbesondere privaten Institutionen zu realisieren.

Begründung: Der Regierungsrat will ab dem Schuljahr 1998/99
am Gymnasium Hofwil neben den normalen Klassenzügen einen
zusätzlichen Klassenzug zur Förderung besonderer Begabungen

in den Bereichen Musik, Gestaltung, Sport/Tanz führen.
Damit würde der Kanton Bern eine Pionierrolle übernehmen,
bietet doch noch nirgends in der Schweiz eine öffentliche Schule
so spezielle Strukturen an. Grundsätzlich ist dieser Vorstoss der
Regierung zu begrüssen und zu unterstützen, denn es ist heute
für Jugendliche mit besonderen Begabungen fast unmöglich,
der Doppelbelastung (künstlerische oder sportliche
Spezialausbildung und Maturitätsausbildung) gerecht zu werden.
In der heutigen Zeit sollte es aber für den Regierungsrat ein

finanzpolitisches Gebot sein, sich vor der Übernahme von neuen
Aufgaben zu fragen, wie die Mittel einzusetzen sind, damit eine

möglichst grosse Wirkung erzielt werden kann. In einer
angespannten Finanzlage macht es keinen Sinn, wenn der Kanton
alles zur Staatsaufgabe deklariert und sämtliche neuen Bedürfnisse

allein erfüllen will. Er muss vielmehr bereit sein, ungewöhnliche

Wege zu gehen und die Zusammenarbeit auch mit Privaten
zu suchen. In Bern existiert eine Privatschule, die für besonders
begabte Jugendliche das gleiche Angebot geschaffen hat, wie
es der Kanton im nächsten Schuljahr als Versuch in Hofwil
einführen will. Eine Zusammenarbeit mit dieser Privatschule wäre
ebenso denkbar wie eine Zusammenarbeit mit anderen privaten
Schulen, die Interesse hätten, solche Angebote im Auftrage des
Kantons zu führen. Es gibt weder finanzielle noch staatspolitische

Gründe, die es dem Kanton verbieten würden, die Bedürfnisse

der kleinen, aber wichtigen Minderheit der Begabten in

Zusammenarbeit mit Dritten zu erfüllen. Der Regierungsrat hätte
hier die Möglichkeit, mit einer Ausschreibung die Konkurrenz
spielen zu lassen, um damit die neue Aufgabe in Berücksichtigung

der angespannten Finanzlage möglichst kostengünstig
erfüllen zu können.
(18 Mitunterzeichnerinnen)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 14. Januar 1998

Der Regierungsrat stellt fest, dass der vorliegende Vorstoss den
Charakter einer Richtlinienmotion aufweist: Gestützt auf Artikel
34 Absatz 2 Buchstabe a des Gesetzes vom 12. September
1995 über die Maturitätsschulen (MaSG) regelt der Regierungsrat

die Bildungsgänge an den einzelnen Maturitätsschulen.
Gemäss Artikel 35 Absatz 3 kann die Erziehungsdirektion Evaluationen

und Untersuchungen sowie Schulversuche gestatten
oder veranlassen, so insbesondere mit neuen Unterrichtsmethoden,

neuen Fächern oder neuen Schulformen.
Zur Zeit, das heisst im Hinblick auf den Beginn ab 1. August
1998, kann der Schulversuch nicht mehr rückgängig gemacht
werden. Die Planungsarbeiten sind fortgeschritten, und die
Information an die Eltern der interessierten Schülerinnen und
Schüler sowie an eine weitere Öffentlichkeit ist schriftlich und
mittels besonderer Orientierungsveranstaltungen erfolgt.
Der in Hofwil gestartete Versuch hält sich an die für alle öffentlichen

Gymnasien geltenden Aufnahmeformen und finanziellen

Vorgaben. Der gymnasiale Teil des Klassenzugs zur Förderung
besonderer Begabungen kommt nicht teurer zu stehen als alle
anderen gymnasialen Ausbildungsgänge. So gesehen hat der
Kanton keinen Anlass, diesen besonderen Klassenzug an private

Bildungsinstitutionen zu übertragen.
Im übrigen besteht zwischen Privatschulen und Staatsschulen
eine enge Zusammenarbeit. Im Bereich der Maturitätsschulen
werden in Bern drei private Schulen vom Staat subventioniert,
welche aufgrund von Leistungsvereinbarungen zugunsten der
Öffentlichkeit Aufgaben in der gymnasialen Ausbildung
übernehmen. Auch mit anderen Privatschulen besteht eine
Zusammenarbeit, so vorab in bezug auf die Durchlässigkeit in eine
öffentliche Maturitätsschule.
Es trifft nicht zu, dass in Bern eine Privatschule existiert, die für
besonders begabte Jugendliche das gleiche Angebot geschaffen

hat, wie es der Kanton im nächsten Schuljahr als Versuch in

Hofwil einführen will. Wenn es einfach darum ginge, einen um
ein Jahr verlängerten gymnasialen Bildungsgang anzubieten, der
es den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ermöglicht, mehr
Zeit für ihre Spezialausbildung einzusetzen, wie das beim privaten

Angebot praktiziert wird, dann wäre ein neuer kantonaler
Schulversuch nicht nötig. Der Schulversuch in Hofwil geht in

zweifacher Hinsicht über das private Angebot in Bern hinaus:
Erstens, indem er nicht nur den besonderen Begabungsbereich
Sport, sondern mit gleichem Gewicht auch die Begabungsbereiche

Musik und Gestaltung mit einbezieht; zweitens, indem
das Gymnasium eine enge Zusammenarbeit mit dem Konservatorium

und der Schule für Gestaltung erprobt, und zwar bis in

die beiderseitige Unterrichtsgestaltung hinein, um gymnasiale
Allgemeinbildung und künstlerische Begabtenförderung miteinander

zu verknüpfen. In reduzierter Form wird das auch mit der
sportlichen Begabtenförderung versucht. Der Schulversuch wird
dadurch zu einem Reformprojekt, dessen Ergebnisse direkt
oder indirekt allen Gymnasien - öffentlichen und privaten - zugute

kommen sollen. Nach dem Kommentar der schweizerischen
Maturitätskommission zum Maturitäts-Anerkennungsreglement
(MAR) sollen Schulversuche mithelfen, Entwicklungsperspektiven

zu eröffnen und so eine neue Dynamik zu begünstigen.
Das Projekt steht als Teil der öffentlichen Schule auch solchen
Schülerinnen und Schülern offen, die aus finanziellen Gründen
keine Privatschule besuchen könnten. Auch deshalb muss dem
Kanton daran gelegen sein, den Versuch an einem seiner öffentlichen

Gymnasien zu realisieren.
Aufgrund seiner Darlegungen beantragt der Regierungsrat dem
Grossen Rat die Ablehnung der Motion.

Bolli Jost. Der vorgesehene besondere Klassenzug in Hofwil
zeigt klar, wie die Verwaltung auf neu auftretende Bedürfnisse
reagiert: Sie tut nach wie vor so, als würde der Staat über
grenzenlose finanzielle Mittel verfügen. Sie sucht nicht kreativ nach
neuen Möglichkeiten der Aufgabenerfüllung, sondern läuft auf
dem einmal eingeschlagenen Pfad weiter. Das Projekt Hofwil
zeigt auch, wie gewisse Leute auf Neuorganisationen und
Strukturbereinigungen reagieren. Hofwil wird künftig nicht als
Lehrerseminar, sonden als Gymnasium weitergeführt. Die bisherigen

Lehrkräfte wollen aber weiterhin in Hofwil unterrichten,
weshalb sie sich neu Aufgaben suchen. So entstand die Idee,
ein Gymnasium für Hochbegabte einzurichten. Grundsätzlich ist
diese Idee lobenswert, weil sie einem bestehenden Bedürfnis
entspricht. Aus politischen Gründen werden aber nicht nur die
sportlichen, sondern auch die gestalterischen Hochbegabten
berücksichtigt. Ausserdem wurde das Ganze als NEF-Projekt
bezeichnet, was dem Vorhaben eine grössere Legitimation
verleiht. Eigenartigerweise wurde Hofwil zum NEF-Projekt, ohne
dass vorgängig eine Aufgabenüberprüfung vorgenommen wurde,

wie dies der Grosse Rat eigentlich für alle NEF-Projekte
forderte. Überdies wird das Unterfangen als Versuch deklariert.
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Es sei ja nichts definitiv beschlossen. Wie wir aber alle wissen,
hat kaum jemand den Mut, einen Versuch abzubrechen.
In der Antwort auf meine Motion führt der Regierungsrat aus, die
Planungsarbeiten von Hofwil seien bereits zu weit fortgeschritten,

die Eltern seien schon entsprechend informiert worden, so
dass der Versuch nicht mehr abgebrochen werden könne. Die
Flexiblität ist offensichtlich auf der Strecke geblieben. In der
letzten Zeit behinderte der Grosse Rat mehrmals Planungsarbeiten

der Verwaltung. Zum Teil stoppte er sie sogar. Die
fortgeschrittenen Planungsarbeiten allein sprechen also nicht gegen
die Überweisung meiner Motion. Um so weniger ist die Information

der Öffentlichkeit und der Eltern ein Argument gegen den
Vorstoss. Im übrigen besuchen alle Schüler, die für den
Klassenzug vorgesehen sind, zurzeit eine andere Schule. Sie würden
also nicht vor dem Nichts stehen.
Der Regierungsrat behauptet, Hofwil falle kostenmässig nicht
mehr ins Gewicht als andere Gymnasien. Dies mag aus der
Sicht eines Verwaltungsmitarbeiters stimmen, der nicht über
seine Schreibtischkante hinausdenkt. Hier in diesem Rat ist aber
jedem klar, dass ein zusätzlicher Klassenzug mit Mehrkosten
verbunden ist. Diese würden sich jährlich auf eine halbe Million
Franken belaufen, führte der Regierungsrat vor einem Jahr im
Rahmen der Fragestunde aus. Das Projekt Hofwil überbiete das
Angebot von Privatschulen, hält der Regierungsrat fest. Er ist
offenbar nicht genügend informiert. In den privaten Schulen wird
die Musik mit einbezogen, was er bestreitet. Nur im Bereich der
Gestaltung wird keine Ausbildung angeboten. Nach meiner

Meinung wurde die Gestaltung aber nur aus politischen Gründen

in das Projekt Hofwil integriert. Es ist nicht einzusehen,
weshalb auch in der Gestaltung die Schüler derart früh besonders

gefördert werden müssen. Ausserdem weist der
Regierungsrat auf die vorgesehene enge Zusammenarbeit mit dem
Konservatorium und der Schule für Gestaltung hin. Wie aus dem
Projektbeschrieb ersichtlich ist, handelt es sich hauptsächlich
um eine organisatorische Zusammenarbeit, was aber nicht zu
rechtfertigen vermag, den Versuch auf rein staatlicher Ebene
durchzuführen.
Das letzte Argument des Regierungsrates ist sehr wichtig. Auch
finanziell minderbemittelten Schülern, die keine Privatschule
besuchen könnten, soll der besondere Klassenzug offenstehen.
Es sollen also alle Begabten davon profitieren können. Diesem
Punkt kann aber auch mit neuen Lösungen Rechnung getragen
werden. So können minderbemittelte Schüler direkt subventioniert

werden, nach dem Grundsatz «weg von der Objektfinanzierung

hin zur Subjekthilfe». Ich würde mich über ein Umdenken
der Erziehungsdirektion freuen. Es besteht kein Druck, diese

Aufgabe rein staatlich zu erfüllen. Der Kanton Bern wäre nämlich
der erste Kanton in der Schweiz, der sich diese neue Aufgabe
aufbürden würde. Wir können das Projekt heute noch stoppen.
Aus diesem Grund halte ich an meiner Motion fest. Ich bitte Sie,
diese zu überweisen.

Sieber. Ich spreche im Namen der GFL-Fraktion. In dieser
Sessionswoche sind offenbar kulinarische Bemerkungen angesagt.

Am Montag sprach Ernst Zbären von den Erdbeertörtchen,

gestern war von Café-crème die Rede. - Als ich gestern
die Motion Bolli Jost las, hatte ich das Gefühl, in einen saftigen
Berliner zu beissen, dem jedoch die Konfitüre fehlt. Ich bin sehr
erstaunt über diese Motion. Es ist unanständig, nun zu versuchen,

den Schulversuch Hofwil zu stoppen. Der Versuch soll in

weniger als fünf Monaten gestartet werden. Bereits aus diesem
Grund sollte die Motion eigentlich gar nicht diskutiert werden. Im

weiteren erstaunte mich die Begründung der Motion. Mit
Hinweis auf die finanzielle Lage des Kantons wird einmal mehr
versucht, im Bildungswesen jede Innovation abzuwürgen. Mit

polemischer Rhetorik behauptet die Motionärin, der Kanton
deklariere alle neuen Bedürfnisse zur staatlichen Aufgabe. Leider

hat Frau Bolli keine Ahnung, was der Schulversuch Hofwil

beinhaltet. Mit der neuen Maturitätsanerkennungsverordnung
erhalten auch die Bereiche Musik und Gestaltung im Schulsystem

einen hohen Stellenwert. Laut Vortrag zum entsprechenden

Reglement 1995 dürfen die Schwerpunktfächer Musik und
Gestaltung nicht isoliert belegt werden. Die anderen Fächer
müssen also einen Bezug zu diesen Schwerpunktfächern
haben. Dies ist die Ausgangslage für das Projekt Hofwil. Man
versucht, die gymnasiale mit einer verstärkten künstlerischen
Ausbildung zu verknüpfen. Im weitesten Sinn sollen Wissenschaft

und Kunst verbunden werden. Dies soll in Hofwil erprobt
werden. Entsprechende Modelle wurden bisher nirgends in der
Schweiz getestet, weder an öffentlichen noch an privaten
Schulen - auch nicht an der privaten Schule in Bern, auf die sich
die Motionärin bezieht. Diese Schule verknüpft lediglich den
Sport mit der gymnasialen Ausbildung. Für ein derart
eingeschränktes Angebot eignen sich tatsächlich die Privatschulen
besser. Ein umfassendes Angebot sollte aber in einer öffentlichen

Schule erprobt werden. Bei einem grösseren Angebot sind
auch die Verknüpfungen komplexer. Die Erfahrungen sind wertvoll

für die Beantwortung der offenen Fragen. Vielleicht lassen
sich künftig auch noch andere Bereiche mit der gymnasialen
Ausbildung verknüpfen. Die Spezialausbildung übernimmt nach
wie vor nicht das Gymnasium, sondern die Schule für Gestaltung

und das Konservatorium. Ich zeige Ihnen am Beispiel Musik

auf, wie komplex die Ausbildungen verknüpft werden:
Musikkunde und Musikgeschichte wird in sinnvoller Verbindung mit
der Kultur- und Geistesgeschichte am Gymnasium gelehrt. Das

Hauptinstrument wird am Konservatorium, das zweite Instrument

eher am Gymnasium unterrichtet. Solfège wird am
Konservatorium gelehrt, Chorsingen würde eher am Gymnasium
stattfinden. Kammermusik könnte in beiden Anstalten angesiedelt

werden. Sie sehen also, wie weit die Projektarbeiten bereits
fortgeschritten sind und wie unsinnig der Gedanke ist, das Projekt

nun der freien Konkurrenz auszusetzen, wie dies die Motionärin

verlangt. Der Staat hat ein Interesse daran, diese neue
Idee zu erproben. Dieses Projekt ist vielleicht auch für andere
Kantone wegweisend.
Bei der Projektplanung wirkt übrigens auch ein Vertreter der von
Frau Bolli genannten Privatschule mit. Das Projekt Hofwil ist im

europäischen Rahmen von nationalem Interesse. In allen beteiligten

Staaten werden ähnliche Projekte übrigens ausnahmslos
von staatlichen Schulen erprobt. Abschliessend noch ein
persönlicher Gedanke: Ich erlebe seit vielen Jahren als Lehrer an
einer Stadtschule mit zunehmendem Unbehagen, wie immer
wieder die gestalterischen, künstlerischen und musischen
Fächer zugunsten der wissenschaftlichen und mathematischen
Bereiche zurückgedrängt werden. Nun wird ausgerechnet
gegen ein staatliches Schulprojekt opponiert, das dieser Tendenz
entgegentritt. Diese Haltung ist mir schlechthin unverständlich.
Ich unterstützte die ablehnende Antwort des Regierungsrates
und bitte den Grossen Rat im Namen der GFL-Fraktion, die
Motion Bolli Jost abzulehnen.

Stoffer-Fankhauser. Ich spreche im Namen der SP-Fraktion.
Frau Bolli schreibt in ihrer Motion: «Grundsätzlich ist der
Vorstoss des Regierungsrates zu begrüssen und zu unterstützen.
Denn es ist heute für Jugendliche mit besonderen Begabungen
fast unmöglich, der Doppelbelastung (künstlerische oder sportliche

Spezialausbildung und Maturitätsausbildung) gerecht zu
werden.» Es handelt sich um die einzige erfreuliche Bemerkung
von Frau Bolli. Vor noch nicht allzu langer Zeit reichte ich ein

Postulat ein, worin der Regierungsrat zu prüfen aufgefordert
wurde, ob das Projekt Hofwil tatsächlich umsetzbar sei. Der

Grosse Rat stimmte dem Postulat klar zu. Frau Bolli hat dieses
Postulat vielleicht vergessen. Der Grosse Rat wäre wohl nicht
sehr glaubwürdig, wenn er jetzt, kurz vor dem Start, das Projekt
stoppen würde. Die Institutionen mussten intensiv zusammenarbeiten,

die Lehrpläne wurden aufgestellt, das Lehrpersonal
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instruiert, die Eltern informiert, die Aufnahmeexamen bereits

durchgeführt. Im übrigen ist dieses schulische Angebot sehr
wohl eine staatliche Aufgabe. Besonders begabte Jugendliche
treffen wir nämlich nicht nur in gut betuchten Familien an. Auch
Minderbemittelte haben ein Anrecht, entsprechend ihren
Begabungen gefördert zu werden. Wir privatisierten schon viele
Bereiche. Es reicht jetzt. Leider hat die Privatisierung meistens
einen Solidaritätsverlust zur Folge. Auch das demokratische
Verständnis leidet darunter. Es geht immer mehr nur noch um das
Geld. Ideelle Werte gelten nichts mehr. Einzelne haben das

Sagen und stecken letztendlich den Gewinn ein. Insbesondere
im Bildungswesen müssen wir uns gegen diese Tendenz wehren.

Das Projekt Hofwil erfordert nicht in erster Linie finanzielle

Mittel, sondern eine gute Organisation der verschiedenen
Schultypen. Vielleicht erlaubt das Projekt sogar, Kosten
einzusparen, indem Doppelspurigkeiten vermieden werden können.
Im Ausland kennt man derartige Gymnasien schon lange. Wir
brüsten uns immer wieder mit der Vorreiterrolle des Kantons
Bern. Warum sollte er nicht auch in diesem Bereich diese Rolle
übernehmen? Geben wir unserer Jugend doch die Chance, im
internationalen Wettbewerb mitzuhalten!
Ich stelle nur einen Punkt des Projekts in Frage, nämlich die

Stationierung der Schule in Hofwil. Es wäre sinnvoller, diesen

Klassenzug zentral in Bern anzubieten. Ansonsten bin ich für all

die Jugendlichen dankbar, die sich entsprechend werden
ausbilden lassen können. - Ich bitte Sie, die Motion Bolli Jost klar
abzulehnen.

Rytz. Ich knüpfe an mein letztes Votum an und reflektiere das
Thema aus einem weiteren bildungspolitischen Blickwinkel als
Frau Bolli. Sie will mit ihrer Motion in erster Linie für die
Privatschulen eine Bresche schlagen. Es geht hier aber um eine grössere

bildungspolitische Entwicklung. Die Lehrerinnen- und
Lehrerseminare werden abgeschafft. Dadurch geht im Kanton Bern
eine traditionelle, aber demokratische Kaderschmiede für
Begabte in den Bereichen Musik, Gestaltung und Sport verloren. In

den Seminaren wurden diese Fächer gleichwertig verbunden mit
naturwissenschaftlichen und philosophisch-historischen Bereichen.

Wir bedauerten immer diesen grossen Mangel in der
Neukonzeption der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Durch das
Inaussichtstellen der Schaffung von musisch-pädagogischen
Gymnasien sollte der Mangel etwas versüsst werden. Heute
muss aber bezweifelt werden, ob es tatsächlich möglich sein

wird, entsprechende Gymnasien einzurichten, lässt doch das

eidgenössische Maturitätsschulgesetz bei der Fächerwahl
eigentlich keine Steuerung zu. Letztendlich wird es im Kanton
Bern in zehn Jahren vielleicht nur noch Gymnasien geben, die
alle nach denselben Schwerpunkten ausgerichtet sind. Unseres
Erachtens ist es wichtig, die künstlerischen und musischen
Ressourcen auch nach der Abschaffung der Lehrerinnen- und
Lehrerseminare zu erhalten. Das Projekt Hofwil ermöglicht dies.
Die Begabtenförderung wird mit diesem Konzept nicht vom
Portemonnaie abhängig gemacht. Abschliessend verweise ich
auf den letzten Abschnitt der Antwort des Regierungsrates:
«Das Projekt steht als Teil der öffentlichen Schule auch solchen
Schülerinnen und Schülern offen, die aus finanziellen Gründen
keine Privatschule besuchen können.» Dieser Satz repräsentiert
den Geist, der die Lehrerinnen- und Lehrerseminare prägte.
Dieser Geist muss unbedingt aufrechterhalten werden. Frau Bolli

will das Gegenteil erreichen. Sie vermischt Begabung und
Finanzkraft der Schülerinnen und Schüler und leistet dadurch dem
innovativen Potential des Kantons Bern einen Bärendienst. Die

FDP sei immer für Begabtenförderung, betonte Grossrat Bühler

gestern. Wir verlangen hier jetzt den Tatbeweis. - Die grüne und
autonomistische Fraktion lehnt die Motion Bolli Jost klar ab.

Vizepräsidentin Haller übernimmt den Vorsitz.

Walliser-Klunge. La motion de Mme Bolli repose sur un double

souci, celui d'encourager les jeunes dotés de dons particuliers

et celui de ne pas charger les caisses de l'Etat. Le projet-
pilote de Hofwil comporte aussi la question de savoir comment
encourager les jeunes dotés de dons particuliers. Pourtant, tout
porte à croire qu'une autre question est à l'origine du projet, à
savoir comment éviter la fermeture de l'ancienne Ecole normale
de Hofwil malgré la disparition des écoles normales. Le groupe
radical reconnaît le rôle historique de l'Ecole normale de Hofwil,
qui a profondément marqué l'école bernoise et ceci de la
manière la plus positive. Nous vous prions de ne voir ni irrespect ni

ingratitude dans mes propos.
Le groupe radical est opposé au type de conservatisme qui
soutend l'expérience pilote de Hofwil. Il demande que les
questions soient posées non pas en terme de soutien à des objets
ou des institutions du passé, mais en terme de soutien à des
sujets, donc à des personnes. Détachée de l'idée de sauver
l'institution historique de Hofwil, la volonté d'encourager des

jeunes dotés de dons particuliers peut se traduire très simplement.

En effet, elle peut fort bien se faire dans les classes
existantes des écoles de maturité existantes, ceci près d'institutions

ou d'installations existantes ou projetées: l'Ecole suisse de

sport de Macolin, le Centre suisse du tennis à Bienne, il y aurait

pu y avoir le Centre suisse de natation à Berne, les Conservatoires

de Berne et de Bienne qui formeront sans doute bientôt
ensemble une Haute-école de musique. Chaque jeune doté de
dons particuliers a un rythme journalier et saisonnier propre,
ainsi qu'un programme individuel. Pourquoi créer une classe de
cas particuliers? L'idée-même est en fait un paradoxe: on ne
serait pas très loin du ghetto. Mieux vaut une institution flexible
dans son ensemble, surtout que la nouvelle maturité ouvre
largement la voie à la culture de la flexibilité, à l'encouragement
des arts et des sports, Mme Rytz l'a d'ailleurs souligné. Dans
son développement, Mme Bolli a insisté à juste titre sur l'aspect
financier et la collaboration avec les écoles privées, souvent plus
dynamiques que les écoles publiques parce que plus flexibles.

J'imagine que l'Etat doit également pouvoir intervenir sous
forme de bouses aux jeunes dotés de dons particuliers.
Le groupe radical approuve l'idée d'encourager les jeunes dotés
de dons particuliers, mais il y met des limites. Pourquoi encourager

de tels jeunes avant 20 ans, avant la fin de l'apprentissage
ou avant la maturité? Parce qu'ils doivent développer leurs dons
pendant leur croissance, avant que ce ne soit trop tard. Etre

doué, mais avoir commencé trop tard, c'est la condamnation la

plus cruelle que l'on puisse imaginer pour un musicien, un danseur

ou un sportif, comme pour une musicienne, une danseuse
ou une sportive. Il est juste que l'instruction publique offre une
solution particulière pour éviter à des talents naissants d'être
atrophiés. C'est pour avoir été témoin de tels drames que je le

dis. Il n'en va pas de même pour les arts plastiques: il n'y a pas
d'âge pour développer un talent dans les arts plastiques comme
pour récriture d'ailleurs. Une réflexion s'impose donc dans ce
domaine.
Le groupe radical ne veut pas que pour justifier une expérience
on se mette à la recherche de clientèle sans savoir pourquoi.
L'offre crée la demande et cette offre doit être loyale, tant vis-à-
vis de la clientèle que du contribuable. Le groupe radical a
l'impression que la réflexion a été faussée par l'idée de sauver une
institution. Il s'agit de promouvoir des dons et Mme Stoffer allait
dans le même sens que moi sur ce point. Pour les raisons
évoquées, qui complètent le développement de Mme Bolli, le

groupe radical vous demande de soutenir la motion Bolli Jost.

Bernhard-Kirchhofer. Ich spreche im Namen der SVP-
Fraktion. Nach all den Vorrednern kann ich mich kurz fassen. Mit
der Einführung dieses speziellen Klassenzuges würde der Kanton

Bern in der Schweiz eine Pionierrolle übernehmen. Keine
andere öffentliche Schule der Schweiz bietet diese Strukturen
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an. Das ist für unsere Jugend sicher toll. Frau Bolli stellt sich
aber berechtigterweise die Frage, ob es für unseren
finanzschwachen Kanton Sinn macht, alles zur Staatsaufgabe zu
erklären, statt die Zusammenarbeit mit Privatschulen anzustreben.

Ziemlich sicher käme der Vorschlag von Frau Bolli billiger
als das Projekt Hofwil. Hier müsste der Staat vermehrt bereit
sein, unkonventionelle Lösungen zu suchen.
Es gibt aber noch folgendes zu bedenken: Das Lehrerseminar
Hofwil hat eine lange Tradition. Unzählige Lehrerinnen und Lehrer

erhielten dort ihre musische Ausbildung und sind jetzt in den
Dörfern wichtige Träger der Kultur. Der Versuch Hofwil könnte
vielleicht auch klären, ob es Sinn macht, diese Tradition in das
neue System aufzunehmen. Zu beachten ist im weiteren der
formelle Aspekt: Es wäre nicht sinnvoll, heute einen Versuch zu
stoppen, der im August 1998 gestartet werden soll. Wir würden
dadurch zahlreiche Eltern und Schüler vor den Kopf stossen.
Einen leisen Vonwurf machen wir der Erziehungsdirektion insofern,

als sie den im September 1997 eingereichten Vorstoss von
Frau Bolli erst jetzt beantwortet hat.
Ein Versuch ist in der Regel befristet. Meistens wird er als Definitivum

weitergeführt. Wir würden aber vorschlagen, dass wir
nach Ablauf der Versuchsphase nochmals auf das Anliegen von
Frau Bolli zurückkommen. Trotz eines gewissen Verständnisses
für die Motion kann die SVP-Fraktion zum heutigen Zeitpunkt
den Vorstoss nicht unterstützen.

Blatter (Bolligen). Ich unterrichtete lange Zeit an einer
subventionierten Privatschule. Das ist den meisten wohl bekannt. Die
Schule arbeitete immer mit dem Kanton zusammen und
versuchte dabei, nicht Rosinen zu picken.
Die EVP-Fraktion lehnt die Motion Bolli Jost mit folgender
Begründung ab: Gewisse Privatschulen betreiben gezielt eine

Nischenpolitik. Sie bieten Fächer an, die kommerziell äusserst
rentabel sind. Wenn sich die Schulen etabliert haben, stellen sie
ein Subventionsgesuch. Dieses Vorgehen finde ich nicht richtig.
Es ist nicht einzusehen, weshalb gewisse Privatschulen, die in

der Regel als Aktiengesellschaften organisiert sind, einen
halbstaatlichen Status erhalten und subventioniert werden sollten. Es

wäre hingegen zu begrüssen, wenn der Kanton durch die
innovativen Versuche der Privatschulen in Zugzwang käme. Ich

verzichte auf einen bildungspolitischen Exkurs über die Frage,
ob es sinnvoll sei, im Kanton Bern ein Sport- oder auch ein

musisches Gymnasium einzurichten. Meines Erachtens wird der
Kultur durch die neuen Bildungsaufträge, die den ehemaligen
Lehrerseminaren erteilt werden, genügend Rechnung getragen.
Die anerkannten Privatschulen von Bern versuchen sich gegenseitig

zu ergänzen. Wir sind der Erziehungsdirektion für die

Anerkennung deren Arbeit dankbar. Sie nimmt sie praktisch
gleichberechtigt in die Planung der Gymnasien auf.

Bolli Jost. Mir wird vorgeworfen, mein Anliegen zu spät auf
den Tisch gebracht zu haben. Ich habe mir aber vor rund einem
Jahr in der Fragestunde die nötigen Informationen beschafft.

Später wurde mir gesagt, wenn das Projekt Hofwil gestoppt
werden solle, müsse dies im Rahmen der Budgetdiskussion
erfolgen, weil das Geschäft der Kompetenz der Erziehungsdirektion

und nicht des Grossen Rates unterstehe. Ich brachte
deshalb mein Anliegen in die Budgetdebatte der Finanzkommission

ein, da wurde mir gesagt, ich hätte den falschen
Zeitpunkt gewählt, ich müsse mein Anliegen in Form eines Vorstos-

ses einbringen. - Hans-Jörg Sieber, ich gebe zu, heute ist
vielleicht nicht der geeignete Zeitpunkt für meinen Vorstoss. Du

weist aber auch, wie schwierig es in der Politik manchmal ist,

ein Anliegen im richtigen Zeitpunkt vorzubringen. Im übrigen ist

die von mir genannte Privatschule nicht nur auf den Spitzensport
ausgerichtet. Vor einem Jahr meinte der Regierungsrat sogar,
die Schule umfasse ausschliesslich Reiter. Sie bietet demge¬

genüber auch Schülern und Schülerinnen eine Ausbildung an,
die musikalisch hochbegabt sind.
Ich will das Projekt nicht einer öffentlichen Ausschreibung
unterstellen. Ich sprach immer nur von Zusammenarbeit. Frau

Rytz, ich will auch keine Bresche schlagen für die Privatschulen.
Es geht nur darum zu überprüfen, ob neue Aufgaben anders als
rein staatlich erfüllt werden könnten. Sicher müssen alle Zugang
haben zu diesen neuen Ausbildungsmöglichkeiten, was aber
nicht bedeutet, dass es sich um eine rein staatliche Aufgabe
handeln muss. Der Staat könnte mit klar definierten Leistungsaufträgen

eine neue Art seiner Aufgabenerfüllung suchen. Ich
wünsche mir in diesem Gebiet wirklich mehr Innovation nach
dem Grundsatz «weg von der Objektfinanzierung hin zur
Subjekthilfe».

Schmid, Erziehungsdirektor. Zuerst einige grundsätzliche
Bemerkungen: Eine wesentliche Errungenschaft des demokratischen

Staates Bern war der Entscheid, der Bevölkerung
Schulungsmöglichkeiten anzubieten. Es handelt sich dabei klar um
eine öffentliche Aufgabe, für die die Erziehungsdirektion die

Verantwortung übernehmen muss. An diesem Grundsatz ist
meines Erachtens festzuhalten, wobei zu beachten ist, dass
diese Verpflichtung des Staates nur für die Volksschule
beziehungsweise für die obligatorische Schulzeit gilt. Für den Bereich
der höheren Ausbildungen ist demgegenüber nicht ausschliesslich

der Staat zuständig. Was die höheren Ausbildungen anbelangt,

ist der Kanton Bern sehr liberal. Der Vorsteher der gröss-
ten Privatschule in Bern sagte kürzlich, er sei ausserordentlich
froh, mit der Erziehungsdirektion des Kantons Bern
zusammenarbeiten zu können. Dies ermögliche ihm, auch in Zürich
und St. Gallen bisher verschlossene Wege zu öffnen. Wir verhielten

uns gegenüber der Wettbewerbsidee privater Schulen überaus

offen und liberal und haben dies immer wieder bewiesen, so
in der Berufsbildung, als wir Berufsbildungsgänge ausschrieben,
so im Rahmen des Fachhochschulgesetzes, im Zusammenhang
mit der Berufsmaturität, als teilweise zum Leidwesen der staatlichen

Schulen für gleichlange Spiesse gesorgt wurde, so auch
im Gymnasial- und im Lehrerbildungsbereich. Nun wird uns
vorgeworfen, wir seien nicht in der Lage, neue Modelle zu prüfen,

die die Privatschulen mit einbeziehen. Wir sind bereit, mit
den Privatschulen zusammenzuarbeiten und im Bereich der
höheren Ausbildungen zum offenen Wettbewerb ja zu sagen.
Dieser fordert nämlich auch die staatlichen Schulen heraus.
Der Staat betreibt in Hofwil seit 150 Jahren ein Seminar, das
sich anerkannterweise insbesondere im musischen Bereich und
im Sport durch hohe Qualität ausweist. Dieses Potential soll

nicht verloren gehen. Es geht darum, diese Tradition in das neue
System zu integrieren. Unter diesem Blickwinkel ist die Idee der
besonderen Klassenzüge für Begabte nicht gesucht. Sie lässt
sich mit den vorhandenen staatlichen Möglichkeiten durchaus
verwirklichen.
Uns wird etwas pauschal vorgeworfen, keine Ideen zu haben.
Das ist nicht der einzige Hammer für mich. Wenn ich diesen
Saal heute verlasse, laufe ich sogleich in den nächsten: Uns wird
von anderer Seite nahegelegt, das Thema Reformen endlich ad
acta zu legen. Sie sehen, es ist schwierig, es allen recht zu
machen.

Zum Fristenlauf: Die Vorarbeiten für das Projekt Hofwil begannen

im Juni 1997. Der Grosse Rat und seine Kommissionen
hatten Kenntnis davon. Der Regierungsrat fasste damals den

entsprechenden Grundsatzbeschluss. Am 7. Juli 1997 genehmigte

er das Konzept für den Schulversuch. Im August 1997

begannen wir mit der Öffentlichkeitsarbeit. Selbst wenn also die
im September 1997 eingereichte Motion Bolli Jost sofort innert

einiger Tage vom Regierungsrat behandelt worden wäre, hätte
wohl das Projekt Hofwil nicht mehr gestoppt werden können, da
die Vorarbeiten bereits weit fortgeschritten waren.
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Wir halten uns an die Verpflichtung, den speziellen Ausbildungsgang

kostenneutral zu betreiben. Sicher besteht künftig auch in

diesem Bereich die Möglichkeit, mit Privatschulen zusammenzuarbeiten.

Es wäre aber falsch, nun das bereits fortgeschrittene
Projekt zu stoppen, das meines Erachtens sinnvoll ist und einer
bernischen Schultradition entspricht. Es ist nicht nachvollziehbar,

weshalb die staatlichen Schulen nur die gewöhnlichen
Fächer anbieten und die speziell interessanten Fächer den
Privatschulen überlassen sollten. Aus diesen Gründen empfiehlt
Ihnen der Regierungsrat, die Motion Bolli Jost abzulehnen.

Abstimmung
Für Annahme der Motion 36 Stimmen
Dagegen 110 Stimmen

(2 Enthaltungen)

Präsident Seiler (Moosseedorf) übernimmt wieder den Vorsitz.

202/97
Motion Blatter (Bern) - Schaffung zusätzlicher
Lehrstellen im Bereich Elektronik und Informatik

Wortlaut der Motion vom 25. November 1997

Im Rahmen des Wirtschaftsförderungsgesetzes und der
Standortpromotion wird von der Regierung immer wieder darauf
hingewiesen, dass die Telekommunikation, Informatik und
Mikroelektronik zu den starken, innovativen und zukunftsgerichteten
Branchen des Wirtschaftsstandortes Bern gehören. In diesen
Branchen herrscht jedoch Mangel an Berufsleuten und an
Lehrstellen. Um dem Lehrstellenmangel in diesen Bereichen
abzuhelfen und den wachstumsträchtigen Branchen den
Nachwuchs zu sichern, müssen zusätzliche Massnahmen ergriffen
werden. Einerseits sind die Unternehmungen aufzufordern,
zusätzliche Lehrstellen zu schaffen.
Dies wird jedoch nicht genügen. Deshalb müssen die
Lehrwerkstätten beigezogen werden. Die Massnahme soll darin
bestehen, dass die Auszubildenden das erste und das zweite
Lehrjahr in einer Lehrwerkstätte absolvieren; die weiteren Lehrjahre

in einem Betrieb. Damit können die Lehrbetriebe von der
Grundausbildung im ersten und zweiten Lehrjahr und teilweise
von den Kosten entlastet werden. Voraussetzung ist, dass die

Lehrverträge zwischen Lehrling/Eltern und dem Lehrbetrieb
bereits zu Beginn der Berufslehre abgeschlossen sind. Diese
Entlastung entspricht den Zielsetzungen bezüglich Schaffung
von Anreizsystemen gemäss dem neuen Berufsbildungsgesetz.
Die Finanzierung der Erweiterung des Bildungsauftrages der
Lehrwerkstätten erfolgt im Rahmen des Lehrstellenbeschlusses
von Bund und Kanton.
Der Regierungsrat wird beauftragt,
- mit den Verbänden, mit dem Telematik-Cluster Bern und mit

Unternehmungen im Telekommunikations-, Informatik- und
Mikroelektronikbereich Verhandlungen über die Schaffung
zusätzlicher Lehrstellen und über die Zweiteilung der
Ausbildungsorte zu führen,

- in den Lehrwerkstätten weitere Ausbildungsplätze in den

genannten Bereichen zu schaffen.
(24 Mitunterzeichnerinnen)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 28. Januar 1998

Der Regierungsrat geht mit dem Motionär einig, dass Elektronik
und Informatik für den Wirtschaftsstandort Bern wichtig sind und
dass deren Bedeutung in den nächsten Jahren weiter zunehmen

wird. Er verfolgt deshalb die gegenwärtige Entwicklung und
ist bereit, diese soweit wie möglich aktiv mitzugestalten. Dabei

kann der Kanton auf verschiedene Standortfaktoren Einfluss
nehmen.
Die Ausbildung der heranwachsenden Generation, die als wichtiges

Kapital unseres Wirtschaftsraumes zu betrachten ist,
gehört für den Regierungsrat zu den zentralen Standortfaktoren.
Dank des vom Grossen Rat genehmigten Lehrstellenbeschlusses

stehen dem Kanton ab 1998 Mittel zur Verfügung, damit
neue Lehrstellen und Ausbildungsangebote in zukunftsträchtigen
Berufsfeldern geschaffen werden können. 40 Prozent der
gesprochenen Kredite sind für diesen Entwicklungsbereich reserviert.

Der Ausbildungsverbund ist eine Form der Berufsbildung,
die von vielen Seiten als zukunftsträchtig beurteilt wird. So ist
anzunehmen, dass gerade in neuen Berufsfeldern wie
Telekommunikation, Informatik und Mikroelektronik mit diesem
Instrument Erfolge zu erzielen und neue Lehrstellen zu erwarten
sind. Andere Formen müssen ebenfalls überprüft werden. Der

Regierungsrat geht im übrigen davon aus, dass die Privatwirtschaft

gerade in Wachstumsbranchen, die neue Technologien
einsetzen, ein ureigenes Interesse hat, genügend qualifizierte,
ihren Bedürfnissen entsprechende Berufsleute auszubilden.
Bereits 1997 wurden zusätzliche Ausbildungsplätze in der
Lehrwerkstätte der Ingenieurschule St-Imier geschaffen. Die

gestiegene Nachfrage im französischsprachigen Kantonsteil
erforderte einen raschen Entscheid. Dabei handelte es sich
jedoch nicht um die Einführung eines typischen Ausbildungsverbundes,

sondern um die Bereitstellung von Angeboten im
Bereich der Vollzeitausbildung, die gemeinsam mit der Gewerblichindustriellen

Berufsschule des Berner Jura angeboten wird.
Im Rahmen eines Projekts der Deutschschweizerischen
Berufsbildungsämterkonferenz (DBK) wird die Frage der
Ausbildungsverbunde interkantonal bearbeitet. Unterlagen zu möglichen

Varianten und entsprechenden Rahmenbedingungen sollen

die Einführung in den Kantonen erleichtern. 1998 sind
Veranstaltungen zu diesem Thema und gezielte Kontakte zur
Wirtschaft geplant.
Ein breit abgestütztes Lehrstellenmarketing hat zum Ziel, neue
Lehrbetriebe zu gewinnen und zusätzliche Lehrstellen im Kanton
Bern zu schaffen. Exponentinnen und Exponenten der Verbände
und Einzelpersonen aus Wirtschaft und Politik, die über ein

grosses Beziehungsnetz verfügen, werden in diese Arbeit
einbezogen. Dazu gehören auch die Kontakte zum Verein «Telematik
Cluster Bern» (TCB), der zur Stärkung des bereits vorhandenen
Schwerpunktes der Telekommunikations- und Informatik-Wirt-
schaft im Zentrum des Wirtschaftsraumes Espace Mittelland
beitragen will. In enger Zusammenarbeit mit dem TCB-Vorstand
ist im November 1997 eine Ausbildungsoffensive gestartet worden,

die bereits nach wenigen Wochen erste Erfolge brachte.
Eine Aufteilung der Ausbildungsorte zwischen Lehnwerkstätte
und Lehrbetrieb steht dabei nicht im Vordergrund. Öffentliche
Lehrwerkstätten haben in der Regel nicht genügend
Kundenaufträge, um die Grundausbildung im Klassenverband
sicherzustellen. Die Ausrichtung der Grundausbildung auf Lehrgänge
ohne Praxisbezug ist zu teuer und wenig geeignet, die Lehrlinge
zu motivieren. Hingegen könnten Lehrwerkstätten die Lehrbetriebe

in einzelnen Ausbildungsbereichen, zum Beispiel
Messtechnik, Verdrahtung, Verkabelung, Montage, unterstützen.
Die Nachfrage nach einem solchen Angebot wird ebenfalls
innerhalb des TCB diskutiert werden.
Im weiteren wird die Möglichkeit geprüft, die Ausbildung von
Elektronikerinnen und Elektronikern in einem Ausbildungsverbund

zwischen den Lehrwerkstätten der Stadt Bern und
interessierten Klein- und Mittelbetrieben anzubieten. Die Lehrwerkstätten

verfügen in diesem Bereich über genügend Nischenaufträge

mit hohem Ausbildungswert, um eine gute Grundausbildung

anzubieten. Auch ein Ausbildungsverbund zwischen einer
privaten Ausbildungsstätte und Lehrbetrieben wird diskutiert. In

jedem Fall steht für uns die Entwicklung einer dauerhaften
Partnerschaft im Vordergrund. Die über den Lehrstellenbeschluss
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einzusetzenden Mittel dürfen das Lehrstellenproblem nicht nur
vorübergehend entschärfen. Damit die Initiative der Wirtschaft
nicht unnötig konkurrenziert wird, sind Ausbildungsverbunde mit
öffentlichen Lehrwerkstätten sorgfältig zu planen und die für ein
dauerhaftes Angebot notwendigen Mittel durch rechtzeitige
Umlagerung und durch eine Beteiligung der Partnerbetriebe
bereitzustellen. Angesichts der vorhandenen finanziellen
Möglichkeiten des Kantons muss somit neben dem kurzfristig
geplanten zusätzlichen Angebot im Ausbildungsverbund mittelfristig

ein Umbau des kantonalen Ausbildungsangebots (z.B.
Verzicht auf eine Vollzeitausbildung zugunsten einer Verdoppelung

der Ausbildungsplätze im Ausbildungsverbund) geprüft
werden.
Diese laufenden und geplanten Lehrstellenprojekte im Bereich
der Telekommunikation, der Informatik und der Elektronik
entsprechen den Vorstellungen des Motionärs nur teilweise, sie

verfolgen jedoch denselben Zweck wie die eingereichte Motion.
Da die nachhaltige Wirkung oberstes Prinzip des Lehrstellenmarketings

ist, sind die Bedürfnisse, die Rahmenbedingungen
und die Folgeaktivitäten jeweils im Einzelfall zu klären, bevor
entsprechende Beschlüsse gefasst werden können. Insbesondere

soll die Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen in

öffentlichen Lehrwerkstätten erst dann in den Vordergrund
treten, wenn die Wirtschaft ihren Ausbildungsauftrag nicht mehr
erfüllen kann und die Finanzierung sichergestellt ist. Der
Regierungsrat ist der Auffassung, dass die duale Berufsbildung
weiterhin erste Priorität hat. Er zweifelt nicht daran, dass die
Privatwirtschaft ihren Teil der Verantwortung in diesem Bereich
auch in Zukunft übernehmen wird, und geht davon aus, dass
sich neben den erwähnten Massnahmen zur Verbesserung des

Lehrstellenangebots auch die prognostizierte Konjunkturerholung

positiv auf die Lehrstellensituation auswirken werden.
Der Regierungsrat sieht deshalb im Moment keine Möglichkeit,
die Ausbildungskapazität an öffentlichen Lehrwerkstätten dauerhaft

auszubauen, da ein solcher Entscheid über die Dauer des
Impulsprogrammes hinaus zusätzliche Kredite erfordern würde.
Eine Ausweitung der Ausbildungskapazität an öffentlichen
Lehrwerkstätten könnte im übrigen dazu führen, dass die Anzahl

Ausbildungsplätze in Lehrbetrieben im entsprechenden Umfang
reduziert und sich die Finanzierung von der privaten zur öffentlichen

Hand verlagern würden. Eine solche Entwicklung ist
unbedingt zu vermeiden. Der Regierungsrat ist jedoch bereit, im

Rahmen der Lehrstellenbeschlüsse von Bund und Kanton Mittel
für den Aufbau von Ausbildungsverbunden in den wachstumsträchtigen

Branchen einzusetzen, und beantragt deshalb dem
Grossen Rat, die vorliegende Motion als Postulat anzunehmen.
Antrag: Annahme als Postulat

Blatter (Bern). Im Rahmen von Wirtschaftsdiskussionen, die im
Grossen Rat geführt wurden, und des Wirtschaftsförderungsge-
setzes wurde immer wieder von verschiedenen Seiten darauf
hingewiesen, dass die Bereiche Telekommunikation, Informatik
und Elektronik die Zukunftsbranchen sein werden. Der
Regierungsrat hielt im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsförde-

rungsgesetz fest, die Standortpromotion sei auf diese Branchen
auszurichten. Dies halte ich für richtig. Sie garantieren die

Schaffung der im Kanton Bern notwendigen Arbeitsplätze. Um

zusätzliche Arbeitsplätze zu erhalten, müssen aber die nötigen
Ausbildungsplätze angeboten werden. Im Rahmen des
Berufsbildungsgesetzes wurden wegen der zahlreichen neuen Berufe
in diesen Branchen die Grundlagen für neue Ausbildungsmodelle

geschaffen. Man setzte die Motion Tanner um. Das dritte
Fundament meiner Motion bildet der Lehrstellenbeschluss des
Bundes, der vom Grossen Rat übernommen wurde. Der Etat

wurde in der Folge um 6,2 Mio. Franken aufgestockt. Die

genannten Berufsbereiche unterstehen einer unglaublich rasanten

Entwicklung. Die Ausbildungsreglemente können mit dieser

Entwicklung kaum Schritt halten. Kaum sind diese in Kraft ge¬

setzt, sind sie schon wieder überholt. Wir müssen deshalb nicht
nur reagieren, sondern auch agieren.
In diesen Branchen sind ausgesprochen viele Jung- und
Kleinunternehmungen tätig. Diese sind bereit, ihren Teil an die
Berufsausbildung beizutragen. Sie bieten Lehrstellen an. Es ist
ihnen aber nicht möglich, von einem auf den anderen Tag
umfassende Ausbildungen anzubieten, und sind daher auf grössere
Unternehmungen angewiesen, die einen Teil der Ausbildung
übernehmen. Im weiteren sind sie aber auch auf Lehrwerkstätten

angewiesen, die einen Teil der Grundausbildung anbieten
können. Die bestehenden Lehrwerkstätten sind bereits mit den
nötigen Einrichtungen ausgerüstet. Sie verfügen über entsprechende

Erfahrungen und das kompetente Personal, das laufend
auf dem neusten Stand ist. Ich denke aber auch an den
Bildungsauftrag, den die Lehrwerkstätten zu erfüllen haben.
Wer Elektroniker oder Informatiker werden will, hat recht hohe
Anforderungen zu erfüllen. Wie die Erfahrung zeigt, schlagen die
Auszubildenden einen anderen Bildungsweg ein, wenn ihnen
nicht genügend Lehrstellen angeboten werden. Oft entscheiden
sie sich für eine gymnasiale und anschliessend universitäre
Ausbildung. Diese Leute gehen der Branche verloren. Diese
Tendenz wollten wir aber mit unseren Grundsatzbeschlüssen
vermeiden. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, müssen wir
die nötigen Ausbildungsgrundlagen schaffen.
Die Antwort des Regierungsrates enttäuscht mich teilweise. Sie

basiert vor allem auf finanzpolitischen Überlegungen. Dies
obwohl bekanntlich das Berufsbildungsamt zurzeit sehr darum
bemüht ist, aufgrund des Lehrstellenbeschlusses neue
Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen. Der Regierungsrat verkennt in

seiner Anwort, dass die Berufsbildungspolitik nicht von der
Volkswirtschaft abgekoppelt ist. Zurzeit bilden nur 30 Prozent
der Betriebe Lehrlinge aus. Man versucht nun aufgrund des
Lehrstellenbeschlusses, diesen Anteil zu erhöhen. Dabei sollen
aber auch branchenspezifische Besonderheiten beachtet werden.

Viele Betriebe sind nämlich grundsätzlich bereit, ihren
Beitrag an die Ausbildung der Lehrlinge zu leisten, sind aber nicht
in der Lage, die Ausbildung aileine zu übernehmen. Sie sind
deshalb auf die Hilfe der öffentlichen Institutionen angewiesen.
Ich bitte Sie deshalb, meiner Motion zuzustimmen.

Koch. Ich spreche im Namen der SP-Fraktion. Herr Blatter

greift ein hochaktuelles Thema auf. Erstaunlicherweise
anerkannte das Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit den Informatiker-Beruf

erst vor wenigen Jahren. Im Bereich Elektronik,
Informatik und Telematik entstehen praktisch monatlich neue Berufe.

Gestern wurde in der Beilage der «Berner Zeitung» der neue
Beruf des Mediamatikers vorgestellt. Ich las die Berufsbezeichnung

zum ersten Mal. Die Anerkennung dieser Berufe läuft der

Entwicklung hoffnungslos hinten nach und wird diese wohl nie

einholen. Das Anerkennungsverfahren sollte deshalb auf
Bundesebene gelegentlich angepasst werden.
In der Motion Blatter (Bern) werden die zukunftsgerichteten
Berufe angesprochen. Heute müssen häufig alte Metiers
aussterben, oft zum Leidwesen von vielen. Mein Vater war Sattler.
Wer würde heute noch diesen Beruf erlernen? Damals war das
Berufswesen stabiler als heute. Man lernte einen Beruf, den man
ein ganzes Leben lang ausübte. Der Lehrlingsmarkt konnte sich
selbst überlassen werden. Gegenläufige Entwicklungen setzten
natürlich schon in den 50er und 60er Jahren ein. So bewegt wie
heute war aber das Berufswesen noch nie zuvor, weshalb der
Staat unterstützend tätig werden muss. Sowohl Privatbetriebe
wie auch gewisse Verwaltungsstellen der öffentlichen Hand sind

grossenteils nicht mehr in der Lage, die Ausbildung der Lehrlinge

alleine zu übernehmen. Ich arbeite in einem Betrieb, der
kürzlich eine Lehrstelle für einen Informatiker schuf. Es meldeten
sich mehr als 200 Interessenten und Interessentinnen.
Bis anhin wurden Informatiker an Hochschulen ausgebildet. Sie

verfügen dementsprechend über einen hohen Bildungsstand.



190 11. März 1998 Erziehung

Auf der operationellen Ebene waren immer Leute tätig, die

ursprünglich andere Berufe erlernten. Der in unserem Betrieb

tätige Chef-Techniker war früher Postbote. Die Leute schulten
sich aus purem Interesse an der Informatik berufsbegleitend um.
Heute ist dieser Ausbildungsweg nicht mehr möglich. Die Branchen

umfassen eigenständige Berufe. Der Staat muss jetzt mit
den Grundsätzen wahr machen, die er im Zusammenhang mit
der Standortpromotion und der Wirtschaftsförderung aufstellte.
Es mangelt offensichtlich in diesen Bereichen an Lehrstellen. Ich

kann die negative Antwort des Regierungsrates nicht akzeptieren,

die alleine auf finanzielle Argumente zurückgreift. Seine

zukunftsgerichtete Haltung wird dadurch wesentlich relativiert.
Die Lehrlinge und Lehrtöchter von heute sind schliesslich die

zukünftigen Ernährer von uns alten Knaben. - Ich bitte Sie, die
Motion Blatter (Bern) zu unterstützen.

Studer. Ich spreche im Namen der SVP-Fraktion. In den Bereichen

Telekommunikation, Informatik und Mikroelektronik haben
wir es mit innovativen und zukunftsgerichteten Berufen zu tun.
Sie sind für die Jugendlichen sehr attraktiv und gehören zu
deren Traumberufen. Entsprechend gross ist der Andrang auf
Ausbildungsstellen. Etliche grosse und mittelgrosse Betriebe
sowie Lehnwerkstätten bieten Lehrstellen an. Viele Kleinbetriebe,
die erst in der Aufbauphase sind, verfügen aber nicht über
genügend Zeit, Erfahrung und Personal, um Lehrlinge und
Lehrtöchter auszubilden. Ihnen möchte Herr Blatter Hilfe anbieten. Er

schlägt ein vernünftiges Modell vor. Die Leute sollen zwei Jahre
in einer Lehrwerkstatt und zwei Jahre in einem Betrieb absolvieren.

Dank dem Lehrstellenbeschluss, den der Grosse Rat

genehmigte, stehen dem Kanton zur Schaffung von neuen
Lehrstellen und Ausbildungsangeboten in zukunftsgerichteten
Berufsfeldern zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung. Die von
Herrn Blatter angesprochenen Berufe gehören sicher zu den

förderungswürdigen Bereichen. In erster Linie sollten aber die
Privatwirtschaft und die Berufsverbände an der Ausbildung der
Berufsleute interessiert sein. Sie sollten sich zum Beispiel um
den gegenseitigen Austausch von Lehrlingen und Lehrtöchtern
bemühen. Die Verbände sind zusammen mit den Politikern und
den Berufsleuten daran, verschiedene Ausbildungsmodelle zu
prüfen. Zur Diskussion stehen Ausbildungsverbunde zwischen
Lehrwerkstätten und Lehrbetrieben und der Ausbau von
Einführungskursen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, dem
Problem zu begegnen.
Nach der Meinung von Herrn Blatter sollten die zwei ersten

Ausbildungsjahre, die in den Lehrwerkstätten absolviert werden,
mit den zusätzlichen Mitteln finanziert werden, die aufgrund des
Lehrstellenbeschlusses zur Verfügung stehen. Die Motion äussert

sich aber nicht über den Umfang der erforderlichen finanziellen

Mittel. Wie die Erfahrung zeigt, bieten die Lehrwerkstätten
sehr gute Ausbildungen an, die aber kostenintensiv sind. Aus
dem Motionstext geht im weiteren nicht hervor, ob sich die

Betriebe, die die Lehrlinge und Lehrtöchter nach zwei Jahren
übernehmen, an der vorangehenden Ausbildung in den
Lehrwerkstätten finanziell beteiligen müssten. Die SVP-Fraktion

sprach sich bei der Behandlung des Berufsbildungsgesetzes
klar für das duale beziehungsweise triale Ausbildungssystem
(Betrieb, Einführungskurse, Schule) aus. Wir bleiben bei dieser

Meinung. Sicher sind alle Möglichkeiten zu prüfen und zu
diskutieren. Es sind zusätzliche Ausbildungsstellen zu schaffen. Wir
müssen mit den vorhandenen finanziellen Mitteln gegen die

Jugendarbeitslosigkeit kämpfen. Die aufgrund des
Lehrstellenbeschlusses zur Verfügung stehenden Mittel sollen aber nicht
nur für ein, sondern für verschiedene Pilotprojekte eingesetzt
werden, ansonsten die anderen Branchen benachteiligt würden.
Die SVP-Fraktion ist mit der ersten Ziffer der Motion einverstanden.

Wir werden sie mehrheitlich unterstützen. Der Regierungsrat

soll mit den Verbänden und den angesprochenen Unternehmungen

über die Schaffung zusätzlicher Lehrstellen und die

Zweiteilung der Ausbildungen verhandeln. Eventuell führen aber
die Gespräche zu anderen Ergebnissen als Herr Blatter präsentiert.

Ich denke an die Schaffung von Ausbildungsverbunden
zwischen grossen und kleinen Unternehmungen. In diesem
Sinne lehnen wir Ziffer 2 des Vorstosses von Herrn Blatter
sowohl als Motion als auch als Postulat mehrheitlich ab.

Portmann. Zu Beginn lege ich meine Interessenbindung offen:
Ich bin Präsident des Vereins «Telematik-Cluster Bern». Ich

spreche hier aber im Namen der FDP-Fraktion. Wir finden die
Stossrichtung der Motion Blatter (Bern) gut. Auch wir sind für
eine punktweise Abstimmung.
Wir haben es hier mit einer besonderen Situation der Wirt-
schaftsbranche zu tun. Viele von uns haben keine klaren Vorstellungen

über diese Branche. Auch ich weiss erst seit einem Jahr
über sie Bescheid. Die Branche umfasst allein im Kanton Bern
30 000 Arbeitsplätze. Es handelt sich um zwei grosse und viele
kleine und mittelgrosse Unternehmungen. Diese sind nicht wie
sonst üblich in Branchenverbände integriert. Der Verein
«Telematik-Cluster Bern» ist nicht von ungefähr erst eineinhalb Jahre
alt. Man kann also nicht auf bewährte, langjährige Strukturen
zurückgreifen, wie dies in anderen Branchen der Fall ist.

Dementsprechend liegen auch im Ausbildungsbereich keine langjährigen

Strukturen vor. Im Kanton Bern befindet sich die Telema-
tik-Branche aber offensichtlich in starkem Wachstum. Daher
müssen uns diese Unternehmungen erhalten bleiben. Der Kanton

Bern weist die grösste Dichte an derartigen Unternehmungen

auf. Wir müssen jetzt und nicht erst in zehn Jahren für diese
Branche mehr Ausbildungsplätze schaffen. Unternehmungen,
die nicht gewohnt sind, Leute auszubilden, schaffen nur mit
äusserster Zurückhaltung Lehrstellen. Folglich besteht die
Gefahr, dass in der Branche weiterhin zuwenig Lehrstellen vorhanden

sind. Zurzeit sind im Bereich Informatik 25 Lehrstellen offen.
Um den Personalbedarf zu decken und die natürlichen Abgänge
zu ersetzen, bedürfte es 200 Lehrstellen. Aus diesem Grund
rechtfertigen sich Sondermassnahmen. Es wäre sinnvoll,
beispielsweise eine einjährige Grundausbildung zentral anzubieten.
Anschliessend könnten sich die über eine Grundausbildung
verfügenden Leute in den Unternehmungen weiter ausbilden
lassen. Dadurch wäre die Hemmschwelle der Betriebe zur
Übernahme von Lehrlingen weniger hoch. Es sollte nicht zwingend

festgelegt werden, dass die Hälfte der Ausbildung in einer
Lehrwerkstätte zu erfolgen hat. Wir müssen aber unbedingt
rasch reagieren.
Wir möchten in diesem Zusammenhang nicht über die
Gleichberechtigung aller Berufe debattieren. Aus diesem Grund ist es
wichtig, den Vorschlag von Herrn Blatter als Pilotversuch zu
starten. Mit seiner Motion soll also nicht das bestehende
Berufsbildungssystem auf den Kopf gestellt werden. Auch die
Lehrwerkstätten sind heute nicht Diskussionsthema.
Die FDP-Fraktion findet den Vorstoss von Herrn Blatter gut. Sie

war eher für eine Überweisung als Postulat. Bei einer punktweisen

Abstimmung wird die Fraktion die zweite Ziffer nun wohl
auch als Postulat ablehnen. Über Ziffer 1 werden die Meinungen
auseinandergehen.

Wyss (Langenthal). Bei aller Sympathie für die Anliegen des
Motionärs möchte ich doch auf ein Problem aufmerksam
machen, das wir mit der Überweisung des Vorstosses als Motion
schaffen würden. Was für den Telematikbereich wichtig ist,
könnte für den Maschinenbau heilig werden! Was will ich damit
sagen? Beim Maschinenbau werden neue technische Berufslehren

eingeführt. Die Lehrlinge und Lehrtöchter besuchen während
zwei Jahren zwei Tage pro Woche die Berufsschule. Die
Grundausbildung wird nach zwei Jahren also mit einem höheren
Schulanteil als bisher in den Lehrbetrieben abgeschlossen. Wie
Rückmeldungen von Lehrbetrieben zeigen, tun sich die anderen
Branchen schwer mit der latenten Bevorzugung der Telematik-
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branche. Der Druck ist gross, auch für die Maschinenbauausbildung

eine entsprechende Zweiteilung der Ausbildung vorzusehen.

So versucht die Metallarbeiterschule in Winterthur zurzeit,
die Grundausbildung praktisch staatlich anzubieten. Will man
auch in dieser Branche zu vergleichbaren Lösungen greifen,
wirkt sich dies im Kanton Bern finanziell massiv aus. In unserem
Landesteil geht es um über 100 Lehrverhältnisse pro Jahr. Im

Oberland sind es gleichviel. Dort gibt es bis anhin keine
Lehrwerkstätten. Private sind aber sicher nicht in der Lage, entsprechende

Lehrwerkstätten einzurichten. Wird die Grundausbildung
durch eine staatliche Institution übernommen, geht in dieser
Phase der Praxisbezug leider verloren, was es zu vermeiden gilt.
Überweisen wir den Vorstoss Blatter (Bern) als Motion, führt dies
zu einer staatlich finanzierten Grundausbildung im Bereich
Telekommunikation, Informatik und Mikroelektronik. Es müssten in

allen Kantonsteilen Werkstätten eingerichtet werden. Ich sehe
nicht ein, weshalb diesfalls nicht die Kleinunternehmungen anderer

Branchen gleich behandelt werden sollten. Viele kleine
Betriebe geraten beispielsweise in Schwierigkeiten, wenn sie

Schaltanlagenmonteure zu Automatikern umschulen müssen.
Wenn aber auch diese und andere Kleinbetriebe entsprechend
unterstützt werden, reichen die finanziellen Mittel bald nicht
mehr aus. Schliesslich ist der Lehrstellenbeschluss befristet. Wer
übernimmt danach die Kosten?
Sicher muss das bereits begonnene Lehrstellenprojekt
vorangetrieben werden. Die Zusammenarbeit zwischen den Firmen ist

unbedingt zu forcieren. Dabei ist aber nicht nur der Telematik-
Branche Rechnung zu tragen. Auch andere Branchen bieten
nämlich zukunftsorientierte Berufe an. Es ist im weiteren eine

Vernetzung mit anderen technischen Berufen zu überprüfen.
Warum müssen neue Branchen immer wieder neue Berufe
schaffen? Könnten nicht beispielsweise Automatiker oder
Elektroniker auch in dieser neuen Branche eingesetzt werden? Meiner

Meinung nach ist die erste Ziffer des Vorstosses als Postulat
zu überweisen und die zweite abzulehnen.

Marthaler. Auch ich möchte zu Beginn meine Interessenbindung

bekanntgeben: Ich bin Mitbegründer eines Fördervereins
für die Lehrwerkstätten der Stadt Bern, der zurzeit zwischen
700 und 800 Mitglieder umfasst. Zudem bin ich Präsident der
Interessengemeinschaft «Neue LWB». Ich komme nur kurz auf
die Lehrwerkstätten der Stadt Bern zu sprechen: Ende der

achtziger/Anfang der neunziger Jahre erhielten die Stadtberner
Lehrwerkstätten einen neuen Bildungsauftrag. Dieser wurde in

den letzten Jahren umgesetzt. Die «Lädere», die ursprünglich
eine Ausbildungsstätte für traditionelle Berufe war, wurde zu
einer Institution, die den gegenwärtigen wirtschaftlichen
Gegebenheiten entspricht. Sie erlaubt es, relativ rasch Leute anzulernen.

Nächste Woche findet eine Tagung statt über Zinnprojekte.
Es geht um computergesteuerte Maschinen.
Die Motion Blatter (Bern) betrifft zwei Punkte des
Berufsbildungsgesetzes, zum einen den Artikel über die Pilotversuche,
zum anderen die Bestimmungen über die Schaffung von Anreizen.

Das Anliegen von Herrn Blatter passt also gut in diesen
Kontext. Wenn wir zukunftsgerichtet denken wollen, müssen wir
uns über gewisse neue Ausbildungsformen Gedanken machen.

- Die erste Ziffer des Vorstosses von Herrn Blatter kann als

Motion überwiesen werden. Die zweite Ziffer ist problematisch.
Es kann nicht Aufgabe des Staates sein, Ausbildungsplätze zu
schaffen. Wie bereits erwähnt wurde, ist der Lehrstellenbeschluss

befristet, und die Finanzierung wäre danach nicht
sichergestellt. Ich könnte der zweiten Ziffer aber als Postulat
zustimmen.

Lutz. Herr Portmann legte die grundlegende Problematik der
Motion Blatter (Bern) dar. Zurzeit fehlen im Telematikbereich 100

bis 200 Lehrstellen. Dies wird von allen Fachleuten bestätigt.
Der Kanton Bern verfügt in diesem Bereich auf Hochschul- und

Fachhochschulebene über ein differenziertes Ausbildungsangebot.
Auf der Berufsbildungsebene wird demgegenüber kaum

eine Ausbildung angeboten. Dies hat seine Gründe: Die Firmen,
die sich im Bereich Telematik, Informatik und Mikroelektronik
spezialisierten, haben ein Branchen-Identitätsproblem, weil nicht
klar ist, zu welchen Branchenverbänden sie gehören. Der
Versuch, diese Firmen in einer neuen Form zusammenzufassen, ist
daher sicher wichtig. In dieser Branche ist die Nachfrage nach
Berufsleuten gross, das Angebot an Lehrstellen aber klein. Es

stellt sich deshalb die Frage, ob seitens des Staates Sonder-
massnahmen zu ergreifen sind. An dieser Stelle will ich auf den
Wahlslogan der bürgerlichen Parteien zurückgreifen: «Den
Aufschwung wählen» - Meine Damen und Herren, man kann den
Aufschwung tatsächlich wählen, jedoch nicht durch die Wahl
der für den Aufschwung zu wählenden Personen! Der
Aufschwung sollte organisiert erfolgen. Wir sollten dem gegenwärtigen

Lehrstellenmangel mit Sondermassnahmen begegnen. In

einigen Jahren werden die Unternehmungen den schnellen
Wandel bis zu einem gewissen Grad konsolidieren können.
Gewisse Betriebe werden nicht mehr bestehen, andere werden
neu entstehen. Das Biga wird nie mit der Berufsentwicklung in
dieser Branche Schritt halten können. Allein im Internet-Bereich
tauchen praktisch täglich neue Berufsbezeichnungen auf. Im

Interesse des Kantons und der Konsolidierung von Arbeitsplätzen

sollten entsprechende Sondermassnahmen ergriffen werden.

Ich bitte Sie dringend, Ziffer 1 als Motion zu unterstützen
und dadurch dem Regierungsrat eine Handlungsvollmacht zu
erteilen. Ziffer 2 sollten wir als Postulat überweisen.

Schmid, Erziehungsdirektor. Ich gebe einleitend meine
Interessenbindungen bekannt: Ich habe mit dem bernischen Bildungswesen

und der bernischen Wirtschaft zu tun. (Heiterkeit), und ich
kenne die Kosten der Vollzugsausbildungen. Die Begeisterung
des Regierungsrates über die Motion Blatter (Bern) hält sich in

Grenzen, weil er eben weiss, wieviel die Lehrwerkstätten kosten.
Mit der Antwort des Regierungsrates sollen drei Punkte zum
Ausdruck gebracht werden: Erstens bekennt er sich zum dualen
System. Die Berufsbildung soll einesteils durch den Staat, an-
dernteils durch die Wirtschaft gewährleistet werden. Dieses
duale System muss insbesondere auch bei innovativen, zu-
kunftsgerichteten Berufsausbildungen angewandt werden.
Zweitens sollen die finanziellen Grenzen aufgezeigt werden, die
dem Staat bei Vollzeitausbildungen gesetzt sind. Wir können
uns in diesem Bereich nicht grenzenlos alles leisten. Drittens soll
sein Wille demonstriert werden, zusammen mit allen Beteiligten
Förderungsmassnahmen zu ergreifen. Die Branche ist für den
Kanton Bern sehr wichtig, weshalb deren Lehrlingswesen über
das impulsprogramm hinaus gefördert werden muss. Aus diesen

Gründen empfiehlt Ihnen der Regierungsrat, die Motion als

Postulat zu überweisen. Ich versichere Ihnen, dass er auch
aufgrund eines Postulats im geforderten Sinne tätig wird.

Blatter (Bern). Zur Ehrenrettung des Kantons Bern möchte ich

folgendes bemerken: Er war der erste Kanton, der eine
Berufsausbildung für Informatiker anbot. In einem Nachsatz möchte
ich erwähnen, dass dies nur dank eines Vorstosses Blatter
(Bern) möglich war. Allgemeine Erheiterung)
Ich danke Herrn Portmann für seine Ausführungen. Ich will mit
meinem Vorstoss tatsächlich nicht eine Grundsatzdebatte über
Lehrwerkstätten vom Zaun reissen. Es geht auch nicht um die

Bevorzugung der Lehrwerkstätten der Region Bern, Herr Wyss,
davon ist in der Motion nicht die Rede. In Bern gibt es nun einmal

nicht nur ein Rathaus, sondern auch eine Lehrwerkstätte.
Für mein Anliegen bieten sich nicht nur die LWB, sondern auch
andere Lehrwerkstätten geradezu an. Wir laufen deshalb nicht
die Gefahr, das Problem zu theoretisch anzugehen. Ich schlage
eine kombinierte Ausbildung vor, was die Nutzung von Synergien

fördert. Ich wehre mich gegen das Argument, mein vorge-
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schlagenes System würde zu einer Verschulung der Lehrlinge
führen.
Zur Finanzierung: Ein derartiges Pilotprojekt kann tatsächlich
aufgrund des Lehrstellenbeschlusses finanziert werden. Sollte
sich das Projekt während der Testphase als zukunftsgerichtet
erweisen, muss man sich über die Finanzierung der
Gesamtausbildung Gedanken machen. Meiner Meinung nach ist in

Zukunft das duale System nicht mehr das einzig mögliche.
Ich bin ebenfalls für eine punktweise Abstimmung. Ziffer 1

möchte ich als Motion zur Abstimmung bringen. Ziffer 2 wandle
ich in ein Postulat um und bitte auch die SVP-Fraktion, diese als
Postulat zu unterstützen.

Präsident. FHerr Blatter wandelt Ziffer 2 seines Vorstosses in

ein Postulat um. Bezüglich Ziffer 1 hält er an seiner Motion fest.
Der Antrag Studer auf punktweise Abstimmung wird stillschweigend

gutgeheissen. Wir stimmen über den Vorstoss Blatter
(Bern) punktweise ab.

Abstimmung
Für Annahme der Ziffer 1 als Motion
Dagegen

Für Annahme der Ziffer 2 als Postulat
Dagegen

131 Stimmen
14 Stimmen

(2 Enthaltungen)

112 Stimmen
30 Stimmen

(6 Enthaltungen)

184/97
Interpellation Bühler
aber mit Bedacht!

«Berner Schulen ans Netz»,

Wortlaut der interpellation vom 7 7. November 1997

Die weltweite mediale Verknüfpung via Internet ist sicher eine
tolle Sache, mag auch nützlich und sinnvoll sein, vor allem aber
erfordert deren Anwendung viel Zeit und Betriebskosten, zumal
das sogenannte «Surfen auf dem Netz» vielfach nur dem Spieltrieb

dient. Des weiteren wird dadurch die soziale Kommunikation

nicht gerade gefördert. Vorsicht ist angesagt, nicht nur in

Firmen und Elternhaus, sondern gegebenfalls auch in Schulstuben!

Nach Bill Gates Blitzbesuch vom 9. Oktober 1997 und den
eilends anberaumten Netdays 97 wird nun von gewissen Seiten

(vor allem der Ausrüster) Druck ausgeübt und die Forderung
erhoben, sämtliche Volksschulen so schnell wie möglich, das
heisst noch vor Ende des Jahrhunderts an das Internet anzu-
schliessen. Aus entsprechenden Medienberichten und
Interviews (z.B. von Erziehungsdirektor Schmid) erhält man nun den
Eindruck, es könne nicht schnell genug gehen. Nun wäre es
aber sicher nicht von Nutzen, wenn die Sache übers Knie
gebrochen würde, denn die Leidtragenden wären nicht nur die
Lehrkräfte und Schüler, sondern wegen der Kosten auch die
Gemeinden. Die Angelegenheit muss mit Bedacht angegangen
werden, die folgenden Fragen seien deshalb erlaubt:
1. Ist eine flächendeckende Einführung von Internet an berni¬

schen Volksschulen geplant oder bereits beschlossen? Wer
verordnet wem was?

2. Hat man im Zusammenhang mit einer allfälligen Internet-
Einführung Vorstellungen, wie die Einbettung in den Lehrplan
aussehen soll? Für welche Schulen, ab welchen Stufen und
in welchen Unterrichtsgefässen?

3. Wie steht es mit der Mitsprache von Lehrerschaft,
Schulkommissionen und Gemeinden? Gibt es interkantonale
Absprachen, Koordination? Was haben andere Kantone vor?

4. Wie steht es mit den Kosten (Budgets), wer kommt für
Betrieb, Personalaufwand, Support, Kurse usw. auf?

5. Bleibt das bisher primäre Ziel, an den Volksschulen Basiswissen

(Mathematik, Sprachen, Naturkunde) zu vermitteln, auch
in Zukunft wegweisend, oder sind da zugunsten von Internet-
Surfing Abstriche zu befürchten?

Schriftliche Antwort des Regierungsrats vom 28. Januar 1998

Der Regierungsrat ist sich der Problematik der Einführung von
Internet im Unterricht bewusst. Internet ist aber als Werkzeug in

Berufswelt, Bildung und Freizeit eine Realität und entwickelt sich
zu einem Massenmedium. Seine Benützung wird bald Voraussetzung

sein für die Bewältigung des Alltags.
Im Unterricht geht es gerade nicht darum, beliebig zu surfen und
dem Spieltrieb zu frönen, sondern gezielt zu arbeiten. Es geht
nicht nur um das Beschaffen, sondern ebenso um das kritische
Sichten und Beurteilen und Weitervenwenden von Informationen
im Rahmen konkreter Aufträge. Internet ist kein Ersatz für das
Beherrschen grundlegender Kulturtechniken. Für sich genommen

ist es kein Lernziel und noch viel weniger ein Zaubermittel
zur Abkürzung von Lernprozessen. Positive Wirkungen auf das
Lernen oder gar auf dessen Nachhaltigkeit müssen sich erst
noch erweisen. Studien belegen jedoch die Verbesserung der
Lernmotivation bei Schülerinnen und Schülern. Tatsächlich
besteht noch grosse Unsicherheit darüber, wie Internet im
Unterricht sinnvoll und im Rahmen eines vertretbaren Zeitaufwands
genutzt werden kann.
Zu den Fragen des Interpellanten:
1. Eine flächendeckende Einführung an bernischen Volksschulen

ist zurzeit nicht geplant. Die Erziehungsdirektion verordnet
den Gemeinden die allfällige Einführung von Internet nicht.
Sie erwartet, dass die Initiative von den Schulen ausgeht. Zur
Motivation und Unterstützung interessierter Schulen bereitet
sie ein entsprechendes Entwicklungsprojekt vor, an dem sich
die Schulen beteiligen können.

2. Die geltenden Lehrpläne für die zusätzlichen Aufgaben Infor¬

matik und Medienerziehung decken die Anwendung von
Internet im Unterricht ab. Medienerziehung lässt sich gut
anhand von Anwendungen von Internet betreiben. Internet ist
kein neues Schulfach, sondern soll, wie die Informatik, im
Fachunterricht als Werkzeug und Unterrichtsgegenstand
eingebaut werden. Das genannte Entwicklungsprojekt richtet
sich an die Sekundarstufen I und II.

3. Interessierte Schulen können sich mit einem eigenen Pilotpro¬
jekt um die Teilnahme am Entwicklungsprojekt bewerben. Die

Vorschläge sind durch die Schulkommission auf dem
Dienstweg der Erziehungsdirektion einzureichen. Die
Schulkommission wird zu prüfen haben, wie die dafür notwendigen
Mittel bereitgestellt werden können und welche Lehrkräfte
interessiert sind. Dass diese damit einverstanden sein müssen,

versteht sich von selbst. Soweit die Gemeinden Trägerinnen

der Schulen sind, haben sie als finanzkompetentes
Organ ebenfalls mitzubestimmen.
Viele Kantone prüfen zurzeit, wie die Anwendung und die

Thematisierung von Internet im Unterricht sinnvoll erfolgen
kann. In einigen werden Einführungskurse für die Lehrerschaft

angeboten. Ausgereifte pädagogische Konzepte sind
noch nicht vorhanden. Allgemein ist man der Meinung, dass
der pädagogische und inhaltliche Ertrag anhand von Pilotprojekten

erprobt werden soll und dass auf dieser Grundlage
Unterrichtshilfen erstellt werden sollen. Die zuständigen Stellen

der Kantone sind miteinander im Austausch. Zudem wirkt
die Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien
im Bildungswesen, welche eine Institution der EDK und des
Biga ist, stimulierend und koordinierend.

4. Grundsätzlich tragen die Schulträger die Kosten für die
Anschaffung und den Betrieb. Die Erziehungsdirektion prüft
zurzeit, wie im Rahmen eines Entwicklungsprojekts Support,
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schulhausbezogene Fortbildung und Projektbetreuung
sichergestellt werden können.

5. Der Grundauftrag der Schule wird durch die Einführung von
Internet im Unterricht nicht verändert. Das projektbezogene
Arbeiten mit Internet verlangt ein verhältnismässig breites
Orientierungswissen und ist deshalb eine kognitiv anspruchsvolle

Tätigkeit. Internet soll als Werkzeug gezielt in den
Fächern eingesetzt werden. Zielloses Surfen hat zwar im Unterricht

nichts zu suchen, spielerisches und vergnügliches Lernen

ist jedoch nicht verboten. Die Fortbildung der Lehrkräfte
muss deshalb schwergewichtig pädagogische Fragen
thematisieren und insbesondere auf Irrwege, Verführungen und
die sinnvolle Nutzung der knappen Unterrichtszeit hinweisen.
Zurzeit ist nicht abzuschätzen, ob sich die hohen Erwartungen

bestimmter Kreise in den Nutzen von Internet für das
Lernen erfüllen. Entsprechende Erfahrungen zu sammeln ist
der Sinn des von der Erziehungsdirektion in Aussicht
genommenen Entwicklungsprojekts.

Bühler. Ich danke dem Regierungsrat für seine Antwort. Der

erste Satz und die beiden letzten Sätze seiner Ausführungen
haben nicht nur mich, sondern auch andere beruhigt. Der
Erziehungsdirektor wirbelte nämlich im vergangenen Oktober einigen
Staub auf, als er euphorisch über die flächendeckende Einführung

von Internet berichtete. FHoffentlich entspricht seine Antwort
den tatsächlichen Verhältnissen. Es empfiehlt sich nämlich auch
hier, die Sache nicht übers Knie zu brechen.
Ich selbst bin ein Benützer von Internet. Sicher müssen die

Schüler auf diesem Gebiet ausgebildet werden, jedoch nicht
flächendeckend und nicht auf jeder Schulstufe. Es ist sinnvoll,
anhand eines Pilotprojekts Erfahrungen zu sammeln. - Ich bin

von der Antwort des Regierungsrates befriedigt.

Präsident. Der Interpellant ist von der Antwort des Regierungsrates

befriedigt.

Schluss der Sitzung um 11.42 Uhr

Die Redaktorinnen:
Annette Fröhlicher (d)

Catherine Graf Lutz (f)

Vierte Sitzung

Mittwoch, 11. März 1998, 13.45 Uhr

Präsident: Roland Seiler, Moosseedorf

Präsenz: Anwesend sind 180 Mitglieder (von 199). Entschuldigt
abwesend sind: Anderegg-Dietrich, Andres, Bertschi, Brändli,
Egger-Jenzer, Ermatinger, Galli, Göldi Plofbauer, Jaggi, Kiener
(FHeimiswil), Kuffer, Lachat, Oesch, Rychiger, Steinegger, Ver-

don, Walliser-Klunge, Wyss (Bern), Zesiger.

Lotteriegesetz (Änderung)

Beilage Nr. 7

Erste Lesung

Eintretensfrage

Bernhard-Kirchhofer, Präsidentin der Kommission. Das

Lotteriegesetz ist zwar noch nicht alt, aber die Staatskasse leer,

weshalb eine Änderung nötig wurde. Diese Änderung geht auf
eine vom Grossen Rat gutgeheissene Massnahme der Polizei-

und Militärdirektion zur Haushaltsanierung 99 zurück. Die
Administration des Lotteriefonds soll nicht mehr mit ordentlichen
Staatsmitteln finanziert werden. Die Polizei- und Militärdirektion
hat in der grünen Vorlage eine Aufwandpauschale in Form eines

Vorabzugs vor Äufnung der Fondsbestände vorgeschlagen. Der

Regierungsrat soll die Höhe dieses Vorabzugs periodisch festlegen.

Die grüne Vorlage stimmt mit der grauen Vorlage nicht
mehr ganz überein. Die Kommission hat sich ausführlich über
den Zweck der Seva und über die Verwendung der Erträge
unterhalten. Es war unbestritten, dass die Erträge für gemeinnützige

und wohltätige Zwecke verwendet werden sollen.
Bereits heute besteht aber auch eine Abgabe an den Kanton von 2

Prozent der Plansumme beziehungsweise der im Kanton Bern

getätigten Umsätze. Die Kommission musste also grundsätzlich
entscheiden, ob sich auch die Lotterien an den Massnahmen

zur Haushaltsanierung beteiligen sollen. Der Grosse Rat hat das
im Grundsatz bereits früher beschlossen; die Kommission hat
diese Frage ebenfalls bejaht. Bei der zweiten Grundsatzfrage
geht es darum, ob diese Beteiligung in Form einer Aufwandpauschale

oder in Form eines leicht erhöhten Prozentabzugs erfolgen

soll. Die Kommission schlägt mit 19 zu 0 Stimmen vor, in

Artikel 25 den Prozentabzug von 2 auf 2,5 Prozent zu erhöhen.
Die Regierung hat sich diesem Vorschlag angeschlossen und

damit aus ihrem Antrag nicht eine Prestigefrage gemacht. Die

Mehreinnahmen für die Staatskasse betragen bei beiden Varianten

rund eine halbe Million Franken.
Artikel 25 wurde um einen Satz ergänzt. Fachleute haben uns
darauf aufmerksam gemacht, dass unser Lotteriegesetz kaum

Entwicklungsmöglichkeiten offenlässt, um neue und attraktivere

Geldspiele anbieten zu können. Andere Anbieter sind seit 1992

beziehungsweise 1993 viel freier und können Spiele anbieten,
die bis zu 90 Prozent des Einsatzes als Gewinn ausbezahlen.
Bei den Lotterien sind es im Normalfall 50 Prozent. Das hat zur

Folge, dass die Spiele der übrigen Anbieter unterhaltender und

natürlich auch attraktiver sind. Mit der heutigen Abgaberegelung
könnte sich die Seva gar nicht leisten, solche Spiele anzubieten.

Wir schlagen deshalb vor, bei Spielen mit einer Gewinnquote
von mehr als 50 Prozent 5 Prozent des Bruttospielertrags
abzuschöpfen. Der Bruttospielertrag ist der Umsatz abzüglich der an

die Spieler ausbezahlten Gewinne. Bei der Sport-Toto-
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Gesellschaft wird der Satz sinngemäss von 2 auf 4 Prozent
erhöht.
Eine weitere materielle Änderung betrifft Artikel 36 Absatz 3. Die
Kommission hat über den Verzicht auf die Verzinsung diskutiert.
Sie wurde sich nicht einig, aber die Mehrheit war der Meinung,
es handle sich um eine Massnahme zur Haushaltsanierung, und
man dürfe hier keine Konzessionen machen. Die Änderungen
bei den übrigen Artikeln sind redaktioneller Natur und betreffen
Berichtigungen von Artikelnummern, die in der zweiten Lesung
des Erlasses im Mai 1993 nicht mehr umgesetzt worden sind.
Die Kommission hat der Gesetzesänderung mit 18 zu 0 Stimmen

bei einer Enthaltung zugestimmt. Ich bitte Sie, auf die Vorlage

einzutreten und den vorgeschlagenen Änderungen
zuzustimmen. Die Kommission beantragt überdies, auf eine zweite
Lesung der Gesetzesänderung zu verzichten.

Sidler (Port). Die FDP-Fraktion ist für Eintreten auf die
Gesetzesänderung. Mit der neuen Regelung zahlt die Seva pro Jahr
rund 6 Mio. Franken in die Staatskasse. Damit ist der Kanton
Bern meines Wissens der einzige Kanton, der eine solche
Abgabe verlangt. Es stellt sich deshalb erstens die Frage nach den

gleich langen Spiessen im Vergleich mit der Konkurrenz. Wir
müssen uns zweitens bewusst sein, dass wir mit dem
Sanierungsbeitrag die Spieler und Käufer von Losen nicht positiv
stimmen. Die Seva wird ein Imageproblem bekommen, wenn
entsprechende Fragen kommen: Die Spieler werden sich fragen,
ob sie mit ihrem Einsatz einen Beitrag zur Sanierung der
Kantonsfinanzen leisten wollen. Eine dritte Frage bleibt offen: 32
Organisationen sind als Nutzniesser am Gewinn der Seva beteiligt,

so der Heimatschutz, die Vereinigung für Wanderwege,
verschiedene Stiftungen und touristische Organisationen. Mit
der vorgesehenen Abgabe wird der Gewinn reduziert. Damit
erhalten in Zukunft auch diese 32 Organisationen weniger Geld.
Die Freude der Betroffenen an der Gesetzesänderung ist kaum
sehr gross, stelle ich mir vor.
Für die FDP-Fraktion wäre der Zeitpunkt für eine generelle
Überarbeitung des Lotteriegesetzes eigentlich günstig. Die Seva
sollte mehr Handlungsspielraum erhalten, damit sie sich der sich
neu anbahnenden Entwicklung anpassen kann. Wir haben aber
Verständnis dafür, dass die Regierung rasch profitieren will und
dass auch die Seva einen Beitrag an die Sanierung der Staatsfinanzen

leisten soll. Deshalb wollen wir diese Fragen nicht
koppeln. Eine bereits eingereichte Motion soll sie zur Sprache bringen.

Die Mehrheit der FDP-Fraktion stimmt dem gleichlautenden
Antrag Baumann/Hutzli zu; ich gehöre zur Minderheit und tue
das nicht.

Bieri (Oberdiessbach). Die SP-Fraktion ist für Eintreten auf die
Gesetzesänderung. Die Kommission hat materiell eine Erweiterung

vorgenommen, damit inskünftig neuere Entwicklungen auf
dem Geldspielmarkt aufgefangen werden können. Der
Regierungsrat unterstützt verdankenswerterweise den Kommissionsantrag;

ursprünglich hat er eine ganz andere Lösung vorgesehen,

wie die Kommissionspräsidentin bereits sagte.
Die SP-Fraktion unterstützt die Anträge von Herrn Baumann und
Herrn Hutzli. Ich bin persönlich allerdings gespannt, mit weichen
finanzpolitischen Verrenkungen und Kapriolen die beiden
gleichlautenden Anträge begründet werden.

Hauswirth. Die SVP-Fraktion ist für Eintreten auf die
Gesetzesänderung und unterstützt auch den Antrag auf den Verzicht
auf die zweite Lesung. Auch uns ist bewusst, dass auf Bundesebene

ein neues Lotteriegesetz in Bearbeitung ist. Wir werden
also in Bälde eine weitere Anpassung vornehmen müssen. Man
kann sich deshalb fragen, ob jetzt schon der Aufwand für eine

Gesetzesänderung betrieben werden soll, oder ob man warten
will, bis das Bundesgesetz vorliegt. Unter dem Zugzwang der
Haushaltsanierung müssen wir nun aber zur Gesetzesänderung

und zum gleichlautenden Antrag Baumann/Hutzli zu Artikel 36
Absatz 3 Stellung nehmen: Dabei geht es um die Frage, ob die
Verzinsung der Fondsmittel direkt in die Staatsrechnung einflössen

und nicht mehr dem Fonds zugute kommen soll. Uns ist
auch bewusst, dass eine gewisse Differenz des Lotterie- zum
Sport-Toto-Fonds bestehen wird. Die SVP-Fraktion stimmt
mehrheitlich dem Antrag von Regierung und Kommission zu.

Widmer, Polizei- und Militärdirektor. Zwei Gründe haben uns
bewogen, die Teilrevision des Lotteriegesetzes vorzuziehen:
Erstens geht es um die Massnahmen zur Haushaltsanierung.
Damit meine ich Artikel 36 und den Verzicht auf die Verzinsung
des Fonds. Zweitens geht es um redaktionelle Änderungen in

Form von Numerierungsfragen. Die Kommissionspräsidentin
erwähnte bereits die Differenz zwischen der grünen und der

grauen Vorlage: Der Regierungsrat hatte ursprünglich in Artikel
41 eine jährlich festzulegende Aufwandpauschale vorgeschlagen.

Der Vorstand der Seva-Lotteriegenossenschaft hat der
Kommission vorgeschlagen, eine Lösung in Artikel 25 vorzusehen.

Der Regierungsrat wollte keine Differenz zur Kommission
schaffen. Es ist aber wichtig, dass die Aufwendungen als Sanie-

rungsmassnahme abgegolten werden.
Herr Sidler hat erwähnt, für den Seva-Lotteriefonds sei es im

interkantonalen Vergleich imageschädigend, wenn er dermas-
sen hohe Abgaben leisten muss. Ich erinnere daran, dass die
Seva-Lotteriegenossenschaft bereits heute rund 2,1 Mio. Franken

in Form einer sogenannten Gemengsteuer abgeben muss,
damit sie überhaupt Lotterien durchführen kann. Wir wollen nun
eine Aufwandpauschale einführen. Man kann zwar auch hier
nicht mehr von einer Pauschale sprechen, weil wir den Weg
über Artikel 25 wählen und den Prozentabzug von 2 auf 2,5
Prozent erhöhen. Herr Sidler sagte, nun würden auch die 32
Genossenschafter bestraft. Hier bestand die Differenz zwischen
der Regierung und der Kommission: Die Lösung in Artikel 41

gemäss grüner Vorlage hätte einen Betrag von den Erträger i

abgezweigt; die 32 Genossenschafter wären davon nicht betroffen

gewesen. Jetzt wird der Betrag vom Umsatz abgezweigt,
wovon die Genossenschaften betroffen sind.
Wir haben uns aus zeitlichen Gründen - wegen den Massnahmen

zur Haushaltsanierung - auf eine Teilrevision beschränkt.
Auf eidgenössischer Ebene ist so viel im Fluss, dass wir in Kürze
das gesamte Lotteriegesetz überprüfen müssen. Wir wollen der
Seva-Lotteriegenossenschaft die Möglichkeit geben, sich für

neue Spiele zu öffnen. Wir müssen auch noch das eidgenössische

Spielbankengesetz abwarten. Auch das eidgenössische
Lotteriegesetz wird noch überarbeitet und einen Einfluss auf das
kantonale Gesetz haben. Ich bitte Sie, auf die Gesetzesänderung

einzutreten und sie in einer Lesung zu verabschieden.

Präsident. Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen.
Wir stimmen über den Antrag der Kommission ab, auf die zweite
Lesung zu verzichten.

Abstimmung
Für den Verzicht auf die zweite Lesung 126 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Detailberatung

Art. 3, 5, 25, 29, 33, Art. 36 Abs. 1 und 2

Angenommen

Art. 36 Abs. 3

Gleichlautender Antrag Baumann/Hutzli
Die Mittel der Fonds werden zinstragend angelegt. Die Zinsen
werden den entsprechenden Fonds gutgeschrieben, (geltendes
Recht)
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Baumann. Artikel 36 Absatz 3 des geltenden Rechts soll nicht
aufgehoben werden. Er hält fest, dass die Mittel der Fonds
zinstragend angelegt und die Zinsen diesem gutgeschrieben
werden sollen. Zur Begründung: Erstens handelt es sich nicht
um Steuergelder wie bei anderen Fonds, sondern um Spielgelder

von Lotterie- und Sport-Toto-Spielen. Zweitens sieht die

Sport-Toto-Verordnung von 1994 eine Verzinsung des Fonds
vor. Drittens hält die für alle Kantone gültige Wegleitung der
Sport-Toto-Gesellschaft fest, dass der Zins des Fonds diesem
gutgeschrieben werden muss. Es wäre für mich unverständlich,
wenn sich der Kanton Bern als einziger Kanton nicht an diese
Richtlinie halten würde. Schliesslich wurde diese Wegleitung von
den Kantonen erarbeitet und vom elfköpfigen Vorstand - nota-
bene mit zwei Vertretern der Regierung des Kantons Bern und
als einziger Kanton mit Doppelvertretung - verabschiedet. Viertens

sind nach der Streichung der Beiträge an den Berner
Jugendsport und an den freiwilligen Schulsport die Fondsgelder
die einzigen Gelder, die dem Breitensport zukommen. Eine

Abzweigung der Zinsen an die Staatskasse ist deshalb nicht
korrekt. Der Staat würde sich ähnlich verhalten, wie wenn ich
einem Göttikind ein Sparheft mit einem grösseren Geldbetrag
eröffnen würde unter der Bedingung, die Zinsen seien meinem
Konto gutzuschreiben! Ich bitte den Grossen Rat, dem
gleichlautenden Antrag von mir und Herrn Hutzli zuzustimmen - tut er
das, verspreche ich Ihnen, in diesem Saal nie mehr einen Antrag
zu stellen! (Heiterkeit)

Hutzli. Ich kann das Versprechen meines Vorredners nicht
abgeben, obschon auch ich die letzte Session bestreite. Herr
Bieri, Kapriolen müssen wir keine machen: Die Argumentation
beruht auf einem klaren rechtlichen Fundament. Ich wiederhole
die Äusserungen von Herrn Baumann nicht, sondern mache
einige Ergänzungen. Laut Vortrag ist «wie bei allen andern Spe-
zialfinanzierungen» auf die Verzinsung zu verzichten - hier geht
es gar nicht um eine Spezialfinanzierung: Es handelt sich um
treuhänderisch zur Verteilung dem Kanton übergebene Gelder
durch Organisationen, die mit eigenen Mitteln und aus eigenen
Kräften dazu gekommen sind. Die Abmachung zwischen diesen

Organisationen und dem Kanton ist klar: Dieses Geld wird
verzinst, soweit das Kapital gebunden bleibt. Der Kanton kann sich

aus dieser eingegangenen Verpflichtung nicht einfach
verabschieden!

Es geht um recht beachtliche Gelder: Dem Sport-Toto-Fonds
würden bei der Aufhebung der Verzinsung gemäss Rechnung
1997 2,3 Mio. Franken fehlen. Der Kanton kann den Breitensport

um diesen Betrag weniger unterstützen. Ich rufe auch in

Erinnerung, dass der Kanton Bern nicht sehr viel für den Sport
tut: Er leitet praktisch nur das ihm aus dem Sport-Toto-Fonds
zur Verfügung stehende Geld in den Breitensport weiter. Wir
können doch nicht treuhänderische Gelder in diesem Ausmass
kürzen. Ich bitte Sie deshalb dringend, die dem allgemeinen
Zinssatz folgende Verzinsung, im Moment mit sinkender
Tendenz, aufrechtzuerhalten.

Sterchi. Der Lotteriefonds wird nicht mehr verzinst - mit anderen

Worten: Auch der Sportfonds wird nicht mehr verzinst. Dem

Sport wird einmal mehr Geld weggenommen. Die kantonale

Sportförderung basiert heute auf fremdem Geld, nämlich auf
den Jugend+Sport-Beiträgen des Bundes und auf dem Sport-
Toto-Fonds. Der Kanton verteilt diese Gelder, ohne einen Franken

Steuergelder auszugeben. Der Sport-Toto-Fonds enthält im

Moment zwischen 25 und 27 Mio. Franken. 1997 wurden rund
2 Mio. Franken an Zinsen ausgewiesen. Die Zinsen sollen nun
nicht mehr dem Sport zugestanden werden; man will ihm also
Geld entziehen!
Was hat der Kanton bis heute für die Sportförderung getan? Im

Jugend+Sport-Anschlussprogramm wurde die Kategorie der 8-
bis 10jährigen gestrichen, ebenso Schulsportgelder an die Ge¬

meinden. Der Kanton tut für den Sport mit eigenem Geld praktisch

nichts mehr, sondern nur noch mit fremden Geldern. Von
diesen will man jetzt noch profitieren! Im Lotteriegesetz wurde
ein Satz von 0,5 Prozent für Administration und Personalkosten
zugestanden; das macht zwischen 500 000 und 700 000 Franken

aus. Jetzt will man auch noch dem Sportfonds 2 Mio. Franken

wegnehmen. Es ist nicht korrekt, wenn der Kanton jemandem

Geld wegnimmt, dem er selbst nichts mehr gibt. Ich bitte
Sie im Namen einer Minderheit der SVP-Fraktion, den gleichlautenden

Antrag Baumann/Hutzli zu unterstützen.

Widmer-Keller. Ich spreche nicht als Sportbegeisterte, sondern

als gewöhnliche Grossrätin, die sich mit den Unterlagen
auseinandersetzen und aufgrund der Staatsrechnung 1996 und
dem Finanzplan 1998-2000 - mit den verabschiedeten
Massnahmen zur Haushaltsanierung 1998 - zu einem Schluss kommen

muss. In diesem Zusammenhang haben wir über eine
Änderung der Verzinsung von Spezialfonds diskutiert, um Gelder

der Staatskasse zuzuführen. Von den 16 aufgeführten
Gesetzen und Dekreten wurde bis heute keines vorgelegt - das
nicht aufgeführte Lotteriegesetz ist nun das erste. Gleichzeitig
wurden Verwaltung und Administration dieser Fonds als Ziffer 04
bei der Finanzdirektion voll belastet. Der Lotteriefonds wird als
Massnahme 014A0 bei der Polizei- und Militärdirektion explizit
aufgeführt. Weshalb war nicht bereits im November 1996
bekannt, dass man auch die Administration des Sportfonds
entsprechend belasten will? Das wird nirgends erwähnt. Nicht
erwähnt wurde auch, dass die Verzinsung des Fonds nicht mehr
dem Lotteriegesetz unterstehen soll, sondern der Staatskasse

zugute kommen soll. Ich habe als mitentscheidende Grossrätin
heute die erste Möglichkeit, zu reagieren. Ich bitte Sie in diesem
Sinn, die Verzinsung im Lotteriegesetz beizubehalten und den

gleichlautenden Antrag Baumann/Hutzli zu unterstützen.

Bernhard-Kirchhofer, Präsidentin der Kommission. Ich habe
Verständnis für die vorgebrachten Argumente. Es hiess, es
handle sich im Gegensatz zu anderen Spezialfinanzierungen
nicht um Steuergelder. Weiter wurde auf die in der Sport-Toto-
Verordnung vorgesehene Verzinsung hingewiesen. Wir haben

uns sagen lassen, diese Verordnung sei nie genehmigt worden.
Letztlich kommt es auf eine Beurteilung eines jeden Einzelnen

heraus, ob der im Grundsatz beschlossenen Umsetzung der

Haushaltsanierung oder der Sportförderung der Vorzug gegeben

werden soll. Die Anträge lagen der Kommission vor. Diese
hat mehrheitlich gefunden, es wäre nicht konsequent, Konzessionen

zu machen und bei dieser Spezialfinanzierung eine
Ausnahme zu schaffen. Sie hat die Anträge mit 13 zu 6 Stimmen bei
einer Enthaltung abgelehnt.

Widmer, Polizei- und Militärdirektor. Mir ist der gleichlautende
Antrag Baumann/Hutzli sehr sympathisch; er ist auch nachvollziehbar:

Es würde dem Lotterie- und dem Sport-Toto-Fonds gut
tun, wenn die Verzinsung weiterhin aufrechterhalten werden
könnte. Im gesetzgeberischen Verfahren gibt es aber die Mitwirkung:

Wir haben von der Finanzdirektion deutliche Signale erhalten,

wonach bei einer Haushaltsanierung die Verzinsung auch
bei Spezialfinanzierungen - das heisst Fonds mit einer
Zweckbestimmung - aufgehoben werden muss. Für mich wäre es
auch einfacher zu sagen, dem gleichlautenden Antrag
Baumann/Hutzli könne zugestimmt werden. Wir müssen aber die

beschlossenen Massnahmen zur Haushaltsanierung umsetzen.

Beginnen wir jetzt mit Ausnahmen, kommen wir auch bei den
anderen der insgesamt 18 Erlasse ins Rutschen.
Zur rechtlichen Grundlage: Die Kommissionspräsidentin erwähnte

bereits die Verankerung im Lotteriegesetz. Die Sport-Toto-
Verordnung ist eine vom Regierungsrat genehmigte Verordnung.
Dazu kommen die Statuten und Wegleitungen der Sport-Toto-
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Gesellschaft, die im Kanton Bern tatsächlich nicht genehmigt
worden sind; sie mussten aber auch nicht genehmigt werden.

Abstimmung
Für den Antrag Baumann/Hutzli 93 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat/Kommission 54 Stimmen

(2 Enthaltungen)

Art. 36 Abs. 4 und 5, Art. 38, 53, 70, 72, 80, 81

Angenommen

II., Titel und Ingress

Angenommen

Kein Rückkommen

Präsident. Es liegt kein Antrag auf eine zweite Lesung vor. Wir
kommen zur Schlussabstimmung.

Schlussabstimmung
Für Annahme der Gesetzesänderung
in erster und einziger Lesung 132 Stimmen
Dagegen 14 Stimmen

(1 Enthaltung)

Gesetz über ausserordentliche Lagen (ALG)

Beilage Nr. 8

Zweite Lesung (erste Lesung siehe Jahrgang 1997, S. 832)

Eintreten ist obligatorisch.

Antrag Marti-Caccivio
Rückweisung mit der Auflage: Erst beraten, wenn die Entwürfe
der Verordnungen vorliegen.

Marti-Caccivio. Der SP-Fraktion ist bewusst, dass die
Kompetenz für Verordnungsentwürfe bei der Regierung liegt. Ich
habe den Rückweisungsantrag schon in der zweiten Kommissionslesung

gestellt. Die Kommissionsmitglieder wurden vor der
zweiten Lesung mit sieben Zusammenfassungen über die
vorgesehenen Verordnungsinhalte bedient. Der Titel lautete:
«Übersicht über die zurzeit zu überarbeitenden Verordnungen
zum Gesetz über die ausserordentlichen Lagen». Die Regierung
war also noch nicht so weit, uns Entwürfe vorlegen zu können,
wie das bei einer zweiten Lesung eigentlich üblich ist. Das hat
uns verunsichert, und wir hatten den Eindruck, dass wir so nicht
weiterfahren können. Wir haben zwar Texte erhalten, aber diese
waren so vage, dass sie nicht auf die eigentlichen Inhalte überprüft

werden konnten: Sie haben zu den Verordnungen nichts
ausgesagt. Während der ersten Lesung in der Kommission und
im Grossen Rat wurden wir immer wieder auf die Verordnungsentwürfe

vertröstet. Regierungsrat Widmer betonte auch immer
wieder, es handle sich um ein Rahmengesetz - umso wichtiger
ist es, dass die Mitglieder der Kommission wenigstens einen
Einblick in die Verordnungsentwürfe erhalten. Schliesslich tragen
wir auch die Verantwortung für die Gesetze.
Wir konnten aufgrund der vagen und unvollständigen Aussagen
nicht beurteilen, wie die Verordnungen letztlich ausfallen werden.

Je detaillierter eine Verordnung vorliegt, umso besser kann
man entscheiden, ob für das Gesetz weitere Anträge und

Anpassungen nötig sind. Regierungsrat Widmer sagte uns wohl,
wir könnten ja jetzt noch Anträge stellen. Aus der inhaltlichen

Auflistung konnten wir aber nichts herauslesen: Das inhaltliche

Konzept ist zuwenig aussagekräftig, und es war auch zum
Lesen mühsam, denn es hat sich nur auf Auflistungen beschränkt;
ein Beispiel: Die Kommission hat Artikel 32 Absatz 2 bereits
bereinigt. Trotzdem war aus dem Verordnungskonzept immer
noch nicht klar ersichtlich, wo sich die Standorte für die
geschützten Anlagen befinden. Auf Seite 11 der Zusammenfassungen

zu Artikel 4 und 6 beschränkte man sich auch auf die
Aufzählung, Begriffsdefinitionen fehlten. Es war auch schade,
dass die Kommissionssitzung nicht verschoben wurde: Wir
haben akzeptiert, dass die Regierung unter Zeitdruck stand und
uns auch gesagt hat, sie habe keine Entwürfe erstellen können.
Man hätte deshalb bereit sein sollen, die Kommissionssitzung zu
verschieben. Das hätte zeitlich gereicht, denn sie fand ja Anfang
Januar statt. Deshalb sollten wir die Verordnungsentwürfe
abwarten, um sie in der Kommission zu diskutieren. Wir könnten
gleichzeitig die neuen Erkenntnisse aus dem Brunner-Bericht auf
eidgenössischer Ebene berücksichtigen. Er weist auf sehr viele
Punkte hin und zeigt viele Ansätze für Problemlösungen in

ausserordentlichen Lagen auf. Leider befasst sich der vorliegende
Gesetzesentwurf nur mit der Bewältigung der Probleme. Wir
wollten in der Kommission aber immer wieder eigentliche
Lösungsansätze diskutieren. Ich bitte Sie deshalb im Namen der
SP-Fraktion, meinem Rückweisungsantrag stattzugeben.

Lüthi (Münsingen). Die SVP-Fraktion ist gegen eine Rückweisung

der Vorlage, weil das eine Umkehrung der Kompetenzen
bedeuten würde: Wir können nicht ein Gesetz ändern, nachdem
wir die dazugehörigen Verordnungen kennen. Deshalb sind wir
klar für die Behandlung des Gesetzes. Ich mache bei dieser
Gelegenheit darauf aufmerksam, dass die SVP auf die zweite
Lesung hin einen Kostenvergleich des Amtes für Bevölkerungsschutz

und Katastrophenhilfe für die Jahre 1997 bis 1999 und
einen Vergleich des Personalbestands von vor der Armeereform
und heute verlangt hat. Es würde zu weit führen, das Ergebnis
hier darzulegen. Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit dem
Amtsvorsteher. Ich wurde überzeugt, dass man den gemachten
Angaben trauen kann. Auch die SVP-Fraktion hat sich überzeugen

lassen.
Zum Antrag Rytz zu Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a: Frau Rytz
ist natürlich zu gescheit, um nicht zu sehen, dass es sich dabei
um eine reine Zuständigkeitsregelung handelt. Er hat gar nichts
mit einer falschen Gewichtung von Asylantenfragen zu tun! Für
die Gemeinden ist es wichtig zu wissen, wer bei der Bedrohung
von Asylantenheimen oder bei mit dieser Frage zusammenhängenden

ausserordentlichen Lagen zuständig ist: Es ist der Kanton

und nicht die Gemeinden. Es handelt sich also um eine reine
Zuständigkeitsregelung; hier soll nicht mehr hineinintepretiert
werden.

Bühler. Die FDP-Fraktion lehnt den Rückweisungsantrag Marti-
Caccivio ab. Mir scheint, man wolle das Gesetz blockieren oder
auf die lange Bank schieben. Das ist zwar politisch legal, aber
irgendwie unehrlich. Der Inhalt der Verordnungen war der
Kommission bekannt. Frau Marti sagt jetzt, sie sei verunsichert

gewesen. Ich hatte auch ein wenig Mühe, weil viel aufs Mal

vorgelegt wurde. Beim Durcharbeiten und aufgrund von Aussagen

und den Zusicherungen vor der Kommission wurde ich
immer zuversichtlicher. Ich habe auch Vertrauen in die Verwaltung

- im vorliegenden Fall sicher! Wir hatten auch die Gelegenheit,

uns zu äussern. Wir haben die Verordnungen zur Kenntnis

genommen und nicht in Frage gestellt. Wir haben die im
Zusammenhang mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf bevorstehenden

Veränderungen beraten und berücksichtigt. Weshalb
sollten wir noch zögern? Wir sollten das Gesetz jetzt durchziehen.

Als wir das Gesetz betreffend die Handänderungs- und
Pfandrechtssteuern verschieben wollten, hat es dort drüben
(weist auf die politische Ratslinke hin) rote Köpfe gegeben. Ich
will nicht, dass man jetzt zurückschlägt, und bitte Sie, den
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Rückweisungsantrag von Frau Marti abzulehnen und zur zweiten

Lesung zu schreiten.

Portmann, Präsident der Kommission. Eine Vorbemerkung
zum Brunner-Bericht: Liest man ihn in seiner ganzen Länge, was
ich getan habe, resultiert daraus eine Stärkung jener Szenarien,
die mit dem vorliegenden Gesetz bewältigt werden sollen. Der
Brunner-Bericht ist also eher eine Bestätigung als eine Ablehnung

der Frage, ob wir ein solches Gesetz brauchen.
Ich muss als Kommissionspräsident sagen, dass der Antrag von
Frau Marti ein Körnchen Wahrheit enthält. Die Kommission war
vor der ersten Lesung im Rat der Meinung, man müsse die

Verordnungen im Text kennen. Sie lagen nur in Form eines
Inhaltsverzeichnisses vor. Der Antrag, die Behandlung bis zum
Vorliegen des eigentlichen Textes zu verschieben, wurde deshalb

bereits in der Kommission vorgelegt. Er wurde mit 13 zu 8
Stimmen aus zwei Gründen abgelehnt: Auf der einen Seite ist
die Stossrichtung des Gesetzes klar: Man soll in dieser Richtung
weiterfahren. Auf der andern Seite sind die Inhaltsangaben der
Verordnungen klar genug, und in jenen Bereichen, die nicht klar
sein sollten, können für das Gesetz Anträge gestellt werden.
Darum geht es tatsächlich, wenn man vor der zweiten Lesung
von den verschiedenen Verordnungen spricht. Man sollte sehen,
welche Ergänzungen im Gesetz aufgenommen werden sollen
oder nicht. Die SP-Vertreter haben keine entsprechenden
Ergänzungsanträge gestellt. Sie haben darauf gewartet, was
kommt, statt von sich aus vorzugehen. Sie müssten diese
Vordenkerrolle wohl übernehmen, wenn sie Anträge einbringen
wollen.
Wir haben vor kurzem etwas anderes gemacht: Bei der Beratung

des Gesetzes über den Beitritt des Kantons Bern zur
Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

- ich war auch dort Kommissionspräsident - hat die
Kommission mit der Zustimmung des Regierungsrats den
Verordnungstext wie einen Gesetzesentwurf behandelt. Das war aber
eine bewusste Ausnahme, weil alle wesentlichen Punkte in der
Submissionsverordnung geregelt sind. Das Beitrittsgesetz ist nur
die Rechtsgrundlage und eignet sich nicht, auch nur als

Rahmengesetz zu funktionieren. Das ist der Unterschied zum
vorliegenden Gesetzesentwurf: Beginnen die Kommissionen damit,
auch die Verordnungen zu beraten, wird es langsam zu einem
Gewohnheitsrecht, dass Kompetenzen des Regierungsrats an
den Grossen Rat abgetreten werden. Die Kommission ist diesen
Überlegungen gefolgt und hat den Rückweisungsantrag von
Frau Marti mit 13 zu 8 Stimmen abgelehnt.

Widmer, Polizei- und Militärdirektor. Ich verstehe Frau Marti,
und ich habe bereits in der Kommission gesagt, dass es schön

gewesen wäre, insgesamt sieben Verordnungsentwürfe im
Wortlaut vorlegen zu können. Das war zeitlich nicht möglich;
denn wir hatten die Auflage, das Gesetz über ausserordentliche
Lagen in dieser Legislatur zu beenden, das heisst dem Grossen
Rat vorzulegen. Das ist das vom Kommissionspräsidenten
erwähnte Körnchen Wahrheit. Wir sind zudem darauf angewiesen,
das Gesetz über ausserordentliche Lagen so rasch als möglich
in Kraft setzen zu können und damit über die Führungsinstrumente

auf den Ebenen Gemeinden, Bezirke und Kanton zu

verfügen, aber auch über die Instrumente, um die Bevölkerung
schützen zu können.
Was sind Verordnungen? Verordnungen sind Ausführungsbestimmungen

zu einem Gesetz. Sie dürfen nur gesetzesvertretende

oder gesetzesergänzende Elemente enthalten, wenn der

entsprechende Rahmen im Gesetz im Sinn einer Delegationsnorm

festgeschrieben ist. Eine Verordnung kann nicht Gesetzesform

annehmen. Der Kommissionspräsident sagte, der Grosse
Rat sei in verschiedenen Fällen bereits bei der Gesetzesberatung

mit einer dazugehörigen Verordnung bedient worden. Beim

Submissionsgesetz lag die Submissionsverordnung vor. Laut

Verfassung und laut Grossratsgesetz ist es aber nicht die Pflicht
des Regierungsrats, die Verordnungen zur Gesetzesberatung
vorzulegen. Ich muss das deutlich sagen, damit es nicht zur
Verwischung von Kompetenzen kommt. Der Grosse Rat ist
gesetzgeberisch tätig, und der Regierungsrat muss die
Ausführungsbestimmungen erlassen. Ich bitte Sie, den Rückweisungsantrag

von Frau Marti abzulehnen.

Abstimmung
Für den Rückweisungsantrag Marti-Caccivio 48 Stimmen
Dagegen 96 Stimmen

Detailberatung

Art. 1 - 5

Angenommen

Art. 6 Abs. 1 Bst. a

Antrag Rytz
Streichen

Rytz. Das Gesetz über ausserordentliche Lagen sei ein unpolitisches

Gesetz, hiess es hier im Rat und von Seiten der Regierung
immer wieder. Über diese Aussage lässt sich mit Fug und Recht
streiten. Es macht allerdings keinen grossen Sinn, in diesem
Rahmen weiter auf diese politisch gefärbten Bedrohungsszenarien

einzugehen: Das würde zu einer giftigen Diskussion führen,
wie die erste Lesung gezeigt hat. Die grüne und autonomisti-
sche Fraktion konzentriert sich deshalb darauf, einen Antrag aus
der ersten Lesung noch einmal aufzunehmen, der eine starke
gesetzeslogische und linguistische Komponente hat: Wir
möchten den Begriff «Migration» in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
a streichen.
Herr Lüthi hat zwar recht, dass es sich um Zuständigkeitsfragen
handelt, aber wir möchten dieses gesetzeslogische Problem
dennoch zur Diskussion stellen: Der Begriff «ausserordentliche
Lagen» wird in Artikel 2 nicht ausführlich definiert und anhand
konkreter Bedrohungsszenarien erläutert, sondern prozessori-
entiert dargelegt. Ein offener Begriff hat Vorteile, aber auch
Nachteile: Der Gesetzgeber muss zum Beispiel logisch begründen

können, weshalb er aus einer Vielfalt von möglichen und
sich wandelnden Bedrohungsszenarien ein paar wenige explizit
nennt und andere nicht. Wir haben bereits in der ersten Lesung
darauf hingewiesen, dass das Subsidiaritätsprinzip im vorliegenden

Gesetzesentwurf nicht konsequent angewendet wird und
auch ein paar Formulierungsvorschläge zur Verbesserung
eingebracht. Auch in Artikel 6 müsste man, so wie in Artikel 2, im

Prinzip generalisierend und prozessorientiert begründen, in

welchen Fällen der Kanton von Anfang an zuständig ist,

beispielsweise in Situationen, in denen er eng mit den Bundesbehörden

zusammenarbeitet, oder bei gesamtkantonalen Gefahren,

wie sie sich aus einem Supergau beim AKW Mühleberg
ergeben würden, um ein Beispiel zu geben. Die Nennung von
vier spezifischen Ereignissen in Artikel 6 wirkt deshalb zufällig,
und der Begriff «Migration» hat deshalb einen leichten
Beigeschmack der politischen Stimmungsmache.
Damit komme ich zum linguistischen Problem: Epidemien,
radioaktive Strahlung und Gefährdung der öffentlichen Sicherheit
sind negative Begriffe und tatsächlich ausserordentliche Lagen,
die hoffentlich nie eintreten werden. Migration hingegen ist ein

wertneutraler Begriff: Er kann mit dem Begriff «Wanderungen« -
sogar mit jenen von Zugvögeln, wie Herr Schneider in der ersten

Lesung herausgefunden hat - umschrieben werden. Er beinhaltet

sowohl Einwanderung wie Auswanderung und wird je nach
dem Kontext staatlichen Handelns unterschiedlich definiert. Ich
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habe verschiedenste Definitionen, vor allem aus eidgenössischen

Expertenberichten, unter die Lupe genommen und zitiere

aus dem Bericht Arbenz von 1995: «Internationale Migration ist

zu verstehen als vorübergehende oder dauernde Verlegung des
Wohnsitzes über Staatsgrenzen hinweg. Es ist zu unterscheiden
zwischen Emigration (Auswanderung), Immigration (Einwanderung)

und Transmigration (Weiterwanderung). Die auslösenden

Faktoren oder Ursachen der Migration können familiärer,
sozialer, ethnischer, religiöser, wirtschaftlicher, ökologischer
oder politischer Natur sein. Je nach Motiv und Ansicht kann

Migration auch Flucht bedeuten. Auswanderung beziehungsweise

Flucht kann ein bewusster individueller Entscheid zur
besseren Chancennutzung oder eine faktisch erzwungene
Überlebensstrategie sein.» Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einer
umfassenden Definition von Migration, und er beschränkt sich

nur auf die internationale Migration. Man könnte endlos weiterfahren!

Auch in der Ethnologie, in der Politologie und in der
Geschichte gibt es unterschiedliche Definitionen von Migration.
Man kann auch sagen, dass die Schweiz als Ganzes ein
Produkt von Wanderungsbewegungen ist. Insofern ist der Begriff
also sehr offen, weshalb er nicht ohne Voraussetzungen in ein
Gesetz aufgenommen werden kann.
Weil der Begriff «Migration» im Gesetz über ausserordentliche

Lagen nicht definiert wird und damit keinen inhaltlichen Kern hat,

beantrage ich dessen Streichung. Er soll nicht als einziges
wertneutrales Ereignis neben Katastrophen und Seuchen aufgeführt
werden. Es gibt im Gesetz zahlreiche offene Formulierungen, die
auf ausserordentliche Lagen angewendet werden können. Es ist

deshalb nicht nötig, einen - auch politisch - umstrittenen Begriff
in einen negativen Zusammenhang zu stellen.

Bühler. Die FDP-Fraktion lehnt den Antrag Rytz ab. Migration
kann durchaus ein Grund für eine ausserordentliche Lage sein,
und zwar nicht nur landesweit, sondern auch kantonal - Kosovo
lässt grüssen, beziehungsweise hoffentlich nicht! Sicher sind
Kantone wie Tessin oder Genf ein wenig exponierter, aber auch
wir sollten uns vorsehen, wenn wir schon ein entsprechendes
Gesetz schaffen. Ich weiss nicht, wieviele zugereiste Menschen
in einem bestimmten Zeitraum nötig sind, damit eine ausserordentliche

Lage eintritt. Für diesen Fall sollte man sich aber auf
ein Gesetz abstützen können. Frau Rytz, das hat nicht mit Politik

zu tun, sicher nicht bei uns! Abgesehen davon: Wer, wenn nicht
die Polizei, sollte sonst für die Unterbringung und Betreuung
dieser Leute aufkommen: Die Armee vielleicht? Deshalb gehört
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a ins Gesetz. Ich bitte Sie, den
Antrag Rytz abzulehnen.

Schneider. Die SP-Fraktion ist nach wie vor unglücklich über
Artikel 6 - nicht nur wegen dem Begriff «Migration»; Wir erachten

den Artikel gesamthaft nicht als gut. Herr Lüthi hat absolut
recht: Es handelt sich um eine reine Zuständigkeitsregelung; wir
interpretieren die Bestimmung nicht anders. Schauen wir aber
die Aufzählung der fünf Buchstaben an: Der gleich an erster
Stelle stehende Begriff «Migration» steht, verglichen mit den
andern eher einsam in der Landschaft da und ist ein Fremdkörper.

Andere, im Ausland häufig eintretende Dinge werden
explizit gar nicht erwähnt, zum Beispiel chaotische Zustände durch
Erdbeben; das läuft wohl unter «besonderen Risiken» oder
weiss der Gugger was! Umsomehr könnten aus grossen
Einwanderungsschüben oder durch die Zunahme der Kriminalität
entstehende Probleme unter den Buchstaben d oder e von
Artikel 6 Absatz 1 subsumiert und müssten nicht unter Buchstabe

a separat aufgeführt werden. Wie Regula Rytz bereits sagte,
besteht auch ein Mangel an Definition: Man kann unter dem
Begriff «Migration» alles oder nichts verstehen, und er hat heute
sehr oft einen rassistischen Beigeschmack. Ich bitte Sie im

Namen der SP-Fraktion dringend, diese Bestimmung zu entfer¬

nen! Sie ist auch unnötig, weil der Kanton Bern nach der
Abtrennung des Kantons Jura und des Laufentals zu einem
Binnenkanton geworden ist. Das Problem massenhafter Einwanderung

stellt sich dem Bund, lange bevor es über die Kantonsgrenzen

schwappt. Die so an die Wand gemalte und
heraufbeschworene Gefahr kann unter den Buchstaben d und e subsumiert

werden. Der Begriff «Migration» umschreibt zudem viel
wahrscheinlichere Risiken nicht, nämlich katastrophenbedingte
Verschiebungen der Bevölkerung innerhalb unseres Landes,
beispielsweise wegen eines Unfalls in einem Atomkraftwerk oder
eines Staudammbruchs im Wallis. Ich bitte Sie, den Antrag von
Frau Rytz zu unterstützen.

Portmann, Präsident der Kommission. Es sprechen zwar alle

von Zuständigkeitsregelung, argumentieren aber dennoch
emotional-politisch. Ich hoffe deshalb, ein wenig Licht in die Sache

bringen zu können. Der Grosse Rat hat in der ersten Lesung
über den Streichungsantrag bereits entschieden, und die
Kommission hat in der zweiten Lesung nicht mehr zusätzlich
darüber diskutiert.
Frau Rytz, es stimmt nicht, dass keine Szenarien erarbeitet
worden wären. Artikel 2 basiert auf einer Studie über
existenzbedrohende Gefahren im Kanton Bern. Sie enthält in extenso
eine Reihe von Szenarien mit ihren Gefahren und Bewältigungsformen.

Sie war als Teil der Materialien zum Gesetz auch der
Kommission zugänglich. Der Grundsatz zur Bewältigung
ausserordentlicher Lagen ist in Artikel 5 geregelt. Der Grundsatz
bedeutet die Zuständigkeit der Gemeinde. Erst wenn diese nicht
zu Rande kommt, kommen der Amtsbezirk, und wenn dieser
nicht zu Rande kommt, der Kanton zum Zug. Artikel 6 regelt die
Ausnahmen, bei denen der Kanton von Anfang an zuständig
sein soll, unter anderem, weil sie auch politisch heikel sind.
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a nimmt die Migration auf. Damit
wird auch der Stellenwert im Gesetz geregelt: Es handelt sich
um eine reine Ausnahmeregelung zur grundsätzlichen Zuständigkeit.

Gerade wenn man die politischen Anliegen der Antragstellerin

ernstnehmen will, muss man froh sein um den Begriff
«Migration»: Das Verständnis und die Kompetenz kantonaler
Fachstellen in Bereichen, die eine Migration bewirken könnten,
ist sicher höher; eine Gemeinde wäre wohl überfordert. Deshalb
müsste Frau Rytz ihren Antrag im Interesse ihrer eigenen
Argumentation zurückziehen. Es geht also um eine Kompetenzregelung

und darum, dass Migration durchaus zu ausserordentlichen
Lagen führen kann. Gerade im Interesse der Betroffenen ist es
deshalb sinnvoll, dass der Kanton von Anfang an zuständig ist.

Widmer, Polizei- und Militärdirektor. Ich verstehe Sie, Frau

Rytz, nicht ganz, wenn Sie etwas in ein Gesetz hineininterpretieren,

was nicht dorthin gehört. Eine ausserordentliche Lage im

Bereich der Migration kann dann eintreten, wenn beispielsweise
über mehrere Monate hinweg eine sehr grosse Zahl von
ausländischen Menschen um Schutz nachsucht, wenn durch
gewaltsame Ereignisse in einem Nachbarstaat ein plötzlicher
Flüchtlingsstrom oder durch eine Zivilisationskatastrophe massive

Ausweichbewegungen der betroffenen in- oder ausländischen

Bevölkerung entstehen. Wenn in einem der aufgezählten
Fälle eine Massenbewegung entsteht, ist für den Kanton
Handlungsbedarf gegeben. Er muss eine Betreuungsaufgabe erfüllen.
Die heutigen Infrastrukturen sowie die personellen Mittel im
Kanton wie in den Gemeinden sind nicht auf ausserordentliche
Lagen ausgerichtet und befinden sich vielfach an der obersten
Grenze ihrer Kapazitäten. Mit Blick auf die Vorbereitung zur
Bewältigung ausserordentlicher Lagen darf der Bereich der
Migration nicht aus dem Gesetz gestrichen werden. Wir müssen
auch hier ein Instrument haben, um unsere Bevölkerung schützen

zu können. Ich bitte Sie, den Antrag Rytz abzulehnen.
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Zbinden Günter. Der Regierungsrat hat die Aufrechterhaltung
von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a damit begründet, im

Zusammenhang mit Migrationsbewegungen könnte für den Kanton
Handlungsbedarf gegeben sein. Die Frage der Migration war
schon im Zusammenhang mit dem Polizeigesetz aktuell. Wir
wollten seinerzeit wissen, welche Überlegungen sich der Kanton
im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Schengener
Abkommens macht. Es handelt sich um ein Abkommen der
Polizeikräfte in der EU, das den Datenaustausch über
Migrationsbewegungen und über die Kriminalität ermöglicht. Wir sagten,
der Kanton Bern müsse sich Gedanken dazu machen, denn
solche Probleme können auch uns betreffen. Der Regierungsrat
sagte an einer Kommissionssitzung, das Schengener Abkommen

gehe uns nichts an, wir seien davon nicht betroffen, und
wir würden keine Auswirkungen erleiden. Ich möchte gerne
wissen, wie sich das mit dem eben Gehörten vereinbaren lässt.

Widmer, Polizei- und Militärdirektor. Ich muss sagen, dass man
auch gescheiter werden kann: Ich würde eine solche Antwort
heute nicht mehr geben. Die Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz,

die ich leite, wird vom Schengener Abkommen noch
gefordert sein. Wir haben verschiedene Kommissionen eingesetzt,
die die grenzüberschreitenden Fragen der Zusammenarbeit
diskutieren, so mit Frankreich, Deutschland, Österreich und
Italien.
Der Bereich der Migration ist eine Ausnahme. Das Gesetz über
ausserordentliche Lagen enthält das Prinzip der Subsidiarität. Im

Bereich der Migration gibt es eine Steuerung von oben: Bei

allfälligen Problemen gehen die Aktionen vom Bund aus zum
Kanton und von diesem zu den Gemeinden.

Abstimmung
Für den Antrag Rytz 44 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat/Kommission 92 Stimmen

(9 Enthaltungen)

Präsident. Artikel 6 ist damit in der Fassung Regierungsrat und
Kommission angenommen.

Art. 7-67

Angenommen

Titel und Ingress

Angenommen

Kein Rückkommen

Präsident. Frau Marti gibt eine Erklärung ab.

Marti-Caccivio. In der SP-Fraktion bleibt ein Unbehagen
gegenüber dem Gesetz weiter bestehen. Wir haben uns bemüht,
in beiden Lesungen mitzuhelfen, um ein gutes und ausgewogenes

Gesetz zu schaffen. Das Unbehagen kann nicht wegdiskutiert

werden. Aus diesem Grund werden sich Mitglieder der

Fraktion der Stimme enthalten oder den Gesetzesentwurf sogar
ablehnen. Ein wenig gefreut hat mich, dass der
Kommissionspräsident und der Polizei- und Militärdirektor uns unsere
Bedenken zugestanden haben.

Schlussabstimmung
Für Annahme des Gesetzesentwurfs
in zweiter Lesung 99 Stimmen

Dagegen 19 Stimmen
(26 Enthaltungen)
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Gesetz über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge

016/98
Dringliche Motion Käser (Meienried) - Verbrauchsab
hängige Besteuerung der Strassenfahrzeuge

Gesetz Beilage Nr. 9

Zweite Lesung (erste Lesung siehe Jahrgang 1997, S. 832)

Wortlaut der Motion Käser (Meienried) vom 19. Januar 1998

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat eine Änderung

des neuen Gesetzes über die Besteuerung der
Strassenfahrzeuge vorzulegen, welche die verbrauchsabhängige
Besteuerung zum Inhalt hat. Als Bemessungsgrundlage ist der

spezifische Treibstoffverbrauch nach EU-Richtlinie beizuziehen.
Die verbrauchsabhängige Besteuerung ist insbesondere für

Neuwagen einzuführen, und sie kann sich infolge fehlender

Grundlagen auf einzelne Fahrzeugkategorien (z.B. leichte
Motorwagen) beschränken. Die Gesetzesänderung hat zu
berücksichtigen, dass sich der Gesamtertrag der Motorfahrzeugsteuer
gegenüber heute nicht wesentlich verändern darf.

Begründung:
1. Der Grosse Rat hat am 21, August 1990 in den Leitsätzen
der kantonalen Energiepolitik beschlossen, die Motorfahrzeugsteuern

aufgrund des Energieverbrauchs der Fahrzeuge zu

gestalten. Mit der Überweisung der gleichlautenden Motion von
Gunten hat er diesen Leitsatz am 15. November 1995 bestätigt.
2. Der Regierungsrat verabschiedete am 2. Juli 1997 eine

Gesetzesvorlage zur Besteuerung der Strassenfahrzeuge zuhanden
des Grossen Rates. Der Regierungsrat sieht in diesem Gesetz

vor, neben dem Gesamtgewicht neu auch den Hubraum als

Bemessungsgrundlage beizuziehen. Die Regierung begründet
im Vortrag die Änderung zur bisherigen Regelung damit, dass
mit dem Beizug des Hubraumes die Forderung der verbrauchsabhängigen

Besteuerung erfüllt werde. Der Grosse Rat hat

diese Regelung in der Gesetzesberatung abgelehnt und
beschlossen, es sei im Rahmen dieses Erlasses im wesentlichen

nur das Dekret vom 10. Mai 1972 in ein formelles Gesetz
überzuführen.

3. Mit diesem in der grossrätlichen Beratung bereinigten Gesetz
werden der Leitsatz 3.3 des Energieleitsatzdekretes und die

Motion von Gunten nicht mehr erfüllt. Die Umweltverbände
haben aus diesem Grund bereits das konstruktive Referendum

beschlossen, wenn der Gesetzesentwurf nicht im Sinne des

vorstehenden Motionstextes ergänzt wird. Es ist nicht anzunehmen,

dass im Rahmen der zweiten Lesung eine entsprechende
Regelung ins Gesetz aufgenommen wird, weshalb mit einem
Referendum gerechnet werden muss. Dies hätte aber
schwerwiegende Verzögerungen im Erlassverfahren zur Folge. Aus
aktuellem Anlass (hängiges Verfahren beim Bundesgericht) ist

jedoch eine möglichst rasche Inkraftsetzung des Gesetzes
anzustreben. Mit der vorliegenden Motion soll die Regierung nun

beauftragt werden, das Verfahren zur Einführung einer

verbrauchsabhängigen Besteuerung durch eine Änderung des

neuen Gesetzes unmittelbar nach dessen Inkraftsetzung einzuleiten.

Mit der Überweisung dieser Motion kann voraussichtlich

ein Referendum verhindert werden.
4. Als Begründung sind zudem das Protokoll der
Kommissionssitzung vom 8. Januar 1998 und die dort vom Motionär

abgegebenen Unterlagen zu berücksichtigen.
(38 Mitunterzeichnerinnen)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 4. März 1998

In Ziffer 3.3 des Dekretes über die Leitsätze der kantonalen

Energiepolitik vom 21. August 1990 wird der Regierungsrat be-

11. März 1998
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auftragt, die Strassenverkehrsabgaben (Motorfahrzeugsteuern)
aufgrund des Energieverbrauchs und der Umweltbelastung der
Fahrzeuge zu gestalten. Der Vorstoss von Grossrat Käser,
welcher eine verbrauchsabhängige Besteuerung verlangt, zielt
somit in die richtige Richtung. Mit einer Erhebung der
Motorfahrzeugsteuern über den Treibstoffpreis kann - je nach der konkreten

Ausgestaltung der Regelung - dem Verursacherprinzip besser

Rechnung getragen werden.
Die Konferenz Kantonaler Energiedirektoren will die vom Motio-
när aufgeworfene Thematik in einer Arbeitsgruppe, in welcher
zum Beispiel auch das Bundesamt für Strassen sowie das
Bundesamt für Energie vertreten sind, prüfen. Nachdem das
Zürcher Kantonsparlament im vergangenen Flerbst die Einreichung
einer entsprechenden Initiative beschlossen hat, wird (vorbe-
hältlich anderslautender Volksabstimmung im Kanton Zürich)
auch das eidgenössische Parlament über die Einführung eines

Zuschlags auf dem Treibstoffpreis zu befinden haben.
Auch der Regierungsrat bevorzugt - mit Blick auf die Umsetzung

des eingangs erwähnten Energieleitsatzdekrets einerseits
sowie auf gewisse Nachteile der Motion Käser anderseits -
längerfristig eine Bundeslösung über den Treibstoffzuschlag. Er

ist bereit, sich bei den Bundesbehörden für eine solche Lösung
einzusetzen. Er wird dabei allerdings darauf bestehen müssen,
dass die Erträge aus den kantonalen Motorfahrzeugsteuern in

der heutigen Höhe gesichert werden können.
Nach Auffassung des Regierungsrats ist ein Alleingang des
Kantons Bern nämlich nicht sinnvoll. Die vom Motionär
vorgeschlagene Lösung hätte einen erheblichen Vollzugsaufwand mit

entsprechenden Mehrausgaben zur Folge. Nebst der Aufstok-
kung des Personalbestandes müsste insbesondere die heutige
Informatiklösung völlig neu aufgebaut werden. Dieser Aufwand
könnte lediglich mit einer interkantonalen oder einer
gesamtschweizerischen Lösung auf ein vernünftiges Mass reduziert
werden.
Die Motion Käser wirft aber auch Fragen hinsichtlich der
Rechtsgleichheit auf, weil ihre Realisierung zur Zeit zu einer ungleichen
Behandlung der Fahrzeughalter und -halterinnen führen würde.
Zuverlässige, das heisst vergleichbare Angaben über den
spezifischen Treibstoffverbrauch sind zum Beispiel nicht für alle

Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen verfügbar,
sondern nur für Fahrzeuge der Klasse M1 (Personenwagen), die
mit einer EG-Gesamtgenehmigung ausgestattet und seit dem
1. Januar 1996 typengenehmigt worden sind, sowie für alle

Fahrzeuge der Klasse M1, die seit dem 1. Oktober 1997
typengenehmigt werden. Für Kleinbusse und Lieferwagen, die ebenfalls

zur Kategorie der leichten Motorwagen gezählt werden,
existieren hingegen keine zuverlässigen Daten, ebenso nicht für
Personenwagen, die vor dem 1. Oktober 1997 typengenehmigt
worden sind. Auch bei selbstimportierten Fahrzeugen kann der
Normalverbrauch nicht angegeben werden, weil keine
Typengenehmigung erfolgt.
Ob das Nebeneinander verschiedener Besteuerungssysteme
deshalb als verfassungswidrig beurteilt werden müsste, steht bei
erster Grobbeurteilung zwar keineswegs fest. Es dürfte vom
Bundesgericht wohl aber nur toleriert werden, wenn die
Belastungsunterschiede bei der konkreten Ausgestaltung relativ

gering wären.

Abgesehen davon bleibt mit der vom Motionär vorgeschlagenen
Lösung der tatsächliche Treibstoffverbrauch unberücksichtigt.
Weder die Fahrleistung noch das Fahrverhalten werden
einbezogen. Zudem wird ausser Betracht gelassen, ob zum Beispiel
die vorhandene Klimaanlage benützt wird oder nicht, ob mit
Dachlastenträgern oder Anhänger gefahren wird oder ob nach
der Typengenehmigung die Reifen gewechselt wurden.
Falls sich die angestrebte Bundesregelung nicht realisieren lässt,
wird der Regierungsrat trotz der erwähnten Probleme
Lösungsmöglichkeiten auf kantonaler Ebene prüfen.

Antrag: Bei dieser Sachlage erklärt sich der Regierungsrat
bereit, die Motion als Postulat entgegenzunehmen.

Präsident. Die Präsidentenkonferenz hat zum Gesetz über die

Besteuerung der Strassenfahrzeuge und zur Motion Käser
(Meienried) gemeinsame Beratung beschlossen und schlägt vor,
zu Beginn eine Gesamtdebatte zu führen, dann das Gesetz zu
bereinigen und anschliessend über die Motion zu befinden.

Balmer, Präsident der Kommission. Die Kommission hat die
Resultate der ersten Lesung im Grossen Rat bestätigt. Es geht
darum, aus einem Dekret ein Gesetz zu schaffen, weil gemäss
der neuen Verfassung Steuern und Abgaben in einem bestimmten

Ausmass in einem Gesetz geregelt werden müssen. Es

untersteht damit auch dem Referendum, das bezüglich der
Besteuerung der Strassenfahrzeuge im Kanton Bern bislang
nicht möglich war. Die Regierung soll in einem vorgegebenen
Rahmen die Kompetenz erhalten, einen Flottenrabatt zu gewähren,

um die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit gegenüber
andern Kantonen zu verbessern. Ich will nicht dazu auffordern,
aber mich erstaunt, dass einer weiteren Bestimmung keine

Opposition erwachsen ist: Kantone und Gemeinden sind
steuerpflichtig, damit die öffentliche Hand gegenüber Privaten im
Rahmen der neuen Verwaltungsführung gleich lange Spiesse
erhält. In der ersten Lesung im Grossen Rat wurde gefordert,
auch die Strassenrechnung sei zu berücksichtigen. Die
Kommission war mit der Baudirektion nicht zufrieden, weil sie sie
dem Grossen Rat vorenthalten hat, obschon sie zu jenem
Zeitpunkt vorhanden war. Für die zweite Lesung wurde sie vorgelegt.

Die Kommission verzichtet darauf, Rückschlüsse auf die

vorliegende Gesetzesrevision zu ziehen: Erstens ist die
Strassenrechnung dafür zuwenig transparent, zweitens ist man daran,

die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden neu
zu regeln. Das müsste in einer Gesamtschau mitberücksichtigt
werden. Die Kommission ist aber klar der Meinung, die
Strassenrechnung müsse künftig dem Grossen Rat vorgelegt werden,

was ja auch das Gesetz verlangt.
Der Kommission lagen die Anträge Käser (Meienried) zu Artikel
7a (neu) und Artikel 21 vor. Herr Käser hat den Kommissionsmitgliedern

ein Schreiben zukommen lassen; ich habe es in der
Nacht vor der Sitzung per Fax erhalten. Er teilt darin Interessantes

mit, und für mich ist es auch erstaunlich: In der erster
Lesung hatte er verlangt, man solle nicht das Gewicht allein als

Bemessungsgrundlage für die Motorfahrzeugsteuern heranziehen,

sondern auch den Hubraum berücksichtigen. Er schreibt
nun wörtlich: «Die Bemessung der Fahrzeuge nach Hubraum
wäre wirklich ein Flop gewesen.» Wenn ich angesichts der Voten

von Herrn Käser und der SP-Vertreter in der ersten Lesung
jetzt höre, das wäre ein Flop, bin ich froh, dass man zur Einsicht

gelangt ist und die Argumentation der Kommissionsmehrheit
berücksichtigt hat. Was schlägt nun Herr Käser neu vor? Er will
die EU-Normen für den spezifischen Brennstoffverbrauch als
Richtlinie für die Besteuerung der Strassenfahrzeuge heranziehen.

Die Kommission hat das geprüft und kommt zu folgender
Schlussfolgerung: Die EU-Normen bestehen nur für neuere
Fahrzeuge, und nach Aussage von Herrn Käser sind sie eini-

germassen zuverlässig. Für ältere Fahrzeuge gelten diese Normen

nicht. Diese könnten also nicht nach dem spezifischen
Treibstoffverbrauch besteuert werden. Die Normen gelten auch
nicht für Lieferwagen. Die Mehrheit der Kommission war deshalb
der Ansicht, diese Regelung sei nicht anwendbar. Weshalb will
die Mehrheit der Kommission das bisherige System beibehalten?

Die Strassenfahrzeuge sollen nach Gewicht besteuert
werden: Es ist der einfachste und sicherste Wert. Es ist eine
physikalische Gesetzmässigkeit, dass ein hohes Gewicht nicht
mit wenig Energie bewegt werden kann. Das heisst: Die

Besteuerung nach Gewicht ist eine Besteuerung nach dem
Energieverbrauch. Das betrifft die Steuern auf kantonaler Ebene.
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Jedes Fahrzeug braucht darüber hinaus Treibstoff. Dieser wird
ebenfalls besteuert, und zwar auf eidgenössischer Ebene: Für
jeden Liter Treibstoff werden 70 Prozent Abgaben bezahlt. Pro
Liter bleifreies Benzin sind es 80 Rappen; das ist der niedrigste
Satz. Der Warenwert beträgt rund 36 Rappen, je nach Brennstoff.

Das gilt es auch zu berücksichtigen. Angesichts dieses
Umstands stellt sich die Frage, ob wir dem kantonalen
Energieleitsatzdekret nachleben oder nicht - das wird ja ständig diskutiert!

Der Treibstoffverbrauch hängt ja auch davon ab, ob man
sparsam oder ob man oft fährt und ob man ein schweres oder
ein leichteres Fahrzeug fährt. Ich gebe ein kurzes Rechenbeispiel:

Ein Kleinwagen kostet an kantonalen Steuern nach
Gewicht rund 400 Franken, ein grosser Wagen rund 800 Franken.
Der Kleinwagen kostet zudem bei 15 000 Kilometern pro Jahr
und 6 Liter pro 100 Kilometer 720 Franken an Benzinsteuern;
der grössere Wagen mit 15 Litern pro 100 Kilometer kostet rund
1800 Franken. Der Halter des grossen Fahrzeugs bezahlt somit
nur an Abgaben 2600 Franken und der Halter des kleinen
Wagens 1100 Franken. Das ist das Resultat der jetzigen Besteuerung.

Diese soll nun beibehalten werden. Meine Damen und
Herren, soll mir nun nur noch jemand sagen, der Kanton Bern
besteuere die Strassenfahrzeuge nicht nach ihrem Energieverbrauch!

Wir tun das mit einem einfachen, nachvollziehbaren und

akzeptablen System.
Der Vorschlag von Herrn Käser hat eine zweite Schwäche; ich
habe auf die fehlende Anwendung der EU-Normen auf ältere
Fahrzeuge bereits hingewiesen: Man müsste diese nach der
heutigen Regelung und neuere Fahrzeuge nach dem Treibstoffverbrauch

besteuern. Ein Besitzer eines alten und schweren
Fahrzeugs würde gegenüber dem Käufer eines neuen
Fahrzeugs bevorzugt, weil er nach dem alten System besteuert
würde, denn alte Fahrzeuge brauchen mehr Treibstoff, weil die
Motorentechnik Fortschritte macht. Diese Rechtsungleichheit
muss noch umgesetzt werden können! Im Kanton Bern gibt es
rund 500 000 Strassenfahrzeuge. Rund 5 Prozent der Besitzer

fragen gemäss Angaben der Verwaltung nach, wann sie ihre
Steuern erhalten. Stellen Sie sich vor, wieviele Rück- und
Nachfragen die Verwaltung behandeln müsste, würden die sehr
unterschiedlichen EU-Normen angewandt. Nach Aussagen der
Verwaltung ist der Mehraufwand nicht abschätzbar.
Die heutige Besteuerung nach Gewicht ist einfach, bedingt
einen geringen Verwaltungsaufwand, berücksichtigt den
Energieverbrauch und entspricht dem kantonalen Energieleitsatzdekret.

Die von Herrn Käser vorgeschlagene Besteuerung nach
dem Treibstoffverbrauch ist rechtsungleich, praktisch nicht
durchsetzbar und bedingt einen grossen Verwaltungsaufwand.
Der Treibstoff wird auf Bundesebene mit einem hohen Prozentsatz

besteuert und hat eine sehr gute lenkende Wirkung, was zu
unterstützen ist. Aus diesen Gründen empfehle ich im Namen
der Kommissionsmehrheit, die Anträge von Herrn Käser zum
Gesetz sowie seine Motion abzulehnen.

Vizepräsidentin Haller übernimmt den Vorsitz.

Haller, Vizepräsidentin. Ich betone, dass zunächst eine
Generaldebatte sowohl über das Gesetz wie über die Motion Käser

(Meienried) geführt wird.

Fischer. Ich anerkenne die grosse von Herrn Käser geleistete
Arbeit; er hat dafür viel Zeit aufgewendet. Ich bin trotzdem
gegen seinen Antrag zum Gesetz und gegen seine Motion. Ein

erster Grund: Ich habe mit Typenprüfungsblättern bei den Au-

toimporteuren VSAI und beim Energiewirtschaftsdepartement
vorgesprochen. Die neue Methode hat erst 1997 gegriffen, und

man kennt den Verbrauch von rund 280 000 Fahrzeugen. Die

übrigen - in der Schweiz gibt es rund 3,5 Millionen Fahrzeuge -
müssten nach einer anderen Methode besteuert werden. Der

Typenprüfschein hat auch Fehler: Man nimmt einen Grundtyp
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und einen städtischen, einen ausserstädtischen und einen
Gesamtverbrauch an. Nicht jedes Fahrzeug hat aber die gleiche
Übersetzung, die gleichen Reifen usw., was sofort zu anderen
Verbrauchszahlen führt. Jemand müsste die Werte zuordnen,
damit die Zahlen genau sind. Sie könnten über den Händler
oder über die Fabrik abgeklärt werden. Die Importeure wollen
diesen Aufwand nicht betreiben, und das Energiedepartement
kann ihn nicht leisten, weil er zuviele Leute beanspruchen würde.

Diese Lösung ist also nicht ideal.
Ein zweiter Grund spricht gegen die Lösung von Herrn Käser:
Letzte Woche tagten die europäischen Fahrzeughersteller in

Genf. Hauptthema war der Treibstoffverbrauch und damit
Umweltvorschriften, Abgaswerte usw. Laut Protokoll sind die
Hersteller mit den neuen EG-Richtlinien gar nicht einverstanden und
werden via EG-Verkehrsminister in Brüssel möglichst schnell
eine Änderung herbeiführen wollen. Man kann ja nicht etwas
einführen und das in einem Jahr wieder ändern. Ein dritter
Punkt: Am 18. Dezember 1995 trat eine Verordnung über die
Abrechnung des spezifischen Treibstoffverbrauchs (VAT) in

Kraft. Es muss jährlich Bericht über den durchschnittlichen
Treibstoffverbrauch der Fahrzeuge erstattet werden. Heute wird
die gesamte, von der Mineralölindustrie angegebene Treibstoffmenge

durch die Anzahl der Fahrzeuge dividiert. Das sagt
allerdings nicht viel aus. Bundesrat Ogi hat seinerzeit die Weisung
erteilt, der Treibstoffverbrauch müsse bis ins Jahr 2000 wesentlich

gesenkt werden. Wir haben Glück, dass dem so ist, denn
die in der Schweiz verkaufte Treibstoffmenge ist seit 1990 praktisch

stationär; angesichts steigender Fahrzeugzahlen geht der
Verbrauch pro Fahrzeug zurück. Die Schweiz hat allerdings
keinen grossen Einfluss: Wir haben erstens keine eigene
Motorfahrzeugindustrie und können zweitens niemandem vorschreiben,

er solle ein kleines Auto kaufen.
Der wichtigste Punkt gegen die Lösung von Herrn Käser: Am
nächsten Wochenende wird im Kanton Zürich über eine
Standesinitiative abgestimmt. Es geht um die Frage, ob die kantonalen

Motorfahrzeugsteuern zugunsten eines Zuschlags auf den
Treibstoffzoll abgeschafft werden sollen. Gestern abend haben
rund 70 eidgenössische Parlamentarier, die Autoimporteure,
Vertreter des Energiewirtschaftsdepartements, der Stab für

Gesamtverkehrsfragen usw. diskutiert: Die Autobahnen können

zwar wohl noch fertiggestellt, der Unterhalt aber bald einmal
kaum mehr finanziert werden. Die bisherigen 89 Prozent der
Autobahnen haben 41 Mrd. Franken gekostet. Die restlichen 11

Prozent kosten noch einmal 15 Mrd. Franken, und niemand
weiss, wie lange es noch geht, bis sie gebaut sind. Noch mehr
Sorgen bereitet der Umstand, dass Bund und Kantone nicht
mehr genügend Geld für den Unterhalt der Autobahnen ausgeben

können, wie das gewünscht wird, das heisst ohne
Wertverminderung. Theoretisch sind 1,9 Mrd. Franken aus der

Zweckbindung vorhanden - sie sind es aber real nicht mehr. Die
in der Schweiz praktizierte Finanzierung des Strassenbaus ist

weltweit einmalig: Ein Grundzoll auf dem Treibstoff geht zu je 50
Prozent in den Strassenbau und den Unterhalt sowie in die
Staatskasse. Sukzessive wurde ein Zollzuschlag eingeführt, im

Maximum sind es 30 Rappen. Damit besteht eigentlich eine

10Oprozentige Zweckbindung. Heute wird mit diesem Geld alles

Mögliche finanziert, aber nicht unbedingt die Strassen. All das
haben gestern das Energiedepartement und der Stab für
Gesamtverkehrsfragen den Parlamentariern mitgeteilt. Wird die

Standesinitiative im Kanton Zürich nicht angenommen, bin ich

überzeugt, dass das Anliegen in der kommenden Woche im

National- und Ständerat vorgebracht wird. Aus diesem Grund
bitte ich Sie, die Motion Käser (Meienried) abzulehnen.

Haller, Vizepräsident. Es ist korrekt, dass der Motionär seine

Motion im Rahmen der Generaldebatte vertritt. Ich erteile ihm

das Wort.
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Käser (Meienried). Ich habe Herrn Fischer eben die von ihm
zitierte Bundesverordnung in die Hand gedrückt, damit er
nachschauen kann, wie die Sache richtig funktioniert; es ist nämlich
nicht so, wie er hier gesagt hat.
Ich bin von der Antwort der Regierung auf meine Motion nicht

befriedigt. Sie ist zum Teil unbegründet und zum Teil

widersprüchlich. Ich kann mich auch mit einer Umwandlung der Motion

in ein Postulat nicht anfreunden: Ein Postulat bringt in dieser
Situation überhaupt nichts. Die Regierung hat nämlich seit 1990,
als das Energieleitsatzdekret erlassen wurde, einen Prüfungsauftrag.

Aufgrund der Motion von Gunten hätte sie uns ein

mehrheitsfähiges verbrauchsabhängiges Besteuerungssystem
vorlegen müssen. Ein erneuter Prüfungsauftrag in Form eines
Postulats wäre deshalb ein Rückschritt. Die Regierung hat zwar
in der grünen Vorlage einen Vorschlag für eine verbrauchsabhängige

Besteuerung unterbreitet, die neben dem Gewicht auch
den Hubraum zur Steuerbemessung vorgesehen hatte; die

Vorlage war aber leider nicht mehrheitsfähig: Die SVP wollte
unter der Führung der Freiheitspartei von dieser Methode nichts
wissen und hat den Vorschlag bereits in der Kommission
verworfen. Im nachhinein hat sich gezeigt, dass das auch nicht

unbedingt eine gute Methode war, weil der Verbrauch nicht in

erster Linie vom Hubraum abhängig ist, wie bereits der
Kommissionspräsident sagte. Aber auch die von ihm vorgenommene
Berechnung «grosser Wagen grosser Verbrauch, kleiner Wagen

kleiner Verbrauch» stimmt nicht. Es gibt sehr wohl grosse
Motoren mit einem sehr kleinen Verbrauch und kleine Motoren
mit einem grossen Verbrauch. Genau das soll mit der von mir

vorgeschlagenen Methode berücksichtigt werden.
Als wir in der Novembersession die Hubraumbesteuerung
gemäss grüner Fassung diskutiert haben, hat der Polizeidirektor
die Rückkehr zur Gewichtsbesteuerung begründet und
anschliessend etwas Interessantes erklärt, wie das Tagblatt des
Grossen Rates auf Seite 845 zeigt: „Mir würde einleuchten,
wenn der Treibstoffverbrauch pro Fahrzeug als Bemessungsgrundlage

dienen würde, also der Benzinverbrauch pro 100
Kilometer. Diese Lösung sollten wir weiterverfolgen und beim
Bund in diese Richtung einwirken können. Leider sind heute
noch keine verlässlichen Daten vorhanden.»
Meine Motion nimmt genau diese Stossrichtung auf. Unterdessen

wissen wir, dass seit dem 1. Oktober 1997 im Rahmen der
Typenprüfung die Verbrauchszahien für alle Personenwagen
erhoben werden und in einer Datenbank des Bundes absolut
verlässlich abrufbar sind. Ich verlange also nichts anderes als

das, was der Polizeidirektor erst vor vier Monaten selbst
vorgeschlagen hat! Ich verstehe deshalb nicht, weshalb plötzlich die

Besteuerung über den Treibstoffpreis ins Spiel gebracht wird.
Das Zickzack-Spiel der Regierung - zuerst Hubraum, dann
Gesamtgewicht, dann der spezifische Treibstoffverbrauch und

jetzt der Treibstoffpreis - zeugt nicht gerade von einer zielstrebigen

Konzeption, obwohl ein entsprechender Auftrag seit 1990
besteht. Die Erhebung der Motorfahrzeugsteuern über den
Treibstoff mag zwar langfristig eine mögliche Option sein. Bis
eine solche Lösung zum Tragen kommt, wird das jetzt zu
beratende Gesetz wohl noch ein paar Mal abgeändert. Es geht ja um
einen ganz anderen Zeithorizont: Man muss sich vorstellen,
dass die Steuerhoheit der Kantone tangiert und eine Änderung
der Bundesverfassung nötig wird sowie erst noch die
Ausführungsgesetzgebung ausgearbeitet werden muss. Wie konfliktträchtig

die Einführung einer solchen Besteuerung sein wird,
zeigt schon die Forderung der Regierung selbst, dass die Erträge

der Motorfahrzeugsteuer in der bisherigen Höhe gesichert
sein müssen, wie sie im letzten Satz von Absatz 3 der Antwort
auf die Motion schreibt. Sie glauben doch im Ernst nicht daran,
dass sich die restliche Schweiz dem steuerhöchsten Kanton

anpassen wird! Die Bundeslösung wird sich am steuergünstigsten

Kanton orientieren, und der Verteilkampf um die Steuererträge

beziehungsweise den Rest, der beim Bund anfällt, wird

unter den Kantonen erst dann richtig losgehen! Ist es der
Kantonsregierung mit der Bundeslösung in Form einer Treibstoffsteuer

wirklich ernst, dann muss ich mich fragen, was sie in

dieser Richtung bis jetzt unternommen hat!
Frau Wyss hat bereits in der Novembersession eine Motion für
die Einreichung einer Standesinitiative eingereicht, die genau
das verlangt. Weshalb legt die Regierung die Motion heute nicht
vor? Sie könnte den Tatbeweis erbringen, dass sie diesen Weg
tatsächlich beschreiten möchte. So bestechend die Idee der
Treibstoffbesteuerung auch sein mag: Ich muss darauf aufmerksam

machen, dass die Erhebung der Motorfahrzeugsteuer über
den Treibstoffverbrauch auch nicht das Gelbe vom Ei ist: Neben
den für den Kanton Bern zu erwartenden Steuerausfällen kommen

gewichtige Nachteile für die Randregionen hinzu, denn es
wird die Fahrleistung und nicht mehr das Fahrzeug besteuert.
Wer also für die Fahrt zum Arbeitsplatz, zum Einkaufen oder ins
nächste Zentrum eine längere Distanz zurücklegen muss, zahlt
auch mehr Steuern. Das ist ein klarer Nachteil für die Randregionen,

was hier im Rat bestimmt einige Diskussionen absetzen
wird. Ich frage mich deshalb, ob es richtig ist, die
Motorfahrzeugsteuern über den Treibstoff einzuverlangen, oder ob es
nicht besser wäre, Steuern nach unterschiedlichen Kriterien zu
bemessen: einerseits leistungsbezogen über den Treibstoff
zuhanden des Bundes - wie heute -, anderseits objektbezogen
in Form einer Motorfahrzeugsteuer zuhanden des Kantons. Alles
andere wäre vergleichbar mit einer Steuerlösung für natürliche
Personen, mit der die Steuern statt auf dem Einkommen und auf
dem Vermögen nur noch auf dem Einkommen oder dem
Vermögen erhoben würden. Auch das würde eine ungerechte
Besteuerung ergeben.
Die Fahrleistung wird heute bereits über den Treibstoffzoll und
den Treibstoffzollzuschlag zuhanden des Bundes besteuert. Es

ist deshalb richtig, die kantonalen Motorfahrzeugsteuern
objektbezogen auszugestalten. Um auch damit einen Lenkungseffekt
hin zu verbrauchsärmeren Fahrzeugen zu erzielen, muss der
spezifische Treibstoffverbrauch als Bemessungsgrundlage
herangezogen werden, wie der Polizeidirektor in der Novembersession

1997 selbst vorgeschlagen hat.
Mit der Überweisung meiner Motion können zwei Ziele erreicht
werden: Einerseits kann das vorliegende Gesetz auf den
1. Januar 1999 in Kraft gesetzt werden, denn so kann davon

ausgegangen werden, dass das Bundesgericht die hängige
Beschwerde gegen die Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern aus
dem Jahr 1995 ablehnt und damit die Gefahr von Mindereinnahmen

von 25 Mio. Franken pro Jahr abgewehrt werden kann.
Anderseits kann das Gesetz den Forderungen des Grossen
Rats, wonach die Motorfahrzeugsteuer nach dem Energieverbrauch

zu bemessen ist - wie das im Energieleitsatzdekret steht
und mit der überwiesenen Motion von Gunten beschlossen
wurde - umgehend angepasst werden. So könnte die
Gesetzesrevision im Sinn meines Antrags zu Artikel 7a (neu) in einem
bis anderthalb Jahren diskutiert werden.
Wird meine Motion überwiesen, kann man mit 99prozentiger
Sicherheit davon ausgehen, dass die Umweltverbände auf das
Referendum verzichten. Wird sie abgelehnt, kann man mit der
gleichen Sicherheit davon ausgehen, dass das Referendum
ergriffen und mit einem Volksvorschlag versucht wird, meinen
Antrag zu Artikel 7a (neu) mit einer Volksabstimmung in das
Gesetz einzubauen. Die Vorbereitungen für das Referendum
sind bereits weit fortgeschritten. (Die Ratsvizepräsidentin bittet
den Redner, zum Schluss zu kommen.)
Nicht nur die Umweltverbände, sondern auch die Industrie im
Raum Biel, die entscheidend an der Entwicklung des Smart und
des Swatchmobils beteiligt war, hat ein Interesse an einem
solchen Volksvorschlag, wie heute im «Bieler Tagblatt» zu lesen
ist. Es besteht ein grosses Interesse daran, für eine erfolgreiche
Lancierung von verbrauchsarmen Fahrzeugen gute Voraussetzungen

zu schaffen.
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Dätwyler (Lotzwil). Wir stehen kurz vor einem Scherbenhaufen:
Wird das Gesetz ohne Artikel 7a (neu) gemäss Antrag von Herrn
Käser angenommen und die Motion gleichzeitig abgelehnt, folgt
unweigerlich das konstruktive Referendum des VCS und des
WWF. Zusätzlich würde das Gewerbe einen Volksvorschlag mit
dem Ziel einreichen, die bernischen Motorfahrzeugsteuern auf
das schweizerische Mittel zu senken. Das heisst: Das neue
Gesetz kann auf den 1. Januar 1999 nicht in Kraft gesetzt werden.

Deshalb drohen grosse Einbussen bei den
Motorfahrzeugsteuereinnahmen. Wäre die grüne Vorlage in der Kommission
und im Grossen Rat durchgekommen, hätten wir diese Situation
nicht. Der tragfähige Kompromiss wäre von den Umweltverbänden

akzeptiert worden. Wir hätten auch dem Dekret über die
Leitsätze zur kantonalen Energiepolitik nachgelebt und wären
glaubwürdig gewesen. Ich bin mir bewusst, dass die in der
grünen Vorlage vorgesehene Hubraumbesteuerung auch nicht
das Ei des Kolumbus ist. Trotzdem bedaure ich, dass die
bürgerlichen Parteien den Kompromiss in Form der grünen Vorlage
abgelehnt haben. Die EVP-Fraktion unterstützt die Motion und
den Antrag Känser. Es ist richtig, dass der spezifische
Treibstoffverbrauch - und damit die Umweltbelastung - massgebend
ist für die Höhe der Motorfahrzeugsteuern. Wir müssen
allerdings zugeben, dass die Motion wie der Antrag einige Nachteile
haben, so die ungleiche Behandlung der Fahrzeughalter: Über
den Treibstoffverbrauch liegen erstens nicht für alle Kategorien
zuverlässige Angaben vor, weshalb einige Fahrzeuge immer
noch nach Gewicht besteuert werden müssen. Zweitens kann
die Fahnweise rund 20 Prozent des Benzinverbrauchs ausmachen,

was nicht berücksichtigt wird. Drittens ist der Umsteigeeffekt

wahrscheinlich gering: Wohl nur wenige Autohalter werden

auf verbrauchsarme Fahrzeuge umsteigen.
Ich hatte Kontakt mit dem zuständigen Amtsvorsteher im Kanton

Luzern, von dem ich auch einen Bericht erhalten habe; der
Kanton Luzern gewährt einen Steuerrabatt auf verbrauchsarmen
Autos. Mir wurde bestätigt, dass für dieses System der zusätzliche

Vollzugsaufwand nicht so gross ist. Es gab auch wenige
Rekurse, weil Grenzfälle immer zugunsten der Autohalter ausgelegt

wurden. Das Hauptproblem besteht aber darin, dass der
spezifische Treibstoffverbrauch nach EU-Richtlinien immer noch
kein amtlich gesicherter Wert ist, sondern letztlich eine Angabe
des Herstellers. Zudem sei der Umsteigeeffekt des Steuerrabatts

sehr klein. Gemäss Untersuchungen sind nur ganz wenige
Personen auf verbrauchsarme Fahrzeuge umgestiegen, vor
allem, weil das Autogewerbe nicht mitmacht: Es ist nicht
interessiert, kleine und verbrauchsarme Fahrzeuge zu verkaufen, weil

es an diesen weniger verdient. Deshalb bestünde die beste
Lösung darin, die Motorfahrzeugsteuer als Zuschlag auf dem
Treibstoff zu erheben. Sie berücksichtigt das Verursacherprinzip
und führt zur Kostenwahrheit. Sie ist allerdings nur als Bundeslösung

denkbar und sicher nicht kurzfristig realisierbar. Frau

Grossrätin Ursula Wyss und ich haben im November entsprechende

Vorstösse eingereicht. Der Regierungsrat verspricht in

der Antwort auf die Motion von Herrn Käser, dass er sich für
eine solche Lösung einsetzen wird.
Trotz den erwähnten Mängeln unterstützt die EVP-Fraktion die
Motion Käser. Wir wollen, dass der Kanton etwas in dieser

Richtung unternimmt. Es ist richtig, den Treibstoffverbrauch und
damit die Umweltbelastung als Massstab für die Steuerberechnung

zu nehmen. Wird der Antrag Käser zu Artikel 7a (neu) nicht
ins Gesetz aufgenommen, müsste das Gesetz eigentlich abgelehnt

werden. Weil wir aber nicht wollen, dass der Kanton einen
Einnahmenausfall erleidet, enthalten wir uns in diesem Fall in der

Schlussabstimmung der Stimme.

Matter. Wir wissen, dass der Motorfahrzeugverkehr einen

hohen Anteil an C02-Gasen produziert. Wir wissen, dass diese
Gase Auswirkungen auf das Klima haben und mit grosser
Wahrscheinlichkeit die Ursache für den sukzessiven weltweiten

Temperaturanstieg sind. Wenn unser Beitrag zur Reduzierung
des C02-Ausstosses auch bescheiden ist, darf das kein Argument

gegen einen entsprechenden Schritt sein. Eine

verbrauchsabhängige Besteuerung für neu zugelassene Personenwagen

ist deshalb die ideale Gelegenheit für den ersten Schritt
in diese Richtung. Auch wenn vorerst nicht grosse Auswirkungen

zu erwarten sind, indem markant mehr Fahrzeuge mit
geringem Treibstoffverbrauch gekauft würden, sollte der Anreiz
dazu dennoch geschaffen werden. Die gründlichen Abklärungen
von Ratskollege Käser und weiteren Experten zeigen, dass wir
eine entsprechende Gesetzesänderung jetzt vornehmen können.

Die Fraktion Grüne - Freie Liste unterstützt deshalb den
Antrag Käser. Wir haben allenfalls Verständnis dafür, das Ziel
der verbrauchsabhängigen Besteuerung nicht über den direkten
Weg der Gesetzesänderung, sondern über die Motion
anzusteuern. Sollten weder der Antrag zum Gesetz noch die Motion
im Rat eine Mehrheit finden, müssten die Fraktion Grüne - Freie
Liste und der Landesring den Weg über das konstruktive
Referendum suchen, damit die kantonalen Energieleitsätze doch
noch Beachtung finden.

Siegenthaler (Münchenbuchsee). Ich rede für die selbständige
SVP-Fraktion, Herr Käser: Wir waren bisher schon selbständig
und wissen, dass wir eine eigene Meinung vertreten, auch wenn
die Freiheitspartei zufällig die gleiche Meinung hat oder umgekehrt.

Ich erinnere weiter daran, dass wir in der Debatte nichts
umgekehrt haben: Die SVP-Fraktion hat auch in der Vernehmlassung

klar gesagt, es gehe um die Überführung des geltenden
Dekrets in ein Gesetz. Die Motion wurde für die zweite Lesung
als neue Variante vorgelegt. Sie hätte als Kommissionsmotion
dienen sollen. Wir haben mehr als zwei Stunden darüber diskutiert

und sie abgelehnt. Ich blende kurz in die erste Lesung
zurück, in der ich als Sprecher der SVP-Fraktion unsere Haltung
dargelegt habe: Ich sagte, es gehe um die Überführung des
Dekrets in ein Gesetz, und zwar mit den gleichen
Bemessungsgrundlagen wie bisher, und damit um die Sicherung der
rund 250 Mio. Franken Einnahmen, die der Kanton dringend
braucht. Die Diskussion drehte sich vor allem um die
Berücksichtigung des Hubraums und des Gesamtgewichts als
Bemessungsgrundlage für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht.
Zu unserem Erstaunen hat unser Kommissionsmitglied, Herr
Käser, mit Schreiben vom 6. Januar 1998 mitgeteilt, dass «der

Beizug des Hubraums als Bemessung der Fahrzeugsteuern
wirklich ein Flop gewesen wäre» - anders kann man es wirklich
kaum umschreiben! Wir erhalten also auf der ganzen Linie recht;
die Einsicht von Herrn Käser kommt spät, aber sie kommt.
Die Motion verlangt eine Besteuerung nach dem spezifischen
Treibstoffverbrauch. Wir haben über diesen Vorstoss lange
diskutiert und sind mit dem vierten Abschnitt der Antwort der
Regierung einverstanden, nicht aber mit dem Schlussatz. Wir
werden auch immer wieder auf die Motion von Gunten und auf
das Energieleitsatzdekret angesprochen. Ich lese Ihnen nun aus
der Debatte vom 16. August 1990 vor; Regierungsrat René
Bärtschi selig sagte damals in der Debatte über das Energieleitsatzdekret:

«Der Energieverbrauch werde aufgrund der
Typenprüfung bestimmt, ist vorhin gesagt worden. Die Regierung hat

Unterlagen, wonach der Energieverbrauch sich halt nicht einfach
nach der Typenprüfung richtet. Es wäre ja praktisch, ein Auto zu
besitzen, das nur gerade soviel Benzin verbraucht, wie die

Typenprüfung angibt. Das würde sicher manchen Autofahrer zu
einer andern Fahrweise anhalten. Aber ein Auto, das nach

Typenprüfung 10 Liter pro 100 Kilometer verbraucht, benötigt im

Stadtverkehr, oder wenn es etwas rassig gefahren wird,
vielleicht 13 bis 14 Liter, bei vernünftiger Fahnweise auf der Autobahn

demgegenüber vielleicht nur 9 oder 10 Liter auf 100
Kilometer. Der Verbrauch ist also nicht nur vom Autotyp abhängig,
sondern ebensosehr vom Typ, der das Auto fährt.»
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Die von Herrn Käser vorgeschlagene Bemessungsgrundlage
führt zu einer Serie von Ungerechtigkeiten: Gleiche Fahrzeuge
mit unterschiedlichem Alter werden unterschiedlich besteuert.
Wir haben mit der Verwaltung lange darüber diskutiert. Der
Personalbedarf müsste aufgestockt werden, weil aufgrund des
nicht transparenten Systems viele Rückfragen erfolgen würden.
Der Kommissionspräsident sagte es schon: Bei rund 500 000
Rechnungen gibt es rund 5 Prozent Anfragen, also 25 000. Sie

können sich somit vorstellen, was die von Herrn Käser
vorgeschlagene Lösung heissen würde! Wir müssen eine transparente
und praktikable Lösung finden, und es wäre doch falsch, wenn
nur noch einige wenige Fachbeamte und Systemspezialisten
das System kennen und die Besteuerung vornehmen würden.
Ist diese Besteuerungsart auf gesamtschweizerischer Ebene
einmal ein Thema, sind wir sicher nicht dagegen, entsprechend
mitzuhelfen.
Der letzte Satz der Motion verlangt, der Gesamtertrag der
Steuern dürfe sich nicht verändern. Mit dem vom Motionär
vorgeschlagenen System würden für bestimmte Fahrzeugtypen
höhere Steuern verlangt als heute. Ich wiederhole auch meine

Aussage aus der ersten Lesung: Der Treibstoffpreis setzt sich
heute schon zu 29 Prozent aus dem Warenpreis und zu 71

Prozent aus Abgaben, Steuern und Zöllen zusammen. Wer ein

grösseres und stärkeres Fahrzeug fährt, braucht mehr Treibstoff
und zahlt entsprechend mehr.
Ich komme nicht umhin zu vermuten, dass Herr Käser eine neue
Variante ausgearbeitet hat, um sein Gesicht nicht ganz zu verlieren.

Gegen eine solche gesamtschweizerische Lösung wehren
wir uns nicht. In der heutigen Situation aber, in der Fragen der
Durchführbarkeit, der Rechtssicherheit, der Rechtsgleichheit
oder Rechtsungleichheit offen sind, muss ich im Namen der
SVP-Fraktion beantragen, die Motion und auch den Antrag zu
Artikel 7a (neu) abzulehnen.

Bühler. Ich nehme Stellung zum Antrag von Herrn Käser zu
Artikel 7a (neu); Herr Erb wird sich zur Motion äussern.
So vehement, wie Herr Käser vor und in der ersten Lesung für
die Hubraumbesteuerung eingestanden ist, so vehement ist er
jetzt für die Besteuerung nach dem theoretischen spezifischen
Verbrauch. Der Antrag wurde bereits in der Kommission abgelehnt

und liegt jetzt halt wieder vor, und zwar als Gesetzesantrag
wie als Motion - das ist politisch legal, schliesslich sind bald
Wahlen! Die FDP-Fraktion ist trotzdem noch nicht dafür: Der

Vorschlag ist mit dermassen vielen Ungleichheiten und
Ungerechtigkeiten verbunden, dass es unfair wäre, ihn im Gesetz
aufzunehmen. Der Ansatz ist möglicherweise gut; der Vorschlag
kann aber nicht so übernommen werden, wie er vorliegt. Die

Besteuerung ist so lange willkürlich, als sie das Fahrzeug und
nicht die Fahrleistung pro Jahr berücksichtigt. Wer wenig fährt,
zahlt gleichviel wie ein Vielfahrer. Der einzige gerechte Weg führt
über die Tanksäule und den Benzinpreis: Wer mehr fährt,
braucht mehr Benzin und zahlt ergo mehr Abgaben. Natürlich
kassiert der Bund, aber die Kantone werden an den Einnahmen
beteiligt.
Eine kantonale Besteuerung nach theoretischem Verbrauch ist
weder gerechter noch ökologischer, solange nicht der jährliche
Totalverbrauch berücksichtigt wird. Mit der Gewichtsbesteuerung

wird die ökologische Vorgabe in etwa auch erreicht:
Schwerere Fahrzeuge brauchen mehr Benzin - das ist Physik,
und sie gilt für alle hier im Saal und ebenso für die Medien. In

diesem Fall werden auch mehr Abgaben bezahlt und damit
mehr kantonale Motorfahrzeugsteuern eingenommen. Eine
weitere Ungerechtigkeit des von Herrn Käser vorgeschlagenen
Systems beträfe Lieferwagen und direkt importierte Fahrzeuge:
Sie würden nicht berücksichtigt - alles in allem also eine
fragwürdige Sache! Ich bitte Sie deshalb im Namen der FDP-
Fraktion, den Antrag Käser abzulehnen.

Hess-Güdel. Da Grossrätin Ursula Wyss als eintägige Mutter
nicht bei uns sein kann, vertrete ich sie als Fraktionssprecherin.
Die SP-Fraktion hat ihre Entrüstung darüber, dass kein Schritt in

Richtung verbrauchsabhängige Besteuerung gefunden wurde
und der Kompromiss mit der Hubraumbesteuerung nicht
zustandegekommen ist, bereits in der ersten Lesung geäussert.
Wir kamen nach seriösen Abklärungen seither zu einem anderen
Schluss. Kurz vor der zweiten Lesung hat Herr Käser allen

Kommissionsmitgliedern einen Kompromissvorschlag in Form
der verbrauchsabhängigen Motorfahrzeugsteuer unterbreitet.
Wirkung und Einfachheit der Berechnungspraxis haben ein paar
Kommissionsmitglieder sofort überzeugt. Auch Regierungsrat
Widmer hat den Vorschlag als prüfenswert befunden. Die
bürgerliche Mehrheit konnte sich aber nicht dazu bewegen lassen,
eine Kommissionsmotion einzureichen mit dem Auftrag, die

Motorfahrzeugsteuer für Neuwagen nach dem Treibstoffverbrauch

zu erheben. Mit diesem Vorschlag hätte erstens das
Gesetz sofort in Kraft gesetzt werden können, ohne dass das
Referendum ergriffen worden wäre, und zweitens beträfe die
Umstellung nur Neuwagen, die ohnehin in kurzer Zeit alle nach
EU-Normen erfasst werden. Leider haben auch die fundierten
Abklärungen in der Kommission kein Gehör gefunden und deren
Mehrheit nicht überzeugt. Gerade weil der Grosse Rat im Rahmen

des Energieleitsatzdekrets 1990 beschlossen hat, die
Besteuerung der Strassenfahrzeuge nach dem Treibstoffverbrauch
auszugestalten, und weil die überwiesene Motion von Gunten
aus dem Jahr 1995 das Energieleitsatzdekret bestätigt hat,
frage ich mich, weshalb der Grosse Rat nach drei Jahren einen
derartigen Schwenker macht! Man darf schliesslich die
Hoffnung, der Antrag von Herrn Käser und die ganze Aufklärungsarbeit

hätten ein Umdenken in Gang gebracht, nicht aufgeben. Es
ist unser Anliegen, diesen Antrag materiell zu diskutieren. Es

würde unserem Kanton gut anstehen, wieder einmal eine
Vorreiterrolle zu übernehmen. Ich wünsche mir mutige Schritte zu
einem echten und zukunftsweisenden Gesetz.
Die Motion Käser ist die logische Folge aus der Haltung der
Kommission und des Grossen Rates nach der ersten Lesung
des Gesetzesentwurfs. Der Kanton Bern könnte als erster Kanton

eine verbrauchsabhängige Besteuerung der Motorfahrzeuge
im Gesetz verankern. Das wäre ein umweit- und energiepolitischer

Schritt in die richtige Richtung. Mit einer verbrauchsabhängigen

Besteuerung schaffen wir auch die nötigen
Rahmenbedingungen, um neue sparsamere Autos und neue Technologien

zu fördern. Wir unterstützen damit ferner die exportorientierte

Wirtschaft und schaffen Arbeitsplätze in innovativen Branchen.

Die Regierung schlägt in ihrer Antwort vor, die Umsetzung
des Energieleitsatzdekrets längerfristig - ich betone: längerfristig

- über einen Treibstoffzuschlag auf Bundesebene zu erreichen.
Es wird Jahre dauern, bis eine annehmbare Lösung erreicht
wird. In der Zwischenzeit entsteht aber im Kanton Bern ein
Gesetz, hinter dem die SP-Fraktion nicht stehen kann. Mit der
Überweisung der Motion Käser könnte voraussichtlich ein
Referendum verhindert werden. Ich bitte Sie im Namen der SP-
Fraktion, sie anzunehmen.

Gurtner-Schwarzenbach. Die grüne und autonomistische
Fraktion unterstützt die Motion Käser wie das allfällige Referendum

gegen das Gesetz über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge,

sollte die Belohnung von umweltfreundlichem Verhalten
nicht berücksichtigt werden. Wir haben uns bereits in der ersten
Lesung für eine verbrauchsabhängige Besteuerung eingesetzt.
Wir wären auch bereit gewesen, den Kompromiss gemäss
grüner Vorlage einzugehen. Es geht nicht zuletzt um die
Glaubwürdigkeit des Parlaments: Wollen wir, dass man unser Wort
noch ernst nimmt und man uns noch traut, müssen wir unseren
1990 beschlossenen Leitsätzen zur kantonalen Energiepolitik
Rechnung tragen, aber auch dem Inhalt der oft zitierten Motion
von Gunten von 1995. Ein Systemwechsel steht also so oder so
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an. Nachdem der Kompromiss gemäss grüner Fassung in der
Kommission und im Grossen Rat in der ersten Lesung mit
Füssen getreten wurde, ist für uns klar, dass nur ein grundsätzlicher

Systemwechsel sinnvoll ist. Der Vorschlag von Herrn Käser
liegt unseren Vorstellungen am nächsten. Mit dem Wechsel zu
einer verbrauchsabhängigen Besteuerung werden verbrauchsarme

Fahrzeuge endlich nicht mehr benachteiligt. Mit nicht
erneuerbaren Energien würde sorgsamer umgegangen und der
Luftverschmutzung, wenn auch in geringem Mass, entgegengewirkt.

Die Motion Käser oder die entsprechende Gesetzesänderung

ermöglicht diesen Systemwechsel ohne riesigen
Verwaltungsaufwand. Es sollen ja Fahrzeughalterinnen und -halter vor
allem beim Neukauf dazu bewogen werden, sich ein
verbrauchsärmeres Auto anzuschaffen. Es kann allen zugemutet
werden, einen Katalog genau zu studieren und nicht nur auf
Farbe, Form oder dicke Polster zu schauen. Alle Zeichen
ausserhalb des Kantons Bern deuten auf einen Systemwechsel
hin. Es wäre ein falsches Zeichen, wenn wir ein veraltetes
System stur in einem formellen Gesetz verankern würden. Wir
würden auch früheren Beschlüssen des Grossen Rates nicht
gerecht und falsche Zeichen der Zeit setzen. Ich bitte Sie, die
Motion von Herrn Käser zu überweisen und seinen Antrag zu
Artikel 7a (neu) zu unterstützen.

Präsident Seiler (Moosseedorf) übernimmt wieder den Vorsitz.

Keller-Beutler. Die Geschichte eines schier unendlichen
Zickzacks: Wie bereits oft gehört, hat der Grosse Rat 1990 zum
Energieleitsatzdekret und damit zur verbrauchsabhängigen
Besteuerung von Motorfahrzeugen ja gesagt - es schadet
nichts, wenn wir das ein drittes oder ein viertes Mal hören müssen.

Das gilt auch für die überwiesene Motion von Gunten von
1995, die das Gleiche verlangt. Der Regierungsrat wollte deshalb

1997 die Bemessungsgrundlage für die Motorfahrzeugsteuer

vom Gewicht alleine auf das Gewicht und den Hubraum
verlagern - aber nicht für lange: Schon vor der ersten
Kommissionssitzung hat er diese Idee aus der Gesetzesvorlage
zurückgezogen - aus Angst vor der Autolobby, die Zeter und Mordio
geschrien hat. Das Ergebnis der ersten Lesung vom November
1997 ist bekannt und dennoch traurig genug! Heute haben wir
eine neue Situation und eine neue Chance, hoffe ich. Laut
Antrag zu Artikel 7a (neu) und gemäss Motion Käser soll der
Benzinverbrauch besteuert werden. Die vorliegenden Studien
beweisen, dass dieser Weg gangbar ist. Zickzackkurse von Parlament

oder Regierungsrat waren in letzter Zeit leider nicht ganz
selten. Sie waren aber meistens auf die fehlenden Finanzen
zurückzuführen. Hier geht es nicht darum: Die Regierung hat

von Anfang an erklärt, die Vorlage solle kostenneutral bleiben.
Deshalb verstehe ich ihr zögerliches Verhalten nicht: Es darf
doch nicht sein, dass sie sich gemeinsam mit dem Grossen Rat
wie die Fahne nach dem Wind richtet. Hören wir auf mit diesem
Zickzackkurs! Schlagen wir einen geraden Weg und eine klare

Richtung ein, sagen wir ja zum kantonalen Energieleitsatzdekret
und sagen wir ja zu den Anträgen und zur Motion von Herrn
Käser!

Erb. Es wurde bereits gesagt, dass sich das Anliegen von Herrn
Käser kurzfristig nicht realisieren lässt; Stichworte sind der
Verwaltungsaufwand, die Sicherheit bei der Steuererhebung und
die Steuergerechtigkeit. Aus diesem Grund lehnt die FDP-

Fraktion nicht nur den Antrag zu Artikel 7a (neu), sondern auch
die verbindliche Form der Motion ab. Das ist an sich logisch,
wenn beides gleichzeitig beraten wird. Die FDP-Fraktion wäre
bereit gewesen, die Motion als Postulat zu überweisen; das
scheint allerdings nicht zur Diskussion zu stehen. Es wurden

einige Tatsachen genannt: Kein anderer Kanton besteuert die

Fahrzeuge nach dem spezifischen Energieverbrauch. Wir würden

also Neuland betreten - mit allen Unsicherheiten und Un¬

wägbarkeiten. Alle Kantone berücksichtigen bereits heute den
Energieverbrauch der Fahrzeuge - entweder über das Gewicht,
über den Hubraum oder über die Steuer- oder DIN-PS. Kein
System, das ausschliesslich auf Fahrzeugdaten abstellt,
berücksichtigt den effektiven Energieverbrauch, also die Fahrleistung,

auch nicht das von Herrn Käser vorgeschlagene. Kein
System berücksichtigt auch den Umgang mit dem Fahrzeug,
also die Fahrweise. Auch davon hängt der Energieverbrauch
bekanntlich ab. Über eine weitergehende Berücksichtigung des
Energieverbrauchs sind sich die Experten offenbar nicht einig -
auch nicht die Politiker und jene, die beides sind.
Auf welchem Niveau der Steuerbelastung führen wir diesen
Streit? Die Steuerbelastung im Kanton Bern liegt bei den meisten

Steuern bekanntlich weit über dem gesamtschweizerischen
Durchschnitt, meistens sehr deutlich. Die Motorfahrzeugsteuern
tragen massiv zum negativen Steuerimage unseres Kantons bei.
Der Index 1996 liegt im Kanton Bern bei 141,2 Punkten, im
Kanton Solothurn bei 90 und im Wallis bei 54,5 Punkten: Über
alle Kategorien im Durchschnitt gerechnet verlangt der Kanton
Bern das 2,6fache des Kantons Wallis. Im Kanton Obwalden
liegt der Index bei 75 Punkten - etwas mehr als die Hälfte des
Kantons Bern -, im Kanton Luzern bei 97,5 und im Kanton
Freiburg bei 104,7 Punkten, also obschon über dem schweizerischen

Durchschnitt, so doch deutlich unter dem Wert des
Kantons Bern. Bei einzelnen Fahrzeugkategorien sind die
Unterschiede noch grösser, so bei Fahrzeugen von 1,2 Tonnen
Fahrzeuggewicht: Bern 165,4 Indexpunkte, Obwalden 73,5, Freiburg
114,7, Wallis 49,4. Angesichts dieser Zahlen könnte man auf
den Gedanken kommen, dass reduzierte Steuersätze drohende
Steuerausfälle korrigieren, indem im Kanton Bern wieder mehr

Fahrzeuge immatrikuliert würden. (Der Präsident bittet den Redner,

zum Schluss zu kommen.) Die Auswirkungen des
Vorschlags von Herrn Käser sind schwer absehbar. Es handelt sich
um Experimente. Experimente sollten auf niedrigerem Steuerniveau

versucht werden, nicht aber bei den heutigen hohen
Belastungen. Wir lehnen die Motion von Herrn Käser ab, sollte er sie
nicht in ein Postulat umwandeln. Die FDP-Fraktion wird dem
Gesetz in der Schlussabstimmung gemäss Antrag der Kommission

zustimmen, das heisst ja zum Gesetz im formellen Sinn und

ja zur Möglichkeit, dagegen das Referendum zu ergreifen. Unser
Vorbehalt: Wird eine Volksabstimmung provoziert, behalten wir
uns trotz Zustimmung in der Schlussabstimmung vor, einem
Komitee beizutreten, das das Gesetz nicht frontal bekämpft,
aber Verbesserungen in unserem Sinn herausholen will.

Gmünder. Ich hoffe nicht, dass es zu einem Hornberger Schiessen

kommt, obschon die Diskussion darauf hinausläuft. Ich will
die von meinem Vorredner erwähnten Zahlen nicht wiederholen.
Man kann einem neuen System stur nach- beziehungsweise ein

solches vorleben und dabei etwas provozieren, so wie das vor
Jahren mit dem von linksökologischen Kreisen und dem Buwal
lancierten ominösen Radumdrehungszähler - dem Witz des
Jahrhunderts! - der Fall war. Das von Herrn Käser vorgeschlagene

System ist weniger schlimm, aber immer noch schlimm
genug! Die Drohungen der Herrschaften von SP, EVP, Grüne -
Freie Liste und grüner und autonomistischer Fraktion machen

uns überhaupt keinen Eindruck: Gehen Sie nur diese
Unterschriften sammeln! Das ist ein ganz harter Job; Sie wissen das
vielleicht, und sonst erfahren Sie es!

Wenn die Motion Käser den gesamten Steuerertrag auf der

gleichen Höhe wie heute beibehalten will, kann man wirklich von
einem Hornberger Schiessen sprechen. Ich glaube nicht, dass
sich die Systemänderung lohnt. Wir sind mit dem heutigen
Gesetz auch nicht ganz zufrieden, versuchen aber, der Gerechtigkeit

in etwa nahezukommen. Jede weitere Annäherung kostet
unendlich viel mehr Geld und Kraft und Nerven. Man sieht das
hier: Diese Debatte ist nicht mehr effizient, sondern ein Theater
mit Theorien zur Praxis! Wenn Herr Matter sagt, mit dem Sy-
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stemwechsel gäbe es weniger C02, ist das eine Selbsttäuschung

und eine Täuschung anderer, weil er meint, man fahre
dann weniger Kilometer: Der Blödsinn ist aber das unsinnige
Herumfahren! Ob jemand einen kleinen Karren hat oder ein

riesiges Vehikel, ist wieder etwas anderes. Sie können auch mit
einem 800ccm-Fahrzeug 10 000 Kilometer sinnlos herumfahren;
das nützt der Umwelt genausowenig! Ich habe immer gesagt,
man solle das Auto und den Zug vernünftig benutzen. Das ist
nicht schizophren. Man soli auch für sich selbst eine Energiebilanz

führen und sie nicht ur von den andern verlangen; das
wäre korrekt.
Der Fraktionssprecher ha ,chon gesagt, gegen was alles wir
sind; ich bitte Sie, die Anträge zum Gesetz und die Motion Käser

abzulehnen.

Marthaler. Frau Keller sagte, man müsse das Energieleitsatzdekret

drei- bis viermal erwähnen. Ich war bei dessen Behandlung

dabei und wiederhole es nun auch schon das dritte oder
vierte Mal: Schon seinerzeit wurde das geltende System gegen
den Widerstand der Regierung ins Dekret aufgenommen, weil

man schon dmals sagte, anders könne man die Steuerbemessung

nicht vollziehen. Die ebenfalls erwähnte Motion von Gunten
wurde überwiesen. Eine Expertenkommission hat zwei Jahre

gearbeitet. Vorberatende Kommission und Grosser Rat haben
die entsprechenden Anträge in erster Lesung abgelehnt. Die

Motion von Gunten kann deshalb im nächsten Verwaltungsbericht

als erfüllt abgeschrieben werden.
Die Motion Käser (Meienried) verlangt unter anderem folgendes:
«Die Gesetzesänderung hat zu berücksichtigen, dass sich der

Gesamtertrag der Motorfahrzeugsteuer gegenüber heute nicht
wesentlich verändern darf.» Als einigermassen praktisch veranlagter

Mensch habe ich mir überlegt, wie man das bildlich
darstellen könnte: Eine Familie hat zwei Kinder. Beide erhalten ein
Velo, beide den gleichen Typ, eines ist neu, das andere älter.
Beim neuen Velo pumpen wir die Räder, beim älteren nur das
Vorderrad. Beim neuen Velo kontrollieren wir, ob das gut
herauskommt oder nicht - und stellen dafür zwei Leute an. Kommt
es gut heraus, lassen wir beim alten Velo die Luft auch aus dem
Vorderrad heraus. Das ist das Fazit, was den praktischen Teil

der Motion, übersetzt auf gleichbleibende Gesamterträge,
betrifft. So geht es nicht, Herr Käser!
Es war vom Referendum von der einen wie von der andern Seite
die Rede. Ich habe keine Angst vor dem Referendum und würde
mich auch zur Verfügung stellen. Damit die entsprechenden
Leute nicht mühsam zusammengesucht werden müssen, beantrage

ich namentliche Abstimmung zum Antrag Käser zu Artikel
7 a (neu).

Käser (Meienried). Herr Siegenthaler sagte, bereits in der
Vernehmlassung habe die SVP das Dekret nur in ein Gesetz
umwandeln wollen. Er sollte aber die ganze Vernehmlassung der
SVP lesen: Sie schrieb auch, im Moment seien die Daten noch
nicht vorhanden, sie sei aber für eine verbrauchsabhängige
Besteuerung. Mir wurde unterschoben, ich hätte mich für die

Hubraumbesteuerung eingesetzt: Ich habe in der
Expertenkommission immer wieder auf die verbrauchsabhängige
Besteuerung gedrängt. Schliesslich wurde die Hubraumbesteuerung

als Kompromiss beschlossen, was der grünen Vorlage
entsprach. Ich habe dem Kompromiss nicht zugestimmt, im

Gegensatz zu Vertretern anderer Verbände und Parteien. Als

Mitglied der Expertenkommission habe ich mich verpflichtet
gefühlt, hier im Saal auch für die grüne Vorlage einzustehen - im

Gegensatz zu jenen Parteien, die plötzlich gekippt sind. Ich

selbst habe deshalb gesagt, diese Lösung wäre ein Flop gewesen.

Es hiess, die Verbrauchszahlen seien ungenau und nicht
realistisch, und sie hingen auch von der Fahrweise ab. Das ist richtig.

Die EU-Richtlinien schreiben aber klar vor, wie die Zahlen

europaweit ermittelt werden sollen. Die Genauigkeit beträgt
plus-minus 10 Prozent. Nehmen wir das heutige System: Beim

Wägen des Autos kommt irgendein Beamter und sagt, im Auto
hätten noch vier Personen und zwei Steine und noch etwas auf
dem Dach Platz, und dann kämen noch 250 Kilo Zuladegewicht
hinzu, was das Gesamtgewicht ergebe. Dieses Gesamtgewicht
wird dann für die Besteuerung massgebend. Wieviele Kilometer
werden aber mit dem Gesamtgewicht herumgefahren? Die

Abweichung ist also viel grösser als bei der verbrauchsabhängigen

Besteuerung. Es ist auch nicht so, wie Herr Erb sagte, dass
der Kanton Bern der einzige Kanton mit dem neuen System
wäre; der Kanton Luzern praktiziert nicht das gleiche, aber ein
ähnliches Modell. Die kleinsten Wagen werden mit Hilfe eines

Bonussystems bevorteilt. Seit kurzem gibt es eine Erfolgskontrolle:

Die erstmalige Einführung der neuen Regelung hat
200 000 Franken gekostet, und jährlich sind rund zwei Manntage

Mehraufwand zu erwarten; hochgerechnet auf den Kanton
Bern wären es etwas mehr. Die 200 000 Franken Kosten für
den Systemwechsel wären weniger als ein Promille der gesamten

Motorfahrzeugsteuereinnahmen im Kanton Bern.
Mit der Annahme der Motion als Postulat gemäss Vorschlag der
Regierung würde der Kanton Bern beim Bund vorstellig. Mit der
Annahme der erwähnten zürcherischen Standesinitiative würde
der Weg durch die Bundesverwaltung und das Bundesparlament

nötig. Ich schlage einen anderen Weg vor: Werden meine

Anträge zu Artikel 7a (neu) von der Verwaltung geprüft, liegt in

einem bis anderthalb Jahren eine Antwort auf die offenen Fragen

vor. Ist dieser Weg nicht machbar, kann man immer noch
den Weg über die Besteuerung des Treibstoffs angehen.
Herr Erb hat das Steuerniveau angesprochen; seine Zahlen
waren richtig. Den Montagszeitungen war ein Prospekt mit
einem wunderbaren Chrysler-Jeep beigelegt. Ich habe mir die
Mühe genommen, die Steuern dafür zu vergleichen: Heute sind
es im Kanton Bern 786,75 Franken, im Kanton Solothurn - mit
90 Indexpunkten - aber 950 Franken, also 165 Franken mehr!
Meine Damen und Herren: Die grossen Fahrzeuge werden im
Kanton Bern eindeutig unter dem schweizerischen Mittel
besteuert! Wer die Steuern proportional auf das schweizerische
Mittel senken will, muss den Leuten schon erklären, weshalb
dieses Fahrzeug heute schon unter dem Schnitt besteuert wird
und noch einmal um 250 Franken weniger belastet werden soll!

(Der Präsident bittet den Redner, zum Schluss zu kommen.) Ich
habe den Vergleich mit den Velos zwar nicht verstanden, Herr
Marthaler, weise aber darauf hin, dass es um eine Auto- und
nicht um eine Velosteuer geht.

Balmer, Präsident der Kommission. Als Kommissionspräsident
muss ich angesichts der Referendumsdrohungen von zwei
Seiten an die Verantwortung der Grossrätinnen und Grossräte
für die Staatsfinanzen appellieren! Das heutige einfache System
mit der Gewichtsbesteuerung berücksichtigt den Energieverbrauch;

ich muss das wiederholen, nachdem es dreimal bestritten

wurde. Behalten wir dieses System bei, ist dieses Parlament
bereit, in der Schweiz weiterhin die höchsten Motorfahrzeugsteuern

zu erheben. Ist das nicht der Fall - deshalb die
Referendumsdrohungen von zwei Seiten -, kippt das Ganze. Überweisen

wir also das Gesetz in der beantragten Form. Gibt es später
brauchbare Lösungen, kann man immer noch darüber
sprechen.

Der Grosse Rat muss auch seine Verantwortung als Gesetzgeber

gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern wahrnehmen,
was Umsetzung, Nachvollziehbarkeit und Klarheit der Gesetzgebung

betrifft. Schaffen wir doch nicht Gesetze, die erwiese-
nermassen nicht nachvollziehbar sind, was auch Herr Käser im

persönlichen Gespräch verschiedentlich gesagt sagt. Wir
schaffen auch eine Rechtsungleichheit. Ich bitte Sie, der
Kommissionsmehrheit zu folgen, den vorliegenden Gesetzesentwurf
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anzunehmen und die Motion wie die Anträge von Herrn Käser
abzulehnen.

Widmer, Polizei- und Militärdirektor. Ich habe die Diskussion
mit Interesse verfolgt und auch Hiebe eingesteckt. Frau Keller,
das Ganze hat eine finanzpolitische Komponente! Ich beginne
mit einem Appell an alle: Wir sollten die uns als Staatsbürgerin
und als Staatsbürger auferlegte Verantwortung wahrnehmen.
Denken Sie daran: Es geht um Einnahmen von 250 Mio. Franken.

Wir sollten diese, oder einen Teil davon, nicht leichtfertig
aufs Spiel setzen. Deshalb bitte ich Sie: Spielen Sie nicht mit
dem Feuer!
Man hat zu Recht kritisiert, dass die Strassenrechnung nicht
bereits in der ersten Lesung vorgelegt wurde. Ich habe das auch
bedauert. Sie liegt zwar vor, ist aber noch nicht so präsentierbar,

wie wir das gerne möchten. Die Bau-, Verkehrs- und
Energiedirektorin hat im Zusammenhang mit der Aufgabenentflechtung

zwischen Kanton und Gemeinden eine Arbeitsgruppe
eingesetzt, die bis im Frühling 1999 die Strassenrechnung so
ausgestalten soll, dass Aussagen für die Gemeinden wie für den
Kanton gemacht werden können. Zur heutigen Situation: Mit
den Steuereinnahmen fährt der Kanton relativ gut. Er nimmt
mehr ein, als er ausgibt. Bei den Gemeinden ist es umgekehrt:
Sie müssen mehr Geld ausgeben. Dieser Umstand soll im

Aufgabenteilungsprojekt berücksichtigt werden.
Zum Vorschlag von Herrn Käser - ob in Form von Artikel 7a
(neu) oder der Motion, ist gleich: Herr Käser hat viel gearbeitet.
Ich habe gesagt, der Vorschlag sei prüfenswert. Das entsprechende

Zitat ist als Meinung der Regierung in der Antwort auf
die Motion zu finden. Wir sagten, der Vorschlag gehe in die

richtige Richtung. Die Regierung will eine Bundeslösung anstreben,

was, wie mehrmals gehört, die entsprechenden gesetzlichen

Änderungen erfordert. Mehrmals wurde auch gesagt,
weshalb das System nicht anwendbar ist; man könnte das

zwar, aber es gibt eine Reihe von Haken: Der Kanton Bern darf
keinen Alleingang unternehmen; das sagt uns auch das
Bundesamt für Strassenbau. Die Kosten sind zu hoch, und das

System ist nicht gut. Ein weiteres ist die Rechtsgleichheit: Wir
wollen nicht eine Beschwerdeflut auslösen. Es ist auch nicht
abgeklärt, ob es verfassungswidrig ist, wenn man über Jahre

hinweg zwei Bemessungskriterien - Gewichts- und verbrauchsabhängige

Besteuerung - anwendet.
Ich bin froh, dass Herr Käser in der Motion klare Kategorien
aufgestellt hat, indem er die Lieferwagen ausklammert. 1997
wurden dem Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt 2720 neue
Typengenehmigungen zugestellt. Damit ist die Modellvielfalt
wesentlich grösser, als man gemeinhin annimmt. Die
Typengenehmigung ist heute noch kein eindeutiges Kriterium. Für die

Zuordnung des Normalverbrauchs pro Typengenehmigung
bestehen bis zu 18 verschiedene Angaben über den Normverbrauch.

Das führt zu Problemen. Deshalb schlägt der
Regierungsrat vor, die Motion Käser und den Antrag zu Artikel 7a

(neu) abzulehnen. Wir bauen Herrn Käser eine Brücke, indem
wir die Motion als Postulat entgegennehmen. Ich wiederhole
auch: Der Regierungsrat strebt eine Bundeslösung an. Kommt
diese nicht zustande, wollen wir kantonale Möglichkeiten prüfen.
Dem Regierungsrat wurde vorgeworfen, er habe bis jetzt nichts

getan: Die Gewichtsbesteuerung ist das System, das dem

Energieleitsatzdekret am nächsten kommt! Dazu kommt die

Kapitalbesteuerung von 80 bis 90 Rappen pro Liter Benzin.
Beides hat eine Lenkungswirkung und kommt dem Energieleitsatzdekret

ein Stück weit nahe.

Detailberatung

Art. 1 - 4

Angenommen

Art. 5

Präsident. Der Antrag der Redaktionskommission wird nicht
bestritten. - Artikel 5 ist damit stillschweigend genehmigt.

Art. 6 - 7

Angenommen

Art. 7a (neu)

Antrag Käser (Meienried)
Abs. 1 : Serienmässig hergestellte Personenwagen bis 3500 kg
Gesamtgewicht, für die gestützt auf die Bundesverordnung über
die Absenkung des spezifischen Treibstoffverbrauchs von
Personenwagen vom 18. Dezember 1995 ein energietechnisches
Prüfverfahren erforderlich und deren Typengenehmigung nach
dem 1. Oktober 1997 erfolgt ist, werden nach dem spezifischen
Treibstoffverbrauch besteuert.
Abs. 2: Die Grundsteuer beträgt für den ersten Liter Treibstoffverbrauch

pro 100 km Fahrleistung 60 Franken. Die Steuer
erhöht sich für jeden weiteren Liter um jeweils drei Prozent der
vorhergehenden Literklasse.
Abs. 3: Für die Besteuerung der Dieselfahrzeuge wird der nach
EU-Richtlinie ermittelte spezifische Treibstoffverbrauch mit dem
spezifischen Gewicht auf das Benzinäquivalent umgerechnet.
Abs. 4: Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten in einer
Verordnung. Er kann dabei auch andere Fahrzeuge (z.B.
Hybridfahrzeuge), die keinem energietechnischen Prüfverfahren
unterliegen, dieser Steuerbemessungsart unterstellen, wenn für diese
Fahrzeuge der spezifische Treibstoffverbrauch nach den Regeln
der Richtlinie Nr. 80/1268/EWG respektive deren Folgerichtlinie
ermittelt wurde.

Präsident. Die Debatte über den Antrag wurde bereits geführt.
Herr Marthaler hat namentliche Abstimmung verlangt. Herr
Käser stellt einen Ordnungsantrag.

Käser (Meienried). Der Antrag zu Artikel 7a (neu) und die Motion
sind zwei unterschiedliche Dinge. Auch wenn sie gemeinsam
behandelt wurden, kann man sie nicht vermischen. Ich verlange,
dass mein Antrag zu Artikel 7a (neu) diskutiert wird.

Präsident. Herr Käser beantragt somit die erneute Öffnung der
Rednerliste.

Marthaler. Ich bitte Sie, den Ordnungsantrag abzulehnen. Es

ist Usanz, dass der Grossratspräsident zu Beginn solcher
Verhandlungen das Verfahren vorschlägt. Der Grossratspräsident
hat das getan, und aus dem Rat war kein Widerspruch zu
vernehmen. Ich sehe deshalb nicht ein, weshalb wir noch einmal
diskutieren sollen.

Abstimmung
Für den Antrag auf Diskussion 55 Stimmen

Dagegen 84 Stimmen
(2 Enthaltungen)

Präsident. Wir befinden über den Namensaufruf. Dafür sind 35
Stimmen nötig.

Abstimmung
Für namentliche Abstimmung 125 Stimmen

Namentliche Abstimmung
Für den Antrag Käser (Meienried) stimmen: Albrecht, Bettschen,
Bieri (Oberdiessbach), Bohler, Christen (Bern), Daetwyler (St-

Imier), Dätwyler (Lotzwil), Eigenmann Fisch, Gauler, Gilgen-
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Müller, Graf (Moutier), Gurtner-Schwarzenbach, Gusset-Durisch,
Hess-Güdel, Hofer (Biel), Hurni-Wilhelm, Iseli-Marti, Jörg, Käser

(Meienried), Kauert-Loeffel, Kaufmann (Bern), Keller-Beutler,
Kempf Schluchter, Kiener Nellen, Kiener (Heimiswil), Koch,
Künzler, Liniger, Marti-Caccivio, Matter, Mauerhofer, Morgentha-
ler, Möri-Tock, Mosimann, Müller (Thun), Rickenbacher, Rytz,
Schärer, Schreier, Schwarz, Seiler (Bönigen), Stirnemann,
Strecker-Krüsi, Tanner, Trüssel-Stalder, von Allmen (Gimmelwald),

von Ballmoos, von Escher-Fuhrer, Wenger-Schüpbach,
Widmer (Bern), Widmer-Keller, Wisler Albrecht, Zaugg (Burg-
dorl), Zbären, Zbinden Günter, Zemp (56 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aebersold, Aebischer, Aeschbacher, Balmer,
Balz, Barth, Bernhard-Kirchhofer, Beutler, Bolli Jost, Bommeli,
Brodmann, Brönnimann, Bühler, Burkhalter, Christen (Rüedis-
bach), Eberle, Erb, Fischer, Frainier, Friedli, Fuhrer, Geissbühler,
Glur-Schneider, Gmünder, Graf (Bolligen), Grünig, Günter,
Hauswirth, Hofer (Schüpfen), Horisberger, Houriet, Hubschmid,
Hurni (Sutz), Hutzli, Iseli (Biel), Isenschmid, Jäger, Jakob, Jenni-
Schmid, Joder, Käser (Münchenbuchsee), Kaufmann
(Bremgarten), Knecht-Messerli, Künzi, Landolt, Lecomte, Liechti, Lüthi

(Uetendorf), Marthaler, Meyer, Michel (Brienz), Neuenschwander
(Rüfenacht), Nyffenegger, Pauli (Bern), Pauli (Nidau), Pfister

(Wasen), Pfister (Zweisimmen), Portmann, Reber, Riedwyl, Rü-

fenacht-Frey, Schaad, Schibier, Schläppi, Schneiter, Schwab,
Sidler (Port), Siegenthaler (Münchenbuchsee), Siegenthaler
(Oberwangen), Siegenthaler (Bern), Siegrist, Singer, Soltermann,
Stalder, Stauffer, Steiner, Stöckli, Streit (Neuenegg), Streit-

Eggimann, Studer, Sumi, Sutter, Voiblet, von Allmen (Wengen),
von Siebenthal, Voutat, Wasserfallen, Widmer (Wanzwil), Zaugg
(Ramsei), Zumbrunn (90 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Aellen, Baumann.

Abwesend sind: Anderegg-Dietrich, Andres, Bertschi, Bieri

(Goldiwil), Blaser, Blatter (Bern), Blatter (Bolligen), Brändli, Breit-
schmid, Burn, Egger-Jenzer, Emmenegger, Ermatinger, Fahrni,
Frey, Galli, Gerber, Gfeller, Göldi Hofbauer, Guggisberg, Haldemann,

Haller, Hayoz-Wolf, Hunziker, Jaggi, Kuffer, Lachat, Lack,
Lüthi (Münsingen), Lutz, Michel (Meiringen), Müller (Biel),
Neuenschwander (Belp), Oesch, Pétermann, Reichenau, Rychiger,
Schmid, Schneider, Sidler (Biel), Sieber, Steinegger, Sterchi,
Stoffer-Fankhauser, Verdon, Walliser-Klunge, Wyss (Langenthal),

Wyss (Bern), Zaugg (Fahrni), Zesiger (50 Ratsmitglieder).

Präsident Seiler (Moosseedorf) stimmt nicht.

Präsident. Der Rat hat den Antrag Käser (Meienried) mit 56

gegen 90 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt.

Art. 8 - 11

Angenommen

Hier wird die Beratung dieses Geschäfts unterbrochen.

Präsident. Herr Pauli (Nidau) gibt eine persönliche Erklärung
ab.

Pauli (Nidau). Ce matin, au vote final concernant le décret des
commissions culturelles qui a été accepté par le Grand Conseil

par 122 voix contre 0, j'ai malencontreusement utilisé un autre
clavier. Je m'en excuse et vous demande par conséquent de

corriger le vote d'une voix en mois.

Präsident. Wir nehmen zur Kenntnis, dass Herr Pauli heute

morgen an zwei Orten abgestimmt hat. Er verlangt, das Ab¬

stimmungsresultat sei um eine Stimme zu korrigieren. Daraus
entnehme ich, dass eine Stimme zuviel abgegeben worden ist.

Kauert-Loeffel. Herr Pauli hat erklärt, er habe den falschen
Knopf gedrückt; wir haben aber gehört, es sei zweimal gedrückt
worden. Ich verlange im Namen der SP-Fraktion, dass das Büro
des Grossen Rates diese Frage genau abklärt.

Pauli (Nidau). J'admets que, comme je n'étais pas tout à fait à

ma place et que j'avais le dos tourné, j'ai probablement voté à la

mauvaise place; j'ai ensuite voulu corriger à ma place. Je ne
sais si on peut éclaircir ceci, mais vous prie de corriger le vote
d'une voix.

Präsident. Herr Pauli hat zweimal abgestimmt. Wir werden das
Resultat korrigieren. Ich erkläre aber hiermit, dass solche
Machenschaften nicht akzeptiert werden können; wir müssen das
verurteilen.

Schluss der Sitzung um 16.33 Uhr

Die Redaktorin/
der Redaktor
Catherine Graf Lutz (f)

Peter Szekendy (d)
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Fünfte Sitzung

Donnerstag, 12. März 1998, 9.00 Uhr

Präsident: Roland Seiler, Moosseedorf

Präsenz: Anwesend sind 185 Mitglieder (von 199). Entschuldigt
abwesend sind: Bertschi, Bohler, Emmenegger, Günter, Hunzi-
ker, Jaggi, Kaufmann (Bremgarten), Liniger, Schaad, Schwab,
Schwarz, Steinegger, Verdon, Wyss.

gewiesen, den Stand der Einnahmen beizubehalten. Ich bitte
Sie, den Antrag abzulehnen.

Abstimmung
Für den Antrag Stöckli 25 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat/Kommission 83 Stimmen

(11 Enthaltungen)

Präsident. Artikel 12 ist gemäss Antrag des Regierungsrates
und der Kommission angenommen.

Gesetz über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge

016/98
Dringliche Motion Käser (Meienried) - Verbrauchsab
hängige Besteuerung der Strassenfahrzeuge

Fortsetzung

Art. 12

Antrag Stöckli
Bst. a: 750 Franken für Motorwagen

Stöckli. Beim Antrag, der von unserem Vertreter sowohl in der
Kommission wie auch in der ersten Lesung bereits vorgebracht
wurde, geht es um die Händlerschilder. Heute liegen die Zahlen
des Strassenverkehrsamtes für den Kanton Bern vor. Ich

möchte sie nicht alle erwähnen, nur gerade den höchsten und
den tiefsten Betrag. Den höchsten Betrag kennt der Kanton
Bern mit 1000 Franken, den tiefsten der Kanton Genf mit
172.50 Franken. Die Mitte liegt genau bei 612 Franken. Mit

unserem Vorschlag von 750 Franken liegen wir immer noch um
fast 20 Prozent über dem schweizerischen Durchschnitt. Ich

empfehle Ihnen, diesem vernünftigen Vorschlag zuzustimmen.

Siegenthaler (Münchenbuchsee). In der ersten Lesung wurden

bereits Anträge mit 500 und 750 Franken diskutiert und

abgelehnt. In der grauen Fassung werden 1000 Franken
vorgeschlagen. Ich bitte Sie im Namen der SVP-Fraktion, bei diesem

Betrag zu bleiben.

Käser (Meienried). Offenbar kann man heute die Anträge wieder

begründen, gestern war das nicht der Fall. Der Antrag wurde

sowohl in der Kommission wie in der ersten Lesung diskutiert
und abgelehnt. Die SP-Fraktion lehnt ihn ebenfalls ab.

Balmer, Präsident der Kommission. Wie erwähnt wurde, lagen
in der ersten Lesung ein Antrag für 500 Franken und ein Antrag
für 750 Franken vor. Der Rat entschied sich für 1000 Franken.

Der Kommission lag für die zweite Lesung kein Antrag mehr vor.
In diesem Sinn kann ich nicht im Namen der Kommission Stellung

beziehen.

Widmer, Polizei- und Militärdirektor. Wie wir alle wissen, steht
der Kanton Bern bei der Besteuerung der Motorfahrzeuge an
sich an der Spitze der Kantone. Zwar gilt dies nicht für alle

Kategorien, aber bei den Händlerschildern ist es der Fall. Andrerseits

bringen die Händlerschilder auch gewisse Privilegien mit

sich: Es müssen keine Gebühren für den Fahrzeugausweis
bezahlt werden; das Händlerschild kann an irgendein Fahrzeug
bis 3,5 Tonnen gehängt werden. Wenn Sie dem Antrag Stöckli

zustimmen und den Betrag auf 750 Franken reduzieren, kommt

es zu einem jährlichen Einnahmenausfall von rund 700 000

Franken. Wie ich bereits gestern feststellte, sind wir darauf an-

Art. 13-20

Angenommen

Art. 21

Antrag Käser (Meienried)
Abs. 3 (neu): Der Regierungsrat kann den Satz der Degression
gemäss Artikel 7 Absatz 2 um höchstens sechs Prozentpunkte
erhöhen, wenn der Ertrag des Vorjahres aus der Besteuerung
der Strassenfahrzeuge mehr als vier Prozent unter den
entsprechenden Ertrag des Jahres 1998 fällt.

Präsident. Ich gehe davon aus, dass der Antrag obsolet ist.

Das Wort wird nicht verlangt. Artikel 21 ist in der Fassung des

Regierungsrates und der Kommission stillschweigend
angenommen.

Art. 22-24

Angenommen

Titel und Ingress

Angenommen

Kein Rückkommen

Schlussabstimmung
Für Annahme des Gesetzesentwurfs
in zweiter Lesung 80 Stimmen

Dagegen 39 Stimmen
(7 Enthaltungen)

Präsident. Wir kommen zur Abstimmung über die Motion
Käser (Meienried). Hält Herr Käser an der Motionsform fest, oder
wandelt er seinen Vorstoss in ein Postulat um?

Käser (Meienried). Ich halte an der Motion fest. Sie schlägt vor,
die Fahrzeuge nach dem spezifischen Treibstoffverbrauch zu
besteuern, also verbrauchsarme Fahrzeuge tiefer, «Vielsäufer»

höher zu besteuern. Das heisst konkret für ein Fahrzeug wie den

Smart, dass die Steuern ungefähr auf das schweizerische Mittel

gesenkt werden sollen. Es wird die Leute um Hayek sicher

interessieren, wie die Grossrätinnen und Grossräte aus Biel,

dem Seeland und dem Berner Jura zu dieser Frage stehen und

ob sie sich im Rat effektiv für gute Rahmenbedingungen für den

Smart einsetzen. Dieser Frage wird sicher auch die Investorengruppe

um Nationalrat Loeb Beachtung schenken. Herr Loeb

erstellt in Schönbühl ein Smart-Verkaufszentrum. Ihn wird sicher

interessieren, ob sich seine Parteikollegen im Grossen Rat für

innovative Lösungen einsetzen oder in der Zeit des Kalten

Kriegs von 1973 steckengeblieben sind. Ich verlange deshalb

Abstimmung unter Namensaufruf.



210 12. März 1998 Polizei + Militär

Präsident. Das Quorum für eine Namensabstimmung beträgt
35 Stimmen. (Der Präsident läutet die Glocke.)

Abstimmung
Für namentliche Abstimmung 84 Stimmen

Namentliche Abstimmung
Für die Motion Käser (Meienried) stimmen: Baumann, Bett-
schen, Bieri (Oberdiessbach), Blatter (Bolligen), Brönnimann,
Dätwyler (Lotzwil), Egger-Jenzer, Gauler, Göldi Flofbauer, Gurt-
ner-Schwarzenbach, Hess-Güdel, Hofer (Biel), Iseli-Marti, Jörg,
Käser (Meienried), Kauert-Loeffel, Kaufmann (Bern), Keller-

Beutler, Koch, Lachat, Lutz, Marti-Caccivio, Matter, Morgentha-
ler, Möri-Tock, Mosimann, Müller (Biel), Müller (Thun), Neuen-
schwander (Belp), Pétermann, Reichenau, Rickenbacher, Rytz,
Schärer, Schneider, Schreier, Seiler (Bönigen), Sieber, Stoffer-
Fankhauser, Strecker-Krüsi, Trüssel-Stalder, von Allmen
(Gimmelwald), von Ballmoos, von Escher-Fuhrer, Wenger-
Schüpbach, Widmer (Bern), Widmer-Keller, Zbären, Zbinden
Günter (49 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aebischer, Aeschbacher, Anderegg-Dietrich,
Andres, Balmer, Balz, Barth, Blaser, Bolli Jost, Bommeli,
Burkhalter, Burn, Christen (Rüedisbach), Erb, Ermatinger, Fahrni,
Fischer, Frey, Friedli, Fuhrer, Geissbühler, Gerber, Gfeller, Glur-
Schneider, Gmünder, Graf (Bolligen), Grünig, Haldemann, Haller,

Hauswirth, Hofer (Schüpfen), Horisberger, Houriet, Hubschmid,
Hurni (Sutz), Iseli (Biel), Isenschmid, Jakob, Jenni-Schmid, Kuf-
fer, Künzi, Landolt, Lecomte, Liechti, Lüthi (Uetendorf), Lüthi

(Münsingen), Marthaler, Meyer, Michel (Brienz), Michel

(Meiringen), Neuenschwander (Rüfenacht), Nyffenegger, Oesch,
Pauli (Bern), Pauli (Nidau), Pfister (Wasen), Pfister (Zweisimmen),
Portmann, Reber, Riedwyl, Rüfenacht-Frey, Rychiger, Schläppi,
Schmid, Schneiter, Sidler (Port), Siegenthaler (Bern), Siegenthaler

(Münchenbuchsee), Siegenthaler (Oberwangen), Siegrist,
Singer, Soltermann, Stalder, Stauffer, Steiner, Sterchi, Stöckli,
Streit (Neuenegg), Streit-Eggimann, Studer, Sumi, Sutter, von
Allmen (Wengen), von Siebenthal, Voutat, Walliser-Klunge,
Wasserfallen, Widmer (Wanzwil), Wyss (Langenthal), Zaugg (Ramsei),
Zaugg (Fahrni), Zumbrunn (92 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthält sich: Aellen.

Abwesend sind: Aebersold, Albrecht, Bernhard-Kirchhofer,
Bertschi, Beutler, Bieri (Goldiwil), Blatter (Bern), Bohler, Brändli,
Breitschmid, Brodmann, Bühler, Christen (Bern), Daetwyler (St-
Imier), Eberle, Eigenmann Fisch, Emmenegger, Frainier, Galli,

Gilgen-Müller, Graf (Moutier), Guggisberg, Günter, Gusset-
Durisch, Hayoz-Wolf, Hunziker, Hurni-Wilhelm, Hutzli, Jäger,
Jaggi, Joder, Käser (Münchenbuchsee), Kaufmann
(Bremgarten), Kempf Schluchter, Kiener (Heimiswil), Kiener Nellen,
Knecht, Künzler, Lack, Liniger, Mauerhofer, Schaad, Schibier,
Schwab, Schwarz, Sidler (Biel), Steinegger, Stirnemann, Tanner,
Verdon, Voiblet, Wisler Albrecht, Wyss (Bern), Zaugg (Burgdorf),
Zemp, Zesiger (56 Ratsmitglieder).

Präsident Seiler (Moosseedorf) stimmt nicht.

Präsident. Der Rat hat die Motion Käser (Meienried) mit 92 zu
49 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt.

Dringlicherklärung parlamentarischer Vorstösse

Präsident. Das Büro hat beschlossen, folgende Vorstösse für

dringlich zu erklären: Motion 038/98 Ermatinger «Kombinierter
Verkehr», Motion 039/98 Wyss (Bern) «Nein zu einer unbefriste¬

ten Betriebsbewilligung für das Kernkraftwerk Mühleberg», Motion

042/98 Göldi Hofbauer «Vernehmlassung zum Gesuch für
die unbefristete Betriebsbewilligung des AKW Mühleberg», Motion

043/98 Zumbrunn «Luchs und Schaf in den Nordwestalpen»,

Motion 044/98 Rüfenacht-Frey «Spitalversorgung im
Kanton Bern. Einvernehmliche Strukturanpassung 1999 (ESa
99) - Ist sie gerecht?», Motion 045/98 Hauswirth «Amtliche
Bewertung von landwirtschaftlichen Grundstücken und
Liegenschaften», Motion 048/98 Reichenau «Keine unbefristete
Produktion von teurem Atomstrom», Motion 049/98 Käser (Meienried)

«Vernehmlassung zum Elektrizitätsmarktgesetz», Interpellation

050/98 Siegenthaler (Bern) «Auflagen zur Führung einer
Privatklinik», Interpellation 051/98 Lecomte «Wie sieht die
Zukunft des Bieler Kinderspitals Wildermeth aus?», Motion 053/98
Sidler (Port) «Lage und Entwicklungsaussichten auf dem
Glücksspielmarkt im Kanton Bern unter Berücksichtigung der Seva»,
Motion 054/98 Studer «Geeigneter Standort für Wildquerung
Bahn 2000-A1», Motion 055/98 Studer «Einbezug der psychiatrischen

Gesundheitsversorgung in die Spitalplanung» und Motion

056/98 Singer «Restriktives Vorgehen beim Bewilligungsverfahren

von Kleinlotterien».

Abgelehnt wurde die Dringlichkeit für folgende Vorstösse: Motion

046/98 Pfister (Zweisimmen) «Weniger Administration, bessere

Zusammenarbeit zwischen RAV und Arbeitslosenkasse»,
Motion 047/98 Kaufmann (Bremgarten) «Abwahlverfahren für

Regierungsmitglieder» und Motion 052/98 Hofer (Biel) «Expo 01 :

Die Bahn und eine modernisierte Bielerseeflotte bewegen mehr

- Verzicht auf die Iris-Schnellboofe auf dem Bielersee». Der

Antrag auf Dringlichkeit für die Motion 020/98 Mauerhofer
«Effizienteres Mundwerk für Parlamentarierinnen und Parlamentarier»

wurde zurückgezogen.

Das Büro hat sich an seiner Sitzung noch einmal mit den gestrigen

Diskussionen im Zusammenhang mit der Schlussabstimmung

zum Dekret über die kulturellen Kommissionen befasst.
Das Büro hat zur Kenntnis genommen, dass Herr Pauli (Nidau)
bei dieser Abstimmung an zwei Plätzen abgestimmt hat. Dies
stellt nach Beurteilung des Büros einen Verstoss gegen unsere
Geschäftsordnung dar und ist unzulässig und inakzeptabel, wie
ich bereits gestern erklärte. Das Büro hält fest, dass die

Geschäftsordnung und das Grossratsgesetz weder dem Büro
noch einer anderen Instanz die Berechtigung erteilen, bei
solchen Verstössen Sanktionsmittel zu ergreifen. Im Bundesparlament

hat man nach einer ähnlichen Geschichte die Frage neu
geregelt und Sanktionsmittel geschaffen. Das Büro hat die
Verwaltung beauftragt, entsprechende Überlegungen anzustellen
und allfällige Anträge in die bereits in Gang gesetzte Revision
des Grossratsgesetzes und der Geschäftsordnung einflössen zu
lassen. Wir erachten die Angelegenheit im Moment als erledigt.
Der Präsident der FDP-Fraktion und die Präsidentin der SP-
Fraktion haben das Wort verlangt

Portmann. Im Namen meiner Fraktion möchte ich mich dafür
entschuldigen, dass gestern eines unserer Fraktionsmitglieder
zweimal gestimmt hat. Das darf nicht vorkommen und muss ein
Einzelfall bleiben. Dank dem neuen Abstimmungssystem konnten

wir die Diskussionen darüber vermeiden, ob richtig oder
falsch gezählt worden sei,. Es sollte nun aber nicht dazu führen,
dass jemand doppelt stimmt. Ich möchte dem Büro danken.
Heute bestehen punkto Sanktionsmittel nur zwei Möglichkeiten:
nichts zu tun oder die Holzhammermethode anzuwenden. Wir
danken dem Büro dafür, dass nicht der Holzhammer gewählt
wurde. Es ist gut, wenn entsprechende Sanktionsmittel für den
Grossen Rat selbst in die Geschäftsordnung eingebaut werden.

Kauert-Loeffel. Es ist erfreulich, dass das Büro die Verwaltung

damit beauftragt hat, zu untersuchen, was man in Zukunft
allenfalls in solchen Situationen machen könnte. Ich nehme auch
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Rolf Portmanns Votum zur Kenntnis. Uns kamen gestern abend
und heute morgen Erklärungen von FDP-Mitgliedern zu Ohren,
wonach ein solcher Fall nicht zum ersten Mal vorgekommen sei.
Wir finden das sehr bedauerlich. Gestern ging es um eine
Abstimmung, bei der der Vorfall keinen Einfluss auf das
Abstimmungsergebnis hatte. Es gab aber im Rat Abstimmungen, bei
denen es um eine Stimme Unterschied ging. Wer gibt uns die
Garantie dafür, dass dann nicht bereits etwas Ähnliches passiert
ist? Ich möchte das Büro fragen, ob man mit Fierrn Pauli

gesprochen hat. Ich sehe ein, dass .es im Moment keine
Sanktionsmöglichkeiten gibt. Man darf aber nicht einfach über die
Situation hinweggehen, zumindest .wenn man davon ausgehen
muss, dass es schon mehrmals (Vorgekommen ist. Das Ganze
ist sehr bedauerlich und darf im Rat nicht Sitte werden.

Präsident. Wir nehmen von diesen Erklärungen Kenntnis. Herr
Pauli hat uns gegenüber erklärt, es handle sich um ein einmaliges

Vorkommnis.

Kantonspolizei: Abgeltung des finanziellen Aufwands
an die Stadtpolizei Bern für die Übertragung der
gerichtspolizeilichen Aufgaben; befristete Bewilligung
einer jährlichen Pauschalabgeltung; Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 4, Geschäft 2930

Antrag Widmer (Bern)
3. Kreditsumme und Konto
Bewilligung für eine neue wiederkehrende Ausgabe ab 1999 von
jährlich 27 678 000 Franken. Die Ausgabenbewilligung ist befristet

bis Ende 2001.
Konto 4610 352 (103520-100000) 27 678 000 Franken.

Möri-Tock, Sprecherin der Geschäftsprüfungskommission. Am
11. September 1995 hat der Grosse Rat die Bewilligung für die

Abgeltung aus dem Gerichtspolizeivertrag an den Gemeinderat
der Stadt Bern bis Ende 1998 befristet. Deshalb muss nun ein

neuer Vertrag gemacht werden. Er muss den rechtlichen Vorgaben

des neuen Polizeigesetzes entsprechen, das bekanntlich

am 1. Januar 1998 in Kraft getreten ist. Die finanzielle Abgeltung
wird auf eine neue Basis gestellt. Die wiederkehrende Ausgabe
für die finanzielle Abgeltung bedarf einer Bewilligung des Grossen

Rates.
Als Basis für die Berechnung der Aufwands- beziehungsweise
Kostenstruktur der Kantonspolizei dient der jeweils gültige 4-
Jahres-Finanzplan des Kantons. Die nötigen Mittel für die

gerichtspolizeilich tätigen operativen Einheiten der Kantonspolizei
und der Vergleichsfaktor sollen inskünftig alle vier Jahre neu
berechnet werden, erstmals am 1. Januar 2002. Somit beträgt
der Pauschalbetrag für die Jahre 1999 bis 2001 pro Jahr 27
Mio. Franken. Auf Vorschlag der TC Team Consult AG wird ein

neues Modell für die Berechnung der Entschädigung der Stadt
Bern eingeführt. Von der Pauschalentschädigung werden
spezielle Aufgaben in Abzug gebracht, die besondere Anforderungen

hinsichtlich Ausbildung und Ausrüstung stellen und von der

Kantonspolizei auch auf dem Gebiet der Stadt Bern ausgeübt
werden. Die Pauschalentschädigung berechnet sich nach der
Aufwands- beziehungsweise Kostenstruktur der Kantonspolizei.
Dabei kommt der Vergleichsfaktor Stadt-Kanton zur Anwendung,

der die Grössenunterschiede...- Hört mir überhaupt
jemand zu? (Der Präsident läutet die Glocke.) Es geht immerhin

um 27 Mio. Franken! - Dabei kommt der Vergleichsfaktor Stadt-
Kanton zur Anwendung. Er berücksichtigt die Grössenunterschiede

zum Beispiel in bezug auf Einwohnerzahl und Fläche

oder in bezug auf die unterschiedliche Kriminalitätsrate und die

Strassenverkehrsunfälle.

Der so errechnete Pauschalbetrag beträgt 27 678 000 Franken.
Er wird schliesslich um den Betrag gekürzt, der unseren
Finanzplan übersteigt, in dem genau 27 Mio. Franken vorgesehen
sind. Natürlich hat die Stadt Bern zu dieser Kürzung nicht
einfach ja gesagt, aber die Verhandlungen haben zu diesem
politischen Entscheid geführt. Im übrigen soll die Pauschalentschädigung

wie erwähnt alle vier Jahre neu überprüft werden, zum
ersten Mal im Jahr 2002. Die GPK hat sich eingehend mit
diesem Geschäft befasst und veschiedene Abklärungen getroffen.
Sie hat das Geschäft einstimmig mit 14 Stimmen unterstützt.
Für den Antrag Widmer (Bern) habe ich insofern Verständnis, als
ich mir vorstellen kann, dass Frau Widmer die Stadtberner
Finanzen nicht zusätzlich belasten will. Sie beantragt nämlich,
dass der Kanton die vollen 27 678 000 Franken übernimmt, also
ohne Streichung von 678 000 Franken. Diesen Antrag lehnen
wir ab. Der politische Entscheid in Bern wurde gefällt, man ist
sich einig geworden. Wir müssen uns bemühen, unseren
Finanzplan einzuhalten. Ich bitte Sie deshalb auch im Namen der
SP-Fraktion, dem Entscheid der GPK zu folgen, das Geschäft
so zu unterstützen, wie es vorliegt, und den Antrag Widmer
(Bern) abzulehnen.

Widmer (Bern). Ich war vorhin beunruhigt, als der Präsident

sagte, das Geschäft sei nicht bestritten. Ich möchte sichergehen,

dass der Antrag zur Behandlung in den Fraktionen vorlag.
(Das wird von den Ratsmitgliedern bestätigt.) Dann kann ich nun
zu meinem Antrag kommen.
Die Preisdrückerei im vorliegenden Vertrag wirft zum voraus
Schatten auf den neuen Lastenausgleich. Es geht mir nicht nur
um die Stadt Bern, sondern auch um den neuen Lastenausgleich.

Zuerst möchte ich auf den Vertragsinhalt eingehen. Dem

neuen Vertrag über die gerichtspolizeilichen Aufgaben in der
Stadt Bern könnte man aufgrund des regierungsrätlichen
Vortrags eigentlich vorbehaltlos zustimmen. Er macht den Eindruck
einer sachgerechten Regelung zwischen Stadtpolizei und
Kantonspolizei. Ebenso enthält die Vorlage einen Katalog zeitlich

abgestufter Massnahmen, die zweckmässig scheinen. Die Polizei

nimmt im Rechtsstaat eine Monopolstellung für die Gewährleistung

der öffentlichen Sicherheit ein. Entsprechend wichtig ist
die demokratische Kontrolle bei der Organisation und der
Aufgabenerfüllung. Das haben wir immer wieder betont, nicht
zuletzt bei der Behandlung des Polizeigesetzes. Aus diesem
Grund hat sich das Grüne Bündnis Hintergrundinformationen
zum vorliegenden Vertrag beschafft. Dabei sind wir auf ein paar
fragwürdige Punkte im Zusammenhang mit der Gutachterfirma
TC Team Consult gestossen, deren Gutachten die Grundlage
für den Vertrag darstellt.
Einmal stellt sich für uns die Frage der politischen Distanz und
des fachlichen Know-how dieser Firma. Sie führte zum Beispiel
1991 im Auftrag des Bundes eine Studie zur Reorganisation der
Bundesanwaltschaft und der Bundespolizei durch. Dabei forderte

sie einen riesigen Polizeiapparat in Form eines Bundesamtes
für Polizei und Rechtshilfe. Darin sollten das heutige Bundesamt
für Polizei, das für die Rechtshilfe zuständig ist, der Zentralstellendienst

und die Bundespolizei, in dem der Staatsschutz
angesiedelt ist, in einer Organisation zusammengefasst werden. Die

Studie ist inzwischen zum teuer bezahlten Papiertiger verkommen.

Nicht einmal der Bundesrat wollte diese Idee nämlich

umsetzen. In Zürich führte die Firma ein gleichartiges Gutachten

zur Reorganisation wie für den Kanton Bern durch.
Erstaunlicherweise kommt die Zürcher Studie genau zum konträren

Ergebnis. Sie verlangt eine Zusammenlegung der Stadt- und

Kantonspolizei, während sie für die bernische Gerichtspolizei die

Aufrechterhaltung von getrennten Diensten unterstützt. - Ich

wäre sehr froh, wenn es etwas leiser würde. Das «Gschnorr» im

Saal bringt mich völlig aus dem Konzept. (Der Präsident läutet
die Glocke.)
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Das Berner Gutachten weist verschiedene Mängel auf. Es werden

schematische und unprofessionelle Beispiele wie gestohlene

Badetücher aufgeführt. Die Studie verfolgt die falsche
Ideologie, EDV spare Arbeit. Sie macht keine Aussage über teure
Hierarchien und vertritt eine NPM-Ideologie ohne praktische
Evaluation. Fachleute kritisieren, dass wichtige Veränderungspotentiale

nicht diskutiert würden und die Firma die Ergebnisse je
nach Auftraggeber opportunistisch anpasse. Ich fordere die
GPK und den Polizeidirektor auf, zu diesen problematischen
Abklärungsergebnissen Stellung zu beziehen. Polizeidirektor
Widmer möchte ich ausserdem konkret fragen, wie man bei der
Auswahl der Gutachterfirma vorgegangen ist, ob man ihr

Renommee und ihren Leistungsausweis abgeklärt hat und
aufgrund welcher Entscheidungskriterien man der Firma TC Team
Consult den Auftrag erteilt hat. Es wird sicher niemanden
wundern, dass das Grüne Bündnis wegen dieser teilweise fragwürdigen

Hintergründe den Inhalt des vorliegenden Vertrags nur aus
pragmatischen Gründen akzeptiert.
Ich komme zum Hauptargument: die finanzielle Abgeltung. Mit
dem jährlichen Pauschalbetrag betreibt der Kanton Preisdumping

gegenüber der Stadt Bern. Knapp 700 000 Franken weniger

als errechnet und notabene ausgewiesen will der Kanton
inskünftig der Stadt für ihre gerichtspolizeilichen Leistungen
bezahlen. Damit zwingt der Kanton die Stadt zu einem Lei-

stungs- und Qualitätsabbau - als ob die Stadt nicht selbst
schon genug finanzielle Schwierigkeiten und Probleme mit
Sparmassnahmen hätte! Eine Mehrheit der Gemeinden, darunter
die Stadt Bern, hat vor einem Jahr dem sogenannten Schröpfgesetz,

dem Gesetz über den Beitrag der Gemeinden an die

Sanierung des Kantonshaushalts, zum Durchbruch verholten.
Und zwar, weil der Kanton den Gemeinden zusicherte, dafür auf
weitere Kostenabwälzungen zu verzichten. Schon kurz darauf
wurde der Kanton wortbrüchig, nämlich beim Kostenschlüssel
der Lehrergehälter. Gerade in dieser Woche haben wir bei den
Musikschulen wieder Kosten auf die Gemeinden abgewälzt, und
es gäbe noch mehr Beispiele.
Mit dem vorliegenden Vertrag erweist sich der Kanton einmal
mehr als unzuverlässiger Finanzpartner gegenüber der Stadt
Bern. Immer wieder betreibt er eine Abwälzungs-Sparpolitik,
vorab zu Lasten strukturell benachteiligter Gemeinden. Das ist

finanzpolitisch unhaltbar. Im Hinblick auf die politische
Auseinandersetzung über den neuen Lastenausgleich spielt der Kanton
mit dem Feuer - hier spielt nun der Kanton mit dem Feuer, Herr
Widmer! Er ist doch unglaubwürdig, wenn er einerseits mit dem
neuen Lastenausgleich mehr Solidarität mit den Zentrumsgemeinden

und eine angemessene Abgeltung der Zentrumslasten
propagiert, andrerseits aber immer wieder Kosten auf die Städte
abwälzt. Dazu kommt, dass eine unattraktive Kantonshauptstadt

niemandem etwas nützt. Im Gegenteil schwächt dies den

ganzen Kanton. Wir wollen nicht etwa stadtbernische Finanzpolitik

betreiben, verlangen aber, dass sich der Kanton endlich an
die Abmachungen des «Schröpfgesetzes» hält. Sorgen wir dafür,

dass er nicht nur vom Abbau struktureller Nachteile und von
mehr Solidarität mit den Zentrumsgemeinden spricht, sondern
auch solidarisch handelt, und zwar hier und jetzt!
Zum Schluss noch eine Bemerkung. Wir haben es schon von
Frau Möri gehört, und Regierungsrat Widmer wird uns sicher
auch entgegenhalten, der Gemeinderat der Stadt Bern habe
den Vertrag unterschrieben. In seiner Stellungnahme gegenüber
den Berner Grossrätinnen kam die Philosophie des Berner
Gemeinderates in bezug auf den vorliegenden Vertrag aber zum
Ausdruck - zwar nicht explizit, aber trotzdem deutlich. «Lieber
den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach», so hiess
die Devise. Für das Grüne Bündnis gilt hingegen der Grundsatz
«Ein angemessener Preis vor Pragmatismus». Wir unterstützten
seinerzeit das «Schröpfgesetz», weil es mehr Transparenz bringt
und man sagte, es komme zu keinen weiteren Kostenabwälzungen.

Nun sind wir zu immer weiteren Konzessionen nicht

mehr bereit, deshalb werden wir gegen solche Abwälzungen
konsequent opponieren. Ich bitte Sie, unseren Antrag zu
unterstützen. Mit dieser Korrektur könnten wir dem Vertrag trotz der
inhaltlichen Vorbehalte zustimmen. Ich danke, dass der Lärmpegel

gesenkt wurde.

Stauffer. Zuerst zum positiven Aspekt des Antrags. Wir begrü-
ssen es natürlich, wenn Frau Widmer und die grüne und auto-
nomistische Fraktion die Polizei mit mehr Mitteln unterstützen
wollen. Das sind neue Töne. Die FDP-Fraktion lehnt den Antrag
aber aus folgenden Gründen ab. Der Vertrag wurde zwischen
der Stadt Bern und dem Kanton ausgehandelt. Die sehr komplizierte

Kostenstruktur wurde zusammengestellt. Wir Grossräte
und die GPK haben keinen detaillierten Einblick, wie die Kosten
sich genau zusammensetzen. Weiter ist folgendes zu beachten.
Die Kostenreduktion von rund 700 000 Franken macht 2,5
Prozent der Gesamtsumme aus. Es ist übrigens fraglich, ob
man die Kosten auf diese Genauigkeit kalkulieren kann. Wenn
wir von NPM, NEF 2000 usw. sprechen und kostengünstiger
arbeiten wollen, müssen wir vielleicht in die gleiche Richtung wie
die Privatwirtschaft gehen. Dort geht es manchmal nicht nur um
2,5 Prozent der Bruttoeingabesumme, sondern man muss 10

oder sogar 20 Prozent Rabatt geben, um einen Auftrag zu erhalten.

Die Stadt Bern hat den Auftrag an sich konkurrenzlos erhalten.

Es fand keine öffentliche Submission statt. Die Städte Biel
oder Thun konnten keine Offerten eingeben, um die Aufgabe zu
übernehmen. Das Gutachterbüro wusste im Prinzip genau,
wieviel der Kanton zu zahlen bereit ist, nämlich 27 Mio. Franken.
Also hatte es bereits eine Vorgabe. Die Tendenz geht sicher
nicht Richtung 28 Mio. Franken, sondern eher Richtung 25 Mio.
Franken, wenn man mit NPM arbeiten will. Wir lehnen den
Antrag ab und finden den Rabatt von 2,5 Prozent absolut gerechtfertigt.

Riedwyl. Ich danke Frau Widmer, dass sie sich für die Polizei
und die Gemeinden einsetzt. Die SVP-Fraktion muss ihren
Antrag aber ablehnen. Wir schätzen die aufwendigen Abklärungen
im Zusammenhang mit den Kostenberechnungen und dem
Vertrag. Da sich die Experten jedoch einig sind und die Stadt
Bern den Verhandlungen zugestimmt hat, ist es im Grunde

genommen müssig, über eine Änderung zu diskutieren. Damit
will die SVP-Fraktion aber nicht bei der Polizei sparen. Im

Gegenteil. Wir hoffen, dass durch eine vermehrte Zusammenarbeit
zwischen Stadt und Kanton Synergien frei werden und der
Dienst der Polizei gestärkt wird. Die SVP-Fraktion unterstützt
deshalb die Bestrebungen der GPK und der Regierung, die
Zusammenarbeit zwischen Stadt- und Kantonspolizei zu
fördern. Ich bitte Sie im Namen einer Mehrheit der SVP-Fraktion,
den Antrag der Regierung und der GPK zu unterstützen und
den Antrag Widmer (Bern) abzulehnen.

Pauli (Bern). Zuerst möchte ich mich zu einem ganz anderen
Thema äussern. Ich war froh über das Votum Portmann im

Zusammenhang mit dem zweimaligen Abstimmen meines
geschätzten Namensvetters Pauli (Nidau). Dass es sich dabei nicht
um mich gehandelt hat, ging eigentlich erst aus dem Votum
Portmann hervor, da ich bekanntlich einer anderen Fraktion
angehöre.
Nun zum vorliegenden Geschäft. Als ich den Abänderungsan-
trag sah, staunte ich nicht schlecht. Zuerst dachte ich, Polizeidirektor

Widmer habe ein Einsehen und wolle der Stadt etwas
mehr Geld geben. Das «GB» hinter dem Namen «Widmer»
erstaunte mich tatsächlich. Ich war zehn Jahre lang Mitglied des
Berner Stadtrates, sieben davon in der GPK, die ich 1993
präsidierte. Ich kann mich nicht an ein Polizeigeschäft erinnern, bei
dem wir nicht rot-grünen Widerstand gespürt hätten und gesagt
wurde, es sei unnötig, Geld in die Polizei zu investieren. Dann ist
mir aber plötzlich der botanisch-zoologische Ursprung des
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Funkens, der auf Frau Widmer übersprungen ist, in den Sinn

gekommen und wen sie eigentlich vertritt. Das heisst nun nicht,
dass ihr Antrag falsch wäre. Er liegt in der absolut richtigen
Richtung.
Die Stadt Bern lebt - das muss ich aus dem hohlen Bauch
heraus sagen - in einem kriminellen Notstand. Die 40 Prozent
von Fällen, die sie gemäss den Statistiken zu decken hat, werden

sprunghaft auf 60 bis 70 Prozent steigen. Statt mehr Touristen

kommen immer mehr Vaganten in die Stadt. Das kann man
nicht von der Pland weisen. Jeder Franken, der eingespart wird,
wird in Kürze zum Bumerang. Wenn von einem politischen
Entscheid gesprochen wurde, so ist es ein schlechter. Frau Widmer
hat ihn in ihrem Votum sogar relativiert. Dass die Diskussion
politisch ausgestanden ist, glaube ich nicht. Sie wird im Stadtrat
erst losgehen, wenn man nämlich die Tatsachen aufgrund unseres

Entscheids sieht. In diesem Sinn bitte ich Sie, dem richtigen
Antrag Widmer (Bern) zuzustimmen und die Stadt besser
abzugelten.

Wasserfallen. Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung zur
Aussage der Team Consult in bezug auf die Frage «Territorialitätsprinzip

ja oder nein?» und zum Gutachten für Zürich, das ich

allerdings nur aus der Zeitung kenne, da ich den Bericht von
Regierungsrätin Fuhrer nicht bekommen habe. Aus verständlichen

Gründen wollte sie ihn im Moment nicht herausgeben. Ich

werde aber versuchen, ihn noch einzufordern. Die Team Consult
ist ganz klar zur Meinung gelangt, bei Polizeikorps mit genügender

Grösse - das ist bei der Stadtpolizei Bern der Fall - sei das

Territorialitätsprinzip das beste. Das ist ganz klar auch meine
und Regierungsrat Widmers Meinung. Die Verantwortungs- und
Kommandobereiche müssen bei sämtlichen polizeilichen
Leistungen klar sein, von der Sicherheits-, über die Verkehrs- bis

zur Kriminalpolizei. Gestatten Sie mir eine zweite Vorbemerkung,
um die Relationen des Vertrags zu sehen. Wie aus den Unterlagen

hervorgeht, erledigt die Stadtpolizei Bern mit 27 Prozent
des gesamten kriminalpolizeilichen Personals, das es in der
Stadt Bern und im Kanton gibt, 38 Prozent sämtlicher Delikte.
Ich komme zum Vertragswerk und zum Antrag Widmer (Bern).
Seit ich vor fünfeinviertel Jahren das Amt als Polizeidirektor der
Stadt Bern angetreten habe, erlebe ich nun den dritten Vertrag.
Bis jetzt dachte ich, Verträge seien langlebiger als politische
Karrieren. Offenbar ist das nicht der Fall. Wir haben nun zwei
Mal bei Adam und Eva angefangen, und ich wäre froh, wenn
jetzt ein nachhaltiger Vertrag abgeschlossen werden könnte.
Das gäbe Sicherheit und Zuverlässigkeit für die Arbeit. Der Vertrag

ist ein Leistungsauftrag mit einer Abgeltung, die der Grosse
Rat heute zu bewilligen hat. Es geht um die Zusammenarbeit
zwischen Stadt- und Kantonspolizei. Regierungsrat Widmer und
ich haben den Polizeikommandanten in 14 Bereichen bereits

Aufträge erteilt, die eine engere Zusammenarbeit oder eine
Übertragung gewisser Aufgaben an die Kantonspolizei beinhalten.

Es muss aber mit dem gleichen Geld mehr Leistung
herausschauen. Darauf werde ich persönlich eine Auge haben,
damit uns die Übung letztlich nicht teurer zu stehen kommt. Wir
wollen die ersten Massnahmen am 1. Januar 1999 umsetzen.
Der Grosse Rat wird hoffentlich 27 Mio. Franken sprechen, und
die Stadtpolizei Bern wird für 27 Mio. Franken gerichtspolizeiliche

Leistungen erbringen. In diesem Sinn wird die Stadt Bern

vom Kanton nicht «über ds Näscht abgschrisse», Frau Widmer,
das stimmt nicht. Wir erbringen Leistungen für 27 Mio. Franken.
Weil wir uns in einem Prozess befinden, in dem wegen der
finanziellen Situation jeder ein wenig geben muss, bitte ich Sie,

den Antrag Widmer (Bern) abzulehnen. Der Gemeinderat hat

dem Vertrag zugestimmt, allerdings mit Knurren. Wir werden mit

einer Reorganisation der Stadtpolizei versuchen, die 1,5 Mio.

Franken aufzufangen und für 27 Mio. Franken eine qualitativ
hochstehende Gerichtspolizei auf dem Gemeindegebiet Bern

sicherzustellen.

Ich habe ein gemeinsames Controlling angeregt, was positiv
aufgenommen wurde. Ich habe ebenfalls vorgeschlagen, das
Problem der öffentlichen Sicherheit mit dem neuen Polizeidirektor

oder der neuen Polizeidirektorin zu diskutieren und zu sehen,
was für Mittel wir bereitstellen müssen, um dieses Gut nicht aus
der Hand zu geben. Ich persönlich möchte diese Fragen
gemeinsam mit dem neuen Chef oder der neuen Chefin der POM
angehen. Er oder sie wird hoffentlich dafür offene Ohren haben,
denn wir befinden uns alle im gleichen Boot. Ich bitte Sie, die 27
Mio. Franken zu bewilligen und den Antrag Widmer (Bern)
abzulehnen.

Widmer (Bern). Ich kann die leicht ironischen Bemerkungen
nicht unwidersprochen lassen. Herrn Stauffer möchte ich sagen,
dass es uns im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem
neuen Lastenausgleich und vor allem auf die Abgeltung der
Zentrumslasten in erster Linie um eine finanzpolitische
Grundsatzfrage geht. Ich hoffe, das sei deutlich geworden. Gleichzeitig
muss ich sagen, dass ich es bedauere, Herr Pauli, wenn Sie
nicht unterscheiden können, ob man sich sehr differenziert für
eine demokratische Polizei oder gegen die Polizei einsetzt. Wir
setzen uns für eine demokratische Polizei ein. Es war nie die
Rede davon, dass wir die Polizei überflüssig finden. Sie hat eine

wichtige Aufgabe. Sie muss aber demokratisch kontrolliert werden,

weil sie ein Gewaltmonopol hat.
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, was die Reduktion
von 678 000 Franken bedeutet. Sie entspricht rund 7 Stellen.
Bei der Stadtpolizei Bern ist der Personalbestand seit über 10
Jahren plafoniert - bei bekanntlich zunehmenden Aufgaben. Wir
sind nicht so blöd, dass wir nicht merken würden, zu welchen
Problemen dies führt. Herrn Riedwyl danke ich herzlich, dass er
mein Engagement anerkennt. Mit seiner Haltung kann man aber
effektiv keine Stellen finanzieren, es macht die Situation der
Stadt Bern überhaupt nicht besser. Natürlich spart die SVP-
Fraktion mit ihrer Haltung de facto bei der Polizei. Sie werden
der Realität ins Auge schauen müssen, wenn Sie meinem
Antrag nicht zustimmen. Herrn Wasserfallen möchte ich noch

sagen, dass der Gemeinderat der Stadt Bern sicher nicht böse
wird, wenn wir mehr Geld bewilligen. Ich bitte Sie, meinem
Antrag zuzustimmen.

Widmer, Polizei- und Militärdirektor. Es stimmt, dass die
Schere auseinandergeht: Die Bedrohungsformen und die
Kriminalitätsrate nehmen einerseits zu, die Polizeikorps haben
andrerseits immer weniger Ressourcen. Wir sind alle gefordert, mit
den gegenwärtig zur Verfügung stehenden Mitteln den Auftrag
zu erfüllen. Vorab möchte ich meinem Kollegen Wasserfallen,
dem Polizeidirektor der Stadt Bern, für seine Äusserungen danken.

Sie entsprechen genau der Haltung, die er in den letzten
Monaten vertrat. Wir diskutierten ausgiebig und hart, aber fair.
Ich bin sehr dankbar, konnte ein Vertrag zwischen dem Kanton
und dem Gemeinderat der Stadt Bern abgeschlossen werden.
Beide Seiten sind nicht ganz befriedigt, aber man hat versucht,
das Möglichste herauszuholen. Ich möchte daran erinnern, dass
wir einen Auftrag des Parlaments ausgeführt haben. Dies führte

zu der raschen Folge von Verträgen. Ich hoffe, der vorliegende
Vertrag, der von Regierungsrat und Gemeinderat genehmigt
wurde, werde in den nächsten Jahren Bestand haben. Im Grossen

Rat geht es nun um die Ausgabenbewilligung. Wie Herr
Wasserfallen kurz ausführte, soll die Zusammenarbeit zwischen
Kantons- und Stadtpolizei verstärkt und effizienter gestaltet
werden; wir wollen gemeinsam sparen und dabei die Sicherheit

gewährleisten.
Ich komme zu den Fragen, die Frau Widmer gestellt hat. Wir
hatten einen parlamentarischen Auftrag und mussten dafür
einen Experten beiziehen. Das taten wir nicht ungeschaut. Die

Firma Team Consult und ihr Geschäftsinhaber Dr. Prestel sind
über die Landesgrenzen hinaus im Polizeibereich fachspezifisch
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anerkannt. Verschiedene Kantone der Schweiz haben die Team
Consult schon mit Gutachten beauftragt, so die Kantone Waadt,
Genf und Zürich. Für den Kanton Bern hat die Firma schon
mehrmals gearbeitet, etwa bei der Reorganisation der
Kantonspolizei. Es handelt sich also um eine ausgewiesene Firma,
bei der Experten am Werk sind, die etwas von den betreffenden
Fragen verstehen.
Frau Widmer hat weiter gefragt, wie ein Experte dazu komme,
für Zürich eine Aussage zu machen, die den Feststellungen im
Fall Bern diametral entgegenliefen. Das stimmt an sich nicht.
Wie Herr Wasserfallen deutlich sagte, gaben wir den Experten
gewisse Vorgaben. Eine davon war die Überprüfung des
Territorialitätsprinzips. Daran soll nun festgehalten werden. Die
beiden Fälle können nicht verglichen werden. Untersuchungsgegenstand

im Kanton Zürich war die Kriminalpolizei, im Kanton
Bern die Gerichtspolizei, die Kripo, ein Teil der stationierten und
der mobilen Polizei. Die Grundphilosophie beider Expertenberichte

ist genau die gleiche. Es bestehen einfach graduelle
Unterschiede. Bei der Stadt- und Kantonspolizei Zürich geht man
einen Schritt weiter als wir. Wir gehen in Etappen vor, indem wir
besser zusammenarbeiten wollen. Aus dieser Sicht sind die
beiden Gutachten nicht diametral entgegengesetzt, Frau Widmer.

Die Ausgangslagen sind anders. Die Stadt Bern hat ganz
spezifische völkerrechtliche Aufgaben als Bundesstadt, die nicht
mit denjenigen in Zürich verglichen werden können.
Zum finanziellen Bereich. Wie ich erwähnte, waren wir auf Seiten

der Stadt wie des Kantons nicht voll zufrieden. Herr Wasserfallen

wies immer wieder darauf hin, dass die Stadt eigentlich mehr
Geld haben müsste. Sowohl die Stadt Bern wie der Kanton
haben aber Sparaufträge zu erfüllen. Die 27 678 000 Franken
mussten letztlich auf einen Pauschalbetrag von 27 Mio. Franken
reduziert werden, um die Sparvorgaben des Kantons einzuhalten.

Im Vertrag ist jedoch festgehalten, dass man, falls der
Kanton für die Stadtpolizei gerichtspolizeiliche Aufgaben
übernehmen sollte, von der Summe von 27 678 000 Franken
ausgehen würde. Ich bitte Sie, den Antrag Widmer (Bern) abzulehnen

und der Ausgabenbewilligung von 27 Mio. Franken
zuzustimmen.

Abstimmung
Für den Antrag Widmer (Bern) 21 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat/Kommission 109 Stimmen

(8 Enthaltungen)

Präsident. Das Geschäft untersteht dem fakultativen
Finanzreferendum.

Abstimmung
Für Genehmigung des Geschäfts 2930 124 Stimmen
Dagegen 5 Stimmen

(6 Enthaltungen)

Amt für Freiheitsentzug und Betreuung: Mehrkosten
für den Straf- und Massnahmenvollzug in privatrechtlichen

Institutionen und ausserkantonalen Anstalten;
Nachkredit 1997

Beilage Nr. 4, Geschäft 0033

Genehmigt

102/97
Motion Gurtner-Schwarzenbach - Männergewalt: Handeln

auf den Schutz der Opfer ausrichten

Wortlaut der Motion vom 16. Juni 1997

«Es besteht für jeden gewalttätigen Mann immer auch die
Alternative, keine Gewalt anzuwenden. Jeder Mann ist also für seine
Handlungen selbst verantwortlich. Dabei geht es nicht darum,
dem einzelnen Mann Schuld zuzuweisen, sondern ihn erkennen
zu lassen, dass er sein Verhalten ändern kann.» (Zitat aus
Broschüre der Kampagnen der Schweizerischen Konferenz der
Gleichstellungsbeauftragten «Halt Gewalt gegen Frauen»),
Bislang flohen geschlagene Frauen vor ihren gewalttätigen
Männern/Partnern in Frauenhäuser, und die Verursacher der Gewalt
wurden und werden kaum zur Rechenschaft gezogen. Schläge
hinter verschlossener Wohnungstür gelten als Beziehungsdelikt
und in dem Sinn als Privatangelegenheit.
Nach einer repräsentativen Nationalfondsstudie vom Herbst
1996 hat jede fünfte Frau in der Schweiz in ihrem Leben physische

und/oder sexuelle Gewaltanwendung durch ihren männlichen

Partner erlebt. Meines Erachtens braucht es eine neue
Betrachtungsweise der Opfer/Täter-Rollen: Das Opfer soll nicht
mehr - meist zusammen mit den Kindern - die eigenen vier
Wände verlassen müssen, derweil der Täter ungeschoren zu
Hause sitzt. Polizeistreifen treten meist schlichtend auf und raten
den betroffenen Frauen eher davon ab, eine Anzeige gegen
Ehemann oder Partner zu machen. So wird der Täter geschont.
Zunehmend wird dieses Verhalten als falsch gewertet. Die
gewalttätigen Männer müssen deutlich erkennen, dass die Gesellschaft

ihr Verhalten nicht toleriert.
Um bedrohten Frauen den nötigen Schutz zu gewährleisten,
braucht es nebst einem Umdenken auch entsprechende gesetzliche

Grundlagen. Entsprechende Schulung oder Weiterbildung
muss ebenso im Polizeikorps erfolgen. In Anlehnung an das
Zürcher Modell ZIP (Zürcher Interventionsprojekt gegen
Männergewalt) müssen neue Strategien gegen Männergewalt
erarbeitet und eine umfassende Präventionskampagne verfolgt
werden. Oberstes Ziel der Interventionsprojekte ist der Schutz
der Opfer und das Stoppen der Gewalt. Nicht mehr das Opfer,
sondern der Täter soll in Zukunft die Verantwortung für die
Gewalt übernehmen.
Aus diesen Überlegungen beauftrage ich den Regierungsrat,
1) eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten, welche es der Polizei

ermöglicht, in konkreten Situationen psychischer und physischer

Gewalt die sofortige Wegweisung des Gewalttäters,
auf Antrag der Bedrohten, aus der gemeinsamen Wohnung
zu verfügen.

2) ein Préventions- und Interventionskonzept gegen Männergewalt

auszuarbeiten, das folgende Massnahmen beinhaltet:

- Koordiniertes Vorgehen von allen betroffenen Stellen (Kantons-

und Stadtpolizei, Staats- und Bezirksanwaltschaft,
Einzel-, Haft- und Eheschutzrichterlnnen, Ärztinnen, Sozialdienste,

Frauenhäuser, Männerbüros);

- Schulung und Weiterbildung des Polizeikorps betreffend
Vorgehen bei häuslicher Gewalt;

- Therapeutisches Programm für Gewalttäter als obligatorische
Massnahme.

(6 Mitunterzeichnerinnen)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 18. Februar 1998

In Beantwortung der Motion Gurtner-Schwarzenbach vom
15. Januar 1996 betreffend «Gewalt gegen Frauen: Von den
Opfern zu den Tätern» beantragte der Regierungsrat am
26. Juni 1996, diesen Vorstoss anzunehmen. Er verwies dabei
unter anderem auf einen durch die kantonale Fachkommission
für Gleichstellungsfragen erstellten Bericht «Auf dem Weg, das
Schweigen zu brechen», gemäss welchem der Druck auf
gewaltausübende Männer erhöht werden müsse und wonach die
Aufgabe, auf Täterseite aktiv zu werden, als eine von vier
Hauptforderungen für die künftige Arbeit zu bezeichnen sei. Die
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genannte Kommission schlug damals vor, dass auf individueller
und gesellschaftlicher Ebene Präventions- und Aufklärungsarbeit
zur Verhinderung von Männergewalt an Frauen zu konzipieren
sowie Interventionsmöglichkeiten bei erfolgter Gewalt abzuklären

oder vorzuschlagen seien. Der Regierungsrat erklärte sich
in seiner Antwort bereit, ein Konzept zur Verhinderung von
Gewalt an Frauen ausarbeiten und sich entsprechende Massnahmen

vorschlagen zu lassen. Die Motion wurde durch den
Grossen Rat in der Septembersession 1996 mit 101 zu 5 Stimmen
überwiesen.
Auch die neue Motion Gurtner-Schwarzenbach hat zum Ziel,

Männergewalt zu verhindern oder abzubauen und Frauen vor
Männergewalt zu schützen. Der Regierungsrat begrüsst daher
ebenfalls die Stossrichtung dieses Vorstosses. Insbesondere
nach den bedenkenswerten Ergebnissen der Nationalfondsstudie

ist klar geworden, dass auch behördlicherseits das
Möglichste getan werden muss, um der innerfamiliären Gewalt von
Männern gegen Frauen und Kindern entgegenzuwirken.
Es trifft nach Auffassung des Regierungsrats zu, dass in unserer
Gesellschaft bis anhin der Schutz der von Gewalt bedrohten
Personen im Vordergrund stand: Frauenhäuser sowie Informations-

und Beratungsstellen für vergewaltigte und geschlagene
Frauen wurden bewilligt und in Betrieb genommen. Neuere

Konzeptarbeiten und Kampagnen - so zum Beispiel das
sogenannte Zürcher Modell - richten sich dagegen vermehrt an die
Täterseite. Sie machen sich die Erfahrung zunutze, dass die
öffentliche Verurteilung der Gewalt von Männern an Frauen und
Kindern einen potentiell gewalttätigen Mann davon abhalten
kann, in bestimmten Situationen Gewalt anzuwenden. Mit einer

Enttabuisierung des heiklen Themas, mit öffentlicher Aufmerksamkeit

und öffentlichem Engagement soll erreicht werden,
dass die Misshandlungen abnehmen. Der Täter braucht gemäss
den Fachleuten «Motive», um von seiner Gewalt abzulassen.
«Man muss» - wie es der Zürcher Staatsanwalt Marcel Bertschi
formuliert hat - «dem gewalttätigen Mann deutlich durchgeben,
dass die Gesellschaft sein Verhalten nicht toleriert».
Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass im Zusammenhang mit
dem Thema Gewalt Raum für differenzierte Betrachtungen und

Lösungen gefunden werden muss. So ist es beispielsweise nicht
in jedem Fall sinnvoll, Strafanzeigen zu erstatten (zum Beispiel
im Interesse der gemeinsamen Kinder) oder die Frau um jeden
Preis in der ehelichen Wohnung zu belassen (zum Beispiel bei
massiven Drohungen des Partners oder seiner Familie gegenüber

der Frau). Zudem ist in Fachkreisen weitgehend unbestritten,

dass eine Therapie nur bei entsprechender Motivation des
Täters erfolgreich sein kann. Das Anliegen von therapeutischen
Programmen für Gewalttäter als obligatorische Massnahme ist

daher aus der Sicht des Regierungsrats nicht der richtige Weg.
Die Anweisung einer Therapie ist klar unterstützungswürdig,
wenn der Betroffene damit einverstanden ist.
Zum Begehren 1 : Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b des neuen
Polizeigesetzes (PolG; in Kraft seit 1. Januar 1998) bietet unter
bestimmten Voraussetzungen die Rechtsgrundlage für den

polizeilichen Gewahrsam und somit für die Entfernung eines

gewalttätigen Mannes von seinem Opfer. Diese Festnahme ist

gemäss Artikel 34 Buchstabe c PolG jedoch in aller Regel auf
24 Stunden beschränkt. Es wird von entscheidender Bedeutung
sein, wie das geltende Recht in der Praxis umgesetzt wird

(welche Situation muss konkret vorliegen? Wann gilt ein Delikt

als «erhebliche Straftat?») Gestützt auf das neue PolG werden
die Polizeiorgane wohl analog dem obgenannten Zürcher Modell

handeln können. Gemäss diesem müssen neuerdings nicht

geschlagene Frauen ihre eigenen vier Wände verlassen; es wird
vielmehr der misshandelnde Mann aus der Wohnung entfernt
und mindestens 24 Stunden in Untersuchungshaft gesteckt. Für

eine Massnahme analog dem Österreicher Modell (Betretungs-
verbot für die eigene Wohnung usw.) dürfte die gesetzliche
Grundlage im PolG fehlen.

Zum Begehren 2: Ein koordiniertes Vorgehen und die
Zusammenarbeit aller betroffenen Stellen ist grundsätzlich unbestritten,
ebenso die erforderliche Schulung auf allen Ebenen und der
Erlass allfälliger Richtlinien. Die Vorbehalte hinsichtlich eines

obligatorischen therapeutischen Programms sind vorstehend
bereits angebracht worden.
F-Iinsichtlich beider Begehren ist schliesslich nochmals darauf
hinzuweisen, dass ein Konzept und entsprechende Massnahmen

gegen Männergewalt gestützt auf die eingangs erwähnte
erste Motion Gurtner-Schwarzenbach in Ausarbeitung ist. Es

dürfte im Verlaufe dieses Frühjahres vorliegen. Erst dann wird zu
beurteilen sein, ob die genannte Gesetzesvorlage noch
notwendig ist oder ob (und wenn ja, welcher) ein weiterer
Handlungsbedarf gemäss dem vorliegenden Vorstoss besteht. Je
nach dem werden bestimmte Bereiche einer vertiefteren Prüfung
zu unterziehen sein.

Antrag: Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der
Regierungsrat die Annahme der Motion als Postulat.

Gurtner-Schwarzenbach. Heute flüchten die Frauen meist
mit ihren Kindern vor den gewalttätigen Männern in Frauenhäuser,

wenn dies möglich ist. Derweil bleibt der Täter ungestraft zu
Hause, er kommt ungeschoren davon und braucht sich mit
seiner Tat und seinem Verhalten nicht auseinanderzusetzen. Für

die Frauen ist eine Rückkehr in die gemeinsame Wohnung sehr
oft mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Die Angst vor neuer
Gewalttätigkeit ist gross und berechtigt. Mit meiner Motion
möchte ich einen neuen Weg gehen. Die Situation soll sich
ändern. Gesetzliche Grundlagen sollen es ermöglichen, dass
Frauen und Kindern in der gemeinsamen Wohnung bleiben und
die Verursacher der Gewalt weggewiesen werden. Wie der

Regierungsrat in seiner Antwort schreibt, sollte dies aufgrund
des neuen Polizeigesetzes möglich sein, allerdings nur für 24
Stunden. In Zürich wird es nach dem neuen Zürcher Modell
bereits so gehandhabt. In Österreich geht man viel weiter. Es

wurde eine Gesetzesgrundlage ausgearbeitet, wonach eine
Rückkehr in die Wohnung oder in die unmittelbare Umgebung
verboten werden kann.
Hand in Hand mit diesen Massnahmen muss ein Präventionsund

Interventionskonzept ausgearbeitet werden, wobei alle

betroffenen Stellen miteinbezogen werden und die Zusammenarbeit

garantiert wird. Die Schulung und Weiterbildung des
Polizeikorps, das sich mit diesen Situationen auseinandersetzen

muss, scheinen mir wichtige Voraussetzungen zu sein, ebenso

therapeutische Programme für die Gewalttäter als obligatorische
Massnahme. So kann ein verbesserter Schutz der Opfer erreicht
und der «Unrechtszustand» beendet werden, dass die Opfer der
Gewalt aus der Wohnung flüchten müssen. Häusliche Gewalt -
oder wie es wissenschaftlich heisst: «Gewalt im sozialen
Nahraum» - ist weiter verbreitet, als man allgemein wahrhaben
will. In der Fiktion lauert immer noch der grosse Unbekannte
hinter den Büschen. Die Realität ist aber ganz anders. Im Alltag
werden die meisten Frauen Opfer in den eigenen vier Wänden,
das heisst, sie kennen den Täter bestens.
Heute spricht man anders über Gewalt als vor 10 oder 15 Jahren.

Die Enttabuisierung ist zum grössten Teil den Frauenorganisationen

zu verdanken und dem Druck der Frauen, die nicht
mehr gewillt sind, Gewalt in den eigenen Wänden als Schicksal
hinzunehmen. Als Ende der siebziger Jahre die ersten Frauenhäuser

entstanden, war dies ein grosser Erfolg. Sie entwickelten
sich aus der Frauenbewegung mit der Idee «Hilfe zur Selbsthilfe».

Heute sind sie immer noch dringend nötig. Es wurde aber

erkannt, dass es auch Sache der Männer sein muss, Gewalt an
Frauen zu verhindern. Nicht jeder Mann ist ein Täter, aber jeder
Mann gehört zum Tätergeschlecht. Nur wenige Männer empören

sich über die Täter oder solidarisieren sich mit den betroffenen

Frauen. Nur selten setzen sich Männer kritisch mit Fragen

zu Männergewalt oder mit den herrschenden Männerbildern
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auseinander. Solche, die dies tun - es gibt sie -, bestätigen mir,
dass Gewalt eine Realität ist.

Grundsätzlich bin ich erfreut über die Antwort des Regierungsrates.

Er unterstützt die Forderung, dass bei Gewalttaten primär
die Täter zur Verantwortung gezogen werden sollen. Eine

Koordination der bereits laufenden Bestrebungen mit den neuen
Aspekten des gleichen Problemkreises scheint mir sehr sinnvoll.
Trotzdem möchte ich ein paar kritische Bemerkungen zur
Antwort des Regierungsrates anbringen. Die Regierung wendet sich

dagegen, die Gewalttäter obligatorisch zu einer Therapie zu
verpflichten. Die obligatorische Teilnahme an einer Therapie ist

jedoch beispielsweise bei Sexualdelikten eine gängige
Gerichtspraxis. Vorgesehen wären ambulante Therapien, bei denen
der Gewalttäter mit seinem Verhalten konfrontiert wird, sich
damit auseinandersetzen muss und vielleicht auch versucht, die
Ursachen zu analysieren. In diesem Punkt fasst der Regierungsrat

die Gewalttäter aufgrund fadenscheiniger Bedenken mit
Samthandschuhen an. Wenn man zum Vergleich die Haltung in

bezug auf die Drogenkonsumentlnnen in der Stadt Bern heranzieht,

wo lauthals weit massivere Schritte gefordert werden,
sieht man, dass mit verschiedenen Ellen gemessen wird. Es

besteht eine grosse Diskrepanz zwischen der Haltung gegenüber

etablierten Tätern und derjenigen gegenüber Straftätern

aus Randgruppen. Das heisst für mich nichts anderes, als dass
die Gewalt gegen Frauen immer noch ein wenig als Kavaliersdelikt

behandelt wird.
Eine ähnliche Diskrepanz lässt sich bei der Anwendung des

Polizeigesetzes feststellen. Für eine Verhaftung aufgrund des
Polizeigesetzes genügt es in der Stadt Bern zum Beispiel, wenn
eine Person schwarzer Hautfarbe ist und sich in der Nähe des
Bahnhofs aufhält. Demgegenüber macht sich der Regierungsrat

grosse Gedanken darüber, ob es wohl eine erhebliche Straftat
sei, wenn eine Frau von ihrem Mann zusammengeschlagen oder
gewürgt wird, und ob dies ein Einschreiten aufgrund des
gleichen Polizeigesetzes rechtfertige. Dabei kommt wieder die
Tendenz zum Ausdruck, die Gewalt gegen Frauen zu bagatellisieren

und zu tabuisieren und Gewalttäter innerhalb der Familie
tendenziell zu schonen. Ich wünschte mir, dass der Regierungsrat

in dem Bewusstsein voranginge, dass Gewaltanwendung in

der privaten Wohnung nicht ein privates, sondern ein
gesellschaftliches Problem ist, das ein öffentliches Engagement erfordert.

Eine Therapie ist notabene keine Strafe; der Betroffene
kann davon nur profitieren, indem sie ihm ermöglicht, sein
Verhalten zu ändern. Ich bin zwar einverstanden mit der Feststellung,

die Therapie nütze nur, wenn der Betroffene motiviert sei.

Gerade deshalb ist eine Bewusstseinsänderung nötig. Sie kann
mit einer eher zögernden Haltung sicher nicht erreicht werden.
Im Bereich der Gewalt gegen Frauen müssen die Delikte endlich
ernster genommen werden. Es muss wirksamer gegen die Täter

vorgegangen werden, in der Art, wie ich es in meiner Motion
fordere und wie es in Zürich bereits gehandhabt wird, oder so
wie Österreich. Ich bitte Sie, den Vorstoss zu überweisen. Ich

möchte zuerst die Diskussion abwarten und werde nachher
über eine Umwandlung meines Vorstosses entscheiden.

Strecker-Krüsi. Ich möchte mit einem Zitat aus der letzten

«Sonntagszeitung» anfangen: «Norbert P., 46 Jahre alt, Informatiker,

hat stets gearbeitet wie ein Tier. Die Entlassung traf ihn wie
ein Schlag. In jener Zeit verpasste er seiner Frau zum ersten Mal
eine Ohrfeige. Inzwischen ist er bereits dreimal erwerbslos
gewesen und hat seine Partnerin wiederholt geschlagen.» Es geht
nicht um Schuldzuweisungen oder darum, die Männer prinzipiell
zu verdammen und die Frauen zu schonen. Aber es ist vielleicht
ein Zeichen unserer Zeit. Im Artikel heisst es, es handle sich
nicht um einen Einzelfall. Die Gewalt in den Familien nimmt zu.
Die Frauenhäuser sind überbelegt. Die Zahl der Beratungen hat
sich im letzten Jahr verdoppelt und die Scheidungsziffer von 33
auf knapp 40 Prozent erhöht. Sicher sind die Frauenhäuser und

das Ausquartieren der Männer nur eine Symptombekämpfung,
die aber manchmal lebensnotwendig ist.

Sicher graust es allen Männern im Rat bei der Vorstellung, sie
würden zu Hause ausquartiert und müssten in einer Notschlafstelle

übernachten. Genau das aber erleben die Frauen, die mit
Kindern und Gepäck ihre Wohnung verlassen und nach Bern
oder Biel - nach dieser Session hoffentlich auch nach Thun - in

ein Frauenhaus flüchten müssen. Die Täter bleiben ungestraft.
Vielleicht geniessen sie zuerst einmal die Ruhe zu Hause - wie

gesagt sind nämlich die Frauen auch nicht immer völlig
unschuldig an solchen Situationen. Dann merken diese Männer
aber wohl plötzlich, dass ihnen ihr Lebensinhalt fehlt, nämlich
Frau und Kinder. Sie wollen sie wieder nach Hause holen, und
die Spirale dreht sich von neuem.
Wie erwähnt führte in Zürich ein Beispiel dazu, dass das
Problem in Angriff genommen wurde, und zwar auf Veranlassung
von Staatsanwalt Bertschi. Es wurde eine Arbeitsgruppe von
Fachleuten aus Kantons- und Stadtpolizei, Staats- und
Bezirksanwaltschaft, Gerichten, Sozialdiensten und Frauenhäusern
gebildet. Sie kam zum Schluss, dass als erste Massnahme nicht
mehr nur die geschlagene Frau aus den eigenen vier Wänden
entfernt, sondern auch der Täter solle weggewiesen werden
können - je nachdem, was im entsprechenden Fall angebracht
sei. In Österreich ist man wie erwähnt noch konsequenter: Es

gibt ein Wegweiserecht, den Tätern werden die Wohnungsschlüssel

abgenommen, und sie werden über Unterkunftsmöglichkeiten

informiert. Aber dies ist nur eine Symptombekämpfung.

Wer einem Angehörigen Körperverletzungen zufügt, ist ein
Gewalttäter. Unsere Gesellschaft darf dies einfach nicht tolerieren.

In Österreich kann der Gewalttäter, statt ins Gefängnis
gesperrt zu werden, eine sechsmonatige Therapie besuchen.
Das ist ein Heilungsversuch. Zu Recht weist der Regierungsrat
in seiner Antwort auf das neue Polizeigesetz hin, das eine
Festnahme für 24 Stunden ermöglicht. Dies ist ebenfalls eher eine
Überdosis Antibiotika als eine Heilung.
Ich möchte von Polizeidirektor Widmer wissen, ob die
Beanstandungen der kantonalen Frauenkommission aufgrund des
Gewaltberichts, der 1992 ausgearbeitet wurde, immer noch
aktuell sind. Darin heisst es, bei der Anwendung des Opferhilfegesetzes

würden Frauen nicht von Polizeibeamtinnen
einvernommen, sie erhielten das spezielle Merkblatt nicht, das Ehe-
schutzverfahren dauere mehrere Monate, und die Praxis des
Kantons bei der Ausrichtung von Entschädigungen und
Genugtuungen - zum Beispiel eine Kürzung der Beiträge beim dritten
Aufenthalt im Frauenhaus - sei nicht frauenfreundlich. Weiter sei

aus den Gesprächen mit Vertreterinnen der Polizeidirektion
deutlich geworden, dass die zuständigen Beamtinnen und
Beamten in schwierigen Bedrohungssituationen nur über
beschränkte Interventionsmöglichkeiten verfügten. Betrachtet man
diese Problematik aufgrund des neuen Polizeigesetzes als
gelöst? Wieviele Studien sind noch nötig, um ein längst bekanntes
Defizit bei einer längst anerkannten Problematik anzugehen? Die
Annahme als Postulat erweckt ein wenig den Eindruck, man
wolle das ganze Problem mit dem Hinweis auf die nächste zu
erwartende neue Studie vor sich herschieben. Deshalb unterstützt

die SP-Fraktion die Motion und natürlich auch ein Postulat.

Balz. Ich fange wie Frau Strecker mit einem Zitat an, und zwar
aus der gestrigen neuen Mittellandzeitung: «Es gibt gleich viele

bösartige Frauen wie Männer.» Das ist nicht meine persönliche
Meinung. Ich wurde noch nie von einer Frau geschlagen. Deshalb

kann ich eigentlich nur den Satz von Prof. Rolf von Feiten
zitieren. Frau Gurtner verlangt in ihrer Motion, es sei eine
Gesetzesvorlage auszuarbeiten, die der Polizei eine sofortige Wegweisung

des Gewalttäters ermögliche. Die Motion ist meiner
Meinung nach verfrüht. Gestützt auf eine Motion, die Frau Gurtner
am 15. Januar 1996 einreichte, wird ein Konzept ausgearbeitet,
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das im Verlauf dieses Frühling vorliegen soll. Ein therapeutisches
Programm für Gewalttäter kann man nicht erzwingen. Es kann
nur bei entsprechender Motivation des Täters durchgeführt
werden, wie es auch in der Antwort der Regierung heisst. Die
Motionärin schlägt einen falschen Weg ein. Mit dem Inkrafttreten
des neuen Polizeigesetzes auf den 1. Januar 1998 sind, wie
Frau Strecker erwähnte, verschiedene Kriterien bereits erfüllt.
Zum Beispiel kann der Täter 24 Stunden in Untersuchungshaft
genommen werden, oder die Opfer müssen, wenn das
sogenannte Zürcher Modell auch im Kanton Bern angewendet wird,
die Wohnung nicht unbedingt verlassen. Die FDP-Fraktion
schlägt Ihnen deshalb wie der Regierungsrat vor, die Motion als
Postulat anzunehmen.

Glur-Schneider. Ich kann weder mit einer Schlagzeile noch
mit einem Zitat aufwarten. Meine Tätigkeiten in meiner Gemeinde

bestätigen aber leider allzuoft, dass die Gewalt an Frauen
und Kindern ein schwerwiegendes Problem ist und grösser, als
wir es manchmal wahrhaben wollen. Die SVP-Fraktion ist wie
die Regierung und Frau Gurtner der Meinung, es müsse in

diesem Zusammenhang ein Konzept für differenzierte
Betrachtungsweisen und Lösungen gefunden werden. Es geht nicht an,
die Opfer weiterhin in dem Ausmass zu belasten, wie es kürzlich
einmal mehr bei uns der Fall war. Um sich zu schützen, musste
eine Frau mit den Kindern ausziehen. Zuvor hatte sie das
Sturmgewehr ihres Mannes auf der Polizei deponiert. Sie zog in

den Kanton Aargau zu Verwandten, obschon die Kinder bisher
im Kanton Bern in die Schule gingen. Neben der psychischen
Belastung wird diese Frau auch noch das Problem bewältigen
müssen, wie sie ihren Kindern den Auszug erleichtern kann.
Probleme existieren. Ich würde viel lieber am Rednerpult stehen
und sagen, es passiere nichts. Wir dürfen aber die Augen vor
den Tatsachen nicht verschliessen. Gestützt auf die Motion
Gurtner-Schwarzenbach, die im September 1996 mit 101 zu 5
Stimmen vom Rat überwiesen wurde, sind ein Konzept und die
entsprechenden Massnahmen gegen Männergewalt in Auftrag
gegeben worden. Das Resultat soll noch in diesem Frühling
vorliegen. Unserer Meinung nach kann man erst nachher
beurteilen, ob noch eine Gesetzesvorlage, wie Frau Gurtner sie
fordert, nötig ist. Deshalb bitte ich Frau Gurtner, ihren Vorstoss in

ein Postulat zu wandeln. Diesem könnten wir zustimmen.

Sieber. Ich möchte auf das Votum des FDP-Sprechers antworten.

«Es gibt gleich viele bösartige Frauen wie Männer» - ich

habe befürchtet, dass eine solche Bemerkung fallen würde. Das
wissen wir. Wir können auch noch einen Schritt weiter gehen
und sagen, Frauen und Männer würden etwa das gleiche Risiko

tragen, Opfer einer Straftat zu werden. Das ist ebenfalls eine
Tatsache. Nun geht es aber um ein einzelnes Problem, nämlich
darum, wie man mit männlichen Gewalttätern gegen Frauen

umgehen soll. Dabei geht es doch nicht an, wenn Frauen, deren
Männer gewalttätig geworden sind, ihr Haus und damit die

Geborgenheit verlassen müssen und der Täter bleiben kann. Es

handelt sich nicht darum, aufzurechnen, dass auch Männer

Opfer von Gewalttaten sein können. Auf diesem Niveau sollten
wir nicht diskutieren. Gewalt - auch von Männern - ist ein Hilferuf.

Frau Gurtners Vorschlag, insbesondere begleitet von
therapeutischen Massnahmen, soll eine Hilfe sein. Männer, die

gewalttätig werden, sollen Hilfe bekommen. Diese kann darin

bestehen, dass ein Mann sich einen Moment lang zurücknehmen

muss. Er muss die Wohnung verlassen, damit bekommt er
die Gelegenheit, sich zu besinnen. Das Therapieangebot ist

ebenfalls eine Möglichkeit, dem Mann zu helfen, seine Probleme

anzugehen. Ein einziger Punkt dünkt mich schade: Es ist nicht
selbstverständlich, dass solche Vorstösse auch von uns Männern

kommen.
Die GFL-Fraktion schliesst sich sowohl einer Motion wie einem

Postulat an.

Tagblatt des Grossen (Rates-Bulletin du Grand Conseil - 1998

Gurtner-Schwarzenbach. Ich danke Frau Glur für ihr
Engagement aufgrund persönlicher Erlebnisse. Vielleicht braucht es
eben auch solche, um zu begreifen, was Gewalt tatsächlich
heisst. Mir geht es um physische Gewalt. Ich bestreite nicht,
dass ein gewisses Aggressions- und Gewaltpotential auch bei
Frauen vorhanden sein kann. Die Hemmschwelle für Gewaltausübung

ist aber bei Frauen sehr viel höher. Fakten und Zahlen
sprechen für sich. Jede fünfte Frau erlebt Gewalt. Es muss
einmal gesagt werden: Wenn jede fünfte Frau Gewalt erlebt, so
muss doch jeder fünfte Mann ein Gewalttäter sein! Sie können
nicht so tun, als ob Sie sich mit dieser Situation nicht auseinandersetzen

müssten!
Ich hatte nicht so Freude am gestrigen Interview von Prof. von
Feiten. Ich hatte das Gefühl, er bagatellisiere das Problem und
schiebe es vor allem einmal mehr auf die Frauen ab. Dadurch
brauchen sich die Männer nicht mit ihrer Rolle auseinanderzusetzen.

Genau dies möchte ich aber erreichen, insbesondere
mit den therapeutischen Massnahmen, wie ich bereits geschildert

habe und Hansjürg Sieber vorhin darlegte. Ich möchte auf
eine andere Form der Gewalt zu sprechen kommen. Eine
Schlüsselrolle bei der häuslichen Gewalt spielt nach den
Forschungen auch die Gleichstellung der Geschlechter. Das heisst,
der gleichberechtigte Zugang der Frauen zu Ressourcen wie
Bildung, politische Ämter oder Finanzen ist nicht gegeben. Denken

wir an die gestrigen Bundesratswahlen. Ich möchte zitieren,
was Jürg Lehmann heute morgen dazu in der «Berner Zeitung»
als Kommentar geschrieben hat: «Männer haben die Macht,
Frauen den Trost.» Und etwas weiter unten: «Den Stil gegenüber

ihren Kolleginnen haben sie in den letzten Jahren geändert,
die Mentalität kaum.» An diesem Punkt müssen wir ebenfalls
ansetzen und alle gleichstellungspolitischen Forderungen auf
allen Ebenen ernstnehmen. Ich bin bereit, meine Motion in ein
Postulat zu wandeln.

Präsident. An sich besteht mit der Umwandlung des Verstosses

in ein Postulat keine Differenz zur Regierung mehr. Da dem
Polizeidirektor aber verschiedene Fragen gestellt wurden, schlage

ich vor, ihm trotzdem kurz das Wort zu erteilen. - Der Rat ist
damit einverstanden.

Widmer, Polizei- und Militärdirektor. Frau Gurtner, ich bin froh,
haben Sie Ihre Motion gewandelt. Am Anfang Ihres Votums
stand ein Vorwurf an die Regierung, es sei noch die Tendenz
spürbar, die Gewalt gegen Frauen zu bagatellisieren. Gerade
das stimmt nicht. Das möchte ich belegen. Wie Sie der Antwort
der Regierung entnehmen können, Frau Gurtner, wurde Ihre

erste Motion ernstgenommen. Die Fachstelle für die Gleichstellung

von Frauen und Männern hat eine Expertin beauftragt, ein

Konzept auszuarbeiten, das im Frühling abgeliefert werden soll.
Die Aufträge der ersten Motion, aber auch die Vorschläge der

vorliegenden Motion sollen in dieses Konzept einfliessen,
genauso wie die Frage, die Sie mir gestellt haben, Frau Strecker.
Ich kann diese nicht beantworten, es wäre vermessen, wenn ich

jetzt feststellen würde, die Problematik sei durch das neue
Polizeigesetz gelöst geworden. Auch diesen Punkt werden wir der

Expertin zukommen lassen. In diesem Sinn sollen all diese Fragen

aufgenommen werden. Die Federführung des ganzen
Konzepts liegt bei der erwähnten Fachstelle, also bei der
Staatskanzlei. Wie vorhin erwähnt wurde, kann man erst entscheiden,
ob ein Handlungsbedarf besteht und eine gesetzliche Grundlage
geschaffen werden muss, wenn das Konzept vorliegt.

Abstimmung
Für Annahme des Postulats 116 Stimmen

Dagegen 3 Stimmen
(3 Enthaltungen)

15
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134/97
Motion Streit (Neuenegg) - Direktverkauf ab staatli
eben Betrieben

Wortlaut der Motion vom 1. September 1997

Am 12. August 1997 stellte der staatliche Betrieb St. Johannsen
auf dem kantonalen Gelände der Polizei (und Strassenverkehrs-
amt) Schermenweg in Bern einen Propagandastand zum
Direktverkauf seiner Produkte ab Hof auf. Sie haben hier dem
Staatspersonal sowie den Passanten ihre Produkte zu Dumpingpreisen

angeboten.
Die Regierung wird aufgefordert, den staatlichen Betrieben
sofort den Direktverkauf ihrer Produkte zu Dumpingpreisen zu
verbieten.
Begründung: Mit diesem Marktauftritt wird das direkt betroffene
Gewerbe geschädigt, und es werden Arbeitsplätze gefährdet.
Diese unüblichen Marktauftritte werden durch die kantonalen
Subventionen ermöglicht. Meines Erachtens werden dadurch
Steuergelder, welche auch von dem Gewerbe entrichtet werden,

klar zweckentfremdet.
(25 Mitunterzeichnerinnen)

Dringlichkeit abgelehnt am 4. September 1997

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 28. Januar 1998

Wenn der Regierungsrat ersucht wird, staatlichen Betrieben den
Verkauf von Produkten zu Dumpingpreisen zu verbieten, kann er
diesem Begehren vorbehaltlos zustimmen. Im vorliegenden Fall

liegen allerdings - wie aufzuführen sein wird - keine Dumpingpreise

vor. Da aber Marktauftritte durch staatliche Institutionen
immer wieder grundsätzliche Fragen aufwerfen und weil der
Regierungsrat grosses Verständnis für die derzeitigen Sorgen
des Gewerbes hat, sei am Beispiel St. Johannsen die allgemeine

Bedeutung des Massnahmenvollzugszentrums und seiner
Arbeitsbetriebe sowie der angesprochene Fleischverkauf im

folgenden näher erläutert.
1. Das Massnahmenvollzugszentrum bezweckt - als gesetzlich
vorgegebenes Ziel - die Resozialisierung und die Wiedereingliederung

der Eingewiesenen in die Gesellschaft. Es soll dazu
beitragen, dass sich die Inhaftierten während des Vollzugs darauf

vorbereiten, nach der Entlassung in allen Lebensbereichen
und in Eigenverantwortung Fuss fassen zu können. Ein ganz
besonders wichtiger Bereich ist dabei die Arbeitswelt. Die
Vollzugseinrichtungen allgemein führen aus diesem Grund verschiedene

Arbeitsbetriebe in unterschiedlichen Branchen. Diese
Betriebe müssen - wie der Regierungsrat im Rahmen der Haus-
haltsanierungsmassnahmen festgelegt hat - nach wirtschaftlichen

Gesichtspunkten geführt werden. Sie produzieren Waren
und Dienstleistungen, welche zu marktgerechten Preisen
angeboten werden. Ihre Käufer und Kunden unterstützen also mit
ihrer Nachfrage die berufliche Integration der Inhaftierten während

und nach dem Vollzug und tragen somit dazu bei, dass der
Straf- und Massnahmenvollzug seinen gesellschaftspolitischen
Auftrag erfüllen kann.
2. Der den bernischen Vollzugseinrichtungen übertragene
Leistungsauftrag hält unter anderem fest, dass allen Eingewiesenen
ein Arbeitsplatz zugewiesen wird, dass das Arbeitsplatzangebot
im Rahmen der wirtschaftlichen und vollzugspraktischen
Rahmenbedingungen nach den Fähigkeiten der Eingewiesenen
ausgestaltet wird sowie dass die Arbeitsbetriebe eine marktorientierte

Arbeitsbeschaffungs- und Produktionspolitik betreiben
und sich am Grundsatz längerfristiger Gewinnoptimierung
orientieren. Von andern Arbeitsbetrieben unterscheiden sie sich
allerdings hauptsächlich dadurch, dass sie ihre Arbeitskräfte nicht
selbst auswählen, dass sie also weder auf die Qualität noch auf
die Quantität der verfügbaren Arbeitskräfte genügend Einfluss

nehmen können. Allein schon dadurch werden Anstaltsbetriebe
in ihrem Handlungsspielraum mehr eingeschränkt als andere
öffentliche und namentlich auch private Betriebe.
3. Die vom Amt für Freiheitsentzug und Betreuung der Polizei-
und Militärdirektion aufgestellten Grundsätze umschreiben auch
das Auftreten der Arbeitsbetriebe als Marktteilnehmer. So
erscheinen sie am Markt grundsätzlich wie andere öffentliche oder
private Betriebe und stellen sich der Konkurrenz durch andere
Unternehmen. Bei der Festlegung des Produkte- und
Dienstleistungsangebotes und im Vertrieb arbeiten sie nach Möglichkeit
mit dem lokalen Gewerbe zusammen. Bei der Preisgestaltung
halten sie sich an die Praxis anderer Marktteilnehmer und
verzichten namentlich auf Dumpingpreise. Bei der Vertriebspolitik
halten sie sich im Rahmen der branchenüblichen Vertriebswege,
nutzen aber allfällige besondere Stärken für den Vertrieb ihrer
Leistungen. Darunter fallen beispielsweise auch die Auftrags-
akquisition in öffentlichen Verwaltungen oder anstaltseigene
Verkaufsanlässe.
4. Bei der vom Motionär angesprochenen Aktion vom
12. August 1997 am Schermenweg 9 in Bern handelte es sich
um eine sporadisch praktizierte Auftragsakquisition. Im vergangenen

Jahr wurden lediglich zwei solcher Verkaufspromotionen
durchgeführt. Pro Anlass werden nicht mehr als ein bis zwei
Tiere vermarktet. Pro Tier können ungefähr 30 Bestellungen für
portionierte, assortierte und vakuumierte Fleischpackungen
entgegengenommen werden. Bei den erforderlichen Arbeiten
hiezu werden - unter der Verantwortlichkeit gelernter Metzger -
dabei Insassen, die im Bereich Versorgung / Landwirtschaft eine
Lehre oder Anlehre absolvieren, eingesetzt. Diese Personen
müssen unter anderem die Zerlegung und fachgerechte Zerkleinerung

(und zwar auch für den Eigenbedarf der Anstalt) wie
auch die Zubereitung von Fleisch lernen. Zur Aufzucht und Pflege

des Tierbestandes - für die Insassen von hohem therapeutischem

Stellenwert - gehört letztlich eben auch die Verarbeitung
und Vermarktung der Tiere.
5. Das Produkteangebot, die kleine Fleischmenge, die geringe
Häufigkeit sowie der Adressatenkreis bei den Aktionen sind
bewusst so gewählt, dass von einer direkten Konkurrenzierung
der Privatwirtschaft, insbesondere des lokalen und regionalen
Gewerbes, nicht gesprochen werden kann. So bieten zum
Beispiel Metzgereien im Detailhandel in aller Regel nicht Fleischpakete

in unabänderlich assortierten Fixmengen von 6 oder 12 kg
an.
Eine Schädigung des Gewerbes oder eine Gefährdung von
Arbeitsplätzen ist durch das Vorgehen des Massnahmenvollzugszentrums

St. Johannsen nach Auffassung des Regierungsrates

daher nicht gegeben. Ebensowenig ist - da die Verkäufe
die Vollzugskosten vermindern und dadurch zu einer Entlastung
der Steuerzahlenden führen - eine Zweckentfremdung von
Steuergeldern oder von kantonalen Subventionen ersichtlich.
Die eidgenössische Preiskontrollstelle hat übrigens bestätigt,
dass St. Johannsen auch kein Dumping betreibt. Vielmehr
beruht - wie die Anstalt bestätigt - die Kalkulation auf objektiven
Kriterien und auf der Grundlage eines fairen Wettbewerbes.
6. Es darf schliesslich auf die gute Zusammenarbeit zwischen
St. Johannsen und dem einschlägigen lokalen Gewerbe
hingewiesen werden: Das Massnahmenvollzugszentrum besitzt eines
der wenigen vom Kantonstierarzt noch zugelassenen Schlachthäuser.

Mehrere Privatbetriebe führen hier gestützt auf
Benützungsverträge ihre Schlachtungen durch. Daneben werden für
die umliegenden Gemeinden die Schlachtungen der Viehkassen
vorgenommen. St. Johannsen zeichnet für die Zwischenlagerung

und fachgerechte Entsorgung sämtlicher Fleischabfälle
verantwortlich. Neben den Tieren aus eigenem Bestand bezieht
das Massnahmenvollzugszentrum für die eigene Versorgung
zudem für über 100 000 Franken Fleischwaren von externen
Metzgereibetrieben, wobei Grossverteiler bewusst nicht
berücksichtigt werden.
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Der Regierungsrat ist gestützt auf diese Ausführungeriefef
Ansicht, dass die Verkaufspromotion des Massnahmenzentrums
St. Johannsen vom 12. August 1997 und ähnliche Ëinzelaktio-
nen in vergleichbarem Rahmen die geltenden Bestimmungen
und Grundsätze über das Auftreten von staatlichen Betrieben
auf dem Markt nicht verletzen und daher nicht zu beanstanden
sind. Der Regierungsrat teilt die Befürchtungen des Motionärs
hinsichtlich schädlicher Auswirkungen auf das einschlägige
private Gewerbe und die dort herrschende Beschäftigungslage
nicht. Mit Blick auf das eindeutige, auf ein regierungsrätliches
Verbot von Dumpingpreisen beschränkte Begehren ist dem
Motionär, der offene Türen einrennt, nun aber zuzustimmen.
Antrag: Annahme der Motion unter gleichzeitiger Abschreibung.

Streit (Neuenegg). Ich danke der Regierung für die Abklärungen

und die Antwort. Als Gewerbetreibender werde ich zusammen

mit meinen Kollegen genau kontrollieren, ob die Feststellungen

stimmen und so vollzogen werden. Wenn dies der Fall ist
und bleibt, kann ich der Abschreibung meiner Motion zustimmen.

Ich möchte Herrn Dennler, der mich im Auftrag des «Bieler

Tagblatt» interviewte, bitten, inskünftig keine falschen Aussagen
mehr zu machen. Wenn ich als Gewerbler einem Arbeiter einen

Auftrag gäbe und er genau das Gegenteil machte, hätte er nach
zwei Tagen ganz sicher die Kündigung auf dem Tisch.

Präsident. Herr Schneider bestreitet die Motion.

Schneider. Die Motion bringt mich persönlich in ein echtes
Dilemma. Seit Jahren kaufe ich auf unüberlegte Art und Weise
Lebensmittel ein. Als altgedientem und abgebrühtem Politiker
hätte mir diese Blauäugigkeit eigentlich gar nie passieren dürfen.
Glücklicherweise hat mir Kollege Streit mit seinem Vorstoss
noch rechtzeitig die Augen geöffnet! Was ist an meinem
Konsumverhalten so unverzeihlich falsch und volkswirtschaftlich
inakzeptabel? Jeden Freitag morgen wird in Langnau ein kleiner,

gutbesuchter Wochenmärit mit sechs bis acht Ständen durchgeführt.

An einem Stand bieten zum Beispiel die Bäuerinnen der
nächsten Umgebung Früchte, Gemüse, selbstgemachten Sirup
oder Backwaren an. Durch den Aufschrei meines Kollegen Streit

hellhörig geworden, habe ich am letzten Freitag wie gewöhnlich
bei den Landfrauen ein Bauernbrot gekauft und zu Hause auf
die Waage gelegt: Gewicht 530 g, Preis 2.50 Franken. Ein
Spezialbrot dieser Qualität kostet in einer Bäckerei mindestens 3
Franken und wiegt erst noch nur 400 g. Das ist also ein klarer

Dumpingfall! Der Preis für dieses Bauernbrot ist nur möglich,
weil es aus dem Backofen eines Gehöfts gezogen wurde, das
wahrscheinlich Direktzahlungen für die Bergzone 2 erhält. Die

Standgebühr im Dorf ist minimal und in keiner Weise zu vergleichen

mit Mietzinsbelastungen für Ladenflächen. Auch muss in

der landwirtschaftlichen Schleuderpreis-Bäckerei vermutlich
keine teure Knetmaschine verzinst und amortisiert werden. Das
Zufahrtssträsschen von der bäuerlichen Backstube ins Dorf
wurde vor Jahren mit namhaften Subventionen erstellt und
erleichtert den Transport zum Märitplatz enorm. Mit Steuergeldern

wird also eine Wettbewerbsverzerrung gefördert und das
direktbetroffene Bäckereigewerbe geschädigt!
Wenig gedacht habe ich auch beim Einkauf meiner Härdöpfel.
Ich hole sie jeweils bei meinem lieben ehemaligen
Gemeinderatskollegen, obwohl er SVP-Mitglied ist. (Heiterkeit) Weil er sie

vorwiegend für den Eigenbedarf anpflanzt und deshalb die
Stauden im Spätsommer mäht und nicht zu Boden spritzt, ist

die Qualität immer hervorragend. Auch habe ich den nicht zu

unterschätzenden Vorteil, dass es in den 40-Kilo-Harrassen sehr

grosse Exemplare gibt, was die Rüstzeit für Härdöpfelstock
gewaltig reduziert, daneben aber auch kleine Brathärdöpfel, die

sich für Gschwellti eignen. (Heiterkeit) In den Läden sind die

Härdöpfel langweilig genormt und erst noch ziemlich teuer. Aber

eben, was ich beim vorherigen Beispiel in bezug auf Subventio¬

nen-und Direktzahlungen sagte, gilt auch in diesem Fall: Die
Wettbewerbsspiesse sind ungleich lang. Ich muss, falls die
Motion überwiesen wird, meinen Härdöpfeldirekteinkauf auf dem
Bauernhof aus Gewissensgründen sofort einstellen!
Immer im August besuche ich das Fest der Heimstätte Bärau
und decke mich beim Basar mit allerlei Nützlichem ein. Ein Teil
der Ware entstammt dem angegliederten Landwirtschaftsbetrieb.

Vorzüglich ist in der Festwirtschaft immer der Burehamme
mit Härdöpfelsalat, zusammen mit einem Bier ein Hochgenuss.
Dank Kollege Streit habe ich nachgerechnet. Ich bin sicher,
dass ich in einer Dorfbeiz für das Gleiche mindestens einen
Fünfliber pro Person mehr bezahlen müsste. Also auch die
staatsabhängige Heimstätte Bärau treibt mit einer jährlich
wiederkehrenden PR-Aktion das darbende Gastgewerbe in den
Ruin! Ich werde also aus Repräsentationsgründen im nächsten
August ohne Portemonnaie durch die festlich dekorierten Räume

und Plätze der Heimstätte schleichen und am Abend
zusammen mit meiner Gemahlin bei einem anerkannten Gastwirt
einkehren, der seine Beiträge pflichtbewusst und regelmässig an
den Wirteverband abliefert! (Heiterkeit)
Irgendwie würde es mich aber schon reuen, wenn ich nach
Annahme der Motion die guten Kontakte abbrechen müsste. Es

ginge ein Stück Lebensqualität verloren, wenn die Regierung zu
einem Verbot der Direktverkäufe gezwungen würde. Für einmal
schlägt das Herz der SP-Fraktion auf Seiten der Deregulierer
und Verbotsgegner. Wir sehen nicht ein, warum ein Problemlein,
das höchstens in Form einer Interpellation oder einer kleinen
Anfrage zur Diskussion hätte gestellt werden sollen, in eine
Motion verpackt werden musste. Das ist wahrlich kein Beitrag
zur Steigerung der Ratseffizienz! Die regierungsrätliche Antwort
finden wir sehr gut. Unserer Ansicht nach sollte der Vorstoss
aber gar nicht angenommen werden.

Stöckli. Nach diesem ausgezeichneten Votum habe ich nicht
mehr viel zu sagen. Ich möchte nur betonen, wie erstaunt ich
bin, dass die SVP-Fraktion die Motion abschreiben will. Ich

warne davor, solche Motionen immer abzuschreiben. Damit ist

das Thema vom Tisch. Dabei kommen, wie wir gesehen haben,
immer und immer wieder Fälle vor, bei denen man aufpassen
müsste. Aus diesem Grund sollte die Motion überwiesen, aber
nicht abgeschrieben werden.

Balz. Vorweg möchte ich Herrn Schneider ganz herzlich danken.

Ich bin einer von denen, die die Verbandsabgaben immer
pünktlich zahlen, die gerne Hammeteller verkaufen und Gross-
rätinnen und Grossräte mit Freude bewirten. (Heiterkeit)
Aufgrund einer Motion Hutzli werden im Eilzugstempo verschiedene
Güter der Landwirtschaftsschulen des Kantons Bern verpachtet
oder sogar verkauft. Nur bei den Strafvollzugsbetrieben bleibt es
wie bisher. In diesem Sinn sollte man der Motion und ihrer
Abschreibung zustimmen. Der Motionär rügt den Verkauf
landwirtschaftlicher Produkte durch staatliche Betriebe zu Dumpingpreisen.

Es darf nicht Sache staatlicher und subventionierter Betriebe

sein, am Markt aufzutreten. Dass der Staat Landwirtschaftsbetriebe

im Rahmen von Strafanstalten führt, ist nachvollziehbar
und beschäftigungstherapeutisch sicher wichtig. Die Erzeugnisse

dieser staatlichen Betriebe sollten jedoch einzig und allein für
die Selbstversorgung verwendet werden. Nur so lassen sich

politisch fragwürdige Wettbewerbsverzerrungen vermeiden. Die

FDP-Fraktion unterstützt die Motion und ihre Abschreibung.

Aebischer. Im Grunde genommen wollte ich nichts sagen. Wir
sind mit dem Motionär einverstanden und haben ein gewisses
Verständnis für das Gewerbe. Es geht aber um einen staatlichen
Betrieb mit therapeutischen Aufgaben. In seiner Antwort
begründet der Regierungsrat ausführlich, welches der Sinn und
Zweck der Direktvermarktung sei, für die von den Inhaftierten
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eine gewisse Vorarbeit geleistet wird. Das hat also nicht ganz
die gleiche Bedeutung.
Zur Direktvermarktung allgemein. Ich bin davon betroffen und
habe mich auch schon mit dem Problemkreis auseinandergesetzt.

Es wurde von Wettbewerbsverzerrung gesprochen und

von ungleich langen Spiessen. Es ist nicht so einfach, gegenüber

dem Gewerbe auftreten zu können und nicht irgendwie
bevorteilt zu werden. Andrerseits werden die Auflagen und
Kontrollen zunehmend verschärft. Es gibt bei der Direktvermarktung

keine Schindluderei. Vielleicht müsste man auch noch zum
Ausmass der Direktvermarktung etwas sagen. Ich habe
abzuklären versucht, um wieviel es eigentlich geht. Mir wurde gesagt,
in einzelnen Talschaften, wo der Direktverkauf sehr wichtig ist,
da man auf der Biowelle fahren kann und die Nachfrage
entsprechend gross ist, könnte es sich um etwa 1 Prozent handeln.
Gesamtschweizerisch macht die Direktvermarktung aber nicht 1

Prozent aus. Wie gesagt habe ich Verständnis, wenn das
Gewerbe den Finger darauf hält. Es ist richtig, dass interveniert
wurde und man aufpassen will. Andrerseits hat man die
Direktvermarktung gewollt, gerade in einer Zeit, in der der Markt
immer besser spielt. Die SVP-Fraktion unterstützt deshalb die
Motion mit gleichzeitiger Abschreibung.

Gmünder. Letztes Jahr hatten wir das Gotthelf-Jahr, früher
einmal einen Balzli-Monat und jetzt offenbar einen Marcel-
Schneider-Tag. Sein Bekenntnis hat mich tief berührt, und ich

meine, man sollte Gnade vor Recht walten lassen und ihn nicht
allzu stark verurteilen. Er hat einerseits die freie Marktwirtschaft
ziemlich geschädigt, andrerseits den Bauernstand gestützt.
Deshalb meine Fialtung: «Es wohnen zwei Seelen, ach, in meiner
Brust!» Wenn ich die Motion recht verstanden habe, geht es um
staatliche und nicht um private Betriebe. Es geht also um eine
andere Dimension. Man fordert laufend, die Bauern müssten
sich, wenn sie schlecht daran seien, selbst wehren. Wenn sie
sich dann selbst wehren, was offenbar in Marcel Schneiders
schönem Emmental gemacht wird, und er die einzelnen
unterstützt, so bekommt er den Hammer auf den Kopf. Nehmen Sie

es nicht allzu schwer! Man muss bei den staatlichen Betrieben
kontrollieren. Die Motion kann man ruhig annehmen. Wer sie

abschreiben will, soll dies tun. Mein Kamerad Stöckli will den
Vorstoss nicht abschreiben. Mich hat Marcel Schneiders Rede

gefreut, ein bisschen Auflockerung hat dem Saal gut getan.

Widmer, Polizei- und Militärdirektor. Der Auftrag der Motion
lautet: «Die Regierung wird aufgefordert, den staatlichen Betrieben

sofort den Direktverkauf ihrer Produkte zu Dumpingpreisen
zu verbieten.» Dieser Auftrag ist erfüllt. Ich bitte Sie, die Motion
anzunehmen und als erfüllt abzuschreiben.

Abstimmung
Für Annahme der Motion
Dagegen

Für Abschreibung
Dagegen

65 Stimmen
42 Stimmen

(5 Enthaltungen)

112 Stimmen
7 Stimmen

(2 Enthaltungen)

163/97
Motion Zbären
Oberland

Luftkampfübungen über dem Berner

Wortlaut der Motion vom 10. September 1997

Der Regierungsrat wird beauftragt, sich bei den zuständigen
Bundesstellen für eine massive Reduktion der Luftkampfübungen

über dem Berner Oberland einzusetzen.

Begründung: Die erste Hälfte des Sommers 1997 war auch im

Berner Oberland durch mehrheitlich trübes und nasses Wetter
geprägt. Stellte sich ausnahmsweise einmal ein Tag mit
Sonnenschein ein, so wurde der Aufenthalt der Gäste empfindlich
gestört. Vor- und nachmittags fanden an praktisch jedem
halbwegs wolkenfreien Werktag über dem westlichen Oberland
Luftkampfübungen statt.
Alle Oberländer Ferienorte werben mit der Ruhe und Stille ihrer
Gegend. Während den oft viele Minuten andauernden
Luftkampfübungen der Luftwaffe kann von Stille keine Rede sein.
Dies mag lärm- und militärbegeisterte Einheimische kaum stören.

Nicht wenige Besucher des Oberlandes werden jedoch von
den enormen grossflächigen «Belärmungen» der Oberländer
Erholungslandschaft überrascht.
(8 Mitunterzeichnerinnen)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 11. Februar 1998

Der Regierungsrat geht mit dem Motionär einig, dass sich
Fluglärm der Luftwaffe sowohl auf Gäste des Oberlandes wie
auch auf die einheimische Bevölkerung störend auswirkt. Die
räumliche und zeitliche Übungstätigkeit der Luftwaffe ist Teil
eines komplexen Nutzungskonzeptes unseres Luftraums, das
die Rahmenbedingungen der Luftwaffe in Friedenszeiten setzt:
Es würde den Rahmen einer Motionsbeantwortung sprengen,
hier näher darauf einzutreten. Es sei hier lediglich erwähnt, dass
die Dichte des zivilen Linienverkehrs laufend zunimmt und die

Fluggesellschaften unter enormem wirtschaftlichem Druck
stehen. Diese versuchen daher laufend, auf Kosten der militärischen

Trainingsmöglichkeiten ihre Luftstrassen zu verbreitern
oder kürzere Wege quer durch militärisches Trainingsgebiet zu
wählen. Gleichzeitig bemüht sich andererseits die Sportfliegerei,
namentlich die Segelflieger, möglichst ohne Einschränkungen
fliegen zu können. Auch dies geschieht auf Kosten des militärischen

Flugbetriebes.
Es darf aber betont werden, dass sich die Luftwaffe der Lästigkeit

des Fluglärms bewusst ist; sie unternimmt denn auch seit
Jahren grosse Anstrengungen, ihre Lärmemissionen innerhalb
der vorgegebenen Rahmenbedingungen durch verschiedene
Massnahmen einzudämmen: dies geschieht durch:

- Selbstbeschränkungen: Dazu zählt die Reduktion der Über-

schallflüge, die Anhebung der Minimalhöhen für Luftkämpfe
auf 3000 bis 4000 Meter über Meer und die Reduktion der
Maximalgeschwindigkeit tief von 1100 km auf 800 km/h. Seit
dem Ausscheiden der Hunterflotte - dadurch entfallen rund
15 000 Flugstunden jährlich - gibt es zudem nur noch wenige

Tiefflüge durch Aufklärungsflugzeuge, durch einzelne
Übungen mit Pilotenschülern oder bei tiefliegenden Wolken.

- Auslandkampagnen: Besonders lärmintensive Luftkampfübungen

werden in geeignete Gebiete im Ausland verlegt.
Jährlich findet eine Trainingskampagne mit hohem Lerneffekt
über der Nordsee statt. Voraussetzung dazu ist aber, Zugang
zu den Ausbildungsplätzen zu erhalten. Ausserdem ist diese
Ausbildung sehr teuer. Bei sinkenden finanziellen Mitteln kann
sich die Luftwaffe solche Trainings immer weniger leisten.

- Einsatz von Simulatoren: Die moderne Simulatortechnik er¬

möglicht erfahrenen Piloten, einen Teil des Trainings in der
Luft durch Simulatoreneinsätze zu ersetzen. Simulatoren sind
hervorragende Ausbildungshilfen. Im Simulator erlebt der Pilot

das Fliegen physisch und psychisch allerdings nicht in der
gleichen Intensität und Art wie in der Luft. Moderne Simulatoren

sind zudem gleich teuer wie Flugzeuge.

- Räumliche Verlegung der Trainingstätigkeiten in der Schweiz:
Leider besteht hier nur wenig Spielraum, was meist bedingt,
mit geringfügigen Abweichungen alle verfügbaren Trainingsräume

zu nutzen.

- Verlegung der Übungen in grössere Flughöhen: Im Sommer
werden die Flughöhen allgemein um 1000 Meter oder mehr
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hinaufgesetzt. Dabei werden wegen der mit zunehmender
Höhe kleiner werdenden Triebwerksleistung Einbussen an
fliegerischer Manövrierfähigkeit in Kauf genommen.

- Zeitliche Verteilung: Seit dem Sommer 1997 wird angestrebt,
die Flugbewegungen zeitlich über den ganzen Tag zu verteilen,

so dass sich zwischen den einzelnen Flügen längere
Pausen ergeben.

Weitere Beschränkungen würden das militärfliegerische Können
vermindern und stossen dort an Grenzen, wo mangelnde
Flugerfahrung die Flugsicherheit beeinträchtigt und die Flugwaffe
letztlich daran hindert, ihren Auftrag zu erfüllen. Darum sind
weitere Auflagen und deren Folgen genau zu überdenken.
Der Regierungsrat hat Verständnis für die Bestrebungen der
Betroffenen zur weiteren Verringerung dieses unerwünschten
Lärms. Der Regierungsrat stellt zudem fest, dass sowohl die
Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Armee als auch das
gegenseitige Verständnis für die touristischen oder militärischen
Bedürfnisse in den letzten Jahren deutlich verbessert werden
konnten. Er ist auch damit einverstanden, dass mit den zuständigen

Stellen der Armee weiterhin Gespräche geführt werden,
die insbesondere darauf hinwirken, die Flüge noch vermehrt in

die tourismusschwachen Jahreszeiten zu verlegen.
Bei der Interessenabwägung hat der Regierungsrat allerdings
auch zu berücksichtigen, dass die Luftwaffe dem Oberland nicht
nur Lärm, sondern auch gesicherte Beschäftigung und
Einkommen bringt. Diese positiven volkswirtschaftlichen Auswirkungen

könnten durch den Toursimus nicht vollwertig kompensiert

werden. Das Oberland ist nebst Graubünden überdies der
einzige luftkampftaugliche Trainingsraum der Luftwaffe in unserem

Land. Letztlich lassen sich die Luftkampfübungen auch im

Hinblick auf die Interessen der militärischen Landesverteidigung
nicht mehr - wie verlangt - massiv reduzieren.

Antrag: Ablehnung der Motion.

Zbären. Es ist mir schon mehr als einmal passiert, dass ich

zwei, drei Wochen mit dem Velo durch ein fremdes Land

irgendwo in Europa gefahren bin, ohne je einmal ein Militärflugzeug

zu hören. Dann komme ich nach Hause ins Berner Oberland,

wo man sich laut Prospekten so gut vom Alltagsstress und
dem täglichen Lärm erholen kann und ausser dem leisen
Rauschen der Luft praktisch nichts anderes hört. Ich steige in St.

Stephan aus dem Zug und was höre ich als erstes? Einen

«Mordsdonderssuukrach», der das ganze Tal kilometerweit
erfüllt, minutenlang, eine Viertelstunde, nachher vielleicht eine
kurze Pause, und bald geht das Affentheater wieder los! Unsere
kühne Luftwaffe ist an der Arbeit!
Es geht mir nicht nur um mich, sondern vor allem um die Leute,
die auf die Prospekte hereingefallen sind, die versprechen, im

Berner Oberland finde man den Kontrast zum lärmigen Alltag.
Die Gäste kommen und können den Saukrach geniessen. Sie

reagieren darauf immer mehr mit Unverständnis und finden
lächerlich, was wir machen, besonders die Ausländer. Ich war
auch schon mehrmals mit Ferienleuten unterwegs auf einer
Exkursion und musste manchmal minutenlang warten, bis ich

wieder etwas zu den Leuten sagen konnte, weil sie schlicht
nichts mehr verstanden, wenn in der Luft geübt wurde. Besonders

auffällig war diese Situation im letzten Sommer. Die erste
Sommerhälfte war mehrheitlich nass, grau und trüb. Wenn es
dann einmal einen schönen Tag gab und die Touristen ein paar
Stunden hätten unterwegs sein können, ohne verregnet zu
werden, dann ging es garantiert wieder los! Wir haben zwar
angeblich eine allwettertaugliche Luftwaffe. Danach sah es aber

gar nicht aus, sie organisiert ihre Luftkämpfe nur bei schönem
Wetter.
Die Regierung rühmt die Bemühungen der Luftwaffe um die

Eindämmung der Lärmemissionen. Es wird tatsächlich etwas
gemacht. Trotzdem sind wir das Land in Europa, das sicher mit

Abstand am meisten Militärfluglärm «geniessen» muss, minde¬

stens im Berner Oberland ist es so. Die Regierung weist natürlich

auch auf die Arbeitsplätze hin, die mit der Tätigkeit der
Luftwaffe verbunden sind. Sie schreibt, bei der Interessenabwägung
sei zu berücksichtigen, dass die Luftwaffe im Oberland nicht nur
Lärm, sondern auch Beschäftigung und Einkommen bringe; die
positiven volkswirtschaftlichen Auswirkungen könnten durch den
Tourismus nicht vollwertig kompensiert werden. Diese Behauptung

ist sehr fragwürdig. Gerade der Gast der Zukunft wird noch
viel sensibler auf militärische Luftwaffenübungen in seinem
Erholungsraum reagieren. So etwas suchen unsere Gäste im Oberland

sicher nicht! Wir müssen endlich einsehen, dass das Oberland

zu klein ist, um gleichzeitig eine tatsächliche Erholungsregion
und ein Tummelplatz für die Luftkämpfe zu sein. Die Regierung

gibt ja zu, dass die Gäste und Einheimischen durch die
Luftkampfübungen zeitweise massiv gestört werden. Was
müsste Anfang 1998 die Konsequenz daraus sein? Wie wir
kürzlich den Medien entnehmen konnten, stehen beim Militär
weitere massive Abbauschritte bevor. Es würde sehr gut dazu

passen, wenn der Kanton Bern im Sinn meiner Motion an den
Bund gelangen würde, um dafür zu sorgen, dass die Luftkampfübungen

verringert werden. Wenn Sie im Oberland weiterhin
diesen Saukrach auch in der Ferienzeit wollen, müssen Sie die
Motion ablehnen. Ich bitte Sie aber, den Vorstoss zu unterstützen.

Vizepräsidentin Haller übernimmt den Vorsitz.

Knecht-Messerli. Die SVP-Fraktion ist ebenfalls der Meinung,
dass der Fluglärm über dem Berner Oberland nicht noch weiter
zunehmen sollte. Der militärische Flugbetrieb muss aber unbedingt

aufrechterhalten bleiben, das ist für uns wichtig. Er wurde
in der letzten Zeit so stark wie möglich reduziert. Die Lärmbelastung

hat massiv abgenommen. Das wurde durch den Einsatz

von Simulatoren erreicht oder dadurch, dass die Trainingsmöglichkeiten

ins Ausland verlegt wurden usw. Wo sollen denn die

Kampfflieger trainieren, wenn nicht in der Luft? Es gibt nur noch
Tiger und FA18. Der ganze Abbau läuft auf eine Halbierung der
Flugzeuge hinaus. Die Hunter trainieren nicht mehr, die Mirage
sind am Auslaufen. Die Schweizerische Unternehmung für
Flugzeuge und Systeme besorgt den Geräteunterhalt, sie beschäftigt
250 Leute und 40 Lehrlinge und ist in Interlaken einer der

grössten Arbeitgeber. Arbeitsplätze des Bundes im Zusammenhang

mit der Militärfliegerei hat es im weiteren Sinn auch in St.

Stephan, in Zweisimmen die Elektronikbetriebe und in Unterbach.

Die Zahl der Stellen hat insgesamt abgenommen. Sicher
wollen wir nicht noch mehr Stellen zum Verschwinden bringen.
Die ganze Motion ist ein weiterer Schritt zur Abschaffung der
Armee. Erinnern wir uns doch daran: Wir sollten froh sein, den
Lärm der eigenen Militärflieger hören zu können, statt denjenigen

fremder Flugzeuge erdulden zu müssen. Im Namen der
einstimmigen SVP-Fraktion bitte ich Sie um Ablehnung der
Motion.

Lutz. Ich bin an sich im Luftkampf über dem Berner Oberland
nicht so wahnsinnig geübt. Die Fraktion hat mich aber einfach
dazu verknurrt, zu diesem Thema etwas zu sagen. Ich mache
das sehr gern. (Heiterkeit) Für mich ist das Thema irgendwie
langweilig geworden. Früher war jede Äusserung über das Militär

oder über ein Thema aus dessen Umfeld - etwa der
Zivilschutz, über den heute jeder «Löu» ohne Folgen schlecht

spricht (Heiterkeit) - immerhin eine Glaubensfrage, wie man es

gerade vorhin wieder von der SVP-Sprecherin gehört hat. Die

Folge solch kritischer Äusserungen war die Frage, ob man
eigentlich ein Landesverräter oder ein Patriot sei. Es war interessant

zu sehen, wer landesverräterisch war und wer nicht.

Heute ist das Thema insofern langweilig geworden, als man
über die militärische Landesverteidigung wie über Schweizer
Käse oder die Hundesteuer sprechen kann, ohne dass man -
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abgesehen von der erwähnten Ausnahme - als Landesverräter
oder Armeeabschaffer bezichtigt wird. Die neue Bezeichnung
des ehemaligen EMD als VBS - Verteidigung, Bevölkerungsschutz

und Sport - lässt den leisen Verdacht aufkommen, dass

sogar der Vorsteher dieses Departements die militärische
Landesverteidigung möglicherweise als eine höhere Art von Sport
auffasst. (Heiterkeit) Das heisst, der Fluglärm ist kein besonderer,

national sanktionierter und geweihter Lärm mehr, den die
Ohren gefälligst zu dulden haben. Es ist einfach eine Masse von
Dezibel im allgemeinen Lärmpegel, die offenbar gewissen Leuten

und sicher auch breiteren Bevölkerungsschichten im Berner
Oberland in die Ohren stösst. Es liegt also im Interesse der
Anwohner und des Tourismus, den Fluglärm in Absprache so
weit wie möglich zu reduzieren.
Nun behauptet die Militärdirektion, das werde schon getan.
Jede weitere Reduktion würde erhebliche Werte der Landesverteidigung

in Frage stellen. Die Militärdirektion geht, wie vorhin
sehr ausführlich dargelegt wurde, noch weiter, nämlich mit der
fast erpresserischen Behauptung, wer gegen den Fluglärm sei,
habe plötzlich kein Brot mehr, weil die Arbeitsplätze verschwänden.

Dieses Argument würde überzeugen, wenn die militärische

Flugwaffe beliebig auf andere Orte ausweichen könnte. Genau in

der gleichen Motionsantwort liest man aber, das Berner Oberland

stelle zusammen mit dem Bündnerland die einzigen luft-

kampftauglichen Übungsräume zur Verfügung. Also kann das
Militär gar nicht ausweichen, offenbar auch nicht auf die Nordsee.

Dort werden die Natomitglieder wahrscheinlich sagen, die
Schweizer sollten fliegen, wenn alle anderen schlafen, also in

der Nacht. Die Drohung mit den Arbeitsplätzen ist nicht sehr

originell, weil es keine Alternative gibt.
Da man heute über dieses Thema normal diskutieren kann,
findet die SP-Fraktion, die Militärdirektion argumentiere sehr
schwächlich und resignativ, wenn sie sagt, es sei überhaupt
nichts mehr zu machen. Es müsste doch im Bestreben der
kantonalen Militärdirektion liegen, im Interesse der Anwohner
und des Tourismus zu Lösungen zu kommen, die ständig
optimiert werden. Wir hätten mindestens die Annahme eines Postulats

erwartet, also eine Überprüfung, und die Zusicherung, man
werde ständig versuchen, ein gutes Verhältnis zu erreichen.
Unserer Ansicht nach hat die Militärdirektion schlicht resigniert.
Es heisst, die Ausbildung an Simulatoren sei gleich teuer wie die

Flugzeuge. Wenn dies der Fall ist, so könnte man tatsächlich
Simulatoren statt Flugzeuge kaufen. Man hätte damit das Geld
trotzdem ausgegeben, aber ohne Lärm; die Fliegerfreunde
kämen voll auf ihre Rechnung, da die Simulatoren technisch
hervorragend sind; die Gattung der militärischen Luftverteidigung
würde weiterexistieren und könnte gleichzeitig das Gesicht
wahren, also alle Nudeln, Spaghetti und sogar Arbeitsplätze
blieben erhalten. Ich habe von Seiten der Luftwaffe noch nie

gehört, dass das militärfliegerische Können bei den bisher real

existierenden Übungsmöglichkeiten hätte leiden müssen. Wie

man an unseren Demonstrationsshows sieht, ist die schweizerische

Flugwaffe wahrscheinlich weltweit eine der besten ist. Wir
können also davon ausgehen, dass auch eine weitere Reduktion
ohne Verluste in dieser Beziehung möglich wäre. Eine letzte
Bemerkung. In der Luft wird es offenbar nur gefährlich, wenn
Fliegerchef Carell selbst in eine Maschine sitzt. (Heiterkeit)

Houriet. Je tâcherai d'être aussi rapide que le bruit d'un avion.
Le groupe radical rejoint en tous points les conclusions du
gouvernement et rejette donc la motion. Nous sommes persuadés
que tout est entrepris pour diminuer les nuisances que provoquent

ces vols et que les efforts portent déjà leurs fruits. Preuve

en est la liste des mesures déjà prises figurant dans la réponse
du gouvernement. L'on ne peut cependant pas supprimer
purement et simplement tous les vols d'exercice. A titre personnel,
j'ai été choqué de lire que cela ne dérangeait pas les gens du
coin, "fanatiques de bruit et d'armée": je trouve cela malhonnête

à l'égard des Oberlandais. A mon avis, la silhouette d'un avion
dans le ciel est beaucoup plus esthétique que des tanks d'une
armée rouge ou verte qui traverseraient les campagnes ou
qu'un campement sauvage des Zaffarayas.
Au nom du parti radical, je vous demande de refuser purement
et simplement cette motion.

Zbären. Die Regierung und die bürgerlichen Parteien haben
Angst, mit der Beschränkung der Luftkampfübungen werde
unsere Luftwaffe daran gehindert, ihren Auftrag zu erfüllen. Der

Hauptauftrag unserer Luftwaffe ist die Verteidigung des
schweizerischen Luftraums gegen fremde Flugzeuge - oder wie
Susanna Knecht sagte, dafür zu sorgen, dass nicht plötzlich fremde

Militärflugzeuge über unser Land fliegen. Nun müssen wir
wieder einmal um uns herum schauen! Haben unsere vier
Nachbarländer wohl im Sinn, in den nächsten Jahrzehnten die
Schweiz anzugreifen? Dann schauen wir auf den nächsten
Kreis: Spanien, Portugal, Belgien, Holland, Dänemark, Polen,
Tschechien, Ungarn und Slowenien. Haben sie vielleicht im Sinn,
in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten unser Land anzugreifen?
Also schauen wir noch weiter hinaus, zum früheren grossen
Feind im Osten und zu den skandinavischen Ländern. Auch in

diesem Fall ist ein Angriff sehr unwahrscheinlich. Schauen wir
noch weiter weg, nach Afrika und Asien, wird es schon langsam
bizarr anzunehmen, irgendeines dieser Länder könnte
ausgerechnet die winzigkleine Schweiz in Europa zum Ziel nehmen!
Wenn ich bezweifle, dass die Schweiz in absehbarer Zeit
angegriffen wird, so gehe ich einig mit anderen Leuten. Am
1. Dezember 1997 erschien im «Bund» ein ganzseitiges Interview

mit Ulrich Zimmerli. Auf die Frage, ob man nicht falsche
Prioritäten gesetzt habe, als man noch vor kurzem 3,5 Mrd.
Franken für ein neues Kampfflugzeug bewilligt habe, sagte
Ständeratspräsident Zimmerli, er bezweifle tatsächlich, ob er
heute über die FA18-Vorlage gleich beschliessen würde, da die
internationale Situation völlig anders sei. Das sagt nicht etwa
irgendein Träumer, sondern Herr Zimmerli! Unsere Regierung
stellt keine Fragen, sie steht stramm, wie es im Militär Brauch
ist. Wir Grossrätinnen und Grossräte dürfen uns schon Fragen
stellen: Sind die Luftkämpfe in unserem Land im jetzigen
Umfang noch sinnvoll, oder sind sie zu einem schönen Teil ein
Blödsinn? Wir sollten uns nicht damit begnügen, wie die Regierung

Sätze zu wiederholen, die offensichtlich aus der
Schreibmaschine irgendeines Luftwaffenobersten stammen. Wir können
anders entscheiden. Ich bitte Sie, die Motion zu überweisen.

Haller, Vizepräsidentin. Wir kommen zu den Einzelsprechern.

Seiler (Bönigen). Das Schweizer Volk hat zur Beschaffung
eines neues Kampfflugzeugs deutlich ja gesagt - "leider ja",
heisst es aus den SP-Reihen. Ich bin anderer Meinung. Auch in

bezug auf die Motion bin ich anderer Ansicht als die Mehrheit
unserer Fraktion. Im Berner Oberland hängen rund 500 Arbeitsplätze

direkt von der Luftwaffe ab. Ich bin selbst betroffen. Ernst
Zbären, in deiner kleinen Gemeinde St. Stephan sind im
Moment noch 3 Arbeitsplätze direkt von der Luftwaffe abhängig.
Ich führe gegenwärtig nicht wenige Gespräche mit der Gemeinde

St. Stephan. Sie ist auf jeden Arbeitsplatz voll angewiesen.
Ernst Zbären hat gesagt, die Luftkampfübungen würden einen
Saukrach machen. Ich muss ihm widersprechen. Die Luftwaffe
hat ein Ombudstelefon eingerichtet, wo man Reklamationen
über den Luftwaffenlärm anbringen kann. Ernst Zbären, es
gehen sehr, sehr selten Reklamationen ein, es sei denn, es finden
Überschallflüge in zu geringer Höhe statt. Wie erwähnt wurden
die Übungen in der letzten Zeit sehr stark reduziert. Sie werden
noch stärker abnehmen, da immer weniger Flugzeuge unserer
Luftwaffe im Himmel herumfliegen. Um die 500 Arbeitsplätze -
vor ein paar Jahren waren es noch über 700 - nicht zu gefähr-



Polizei + Militär 12. März 1998 223

den, bitte ich Sie dringend, die Motion abzulehnen. Ich danke
dem Regierungsrat für die gute Antwort.

Strecker-Krüsi. Ich werde der Motion zustimmen. Für mich ist
noch ein Aspekt wichtig. Nachdem Herr Houriet gesagt hat, er
freue sich über jedes Militärflugzeug, das er sehe, muss ich mich
äussern. Bevor die Motion mit den Unterlagen bei mir zu Hause
eintraf, war mir schon aufgefallen, wie viel Lärm wir plötzlich im
Seeland und im Jura haben. Als ich die Motion las, dachte ich:
«Aha, man hat das Problem schon vorher gelöst!» Weil man in
Gstaad und im Berner Oberland den Touristen den Lärm nicht
zumuten kann, schickt man die Flugzeuge zu uns ins Seeland.
Bei uns sind eigentlich keine Tourismusgebiete gefährdet. Was
die Arbeitsplätze anbelangt, so werden wir uns irgendwann
einmal entscheiden müssen, ob wir die erwähnten Arbeitsplätze
im Oberland retten oder auf eine Lärmemission zugunsten des
Tourismus verzichten wollen. Das einzig Beruhigende an der
Motion ist für mich, dass die Schweiz jetzt die Nordsee verteidigt,

da die Piloten dort ausgebildet werden. Das ist zumindest
ein Fortschritt. Die Schweiz hat offenbar keine Angst mehr vor
roten und grünen Armeen aus dem letzten Jahrhundert, wie
Herr Houriet es formulierte. Ich werde der Motion zustimmen,
hoffe aber, es komme zu einer generellen Reduktion und nicht
einfach zu einer Verlegung vom Oberland ins Seeland und in

den Jura.

Zumbrunn. Ich lebe von diesem Tourismus. Wir haben ein sehr
gutes Verhältnis zu den erwähnten Betrieben. Wenn der Lärm
den Tourismus zu stark stören würde, könnte man sehr gut mit
den Verantwortlichen reden. Ernst Zbären möchte ich folgendes
sagen. Es ist ein Unterschied, ob er von den Leuten in seinem
Wohnort spricht oder von den Leuten, die ihn wählen sollen. In

seinem Wohnort sind die Leute sicher sehr froh, einen Arbeitsplatz

zu haben. Den Tourismus ins Seeland abzuschieben
haben wir heute und morgen nicht im Sinn, Frau Strecker. Wir
haben nämlich gar nicht so viel zuviel, dass wir etwas davon
abgeben könnten. Der Tourist stört sich meist gar nicht so sehr
an diesem Lärm. Hauptsächlich sind es Einheimische, die
gewisse Sachen untergraben möchten und den Tourismus immer
wieder dafür vorschieben. Ich bitte Sie deshalb, die Motion
abzulehnen.

Widmer, Polizei- und Militärdirektor. Es geht an sich um ein
sehr ernstes Thema. Mich hat deshalb erstaunt, dass es in

einzelnen Voten ironisch dargestellt oder sogar ins Lächerliche

gezogen wurde. Wie ich mit aller Deutlichkeit feststellen möchte,
stammt die Antwort nicht vom Militärdirektor, sondern wurde
vom Regierungsrat als Ganzes verabschiedet. Es wurde in den
Voten und in der Antwort erwähnt, dass das Militär die Übungen
und Trainingsflüge noch und noch einschränken muss. Es findet
ein eigentlicher Verteilungskampf um unseren Luftraum statt.
Priorität hat die Zivilluftfahrt. Die Übungsstrassen und -gelände
für die Armee werden immer kleiner. Für den Verteidigungskampf

gibt es in der Schweiz zwei Räume: das Berner Oberland
und Graubünden, wie es in der Antwort der Regierung steht. Für

die Trainingsflüge stehen auch andere Regionen zur Verfügung:
die Ostschweiz, das Bündnerland, der Jura, das Entlebuch, das
Berner Oberland, die Waadtländer Alpen und das gesamte
Wallis.
Die Militärdirektion ist nicht einfach nur strammgestanden. Wir
sind seit Jahren immer wieder im Gespräch mit den militärischen
Stellen. Wie Sie der Antwort entnehmen konnten, wurde in

verschiedenen Bereichen relativ viel unternommen: Die Flotte

wurde reduziert; gewisse Übungen wurden ins Ausland verlegt;
es werden Simulatoren eingesetzt; die Übungszeiten wurden

eingeschränkt und die Flughöhen differenziert. Unsere

Gesprächspartner beim Bund hören zu, und wir können miteinander

reden. Herr Zbären, Sie verlangen eine massive Reduktion.

Das ist unmöglich. Sie können von der Regierung nicht verlangen,

bei diesen Rahmenbedingungen über eine massive Reduktion

zu verhandeln. Deshalb lehnt die Regierung die Motion ab.
Ich bitte Sie, dies ebenfalls zu tun.

Präsident Seiler (Moosseedorf) übernimmt wieder den Vorsitz.

Abstimmung
Für Annahme der Motion 54 Stimmen
Dagegen 104 Stimmen

(5 Enthaltungen)

177/97
Motion Möri-Tock - Kompetenzen der Anstaltsdirektoren

Wortlaut der Motion vom 17. November 1997

Der Regierungsrat wird beauftragt, sein Organisationsreglement
in dem Sinne abzuändern, dass die Direktorinnen und Direktoren

der Strafanstalten Thorberg, Witzwil, St. Johannsen, Hindel-
bank, Prêles und Loryheim die Kompetenz erhalten, Personal im
Rahmen der kantonalen Anstellungsrichtlinien und der bewilligten

Budgets in ihren Anstalten anzustellen oder zu entlassen.
Begründung: Im Organisationsreglement der POM (nicht datiert
und nicht unterschrieben) wird festgehalten, dass Anstellungen
und Entlassungen von Personal in die Kompetenz des Amtes für
Freiheitsentzug und Betreuung fallen. Das führt immer wieder zu

grossen Komplikationen. Die Direktoren der Anstalten schreiben
Stellen aus, führen die Bewerbungsgespräche, sind aber nicht
berechtigt, über Lohnansprüche mit den Bewerberinnen und
Bewerbern zu verhandeln und die entsprechenden Anstellungsverträge

zu unterzeichnen. Die Lohnklassen sind ganz klar
vorgegeben, innerhalb derselben sich die Direktionen bewegen
können. Ebenfalls sind die Direktoren nicht berechtigt, mit
Angestellten das Dienstverhältnis aufzulösen, wenn es nötig ist. Es
ist nicht einzusehen, wieso Direktoren nicht Betreuungspersonal,

Küchenpersonal und Reinigungspersonal einstellen dürfen.
Selbstverständlich muss eine Meldepflicht und im Falle einer
Auflösung eines Dienstverhältnisses auch eine genaue
Begründungspflicht an das Amt für F+B und an den Regierungsrat
gewährleistet werden.
Im Zeitalter von Effizienz, von NEF 2000, in einer Zeit, in der man
von Delegieren von Verantwortung spricht, ist das ein krasser
Widerspruch. Es ist nicht angenehm, wenn ein Direktor einer
Strafanstalt in Bewerbungsgesprächen den Kandidaten eröffnen

muss, dass er eigentlich nichts dazu zu sagen hat, dass er
lediglich einen Vorschlag an das Amt weiterleiten kann. Zudem
passieren vermehrt Pannen, Stellenbesetzungen werden verzögert

und der Betrieb wird dadurch erschwert.
Ich bitte den Regierungsrat, das Organisationsreglement seiner
Direktion in diesem Sinn abzuändern und damit die
Zusammenarbeit zwischen Direktion, Amt F+B und Anstaltsdirektionen
zu verbessern.

(29 Mitunterzeichnerinnen)

Dringlichkeit abgelehnt am 20. November 1997

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 18. Februar 1998

Für die Anstellung und Entlassung des Personals der Anstalten
und Jugendheime der Polizei- und Militärdirektion gelten die
kantonalen personalrechtlichen Vorschriften des Gesetzes vom
5. November 1992 über das öffentliche Dienstrecht (Personalgesetz,

PG) und der Verordnung vom 12. Mai 1993 über das

öffentliche Dienstrecht (Personalverordnung, PV). Sodann finden
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die Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation
und die Aufgaben der Polizei- und Militärdirektion
(Organisationsverordnung POM;OrV POM) und die darauf abgestützte
Geschäftsordnung (GO POM) vom 10. Juni 1996 samt Anhang
4 (Kompetenzdelegation im Personalwesen) vom 30. April 1996
Anwendung.
Der Gesetzgeber hat mit Artikel 11 PG den Regierungsrat als

Ernennungsbehörde bezeichnet (die Ernennungsbehörde ist

immer auch zuständig für die Beendigung des Dienstverhältnisses)

und festgelegt, dass diese Befugnis an die Direktionen und
von diesen durch Verordnung an unterstellte Ämter oder Anstalten

weiterdelegiert werden kann. In Artikel 5 PV hat der
Regierungsrat die Ernennungsbefugnis teilweise an die Direktionen

delegiert. Gemäss der gleichen Verordnungsbestimmung können

die Direktionen die Verwaltungseinheiten ihrerseits ermächtigen,

Stellen mit Zustimmung der Finanzdirektion zu besetzen.
Artikel 14 OrV POM bestimmt die Kaderstellen der Direktion und
damit indirekt die übrigen Stellen, für welche die Ernennungskompetenz

delegiert wird.
Gemäss der Kompetenzdelegationsregelung der POM im
Personalwesen ist die Personalrekrutierung, -führung und -administration

in erster Linie Aufgabe der Amtsleitungen, soweit die

Personalgesetzgebung eine Delegation zulässt. Gemäss Artikel
12 PG bleibt die Direktion zwingend Aufsichtsbehörde, auch
wenn die Ernennungskompetenz delegiert ist. Die Gesamtverantwortung

und damit das Recht zu direkten Anweisungen
bleiben somit gemäss Kompetenzdelegation beim Polizei- und
Militärdirektor. Ebenso vorbehalten bleibt gemäss Artikel 5 PV

die Verpflichtung, bei Ernennungen die Zustimmung der
Finanzdirektion einzuholen.
Die Motion zielt auf eine vermehrte Delegation von Kompetenzen

und Verantwortung im Personalbereich an die dem Amt für

Freiheitsentzug und Betreuung (FB) unterstellten Anstalten und
Heime ab. Insbesondere soll die Ernennungs-, Anstellungs- und

Entlassungszuständigkeit vollständig an diese Verwaltungsstufe
delegiert werden. Darüber hinaus soll ebenfalls die Zuständigkeit
für die Einreihung in Gehaitsklassen und Gehaltsstufen den
Vollzugseinrichtungen zugewiesen werden. Es werden damit
sowohl die personalrechtlichen Rechtsgrundlagen als auch die

geltenden Delegationsbestimmungen zugunsten der Amtsleitung
FB in Frage gestellt.
Die Motionärin stellt in der Begründung des Vorstosses fest, die
Anstaltsdirektionen seien nicht berechtigt, über Lohnansprüche
mit den Bewerberinnen und Bewerbern zu verhandeln. Dazu ist
festzuhalten, dass gesamtstaatlich jede Stelle, die Bewerbungsgespräche

- mit oder ohne formelle Emennungskompetenz -
führen kann, vor einem solchen Gespräch bei der Bewerberin
oder dem Bewerber den Rahmen für die Anstellungsbedingungen

bezüglich Lohnansprüchen herausarbeiten muss. Das
geschieht jeweils in Abstimmung mit der zur Verfügung stehenden
Funktion sowie den gemäss Artikel 5 und 5a der Gehaltsverordnung

(GehV) vom 26. Juni 1996 relevanten Voraussetzungen.
Dass insbesondere nach der Einführung eines neuen Gehaltssystems

(Berebe) eine anstaltsübergreifende Praxis entwickelt
werden soll, ist unverzichtbar. Dennoch können die Anstaltsleitungen,

die die Berechtigung haben, Anstellungsgespräche zu
führen, den Bewerbenden die mögliche Einreihung zur Kenntnis
bringen. Die Möglichkeit, im Rahmen von Anstellungsgesprächen

frei höhere Gehaltsklassen oder Gehaltsstufen auszuhandeln,

haben aber auch die mit der formellen Ernennungskompetenz

ausgestatteten Amtsleitungen nicht.
Es ist im übrigen üblich, bei der Vorbereitung der Anstellungsgespräche

dort, wo Unsicherheiten bestehen, Rücksprache mit
dem Personalamt zu nehmen. Die Erfahrungen der Vergangenheit

zeigen, dass sowohl eine auf Stufe Amt wahrgenommene
anstaltsübergreifende Koordination wie auch die Abstimmung
mit dem Personalamt, dessen Zustimmung ja in jedem Fall

eingeholt werden muss, unverzichtbar sind, wenn die angestrebte

Lohngerechtigkeit realisiert werden soll. Sollten Anstaltsdirektionen

anlässlich eines Bewerbungsgespräches nicht in der Lage
sein, eine Gehaltsofferte zu machen, hätten sie das Anstellungsgespräch

nicht so vorbereitet, wie sie es auch tun müssten,
wenn sie über die formelle Ernennungskompetenz verfügen
würden. Ob die Anstaltsdirektion die Zustimmung zur Bewerbung

via Amt oder direkt beim Personalamt einholen kann,
muss im Zusammenhang mit dem Bewerbungsgespräch nicht
interessieren.
Am Grundsatz, dass echte Querschnittsaufgaben für gleichartige

Verwaltungseinheiten zentral erledigt oder koordiniert werden
sollen, muss festgehalten werden. Die Personalbewirtschaftung
und Sicherung der Lohngerechtigkeit können nicht auf Stufe
dezentral zersplitterter und zum Teil kleinster Verwaltungseinheiten

wahrgenommen und gewährleistet werden. Nicht zuletzt
auch deswegen wurden die Anstalten und Heime in einem Amt
zusammengefasst.
Das Ersuchen der Motionärin, der Regierungsrat möge das
Organisationsreglement der POM in diesem Sinn abändern,
muss aufgrund der Rechtslage (Zuständigkeits- und
Verantwortlichkeitsnormen) abgelehnt werden. Es ist die Sache der (politisch

verantwortlichen) Direktionsleitung zu entscheiden, unter
welchen Rahmenbedingungen (Abläufen) sie ihre Aufsichtspflicht
wahrnehmen will.
Mit dem Wechsel in der Leitung der POM werden die internen
Delegationsregelungen und damit die Abläufe zwischen Direktion,

Amt FB und Anstaltsdirektionen zwangsläufig zu überprüfen
sein.

Antrag: Ablehnung der Motion.

Möri-Tock. Ich sitze in der Aufsichtskommission des Lo-
ryheims Münsingen. Als ich das erste Mal hörte, dass die Direktoren

unserer Strafanstalten keine Kompetenzen haben, im

Rahmen des Stellenplans und der vorgegebenen Lohnklassen
Personal einzustellen, konnte ich das kaum glauben. Wie meine
Abklärungen ergaben, ist dies aber wirklich so. Mit meiner Motion

verlange ich eigentlich nichts Weltbewegendes. Vorgesetzte
sollen verständliche Kompetenzen erhalten. Wenn die Direktoren
unserer Strafanstalten nicht fähig sind, Personal - ich spreche
nicht von Kaderstellen, sondern etwa vom Reinigungs- oder
Küchenpersonal - einzustellen, so sind sie auch nicht fähig,
Direktoren von Strafanstalten zu sein. Nach der Dienstordnung
ist der Regierungsrat die Ernennungsbehörde für Direktionskaderstellen,

für Kommandantenstellvertreter, Abteilungsvorsteher
- auf Antrag zum Beispiel der Kapo oder der Polizeidirektion.
Weiter ist nach der Dienstordnung die Polizeidirektion auf Antrag
eines Amtes Ernennungsbehörde für Kaderstellen, die in der
Geschäftsordnung bezeichnet sind. Das alles stelle ich nicht in

Frage. In Frage stelle ich hingegen Buchstabe d: «Übrige Stellen».

Wie mir zugetragen wurde, ist dafür die Amtsleitung
Ernennungsbehörde. Das heisst im Klartext, dass die Direktoren nicht
befugt sind, beispielsweise Reinigungs- oder Küchenpersonal
einzustellen.
Wie kommt es, dass sich die Direktoren der Strafanstalten zwar
mit den vielfältigen und grossen Problemen der Strafgefangenen
auseinandersetzen und Mitarbeitergespräche führen müssen,
aber zu der erwähnten einfachen Aufgabe nicht befähigt sein
sollen? Wenn in einer Strafanstalt etwas passiert, etwa ein
Ausbruch, ist der Direktor verantwortlich und muss den Kopf hinhalten.

Ich bin Präsidentin eines Altersheims und sitze ebenfalls im
Vorstand eines grossen Altersheims. Beide gehören Gemeindeverbänden.

Es ist selbstverständlich, dass die Heimleiter diese
Art von Angestellten selbst ernennen können. Nur bei den
Kaderstellen reden wir mit. In der Geschäftsordnung der Polizeidirektion

heisst es unter Punkt 3.3: «Aufgaben, Kompetenzen und
Verantwortungen müssen sich decken.» Weiter steht: «Kein
Entscheid wird von einer Stelle getroffen, der von einer ihr
untergebenen Stelle ebenso gut oder gar besser gefällt werden
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kann.» Das steht im Widerspruch zu Anhang 4 dieser Verordnung,

wo klar steht, dass das Amt, das die Leute einstellt,
fundierte Detailkenntnisse vor Ort haben müsse. Das heisst, es
müsste ganz klar über die Aufgaben, das Anforderungsprofil und
die genauen Pflichten informiert sein. Diese Detailkenntnisse vor
Ort kann das Amt, das die Leute jetzt einstellt, gar nicht haben.
In der Antwort des Regierungsrats heisst es, mit meiner Motion
solle die Zuständigkeit für die Einreihung in Gehaltsklassen und
Gehaltsstufen den Vollzugseinrichtungen zugewiesen werden,
und es würden sowohl die personalrechtlichen Rechtsgrundlagen

wie auch die geltenden Delegationsbestimmungen zugunsten

der Amtsleitung in Frage gestellt. Das stimmt überhaupt
nicht, sondern ist eine Interpretation der Polizeidirektion. Ich
fordere ganz klar, die Anstellungen seien im Rahmen der kantonalen

Anstellungsrichtlinien und der bewilligten Budgets
vorzunehmen. Im Zeitalter von New Public Management und von NEF
ist die jetzige Handhabung ein Widerspruch. Das gilt nicht nur
für die Strafanstalten, sondern eigentlich für alle anderen staatlichen

Betriebe. Mehr Verantwortung zu delegieren bedeutet
auch eine Entlastung der Polizeidirektion.
Wenn man die jetzige Regelung beibehält, müsste konsequenterweise

das Amt auch sämtliche Mitarbeitergespräche führen.
Oder wir bewegen uns eben Richtung NPM und NEF und müssen

die Regelung ändern. Im letzten Satz der Antwort schreibt
die Regierung: «Mit dem Wechsel in der Leitung der POM werden

die internen Delegationsregelungen und damit die Abläufe
zwischen Direktion, Amt FB und Anstaltsdirektionen zwangsläufig

zu überprüfen sein.» Konsequenterweise hätte die Regierung
meinen Vorstoss als Postulat annehmen müssen. Es wäre
vielleicht interessant, vom Polizeidirektor zu hören, warum bei diesen

Personalfragen ein vierstufiges, kompliziertes Verfahren
eingeführt wurde, das sehr anfällig für Fehler ist - solche könnten

übrigens belegt werden. In anderen Fällen kennt man nur ein

dreistufiges Verfahren. Ebenfalls würde mich interessieren, wie
lange das Amt für Freiheitsentzug und Betreuung noch mit mehr
Arbeit überlastet werden soll, die nach Geschäftsordnung delegiert

werden könnte.
Meine Motion verlangt wie gesagt nichts Weltbewegendes,
sondern etwas, das die Anstaltsdirektoren selbst eigentlich
schon lange fordern. Sie wollen nämlich Verantwortung
übernehmen und verständlicherweise ein bisschen mehr Kompetenzen

haben. Ich bin bereit, meine Motion nach dem letzten Satz
der Antwort in ein Postulat umzuwandeln und damit einen
Prüfungsauftrag zu erteilen, auch im Zusammenhang mit der ganzen

NEF-Geschichte. Ich bitte Sie, meine Motion als Postulat zu
überweisen und damit der Regierung einen Prüfungsauftrag zu
erteilen.

Hubschmid. Die grosse Mehrheit der SVP-Fraktion unterstützt
die Motion, die verlangt, das Organisationsreglement sei so
abzuändern, dass die Anstaltsdirektoren und -direktorinnen
mehr Kompetenzen erhalten. Damit nimmt der Vorstoss ein
Thema auf, das grundsätzliche Überlegungen erfordert. Der

Begründung der Motion können wir entnehmen, wie kompliziert
der Ablauf ist, wenn es in unseren Strafanstalten zu personellen
Veränderungen kommt. Wie Frau Möri sagte, scheint das
vierstufige Verfahren tatsächlich überholt zu sein. Es darf nicht sein,
dass eine Direktorin oder ein Direktor wohl zur Stellenausschreibung

befugt ist und ein Bewerbungsgespräch führen kann, der
weitere Ablauf der Anstellung aber in andere Hände übergeht.
Wenn in der regierungsrätlichen Antwort eine Überprüfung der

Delegationsregelungen beim Wechsel in der Leitung der POM in

Aussicht gestellt wird, erstaunt es mich tatsächlich auch, warum
die Regierung nicht für ein Postulat einsteht. Nach Artikel 80 des

Grossratsgesetzes kann der Grosse Rat der Regierung auch in

Bereichen, für die die Regierung zuständig ist, einen Auftrag
erteilen, als sogenannte Richtlinien. Ich möchte unterstreichen,

dass es bei diesem ganzen Bereich kein Thema sein darf, in

wessen Begleitung allfällige Direktorenfrauen ins Marziii baden
gehen - dies nur nebenbei. Im Zeitalter von Effizienz und NEF
2000 besteht ein Handlungsbedarf. Die SVP-Fraktion unterstützt
in diesem Sinn ein Postulat.

Christen (Bern). Der Vorstoss fordert die Delegation der
Ernennungskompetenz auf Stufe der Anstaltsdirektion. Aufgrund
des Wortlautes lehnt eine Mehrheit der SP-Fraktion den
Vorstoss ab. Wir sind grundsätzlich der Meinung, Personalbewirtschaftung

und Lohngerechtigkeit seien echte Querschnittsaufgaben,

die kompetent und mit der nötigen Distanz nur zentral
gewährleistet werden können. Wie Beatrice Möri erklärt hat, ist
sie bereit, den Vorstoss in ein Postulat zu wandeln. In der
Begründung entsteht der Eindruck einer komplizierten Organisation
im Amt. Wenn es nur darum geht, die Organisation zu vereinfachen,

können wir ein Postulat unterstützen. (Der Präsident läutet
mit der Glocke.) Die Motion lehnen wir aber entschieden ab.

Balz. Frau Möri verlangt eine Abänderung des Organisationsreglements.

Der Regierungsrat kann sein Organisationsreglement

gar nicht abändern, da es keines gibt. Es gibt eine
Geschäftsordnung der Polizeidirektion, dort wird in Anhang 4 zur
Kompetenzdelegation das Personalwesen geregelt. Sie kann
nur der Polizeidirektor selbst ändern. Der Regierungsrat könnte
höchstens die Organisationsverordnung der POM ändern. Dazu
besteht aber keine Veranlassung. Im weiteren stimmt nicht

ganz, dass das Organisationsreglement der POM - damit meint
Frau Möri eigentlich die Geschäftsordnung - weder datiert noch
unterschrieben sei. Es ist vom 10. Juni 1996 datiert und wurde
am 30. April 1996 unterschrieben. Die Motionärin ersucht den
Regierungsrat um eine Änderung, für die er von der Rechtslage
her gar nicht zuständig ist. Das Begehren muss zwingend abgelehnt

werden. Im Prinzip hätte ich die Fraktionserklärung mit
dem letzten Satz des Regierungsrates ganz kurz halten können,
wonach mit dem Wechsel in der Leitung der POM interne
Delegationsregelungen zu überprüfen seien. In diesem Sinn lehnt die
FDP-Fraktion die Motion ab und unterstützt ein Postulat.

Widmer, Polizei- und Militärdirektor. Wie gesagt wurde, liegt
das Problem in der Kompetenz des jeweiligen Polizeidirektors
beziehungsweise der jeweiligen Polizeidirektorin. Die

Geschäftsordnung ist angesprochen, sie liegt in meiner Kompetenz.

Ich habe die Kompetenzen so weit als möglich delegiert.
Aber der Polizeidirektor trägt die Verantwortung und bleibt
Aufsichtsbehörde. Ich begreife, dass die Anstaltsdirektoren nicht so
glücklich sind. Die Delegation ans Amt hat sich aber bewährt.
Ich habe eine zentrale Stelle im Amt, die die Hauptverantwortung

tragen, die Koordination sicherstellen, Quervergleiche
anführen und die Stellen auf Amtsstufe bewirtschaften muss.
Das Amt ist mir gegenüber verantwortlich. Ein Anstaltsdirektor
kann ohne weiteres mit der Amtsleitung und dem Personalamt
Rücksprache nehmen, und er kennt die Bandbreite der Einreihung.

Die Anstellungsgespräche sind also durchaus möglich.
Frau Möri, es ist weder eine Motion noch ein Postulat haltbar.
Die Frage liegt in der Kompetenz des Polizeidirektors. Ein Postulat

nützt auch nichts. Es würde den Regierungsrat beauftragen,
etwas zu prüfen, das eindeutig in der Kompetenz des Polizeidirektors

liegt. Deshalb haben wir festgestellt, die Nachfolgerin
oder der Nachfolger werde die Regelung prüfen. Jeder
Regierungsrat ist frei, seine Kompetenzen zu delegieren. Aus diesem
Grund bitte ich Sie, auch ein Postulat abzulehnen.

Abstimmung
Für Annahme des Postulats 78 Stimmen

Dagegen 43 Stimmen
(9 Enthaltungen)



226 12. März 1998 Polizei + Militär

148/97
Interpellation Brönnimann - Missratene Luxusaus
Schaffung von falschen Asylanten

Wortlaut der Interpellation vom 4. September 1997

Im Zusammenhang mit der gründlich missglückten Ausschaffung

von fünf abgewiesenen Flüchtlingen - welche sich teilweise

sogar noch für Drogendelikte zu verantworten haben - mittels
eines Privatflugzeuges bitte ich den Regierungsrat um die
Beantwortung der folgenden Fragen:
1. Sind solche Luxusauschaffungen (allein die Kosten für den

Flug mit der 16plätzigen «Falcon 900» betragen nach Angaben

der Kapo 140 000 Franken) ein Einzelfall?
2. Wenn nein, gibt es im Kanton Bern weitere solch krasse

Ausschaffungsfälle?
3. Sind noch weitere Repatriierungen mit solch hohen Kosten

zu erwarten?
4. Wenn ja, wie gedenkt der Regierungsrat, künftig die astro¬

nomischen Kosten zu senken?
5. Wäre nicht auch eine Ausschaffung der kriminellen Asylanten

(notfalls unter Zwang) in einem Linienflugzeug möglich gewesen?

6. Wurden in diesem konkreten Fall nicht allzu nachsichtig
gegenüber falschen, ja kriminellen Asylanten gehandelt? Wäre
nicht, um solch krassen Missbrauch zu vermeiden, die
Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission
(PUK) angezeigt?

7. Glaubt der Regierungsrat nicht auch, dass solche gescheiterten

Ausschaffungen, die hohen Kosten und die zu nachsichtige

Haltung seitens der Behörden gegenüber falschen
Flüchtlingen den Missbrauch unseres Asylrechts nachhaltig
fördern?

8. Will der Regierungsrat künftig dem Asylrechtsmissbrauch
konsequent einen Riegel schieben?

9. Sind straffällige Asylanten, welche unser Asylrecht schändlich
missbrauchen, nicht nach einer missglückten Ausschaffung
zu internieren?

Schriftliche Antwort des Regierungsrats vom 28. Januar 1998

In der Schweiz ist das Asylwesen bundesrechtlich geregelt; der
Vollzug obliegt den Kantonen. Diese sind auch für die Rückführung

von abgewiesenen Asylsuchenden zuständig. Ausschaffungen

solcher Personen sind dabei sehr oft mit Problemen
behaftet. Bereits die Vorbereitungsarbeiten für eine Rückführung
sind meist langwierig und zeitintensiv. Bevor ausgeschafft werden

kann, müssen gültige Reisepapiere vorliegen. Dies setzt
voraus, dass die Staatsangehörigkeit von abgewiesenen
Asylsuchenden bekannt ist. Im weiteren weigern sich die betroffenen
Personen häufig, die ihnen zugewiesenen Transportmittel zur
Rückführung zu benutzen. Wenn alle anderen zur Verfügung
stehenden Massnahmen, wie beispielsweise die Rückführung
mittels Linienflugzeugen, missglückt sind, stellt die Ausschaffung
mit Hilfe eines gecharterten Flugzeuges die letzte Möglichkeit
dar.
Mit der generellen Problematik von Ausschaffungen beschäftig
sich im übrigen auch die Konferenz der Kantonalen Justiz- und
Polizeidirektoren (KKJPD): Es wird seitens der Kantone
angestrebt, bei ihren Vollzugshandlungen vom Bund mehr Unterstützung

- beispielsweise bei der Beschaffung von Reisepapieren -
zu erhalten. Es wird dabei ebenfalls an eine vermehrte
Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten gedacht.
Die einzelnen Fragen lassen sich wie folgt beantworten:

- Frage 1. Ja, die Kosten der Ausschaffung der fünf abgewiesenen

Asylsuchenden nach Gambia stellen einen Einzelfall
dar. Die Kantonspolizei Bern versuchte im Auftrag des
Bundesamtes für Flüchtlinge (BFF) -, und nach entsprechender

Absprache - dem Ausländerrecht zum Durchbruch zu verhelfen.

Da mehrere Versuche der zwangsweisen Rückführung
bereits ergebnislos verlaufen waren, wurde im vorliegenden
Fall ein Flugzeug gechartert.

- Frage 2. Es wird auf die Antwort zur Frage 1 verwiesen.

- Frage 3. Zur Zeit sind keine ähnlichen Aktionen geplant.
Mangels Alternativen ist es allerdings nicht auszuschliessen,
dass für derartige Rückführungen wiederum Charterflüge
durchgeführt werden müssen. Aus Rücksicht auf die übrigen
Fluggäste weigern sich nämlich die verantwortlichen
Flugkapitäne häufig, rückzuführende Personen, welche sich der
Ausschaffungsmassnahme widersetzen, mit Linienflügen zu
transportieren.

- Frage 4. Rückführungen sind generell mit hohen Kosten
verbunden, welche die Kantone jedoch beim Bund in Rechnung

stellen können. Sonderaktionen werden - wie auch im

vorliegenden Fall - regelmässig vorgängig mit den zuständigen

Bundesbehörden abgesprochen.
- Frage 5. Wie bereits unter Ziffer 3 erwähnt, waren zuvor alle

Versuche der Rückführung mit einem Linienflugzeug gescheitert.

Beim benutzten Flugzeug handelt es sich um eine
gecharterte Maschine einer schweizerischen Chartergesellschaft.

Ausschlaggebend für die Wahl des Flugzeugtyps war
dabei die Flugdistanz (Flugzeit Zürich-Banjul: 6 Std.).

- Frage 6. Die Ausschaffung mittels Charterflugzeug ist nicht
Ausdruck einer zu nachsichtigen Haltung. Wie vorstehend
bereits erwähnt, ist zu betonen, dass von diesem Zwangsmittel

erst nach mehrmals gescheiterten andersartigen Versuchen

Gebrauch gemacht wurde. Wollte man von einer
Ausschaffung abgewiesener Asylsuchender absehen, würden
diese auf Kosten der Allgemeinheit weiterhin in der Schweiz
bleiben. Andere abgewiesene Asylsuchende sähen sich dabei

bestärkt, sich der Massnahme mit allen ihnen zur Verfügung

stehenden Mitteln ebenfalls zur Wehr zu setzen, was
wiederum hohe Kosten verursachen würde.
Eine Analyse durch die Kantonspolizei Bern und das BFF

ergab übrigens, dass bei der Vorbereitung und Durchführung
der Aktion alle notwendigen und möglichen Schritte für eine
erfolgreiche Durchführung unternommen worden waren. Das
Scheitern der Aktion ist allein auf das völkerrechtswidrige und
willkürliche Verhalten der gambischen Beamten am Flughafen
Banjul zurückzuführen. Gestützt auf diese Ausführungen
erachtet der Regierungsrat die Einsetzung einer Parlamentarischen

Untersuchungskommission (PUK) in keiner Art und
Weise als angezeigt.

- Frage 7. Der Regierungsrat ist - wie angetönt - der Auffas¬

sung, dass der Missbrauch des Asylrechts durch das
gewählte Vorgehen nicht gefördert wird. Indem die Kantone
nach entsprechendem Entscheid der Bundesbehörden die
Massnahme auch vollziehen, wird der Rechtsordnung im

Gegenteil zum Durchbruch verholten.

- Frage 8. Die zuständigen Behörden - sei dies auf kantonaler
oder eidgenössischer Ebene - sind stets bestrebt, dem
geltenden Asylrecht Nachachtung zu verschaffen und alle zur
Verfügung stehenden Mittel vollumfänglich auszuschöpfen.
Dabei sind sie jedoch selber an die rechtlichen Bestimmungen

gebunden.
- Frage 9. Seit 1. Februar 1995 sind die Zwangsmassnahmen

im Ausländerrecht in Kraft. Mit ihnen wurde unter anderem
das Instrument der Internierung aufgehoben. Der Regierungsrat

weist darauf hin, dass Personen während höchstens neun
Monaten in Ausschaffungshaft genommen werden dürfen.
Setzt sich eine solche Person gegen die Ausschaffungsversuche

erfolgreich zur Wehr, muss sie spätestens nach Ablauf
dieser Frist freigelassen werden.

Brönnimann. Wie ich feststellen konnte, haben Polizisten und
Politiker etwas gemeinsam: Sie werden manchmal wahnsinnig
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frustriert. Das ist vor allem beim «Asylunwesen» und der
Drogenplage so. Ich gehe davon aus, dass die Antwort des
Regierungsrates korrekt ist. Dabei muss ich folgendes feststellen.
Einmal mehr setzt ein Gesetz ein anderes ausser Kraft. Ob wir
daran schuld sind oder ob ein paar Juristen in der Verwaltung
dieser Kniff gelungen ist, kann ich nicht beurteilen. Ich hätte es
gern gesehen, wenn man festgehalten hätte, auf welche rechtliche

Bestimmung man achten müsse. Jedenfalls habe ich im

Januar eine Motion eingereicht, um etwas Ordnung zu machen.
Wie ich im «Sonntagsblick» lesen musste, hat mich die SP
rechts überholt, indem sie Arbeitslager für renitente Asylbewerber

fordert. So weit bin ich nicht gegangen. Weiter musste ich

feststellen, dass die SVP Blocher eingeladen hat - man steht ja
vor den Wahlen - und nun auch biochen und Ordnung machen
will. Das ist an sich nicht frustrierend für mich. Vielmehr herrscht
Freude. Jetzt kann ich endlich ins Stöckli zurückkehren. Aber
eben: Wir stehen vor den Wahlen. Ich weiss genau, dass nach
den Wahlen sowohl SP wie SVP genau das Gegenteil dessen
machen werden, was sie jetzt sagen. Das ist «vom Donner
nache» frustrierend.

Präsident. Ist Herr Brönnimann von der Antwort befriedigt?

Brönnimann. Entschuldigung. Von der Antwort der Regierung
bin ich befriedigt, aber ich bin frustriert von der ganzen Situation.
(Heiterkeit)

126/97
Interpellation Steinegger - Polizeieinsätze an
Sportveranstaltungen

Wortlaut der Interpellation vom 1. September 1997

Im Zusammenhang mit dem Abstecher der Tour de France in

die Schweiz (den ich in verschiedenen, auch schriftlichen Äusserungen

begrüsst habe) stellt sich die Frage nach der Verrechnung

der Dienstleistungen der Polizei. Es geht mir nicht darum,
die Tour de France und unsere Landesrundfahrt, die Tour de
Suisse, gegeneinander auszuspielen und deren Nutzen etwa für
die einheimische Volkswirtschaft gegeneinander abzuwägen.
Unsinnig wäre es aber, den Grösseren zu bevorzugen und den
Kleineren zur Kasse zu bitten - und genau so unsinnig wäre es,
das Sicherheitsbedürfnis der Fahrer unterschiedlich zu beurteilen:

gesperrte Strassen hier, gefährlicher Gegenverkehr da.
Ich bitte daher den Regierungsrat um Beantwortung der folgenden

Fragen:
1. Nach welchem System werden die Dienstleistungen der

Kantonspolizei bei Sportveranstaltungen verrechnet?
2. Ist es denkbar, dass bei der Rechnungstellung die Art des

Anlasses berücksichtigt wird? Wenn ja: Nach welchen Kriterien

wird vorgegangen - und wer legt diese fest?
3. Konkret: Werden die bei der Tour de France 1997 angefalle¬

nen Kosten nach einem anderen Modus in Rechnung gestellt
als diejenigen schweizerischer Radrennen? Wenn ja: warum?

4. Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ein Radstras-
senrennen auf einer abgesperrten Strecke ausgetragen werden

kann? Kann es unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse

geben - oder anders gefragt: Zählt die Gesundheit des Stars
mehr als diejenige des Nachwuchsfahrers?

(28 Mitunterzeichnerinnen)
Dringlichkeit abgelehnt am 4. September 1997

Schriftliche Antwort des Regierungsrats vom 28. Januar 1998

1. Grundlage für die Verrechnung von Dienstleistungen der

Kantonspolizei ist der Anhang VC «Gebührentarif der
Kantonspolizei» in der Änderungsfassung vom 26. Februar 1997

zur Verordnung vom 22. Februar 1995 über die Gebühren
der Kantonsverwaltung (Gebührenverordnung). Die im Rahmen

einer Veranstaltung zu treffenden Sicherheitsmassnah-
men setzen sich zusammen aus dem ordentlichen Polizeidienst

(Grundver-sorgung) und dem vom Veranstalter zu
erbringenden Sicherheitsdienst.
Unter dem Begriff «Grundversorgung» sind alle mit der
Veranstaltung in direktem Zusammenhang stehenden
sicherheitspolizeilichen Aufgaben zu verstehen. Diese umfassen die
Massnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

und Ordnung (Abwehr konkreter Gefahren, Beseitigung
eingetretener Störungen). Tätigkeiten der Kantonspolizei, die
als Grundversorgung oder als ordentlicher Polizeidienst gelten,

sind gebührenfrei. Der vom Veranstalter zu erbringende
Sicherheitsdienst besteht in der Pflicht, alles zu tun, um eine

Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu verhindern.

Der Veranstalter hat also dafür zu sorgen, dass auf
dem Veranstaltungsgelände oder in dessen unmittelbarer
Umgebung keine Situationen entstehen, die einen Polizeieinsatz

zur Folge haben. Dieser Sicherheitsdienst geht auf
Kosten des Veranstalters. Kann der Veranstalter diesen
Sicherheitsdienst nicht oder nicht vollständig durch eigene Mittel
oder durch ein geeignetes Drittunternehmen ausführen
lassen, wendet er sich an die Kantonspolizei. Gestützt auf das

zu erstellende Dispositiv bemisst diese den über die

Grundversorgung hinausgehenden polizeilichen Mehraufwand.
Die ausserhalb der Grundversorgung erbrachten Dienstleistungen

werden also - wie dargelegt - nach Gebührentarif
verrechnet. Die Kantonspolizei ist - im Interesse möglichst
grosser Transparenz - seit einiger Zeit konsequent dazu
übergegangen, den Veranstalter vorgängig der Durchführung
eines Anlasses darüber aufzuklären, was als kostenlose
polizeiliche Grundversorgung betrachtet wird und was als

kostenpflichtiger Mehraufwand gilt: Er erhält einen
entsprechenden Kostenvoranschlag.

2. Bei der Rechnungstellung wird die Art des Anlasses berücksichtigt.

Die Bestimmung von Ziffer 5 des Gebührentarifs
regelt sowohl die Kriterien für eine mögliche Gebührenreduktion

als auch die Entscheidkompetenz bei Reduktionsgesuchen.

Gebühren können dabei reduziert werden

- bei offensichtlich unbilliger Härte

- zugunsten von Organisationen mit gemeinnützigen oder
wohltätigen Zwecken

- für Anlässe im Interesse einer breiten Öffentlichkeit im kulturel¬

len, wirtschaftlichen (insbesondere touristischen) oder sportlichen

Bereich.
Praxisgemäss können dabei - je nach der Bedeutung einer
Veranstaltung - unterschiedliche Reduktionen gewährt werden.

Über Reduktionsgesuche bis zu 5000 Franken
entscheidet der Polizeikommandant, darüber hinausgehend der
Polizei- und Militärdirektor.

3. Nein. Bei der Tour de France wurden dem Veranstalter oder
vereinbarungsgemäss dem OK des Etappenorts Freiburg die
anfallenden Kosten nach dem vorstehend dargelegten Modus

- und ohne Gewährung eines «Rabattes» - in Rechnung
gestellt.

4. Ein Radrennen kann dann auf abgesperrter Strecke ausgetragen

werden, wenn

- eine Rennstrecke relativ kurz ist

- die Strecke in sich geschlossen ist (dies sind meistens Rundkurse,

zum Beispiel Tour de Suisse 1997 in Spiez)

- die Auswirkungen vertretbar, das heisst die Verkehrsmass-
nahmen verhältnismässig erscheinen. Es gibt keine
unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnisse. Grundsätzlich gelten die
erwähnten Kriterien für alle Radrennen, ungeachtet, ob es
sich um ein Profirennen oder ein Amateurrennen handelt. Die

Unfallverhütung ist das oberste Ziel der Kantonspolizei Bern,



228 12. März 1998 Justiz, Gemeinde + Kirchen

was sie in der Praxis regelmässig erfolgreich unter Beweis
gestellt hat: Im Kanton Bern gelangen pro Jahr durchschnittlich

immerhin 150 Radsportveranstaltungen auf öffentlichen
Strassen zur Austragung.

Wenn nun anlässlich der Tour de France 1997 auch ein Stras-
senstück auf dem Gebiet des Kantons Bern abgesperrt worden
ist, verbleibt auf folgendes hinzuweisen: Das grösste Rad-
Etappenrennen der Welt wird begleitet von einem riesigen
Tross. Unter anderem deshalb entspricht es in Frankreich einem
offensichtlichen Standard, dass die Tour de France auf gesperrten

Strecken fährt. Führt dieses Radrennen ins Ausland - und
erstmals auch in den Kanton Bern -, wäre es kaum vo'Stellbar
und von der Verkehrssicherheit her geradezu unverantwortlich,
nun für ein oder zwei Etappenteile plötzlich auf eine Sperrung zu
verzichten. Das Freiburger OK wollte den Etappenort seinerzeit
unter allen Umständen nach Freiburg bringen. Es blieb ihm
nichts anderes übrig, als die Bedingungen der Tour de France
zu akzeptieren. Die Berner Kantonspolizei ihrerseits konnte und
wollte sich gegenüber dem Freiburger OK einer Sperrung für
eine Zeit von lediglich etwa zwei Stunden auch nicht widersetzen,

zumal es eine ausserordentliche Seltenheit darstellt, dass
diese ausländische Sportveranstaltung unseren Kanton berührt.

Präsident. Herr Steinegger ist von der Antwort der Regierung
teilweise befriedigt.

Gemeindegesetz (GG)

Beilage Nr. 10

Zweite Lesung (erste Lesung siehe Jahrgang 1997, S. 954)

Gilgen-Müiier, Präsidentin der Kommission. An sich wollte ich
mich nicht mehr zum Eintreten äussern, sondern direkt in die

Detailberatung einsteigen, da wir mit unserer Traktandenliste
bereits im Rückstand sind - falls Sie damit einverstanden sind.
Ich werde mir allenfalls erlauben, zu den einzelnen Artikeln Stellung

beziehen.

Präsident. Zu diesem Vorgehen muss man wohl weder den
Rat noch mich überreden.

Detailberatung

Art. 1 - 31

Angenommen

Art. 31a (neu)

Antrag Albrecht
Abs. 1: Die Gemeinden fördern Teilzeitanstellungen und neue
Arbeitszeitmodelle für das Gemeindepersonal.
Abs. 2: Sie achten auf eine ausgewogene Vertretung der
Geschlechter auf allen Gehaltsstufen.

Albrecht. Wir haben gelernt, dass wir unsere gleichsteflungs-
politischen Anliegen sehr hartnäckig vertreten müssen. Die

Anträge sind uns so wichtig, dass wir sie für die zweite Lesung
noch einmal stellen. Wie ich in der ersten Lesung bereits erklärte,

können wir das Problem der Arbeitslosigkeit langfristig nur
mit einer Umverteilung der Erwerbsarbeit wirksam bekämpfen.
Wir befürchten, dass gerade im Dienstleistungssektor, zu dem
auch die Gemeinden gehören, das Problem der Stellenlosigkeit
noch lange nicht gelöst ist. Entwicklungen im Informatiksektor
und das Fusionsfieber werden noch mehr Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer überflüssig machen. Ich bin mir bewusst,

dass der neue Gesetzesartikel, den ich vorschlage, nur ein

ganz, ganz kleiner Tropfen auf den heissen Stein sein wird.
Trotzdem gibt er vielleicht der einen oder anderen Gemeinde
den Anstoss, vermehrt Teilzeitanstellungen zu realisieren und
neue Arbeitszeitmodelle auszuprobieren.
Mit Absatz 2 meines Antrags werden die Gemeinden aufgefordert,

einen Beitrag zur tatsächlichen Gleichstellung von Mann
und Frau zu leisten und damit zur Verwirklichung von Artikel 4
der Bundesverfassung und von Artikel 10 der Kantonsverfassung

beizutragen. Gegnerinnen und Gegner meines Antrags
werden wahrscheinlich noch einmal anführen, meine Vorschläge
seien nicht mehr nötig, da der Grundsatz der Gleichstellung
bereits in der Verfassung stehe. Nach Ansicht der Fraktion GFL
sind wir aber vom Ziel des Verfassungstextes - der tatsächlichen

Gleichstellung - immer noch weit entfernt, zu weit. In den
meisten Gemeindeverwaltungen wird es immer noch etwa so
aussehen, dass die Chefbeamten vorwiegend Männer sind und
die Putzequipe vorwiegend aus Frauen besteht. Aus diesem
Grund schlagen wir eine ausgewogene Vertretung beider
Geschlechter auf allen Gehaltsstufen vor. Mit der Aufnahme unseres

Antrags ins Gemeindegesetz hat der Grosse Rat die
Möglichkeit zu zeigen, dass es ihm mit der Umsetzung von Artikel 10
der Kantonsverfassung ernst ist. Die GFL-Fraktion dankt Ihnen
für Ihre Unterstützung.

Wisler Albrecht. Die SP-Fraktion unterstützt die beiden
Anträge. Ich brauche sie nicht mehr lange zu begründen, Frau
Albrecht hat dies bereits getan. Ich will nur noch ein paar
zusätzliche Aspekte anführen. Die Teilzeitstellen und die neuen
Arbeitszeitmodelle liegen im Trend und müssen im Hinblick auf
die hohe Arbeitslosigkeit gefördert werden. Mit der Aufnahme
des Antrags ins Gesetz setzen wir ein Zeichen. Der Antrag
selbst schafft keinen Rechtsanspruch, sondern hat programmatischen

Charakter. Es ist manchmal wichtig, die Gemeinden
daran zu erinnern, in diesem Sinn tätig zu werden. Auch Absatz
2 hat keine direkten rechtlichen Konsequenzen. In der Verfassung

ist der Gleichstellungsartikel verankert, aber die explizite
Erwähnung im Gesetz hat eine Wirkung, dass nämlich im Alltag
auf eine wirklich ausgewogene Vertretung der Geschlechter
geachtet wird - also ein sogenannter Wink mit dem Zaunpfahl.
Er ist manchmal sehr nötig und schadet auf jeden Fall nicht. Ich
bitte Sie, den Antrag zu unterstützen.

Joder. Über das Thema wurde bereits in der ersten Lesung am
26. November 1997 diskutiert. Der Antrag zu Absatz 1 wurde
deutlich mit 81 zu 50 Stimmen abgelehnt, derjenige zu Absatz 2

mit 88 zu 40 Stimmen. Es wurden überhaupt keine neuen
Argumente vorgebracht. Man stellt sich in diesem Zusammenhang
schon die Frage über den Sinn einer ersten und zweiten Lesung.
Die zweite Lesung sollte dazu benutzt werden, neue Aspekte in

die Beratungen einflössen zu lassen. Wenn dies nicht der Fall

ist, wäre es im Sinn der Effizienz nicht unbedingt nötig, die
gleichen Anträge und Argumente noch einmal vorzubringen.
Die Rechtslage ist klar. Die Grundsätze sind in der Verfassung
verankert. Das Gemeindegesetz ist primär ein Organisationsgesetz.

Es bringt rechtlich überhaupt nichts, den Verfassungsgrundsatz

auf Gesetzesstufe zu wiederholen. Es liegt ganz klar
im Autonomiebereich der einzelnen Gemeinden, wie sie die

Anstellungsverhältnisse im Rahmen des Beamtenstatus oder
des Obligationenrechts gestalten. Darauf kann der Kanton im
Rahmen des Gemeindegesetzes keinen Einfluss nehmen. Ich

muss zur Ehrenrettung der Gemeinden sagen, dass es nicht so
dramatisch ist, wie dargestellt wurde, selbst wenn ich nicht alle
bernischen Gemeinden kenne. Es gibt sehr viele Frauen, die auf
den Gemeindeverwaltungen auch in Teilzeit mitarbeiten, jedenfalls

ist dies in meiner Gemeinde und den umliegenden Gemeinden

der Fall. Man muss aufpassen, dass man mit dem Antrag
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nicht ein falsches Bild der Wirklichkeit zeichnet. Ich bitte Sie, den
Antrag abzulehnen.

Lack. Auch die Meinung der FDP-Fraktion hat sich seit der
ersten Lesung nicht geändert. Es ist nicht zwingend, die
Bestimmungen ins Gemeindegesetz aufzunehmen. Wie Herr Joder
ausgeführt hat, sind die Grundsätze in der Verfassung festgelegt,

und es ist nicht nötig, sie in jedem Ausführungserlass zu
wiederholen. In diesem Sinn kann man auf die Aufnahme der
Anträge ins Gesetz verzichten, wie wir es bereits in der ersten
Lesung dargelegt haben.

Gilgen-Müller, Präsidentin der Kommission. In der Kommission

wurde für die zweite Lesung nicht mehr über das Thema
diskutiert. In der ersten Lesung wurden die Anträge von der
Kommission abgelehnt. In diesem Sinn gibt es aus Sicht der
Kommission keine neuen Aspekte.

Annoni, directeur de la justice. Je n'ai rien de nouveau à

apporter par rapport aux déclarations qu'on a faites en première
lecture, si ce n'est pour répondre à Mme Albrecht que nous
prenons au sérieux les problèmes qu'elle évoque dans cette
proposition, à savoir l'égalité de traitement. Nous constatons

que dans d'autres lois que nous avons traitées ici, le canton est
aussi très engagé. Dans la loi sur l'Université par exemple, nous
n'avons pas adopté de telles dispositions. Il serait un problématique

d'introduire dans des lois où les communes sont
concernées des dispositions que nous n'avons pas introduites dans
des lois où l'Etat gère lui-même les institutions concernées.
Nous sommes d'avis qu'il faut laisser aux communes le soin de

pratiquer de telles dispositions, étant entendu que ce qui figure
ici figure déjà dans la Constitution et que la Constitution doit être

respectée par les communes.

Abstimmung
Für den Antrag Albrecht zu Absatz 1 50 Stimmen
Dagegen 81 Stimmen

(1 Enthaltung)

Einschätzungen des Grünen Bündnisses hat eine solche keine
Chance. Es wird wie so oft in diesem Kanton - und in diesem
Fall nicht zum schlechtesten - alles beim Alten bleiben. Es wäre
deshalb unlogisch und verwirrend, wenn innerhalb des Kantons
verschiedene Wahlrhythmen existierten. Deshalb ist es wichtig,
dass wir die letzte Gelegenheit ergreifen, um mit dem
Gemeindegesetz die politische Periodizität im ganzen Kanton zu
koordinieren.

Es gibt mindestens sechs inhaltliche und demokratische Gründe
für eine Beibehaltung der vierjährigen Amtszeit. Franziska Widmer

und ich stellten sie bei der ersten Lesung des Gemeindegesetzes

und bei der Parlamentsreform ausführlich dar. Sie können

sich sicher noch daran erinnern. Ich verschone Sie deshalb
mit der Wiederholung dieser Begründungen und bitte Sie
einfach, meinem Antrag zuzustimmen. Sie ersparen sich damit die
undankbare Aufgabe, Ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in

den Gemeinden zu erklären, warum der Classe politique nicht
zuzumuten sei, sich alle vier Jahre zur Wahl zu stellen. Man darf
doch sicher von uns verlangen, dass wir uns mit unseren Erfolgen

und Misserfolgen in diesem Rhythmus von der Bevölkerung
kontrollieren lassen. Deshalb ergreifen Sie nach dem Mittag die

Gelegenheit und streichen Sie die sechsjährige Amtszeit aus
dem Gemeindegesetz!

Hier werden die Beratungen unterbrochen.

Schluss der Sitzung um 11.45 Uhr.

Die Redaktorinnen:
Lisa Killer Grelot (d)

Catherine Graf Lutz (f)

Für den Antrag Albrecht zu Absatz 2 49 Stimmen

Dagegen 77 Stimmen

Art. 32 - 33, Art. 34 Abs. 1

Angenommen

Art. 34 Abs. 2

Antrag Rytz
Die Amtsdauer darf vier Jahre nicht überschreiten.

Rytz. Ich spreche schnell, dann brauchen Sie nicht zu verhungern.

Meine Begründung ist relativ klar. Das Problem wurde
bereits mehrmals im Rat besprochen. Wie Sie alle wissen, hat

bei der Parlamentsreform im Januar ein Entscheid grosse Wellen

geworfen: die Verlängerung der Amtsdauer der politischen
Behörden im Kanton von vier auf sechs Jahre. Das Grüne
Bündnis hatte sich vehement gegen den Abbau der demokratischen

Kontrolle zur Wehr gesetzt. Die Reaktionen aus der
Bevölkerung haben uns recht gegeben. Zahlreiche Briefe und

Reaktionen sind bei uns eingetroffen. Auch in Leserinnenbriefen
in den Zeitungen drückten die Bürgerinnen und Bürger ihren

Unmut über die eingeschränkten Möglichkeiten der politischen
Einflussnahme aus. Ich spreche wohlgemerkt von den Briefen

aus der Bevölkerung und nicht von den Parlamentarierinnen und

Parlamentariern, die im nachhinein ihre Haltung legitimieren
wollten. Eine Verlängerung der Amtsdauer von vier auf sechs
Jahre bedingt eine Verfassungsänderung. Nach realistischen
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Sechste Sitzung

Donnerstag, 72. März 1998, 13.30 Uhr

Präsident: Roland Seiler, Moosseedorf

Präsenz: Anwesend sind 177 Mitglieder (von 199). Entschuldigt
abwesend sind: Aebersold, Anderegg-Dietrich, Bertschi, Blatter
(Bern), Egger-Jenzer, Eigenmann Fisch, Galli, Gusset-Durisch,
Hunziker, Jaggi, Kaufmann (Bremgarten), Liniger, Michel

(Brienz), Schläppi, Schwarz, Stalder, Steinegger, Verdon, von
Escher-Fuhrer, Walliser-Klunge, Widmer (Bern), Wyss (Bern).

Gemeindegesetz (GG)

Fortsetzung

Art. 34 Abs. 2 (Fortsetzung)

Wisler Albrecht. Das heutige Gemeindegesetz beschränkt die
Amtsdauer auf maximal vier Jahre. Der Antrag Rytz möchte dies

so belassen; Regula Rytz führte ihre Gründe dafür heute vormittag

an. Die SP-Fraktion lehnte den Antrag in der ersten Lesung
hauptsächlich ab wegen des Vorschlags der Arbeitsgruppe
Parlamentseffizienz, die Amtsdauer für den Grossen Rat auf
sechs Jahre auszudehnen. Nach eingehender, denkwürdiger
Debatte in der Januarsession folgte der Grosse Rat diesem

Vorschlag. Die SP-Fraktion diskutierte den Antrag Rytz dann
nochmals im Hinblick auf die zweite Lesung mit dem Resultat,
dass die Mehrheit meiner Fraktionskolleginnen und -kollegen,
parallel zum Kanton, auch den Gemeinden ermöglichen möchte,
die Amtsdauer auf sechs Jahre zu verlängern, während die
Minderheit die maximal vierjährige Amtsdauer belassen will.
Diese Minderheit hatte wahrscheinlich auch im Januar bereits

gegen die Verlängerung gestimmt.
Ich persönlich habe meine Meinung seit der ersten Lesung des

Gemeindegesetzes geändert, mich also von der Saula zur Paula

gewandelt. Meine damalige Begründung lautete, was der Kanton

für sich in Anspruch nehme, sollte er auch seinen Gemeinden

nicht verwehren. Deshalb lehnte ich damals den Antrag
Rytz ab. Heute bin ich aber die Paula mit folgenden Argumenten:

Erstens wird die lange Amtszeit vom Stimmvolk als Sessel-
kleberei verstanden. (Der Präsident läutet die Glocke.) So
reagierten jedenfalls viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf
die langwierige Debatte zur Parlamentseffizienz und vor allem
deren peinliches Resultat, nichts zu ändern, als sich den Sitz
sechs Jahre zu erhalten. Das bekam ich oft genug zu hören,
und ich schämte mich sehr, Mitglied dieses Grossen Rates zu
sein, obwohl ich damals gar nicht Stellung genommen hatte.
Zweitens fördert eine lange Amtszeit die Politabstinenz, ungefähr
nach dem Motto: «Das werden wir noch oft genug zu hören
bekommen» und «Die machen sowieso, was sie wollen.» Ein

solcher Missmut kann uns allen, gleich welcher Partei, nicht

gleichgültig sein. Politabstinenz ist verheerend.
Denke ich drittens ans Verhalten gewisser Gemeinderäte in

meiner ländlichen Umgebung, läuft mir manchmal ein kalter
Schauer den Rücken hinunter. Sie sind richtige Dorfkönige, und
ich habe den Eindruck, sie wären die ersten, die ihre Machtposition

mit einer längeren Amtszeit festigen würden, was meinem
Verständnis von Demokratie vollends zuwiderläuft. Solches
Dorfkönigtum beabsichtige ich nicht zu fördern. Viertens hörte
ich nach jener Debatte oft, eine längere Amtszeit schrecke viele

Frauen ab, überhaupt in die Politik einzusteigen und ein öffentliches

Amt zu übernehmen. Gerade in der Gemeinde sammeln
viele Frauen, aber auch Männer, ihre ersten politischen Erfah¬

rungen, weshalb die Einstiegshürde nicht zu hoch angesetzt
werden sollte. Darum werden ich persönlich und weitere
Kolleginnen und Kollegen der SP den Antrag Rytz unterstützen.

Joder. Ich bitte Sie im Namen der SVP-Fraktion, den Antrag
Rytz abzulehnen. Frau Rytz begründet ihren Antrag mit der eher
negativen Reaktion der Bevölkerung auf den Beschluss des
Grossen Rates, unsere Amtsdauer zu verlängern. Frau Rytz, die
Amtsdauer des bernischen Grossen Rates ist nicht das gleiche
wie die Amtsdauer der Organe von 400 bernischen Gemeinden.
Hier gilt es klar zu differenzieren. Schon zu Beginn der ersten
Lesung wurde festgestellt, Hauptziel der Totalrevision des
Gemeindegesetzes sei mehr Autonomie, mehr Spielraum für die
Gemeinden. Nun sollten wir diesem Grundsatz treu bleiben.
Was bringt es dem Kanton Bern, die Amtsdauer für alle
Gemeinden verbindlich festzulegen? In unseren 400 bernischen
Gemeinden bestehen sehr grosse Unterschiede. Eine Gemeinde

mag vier Jahre, eine andere fünf oder eventuell sechs Jahre als

gut und richtig erachten. Weshalb sollten wir darum von oben
zwingend eingreifen? Belassen wir den Spielraum, öffnen wir,
und bleiben wir dem anfänglich übereinstimmend festgehaltenen
Grundsatz treu! Ich bitte Sie, den Antrag Rytz abzulehnen.

Lack. In der Januarsession stimmten wir im Rahmen der
sogenannten Parlamentseffizienz, die sich als keine herausstellte,
über eine ähnliche Amtsdauer ab. Damals stimmte die grosse
Mehrheit der FDP-Fraktion dafür, die vierjährige Amtsdauer für
den Kanton Bern einheitlich beizubehalten. Damit war sie in der
Minderheit; das Anliegen wurde nachher anderweitig überwiesen,

und ich glaube, in dieser Sache ist das letzte Wort noch
nicht gesprochen. Nach wie vor steht eine klare Mehrheit unserer

Fraktion für die vierjährige Amtsdauer ein, insbesondere auf
kantonaler Ebene. An sich gilt das gleiche auch auf Gemeindeebene.

Anderseits wurden in unserer Fraktion auch Stimmen
laut, es sei den Gemeinden zu überlassen, je nach Umständen
eine flexible Lösung treffen zu können. Diesbezüglich ist unsere
Fraktion nicht einhellig gleicher Meinung. Mehrheitlich möchten
wir den Entscheid den Gemeinden überlassen.

Präsident. Herr Müller (Thun) kommt als Einzelsprecher zu
Wort.

Müller (Thun). Ich bitte Sie, den Antrag Rytz abzulehnen. Auch
ich beziehe mich nämlich auf die glorreiche Diskussion vom
Januar über die Parlamentseffizienz, in der wir einzig die Verlängerung

unserer Amtszeit auf sechs Jahre erreichten. Eigentlich
war auch ich ein Gegner der Verlängerung, die uns denn auch
ziemlich unrühmliche Kommentare in der Presse einbrachte -
wobei zu bemerken ist, dass die Presse wohl auch nicht ganz
frei ist von Eigeninteressen, profitiert doch fast einzig sie von den
Wahlen. Hingegen ist es nun einmal so beschlossen, und wir
wissen, dass es der Volksabstimmung unterliegt. Wir können
doch nicht fast gleichzeitig für uns selbst eine Verlängerung auf
sechs Jahre beschliessen und den Gemeinden das gleiche in

ihren eigenen Gemeindeverordnungen verbieten. Ich glaube
nicht, dass wir bei unseren Kritikern vom Januar gross herauskämen,

wenn wir in diesem Fall ein Ungleichgewicht schüfen.
Eher würde es die Stimmung bedeutend verschärfen. Es kann
nicht darum gehen, den Gemeinden die Einführung der
sechsjährigen Amtsdauer vorzuschreiben, sondern, ihnen die
Möglichkeit dafür zu eröffnen. Wir können es uns nicht leisten, ihnen
dies zu verweigern.

Gilgen-Müller, Präsidentin der Kommission. Auch dieser
Antrag wurde in der Kommission zur Vorberatung der zweiten
Lesung nicht mehr gestellt. Die Argumente dafür und dagegen
sind unverändert. Sehr wichtig ist aber, dass es nicht darum
geht, die Gemeinden zu einer sechsjährigen Amtsdauer zu
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zwingen. Sie bleiben völlig frei, können auch zukünftig die
vierjährige Amtsdauer beibehalten. Hingegen geben wir den
Gemeinden grösseren Spielraum, den sie nach eigenen Bedürfnissen

werden gestalten können. Die Kommission beantragt Ihnen,
die Amtsdauer bei sechs Jahren zu belassen.

Annoni, directeur de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques. M. le député Müller a parlé de
cohérence. Si le Grand Conseil ouvre aujourd'hui un grand débat
pour savoir si l'on veut imposer aux communes des périodes de
législature de quatre ans, alors qu'au niveau du Grand Conseil
on parle de six ans, alors il manque clairement de cohérence.
Si, il y a 150 ans, au niveau de la Confédération, on avait introduit

des périodes de six ans au lieu de quatre ans, nous n'aurions

aujourd'hui pas ces discussions au sein du Grand Conseil
bernois. Tout le poids de l'histoire joue son rôle dans cette
période de quatre ans.
Au vu de la réalité actuelle, on est obligé de constater que les

critiques qui ont été faites aujourd'hui contre la possibilité
d'allonger cette période ne résistent pas à l'analyse. Mme Wisler
affirme que la population perçoit mal les longs mandats: c'est
justement la solution que nous proposons, à savoir de laisser la

possibilité à la population concernée de réduire le mandat en
question et de fixer elle-même la durée des mandats au niveau
de sa commune. Il s'agit d'une forme de responsabilisation que
nous donnons plutôt qu'une forme de contrainte que nous
imposons aux communes. Il est possible que le long mandat
entraîne l'abstinence, mais nous constatons dans les pays qui
nous entourent que des mandats portant jusqu'à sept ans, voire
davantage, ne détournent pas les gens des élections lorsque
celles-ci se présentent. Quant à la question des roitelets, on
constate qu'à Fribourg, où est pratiquée une période de cinq
ans, il n'y a pas plus de roitelets que dans le canton de Berne

avec une période de quatre ans.
Nous avons toujours placé cette loi au niveau organisationnel
sous le principe de l'autonomie communale. Il est bon de laisser
le choix aux communes de décider, en étant conscients du fait

que nous ne créons pas une situation exceptionnelle qui sera
insupportable pour nos concitoyens et concitoyennes des
communes, car nous les responsabilisons en leur demandant
de prendre eux-mêmes la décision. Je vous prie de retenir la

solution de la commission.

Abstimmung
Für den Antrag Rytz 35 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat/Kommission 104 Stimmen

(1 Enthaltung)

Art. 35 Abs. 1 Bst. a

Angenommen

Art. 35 Abs. 1 Bst. b

Gleichlautender Antrag Albrecht /Zemp
in Kommissionen alle urteilsfähigen Personen (grüne Fassung)
Bst. c streichen

Albrecht. Mit der Formulierung von Artikel 35 Absatz 1 aus der

grünen Fassung möchten wir Ihnen nochmals schmackhaft
machen, für die Bestellung der Kommissionen in den Gemeinden

eine möglichst offene Formulierung in das Gemeindegesetz
aufzunehmen. Wir möchten die Auswahl der Kommissionsmitglieder

nicht unnötig einschränken. Warum sollen Jugendliche
nicht in einer Jugendkommission, warum ausländische Fachleute

nicht in Fachkommissionen mitarbeiten dürfen, wo das
Fachwissen doch stärker gewichtet als der richtige Pass? Wir

finden, wir könnten den Gemeinden in diesem Bereich mehr

Autonomie zugestehen, und bitten Sie deshalb, den Antrag zu
unterstützen.

Zemp. In der ersten Lesung wurde der Gesetzestext zu Artikel
35 Absatz 1 Buchstabe b der grünen Fassung so abgeändert,
dass der Spielraum der Gemeinden bei der Bestellung von
Kommissionen eingeschränkt wird. In der grünen Fassung
erhielten die Gemeinden die Möglichkeit, selber festzulegen, ob
sie den Kreis der urteilsfähigen Personen für die Wahl in die
Kommissionen mit Entscheidbefugnis einschränken wollen oder
nicht, nämlich einschränken auf Personen, die in eidgenössischen

Angelegenheiten stimmberechtigt sind. In der zweiten
Lesung des Gemeindegesetzes möchte ich den Gemeinden
diese Wahlfreiheit wieder zurückgeben. Alle reden vom hohen
Wert der Gemeindeautonomie, wollen die Gemeinden aber

genau in diesem Punkt bevormunden. Ich erinnere an Artikel
109 Absatz 2 der Kantonsverfassung, woraus ich zitiere: «Das
kantonale Recht gewährt Gemeinden einen möglichst weiten
Handlungsspielraum.» Wo bleibt das Vertrauen in die
Eigenverantwortlichkeit der Gemeinden, das Vertrauen in die Stimmbürgerinnen

und Stimmbürger Ihrer Wohnsitzgemeinden? Ich bitte
Sie, meine Damen und Herren Grossrätinnen und Grossräte, um
etwas mehr Mut. Geben Sie den Gemeinden ein Stück
Autonomie zurück! Unterstützen Sie meinen Antrag, indem Sie Artikel
35 Absatz 1 Buchstabe b der grauen Fassung durch den der
grünen Fassung ersetzen. Wir vergeben uns damit absolut
nichts.

Wisler Albrecht. Die SP-Fraktion unterstützt den Antrag, wie
sie es schon in der ersten Lesung versuchte. Hoffnung, dass
doch noch bei einigen der Zwanziger fällt, ist immer ein gutes
Zeichen, besonders im Frühling. Wie gesagt wurde, soll der
Einsitz in Kommissionen auch nicht Stimmberechtigten ermöglicht

werden, zählen doch in Kommissionen die fachlichen
Kompetenzen. Es ist nämlich schwierig, genügend Leute zu finden,
die sich engagieren wollen und auch noch über die entsprechende

Sachkenntnis verfügen. Mit der in der ersten Lesung
verabschiedeten Formulierung werden nicht nur Ausländer
ausgeschlossen - was wohl der Zweck jenes Antrags war, der
damals angenommen wurde -, sondern eben auch Jugendliche.
Verlieren Sie Absatz 2 nicht aus den Augen; damit kann die
Gemeinde es nämlich anders regeln, sofern sie es will; das
heisst, sie kann selbst entscheiden, ob ihr die Sachkompetenz
oder der rote Pass wichtiger ist.

Joder. Die SVP ist klar der Meinung, dass auf diesem Weg
nicht wieder das Ausländerstimmrecht eingeführt werden soll.
Das diskutierten wir in der ersten Lesung und fanden eine gute
Kompromissformel, die jetzt in der grauen Fassung enthalten ist.

Hier wird differenziert zwischen Kommissionen mit und ohne
Entscheidbefugnis. Kommissionen mit Entscheidbefugnis sind
auf in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigte
Personen beschränkt. Wir wünschen also hier klar den Ausschluss
der Ausländer und Jugendlichen, weil in den Kommissionen mit
Entscheidbefugnis Entscheide mit unter Umständen
weitreichenden Folgen gefällt werden. Deshalb haben diese
Kommissionsmitglieder selbstverständlich gewisse Voraussetzungen zu
erfüllen. Für Kommissionen ohne Entscheidbefugnis, wo
allgemeine Fragen diskutiert werden, sind wir durchaus bereit, die
Öffnung zu gewähren und als einzige Voraussetzung die
Urteilsfähigkeit zu verlangen. Wir sind nach wie vor der Meinung, diese
differenzierte Lösung sei richtig, und ich bitte Sie, den Antrag
abzulehnen.

Wasserfallen. Auch die freisinnige Fraktion schliesst sich
Herrn Joders Votum an und bittet Sie, den Antrag abzulehnen.
In der Kommission wurde intensiv darüber diskutiert. Sie mögen
sich auch an die Auseinandersetzungen im Volk und an die
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Abstimmungen über das Ausländerstimmrecht erinnern. Ich

glaube, hier müssen wir, wie in der Verfassung festgelegt, eine
klare Linie weiterverfolgen.

Zemp. Ich halte fest, dass es hier überhaupt nicht um das
Ausländerstimmrecht, sondern darum geht, dass die Gemeinden

in ihren Gemeindereglementen selbst festlegen können, wie
sie es wünschen. Ich sehe nicht ein, warum wir ihnen dieses
Recht nicht sollten zugestehen können.

Annoni, directeur de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques. J'aimerais revenir sur l'historique de
cette disposition. Nous avons une fois voté dans ce canton pour
savoir si au niveau communal nous devions donner le droit aux
communes de se prononcer sur cette question. Seul le district
de La Neuveville s'était prononcé favorablement sur cet objet,
tous les autres districts du canton ayant rejeté la proposition qui
avait été faite à ce moment-là. Il se trouve aujourd'hui de ce
côté du Grand Conseil des gens qui se situaient dans la minorité

exprimée par la population ce jour-là dans le canton. Il faut aussi

respecter le verdict populaire. Nous avons ici une proposition de
la commission largement majoritaire soutenue, il faut le reconnaître,

par l'ensemble de la population du canton. C'est la

raison pour laquelle le gouvernement s'en remet à la proposition
de la commission.

Abstimmung
Für den Antrag Albrecht / Zemp 54 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat/Kommission 93 Stimmen

Art. 35 Abs. 2 und 3

Angenommen

Art. 36 Abs. 1

Gilgen-Müller, Präsidentin der Kommission. Bekanntlich wandelte

der Grosse Rat in der ersten Lesung beim Artikel 35 gerade

bezüglich Wählbarkeit etwas um und führte den Unterschied

von Kommissionen mit und ohne Entscheidbefugnis ein. Das
führte dazu, dass wir nun in Artikel 36 eine kleine Unklarheit

bereinigen müssen. Ich beantrage Ihnen, den Artikel geringfügig
zu ergänzen. Jetzt lautet Artikel 36 Absatz 1 : «Unvereinbar mit
der Mitgliedschaft in einem Gemeindeparlament, im Gemeinderat

oder in einer Kommission sind ...» Die von mir beantragte
Ergänzung würde lauten: «Unvereinbar mit der Mitgliedschaft in

einem Gemeindeparlament, im Gemeinderat oder in einer
Kommission mit Entscheidbefugnis sind ...». Einzufügen wäre
demnach «mit Entscheidbefugnis». Jetzt ist generell die Rede

von Kommissionen. Damit sind an sich alle Kommissionen, also
solche mit und ohne Entscheidbefugnis, gemeint. Ein Problem

ergibt sich, weil in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c Organe
erwähnt sind. Als Organe einer Gemeinde können Kommissionen

nur auftreten, wenn sie Entscheidbefugnis haben. Somit
besteht nun Unklarheit darüber, ob damit alle oder nur diejenigen

Kommissionen gemeint sind, die als Organe auftreten können,

also Entscheidbefugnis haben. Mir schiene sinnvoll, diese
durch die erste Lesung entstandene Unklarheit wieder zu beseitigen,

bevor das Gesetz in Kraft tritt. Von der Sache her scheint
es richtig, wenn nur die Kommissionen mit Entscheidbefugnis
der Unvereinbarkeitsregel unterliegen. In Kommissionen ohne

Entscheidbefugnis kann ein Filz in diesem Sinn gar nicht spielen,
weil keine Entscheide fallen. Darum schlage ich Ihnen vor, meine

Ergänzung einzufügen. In Buchstabe c geht es um Angestellte
oder Beamte, wir haben also das Verhältnis eines Gemeindebeamten

oder einer Gemeindebeamtin zu einer Kommission zu
klären. In der Praxis sind Kommissionen ohne Entscheidbefugnis

praktisch nie einem Gemeindebeamten übergeordnet. Auch

von diesem Aspekt her ist der Antrag unproblematisch. Auf die

Rücksprache mit dem Verband Bernischer Gemeinden hin

signalisierte dieser, dass er mit dieser Lösung einverstanden sei.

Streng genommen müssten wir das Wort Organe in Buchstabe
c vielleicht durch Gremien ersetzen. Damit würde ganz klar,
dass alle Kommissionen unter die Unvereinbarkeitsregel fallen.
Von der Sache her scheint dies aber nicht nötig. Wir beantragen
dem Rat, der Ergänzung «mit Entscheidbefugnis« zuzustimmen.

Präsident. Gemäss Antrag der Kommissionspräsidentin würde
Artikel 36 Absatz 1 folgendermassen ergänzt: «Unvereinbar mit
der Mitgliedschaft in einem Gemeindeparlament, im Gemeinderat

oder in einer Kommission mit Entscheidbefugnis sind ...»
Wird der Antrag aus dem Rat bestritten? - Das ist nicht der Fall;

somit ist Artikel 36 Absatz 1 angenommen.

Art. 36 Abs. 2

Angenommen

Art. 36 Abs. 3 und 4

Präsident. Zu Absatz 3 liegt ein gemeinsamer Antrag von
Regierungsrat und Kommission aus der zweiten Lesung vor. -
Er ist nicht bestritten und somit angenommen. Das bedeutet,
dass der ursprüngliche Absatz 3 zu Absatz 4 wird, der ebenfalls

angenommen ist.

Art. 37 Abs. 1

Angenommen

Art. 37 Abs. 2

Präsident. Zu Absatz 2 besteht ein Antrag der
Redaktionskommission. Die Kommissionspräsidentin liess mich wissen, in

der Kommission sei er nicht bestritten worden. Wird er aus dem
Rat bestritten? - Da dies nicht der Fall ist, ist Absatz 2

angenommen.

Art. 38 Abs. 1

Art. 38 Abs. 2 (neu)

Antrag Wisler Albrecht
Zur Wahrung des Minderheitenschutzes wird in allen Gemeinden
mit 2000 und mehr Einwohnerinnen und Einwohnern das
Proporzverfahren angewendet.

Wisler Albrecht. Die Frage des Minderheitenschutzes ist für
die SP zentral. Ich bedaure, dass der Rat in der ersten Lesung
nicht der Kommission folgte und nicht den Mut hatte, ins nächste

Jahrtausend zu schauen. Aber ich bin auch Realistin. Ein

genereller Proporz scheint bei der aktuellen Zusammensetzung
dieses Parlaments keine Chance zu haben. Darum bringe ich
einen neuen Vorschlag ein.
In der Diskussion um den generellen Proporz, die in der ersten
Lesung eingehend geführt wurde, wurde vorwiegend der
Einwand vorgebracht, kleine Gemeinden seien vom Proporzwahlsystem

überfordert. Weiter wurde argumentiert, in kleinen
Gemeinden bestünden teilweise gar keine politischen Parteien.
Unser Vorschlag trägt beiden Argumenten Rechnung, indem er
eine differenzierte Lösung anbietet. So soll in kleinen Gemeinden
nicht automatisch das Proporzwahlsystem gelten, sondern sie
sollen - wie bis anhin - das Majorzwahlrecht behalten dürfen mit
einem verbesserten Minderheitenschutz. Auf die nötigen
Verbesserungen werde ich später noch zu sprechen kommen.
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Hingegen soll in den grösseren Gemeinden, bezüglich deren
beide Argumente nicht stichhaltig sind, der Minderheitenschutz
durch das Proporzwahlsystem gewährleistet werden. Unser
Vorschlag beinhaltet die Grenze bei 2000 und mehr Einwohnern.

Wir fragten uns, wieviele Gemeinden von der neuen Regelung

betroffen würden. Die Verwaltung legte der Kommission
Zahlen vor; dementsprechend haben von den rund 400
bernischen Gemeinden 113 Gemeinden mehr als 2000 Einwohner.
Effektiv betroffen von meinem Vorschlag wären nicht die 113,
sondern weniger Gemeinden, weil viele von ihnen das
Proporzwahlsystem bereits anwenden. Wieviele betroffen wären, Hess

sich nicht genau ausmachen. Die Verwaltung legte zwar eine
Liste vor, nach der es - vorausgesetzt, ich erinnere mich richtig
- 14 gewesen wären, aber ich traue ihr nicht ganz, weil ich die
Nagelprobe mit meiner Wohnsitzgemeinde Burgdorf machte.
Burgdorf ist nicht auf der Liste aufgeführt, obwohl für den Burg-
dorfer Gemeinderat das Majorzwahlsystem gilt. Vielleicht kann
Herr Regierungsrat Annoni dazu genauer Auskunft geben.
Am Beispiel von Burgdorf erläutere ich, welche Verschiebungen
das Proporzwahlsystem brächte. Heute gilt für den Stadtrat,
also die Legislative, das Proporzwahlsystem, dagegen für den
Gemeinderat, die Exekutive, das Majorzwahlsystem. Inklusive
Stadtpräsident haben wir sieben Gemeinderäte. Heute hat die
SP 3, die SVP 3 und die FDP 1 Sitz inne. Nach dem
Proporzwahlsystem und gemessen am Stimmenverhältnis des Stadtrates

würden die 7 Gemeinderatssitze folgendermassen aufgeteilt
- dafür verlange ich besondere Aufmerksamkeit, es ist nämlich

ganz spannend Die SP erhielte 2, die SVP 1, also zwei Sitze

weniger, die FDP 2, also einen mehr, die GFL 1 und die EVP 1

Sitz. Es wären mehr Parteien beteiligt, mehr eingeschlossen.
Aufgrund dieser Rechnung bin ich überzeugt, dass grössere
und kleinere Gemeinden nicht in einen Topf geworfen werden
dürfen. Das scheint sich auch durchzusetzen, hat doch der
Regierungsrat selbst - darauf werden wir noch zu sprechen
kommen - in seinem Vorschlag zu Artikel 72 diese Differenz

berücksichtigt. Es braucht Vorschriften, die sich massgeschnei-
dert auf kleinere und grössere Gemeinden anwenden lassen. Ich
hoffe, dass die harten Fronten, die sich nach der ersten Lesung
zwischen Anhängern des Proporzes und jenen des Majorzes
ergeben hatten, heute etwas aufgeweicht werden, so dass wir
doch noch zu einem Kompromiss und einer guten Lösung
gelangen.

Blatter (Bolligen). Ich könnte mir vorstellen, dass in den Köpfen
gewisser Grossrätinnen und Grossräte vorherrscht: «Zwängerei.
Jetzt kommen sie schon wieder damit.» Dafür bringe ich ein

gewisses Verständnis auf. Weiss man anderseits, wie engagiert
die Debatte in der ersten Lesung zu diesem Thema geführt
wurde; dass in der Zwischenzeit einiges geschah; dass gewisse
Schwächen der sturen Forderung nach dem Proporzwahlsystem,

die in der ersten Lesung von unserer Seite noch vertreten
wurde, unterdessen differenziert wurden, Hessen sich gewisse
Argumente für eine neue Diskussion finden, oder man könnte
zumindest nochmals zuhören, wenn versucht wird, die Verbesserung

in Richtung Proporz schmackhaft zu machen. Ganz

unabhängig von der Sitzverteilung, die uns meine Vorrednerin
vorrechnete - es gibt auch Gemeinden, in denen sich beim
Wechsel vom Majorz zum Proporz nicht viel ändern würde, wo
die Verhältnisse praktisch stabil blieben -, müsste man sich
einfach fragen, ob in grossen Gemeinden das Proporzwahlsystem

nicht sinnvoller sei. Der Beweis dafür ist, dass viele
Gemeinden bereits freiwillig darauf umgeschwenkt haben. Ich

wurde gefragt, warum wir das im Gesetz festlegen wollten, die
Gemeinden könnten später, falls sie es wünschten, es immer
noch so regeln. Anderseits ist es stossend, wenn eine Gemeinde

das Proporzwahlsystem sinnvoll findet, während eine andere
mit genau gleich vielen Sitmmberechtigten am alten System
festhält. Es mag auch ein regionales Problem sein, denn je tiefer

in den Randregionen, desto stärker ist das Majorzwahlsystem
historisch gewachsen und wird nicht verändert. Je näher dem
Mittelland oder den grossen Agglomerationen, desto eher wird
das Proporzwahlsystem eingeführt. Ohne die Gemeindeautonomie

beschneiden zu wollen, ist zu überlegen, dass es gerechter

sein mag, wenn die Gemeinden von Gesetzes wegen eini-

germassen gleiche Voraussetzungen erhalten und sie nicht von
der politischen Windrichtung abhängen. Darum waren wir
bereits in der Kommission der Meinung, diesem differenzierten
Antrag zu Artikel 38 Absatz 2 (neu) sei zuzustimmen. Die EVP-

Fraktion ist auch für alle Verbesserungen des Minderheitenschutzes

in den folgenden Anträgen bis zu Artikel 43.

Albrecht. Selbstverständlich unterstützen die Fraktion Grüne-
Freie Liste und ich persönlich Frau Wislers Antrag. Dies nicht
nur, weil auch ich in Burgdorf ansässig bin und jetzt merkte,
dass die Fraktion Grüne-Freie Liste nach Frau Wislers Berechnungen

offensichtlich auch profitieren würde, sondern
grundsätzlich, weil wir vom Proporzwahlsystem überzeugt sind. Wir
hoffen, dass ihr guter Kompromissvorschlag bei der bürgerlichen

Mehrheit auf offene Ohren stossen wird, nachdem eine

generelle Einführung des Proporzwahlsystems in der ersten
Lesung leider scheiterte. Das Proporzwahlsystem ist und bleibt
für die Grünen-Freie Liste das Wahlverfahren, das dem Wählerinnen-

und Wählerwillen am besten gerecht wird, weil es eine
den Stimmen entsprechende Sitzverteilung garantiert und die
Wahlchancen von Vertreterinnen und Vertretern kleiner Gruppierungen

nicht einschränkt. Wir unterstützen darum selbstverständlich

alle Bestrebungen in dieser Richtung, also auch Frau
Wislers Antrag.

Joder. Wie bereits mehrmals gesagt, lehnt die SVP grundsätzlich

jede Vorschrift des Kantons ab, die den Gemeinden das
Wahlsystem für ihre Organe verbindlich vorschreiben will. Dies
ist nicht Sache des Kantons. Ich bitte Sie dringend, die 400
bernischen Gemeinden mit ihren sehr unterschiedlichen
Wahlsystemen in Frieden zu lassen. Sie sind nämlich zufrieden so.
(Gelächter im Saal.) Reden Sie ihnen nicht von oben ständig
drein! Warum gilt die Grenze von 2000, und nicht 2500 oder
1750 Einwohnern? Das ist doch rein willkürlich. Was soll das
Ganze eigentlich? Bleiben wir auch hier einem offenen, liberalen
neuen Gemeindegesetz treu! Fühlen Sie sich in den Gemeinden
politisch schlecht vertreten, müssen Sie einfach versuchen,
besser zu werden. Dann werden Sie Gelegenheit erhalten, sich
besser zu vertreten. Lehnen Sie die Anträge ab!

Lack. Die freisinnige Fraktion unterstützt Frau Wislers Antrag
ebenfalls nicht. In der ersten Lesung führten wir eine ziemlich
umfassende Debatte zum Proporz- und Majorzwahlsystem, und

unsere Fraktion, die ja anfänglich teilweise generell mit dem
Proporzwahlsystem sympathisierte, bekam nachher zu merken,
dass es gerade in den Gemeinden fast als Zwangsvorschrift
aufgefasst würde, wenn es von oben diktiert würde. Nachdem
der Entscheid in der ersten Lesung recht klar ausfiel, meinen
wir, wir müssten das Thema ruhen lassen, um das Gemeindegesetz

nicht unnötig zu gefährden. Zum Antrag Wisler ist festzuhalten,

dass die meisten Gemeinden mit über 2000 Einwohnern
das Proporzwahlsystem bereits anwenden. Bei Wahlen in die
Exekutive und dort, wo bereits Parlamente bestehen, lässt sich
darüber diskutieren, ob das Proporzwahlsystem unbedingt das
beste sei. Interessant ist beispielsweise, dass die Stadt Zürich
für die Wahl in die Exekutive das Majorzwahlsystem beibehielt,
das sich durchaus auch einmal auf die andere Seite vorteilhaft
auswirken kann. In diesem Sinn bitte ich Sie, den Gesetzestext
unverändert zu belassen.

Sieber. Ich sagte bereits in der früheren Debatte, dass mir ein
Rätsel ist, warum dermassen Angst oder - höflicher ausge-

Tagblatt des Grossen Rates-Bulletin du Grand Conseil - 1998 16



234 12. März 1998 Justiz, Gemeinde + Kirchen

drückt - Abneigung herrscht, die Minderheit einzubeziehen, da
es doch von grossem Interesse sein muss, sie möglichst gut
einzubeziehen. Ruedi Joder, wenn du sagst, die mehr als 400
Gemeinden seien zufrieden, sag doch gleich, die Gemeinden mit
SVP-Mehrheit seien zufrieden! Dann ist es zumindest glaubhaft.

Gilgen-Müller, Präsidentin der Kommission. Die Kommission
beriet den Antrag und lehnte ihn relativ knapp mit 11 gegen 9
Stimmen ab. Im Kanton Bern gibt es ungefähr 13 Gemeinden
mit über 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die bei ihren
Gemeinderatswahlen das Majorzwahlsystem anwenden. Daneben

wählen weitere 100 Gemeinden mit mehr als 2000
Einwohnerinnen und Einwohnern den Gemeinderat nach dem
Proporzwahlsystem, was einigermassen die Auswirkungen dieses
Antrags aufzeigt. Er brächte also für den Kanton Bern keinen
Umsturz. Die Kommission meint, der Kanton solle es den Gemeinden

überlassen, welches Wahlsystem sie für ihre Wahlen

bevorzugen, und lehnt den Antrag ab.

Annoni, directeur de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques. Nous sommes d'avis que cette question

essentielle du système électoral doit rester de la compétence

de la commune. On ne peut pas seulement évoquer
l'autonomie communale, mais il faut aussi prendre en considération
la voix des minoritaires. Il y a dans cette loi des dispositions qui
concernent le sort des minorités, puisqu'on a intégré dans la loi

le décret sur les minorités. Ce décret a, jusqu'à maintenant,
avec l'expérience que nous avons, trouvé une application
satisfaisante: il y a de moins en moins de questions qui sont posées
sur l'application de ce décret et, dans les régions où il est appliqué,

il est appliqué avec satisfaction. On ne peut donc pas
mettre ici simplement sur la balance d'un côté l'autonomie
communale, de l'autre côté le sort des minorités. Nous avons à
l'heure actuelle 113 communes de plus de 2000 habitants dans
le canton, dont 13 ont un système électoral encore majoritaire.
A l'attention de Mme Wisler, qui avait déjà posé la question en
commission, nous pouvons maintenant confirmer que Burgdorf
figure en 13e position sur cette liste. Ceci signifie qu'on est en
train de faire une disposition qui ne concerne que peu de
communes et que dans la liste de ces communes, il existe des
communes où il n'y a pas de partis politiques. Si on impose à

ces communes des changements de système électoral, on
impose aussi à ces communes des changements structurels
assez importants. Ces communes sont parfaitement gérées et
les organes communaux, que ce soit le conseil municipal ou
l'assemblée municipale, fonctionnent correctement; vouloir leur
imposer un autre mode électoral, au nom des droits des minorités

qui est inscrit dans la loi, va trop loin en ce qui concerne
l'atteinte au principe de l'autonomie communale.
Le gouvernement vous demande de conserver l'élaboration de
cette disposition faite par la commission.

Abstimmung
Für den Antrag Wisler Albrecht 69 Stimmen
Dagegen 82 Stimmen

Art. 39 Abs. 1

Angenommen

Art. 39 Abs. 2 Bst. a

Antrag Rytz
Streichen

Rytz. Das Proporzwahlrecht wäre die beste und der Minderheitenschutz

die minimalste Lösung für die Wahrung der
verfassungsmässigen Chancengleichheit in der Politik. So, wie er im

Entwurf des Gemeindegesetzes vorgeschlagen wird, ist er stark
verbesserungswürdig, weshalb die rot-grünen Parteien zu
diesem Thema einige Anträge mit entsprechenden Vorschlägen
einbrachten. Bis heute nicht restlos geklärt ist allerdings die
Frage, wo überall der Minderheitenschutz gelten soll. In Artikel
39 Absatz 1 steht, er sei bei Mehrheitswahlen von Gemeindeparlamenten,

Gemeinderäten und Kommissionen anzuwenden.
Kein Minderheitenschutz wird nach Artikel 39 Absatz 2

allerdings bei Fachkommissionen gewährt, was durchaus sinnvoll
ist. Für eine Kulturkommission beispielsweise ist die Parteizugehörigkeit

tatsächlich nicht das wichtigste Oualitätsmerkmal. In

der Sitzung der vorberatenden Kommission wies Daniel Lack
allerdings auf den wichtigen Sachverhalt hin, dass der Terminus
Fachkommissionen nirgends genau umschrieben ist. Im Extremfall

könnte beispielsweise eine Gemeinde beschliessen, eine
Finanzkommission habe als Fachkommission zu gelten und sei

somit von Minderheitenvertretungsansprüchen ausgenommen.
Das ist natürlich nicht statthaft. Eine Finanzkommission ist ungefähr

die politischste aller Kommissionen, wie Sie sehr wohl wissen,

weil alle Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten einer
Gemeinde mit ihr zwingend verbunden sind. Eine Finanzkommission

ist keine Revisorenstelle, keine technische Instanz, die
mit dem Taschenrechner in der Hand Gewinne und Verluste
addiert. Eine Finanzkommission ist für die politische Weichenstellung

zuständig, auch wenn sie nicht endgültig darüber be-
schliesst. Darum müssen Minderheiten auf jeden Fall darin
vertreten sein. Auch eine Planungskommission ist eine politische
Instanz. Beim Studium der Parteiprogramme offenbart sich,
welch unterschiedliche Planungsphilosophien vorhanden sind.
Darum ist auch in der Planungskommission die Vertretung der
Minderheiten dringend nötig. Nach der Diskussion in der
vorberatenden Kommission befürchte ich - was Sie gerne widerlegen
dürfen -, dass die politischen Mehrheiten in den Gemeinden

ungestört bestimmen dürfen, welche Geschäfte sie als politisch
oder nicht erachten, und welche Geschäfte sie darum ungestört
durch die politische Minderheit beraten können oder nicht. Der
Minderheitenschutz ist in diesem Fall blosse Luft. Dem Grünen
Bündnis ist es darum lieber, mit der Streichung von Artikel 39
Absatz 2 Buchstabe a diese Hintertüre der Umgehung einer
demokratischen Auseinandersetzung zuzumauern und entsprechend

den Minderheitenschutz für alle Kommissionen zwingend
vorzuschreiben. Können allerdings Sie als Fraktionsvertreterinnen

und -Vertreter und Herr Annoni als Regierungsvertreter mir
zusichern, dass bei der Auslegung dieses Gemeindegesetzes
Fachkommissionen ohne Minderheitenvertretungen beispielsweise

nicht als Finanzkommissionen formuliert werden können,
und dass auch aus einer Planungskommission keine Task Force
von Technokraten ohne politischen Auftrag werden kann, kann
ich meinen Antrag wieder zurückziehen. Mir geht es vor allem
darum, eine eindeutige Aussage vom Grossen Rat zu erlangen,
dass eine Finanz- oder eine Planungskommission auf jeden Fall

politische Kommissionen sind, für die der Minderheitenschutz
gelten wird und wozu sich politische Minderheiten auch äussern
und vernehmen lassen können.

Blatter (Bolligen). Vorher hatte ich gesagt, wir würden alle

folgenden Anträge unterstützen. Diesen Antrag allerdings lehnte
unsere Fraktion ab, weil wir der Meinung waren, Frau Rytz greife
damit ein sprachliches Problem auf. Ich gehe davon aus, dass
von den Parteien für alle Kommissionen kompetente Fachpersonen

vorgeschlagen werden. Das ist leider sehr oft ein frommer
Wunsch. Es liesse sich ad absurdum führen, Regula Rytz, und
behaupten, auch ein Grosser Gemeinderat bestehe ein Stück
weit aus kompetenten Fachvertretern, Darf oder muss
beispielsweise eine Regierungsrätin eine bestimmte Direktion
übernehmen, ist eigentlich fast anzunehmen, sie arbeite sich zumindest

ein und werde dadurch auch zur Fachperson. Unsere
Fraktion war der Meinung, mit dem Terminus Fachkommission
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seien - auch wenn es wahrscheinlich in keinem Lexikon definiert
ist - eindeutig Personen gemeint, die primär Fachkompetenz
aufweisen. Zusätzlich können sie noch SP- oder Freisinnigen-
Narr oder was auch immer sein, aber primär sind es Fachpersonen

mit Fachkompetenz, die für eine bestimmte Kommission
innerhalb einer Gemeinde erforderlich ist. Ich würde es sehr
bedauern, wenn parteilose kompetente Fachpersonen gar keine
Chance hätten, in eine solche Kommission gewählt zu werden,
weil die Parteien sie nicht motivieren konnten, in ihrem Namen in

einer solchen Kommission Einsitz zu nehmen. Kompetente
Leute ohne parteilichen Segen sollten in einer Fachkommission
Platz haben. Darum findet die EVP gerade bei Artikel 39 Absatz
2 Buchstabe a den Minderheitenschutz eher deplaziert.

Lack. Tatsächlich steht in Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a
etwas, was sich in der Kommission nicht restlos klären liess,
nämlich: «Der Minderheitenschutz findet keine Anwendung auf
Wahlen von Kommissionen, die gemäss Gemeindeerlass
ausschliesslich als Fachinstanzen konstituiert sind.» Es stellt sich die

Frage, was eine solche Fachinstanz sei. Wir stellten sie schon in

der Kommission, konnten jedoch nicht erschöpfend Auskunft
erhalten. Die FDP versteht, dass es Fachkommissionen, wie
Kunstkommissionen, meinetwegen auch Sportkommissionen
oder was auch immer, gibt, die nicht unbedingt politisch
zusammengesetzt sein müssen und nicht politisch handeln sollen.
Anderseits sind wir unmissverständlich der Auffassung, eine
Finanzkommission oder Planungskommission müsse sämtlichen
Parteien Zugang gewähren. Ich frage den Justizdirektor an, ob
dies mit der vorliegenden Formulierung gewährleistet sei. Falls

nicht, müsste unsere Fraktion den Antrag Rytz unterstützen.

Wisler Albrecht. Als Beitrag zur authentischer Auslegung
kann ich folgendes dazu sagen: Wir gehen davon aus, dass das
Wort «ausschliesslich» tatsächlich zum Nennwert genommen
wird. Unter ausschliesslicher Fachinstanz verstehen wir also -
wie Daniel Lack und Regula Rytz bereits betonten - sicher keine
Finanzkommission, sicher keine Planungskommission, sondern
eben eine Kunst- und Sportkommission, die sich wirklich
ausschliesslich aus Fachleuten zusammensetzen können. Ich
schliesse mich Daniel Lacks Votum an: Würde der Justizdirektor
etwas anderes sagen, müsste die SP den Antrag auf Streichen
unterstützen. Wird aber meine authentische Auslegung bestätigt,

finden wir es richtig, dass in solchen Kommissionen Fachleute

den Vorrang haben vor der politischen Ausrichtung, wobei
uns klar ist, dass auch Fachleute politisch ausgerichtet sind.

Gilgen-Müller, Präsidentin der Kommission. Artikel 39 wurde
in der Kommission behandelt. Dabei war nicht bestritten, dass
der Minderheitenschutz nicht auf die Fachkommissionen
angewandt werden solle.
In den Gemeinden besteht manchmal das Bedürfnis, für gewisse

Sachbereiche eine Kommission einzusetzen, die rein nach
Fachkriterien zusammengesetzt ist. Ich zeige dies am Beispiel
der Feuerwehrkommission auf, wozu der Feuerwehrkommandant,

der Fourier und vielleicht noch der Wendrohrführer und der
Ressortvorsteher gehören. Politisch ist da nicht viel dran -
manchmal. An einem weiteren Beispiel, nämlich der Baukommission,

zeigt sich, dass Regula Rytz recht hat: Bauen kann

etwas sehr Politisches sein. Möglicherweise will aber eine
Gemeinde diesen Bereich rein fachlich behandelt sehen. Wünscht
die Gemeinde eine politisch zusammengesetzte Baukommission,

ist das möglich. Fiat sie hingegen das Bedürfnis, eine
Baukommission oder ästhetische Kommission einzusetzen, die rein

aus Baufachleuten besteht, ist nach dem neuen Gemeindegesetz

auch dies möglich. Dann ist das Wahlkriterium nicht mehr

die politische Partei, sondern die Ausbildung, der Beruf oder

spezielle Fachkenntnis und besondere Erfahrung. Ob eine

Kommission politisch ist oder nicht, kann immer einzig die Ge¬

meinde bestimmen. Der Kanton bestimmt nicht, welche
Kommission eine politische oder fachliche ist. Will die Gemeinde
keine Fachkommissionen, braucht sie von dieser Möglichkeit
keinen Gebrauch zu machen; sie kann alle Kommissionen
politisch zusammensetzen. Plingegen - dies eine Tatsache aus der
Praxis - haben vor allem grössere Gemeinden das Bedürfnis
nach solchen Fachkommissionen. Gerade ich wohne in einer
Gemeinde mit verschiedenen Fachkommissionen, wie
beispielsweise der ästhetischen Kommission, die rein aus Architektinnen

und Architekten bestellt und nicht politisch zusammengesetzt
ist. An sich hat Regula Rytz recht; hingegen lehnte die

Kommission ihren Antrag ab.

Annoni, directeur de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques. Cette disposition est rédigée en
considérant aussi l'élément de l'autonomie communale. La protection
des minorités ne s'applique pas à l'élection de commissions
constituées exclusivement en qualité d'organismes spécialisés,
conformément à l'acte législatif communal. Pour répondre à
Mme Rytz, on ne peut pas dire ici si une commission des finances

au niveau de la commune est toujours autre chose qu'une
commission spécialisée, cela dépend justement de ce que dit
l'acte législatif communal. Laissons ici le soin à la commune de
décider elle-même ce qu'elle considère comme une commission
spécialisée ou comme une comme politique. Si on ne veut pas
cela, il faut changer la manière dont est rédigée cette disposition
et se prononcer à ce moment-là sur l'amendement de Mme
Rytz.
Les réflexions faites par Mme Rytz ou par d'autres intervenants
à la tribune, pour savoir si une commission des finances est une
commission importante ou si l'on doit fonctionner avec le principe

des droits des minorités, doivent aussi être faites par
l'assemblée communale. C'est l'autorité législative communale qui
doit intégrer dans son raisonnement ce type de réflexion. Il ne
faudrait pas substituer ce raisonnement par le raisonnement que
fait le Grand Conseil aujourd'hui. Il ne faut pas anticiper mais
laisser les communes faire le débat que vous menez aujourd'hui
sur cette disposition: elles doivent décider elles-mêmes de

quelle manière elles entendent rédiger leur règlement d'organisation.

Si vous considérez aujourd'hui que c'est à vous de décider

ceci, vous portez une atteinte certaine à certains principes
de l'autonomie communale. D'ailleurs, les grandes communes
dans le canton de Berne fonctionnent avec cette disposition:
Köniz a par exemple la possibilité selon son règlement communal

de distribuer ou d'organiser les commissions de la manière
dont est rédigée cette disposition et cela fonctionne, de même

que pour le droit des minorités.
Je vous demande de conserver la proposition qui vous est faite
ici par la commission. Cette proposition a du reste été consolidée

avec les associations des communes qui ont pris position
et elle répond aussi à la demande des communes. Nous
estimons, au gouvernement comme à la commission, que cette
discussion, en prenant aussi en considération la protection des
minorités, doit avoir lieu au niveau de la commune et non au
niveau du Grand Conseil.

Abstimmung
Für den Antrag Rytz 78 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat/Kommission 65 Stimmen

(3 Enthaltungen)

Präsident. Aufgrund des Abstimmungsergebnisses ist Artikel

39 Absatz 2 Buchstabe a gestrichen. Buchstabe b wird zu
Buchstabe a und ist angenommen. Buchstabe c wird zu Buchstabe

b und ist angenommen.
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Art. 40

Angenommen.

Art. 41 Abs. 1

Antrag Rytz
vorzuschlagen. (Rest streichen)

Antrag Wister Albrecht
Die Minderheiten schlagen ihre Vertreterinnen und Vertreter
selber vor.

Präsident. Zu diesem Artikel haben wir als Ausgangssituation
eine Fassung aus der ersten Lesung, weiter einen gemeinsamen
Antrag von Regierungsrat und Kommission für die zweite
Lesung und zwei Abänderungsanträge aus dem Rat. Ich gehe
davon aus, dass die Formulierung aus der ersten Lesung nicht
mehr zur Diskussion steht.

Rytz. Auch bei diesem Antrag geht es um den Minderheitenschutz,

und zwar konkret um die Frage, ob die Mehrheit einer
Gemeinde verlangen kann, dass die Minderheit eine Auswahl an
Kandidierenden präsentieren muss. Das Interesse der Mehrheit
in diesem Fall ist klar. Muss man der Minderheit schon eine

Vertretung zugestehen, will man zumindest bei den Kandidatinnen

und Kandidaten ein Wörtchen mitreden. So kann
wahrscheinlich in den meisten Fällen verhindert werden, dass jemand
allzu Extremer, mit allzu spitzer Zunge, allzu grossen politischen
Ambitionen in ein Gremium gewählt wird. Kurz - darf die Mehrheit

auswählen, welche Person die Minderheit repräsentieren
kann, ist das ein Votum für eine wohltemperierte Konkordanz
und für das Abschleifen politischer Differenzen. Wahrscheinlich
wäre ehrlicher, bei dieser Ausgangslage ganz auf den
Minderheitenschutz zu verzichten. Möglicherweise hätte nämlich eine
Minderheit eine ausgezeichnete, aber leider nicht SVP-taugliche
Kandidatin und müsste auf die Wahl verzichten, weil sie keine
zweite Person fände, die sich mit eben diesen Qualifikationen
und Voraussetzungen zur Wahl stellen würde. Damit würden die
Minderheitenrechte klar zur Farce. Vertreter der Mehrheit hier im
Saal werden sich sicher zu Wort melden und argumentieren,
auch bei einer Mehrheitenwahl finde eine Auswahl statt. Als
FDP- oder SVP-Mitglied muss man, beispielsweise bei den
bevorstehenden Regierungsratswahlen, ja nicht Andres oder
Luginbühl auf den Wahlzettel schreiben, sondern kann vielleicht
Weyeneth oder sonst etwas schreiben. Das ist ganz legal, natürlich.

Aber, Hand aufs Herz, wann gab es bei einer Mehrheitenwahl

in dieser Richtung je Überraschungen? Wer von der
Mehrheitspartei als offizielle Kandidatin oder offizieller Kandidat
aufgestellt wird, hat einen parteiinternen Abschleifungsprozess
durchlaufen, ist mit der Note «genügend» akzeptiert und wird
wohl kaum mehr in einer Wahl irgendwie gefährdet, kritisiert und
durch jemand anderes ersetzt werden. Die Wahrscheinlichkeit,
dass eine offizielle Kandidatin der Mehrheit nicht gewählt wird,
ist praktisch gleich null, selbst wenn es objektiv gesehen auch
noch andere Personen gäbe.
Es ist darum nicht legitim, dass die Mehrheit nebst ihren eigenen
Kandidatinnen und Kandidaten auch noch diejenigen der
Minderheit bestimmen darf. Der zweite Satz von Artikel 41 Absatz 1

gehört gestrichen, sonst können wir uns zum vornherein für ein

Einparteiensystem entscheiden.

Wisler Albrecht. Mein Antrag geht in eine ähnliche Richtung.
Regula Rytz führte eben sehr ausführlich und konkret aus, was
es bedeutet, einen Doppelvorschlag vorlegen zu müssen. Auf
der Suche nach dem Gegenrecht zeigte sich, dass es nur ein
scheinbares ist. Darum schlagen auch wir vor, den zweiten Satz

zu streichen, der die Minderheit zwingt, eine Doppelkandidatur

vorzuschlagen, während diese Forderung für die Mehrheit nicht
gilt. Erstens ist es arrogant der Minderheit gegenüber und
zweitens ungerecht, weil es die Rechtsgleicheit verletzt.
Ich bringe noch eine andere, etwas klarere Formulierung des
ersten Absatzes vor. In der Formulierung der Kommission lautet
der erste Satz: «Die Minderheiten können ihre Vertreterinnen und
Vertreter selber vorschlagen.» Für mich ist das etwas
missverständlich. Als Juristin bin ich gegenüber Kann-Vorschriften
vorsichtig. Hier handelt es sich nämlich um keine eigentliche Kann-
Vorschrift, der Spielraum fehlt. Authentisch ausgelegt, ist folgendes

gemeint: Es ist Sache der Minderheit, ihre Vertreter selber
vorzuschlagen. Dies ist der Sinn und Zweck. Wir haben den
Eindruck, mit der Kann-Formulierung sei es eher missverständlich.

Wir schlagen Ihnen vor, Artikel 41 Absatz 1 antragsgemäss
zu ändern.

Joder. Im Auftrag der SVP bitte ich Sie, beide Anträge
abzulehnen. Ich glaube nicht, dass es mit den Regierungsratswahlen,
schon gar nicht mit den aktuellen, etwas zu tun hat, Frau Rytz.
Mit dem Minderheitenschutz weichen wir vom an sich üblichen
Mehrheitenwahlverfahren nach dem Prinzip der Demokratie ab.
Das ist eine bewährte gebräuchliche Konzession an die Minderheiten.

Nun ist es wohl ein legitimer Anspruch der Mehrheit,
minimal auswählen zu können; andernfalls, Frau Rytz, worin
eigentlich besteht denn noch der Wahlvorgang? Dann findet
nämlich keine Wahl mehr statt, sondern man billigt einfach den
Minderheiten den Anspruch zu, die Person zu bezeichnen. So
weit dürfen wir nicht gehen, so weit die Gewichte nicht
verschieben. Ein Minimum eines Wahlverfahrens muss garantiert
bleiben; dieses Prinzip hat sich bewährt. Ich glaube, es ist richtig,

in gewissen Fällen vom Mehrheitenwahlverfahren abzuweichen,

den Minderheiten die Konzession zuzugestehen, hingegen
ist als Gegenleistung eine minimale Wahlmöglichkeit unabdingbar.

Genau das ist als Grundsatz in der jetzigen Fassung
richtigerweise verankert. Ich bitte Sie, davon nicht abzuweichen.

Gilgen-Müller, Präsidentin der Kommission. Die Kommission
befasste sich mit diesem Absatz recht ausführlich. In den Anträgen

geht es um zweierlei, einerseits um die Formulierung des
ersten Satzes. Sie war bereits in der Kommission behandelt
worden. Daraus resultierte der praktisch einstimmige Vorschlag
der Formulierung gemäss Vorlage. Die Kommission ist der
Meinung, Frau Wisler Albrechts Formulierung würde beinahe nach
Zwang tönen. Die Minderheit muss niemanden vorschlagen,
wenn sie es nicht wünscht. Hingegen hat sie ein Recht darauf,
weshalb sie vorschlagen kann, wen sie will. In bezug auf die
Formulierung spielt das rechtlich keine Rolle. Formulierungen
können so ausgelegt werden, dass sie einen Sinn ergeben.
Ist der zweite Satz zu streichen oder nicht? Die Kommission
lehnte den Antrag auf Streichen sehr knapp, mit einer Stimme
Unterschied, ab. Einerseits wird argumentiert, die Mehrheiten
müssten keine Doppelvorschläge vorbringen, weshalb auch der
Minderheit zu gestatten sei, nur einen Vorschlag zu präsentieren.

Anderseits befand die knappe Mehrheit der Kommission, es
sei besser, am Bewährten festzuhalten. Schon das heutige
Mehrheitenschutzdekret sieht solche Doppelvorschläge vor. Die

Kommission lehnte beide Anträge ab.

Annoni, directeur de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques. Le gouvernement peut s'en remettre à

la proposition de la commission, sur la proposition Wisler. Il est
aussi d'avis que la formulation est contraignante et utilise un ton
impératif qui n'est pas de mise et qui pourrait donner lieu à
certaines interprétations qui ne vont pas dans le sens voulu par
le législateur lors du traitement de cette loi ici au Grand Conseil.
Quant à la révision de Mme Rytz, l'argument concernant l'élection

est juste. Il s'agit d'une élection et on propose deux
représentants de la minorité; il ne s'agit pas de l'acceptation d'une
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élection interne au sein de la minorité, mais bien d'une proposition

décidée par le corps électoral de la commune. Nous
parlons actuellement de la minorité dans la minorité et cette
disposition donne aussi la possibilité de pousser encore plus loin
les droits de la minorité, en faisant en sorte que la double
candidature permette à l'assemblée communale compétente ou au
corps électoral compétent de désigner, parmi les minoritaires,
celui ou celle qui a l'appui de l'ensemble du corps électoral. La

proposition faite par la commission semble au gouvernement
démocratique; c'est la raison pour laquelle le gouvernement
vous demande de suivre la commission.

Präsident. Ich schlage vor, zuerst über den Antrag Wisler
Albrecht abzustimmen und somit den ersten Satz des Absatzes
1 zu bereinigen. Anschliessend ist über den gemeinsamen
Streichungsantrag Rytz / Wisler Albrecht abzustimmen.

Abstimmung
Für den Antrag Wisler Albrecht
Für den Antrag Regierungsrat/Kommission

Abstimmung
Für den Antrag Rytz / Wisler Albrecht
Für den Antrag Regierungsrat/Kommission

Art. 41 Abs. 2 und 3

55 Stimmen
86 Stimmen

61 Stimmen
78 Stimmen

Meinung der Kommission ist er inhaltlich problematisch, vor
allem, weil in der Verordnung zum Gemeindegesetz eine
Anmeldepflicht beziehungsweise Anmeldefrist vorgesehen wird. Das
war bereits im bisherigen Dekret so, und daran würde nichts
geändert. Der provisorische Wortlaut der Verordnung lautet:
«1. Verlangt das Gemeindeparlament schriftliche Wahlvorschläge,

haben die Minderheiten ihren Vertretungsanspruch
anzumelden. 2. Verlangt das Gemeindeparlament keine schriftlichen
Wahlvorschläge, haben die Minderheiten die Zahl der
beanspruchten Sitze 14 Tage vor dem Wahltag dem Gemeinderat
schriftlich zu melden.» Zwar müssen nicht unbedingt schon die
Kandidatinnen und Kandidaten angemeldet werden, denn die
Mehrheiten müssen das, je nach Wahlreglement der Gemeinde,
auch nicht tun. Das ist aber insofern nicht problematisch, als nur
die von der Minderheit vorgeschlagenen Kandidatinnen und
Kandidaten für die Minderheit wählbar sind. Auch das ist so in

der Verordnung festgehalten. Es ist also nicht möglich, dass die
Mehrheit oder irgendwer anders noch irgendeine andere Person
vorschlägt, die dem Anspruch der Minderheit zugerechnet wird,
obwohl die Minderheit diese Person gar nicht vogeschlagen
oder vorzuschlagen beabsichtigt hatte.

Vizepräsidentin Haller übernimmt den Vorsitz.

Angenommen

Art. 41 Abs. 3 (neu)

Antrag Wisler Albrecht
Abs. 3 (neu): Der Anspruch auf Minderheitenschutz gilt als

angemeldet, wenn eine Wählerinnengruppe innerhalb der im

Organisationsreglement genannten Nominationsfrist eine Kandidatin

oder einen Kandidaten aufstellt.

Wisler Albrecht. Es ist keine Neuformulierung, sondern ein
Zusatz, der neu eingeschoben würde und den bisherigen
Absatz 3 zu Absatz 4 werden liesse.
Mit einem neuen eingeschobenen Absatz 3 möchte ich eine

Klärung des Verfahrens erwirken. Es handelt sich um eine
Verfahrensvorschrift, wie der Minderheitenschutz geltend zu
machen sei. Will heute eine Gruppierung ihren Anspruch auf
Minderheitenschutz geltend machen, muss sie dies 14 Tage vor
dem Wahlgang explizit anmelden. Ich nehme an, und es wurde
mir auch bestätigt, dass dies in die Verordnung zum Gemeindegesetz

übernommen werden soll. Ich empfinde die Situation aus
zwei Gründen als unbefriedigend. Erstens besteht eine Frist für
die Anmeldung des Anspruchs, hingegen nicht für die Nomination

der Kandidaten. Es steht den Gemeinden frei, dafür eine
Frist einzuführen, entweder die entsprechende von 14 Tagen,
eine andere oder gar keine. Das ist natürlich problematisch. Es

ist eine Ungleichbehandlung von Minderheitenschutz und Kan-
didatennomination und meiner Ansicht nach unseriös. Als
Minderheit - aber auch als Mehrheit - wird man quasi dazu

gezwungen den Anspruch anzumelden, nicht aber, gleichzeitig die

Kandidatin oder den Kandidaten zu nennen. Das ist besonders
stossend, wenn gar keine Frist angesetzt ist für die Nomination
der Kandidatinnen oder Kandidaten. Wir empfinden es als unseriös,

aus dem Moment heraus eine Person zu bestimmen, so
dass die Wählerinnen und Wähler am Abend der Abstimmung
nicht einmal wissen, wer nominiert wurde, und sich nicht
entsprechend vorbereiten können. Darum beantrage ich Ihnen,

meinen Antrag zu unterstützen.

Gilgen-Müller, Präsidentin der Kommission. Die Kommission
lehnte diesen Antrag mit 12 gegen 6 Stimmen ab. Nach der

Abstimmung
Für den Antrag Wisler Albrecht
Dagegen

Art. 42, Art. 43 Abs. 1 und 2

56 Stimmen
83 Stimmen

Angenommen

Art. 43 Abs. 3

Gleichlautender Antrag Müller (Thun) /Rytz
Das Ergebnis der Berechnung, abgerundet auf eine ganze Zahl,

ergibt die Anzahl Sitze, welche der Minderheit zustehen.

Müller (Thun). In der ersten Lesung warb ich noch für das
Proporzwahlsystem mit dem Argument, der Minderheitenschutzartikel

sei sehr kompliziert. Sie lehnten das, wie auch
heute wieder, hochkant ab, aber ich bin immer noch der
Meinung, diese Berechnung sei äusserst kompliziert. Mein Antrag
ist klar ein Ersatz für die Tabelle, die der Artikel 43 bisher enthält.
Der ganze Artikel macht den Anschein einer hochkomplizierten
mathematischen Angelegenheit, jedoch hat die Tabelle eigentlich

nichts mit Mathematik, sondern viel damit zu tun, dass
Minderheiten wohl, aber bitte nicht zu sehr, zum Zuge kommen
sollen. Würde in Artikel 43 Absatz 3 bei der Tabelle Klartext
gesprochen, müsste dort stehen: Ergibt die Berechnung für die
Minderheit 1,4 bis 2,8 Sitze, hat sie lediglich Anspruch auf einen
Sitz, usw. Natürlich visiere ich mit diesem Antrag eine angemessenere

Vertretung der Minderheit an. Es ist nicht ganz verständlich,

warum man sich so sehr dagegen sträubt. Erstens haben
wir weiss Gott nicht zu viele Leute, die sich überhaupt noch

engagieren, so dass wir wohl kaum zusätzlich Leute ausgrenzen
müssen. Zweitens banden alle wirklich begabten und erfolgreichen

Exekutivpolitiker, die ich kennen lernte, die Opposition ein,

vereinnahmten sie manchmal auch etwas gar stark; aber sicher

marginalisierten sie sie nicht, noch grenzten sie sie aus. Drittens

geht es hier vor allem um kleinere Gemeinden. Es ist eine alte

Erfahrung, dass das ideologische Profil, oder je nach Sicht auch
die ideologische Verbohrtheit der Parteien, ziemlich proportional
ist zu der Grösse der Gemeinden. In kleinen Gemeinden sind die

Fronten zwischen den Parteien nicht derart starr, und die
Gefahr, dass eine Exekutiv- oder sonstige Behörde durch eine zu
starke Vertretung der Minderheit quasi blockiert würde, ist klein.
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Noch etwas zu Herrn Joders glücklichen Gemeinden: Seit Louis
XIV machten Sie schon ganz beachtliche Fortschritte. Der sagte
noch: «L'état, c'est moi», während Sie immerhin schon bei

«L'état, c'est nous» angelangt sind. Machen Sie doch jetzt noch
den kleinen Schritt, und stehen Sie dazu, dass sogar die
Minderheiten zu diesem Staat und diesen Gemeinden gehören!

Rytz. Christoph Müller sagte, dass wir mit Artikel 43 in die
hohen Gefilde der Mathematik steigen. Obwohl Mathematik und
Politik mit den gleichen Buchstaben aufhören, haben sie sehr

wenig Gemeinsamkeiten. Wirft man einen ersten kurzen Blick
auf den Artikel 43, denkt man beeindruckt, aha, eine mathematische

Formel und eine Zahlenreihe. Das sieht seriös aus und ist

von Mathematikerinnen und Statistikerinnen der Verwaltung
sicher in komplexen Berechnungen entwickelt und validiert
worden. Fehlanzeige, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die

Verwaltung und der Regierungsrat können uns nicht erklären, warum

M x S : W die Zahlenreihe in Absatz 3 ergibt, und verweisen
auf ein quasi unkommunizierbares Komplexitätsproblem. Ich bin

wahrhaftig kein mathematisches Genie, schaffe es aber doch
noch knapp, Platzhalter durch Zahlen zu ersetzen und durch
eine einfache Multiplikation und eine anschliessende Division

herauszufinden, dass die Berechnung in Artikel 43 den Gesetzen

der Politik und nicht denen der Mathematik folgt. Kurzum -
die Untervertretung der Minderheit wird auf mathematischem
Weg zementiert. Das erläutere ich an einem kleinen Beispiel.
Wählen 100 von 300 Personen die Minderheitspartei, und sind 6
Sitze zu vergeben, erhält die Minderheit gemäss meinem und
dem Antrag Müller (Thun) 2 Sitze. Logisch, sie hatte ja schliesslich

zwei Drittel der Stimmen errungen. Nach dem Vorschlag
des Regierungsrats erhält sie aber lediglich 1 Sitz. Im Vergleich
zum Proporzwahlsystem sind also die Minderheiten in diesem
System immer um einen bis zwei Sitze untervertreten. «Es

braucht keine Rechenkünste, um diese mathematische Formel

zu interpretieren», sagte in der Kommission ein FDP-Vertreter zu
Recht. Der vorliegende Antrag zu Absatz 3 hätte eine
Sitzvermehrung für die Minderheiten zur Folge, was die bürgerlichen
Parteien in der Kommission klar ablehnten. Heute findet die

ganze Diskussion in einem öffentlichen Rahmen statt. Die FDP

und die SVP müssen vor dem kritischen Blick der Öffentlichkeit
dazu stehen, dass sie ihren Mehrheitsanspruch nötigenfalls auch
mit mathematischen Tricks verteidigen, also willentlich eine

gesetzlich verankerte Untervertretung der Minderheiten in Kauf
nehmen. Gute Politik braucht keine Tricks, sondern überzeugt
durch ihre Inhalte. Herr Joder, auch Sie müssen vielleicht noch
etwas bessere Politik machen, damit Sie auf solche mathematischen

Verzerrungen verzichten können.
Es wäre gut, wenn Sie heute mit der Gelassenheit der Mehrheit
diese Einschränkung der Minderheiten korrigieren und darum
der Änderung in Artikel 43 zustimmen würden.

Gilgen-Müller, Präsidentin der Kommission. Wir diskutierten
letztes Mal ausführlich über das Proporzwahlsystem und den
Verteilschlüssel. Die Kommission diskutierte die Veränderung
des Verteilschlüssels ebenfalls und lehnte sie knapp mit 11

gegen 9 Stimmen ab. Die Veränderung des Schlüssels im Sinn
der Anträge würde den Minderheitenschutz in Richtung
Proporzwahlrecht stärken. Ich persönlich meine, es sei eine rein

politische Frage, ob dies erwünscht ist oder nicht. Sie müssen
darüber entscheiden; leider lehnte die Kommission es ab.

Abstimmung
Für den Antrag Müller (Thun) / Rytz 57 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat/Kommission 82 Stimmen

(1 Enthaltung)

Art. 44 - 46

Angenommen

Art. 47

Haller, Vizepräsidentin. Zu Artikel 47 wünscht die
Kommissionspräsidentin das Wort.

Gilgen-Müller, Präsidentin der Kommission. Wir haben eine
kleine Pendenz zu bereinigen. Sie mögen sich erinnern, dass in

der ersten Lesung zu Artikel 47 bezüglich Ausstandspflicht ein

Antrag mit dem Auftrag vorlag, dies in der Kommission nochmals

zu diskutieren. Weil hier kein Antrag vorliegt, erlaube ich
mir, in dieser Sache zu orientieren, wurde ich doch vorhin von
Herrn Burkhalter darauf angesprochen. Offen blieb, ob im
gemeindeinternen Verfahren die Anwendung der Ausstandspflicht
nach Verwaltungsrechtspflegegesetz oder nach Gemeindegesetz

zu regeln sei. Im konkreten Fall werden für Gemeindeverfahren

die Regeln des Verwaltungsrechtspflegegesetzes
angewandt. Die sind jedoch strenger. Darum ergab sich das Bedürfnis,

diese Frage noch zu klären. In Artikel 9 des
Verwaltungsrechtspflegegesetzes ist klar ein Vorbehalt enthalten, indem in

Absatz 2 steht: «Vorbehalten bleiben die Vorschriften über die
Unvereinbarkeit und den Ausstand nach dem Gemeindegesetz.»
Auch im Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz ist klar
festgehalten, dass in den Verfahren der Gemeindebehörden die
Ausstandsregelung des Gemeindegesetzes zur Anwendung
kommt. Somit drängt sich im Gemeindegesetz jetzt keine Änderung

auf; darum liegen keine Änderung und kein Antrag dazu
vor. Ich hoffe, Herr Burkhalter, ich habe Ihrem Bedürfnis nach
Auskunft entsprechen können.

Haller, Vizepräsidentin. Sie nahmen die Erläuterungen der
Kommissionspräsidentin zur Kenntnis. Da niemand das Wort
dazu wünscht, ist Artikel 47 angenommen.

Art. 48 - 63

Angenommen

Haller, Vizepräsidentin. Zu Artikel 64 liegen ein gleichlautender
Antrag Regierungsrat/Kommission und ein Antrag der
Redaktionskommission vor. - Niemand aus dem Rat wünscht das Wort
dazu; somit ist Artikel 64 angenommen.

Art. 65 - 71

Angenommen

Art. 72

Antrag Lack
Antrag Regierungsrat:

sein. Beim Vorliegen besonderer Verhältnisse gilt die Frist von
zwölf Jahren.

Lack. Der Artikel 72 ist der freisinnigen Fraktion ein grosses
Anliegen und wurde, gestützt auf den Antrag unserer Fraktion, in

der Kommission nochmals abgeändert. Uns scheint wichtig,
dass die Rechnungskontrolle auf Gemeindeebene professionell
durchgeführt wird. Das gilt nicht nur für Einwohnergemeinden,
sondern auch für Kirch- und Burgergemeinden und Gemeindeverbände.

Unser Antrag, die Rechnungsprüfung sei durch eine
verwaltungsunabhängige anerkannte Fachstelle durchzuführen,
wurde von der Kommission übernommen. In der Zwischenzeit
modifizierte ihn der Regierungsrat geringfügig, indem er vor
allem die unterschiedliche Grösse der Gemeinden berücksichtig-


















































































































































































































































